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1 Zusammenfassung 

1.1 Ziel der Studie und Studiendesign 

Die vorliegende Studie „Evaluierung der Regelungen zur Verhinderung des Abmahnmissbrauchs” 

wurde im Auftrag des Bundesministeriums der Justiz (BMJ) zwischen Mai 2020 und Juli 2022 

erstellt. Sie untersucht den Rechtsmissbrauch von Abmahnungen im Lauterkeitsrecht als 

rechtswissenschaftlichen Forschungsgegenstand. 

Ziel der Studie ist es zu untersuchen, ob die mit dem Gesetz zur Stärkung des fairen 

Wettbewerbs eingeführten Regelungen die Zahl der missbräuchlichen Abmahnungen um 

50 % reduzieren konnten. In diesem Zusammenhang sollte ebenfalls untersucht werden, welche 

Auswirkungen die verschiedenen Regelungen einzeln sowie insgesamt auf das System 

wettbewerbsrechtlicher Abmahnungen haben. Zur Schaffung einer Datenbasis sollte die Situation 

wettbewerbsrechtlicher Abmahnungen vor Inkrafttreten des Gesetzes zur Stärkung des fairen 

Wettbewerbs (Gesetzesreform) untersucht werden (Phase I der Datenerhebung), um diese mit der 

Zahl und Art von Abmahnungen nach Inkrafttreten der Gesetzesreform vergleichen zu können 

(Phase II der Datenerhebung). Mittels einer empirischen Datenerhebung sollte insoweit im ersten 

Schritt festgestellt werden, welche Anhaltspunkte vor dem Inkrafttreten der Gesetzesreform für 

einen Missbrauch wettbewerbsrechtlicher Abmahnungen bestanden und in welchem Maße dieser 

Missbrauch verbreitet war. In einem zweiten Schritt wurden, ein Jahr nach Inkrafttreten der 

Gesetzesreform, erneut im Rahmen einer empirischen Datenerhebung die Anzahl und der 

Rechtsgrund der ausgesprochenen wettbewerbsrechtlichen Abmahnungen nach neuer 

Rechtslage, mögliche eingetretene Veränderungen der Missbrauchshäufigkeit und etwaige 

Missbrauchsmuster untersucht.  

Befragt wurden hierzu Berufsverbände, die in Deutschland tätigen abmahnberechtigten 

Wirtschaftsverbände, Industrie- und Handelskammern, qualifizierten Einrichtungen sowie die mit 

wettbewerbsrechtlichen Abmahnverfahren besonders häufig befassten (Land-) Gerichte. 

1.2 Repräsentativität der Studie 

Im Ergebnis konnte im Rahmen des Forschungsvorhabens gruppenübergreifend in Phase I und 

Phase II der Datenerhebung eine repräsentative Datenbasis ermittelt werden. Diese Datenbasis 

hat eine Bewertung verschiedener Aspekte im Zusammenhang mit der Gesetzesreform 

grundsätzlich gerechtfertigt.  

Die Untersuchung hat zunächst jedoch – trotz einer repräsentativen Datenbasis – überraschend 

gezeigt, dass sich nicht alle Befragungsteilnehmer der zuvor genannten (Befragungs-) Gruppen in 

der Rechtspraxis mit dem Themenfeld der wettbewerbsrechtlichen Abmahnung in einem solchen 

Maße auseinandersetzen, dass sie eine entsprechende Datenbasis vorhalten bzw. eine 

durchgehend hohe Expertise in diesem Bereich aufweisen. Dies schien in einigen Gruppen 

lediglich bei einzelnen Befragungsteilnehmern der Fall zu sein, wobei einige Gruppen (wie z.B. die 
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qualifizierten Einrichtungen und Gerichte) angesichts ihrer Sachnähe zu dem Themenbereich 

dieser Forschungsstudie durchaus vertieftes Wissen und besondere praktische Erfahrungen 

aufweisen konnten.  

Die nicht selten fehlende Datenbasis bei den Befragungsteilnehmern könnte sich damit begründen 

lassen, dass die Befragungsteilnehmer allenfalls mittelbar mit missbräuchlichen Abmahnungen 

befasst sind, da sie weder „Handelnder“ noch „Opfer“ von missbräuchlichen Abmahnungen sind. 

Insofern war auch zu berücksichtigen, dass die Befragten oftmals lediglich subjektive 

Einschätzungen und Erfahrungen teilten. Insbesondere zu dem Ziel der Studie, die Gesamtzahl 

missbräuchlicher wettbewerbsrechtlicher Abmahnungen zu ermitteln, konnten mit den im Rahmen 

dieser Studie befragten Gruppen offenbar nicht diejenigen Akteure erreicht werden, die in der 

Regel mit missbräuchlichen Abmahnungen befasst sind.  

Zudem ließen sich an einigen Stellen, aufgrund der zwar innerhalb der Befragungsgruppen recht 

homogenen, aber gruppenübergreifend heterogenen Einschätzungen der Fragen zum 

Abmahnmissbrauch, keine allgemeingültigen Aussagen gewinnen. Ein möglicher Grund hierfür 

könnte ebenfalls die je nach Gruppe stark divergierende Befassung der Befragungsteilnehmer mit 

dem Thema des Abmahnmissbrauchs sein. 

1.3 Wesentliche Erkenntnisse der Studie 

Hinsichtlich des Forschungsziels lässt sich im Ergebnis feststellen, dass aufgrund der bei den 

Befragungsteilnehmern vorhandenen Datenlage nur begrenzt repräsentativ ermittelt werden 

konnte, ob die durch das Gesetz zur Stärkung des fairen Wettbewerbs eingeführten Regelungen 

ihr Ziel erreicht haben, die Zahl missbräuchlicher Abmahnungen um 50 % zu reduzieren.  

Daher kann die Studie auch nur begrenzt Aussagen dahingehend treffen, wie die jeweiligen 

Vorschriften, die eben jene Verringerung an missbräuchlichen Abmahnungen bewirken sollten, 

unter Effizienz- und Vereinfachungsgesichtspunkten zu bewerten sind. Die aussagekräftigste 

Datenbasis in diesem Zusammenhang zeigte sich bei den Gerichten. Die Umfrage bei den 

Gerichten ergab, dass bei den missbräuchlichen Abmahnungen ein leichter Rückgang zu 

verzeichnen war. Gegenüber der bloß subjektiven Einschätzung bei den Gerichten, dass die 

Reform nicht zu einem Rückgang missbräuchlicher Abmahnungen geführt habe, hat das auf 

konkreten Zahlen basierende Ergebnis bei den Gerichten mehr Gewicht. Zwar lässt sich hier nur 

eine Tendenzaussage ableiten, eine mögliche Interpretation kann aber sein, dass die 

Gesetzesreform tatsächlich zu einem Rückgang der missbräuchlichen Abmahnungen geführt hat.  

Nach Ansicht der Befragungsteilnehmer zeigten sich nach der Gesetzesreform bei den 

Empfängern von missbräuchlichen Abmahnungen keine Änderungen in Bezug auf die betroffene 

Branche (Online-Handel) sowie Größe der Unternehmen (Kleinst- und Kleinunternehmen). 

Veränderungen zeigten sich aber bei der Häufigkeit bestimmter Arten missbräuchlicher 

Abmahnungen. Die Verringerung bei den von der Reform besonders ins Visier genommenen 
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Verstößen deutet auf eine gewisse Wirksamkeit der Reform hin. Dies wird verstärkt durch den 

auch durch die Zahlen nahe gelegten leichten Rückgang missbräuchlicher Abmahnungen.  

Angesichts der stark divergierenden Aussagen in den einzelnen Gruppen konnten ebenfalls nur 

bedingt aussagekräftige und verallgemeinerungswürdige Erkenntnisse zu den 

Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Regelungen des Gesetzes zur Stärkung des 

fairen Wettbewerbs und dem System wettbewerbsrechtlicher Abmahnungen gewonnen 

werden.  

Genauso konnte durch die Befragung für die meisten der vorgegebenen Teilnehmergruppen 

mangels einer bei diesen vorliegenden Datenbasis nicht eindeutig ermittelt werden, wer die 

jeweiligen Anspruchsberechtigten sind, die Abmahnungen aussprechen. Daher war es in der 

Konsequenz auch nur eingeschränkt möglich (außer bei den Gerichten) zu ermitteln, wie sich die 

Anzahl rechtsmissbräuchlicher Abmahnungen auf die jeweiligen Anspruchsberechtigten (Gruppen) 

verteilt. Nach der Datenerhebung bei den Gerichten zeigte sich zumindest aufgrund der hier 

vorliegenden Zahlen, dass die Mitbewerber gefolgt von den Wirtschaftsverbänden als die 

Gruppen gelten dürften, bei denen es am häufigsten zu Abmahnungen und damit vermutlich auch 

zu missbräuchlichen Abmahnungen kommt. Es konnten dann in einem weiteren Schritt allerdings 

keine allgemeingültigen Missbrauchsmuster identifiziert werden, weder vor noch nach der 

Reform durch das Gesetz zur Stärkung des fairen Wettbewerbs. 

Mangels eindeutiger (zahlenbasierter) Erkenntnisse über die Wirkung und Effizienz der 

Regelungen durch das Gesetz zur Stärkung des fairen Wettbewerbs kann zum jetzigen Zeitpunkt 

nicht hinreichend zuverlässig bewertet werden, ob und inwieweit gegenwärtig noch 

gesetzgeberischer Handlungsbedarf in Hinblick auf die Realisierung des Ziels der in dieser Studie 

evaluierten Vorschriften besteht. 

Hinsichtlich des weiteren Forschungsstudienziels, ob die Erhöhung der Anforderungen an die 

Anspruchsberechtigung sachgemäß ist und Auswirkungen zeigt, lässt sich feststellen, dass bei 

den mit Abmahnungen befassten Befragungsteilnehmern in der Gesamtbetrachtung die 

Vermutung naheliegt, dass die Erhöhung der Anforderungen an die Klagebefugten positive 

Auswirkungen zeigen und die Befragungsteilnehmer daher ein Jahr nach Inkrafttreten der 

gesetzlichen Regelungen keinen weiteren Bedarf mehr für eine weitere Erhöhung der gesetzlichen 

Anforderungen sehen. Eine Ausnahme stellten hier lediglich die Gerichte dar. Es lässt sich 

mangels einer hinreichend aussagekräftigen Datenbasis zu der Anzahl rechtsmissbräuchlicher 

Abmahnungen1  in Phase I und II – mit Abstrichen bei den Gerichten – nicht abschließend 

bewerten, inwiefern die von den Teilnehmern als positiv beschriebenen Auswirkungen tatsächlich 

den Abmahnmissbrauch zu reduzieren vermögen. Hier lässt sich lediglich vermuten, dass es 

unseriösen Akteuren durch die erhöhten Anforderungen an die Anspruchsberechtigung 

 
1 Als Grund für die limitierte Aussagekraft der Daten kommt in Betracht, dass die Befragungsteilnehmer im Rahmen ihrer Tätigkeit 
gar nicht erst mit Abmahnungen befasst sind oder eine Einordnung der Abmahnung als rechtsmissbräuchlich von diesen gar nicht 
erst vorgenommen wird oder es schlichtweg keine Datenaufzeichnung hierzu gibt. 
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möglicherweise schwerer fallen könnte, missbräuchliche Abmahnungen auszusprechen. Nur 

vereinzelt wurden in Phase II der Befragung konkrete Vorschläge für eine Erhöhung der 

Anforderungen an die Klagebefugten geäußert. Hier war jedoch keine klare Tendenz bestimmter 

Vorschläge erkennbar, die eine genauere Untersuchung hätten als sinnvoll erscheinen lassen.  

Ein weiteres Forschungsstudienziel war die Untersuchung, ob die Registrierungs- und 

Berichtspflicht von Wirtschaftsverbänden nach neuer Rechtslage beim Bundesamt für Justiz 

angemessen erscheint. Die Nachteile der neuen Regelung sahen insgesamt 60 % der 

Befragungsteilnehmer (welche zunächst für eine Registrierungs- und Berichtspflicht stimmten) als 

nicht so wesentlich an, dass sie gegen eine Registrierungs- und Berichtspflicht für 

Wirtschaftsverbände nach neuer Rechtslage beim Bundesamt für Justiz votierten. In diesem 

Zusammenhang war die nahezu einheitliche Aussage der Gerichte (80 %), dass die 

Registrierungs- und Berichtspflicht für die Wirtschaftsverbände letztlich nicht zu einer spürbaren 

Abnahme der missbräuchlichen Abmahnung geführt habe, bemerkenswert. Es lässt sich vermuten, 

dass für die Teilnehmer, die sich gegen eine Registrierungs- und Berichtspflicht aussprachen, die 

erwarteten Nachteile der Regelung am Ende den Nutzen nicht aufwiegen konnten. Diese Aussage 

ist wiederum nur bedingt repräsentativ, da sich die von einer solchen Registrierungs- und 

Berichtspflicht direkt betroffenen Befragungsteilnehmer in großer Mehrheit gegen eine solche 

aussprachen. 

Der Vergleich zwischen den Ergebnissen der Datenerhebung zum Bezugsjahr 2019 und dem Jahr 

2021 zeigte, dass auch nach Inkrafttreten des Gesetzes zur Stärkung des fairen Wettbewerbs laut 

subjektiver Einschätzung der Befragungsteilnehmer die gleichen Branchen mehr oder weniger 

stark von Abmahnungen betroffen sind. Besonders der Online-Handel ist nach wie vor die Branche, 

die von allen Gruppen übergreifend als die am stärksten von Abmahnungen betroffene Branche 

gesehen wird. Aus den Angaben der Befragungsteilnehmer ist zu erkennen, dass das Gesetz zur 

Stärkung des fairen Wettbewerbs nicht dazu geführt hat, dass weniger Abmahnungen wegen 

Verstößen im Online-Handel ausgesprochen wurden.  

Da auch nach der Reform, nach mehrheitlicher Einschätzung der Befragungsteilnehmer, weiterhin 

im Online-Handel die meisten Abmahnungen ausgesprochen werden, kann zunächst vermutet 

werden, dass die Abmahnungen im Online-Handel unabhängig von einer Kostenerstattung 

ausgesprochen werden. Das würde bedeuten, dass auch weiterhin Abmahnungen durch 

klagebefugte Mitbewerber ausgesprochen werden, wenn es sich um Verstöße gegen Informations- 

und Kennzeichnungspflichten handelt, die auf Telemedien begangen werden. Eine andere 

mögliche Interpretation wäre, dass Abmahnungen aufgrund solcher Verstöße in der Praxis 

zahlenmäßig keine so große Rolle spielen, dass sich die Zahlen durch die Regelung im Gesetz zur 

Stärkung des fairen Wettbewerbs verändern. Ebenfalls könnte vermutet werden, dass zwar die 

Regelung zur Kostenerstattung Wirkung entfaltet, aber in einer Wechselwirkung nun andere 

Verstöße im Online-Handel vermehrt abgemahnt werden, weshalb sich aus Sicht der 

Befragungsteilnehmer die Anzahl von Abmahnungen im Online-Handel insgesamt nicht verändert 

hat. Diese Vermutungen können aber nicht eindeutig durch eine Datenbasis belegt werden.  
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Innerhalb der befragten Gruppen wird in der Grundtendenz die Annahme geteilt, dass die Anzahl 

der empfangenen Abmahnungen zunimmt, je kleiner das Unternehmen ist. Die Gesamtübersicht 

der betroffenen Unternehmen – aufgeteilt nach Unternehmensgröße – zeigt in Phase I, dass ein 

Muster hinsichtlich der Empfänger von Abmahnungen zu erkennen ist. Betrachtet man die in Phase 

II gegebenen Antworten, lässt sich eine identische Tendenz beobachten. Im Vergleich zwischen 

den Gruppen ergibt sich, dass die Gerichte, die Industrie- und Handelskammern, die 

Wirtschaftsverbände sowie die Berufsverbände eine ähnliche Einschätzung aufweisen. Somit zeigt 

sich auch nach der Reform des UWG, dass die Anzahl der empfangenen Abmahnungen 

zunimmt, je kleiner das Unternehmen ist. Die Klein- und Kleinstunternehmen werden dabei wie 

auch in Phase I überwiegend als am häufigsten von missbräuchlichen Abmahnungen betroffen 

eingestuft. Das Gesetz zur Stärkung des fairen Wettbewerbs hat demnach nach Ansicht der 

Befragungsteilnehmer nicht zu einer Verringerung des Anteils an missbräuchlichen Abmahnungen 

im Online-Handel und gegenüber Klein- und Kleinstunternehmen geführt. Ungeklärt bleibt in 

diesem Zusammenhang die Frage nach den Gründen hierfür. Anders bewerten dies nur die 

qualifizierten Einrichtungen. Sie sehen den Großteil der empfangenen Abmahnungen vor allem bei 

Konzernen.  

Gruppenübergreifend stellen der Umstand, dass eine Unverhältnismäßigkeit der Abmahntätigkeit 

zur Geschäftstätigkeit des Abmahnenden vorliegt, sowie die Zahl der Abmahnungen, die 

ausgesprochen werden, klare und für die Befragungsteilnehmer eindeutige Indizien für einen 

Rechtsmissbrauch dar. Der fliegende Gerichtsstand scheint gruppenübergreifend mehrheitlich 

kein wesentliches Kriterium für die Vermutung einer rechtsmissbräuchlichen Abmahnung zu 

sein. Bei einem Großteil der Befragungsteilnehmer wurde der fliegende Gerichtsstand sogar mit 

der geringsten Quote als Indiz für einen Rechtsmissbrauch genannt. Auch ist aus Sicht der 

Befragungsteilnehmer die Erzielung von Gebühren und Vertragsstrafen nicht zwangsläufig ein 

Hinweis auf Rechtsmissbrauch. Mit gewisser Vorsicht lässt sich die Aussage ableiten, dass die 

gesetzliche Normierung der Missbrauchskriterien nicht zu einer erleichterten Nachweisbarkeit der 

Missbräuchlichkeit einer Abmahnung in der Rechtsprechung geführt hat. 

Soweit sich aus dem Themenkomplex der Indizien zur Feststellung der Missbräuchlichkeit 

einer Abmahnung weitere Schlussfolgerungen ziehen lassen, lassen die Antworten einerseits 

Schlüsse auf die Häufigkeit verschiedener Arten von Missbrauch zu, andererseits enthalten sie, 

auch wenn die Frage auf die allgemeine Zugrundelegung bestimmter Kriterien zielte, eine gewisse 

Aussage über die Nachweisbarkeit verschiedener Kriterien. So dürften Kriterien, die schwer bis 

kaum nachweisbar sind, in der Rechtspraxis wohl auch weniger häufig zugrunde gelegt werden. 

Vergleicht man die Antworten der Befragungsteilnehmer mit den nunmehr in § 8c Abs. 2 UWG 

festgelegten Kriterien, die bereits zuvor in der Rechtsprechung genutzt wurden, so ergibt sich ein 

deutliches Gefälle hinsichtlich der Häufigkeit der in der Praxis herangezogenen Kriterien. Es zeigt 

sich, dass der Schwerpunkt des Missbrauchs im Bereich von § 8c Abs. 2 Nr. 1 UWG zu liegen 

scheint, wofür insbesondere die hohe Zahl der Antworten zur Unverhältnismäßigkeit der 

Geschäftstätigkeit sowie zur Risikoverlagerung auf Anwälte oder Prozessfinanzierer 

herangezogen werden kann. In diesen Kontext gehört auch die größere Zahl von positiven 
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Rückmeldungen hinsichtlich der erheblichen Anzahl von Abmahnungen bezüglich der gleichen 

Vorschrift sowie der sachgrundlosen Einzelverfolgung. Weiterhin gehören die Merkmale der 

Organisation des Abmahnenden sowie des Namens bestimmter Kanzleien dazu. Etwas 

überraschend ist die relativ geringe Zahl der Nennungen hinsichtlich einer überhöhten 

Vertragsstrafe sowie einer zu weiten Unterlassungsverpflichtung. Auch die Ausnutzung des 

fliegenden Gerichtsstands, die im Gesetzgebungsverfahren sehr kontrovers diskutiert wurde, spielt 

bei der Phase II allenfalls noch eine nachrangige Rolle. Hervorzuheben ist, dass sich für die 

Gerichte feststellen ließ, dass die Nennung der Missbrauchskriterien in § 8c Abs. 2 UWG 

grundsätzlich nicht zu einer Änderung bei der Anwendung der Kriterien geführt hat.  

Das Forschungsstudienziel, einen Überblick über die in der Regel verlangte Höhe der 

Vertragsstrafe sowie tatsächlich eingenommene Vertragsstrafe zu erlangen, um zwischen den 

beiden Befragungsphasen eine etwaige Veränderung ermitteln zu können, die möglicherweise auf 

die Regelung § 13a Abs. 3 UWG zurückzuführen ist, konnte nicht erreicht werden. Dies ist darauf 

zurückzuführen, dass gruppenübergreifend keine allgemeingültigen Aussagen aus den Daten 

ablesbar waren. Dies gilt gleichermaßen für eine verlässliche Ermittlung der Verbreitung des 

sogenannten „Hamburger Brauchs“. In diesem Zusammenhang lässt sich lediglich aus den Daten 

und der Einschätzung der Gerichte schließen, dass nach der Gesetzesreform eine Zunahme des 

„Hamburger Brauchs“ zu verzeichnen ist. 

Die Betrachtung der gruppenübergreifenden Ergebnisse hat gezeigt, dass nach Inkrafttreten des 

Gesetzes zur Stärkung des fairen Wettbewerbs eine Verschiebung der Häufigkeit von 

bestimmten Verstößen vorliegt. Festzustellen ist, dass die in Phase I häufigsten Verstöße relativ 

an Bedeutung verloren haben, wie z.B. die Verstöße gegen sonstige Informations- und 

Kennzeichnungspflichten (- 33 Prozentpunkte), Verstöße gegen die Widerrufsbelehrung (- 27 

Prozentpunkte) und Verstöße gegen Impressumspflichten (- 19 Prozentpunkte). Weiterhin ist 

auffällig, dass ein geringer Anteil der Befragten überhaupt einzelne Verstöße als „häufig“ 

bezeichnet hat. So ist der am häufigsten genannte Verstoß in Phase II ein Verstoß gegen das 

Irreführungsverbot mit 66 % (47 von 71), der aber im Vergleich zur Phase I nur von wenigen 

Befragten genannt wird. In Phase I dagegen herrschte größere Einigkeit über die am häufigsten 

auftretenden Verstöße mit Werten von über 80 %. Hier ist eine Tendenz erkennbar, dass die 

Reform bezüglich wesentlicher Arten von Verstößen zu greifen scheint. Die Veränderungen deuten 

letztendlich darauf hin, dass die Hauptzielrichtung der Reform überwiegend erreicht wurde, da ein 

relevanter Rückgang bei den meisten der im Zielbereich der Reform liegenden und zuvor am 

häufigsten genannten Verstöße festgestellt werden konnte. 

Die vorhandenen Daten lassen den Schluss zu, dass aus Sicht der Abmahnenden und Kläger der 

fliegende Gerichtsstand in der Praxis weitgehend irrelevant ist und nur selten genutzt wird. Dies 

war nach Aussage der Befragungsteilnehmer bereits vor dem Gesetz zur Stärkung des fairen 

Wettbewerbs der Fall und hat sich nach der Reform scheinbar kaum geändert. Zu beachten ist in 

diesem Kontext, dass eine Vielzahl der Befragungsteilnehmer anmerkte, selten abzumahnen und 

insoweit kein einziger Fall des festgestellten Abmahnmissbrauchs durch sie ermittelt werden 
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konnte. Insofern kann nur vermutet werden, dass der im Gesetzgebungsprozess von mehreren 

Seiten geäußerte Zusammenhang zwischen Abmahnmissbrauch und der intensiven Nutzung des 

fliegenden Gerichtsstandes in der Rechtsrealität entweder nicht existiert oder aber die 

Geltendmachung von rechtsmissbräuchlichen Abmahnungen und die damit verbundene Nutzung 

des fliegenden Gerichtsstandes von anderen Akteuren als den Befragten erfolgt. Bei den Gerichten 

ist zwar kein einheitliches Bild hierzu zu erkennen, jedoch geben einige Gerichte explizit an, dass 

der fliegende Gerichtsstand genutzt werde. Ein Zusammenhang zum Abmahnmissbrauch konnte 

auch hier jedoch nicht hergestellt werden. Auch die erkennbare Tendenz der abnehmenden Fälle 

der Geltendmachung des fliegenden Gerichtsstandes ist, wie bereits erwähnt, hinsichtlich der 

Datenlage kritisch zu betrachten. Selbst wenn diese Tendenz gesichert bestehen würde, könnte 

eine Wirkung des Gesetzes zur Stärkung des fairen Wettbewerbs in diesem Zusammenhang 

wegen der angeführten Unklarheiten nicht sicher angenommen werden. 

Zu der Frage, ob die neuen Transparenzanforderungen an den Inhalt von Abmahnungen 

eingehalten werden, ließen sich gruppenübergreifend keine allgemeingültigen Aussagen aus den 

Antworten der Befragungsteilnehmer ableiten. Jedoch konnte ermittelt werden, ob aus Sicht der 

Befragungsteilnehmer die neuen Transparenzanforderungen angemessen sind. So hat ein 

Großteil der Befragungsteilnehmer nach Inkrafttreten der Regelungen des Gesetzes zur Stärkung 

des fairen Wettbewerbs die neuen Transparenzanforderungen als sinnvoll erachtet, woraus sich 

schließen lässt, dass diese auch als angemessen eingeschätzt werden.  

Die These, dass eine Einschränkung der Erstattung der Abmahnkosten für Mitbewerber zu 

einem Rückgang von Mitbewerberabmahnungen geführt hat, konnte mangels einer 

gruppenübergreifenden eindeutigen Tendenz nicht abschließend belegt werden. Eine Erhebung 

zu der von den Mitbewerbern, Gerichten und Verbänden geforderten Höhe der Abmahnkosten 

ergab zwischen Phase I und Phase II keine signifikanten Veränderungen. Jedoch erfolgte durch 

die Befragten zumindest mehrheitlich eine subjektive Einschätzung dahingehend, dass die 

entsprechenden Regelungen im UWG durch das Gesetz zur Stärkung des fairen Wettbewerbs 

hinsichtlich der Einschränkung der Kostenerstattung sowie hinsichtlich des Ausschlusses der 

Kostenerstattung bei bestimmten Verstößen zu einem Rückgang von Mitbewerberabmahnungen 

geführt habe. 

Die Beantwortung der Frage, ob und inwieweit die Gegenansprüche des zu Unrecht 

Abgemahnten zur Verteidigung geeignet und angemessen sind, kann ebenfalls mangels einer 

eindeutig erkennbaren Tendenz der Antworten der Befragten weder klar bejaht noch verneint 

werden. Mit gewisser Vorsicht lässt sich aber eine leichte Tendenz erkennen, dass dies wohl eher 

verneint wird.  

Gruppenübergreifend zeichnete sich bei den Antworten zu der Frage nach sinnvollen 

Maßnahmen für die Bekämpfung von Abmahnmissbrauch eine deutliche Mehrheit für die 

Maßnahmen der Limitierung der Anwaltskosten und des Vorschaltens eines 

Schlichtungsverfahrens ab, wobei sich dies durch das zwischenzeitliche Inkrafttreten des Gesetzes 
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zur Stärkung des fairen Wettbewerbs (Phase II) nicht wesentlich geändert hat. Eine deutlich 

abweichende Einschätzung wurde von den qualifizierten Einrichtungen vorgenommen. Hier stand 

die Abschöpfung der Vertragsstrafen deutlich im Vordergrund. Dies lässt sich in Richtung des 

Wunsches nach einer stärkeren Finanzierung auch von Klageberechtigten durch die Abgemahnten 

interpretieren. 

Auch nach der Umsetzung des Gesetzes zur Stärkung des fairen Wettbewerbs wird von den 

Befragungsteilnehmern noch weiterer Reformbedarf gesehen. Dieser geht vor allem in Richtung 

der generellen Vorschaltung eines Schlichtungsverfahrens und einer weiteren Limitierung der 

Anwaltskosten. Beides führt in letzter Konsequenz dazu, dass die Gerichte zunehmend entlastet 

würden. Dies steht allerdings im Gegensatz zu der Erkenntnis, dass Missbrauchsfälle die Gerichte 

nur in seltenen Fällen überhaupt erreichen. Dies kann man auch so interpretieren, dass sich der 

Wunsch ergibt, die vorhandenen Missbrauchsfälle aus einer vorgerichtlichen Erledigung stärker in 

ein strukturierteres Verfahren wie ein Schlichtungsverfahren zu ziehen. Dies könnte ein möglicher 

Weg sein, um Missbrauchsfälle stärker sichtbar zu machen und damit auch besser bekämpfen zu 

können. Diese Anregung sollte rechtspolitisch weiterverfolgt werden. 

Bemerkenswert ist im Allgemeinen, dass das Bedürfnis nach weiteren Änderungen durch die 

Reform kaum geringer geworden zu sein scheint. Hinsichtlich der Reform ist zudem das 

gruppenübergreifende Bedürfnis vorhanden, die Wirkung der neuen Regeln in der Praxis 

abzuwarten und nach einer längeren Erfahrungszeit erneut zu evaluieren. Die vereinzelten 

Wünsche nach einer „Entschlackung der Informationspflichten“ sind zwar verständlich, aber nicht 

realistisch. Weiterführend könnte der Hinweis auf eine stärkere Auferlegung von Darlegungs- und 

Beweislasten auf der Seite der Abmahnenden sein. Allerdings liegt darin auch wiederum die Gefahr 

einer zu starken Belastung mit der Folge einer zu starken Beeinträchtigung der für die 

Rechtsdurchsetzung notwendigen Abmahntätigkeit. 
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2 Zielsetzung und Fragestellungen der Studie 

Die Forschungskonzeption zum Forschungsvorhaben “Evaluierung der Regelungen zur 

Verhinderung des Abmahnmissbrauchs” umfasst Ausführungen zu dem Forschungsgegenstand 

und dem Untersuchungsumfang dieser Untersuchung.2 

2.1 Forschungsgegenstand  

Die vorliegende Studie „Evaluierung der Regelungen zur Verhinderung des Abmahnmissbrauchs” 

betrifft den nachfolgenden rechtswissenschaftlichen Forschungsgegenstand: 

„Rechtsmissbräuchliche Abmahnungen im Lauterkeitsrecht”. 

Im Sinne eines fairen Wettbewerbs müssen lauterkeitsrechtliche Regelungen eingehalten und 

Verstöße effektiv sanktioniert werden. In diesem Zusammenhang ist es ein Charakteristikum des 

deutschen Lauterkeitsrechts, dass die Rechtsdurchsetzung vornehmlich in privater Hand („private 

enforcement“) liegt und nicht von Behörden von Amts wegen vollzogen wird. Die Abmahnung steht 

stets am Anfang einer lauterkeitsrechtlichen Auseinandersetzung zwischen zwei oder mehreren 

Akteuren. Sie hat rechtstechnisch gesprochen eine doppelte Funktion: 

Zum einen soll nach § 12 Abs. 1 S. 1 Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) a.F. bzw. 

§ 13 Abs. 1 UWG n.F. der Anspruchsberechtigte eines Unterlassungsanspruchs gemäß § 8 Abs. 3 

UWG den Unternehmer, der eine unlautere geschäftliche Handlung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 1 UWG 

begangen hat, zunächst abmahnen und diesem damit Gelegenheit geben, den 

Unterlassungsanspruch ohne ein Gerichtsverfahren zu erfüllen. Die Abmahnung ist eine 

sogenannte Obliegenheit und keine zwingende Voraussetzung für die Einleitung eines 

gerichtlichen Verfahrens. 3  Jeder Anspruchsberechtigte kann wegen einer unlauteren 

geschäftlichen Handlung auch ohne Abmahnung einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen 

Verfügung stellen oder Klage erheben. Wer ein solches Verfahren aber ohne eine vorherige 

Abmahnung einleitet, läuft Gefahr, dass er sämtliche Kosten des Verfahrens tragen muss, wenn 

die Gegenseite eine einstweilige Verfügung oder den Klageantrag sofort anerkennt, vgl. § 93 

Zivilprozessordnung (ZPO). Andererseits gilt aber auch: Gibt der Anspruchsgegner auf eine 

berechtigte Abmahnung keine ausreichende Unterlassungserklärung ab, gibt er dem 

Unterlassungsgläubiger Anlass zur Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens.4 

Die Abmahnung ist daneben auch ein praxistaugliches Instrument zur schnellen und 

kostengünstigen Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen im außergerichtlichen Stadium 

einer lauterkeitsrechtlichen Auseinandersetzung. Sie kann eine teure und unter Umständen 

langwierige gerichtliche Auseinandersetzung vermeiden. Daher dient die berechtigte Abmahnung 

sowohl dem Verletzer einer lauterkeitsrechtlichen Regelung als auch dem Anspruchsberechtigten. 

 
2 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers 
(m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. 
3 BGH, Urt. v. 21.10.2005, I ZB 21/05, Tz. 12 – Geltendmachung der Abmahnkosten. 
4 Vgl. OLG Koblenz, Beschl. v. 23.10.2017, 9 U 895/17. 
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Die private Rechtsdurchsetzung – außergerichtlich im Wege der Abmahnung – ist ein fein 

austariertes, wirkungsvolles System zur Förderung fairen Wettbewerbs und zum Wohle der 

Allgemeinheit. Es wirkt in hohem Maße gerichts- und staatsentlastend, da die weit überwiegende 

Zahl von Rechtsverstößen außergerichtlich abgestellt werden kann. Letztlich profitiert auch der 

Steuerzahler vom zivilrechtlichen Durchsetzungssystem, da dieses ohne Steuermittel durch die 

Wirtschaft selbst finanziert wird. 

§ 12 Abs. 1 S. 1 UWG a.F. bzw. § 13 Abs. 1 UWG n.F. geht davon aus, dass eine Abmahnung 

grundsätzlich erforderlich ist. Eine Abmahnung ist berechtigt im Sinne von § 12 Abs. 1 S. 2 UWG 

a.F. bzw. § 13 Abs. 1 UWG n.F., wenn sie begründet ist, ihr insofern also ein materiell-rechtlicher 

Unterlassungsanspruch zugrunde liegt, und sie außerdem wirksam sowie erforderlich ist, um dem 

Unterlassungsschuldner einen Weg zu weisen, den Unterlassungsgläubiger ohne 

Inanspruchnahme der Gerichte klaglos zu stellen. 5  Wenn die Abmahnung nicht von einem 

Anspruchsberechtigten selbst, sondern von einem Rechtsanwalt für den Anspruchsberechtigten 

geltend gemacht wird, wird mit der Abmahnung häufig auch zugleich gefordert, dass der 

Abgemahnte einen bestimmten Geldbetrag zur Erstattung der Kosten für den Rechtsanwalt zahlen 

muss. Mahnt der Gläubiger nämlich berechtigterweise ab, muss ihm der Abgemahnte die 

notwendigen Kosten erstatten, die mit der Abmahnung verbunden sind, beispielsweise die Kosten 

des vom Gläubiger beauftragten Rechtsanwalts. 6  Der gesetzliche Kostenerstattungsanspruch 

rechtfertigt sich daraus, dass die Abmahnung auch im Interesse des Schuldners liegt, da er den 

Gläubiger durch Abgabe einer mit einer angemessenen Vertragsstrafe bewehrten 

Unterlassungserklärung klaglos stellen kann, ohne dass die Kosten eines Gerichtsverfahrens 

anfallen.7 

Von der unbegründeten Abmahnung – sie zeichnet sich dadurch aus, dass das beanstandete 

Verhalten nicht wettbewerbswidrig ist – ist die missbräuchliche Abmahnung strikt zu unterscheiden. 

Sie stellt lediglich die Vorstufe der missbräuchlichen gerichtlichen Geltendmachung eines an sich 

bestehenden Unterlassungsanspruchs dar. Von einem Missbrauch in diesem Sinne ist 

auszugehen, wenn das beherrschende Motiv des Gläubigers bei der Geltendmachung des 

Unterlassungsanspruchs sachfremde Ziele sind. In der Rechtsrealität sind diese oftmals monetärer 

Art. Die Annahme eines Missbrauchs setzt nicht voraus, dass die Rechtsverfolgung ohne jedwede 

wettbewerbsrechtlichen Interessen betrieben wird. Ein Fehlen oder vollständiges Zurücktreten 

legitimer wettbewerbsrechtlicher Absichten hinter den vom Gesetzgeber missbilligten Zielen ist 

nicht erforderlich. Ausreichend ist vielmehr, dass die sachfremden Ziele überwiegen. 8  Das 

Vorliegen eines Missbrauchs war vor der mit dieser Studie untersuchten Reform des UWG 

grundsätzlich jeweils im Einzelfall unter Berücksichtigung und Abwägung der gesamten Umstände 

 
5  BGH, Urt. v. 31.10.2018, I ZR 73/17, Tz. 24 – Jogginghosen; Urt. v. 19.7.2012, I ZR 199/10, Tz. 28 – Unbedenkliche 
Mehrfachabmahnung; Urt. v. 19.5.2010, I ZR 140/08, Tz. 16 f. – Vollmachtsnachweis; Urt. v. 21.1.2010, I ZR 47/09, Tz. 5 – 
Kräutertee. 
6 Vgl. BGH, Urt. v. 19.5.2010, I ZR 140/08, Tz. 26 – Vollmachtsnachweis. 
7 BGH, Urt. v. 21.1.2010, I ZR 47/09, Tz. 5 – Kräutertee; Urt. v. 22.1.2009, I ZR 139/07, Tz. 11 – pcb; Urt. v. 7.10.2007, I ZR 
216/07, Tz. 11, 13 – Schubladenverfügung. 
8 BGH, Urt. v. 17.11.2005, I ZR 300/02, Tz. 16 m.w.N. – MEGA SALE; Urt. v. 22.4.2009, I ZR 14/07, Tz. 20 – 0,00 Grundgebühr. 
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zu prüfen.9 Maßgebend für eine solche Prüfung sind die Motive und Zwecke der Geltendmachung 

des Anspruchs. 

Aber genau hier liegt eine wesentliche Problematik und Schwachstelle der Bekämpfung einer 

missbräuchlichen Abmahnung: Motive und Zwecke sind keine dem Beweis zugänglichen 

Umstände, die ein Abgemahnter zur Abwehr einer missbräuchlichen Abmahnung darlegen kann. 

Daher können Motive und Zwecke der Geltendmachung des Anspruchs in der Regel ausschließlich 

aus den äußeren Umständen erschlossen werden.10 

Anhaltspunkte für eine missbräuchliche Rechtsverfolgung können sich u.a. daraus ergeben, dass 

die Abmahntätigkeit in keinem vernünftigen wirtschaftlichen Verhältnis zur gewerblichen Tätigkeit 

des Abmahnenden steht, der Anspruchsberechtigte die Belastung des Gegners mit möglichst 

hohen Prozesskosten bezweckt oder der Abmahnende systematisch überhöhte Abmahngebühren 

oder Vertragsstrafen verlangt.11 Weiteres Indiz für ein missbräuchliches Vorgehen ist es, wenn der 

Abmahnende an der Verfolgung des beanstandeten Wettbewerbsverstoßes kein nennenswertes 

wirtschaftliches Interesse haben kann, sondern seine Rechtsverfolgung aus der Sicht eines 

wirtschaftlich denkenden Gewerbetreibenden allein dem sachfremden Interesse der Belastung 

seiner Mitbewerber mit möglichst hohen Kosten dient.12 

Abmahnungen sollen im Interesse eines rechtstreuen Wettbewerbs erfolgen und nicht zur 

Generierung von Gebühren und Vertragsstrafen, denn die Generierung monetärer Einkünfte ist 

kein Gesetzeszweck des UWG. Gewerbetreibende, die nur formale Rechtsverstöße begehen, 

müssen erhebliche Verluste finanzieller oder immaterieller Art hinnehmen oder sind zumindest der 

Gefahr solcher Verluste ausgesetzt, wenn das Instrument der Abmahnung zur bloßen Generierung 

von Gebühren und Vertragsstrafen verwendet wird. 

Seit der Einführung und Ausweitung des Online-Handels haben medienwirksame Berichte über 

Missstände bei Abmahnungen durch Mitbewerber erheblich zugenommen. Die Missstände 

betreffen in erster Linie Existenzgründer und kleine Händler, die sich mit dem Internethandel eine 

Existenz aufbauen oder ein weiteres Geschäftsfeld erschließen wollen. Gegenstand der gegen sie 

gerichteten Abmahnungen sind häufig Wettbewerbsverstöße im Bagatellbereich, durch die es für 

Mitbewerber eher selten zu spürbaren Wettbewerbsverzerrungen kommt. Wegen der Komplexität 

der im Online-Handel zu beachtenden Vorschriften und deren häufiger Änderung, die oft auf 

europäische Richtlinien zurückzuführen sind, besteht jedoch die Gefahr, dass Unternehmer immer 

wieder abgemahnt werden. Mit Hilfe moderner Software lassen sich etwa auch die geringsten 

 
9 BGH, Urt. v. 26.4.2018, I ZR 248/16, Tz. 21 – Abmahnaktion II. 
10 OLG Nürnberg, Urt. v. 3.12.2013, 3 U 348/13, Tz. 15; OLG Jena, Urt. v. 6.10.2010, 2 U 386/10; OLG Hamm, Urt. v. 26.7.2011, 
I-4 U 49/11; OLG Hamburg, Urt. v. 11.8.2016, 3 U 56/15; OLG Celle, Urt. v. 8.12.2016, 13 U 72/16. 
11  BGH, Urt. v. 26.4.2018, I ZR 248/16, Tz. 21 m.w.N. – Abmahnaktion II; Urt. v. 3.3.2016, I ZR 110/15, Tz. 15 – 
Herstellerpreisempfehlung bei Amazon. 
12 Vgl. BGH, Urt. v. 26.4.2018, I ZR 248/16, Tz. 21 m.w.N. – Abmahnaktion II; Urt. v. 6.10.2011, I ZR 42/10, Tz. 16 – Falsche 
Suchrubrik; Urt. v. 5.10.2000, I ZR 237/98, Tz. 21, 24 – Vielfachabmahner. 
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Wettbewerbsverstöße im Internet mit geringem Aufwand aufspüren.13 Das Missbrauchsrisiko der 

Abmahnbefugnis von Mitbewerbern ist vor diesem Hintergrund immens. 

Gesetzlich bestand auch schon vor der Reform des UWG durch das mit dieser Studie untersuchte 

Gesetz zur Stärkung des fairen Wettbewerbs die Möglichkeit, den Missbrauch einer Abmahnung 

im Rahmen der Kostenerstattung zu sanktionieren. 

§ 8 Abs. 4 S. 1 UWG a.F. bzw. § 8c Abs. 1 UWG n.F. regelt den Fall einer missbräuchlichen 

Abmahnung dergestalt, dass die Geltendmachung der in § 8 Abs. 1 UWG bezeichneten Ansprüche 

unzulässig ist, wenn sie unter Berücksichtigung der gesamten Umstände missbräuchlich sind. In 

diesen Fällen kann der Anspruchsgegner in einer Art “Gegenschlag” Ersatz der für seine 

Rechtsverteidigung erforderlichen Aufwendungen verlangen. Das gilt nicht nur für einen 

Missbrauch durch die gerichtliche, sondern auch für den Missbrauch durch die außergerichtliche 

Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs.14 Eine missbräuchliche Abmahnung hat ebenfalls 

zur Folge, dass der Anspruch auf Unterlassung nicht geltend gemacht werden kann. Die 

Rechtsfolge der missbräuchlichen Abmahnung ist also nicht allein die Unbeachtlichkeit der 

Abmahnung, sie hat vielmehr zur Konsequenz, dass für die Durchsetzung des zugrundeliegenden, 

in seinem Bestand unberührten Unterlassungsanspruchs keine gerichtliche Hilfe in Anspruch 

genommen werden kann.15 Eine missbräuchliche Abmahnung ist nicht berechtigt im Sinne des 

§ 12 Abs. 1 Satz 2 UWG a.F. bzw. § 13 Abs. 3 UWG n.F. und begründet keinen Anspruch auf 

Ersatz von Aufwendungen.16 

Der Missbrauch der im Grundsatz nicht nur zulässigen, sondern im System des Lauterkeitsrechts 

ausdrücklich vorgesehenen und zur Verfolgung von Verstößen auch notwendigen Abmahnungen 

ist keine Erscheinung der letzten Jahre, wenn er auch in den letzten Jahren besondere öffentliche 

Aufmerksamkeit erfahren hat. In den Augen der interessierten Öffentlichkeit hat sich ein 

„Abmahnungswesen“ bzw. eine „Abmahnindustrie“ etabliert. Insoweit kann zutreffend auf eine 

Stellungnahme des Bundesrates vom 3. Mai 2013 verwiesen werden, nach der die herrschende 

Abmahnpraxis in der Öffentlichkeit als bloße „Abzocke“ wahrgenommen und das Institut der 

Abmahnung in Misskredit gebracht wird.17 

Im Einzelfall ist der tatsächliche Nachweis, dass eine Abmahnung vorwiegend dazu dient, einen 

Aufwendungsersatzanspruch gegen den Abgemahnten entstehen zu lassen, meist nur schwer 

möglich, da objektiv ein (geringer) Wettbewerbsverstoß vorliegt. Daher scheiterte eine effektive 

Bekämpfung des Abmahnmissbrauchs bisher vor allem daran, dass Fälle, in denen die 

 
13 Vgl. BT-Drucks. 19/12475, S. 2 f., abrufbar unter http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/124/1912475.pdf. 
14 BGH, Urt. v. 20.12.2001, I ZR 215/98 – Scanner-Werbung. 
15 Vgl. BGH, Urt. v. 26.4.2018, I ZR 248/16, Tz. 20 m.w.N. – Abmahnaktion II; Urt. v. 15.12.2011, I ZR 174/10, Tz. 47 m.w.N. – 
Bauheizgerät; Urt. v. 3.3.2016, I ZR 110/15, Tz. 15 – Herstellerpreisempfehlung bei Amazon. Zu den Voraussetzungen und Folgen 
der missbräuchlichen Abmahnung s. im Einzelnen Bornkamm, in: Köhler/Bornkamm/Feddersen, Kommentar UWG, 37. Aufl. 
2019, § 8 UWG Rn. 4.5 ff. 
16 BGH, Urt. v. 26.4.2018, I ZR 248/16, Tz. 40 m.w.N. – Abmahnaktion II; Urt. v. 15.12.2011, I ZR 174/10, Tz. 13 m.w.N. – 
Bauheizgerät. 
17  BR-Drucks. 219/13, S. 22, abrufbar unter https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2013/0201-0300/219-
13.pdf?__blob=publicationFile&v=5. 
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Voraussetzungen für einen Missbrauch gem. § 8 Abs. 4 UWG a.F. bzw. § 8c Abs. UWG n.F. 

bewiesen werden können, eher selten sind.18 

Noch schwieriger ist die Bekämpfung von rechtsmissbräuchlichen Abmahnungen, die 

außergerichtlich erledigt werden, indem die Unterlassungsschuldner eine Unterlassungserklärung 

unterzeichnen und die Gebühren des gegnerischen Rechtsanwalts zahlen, um eine schnelle 

Erledigung zu erzielen. § 12 Abs. 4 UWG a.F. bzw. § 12 Abs. 3 UWG n.F. sieht vor, dass es bei 

der Bemessung des Streitwerts wertmindernd zu berücksichtigen ist, wenn die Sache nach Art und 

Umfang einfach gelagert ist oder wenn die Belastung einer der Parteien mit den Prozesskosten 

nach dem vollen Streitwert angesichts ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse nicht 

tragbar erscheint. Beide Vorschriften enthalten unbestimmte Rechtsbegriffe, die einer Auslegung 

durch die Gerichte bedürfen. Wegen des damit verbundenen Prozessrisikos sehen die meisten 

Abgemahnten jedoch davon ab, sich auf einen Prozess einzulassen und zahlen stattdessen 

proaktiv die geforderten Rechtsanwaltskosten. Auch Fälle, in denen aufgrund einer eingegangenen 

Verpflichtung im Rahmen einer rechtsmissbräuchlichen Abmahnung eine Vertragsstrafe gezahlt 

wird, sind bisher nicht effektiv bekämpft, da auch hier die Beweisbarkeit der zugrundeliegenden 

rechtsmissbräuchlichen Abmahnung schwerfällt oder misslingt. 

Der Gesetzgeber hat in den letzten Jahren bereits einige Anstrengungen unternommen, den 

Rechtsmissbrauch von Abmahnungen im Lauterkeitsrecht zu bekämpfen. Zu beachten ist bei der 

Bekämpfung des Abmahnmissbrauchs durch den Gesetzgeber jedoch stets, dass die Interessen 

der in diesem Bereich tätigen seriösen Akteure nicht unbillig behindert werden dürfen. Es ist davon 

auszugehen, dass die zivilrechtliche Rechtsdurchsetzung weit mehr rechtstreue Mitbewerber und 

Verbraucher vor unlauteren Praktiken schützt als Rechtsverletzer von tatsächlich missbräuchlichen 

Abmahnungen betroffen sind. Dennoch verursachen missbräuchliche Abmahnungen jedes Jahr 

enorme wirtschaftliche Schäden.19 

Der Gesetzgeber hat bereits im Gesetz gegen unseriöse Geschäftspraktiken vom 1. Oktober 

201320 zum Schutz vor missbräuchlichen Abmahnungen Regelungen zur Reduzierung von Streit- 

bzw. Gegenstandswerten getroffen. Diese sollten die gegebenenfalls vom Abgemahnten zu 

erstattenden Rechtsanwaltskosten geringhalten und so den finanziellen Anreiz für Abmahnungen 

reduzieren, vgl. § 12 Abs. 4 UWG a.F. bzw. § 12 Abs. 3 UWG n.F. Auch wurde das Gesetz gegen 

den unlauteren Wettbewerb um die Regelungen § 8 Abs. 4 S. 2 und S. 3 UWG a.F. bzw. § 8c 

Abs. 3 S.1 und S. 2 UWG n.F. ergänzt, wonach missbräuchlich abgemahnte Personen einen 

Anspruch auf Ersatz der ihnen entstandenen Kosten haben und daneben auch noch weitere 

Ansprüche geltend machen können. Mit der Neuregelung sollte das Prozessrisiko gesenkt und 

 
18 Vgl. Metzger GRUR 2019, 1015 (1019). 
19 Vgl. dazu die jährlichen Untersuchungen der Trusted Shops GmbH zum Stand und Auswirkungen der Abmahnungen im Online-
Handel für die Jahre 2015, 2017, 2018, abrufbar unter https://www.trustedshops.de/blog/wp-
content/uploads/sites/7/2015/11/20151110_Auswertung-Abmahnstudie.pdf (2015), https://cdn2.hubspot.net/hubfs/603347/1-
TX_B2B/Whitepaper/171123_TEX_Abmahnstudie%202017.pdf (2017), https://shopbetreiber-blog.de/wp-
content/uploads/2018/09/TrustedShops_Abmahnstudie_2018.pdf (2018). 
20 BGBl. I S. 3714. 
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Abgemahnte ermutigt werden, bei dem Verdacht einer missbräuchlichen Abmahnung anwaltliche 

Hilfe in Anspruch zu nehmen.  

Auch wurde überlegt, den sogenannten „fliegenden Gerichtsstand“ nur noch für Ausnahmefälle 

vorzusehen. Eine Einschränkung des fliegenden Gerichtsstands war in dem Regierungsentwurf für 

das Gesetz gegen unseriöse Geschäftspraktiken enthalten, im Rechtsausschuss wurde dieser 

Vorschlag dann jedoch ersatzlos gestrichen. 

Die genannten Maßnahmen haben aber wider Erwarten nicht verhindert, dass Abmahnungen bis 

heute rechtsmissbräuchlich ausgesprochen werden. Denn die Reduzierung von Streit- bzw. 

Gegenstandswerten und auch die Schaffung von Gegenansprüchen der missbräuchlich 

Abgemahnten verhindern nicht, dass viele missbräuchlich Abgemahnte zur schnellen Erledigung 

einer Abmahnung und zur Verhinderung weiterer Kosten eine Unterlassungserklärung abgeben 

und Gebühren der Gegenseite begleichen, ohne sich außergerichtlich und bzw. oder gerichtlich 

gegen die Abmahnung zur Wehr zu setzen. Da die Regelungen des Gesetzes gegen unseriöse 

Geschäftspraktiken auch nicht die grundsätzlich schwierige Beweisbarkeit von 

rechtsmissbräuchlichen Abmahnungen geändert hat, bleibt selbst im Falle der Einleitung eines 

gerichtlichen Verfahrens der Nachweis eines Abmahnmissbrauchs weiterhin besonders schwierig. 

In der Rechtsprechung wurde daher schnell festgestellt, „dass die herrschende Rechtspraxis die 

beiden, die anwaltlichen Abmahngebühren bewusst begrenzenden gesetzlichen Regelungen [...] 

offensichtlich soweit irgend möglich ignoriert", wie es das Amtsgericht Köln ausgeführt hat.21 Auch 

die Bundesregierung hat zutreffend festgestellt, dass es trotz des Gesetzes gegen unseriöse 

Geschäftspraktiken „Anzeichen [gibt], dass trotz dieser Regelungen zahlreiche Abmahnungen 

ausgesprochen werden wegen Wettbewerbsverstößen, die die Interessen der Verbraucher, 

Wettbewerber und übrigen Marktteilnehmer zum Teil nur unerheblich beeinträchtigen und bei 

denen zu vermuten ist, dass die Abmahnungen vorwiegend der Erzielung von Aufwendungsersatz 

und Vertragsstrafen dienen.“22 

Vor diesem Hintergrund muss der am 15. Mai 2019 vom Kabinett vorgelegte und am 31. Juli 2019 

beschlossene Gesetzentwurf zur Stärkung des fairen Wettbewerbs gesehen werden.23  Damit 

reagierte die Bundesregierung erneut auf Fehlentwicklungen im Zusammenhang mit dem 

Rechtsmissbrauch von Abmahnungen.  

Zum 2. Dezember 2020 ist das Gesetz zur Stärkung des fairen Wettbewerbs (BGBl. I 2020, 

S. 2568) in Kraft getreten; zum 1. Dezember 2021 folgten die Regelungen zur 

Anspruchsberechtigung.  

Mit dieser Reform des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) beabsichtigt der 

Gesetzgeber, Wettbewerber, insbesondere kleine und mittlere Unternehmen, gegen 

 
21 AG Köln, Urt. v. 10.03.2014, 125 C 495/13, Tz. 25. 
22 BT-Drucks. 19/12084, S. 19, abrufbar unter http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/120/1912084.pdf. 
23 BT-Drucks. 19/12084, abrufbar unter http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/120/1912084.pdf. 
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missbräuchliche Inanspruchnahmen aufgrund des UWG effektiver zu schützen. Kleine 

Unternehmen sollen vor erheblichen Verlusten finanzieller oder immaterieller Art geschützt werden, 

zugleich soll die Transparenz erhöht und die Geltendmachung von (Gegen-) Ansprüchen 

vereinfacht werden.24 

Die bewährte zivilrechtliche Rechtsdurchsetzung durch seriöse Marktakteure sollte aber nicht 

erheblich beeinträchtigt werden. Als problematisch erwies sich in diesem Zusammenhang auch 

das Fehlen einer umfassenden empirischen Datenbasis zu diesem Themenfeld, da Abmahnungen 

ohne Einbeziehung staatlicher Stellen durch Mitbewerber und Verbände ausgesprochen werden. 

Das Gesetz zur Stärkung des fairen Wettbewerbs sieht zur Verhinderung missbräuchlicher 

Abmahnungen insbesondere folgende Maßnahmen mit lauterkeitsrechtlichem Bezug vor: 

• Die Anforderungen an die Klageberechtigten werden erhöht, insbesondere müssen sich 

Wirtschaftsverbände beim Bundesamt für Justiz registrieren und diesem regelmäßig über 

die Abmahntätigkeiten Bericht erstatten. 

• Mitbewerber erhalten die Kosten einer Abmahnung bei der Abmahnung wegen der 

Verletzung von Kennzeichnungs- und Informationspflichten im Internet sowie von 

Datenschutzverstößen kleiner und kleinster Unternehmen nicht erstattet. 

• Die Abgemahnten erhalten einen Gegenanspruch bei unbegründeten und nicht den 

formellen Anforderungen entsprechenden Abmahnungen. 

• Der fliegende Gerichtsstand wird eingeschränkt. In den meisten Fällen ist das Gericht 

zuständig, in dessen Bezirk der Beklagte seinen Wohnsitz hat. 

Der Gesetzgeber geht hinsichtlich der Einschränkung der Anspruchsberechtigung der Mitbewerber 

davon aus, dass die Erhöhung der Anforderungen an die Aktivlegitimation die Zahl der potentiell 

Anspruchsberechtigten und damit auch die Gefahr, dass Abmahnungen primär aus finanziellen 

Interessen ausgesprochen werden, verringern wird. Vor diesem Hintergrund muss der 

Abmahnende nunmehr nach der neuen Regelung nachweisen, dass er tatsächlich in nicht 

unerheblichem Maße und nicht nur gelegentlich Waren oder Dienstleistungen vertreibt oder 

nachfragt, um Unterlassungsansprüche nach § 8 Abs. 1 UWG geltend zu machen.  

Ein weiteres Instrument zur Eindämmung von missbräuchlichen Inanspruchnahmen ist es, die 

Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen zu erschweren. Hierzu hat der Gesetzgeber im 

Wesentlichen zwei Maßnahmen vorgesehen und sowohl Anforderungen an den Inhalt einer 

Abmahnung als auch identifizierte Missbrauchskonstellationen kodifiziert. 

Der Gegenanspruch des zu Unrecht Abgemahnten besteht nunmehr nicht nur bei 

missbräuchlichen, sondern auch bei unbegründeten und nicht formgemäßen Abmahnungen. Diese 

Regelung soll sicherstellen, dass der Abmahnende sorgfältig prüft und begründet, ob ein 

 
24 BT-Drucks. 19/12084, S. 1, abrufbar unter http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/120/1912084.pdf. 
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Unterlassungsanspruch gegen den Abgemahnten besteht. Finanzielle Anreize für Abmahnungen 

sollen dadurch beseitigt werden. 

Mit dem Gesetz zur Stärkung des fairen Wettbewerbs wurde nun auch eine Einschränkung des 

sogenannten „fliegenden Gerichtsstandes“ eingeführt, die bereits beim Gesetz gegen unseriöse 

Geschäftspraktiken diskutiert wurde. Nach Ansicht des Gesetzgebers ist der fliegende 

Gerichtsstand für die Durchsetzung des Lauterkeitsrechts nicht zwingend erforderlich. Eine 

Einschränkung kann nach seiner Ansicht aber dafür sorgen, dass der Anreiz für Abmahnungen 

zumindest reduziert werden kann.25 

Abzuwarten bleibt, inwieweit es dem Gesetzgeber – mit dieser von Vertretern aus der Rechtspraxis 

teils stark kritisierten Reform – gelingt, das übergeordnete Ziel einer Reduzierung missbräuchlicher 

Abmahnungen um 50 Prozent zu erreichen. Die Klärung dieser übergeordneten Frage war das Ziel 

dieser Studie. 

2.2 Untersuchungsumfang 

Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) erwartete, dass das Gesetz 

zur Stärkung des fairen Wettbewerbs die rechtsmissbräuchlichen Abmahnungen im 

Lauterkeitsrecht um 50 % reduziert.26 Exakt an diesem Punkt setzt die vorliegende Untersuchung 

an:  

Da außergerichtliche Abmahnungen ohne die Einbeziehung staatlicher Stellen zwischen Privaten 

ausgesprochen werden, lagen bisher keine belastbaren Daten über die Anzahl und den 

Rechtsgrund der Abmahnungen vor. Das Forschungsvorhaben hat daher empirisch im Rahmen 

von zwei selbstständigen Datenerhebungsphasen untersucht, ob durch die Umsetzung des 

Gesetzes zur Stärkung des fairen Wettbewerbs der von der Bundesregierung beabsichtigte Effekt 

tatsächlich eingetreten ist und somit eine Reduzierung der Abmahnungen im Lauterkeitsrecht um 

50 % erreicht werden konnte. 

Um eine belastbare Aussage zu der Umsetzung des mit dem Gesetz beabsichtigten Ziels treffen 

zu können, bedurfte es der Erhebung von Daten vor und nach Inkrafttreten der Gesetzesreform. 

Mittels der empirischen Datenerhebung sollte festgestellt werden, welche Anhaltspunkte derzeit 

für einen Missbrauch lauterkeitsrechtlicher Abmahnungen bestehen und in welchem Maße dieser 

Missbrauch verbreitet ist. Belastbare Aussagen zur Effektivität der neuen Regelungen können 

nunmehr bei einem Vergleich der beiden Datensätze getroffen werden.  

Im Rahmen der ersten Datenerhebungsphase wurden insbesondere die folgenden Daten 

erhoben:  

• Anzahl der ausgesprochenen wettbewerbsrechtlichen Abmahnungen,  

 
25 BT-Drucks. 19/12084, S. 36, abrufbar unter http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/120/1912084.pdf. 
26 BT-Drucks. 19/12084, S. 36, abrufbar unter http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/120/1912084.pdf.  
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• die jeweiligen Anspruchsberechtigten, die diese Abmahnungen aussprechen,  

• Anhaltspunkte für einen Missbrauch zur Erzielung von Gebühren und Vertragsstrafen,  

• Verteilung des Missbrauchs auf die jeweiligen Anspruchsberechtigten,  

• Hindernisse, die die Adressaten der Abmahnungen davon abhalten, sich gerichtlich gegen 

mutmaßlich missbräuchliche Abmahnungen zur Wehr zu setzen,  

• Höhe der eingenommenen Vertragsstrafen bei erneutem Verstoß.  

Auf der Basis der gewonnenen Erkenntnisse der ersten Datenerhebungsphase sollten in einer 

zweiten Datenerhebungsphase rund ein Jahr nach Inkrafttreten der Novelle Ende 2020 erneut 

Anzahl und Rechtsgrund der ausgesprochenen lauterkeitsrechtlichen Abmahnungen nach neuer 

Rechtslage untersucht sowie die eingetretenen Veränderungen von Missbrauchshäufigkeit und 

Missbrauchsmustern identifiziert werden. Dies umfasst die Untersuchung, ob die gesetzlichen 

Bestimmungen in der Praxis sachgerecht angewandt werden. Im Rahmen der zweiten Phase der 

Datenerhebung galt es vor dem zuvor dargestellten Hintergrund insbesondere die folgenden 

Fragen zu beantworten:  

• Ist die Erhöhung der Anforderungen an die Klagebefugten sachgemäß und welche 

konkreten Auswirkungen zeigen sich in diesem Zusammenhang?  

• Ist die Registrierungs- und Berichtspflicht von Wirtschaftsverbänden beim Bundesamt für 

Justiz angemessen? 

• Fällt es Gerichten mit den neuen Regelbeispielen in § 8c Abs. 2 UWG n.F. leichter 

missbräuchliche Abmahnungen zu identifizieren?  

• Sind die neuen Transparenzanforderungen an den Inhalt von Abmahnungen angemessen 

und werden sie auch eingehalten?  

• Führt die Einschränkung der Erstattung der Abmahnkosten für Mitbewerber zu einem 

Rückgang von Mitbewerberabmahnungen? 

• Sind die Gegenansprüche der Abgemahnten zur Zielerreichung geeignet und 

angemessen? 

• Inwiefern zeigt die erweiterte Zuständigkeit der Schlichtungsstellen bei den Industrie- und 

Handelskammern in Bezug auf die Höhe der Vertragsstrafe Auswirkungen? 

• Gibt es andere oder besser geeignete Möglichkeiten, um Gewerbetreibende vor 

missbräuchlichen Abmahnungen zu schützen? 

Vorgesehen wurde im Rahmen des Studiendesigns durch den Auftraggeber eine Befragung von 

den Akteuren aus den folgenden vier – üblicherweise mit Abmahnungen befassten – Gruppen: 

• Berufs- und Wirtschaftsverbände (BV und WV), 

• Industrie- und Handelskammern (IHK), 

• Gerichte, die besonders häufig mit wettbewerbsrechtlichen Abmahnverfahren 

befasst sind sowie 
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• in Deutschland tätige abmahnberechtigte Wirtschaftsverbände (WV) und 

qualifizierte Einrichtungen (QE). 

Die grundlegenden Ergebnisse der Studie liefern – im Umkehrschluss zum Forschungsziel – 

Antworten auf die nachfolgenden zwei Fragen. Diese sind: 

• Wird mit den Regelungen des Gesetzes zur Stärkung des fairen Wettbewerbs das 

Ziel einer Reduzierung missbräuchlicher Abmahnungen im Lauterkeitsrecht um 50% 

erreicht? 

• Welche Auswirkungen haben die neuen Regelungen des Gesetzes zur Stärkung des 

fairen Wettbewerbs im Einzelnen und insgesamt auf das System der 

wettbewerbsrechtlichen Abmahnungen? 

Die Antworten auf diese beiden zentralen Fragen lassen zugleich Rückschlüsse dahingehend zu, 

ob und inwieweit die neuen Vorschriften ihr Ziel erreicht haben und wie sie unter Effizienz- und 

Vereinfachungsgesichtspunkten zu bewerten sind. Auf dieser Grundlage wurde der (erneute) 

gesetzgeberische Handlungsbedarf ermessen und bewertet.  

Ziel des Forschungsvorhabens ist demnach auch die Evaluierung der Gesetzesreform unter 

Effizienz- und Vereinfachungsgesichtspunkten sowie des rechtspolitisch erforderlichen 

Handlungsbedarfs. Es ist insbesondere festzustellen, inwiefern das neue Gesetz seine 

intendierte Wirkung – die Eindämmung missbräuchlicher Abmahnungen – in der Rechtsrealität 

tatsächlich erreicht hat.  
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3 Untersuchungsmethodik der Datenerhebung 

3.1 Grundlagen der Methodik 

Ziel dieses Kapitel ist es, die theoretischen und methodischen Überlegungen im Zusammenhang 

mit der Datenerhebung der Studie zu diskutieren, um eine Grundlage für die Erläuterung der 

konkreten Umsetzung der Untersuchung zu schaffen. Diese Überlegungen umfassen den Zugang 

zum Forschungsfeld sowie die quantitative, qualitative und zeitliche Dimension der Untersuchung.  

3.1.1 Zugang zum Forschungsfeld 

Dem Zugang zum Forschungsfeld („Feldzugang“) kommt eine herausragende Stellung im 

Forschungsprozess zu.27 Mit ihm steht und fällt eine gelingende praktische Feldforschung. Aus 

diesem Grund kommt der intensiven Auseinandersetzung mit dem Feld und seiner Teilnehmer 

sowie deren Auswahl, dem Identifizieren von Gatekeepern oder anderen Schlüsselpersonen, 

welche der Forschungsgemeinschaft den Schritt ins Feld verweigern oder öffnen können, im 

Vorfeld der Untersuchung eine besondere Bedeutung zu.  

Das Feld dieses Forschungsvorhabens ist im Wesentlichen bereits durch die qualitativen 

Vorgaben des Auftraggebers in doppelter Hinsicht definiert. Zum einen hat der Auftraggeber 

bereits die zu befragenden Gruppen von Akteuren (Berufsverbände, Wirtschaftsverbände, 

Industrie- und Handelskammern, qualifizierte Einrichtungen, Gerichte) im Bereich des 

Abmahnwesens definiert. Zum anderen hat er in qualitativer Hinsicht auch die inhaltlichen Aspekte 

der Befragungen im Rahmen der ersten und zweiten Datenerhebungsphase exakt bezeichnet. 

In qualitativer Hinsicht gilt es für die Auswahl der konkret zu befragenden Akteure der 

verschiedenen Bereiche vor allem, das Risiko, dass mit der Untersuchung bedeutsame 

Informationen nicht erhoben werden, zu minimieren. 28  Die Akteure werden daher nach der 

Maßgabe ausgewählt, dass die Auswahl möglichst repräsentativ für die Grundgesamtheit von 

Akteuren aus den einzelnen Gruppen ist.29 Für das definierte Forschungsfeld ergeben sich sodann 

– insbesondere für die schriftliche Anfrage zur Datenerhebung – zwei grundlegende Fragen:  

• Wie gelingt es, mit dem definierten Forschungsfeld in Kontakt zu treten und das Gegenüber 

zur Teilnahme an der Studie zu motivieren und Abwehrreaktionen zu vermeiden? 

• Wie kann sich die Forschungsgemeinschaft selbst im Verhältnis zum Feld positionieren, 

um einen sachlichen, zeitlichen und sozialen Rahmen für eine sachgerechte Durchführung 

der Studie zu gewährleisten? 

Die Konzeptionierung und Durchführung der Datenerhebung hat das Ziel etwaigen 

Abwehrpraktiken, Vorurteilen oder Befürchtungen im Zusammenhang mit dem 

 
27 Przyborski, A./Wohlrab-Sahr, M., Qualitative Sozialforschung: Ein Arbeitsbuch, 4 Aufl. Oldenbourg, München 2014, S. 182. 
28 Przyborski, A./Wohlrab-Sahr, M., Qualitative Sozialforschung: Ein Arbeitsbuch, 4 Aufl. Oldenbourg, München 2014, S. 182 f. 
29 Röhl, Rechtssoziologie –Methoden der empirischen Sozialforschung, 2006, S. 117. 
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Forschungsvorhaben entgegenzutreten und sie weitestgehend zu neutralisieren. Diese Aufgabe 

ist besonders im Rahmen der Durchführung der schriftlichen Anfrage hinsichtlich Glaubwürdigkeit 

und Reichweite zu bewältigen, um einen möglichst hohen Rücklauf von auswertbaren Antworten 

von den Befragten sicherzustellen. 

3.1.2 Quantitative Dimension der Untersuchung 

Die quantitative Dimension der Untersuchung umfasst die Frage nach dem Umfang der Erhebung, 

um ein aussagekräftiges Forschungsergebnis zu produzieren.  

In der Sozialforschung ist es aus Zeit- und Kostengründen in den meisten Fällen nicht umsetzbar, 

in eine geplante Erhebung die gesamte Population im Sinne einer Vollerhebung (Census) zu 

integrieren. Aus diesem Grund wird mit Stichproben als eine Teilerhebung, auch Samples genannt, 

gearbeitet. Stichproben repräsentieren eine Teilmenge aller Untersuchungseinheiten, welche die 

für das Forschungsziel relevanten Eigenschaften der Grundgesamtheit exakt abbilden. Die 

Repräsentativität dient in diesem Zusammenhang als Gütekriterium.  

Im Besonderen ist für diese Untersuchung allerdings festzustellen, dass die Vorgaben des 

Auftraggebers die Grundgesamtheit auf die zuvor genannten Gruppen zu begrenzen, eine 

flächendeckende Ansprache der gesamten Grundgesamtheit grundsätzlich ermöglicht hat. Die 

Forschungsgemeinschaft ging zu Beginn der Recherche von einer Anzahl von ca. 1.000 

(gruppenübergreifenden) Organisationen insgesamt aus. Da die Kontaktdaten der weit 

überwiegenden Anzahl aller Organisationen recherchierbar waren, entstand der Anspruch alle 

Organisationen zu recherchieren und ihnen die Möglichkeit der Teilnahme zu eröffnen. Der Vorteil 

eines solchen Vorgehens liegt in der Vermeidung eines initialen Selektionsbias, der durch eine 

Beschränkung auf eine Teilerhebung entstehen kann.  

Nach Recherche der einzelnen Kontaktinformationen der definierten Teilnehmergruppen und 

deren Ansprache mit Bitte um Teilnahme an der Studie per E-Mail wurde die 

Forschungsgemeinschaft mit der Rücklaufquote (Response Rate) konfrontiert. Da aller Erfahrung 

nach die Response Rate deutlich unter 100 % liegt und eine vollständige Abdeckung der 

Grundgesamtheit nicht möglich war, ist die Forschungsgemeinschaft in einem zweiten Schritt zur 

Sicherstellung einer repräsentativen Response Rate schriftlich oder telefonisch an die Teilnehmer 

herangetreten. In diesem zweiten Schritt entsteht der methodische Bedarf einer repräsentativen 

Stichprobe. Grundsätzlich wird durch die Stichprobenziehung ein Repräsentativitätsschluss 

beabsichtigt. Dies bedeutet, dass von den bekannten Kennwerten der Stichprobe auf unbekannte 

Kennwerte (Parameter) der Grundgesamtheit geschlossen wird.  

Konkret gilt es in diesem Schritt das Risiko zu minimieren, dass eine Verzerrung innerhalb der 

erhobenen Daten entsteht. Innerhalb der Rücklaufquote kann es zu einer Verzerrung kommen, 

wenn nur bestimmte Organisationen anstatt einer repräsentativen Pluralität der Gruppen an der 

Erhebung teilnehmen. Um dies zu vermeiden, gilt es im Wesentlichen zwei Aspekte zu 

berücksichtigen. Zum ersten muss methodisch geprüft werden, inwieweit die von der 
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Auftraggeberin benannten Gruppen in der Lage sind eine Einschätzung zum Themenkomplex der 

Abmahnungen i.S.d. UWG zu liefern. Beispielsweise ist es denkbar, dass eine Organisation die 

Anfrage zur Teilnahme bewusst ignoriert, weil Abmahnungen i.S.d. UWG keinen Schwerpunkt der 

Tätigkeit darstellen. Um ein repräsentatives Abbild der Stichprobe zu generieren, ist es unerlässlich 

festzustellen, welche Organisationen sich, in welchem Umfang mit Abmahnungen 

auseinandersetzen. Auf diese Weise soll vermieden werden, dass bestimmte Organisationen 

überrepräsentiert sind, welche sich schwerpunktmäßig und systematisch mit Abmahnungen 

beschäftigen. Weiterhin ist es zweitens denkbar, dass eine Organisation die Anfrage zur Teilnahme 

aus verschiedentlichen Gründen unbewusst übersieht. 

Die Forschungsgemeinschaft setzt sich daher das Ziel ein repräsentatives Abbild der 

Grundgesamtheit zu generieren, indem die Gruppen einerseits jeweils strukturell analysiert werden 

(Cluster), um Muster innerhalb der jeweiligen Gruppen zu identifizieren. Die Wahl der Cluster wird 

insofern nach bestimmten Regeln vorgenommen, wobei die Cluster eine bestimmte 

Merkmalsverteilung repräsentieren, welche durch die Stichprobenauswahl erreicht werden muss. 

Andererseits soll durch mehrmaliges Ansprechen gewährleistet werden, dass jede Organisation 

die realistische Chance hat an der Erhebung teilzunehmen. 

Die Forschungsgemeinschaft ist sich bewusst, dass die Clusterbildung einem Selektionsbias 

ausgesetzt ist. Jegliche Clusterbildung muss daher inhaltlich und qualitativ ausführlich erläutert 

sein.  

3.1.3 Qualitative Dimension der Untersuchung 

Die qualitative Dimension der Untersuchung umfasst die inhaltliche Gestaltung der Befragung, um 

aussagekräftige Erkenntnisse hinsichtlich des Forschungszieles zu produzieren.  

Die Bietergemeinschaft führt das Forschungsvorhabens darüber hinaus – insbesondere in der 

Datenerhebungsphase nach dem Inkrafttreten der Gesetzesreform – auf Grundlage einer 

qualitativen Evaluationsforschung mit einer Kombination aus indexierten Auswertungsmatrix, 

quantitativen Angaben sowie offenen qualitativen Fragen durch, die alle zur deduktiven Prüfung 

einer Arbeitshypothese angewendet werden.30 

Die Evaluationsforschung befasst sich als Teil der empirischen Forschung mit der Bewertung von 

Maßnahmen oder Interventionen. Diese Untersuchungsmethodik beinhaltet die systematische 

Anwendung empirischer Forschungsmethoden zur Bewertung eines Konzeptes, einer 

Implementierung oder der Wirksamkeit sozialer Interventionsprogramme. Insoweit umfasst der 

Ansatz alle forschenden Aktivitäten, bei denen es um die Bewertung des Erfolges von gezielt 

eingesetzten Maßnahmen oder um die Auswirkungen von Veränderungen geht. Ziel dieser 

Methodik ist die Ermöglichung pragmatischer Nutzenüberlegungen.31 Die Nutzenüberlegungen 

 
30 Grundlegend dazu Bortz/Döring, Forschungsmethoden und Evaluation, 1995, S. 95 - 105. 
31 Rossi/Freemana/Lipsey, Evaluation. A systematic approach, 1999, S. 3 - 35. 
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können dahingehend sein, ob ein Konzept nach einer Gesetzesreform fortgeführt, verbessert oder 

ausgeweitet werden soll oder ob die Effektivität eines Konzeptes weiter verbessert werden sollte. 

Im deduktiven Verfahren ist die Formulierung mehrerer Arbeitshypothesen der Ausgangspunkt der 

Konzeptionierung der Datenerhebung und -auswertung. Es ist Aufgabe der 

Forschungsgemeinschaft ausgehend von Hypothesen eine Befragung zu konzeptionieren, die in 

der Lage ist die jeweiligen Hypothesen zu falsifizieren oder zu bestätigen. Das Vorgehen bei der 

Konzeptionierung erfordert daher die wissenschaftlich-fachliche Erstellung von Hypothesen als 

Grundlage für Fragen, die im Rahmen der Stichprobe an die Befragten gestellt werden.  

Im Rahmen der vorliegenden Grundgesamtheit muss des Weiteren die Pluralität der Gruppen 

berücksichtigt werden, da anzunehmen ist, dass unterschiedliche Gruppen Fragen unterschiedlich 

gut beantworten können, zum Beispiel aufgrund unterschiedlicher Rollen, fachlicher Kompetenz 

oder (Tätigkeits-) Schwerpunkte.  

3.1.4 Zeitliche Dimension der Untersuchung 

Die zeitliche Dimension der Untersuchung umfasst die Zeitpunkte der Befragungen sowie die 

Abstände zwischen den Zeitpunkten.  

Zur Evaluierung der praktischen Nutzenüberlegung ist jeweils eine Erhebung von Daten vor und 

nach dem Inkrafttreten einer Maßnahme – im vorliegenden Fall einer Gesetzesreform des 

UWG – notwendig. Des Weiteren ist ein hinreichender Abstand zwischen den Datenerhebungen 

erforderlich, um langfristige Wirkungen und Konsequenzen der Neuerung berücksichtigen zu 

können und den Befragten ausreichend Zeit zur Meinungsentwicklung zu geben.  

Konkret determiniert die Annahme des Gesetzesentwurfs zu der Stärkung des fairen Wettbewerbs 

(„GSFW“; im Folgenden: Gesetzesreform) durch den Deutschen Bundestag am 10. September 

2020 sowie das Inkrafttreten am 1. Dezember 2020 zum Teil den zeitlichen Rahmen der 

Datenerhebung. Es gilt zu darüber hinaus zu beachten, dass die Befragten erst deutlich später als 

direkt nach dem Inkrafttreten des Gesetzes in der Lage sind die Auswirkungen des Gesetzes 

evidenzbasiert zu bewerten. Umgekehrt würde eine Befragung unmittelbar nach dem Inkrafttreten 

vor allem auf fachlichen oder nicht-fachlichen Meinungen beruhen.  

3.2 Vorbereitung der Datenerhebung 

Im vorherigen Kapitel wurden hinsichtlich des Zugangs zum Forschungsfeld sowie der 

quantitativen, qualitativen und zeitlichen Dimension der Untersuchung wesentliche Anforderungen 

an die methodische Umsetzung des Forschungsvorhabens erarbeitet. Aufbauend auf diesen 

Überlegungen werden im Folgenden die Vorbereitung sowie Durchführung der beiden 

Datenerhebungsphasen („Phase“) und die Datenauswertung erläutert, um die erforderliche 

Transparenz in diesem Zusammenhang herzustellen.  
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Das Ziel dieses Abschnittes ist es die Vorfeldmaßnahmen zu der eigentlichen Datenerhebung zu 

erläutern, um die Ermittlung der Kontaktdaten, Durchführung von Testinterviews und 

grundsätzlichen Konzeptionierung des Fragebogens zu illustrieren. 

3.2.1 Generierung von Kontaktdaten 

Durch die Vorgabe der Auftraggeberin die Datenerhebung auf die Gruppen Berufsverbände, 

Wirtschaftsverbände, Industrie- und Handelskammern, qualifizierte Einrichtungen und Gerichte zu 

beschränkten ist es grundsätzlich möglich die gesamte Grundgesamtheit, d.h. jeden möglichen 

Kontakt, zu qualifizieren. Der Vorteil eines solchen Vorgehens liegt in der Vermeidung eines 

aktiven Selektionsbias. Ob allerdings ein passiver Selektionsbias, zum Beispiel durch die 

unterschiedliche Verfügbarkeit oder Zugänglichkeit von Kontaktdaten der potentiellen Teilnehmer, 

vorliegt, hängt im Wesentlich vom Vorgehen bzw. der Fehleranfälligkeit der Recherche der 

Kontaktdaten ab.  

Die Recherche wurde grundsätzlich online durchgeführt. Konkretes Ziel der Recherche ist es nicht 

nur gewesen, die Organisationen der Gruppen im Allgemeinen zu ermitteln, sondern auch die 

Ansprechpartner innerhalb der Organisationen zu identifizieren. Mit Ansprechpartnern sind 

Personen gemeint, die die Fragen der Forschungsgemeinschaft aufgrund ihrer fachlichen 

Ausrichtung sowie Rolle in der Organisation grundsätzlich adäquat beantworten können. Im 

Folgenden ist das Vorgehen je Gruppe erläutert.  

• Analog zur Ermittlung der Kontaktdaten der Wirtschaftsverbände erforderte die Ermittlung 

der Kontaktdaten der Berufsverbände ebenfalls eine umfassende netzbasierte 

Recherche. Wiederum hilft der öffentliche Charakter der Berufsverbände bei der Ermittlung 

von Kontaktdaten, da BV ähnlich wie die WV für ihre Mitglieder zugänglich und ermittelbar 

sein wollen. In der Gruppe der BV wurden über 300 Organisationen mitsamt Kontaktdaten 

recherchiert. In den meisten Fällen konnten nur Kontaktdaten der Verbandsleitung bzw. 

der Zentrale ermittelt werden, sodass eine hinreichende Qualifizierung der 

Ansprechpartner nicht erreicht wurde.  

 

• Für die Industrie- und Handelskammern in Deutschland regelt das Bundesgesetz zur 

vorläufigen Regelung des Rechts der Industrie- und Handelskammern, dass alle IHK als 

Körperschaften öffentlichen Rechts und Vertretungen der gewerblichen Wirtschaft 

öffentlich sind. Folgerichtig sind die allgemeinen Kontaktdaten von allen 79 IHK sowie des 

Dachverbandes (Deutscher Industrie- und Handelskammertag, DIHK) erschöpfend 

zugänglich und alle IHK können kontaktiert werden.32 Grundsätzlich sind eine Reihe von 

Ansprechpersonen der IHK samt E-Mail-Adresse und Telefonnummern ermittelbar 

gewesen. Dies umfasst die Rechtsberatungen der Kammern. Es ist plausibel anzunehmen, 

dass letztere geeignete Ansprechpartner für die Datenerhebung sind, sodass 

Ansprechpartner qualifiziert werden konnten.  

 
32 Siehe https://www.ihk.de/#ihk-finder. 
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• Die Kontaktdaten der Qualifizierten Einrichtungen sind mitsamt E-Mail-Adresse und 

Telefonnummer, aber ohne Ansprechpartner, gemäß § 4 des Unterlassungsklagegesetzes 

(UKlaG) in einer öffentlichen Liste veröffentlicht vom Bundesamt für Justiz zugänglich. 

Diese erschöpfende Liste ist als Ausgangspunkt für die Ansprache der QE verwendet 

worden, sodass gewährleitet wurde, dass alle QE kontaktiert wurden.33 Die Qualifizierung 

der Ansprechpartner war im Vorfeld der Recherche nicht umsetzbar.  

Für die Recherche der Wirtschaftsverbände gilt es grundsätzlich, eine Fallunterscheidung 

zwischen vor und nach dem Inkrafttreten der Gesetzesreform zu beachten. Während nach dem 

Inkrafttreten die WV, welche abmahnberechtigt sind, nach § 8b Abs. 2 UWG in einer öffentlichen 

Liste zugänglich sind, war vor dem Inkrafttreten die Gesamtheit der WV nicht direkt ersichtlich. Da 

die Untersuchung bereits vor dem Inkrafttreten des obigen Gesetzes begonnen hatte, konnte die 

Liste nicht zur Unterstützung der initialen Recherche hinzugezogen werden. Darüber hinaus bildet 

die Liste nicht erschöpfend die Gesamtheit der WV ab, da es plausibel ist anzunehmen, dass nicht 

alle Wirtschaftsverbände von der genannten Liste umfasst sind. Daher bleibt festzustellen, dass 

die Recherche ohne Rückgriff auf die Liste durchgeführt wurde und die Liste nur eingeschränkt zur 

Kontrolle hilfreich ist, da sie nicht erschöpfend ist.  

Statt einer öffentlichen Liste hat die Forschungsgemeinschaft vom grundsätzlich öffentlichen 

Charakter der WV profitiert und solche ermittelt, deren Kontaktdaten öffentlich recherchiert werden 

konnten. Im Ergebnis hat die Recherche weit über 200 WV ermittelt, in den meisten Fällen inklusive 

der Kontaktdaten der Zentrale bzw. des Geschäftsführers. Es ist allerdings nicht gegeben, dass 

der Geschäftsführer der richtige Ansprechpartner für die Thematik der Untersuchung ist, sodass 

noch nicht von einer ausreichenden Qualifizierung der Ansprechpartner gesprochen werden kann.  

• Die Recherche der Kontaktbasis der (Land-) Gerichte umfasst mehrere Schritte. Zu 

Beginn steht die öffentlich zugängliche und erschöpfende Liste aller Landgerichte in 

Deutschland, welche beim Bundesministerium der Justiz im Anschriftenverzeichnis der 

Gerichte zu finden ist.34 Die Liste enthält neben dem Namen der Gerichte nur E-Mail-

Adresse und Telefonnummer der Verwaltung, sodass eine weiterführende Qualifikation der 

potentiellen Ansprechpartner erforderlich schien. Im zweiten Schritt der Recherche wurden 

bei den jeweiligen Gerichten die Kammern identifiziert und quantifiziert, welche für das 

UWG zuständig sind, zum Beispiel Kammern für Handelssachen. Festzustellen ist, dass 

Landgerichte mit relativ vielen Kammern und großen Einzugsgebiet, wie zum Beispiel das 

LG Berlin, folgerichtig relativ viele potenzielle Ansprechpartner als Teil der Organisation 

haben. Während im Rahmen der Recherche online die zuständigen Richter namentlich 

 
33 Siehe Liste qualifizierter Einrichtungen gem. § 4 Absatz 2 UKlaG, 
https://www.bundesjustizamt.de/DE/SharedDocs/Publikationen/Verbraucherschutz/Liste_qualifizierter_Einrichtungen.html 
(01.06.2022) 
34 Siehe Anschriftenverzeichnis der Gerichte, 
https://www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/DE/Service/GerichteUndStaatsanwaltschaftsfinder/Anschriftenverzeichnis_Gerichte
.html (01.06.2022) 
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identifiziert werden konnten, war die Ermittlung der konkreten Kontaktdaten (Telefon, E-

Mail) der Ansprechpartner online zumeist nicht möglich, sodass die Recherche lediglich 

Kontaktdaten der jeweiligen zentralen Verwaltung bzw. der Kammern produzierte.  

Insgesamt kann festgehalten werden, dass annahmegemäß in allen Gruppen öffentlich 

zugängliche Quellen genutzt werden konnten, um entsprechende Kontaktdaten zu ermitteln. 

Dennoch darf nicht unerwähnt bleiben, dass bei den BV und WV grundsätzlich die Möglichkeit 

besteht, Organisationen nicht identifiziert zu haben, falls die Organisationen entweder keine 

Online-Präsens besitzen und in keiner online zugänglichen Liste aufgeführt sind. Kritisch bleibt 

außerdem zu beachten, dass die Qualifizierung von zuständigen und kompetenten 

Ansprechpartnern für die Befragung zumeist Gegenstand weiterer Maßnahmen sein musste, die 

im Folgenden thematisiert werden.  

3.2.2 Ansprache als Zugang zum Forschungsfeld  

In diesem Abschnitt werden die Überlegungen zur Ansprache des Forschungsfeldes erläutert. Wie 

zuvor thematisiert, ist es für den Erfolg der Untersuchung entscheidend, Abwehrreaktionen bei den 

Befragten zu minimieren und Motivation für die Teilnahme an der Befragung zu schaffen. Dieses 

Ziel soll durch verschiedene Elemente erreicht werden, die im Folgenden beleuchtet werden. 

Die Forschungsgemeinschaft ist vom Bundesministerium der Justiz offiziell für diese Untersuchung 

beauftragt und handelt daher im staatlichen Auftrag eines Ministeriums auf Bundesebene und im 

Sinne des Gemeinwohls. Gleichzeitig kann angenommen werden, dass auch die potentiellen 

Befragungsteilnehmer ggf. ein eigenes Interesse an der Teilnahme haben, da das Gesetz einen 

Einfluss auf ihre eigene Tätigkeit besitzt. Beide Aspekte wurden in einem offiziellen 

Begleitschreiben des BMJ sowie in jeder Ansprache (Telefon, E-Mail) aufgegriffen. Beide 

Aspekte sollten die Motivation zur Teilnahme und die Glaubwürdigkeit der Befragung verstärken.  

3.2.3 Testinterviews zur Vorbereitung der Befragung   

Grundsätzlich wurde die Befragung mit Hilfe eines standardisierten Fragebogens durchgeführt, 

welcher so gestaltet war, dass er im Anschluss systematisch ausgewertet werden konnte. Die 

jeweiligen Fragen entstanden durch die Vorgaben des Auftraggebers und die fachlich-inhaltliche 

Gestaltung der Forschungsgemeinschaft. Die genaue Herleitung der Fragen ist unter Ziff. 3.8 

thematisiert. Aus methodischer Perspektive stellte sich zu Beginn die Frage, inwieweit die 

unterschiedlichen Gruppen in der Lage sind, die Fragen sind zu beantworten. Eine weitere Frage 

war, wie sich die Forschungsgemeinschaft zu positionieren hat, um ein möglichst ideales Umfeld 

für die Befragung zu gestalten.  

In jedem Fall schien es geboten, möglichst schnell in Kontakt mit Mitgliedern der Gruppe zu treten, 

um Annahmen über befragungsrelevante Aspekte zu prüfen. Zum Beispiel musste geprüft werden, 

inwieweit die Organisationen systematisch quantitative Daten sammeln oder welche Bedeutung 

Abmahnungen i.S.d. UWG für die Teilnehmer einzelner Gruppen haben. Aus diesem Grund hat 
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die Forschungsgemeinschaft vor der eigentlichen Datenerhebung selektive telefonische 

Testinterviews im Rahmen einer Pilotphase durchgeführt, um einen unmittelbaren Eindruck von 

der Stichprobe zu erhalten. Dafür wurden aus allen Gruppen insgesamt 20 Teilnehmer ausgewählt 

und mit einer Entwurfsversion des Interviewfragebogens interviewt.  

Ziel dieses Vorgehens in der Vorbereitung war es nicht, die eigentliche Datenerhebung 

vorwegzunehmen, sondern den ersten Entwurf der Fragebögen kritisch im Feld zu prüfen, um in 

der anschließenden Durchführung der Datenerhebung die Erfolgschancen (Response Rate, 

Datenqualität) zu erhöhen.  

Diese Vorbereitungsmaßnahme hat drei zentrale Erkenntnisse ergeben, die die Durchführung der 

weiteren Untersuchung maßgeblich beeinflusst haben. 

• Unterschiede zwischen den Gruppen: Befragte aus unterschiedlichen Gruppen, wie zum 

Beispiel BV und QE oder IHK und Gerichte, beschäftigen sich in unterschiedlichem Umfang 

und Detailgrad mit Abmahnungen. Die Testinterviews haben gezeigt, dass sie die 

vorgesehenen Fragen des Fragebogens unterschiedlich gut beantworten können. Als 

Konsequenz wurde entschieden teilweise unterschiedliche Fragen an die 

unterschiedlichen Gruppen zu stellen, wenngleich eine Reihe von Fragen an alle Gruppen 

gestellt wurde.  

 

• Zeitaufwand begrenzen: Viele Organisationen haben angegeben, wenig Zeit für die 

Beantwortung eines Fragebogens zu haben, sodass versucht wurde, den Fragebogen 

möglichst kompakt zu halten.  

 

• Interesse der Teilnehmer: Die Testinterviews haben ferner gezeigt, dass einige 

Teilnehmer eine große Motivation haben, an den Befragungen teilzunehmen, andere 

Teilnehmer allerdings bei nahezu jeder Frage keine Angaben machen und über 

Abmahnungen berichten konnten. 

Im folgenden Abschnitt werden die Konsequenzen aus diesen Beobachtungen thematisiert.  

3.2.4 Initiale Qualifizierungsfragen für die Fragebögen 

Die Unterschiede innerhalb der Grundgesamtheit der zu befragenden Gruppen hinsichtlich ihres 

Interesses am und ihrer Erfahrungen zum Thema galt es innerhalb der Befragung zu 

berücksichtigen, indem zu Beginn der Erhebung Fragen der Qualifizierung erhoben wurden. Dies 

wurde in einem drei Stufen-Modell geplant: 

• Im Rahmen der initialen Ansprache (E-Mail, Telefon) wurde den Organisationen explizit 

angeboten, formlos anzugeben, dass Abmahnungen i.S.d. UWG für sie von keiner 

Relevanz sind. Dies konnte zum Beispiel mittels einer kurzen Antwort per E-Mail 

geschehen. Auf diese Weise wurde die Chance erhöht, dass solche Organisationen ohne 
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Interesse an einer Teilnahme die Einladung ablehnen, ohne dass sie zum 

Erkenntnisprozess beitragen. Stattdessen kann bewertet werden, wie viele Organisationen 

nichts zum Erkenntnisprozess der Thematik beitragen könnten. 

 

• Die initiale Ansprache bat den Empfängern der E-Mail des Weiteren – sofern sie nicht 

selbst der geeignete Ansprechpartner waren – die E-Mail an den in der Organisation 

Zuständigen weiterzuleiten. Diese erste Qualifizierung sollte die Motivation zum Ausfüllen 

des Fragebogens und die Qualität der Antworten möglichst gewährleisten.  

 

• Zusätzlich wurde zu Beginn des Fragebogens eine Qualifizierungsfrage ergänzt, die 

erfasste, inwieweit eine Datenlage für und Erfahrungen über Abmahnungen i.S.d. UWG 

in der Organisation vorliegen. Auf diese Weise sollte bei der abschließenden Auswertung 

der Daten die Stichprobe insgesamt besser bewertet und eingeordnet werden.  

Die Vorbereitung der Datenerhebung hat wesentliche Erkenntnisse für die Konzeptionierung des 

Fragebogens und die Durchführung der Datenerhebung geliefert. Während die weitere inhaltliche 

Gestaltung des Fragebogens aus wissenschaftlich-fachlicher Sicht unter Ziff. 3.8 erläutert wird, 

wird im Folgenden die praktische Durchführung der Datenerhebung basierend auf den bisherigen 

Erkenntnissen thematisiert. 

3.3 Durchführung der Datenerhebung 

Ziel dieses Kapitel ist es, die praktische Durchführung der Datenerhebung zu erläutern, sodass ein 

transparenter Überblick über die zeitliche Dimension, die Ansprache und den quantitativen Umfang 

illustriert wird. 

3.3.1 Zeitliche Dimension der Datenerhebung 

Wie bereits zuvor erläutert, determiniert die Art der Untersuchung die Notwendigkeit von zwei 

unabhängigen Datenerhebungen zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten, d.h. eine erste und zweite 

Phase der Datenerhebung. Nur auf diese Weise kann die Forschungsgemeinschaft 

Veränderungen zwischen den Zeitpunkten vor und nach dem Inkrafttreten gesetzgeberischer 

Aktivitäten Ende des Jahres 2020 identifizieren und analysieren. Hinsichtlich des konkreten 

Vorgehens galt es vorab die Frage zu beantworten, wann diese Zeitpunkte sind. 

Die Forschungsgemeinschaft nahm an, dass es notwendig ist, quantitative und qualitative Daten 

auf ein gesamtes Kalenderjahr zu beziehen, um eventuelle saisonale Schwankungen zu 

korrigieren. Die naheliegende Option ist als Bezugsjahr für die Phase I der Datenerhebung das 

Jahr 2019 zu wählen, als volles Kalenderjahr vor Verabschiedung und Inkrafttreten des Gesetzes. 

Als volles Bezugsjahr nach Inkrafttreten des Gesetzes wird für Phase II der Datenerhebung das 

Jahr 2021 gewählt. Mit anderen Worten wurden alle Befragten aufgefordert, quantitative und 

qualitative Angaben auf eines der genannten Bezugsjahre zu beziehen, um möglichst eine saisonal 

geglättete und vergleichbare Datenbasis zu generieren. 
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An dieser Stelle gilt es kritisch anzumerken, dass die Erhebung von Daten aus mehreren Jahren 

vor und nach dem Inkrafttreten der Gesetzesreform ein noch umfassenderes Abbild der 

Rechtsrealität hätten liefern können, dies aber die zeitlichen und personellen Grenzen der 

Untersuchungen überstiegen hätte.  

Die tatsächliche Durchführung der ersten Datenerhebungsphase erfolgte nach Auftragserteilung 

durch die Auftraggeberin und der Durchführung der Testinterviews im August bis Oktober 2020. 

Der zweite Teil der Datenerhebung erstreckte sich vom Januar bis zum März 2022, sodass die 

Teilnehmer Daten zum Bezugsjahr der zweiten Datenerhebung, i.e. das Jahr 2021, angeben 

konnten.  

3.3.2 Umsetzung der Datenerhebung 

In diesem Abschnitt geht es um die praktische Umsetzung der Datenerhebung, die in jeder 

Datenerhebungsphase in jeweils drei Subphasen aufgeteilt war.  

• Nach den anfänglichen telefonischen Testinterviews, die einen hohen personellen und 

zeitlichen Aufwand verursachten, war es Ziel der Forschungsgemeinschaft, die gesamte 

Grundgesamtheit in der Breite anzusprechen. Aus der Recherchephase lagen E-Mail-

Adressen von allen Organisationen vor, sodass im August ca. 850 Organisationen in einer 

ersten Kampagne angeschrieben wurden. Zur technischen Umsetzung wurden 

Serienmails und ein Online-Formular zum Ausfüllen des Fragebogens verwendet.  

 

• Der Erfahrung nach ist davon auszugehen, dass eine Reihe von E-Mails übersehen, 

ignoriert oder vergessen werden. Im Rahmen einer breit ausgelegten Ansprache ist dies 

eine der zentralen Herausforderungen der Ansprache gewesen. Um dieses Risiko 

zumindest zu verringern, wurde im Rahmen einer zweiten Kampagne alle Organisationen 

angeschrieben, die bisher noch nicht teilgenommen haben. 

 

• In beiden Jahren musste die Forschungsgemeinschaft feststellen, dass die Rücklaufquote 

der per E-Mail und rein digital durchgeführten Befragung nur bedingt die erwünschte 

Rücklaufquote generierte. Aus diesem Grund wurden im Rahmen einer dritten Kampagne 

Organisationen per Telefon angesprochen, die bisher nicht an der Befragung 

teilgenommen hatten. Durch die Ansprache per Telefon wird üblicherweise eher 

gewährleistet, dass die Aufforderung zur Teilnahme tatsächlich die Ansprechpartner 

erreicht. Gleichzeitig konnte auf diese Weise festgestellt werden, aus welchen Gründen 

Organisationen eine Teilnahme verweigert haben. Sobald eine Organisation Bereitschaft 

zu Teilnahme signalisierte, wurde erneut eine E-Mail mit Aufforderung zur Nutzung des 

Fragebogens versendet. Die Rücklaufquote in der dritten Phase war deutlich höher, 

allerdings naturgemäß mit höherem Aufwand verbunden.  
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Die genauen Ergebnisse der Datenerhebung inklusive Analyse und Interpretation wird im weiteren 

Verlauf der Untersuchung geleistet. Im folgenden Kapitel werden vorher ausgewählte Aspekte der 

Datenerhebung kritisch gewürdigt.  

3.4 Kritische Reflexion der Datenerhebung 

Ziel dieses Kapitels ist es einzelne Aspekte der Datenerhebung kritisch zu würdigen, um zum 

transparenten Charakter der Erhebung beizutragen. 

3.4.1 Anmerkungen zur Datenerhebung: Industrie- und Handelskammern  

Die Datenerhebung innerhalb der Gruppe der IHK erfolgte im Rahmen einer Kooperation mit dem 

Dachverband DIHK. Die Forschungsgemeinschaft trat an den Dachverband heran, um die 

Ansprache der IHK möglichst effizient und mit hoher Glaubwürdigkeit durchzuführen. Durch die 

Kooperationsbereitschaft der DIHK wurde die initiale Ansprache per E-Mail gemeinsam mit dem 

DIHK vorbereitet und vom DIHK intern an die korrekten Ansprechpartner in den 79 IHKs 

ausgespielt. Dieses Vorgehen erzeugte hohe Glaubwürdigkeit und in der Folge eine 

vergleichsweise hohe Rücklaufquote von über 50 % in den Jahren 2020 und 2022.  

Bei den IHKs war keine dritte Kampagne per Telefon notwendig. 

3.4.2 Anmerkungen zur Datenerhebung: Gerichte 

Analog zum Vorgehen bei den IHK hat die Forschungsgemeinschaft Kontakt zu den 

Justizministerien auf Länderebene mit der Bitte um Unterstützung aufgenommen, um eine 

möglichst große Zahl von Datensätzen innerhalb der Gerichte effizient zu generieren. Auf diese 

Kooperationsanfrage eingegangen sind die Ministerien aus Niedersachsen, Hessen, Nordrhein-

Westfalen und Baden-Württemberg.  

Trotz des Ansatzes der Einbindung von Ministerien und einer breit angelegten E-Mail-Kampagne 

war die Rücklaufquote innerhalb dieser Gruppe relativ gering. Dies hatte die folgenden (ermittelten) 

unterschiedlichen Gründe: 

• Die Nutzung der zentralen E-Mail-Adressen der jeweiligen Gerichte als Ansprachekanal 

hat nicht in ausreichendem Umfang die jeweilig zuständigen Ansprechpartner (Richter im 

Themenfeld UWG) erreicht. 

 

• Die RichterInnen sind nach Selbstangaben aus den Testinterviews und telefonischen 

Gesprächen in ihrem Alltag mit besonders hohem Zeitdruck konfrontiert, sodass eine 

Befragung nicht selten angesichts ihrer Dauer abgebrochen wurde. So haben 

überproportional viele RichterInnen die online Befragung inmitten des Vorganges 

abgebrochen, was zu unverwertbaren Datensätze führte.  
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• Die Durchführung der Studie wurde durch behördliche Hindernisse erschwert, da 

Justizministerien auf Landesebene im Einzelfall den ihnen zugeordneten Gerichten eine 

Teilnahme erst nach einer zentralen Prüfung des Fragebogens gestattet haben. Hier lässt 

sich nur vermuten, dass einzelne Gerichte mit der Einladung zur Befragung an die 

Justizministerien auf Landesebene herangetreten sind, die wiederum mit der 

Forschungsgemeinschaft in Kontakt getreten sind und eine Weiterführung der Befragung 

bis auf Weiteres ausgesetzt haben. Die Prüfung des Fragebogens ist in einigen Behörden 

auch nach längeren Wartezeiten bis zum Zeitpunkt der Erstellung dieses 

Forschungsberichtes ergebnislos geblieben. 

 

• Gleichzeitig muss angemerkt werden, dass es – wie weiter oben bereits erwähnt – 

Bundesländer gab, in denen die Landesbehörden Gerichte ausdrücklich zur Teilnahme an 

der Befragung gebeten haben. 

 

• Die Erreichbarkeit der Ansprechpartner (Richter) und der Telefonzentralen (Zentrale 

Verwaltung) war im Vergleich zu den anderen Gruppen äußerst schwer, sodass die 

Telefonkampagne hohen Zeit- und Personalaufwand erforderte.  

Insgesamt hat ein auf Grundlage dieser Umstände angepasstes Vorgehen im Rahmen der 

Datenerhebung durch eine telefonische Recherche der zuständigen Ansprechpartner bei den 

Gerichten die Rücklaufquote signifikant erhöht. Im telefonischen Gespräch mit den RichterInnen 

selbst wurde auf der Tonspur die Bedeutung der Untersuchung erläutert und um eine Teilnahme 

gebeten. Dieses Vorgehen erforderte pro Teilnahme im besten Fall mindestens zwei telefonische 

Kontaktaufnahmen und im Durchschnitt weitaus mehr Anwahlversuche.  

3.4.3 Anmerkungen zur Datenerhebung: Qualifizierte Einrichtungen, Wirtschaftsverbände 
und Berufsverbände 

Zu den Gruppen der QE, WV und BV gibt es keine besonderen Anmerkungen hinsichtlich der 

Durchführung der Datenerhebung hinzuzufügen.  

3.5 Anmerkungen zur Auswertung der Datensätze 

Das folgende Kapitel kommentiert die zur Auswertung der erhobenen Daten in methodischer 

Hinsicht. 

3.5.1 Methodisches Vorgehen zur Clusterbildung 

Wie bereits zuvor thematisiert, wurden innerhalb der Gruppen der Befragten Muster erkannt, die 

eine Bildung von Clustern zuließ. Auf diese Weise war es möglich, bis zu einem gewissen Grad 

Grundaussagen über ein Cluster zu treffen, auch wenn nicht alle Angehörigen eines Clusters an 

der Befragung teilgenommen haben  
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Cluster im Sinne dieser Studie sind Subgruppen innerhalb der Grundgesamtheit, die 

hinsichtlich wesentlicher Aspekte des Themas dieser Untersuchung ähnliche bzw. identische 

Meinungen bzw. Positionen haben. Die Konzeptionierung von Clustern erfolgt in diesem Fall auch 

auf inhaltlich-analytischer Ebene, indem a priori geprüft wurde, ob vergleichbare Daseinszwecke 

der Organisationen plausibel erschienen.  

Beispielsweise hat die Analyse der QE ergeben, dass eine große Subgruppe der QE verschiedene 

lokale Mietervereine sind. Die Feststellung eines Clusters ist hier plausibel, weil davon auszugehen 

ist, dass die Mietervereine ähnliche Funktionen für ihre Mitglieder verfolgen. Eine inhaltliche 

Analyse der jeweiligen Satzungen hat dies a priori zur Datenerhebung bestätigt.  

Die Forschungsgemeinschaft ist sich bewusst, dass diese Verfahren grundsätzlich fehleranfällig 

sind, da nur eine repräsentative Stichprobe eine vertretbare Extrapolation von wenigen auf viele 

Clustermitglieder ermöglicht. Um Verzerrungen zu minimieren, beschränkt sich die Clusterbildung 

und Verhaltensprognose auf die folgende zentrale Fragestellung: 

„Sind Abmahnungen i.S.d. UWG für Ihre Organisation grundsätzlich ein Thema?“ 

Ziel dieser Fragestellung ist es zu bewerten, ob es Cluster gibt, bei denen in ihrer Gesamtheit 

davon auszugehen ist, dass Abmahnungen i.S.d. UWG keine praktische Relevanz haben. Im 

folgenden Abschnitt werden die Ergebnisse der Clusterbildung erläutert.  

3.5.2 Clusterung der Befragten durch festgestellte Muster 

In diesem Abschnitt werden die identifizierten Cluster innerhalb der befragten Gruppen erläutert. 

• In der Gruppe der QE sind die Cluster der Verbraucherzentralen (18 von 78) und 

Mietervereine (38 von 78) zu beobachten. Beide Organisationsformen treten in den 

Bundesländern bzw. Regionen mit identischen Daseinszwecken und Funktionen auf, 

sodass a priori inhaltlich davon auszugehen ist, dass ihre Position zur zentralen oben 

genannten Fragestellung nahezu identisch ist.  

Diese Hypothese wurde im Rahmen einer Stichprobe geprüft und bestätigt. So haben 

Mietervereine zwar in den meisten Fällen die Anfragen unbeantwortet gelassen, aber im 

Falle einer Antwort allesamt bestätigt, dass Abmahnungen i.S.d. UWG kein Thema seien. 

Stattdessen wurde ausgeführt, dass sich die Mietervereine vorwiegend im Mietrecht im 

Interesse von Mietern in der Mitgliedschaft rechtlich engagieren. Die Verbraucherzentralen 

auf der anderen Seite beschäftigen sich laut der Angaben in den Stichproben mit 

Abmahnungen i.S.d. UWG in den Rechtsabteilungen, wenngleich im unterschiedlichen 

quantitativen Ausmaß.  

Im Ergebnis hilft die Clusterbildung die Repräsentativität der Stichprobe besser zu 

bewerten, weil 49 % (38 von 78) der QE nicht als geeignete Teilnehmer der Untersuchung 
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angesehen werden konnten. Daher wurde in der Telefonkampagne ein besonderer Fokus 

auf die Verbraucherzentralen gelegt, da ermittelt wurde, dass sie sich besonders mit 

Abmahnungen i.S.d. UWG beschäftigen.  

• In der Gruppe der BV lassen sich a priori durch eine inhaltliche Analyse eine Reihe von 

Clustern identifizieren: Fachärzteverbände (53 von 312), Ärztekammern (18 von 312), 

Bildungs-/ Lehrerverbände (36 von 312) und Landwirtschaft (17 von 312). Die 

stichprobenartige Untersuchung der Cluster hat bei den Ärztekammern und den 

Fachärzteverbänden ergeben, dass sich die jeweiligen Rechtsabteilungen vorwiegend mit 

Standesrecht und nicht mit dem UWG beschäftigen, sodass Abmahnungen i.S.d. UWG 

kein Thema seien. Für die übrigen Cluster ließ sich dagegen kein Muster bestätigen, da 

schlicht zu wenige Organisationen der Cluster auf die Befragung reagiert haben und eine 

Prüfung der Hypothese („Abmahnung für Cluster kein Thema“) nicht möglich war. 

Im Ergebnis hilft die Clusterbildung hier ebenfalls die Repräsentativität der Stichprobe 

besser zu bewerten, da 23 % (71 von 312) der BV nicht als geeignete Teilnehmer der 

Untersuchung angesehen werden konnten.  

• Die Gruppe der IHK stellen naturgemäß ebenfalls ein inhaltliches Cluster dar, für 

welches Abmahnungen i.S.d. UWG ein Thema darstellen.  

 

• Für die Gruppen der Gerichte und WV wurden keine Cluster festgestellt.  

Auf die Cluster wird im Verlauf der Datenanalyse weiter eingegangen.  

3.6 Regeln zur Verwertung von Datensätzen 

In diesem Abschnitt sollen kurz weitere festgelegte Standards zur Auswertung der Datenerhebung 

dargelegt werden.  

• Ein online ausgefüllter Fragebogen wurde nur vollständig ausgefüllt in die Wertung mit 

einbezogen. Vollständig bedeutet in diesem Fall, dass der Befragte den Fragebogen 

komplett gelesen hat und am Ende des Bogens auf „Abschicken“ geklickt hat. Vollständig 

bedeutet nicht, dass jede einzelne Frage beantwortet wurde. 

 

• Bei quantitativen Angaben wurde nur das explizite Eintragen der Zahl „Null“ (in Zahl 

oder Wort) als solche gewertet. Ein Auslassen des Feldes ohne Eintragung wird nicht 

gewertet („keine Angaben“), falls nicht in den Anmerkungen des Befragten gegenläufige 

Aussagen getroffen werden.  

 

• Auch ohne vollständiges Ausfüllen eines Fragebogens wurde die schriftliche oder 

mündliche Mitteilung einer Organisation, dass Abmahnungen i.S.d. UWG „kein Thema“ 

seien, in der Auswertung berücksichtigt, um ein besseres Verständnis über die 
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Grundgesamtheit zu sichern. Die Berücksichtigung beschränkte sich auf eben diese 

Fragestellung, ob Abmahnungen i.S.d. grundsätzlich ein Thema seien.  

 

• Falls eine Organisation mehrmals einen Fragebogen vollständig ausgefüllt bzw. 

eingereicht hat, wurde immer der jeweilige letzte Fragebogen in die Bewertung einbezogen 

und der vorherige ignoriert.  

3.7 Darstellung der Daten 

In diesem Abschnitt sollen kurz festgelegte Standards zur Darstellung der Datenauswertung 

dargelegt werden.  

Die Auswertung der quantitativen Datenerhebung und skalenbasierter Fragen (Meinungen, 

Bewertungen etc.) erfolgt durch eine grafische Darstellung, sofern die Datenbasis dafür 

ausreichend Datenpunkte umfasst. Zusätzliche schriftliche Anmerkungen der Befragten wurden im 

Fließtext ergänzt und eingeordnet.  

Die Gliederung der Auswertung erfolgt nach dem folgenden Muster: Zuerst werden alle 

gruppenspezifischen Daten analysiert und ausgewertet. Dies gilt für alle Gruppen, die die 

jeweilige Fragestellung im dazugehörigen Fragebogen aufweisen. Erst im Anschluss erfolgt der 

gruppenübergreifende Blick auf die Daten, indem die Ergebnisse aller Gruppen 

zusammengefasst werden. Auf diese Weise werden die potenzielle Pluralität und die Differenzen 

zwischen den Gruppen zu bestimmten Fragestellungen herausgestellt.  

Kritisch gilt es zum letzten Punkt der gruppenübergreifenden Auswertungen anzumerken, dass die 

Gruppen nicht gewichtet in die Auswertung einfließen, sondern entsprechend der absolut 

vorhandenen Datensätze. Dies hat zur Folge, dass zum Beispiel die IHK im Vergleich zu den BV 

in der Auswertung überrepräsentiert sind, da es relativ betrachtet mehr Datensätze der IHK im 

Verhältnis zur Gesamtmenge der Gruppe im Vergleich zu den BVs gibt. Veranschaulicht heißt dies 

beispielsweise, dass in der zweiten Phase der Stichprobe bei den IHK 26 Datensätze vorlagen, 

d.h. 33 % der Gesamtheit der IHK (26 von 79), aber bei den BV 44 Datensätze vorliegen, was 

wiederum nur 14 % der Gesamtheit der BV (44 von 312) entspricht. Ähnliche Überlegungen zu 

anderen Gruppen sind denkbar.  

Die Forschungsgemeinschaft hat sich bewusst gegen ein kompliziertes Modell zu Gewichtung der 

Datensätze der Gruppen entschieden, weil die Gefahr einer ungewollten Verzerrung zu groß 

erschien. Stattdessen wird hiermit explizit auf diese Gegebenheit der Auswertung hingewiesen und 

ein besonderer Fokus auf den gruppenspezifischen Auswertungen und transparente 

Zahlenangaben zur quantitativen Einordnung gelegt, um ein möglichst umfassendes Bild der 

Grundgesamtheit zu illustrieren.  
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3.8 Erläuterungen zur Konzeption der gruppenspezifischen Fragebögen 

Da außergerichtliche Abmahnungen ohne die Einbeziehung staatlicher Stellen zwischen Privaten 

ausgesprochen werden, liegen bisher keine belastbaren Daten über die Anzahl und den 

Rechtsgrund der Abmahnungen vor. Das Forschungsvorhaben untersucht vor diesem Hintergrund 

empirisch im Rahmen von zwei selbstständigen Datenerhebungsphasen, ob durch die 

Umsetzung des Gesetzes zur Stärkung des fairen Wettbewerbs der von der Bundesregierung 

beabsichtigte Effekt eingetreten ist und eine Reduzierung der missbräuchlichen Abmahnungen 

im Lauterkeitsrecht um 50 % erreicht werden konnte (sogenannte hypothesenprüfende 

Untersuchung).  

Für eine belastbare Aussage zu der Umsetzung des mit dem Gesetz zur Stärkung des fairen 

Wettbewerbs beabsichtigten Ziels (Reduzierung der rechtsmissbräuchlichen Abmahnungen im 

Lauterkeitsrecht um 50 %) bedarf es der Erhebung von Daten vor und nach Inkrafttreten der 

Gesetzesreform. Mittels der ersten empirischen Datenerhebungsphase sollte festgestellt 

werden, welche Anhaltspunkte derzeit für einen Missbrauch lauterkeitsrechtlicher Abmahnungen 

bestehen und in welchem Maße dieser Missbrauch verbreitet ist. Belastbare Aussagen zur 

Effektivität der neuen Regelungen können erst bei einem Vergleich der beiden Datensätze 

getroffen werden.  

Im Rahmen der ersten Datenerhebungsphase sollten nach den Vorgaben der Auftraggeberin die 

folgenden Daten erhoben werden: 

• Anzahl der ausgesprochenen lauterkeitsrechtlichen Abmahnungen,  

• Anspruchsberechtigte, die diese Abmahnungen aussprechen,  

• Anhaltspunkte für einen Missbrauch zur Erzielung von Gebühren und Vertragsstrafen,  

• Verteilung des Missbrauchs auf die jeweiligen Anspruchsberechtigten,  

• Hindernisse, die die Adressaten der Abmahnungen davon abhalten, sich gerichtlich gegen 

mutmaßlich missbräuchliche Abmahnungen zur Wehr zu setzen,  

• Höhe der eingenommenen Vertragsstrafen bei erneutem Verstoß.  

Auf Basis der im Rahmen der ersten Datenerhebungsphase gewonnenen Erkenntnisse sollten in 

einer zweiten Datenerhebungsphase rund ein Jahr nach Inkrafttreten der Novelle erneut 

Anzahl und Rechtsgrund der ausgesprochenen lauterkeitsrechtlichen Abmahnungen nach neuer 

Rechtslage untersucht werden sowie die eingetretenen Veränderungen von Missbrauchshäufigkeit 

und Missbrauchsmustern identifiziert werden.  

Die zu befragenden Akteure sollten insbesondere bewerten, ob: 

• die Erhöhung der Anforderungen an die Klagebefugten sachgemäß sind und Auswirkungen 

zeigen, 
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• die Registrierungs- und Berichtspflicht von Wirtschaftsverbänden beim Bundesamt für 

Justiz angemessen ist, 

• es Gerichten mit den neuen Regelbeispielen in § 8c UWG leichter fällt, missbräuchliche 

Abmahnungen zu identifizieren, 

• die neuen Transparenzanforderungen an den Inhalt von Abmahnungen angemessen sind 

und eingehalten werden, 

• die Einschränkung der Erstattung der Abmahnkosten für Mitbewerber zu einem Rückgang 

von Mitbewerberabmahnungen führt, 

• die Gegenansprüche der Abgemahnten zur Zielerreichung geeignet und angemessen sind,  

• es andere oder besser geeignete Möglichkeiten gibt, um Gewerbetreibende vor 

missbräuchlichen Abmahnungen zu schützen. 

Auf der Basis der gewonnenen Erkenntnisse in beiden Datenerhebungsphasen sollte bei 

vorhandener und aussagekräftiger Datenlage geprüft werden, ob die Vorschriften ihr Ziel erreicht 

haben, wie sie unter Effizienz- und Vereinfachungsgesichtspunkten zu bewerten sind sowie, ob 

und inwieweit gesetzgeberischer Handlungsbedarf in Hinblick auf das Ziel der evaluierten 

Vorschriften gesehen wird.  

Das Feld des Forschungsvorhabens war daher durch die Vorgaben der Auftraggeberin in doppelter 

Hinsicht fest definiert, nämlich zum einen im Hinblick auf die zu befragenden Gruppen von Akteuren 

im Bereich des Abmahnwesens, zum anderen auch durch die genaue Vorgabe hinsichtlich der 

inhaltlichen Aspekte der Befragungen. Mitbewerber sowie von Abmahnungen betroffene 

Unternehmen sollten nicht direkt einbezogen werden. Eine entsprechende Erstreckung der Studie 

auf diese Gruppen wäre auch, um wissenschaftlich fundiert durchgeführt zu werden, mit einem 

unverhältnismäßigen Zeit- und Kostenaufwand verbunden gewesen, der im Rahmen dieser 

Forschungsstudie nicht hätte geleistet werden können. 

Als Grundlage für die Konzeption der Datenerhebung wurde eine juristische Recherche und 

Analyse der bestehenden juristischen Möglichkeiten zur Missbrauchsabwehr bei Abmahnungen 

durchgeführt und die Diskussion zum Gesetzesentwurf zur Missbrauchsbekämpfung in der 

Fachliteratur aufgearbeitet. Dieses Vorgehen diente dazu, die kontroversen Argumente zu den 

einzelnen Regelungspunkten sowohl aus dogmatischer Sicht als auch in praktischer Hinsicht zu 

erfassen und als Grundlage für Design und Schwerpunktbildung der Datenerhebung als auch 

deren Bewertung zu nutzen. Beispielsweise wurde die Novellierung des bestehenden 

Gesetzestextes in einigen Punkten kritisch bewertet, sodass die identifizierten Kritikpunkte in die 

Befragung mit der Zielrichtung einfließen konnten, alternative Erklärungen im Rahmen der 

Bewertung anführen zu können.  

Zu berücksichtigen war weiterhin, dass zum Problem des Abmahnmissbrauchs bereits empirisch 

ausgerichtete Untersuchungen existieren.35 Diese wurden von privaten Institutionen durchgeführt 

 
35 Händlerbund, Abmahnungen im E-Commerce 2019, https://www.haendlerbund.de/de/downloads/abmahnstudie-2019.pdf;  
Trusted Shops, Abmahnumfrage 2019, https://experts.etrusted.com/hubfs/TrustedShops_Abmahnumfrage_2019.pdf. 
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und haben keinen repräsentativen Charakter. Sie konzentrieren sich primär auf den elektronischen 

Handel und beinhalten nur wenige Fragen. Die daraus zu gewinnenden Erkenntnisse wurden bei 

der Konzeption der Untersuchung dennoch berücksichtigt.  

Die schriftliche Anfrage in Form eines Online-Fragebogens umfasste sowohl eine quantitative als 

auch qualitative Datenerhebung. Die Konzeption des Fragebogens folgte einer grundsätzlichen 

Unterteilung nach numerischen 36  und geschlossenen 37  Fragen, wobei insbesondere letzte 

Frageart statistisch verallgemeinerte Aussagen (exakt qualifizierbare Ergebnisse) ermöglichen 

sollte. Die geschlossenen Fragen wurden durch einige offene (Meinungs-) Fragen ergänzt, die dem 

Adressaten die Möglichkeit boten, Themen zu vertiefen, ergänzende Aspekte einzubringen und 

extensiv seine Meinung dazu zu äußern, was bei einer ausschließlich standardisierten Befragung 

gerade nicht möglich ist. Ziel der offenen Fragen ist es demnach gewesen, die Sichtweise der zu 

befragenden Akteure der Stichprobe zu berücksichtigen. 

Aufgrund der dargestellten Konzeption des Fragebogens kann ein angemessenes Verhältnis 

zwischen Breite und Tiefe der Untersuchung, Datenqualität und für die Adressaten zumutbarem 

Umfrageumfang sichergestellt werden. In zeitlicher Hinsicht wurde der Fragebogen so gestaltet, 

dass er in etwa 45 bis 60 Minuten (je nach Adressatengruppe) zu beantworten gewesen sein sollte.  

Die konkreten Fragen wurden inhaltlich entlang der Vorgaben der Auftraggeberin konkretisiert. 

Dabei erfolgte eine Formulierung der einzelnen Fragen in der Weise, dass die Antworten möglichst 

optimal die gewünschten inhaltlichen Aspekte abdecken und aussagekräftige Antworten dazu 

ergeben sollten. Dabei wurden die vorgegebenen inhaltlichen Themenfelder in einzelne 

Unterfragen aufgespalten. 

Weiterhin ergab sich aus der Diversität der Adressatengruppen in professioneller Ausrichtung, 

Zeitbudget, Interessenlage sowie praktischer Tätigkeit bzw. Lokalisierung im Rahmen der 

Abmahnproblematik die Notwendigkeit, die Datenerhebung zielgruppenorientiert zu strukturieren 

und zu differenzieren. Entsprechend wurde auch der Fragebogen zielgruppenorientiert 

modifiziert und zugeschnitten. Zu diesem Zweck wurde ein „Master-Fragebogen“ mit allen 

relevanten Fragen entworfen. Dieser Fragebogen wurde dann entsprechend der jeweiligen 

Zielgruppe strukturell und inhaltlich angepasst bzw. modifiziert. Die Modifizierungen des 

Fragebogens wurden auf Grundlage der gewonnen gruppenspezifischen Erkenntnisse der 

Pilotphase vorgenommen. 

3.8.1 Industrie- und Handelskammern, Qualifizierte Einrichtungen, Wirtschafts- und 
Berufsverbände 

Bei den Befragungsgruppen IHK, WV und BV sowie den QE lag bei der Konzeption der 

Fragebögen die Vermutung nahe, dass diese sich mit dem Themenfeld Abmahnungen im 

Lauterkeitsrecht gut auskennen und entsprechende Daten mit hoher Qualität liefern können. Diese 

 
36 Eine Frage ist numerisch, sofern konkrete Zahlen abgefragt werden.  
37 Eine Frage ist geschlossen, wenn bestimmte Antwortkategorien vorgegeben sind. 
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Vermutung rührte daher, dass vor allem die IHK und QE sich intensiv mit diesem Themenfeld 

beschäftigen, an der wissenschaftlichen Diskussion teilnehmen und auch hierzu öffentlich 

informieren.  

Bei den Wirtschafts- und Berufsverbänden wurde dies vermutet, weil es sich bei dem Thema 

Abmahnungen um eine für alle am Wettbewerb teilnehmenden Unternehmen relevante Materie 

handelt, sei es als Absender oder Empfänger von Abmahnungen. Viele Wirtschafts- und 

Berufsverbände haben zudem aktiv an der Diskussion um die Bekämpfung des 

Abmahnmissbrauchs teilgenommen und hierzu auch Stellungsnahmen zum Referentenentwurf 

des Gesetzes zur Stärkung des fairen Wettbewerbs eingereicht, weshalb eine vorhandene 

Expertise zum Themenfeld Abmahnung und eine entsprechende Datenlage nahe liegt.  

Gerade aber bei den Wirtschafts- und Berufsverbänden und teilweise auch bei den qualifizierten 

Einrichtungen lag jedoch nahe, dass hinsichtlich der Ermittlung der Zahlen und der Gründe im 

Zusammenhang mit einem Rechtsmissbrauch der eigenen Organisation und der 

Mitgliederorganisationen keine relevanten Informationen zu erwarten waren. Daher wurden die 

Fragen zum möglichen Abmahnmissbrauch stark reduziert. 

3.8.2 Gerichte 

Die Gerichte unterschieden sich in mehrfacher Hinsicht von den anderen in die Untersuchung 

einzubeziehenden Gruppen, was sich auch in der Konzeptionierung der gerichtsspezifischen 

Fragebögen widerspiegelt. Anders als die anderen Gruppen stehen sie nicht auf der Aktivseite der 

Abmahnungen, aber auch nicht auf der Passivseite. Vielmehr stellen sie die neutrale, aber auch 

entscheidende Instanz im Abmahnprozess dar. Andererseits sind sie aber auch nur in der Phase 

ab Rechtshängigkeit der Klage beteiligt. Sie haben daher oft keine Informationen über die 

Vorgänge im vorprozessualen Bereich, insbesondere, wenn sich aufgrund von Abmahnungen der 

Streitfall vor Rechtshängigkeit erledigt. Daher können auch die Gerichte nur eingeschränkt 

Informationen über das tatsächliche Abmahngeschehen liefern. Dies hat sich fast dramatisch in 

unserer Erhebung bestätigt, da nach Auskunft der Gerichte nur selten Fälle die Gerichte erreichen, 

in denen Abmahnmissbrauch relevant sein kann. 

Aufgrund der zuvor skizzierten besonderen Rolle und Stellung der Gerichte im Rahmen der 

Datenerhebung im Bereich der rechtsmissbräuchlichen Abmahnung wurde für die Untersuchung 

ein gesonderter, eigenständig strukturierter Fragebogen verwendet. Auf diese Weise sollte der 

besonderen Rolle der Gerichte Rechnung getragen werden. Auch hier bestand die besondere 

Herausforderung darin, die Fragen so zu formulieren, dass ein Optimum an Informationen für das 

Untersuchungsziel erhoben werden konnte. Insoweit wurden beim Fragebogen für die Gerichte 

weniger meinungsbezogene Fragen eingesetzt. Diese beschränkten sich auf die grundsätzliche 

Meinung zur UWG-Reform sowie nach Möglichkeiten zur Missbrauchsbekämpfung, die vor und 

auch noch nach der Reform für erforderlich gehalten wurden. Der Schwerpunkt der Fragen lag 

eindeutig auf solchen Fragen zur Erhebung relevanter Daten zu Abmahnungen, wobei noch einmal 
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zwischen Abmahnungen allgemein und missbräuchlichen Abmahnungen differenziert wurde. 

Dabei wurde auch nach dem Anteil der Fälle gefragt, in denen jeweils der fliegende Gerichtsstand 

in Anspruch genommen wurde.  

In Übereinstimmung mit der Befragung der anderen Gruppen wurden auch Daten zu den 

Beteiligten an Abmahnungen sowie zu Größe und Branche der von Abmahnungen betroffenen 

Unternehmen erhoben. Gleiches gilt für die besonders häufig geltend gemachten Verstöße. Die 

gleichen Daten wurden noch einmal auf missbräuchliche Abmahnungen zugeschnitten abgefragt. 

Weiterhin gab es auch Übereinstimmungen hinsichtlich der Fragen nach Missbrauchsindizien. 

Gleiches gilt für Häufigkeit und Höhe von Vertragsstrafen sowie der Angemessenheit, 

einschließlich des sog. „Hamburger Brauchs“ sowie nach Kriterien zur 

Angemessenheitsbestimmung. 

Gerichtsspezifisch war dabei insbesondere die Frage nach der Zahl der Fälle, in denen ein geltend 

gemachter Missbrauch später gerichtlich nicht festgestellt werden konnte. Diese Frage war so von 

keiner der anderen Gruppen zu beantworten. Gleiches gilt für die Abwehrmaßnahmen von 

Abgemahnten in Gerichtsverfahren sowie besondere Hindernisse dafür. Weiterhin boten faktisch 

nur die Gerichte die Möglichkeit, eine Bewertung zur Möglichkeit der Durchsetzung von 

Gegenansprüchen durchzuführen. Auf dieser halb faktisch, halb bewertend ausgerichteten Frage 

aufbauend wurde dann die Frage nach weiter aufzunehmenden gesetzlichen Vorgaben eingesetzt.  

Für die Phase II nach der UWG-Reform wurde im Kern der gleiche Fragenkatalog eingesetzt. Dies 

war zur Durchführung eines Vergleichs der Situation vor und nach der Reform geboten. Darüber 

hinaus wurden auch hier eher bewertende Fragen eingesetzt, die sich direkt auf die beobachteten 

Änderungen bezogen. Dies betraf etwa die Art der Wettbewerbsverstöße, den Anteil der 

Missbrauchsfälle sowie Veränderungen bei der Bedeutung des Missbrauchseinwands. Auch wurde 

eine direkte Frage nach den Veränderungen hinsichtlich angewandter Kriterien und deren 

Gewichtung durch die Einführung von § 8c UWG n.F. sowie deren Nachweisbarkeit aufgeführt. 

Weiterhin wurde nach Verbesserungen bei der Durchsetzung von Abwehrmaßnahmen und 

Gegenansprüchen gefragt. Auch eine spezifische Frage nach begründeten Zweifeln an den 

Entscheidungen des Bundesamts für Justiz nach § 8b Abs. 3 UWG n.F. i.V.m. § 4a Abs. 2 UKlaG 

wurde eingefügt. 

In Übereinstimmung mit den Fragebögen für die anderen Gruppen wurden auch Fragen nach der 

Bewertung der veränderten Anforderungen für die Anspruchsberechtigten und 

Verbesserungsmöglichkeiten sowie der Registrierungs- und Berichtspflicht sowie von § 13 Abs. 2 

UWG n.F. eingesetzt.   



Wiebe * Helmschrot * Kreutz ê Evaluierung der Regelungen zur Verhinderung des Abmahnmissbrauchs 

 

 

 

49 

4 Vorstellung der studienteilnehmenden Gruppen und Bewertung der 

gruppenspezifischen Datengrundlage 

Im Folgenden werden die einzelnen Gruppen, die an der vorliegenden Studie teilgenommen 

haben, vorgestellt sowie die bei den Gruppen jeweils vorliegende Datengrundlage eingeordnet und 

bewertet. Die Reihenfolge der Vorstellung und der späteren Auswertung der Daten ist alphabetisch 

sortiert. Lediglich die Gerichte wurden aufgrund ihrer besonderen Rolle und der teilweise 

gegenüber den anderen Gruppen modifizierten Fragestellungen ans Ende der jeweiligen 

gruppenspezifischen Auswertungen gestellt.  

4.1 Berufsverbände 

Die Kontaktdaten aller registrierten Berufsverbände (BV) in Deutschland wurden über öffentlich 

zugängliche Quellen (z.B. freie Netzrecherche) ermittelt, sodass die BV im Rahmen der 

Datenerhebung per E-Mail und ggf. Telefon kontaktiert wurden. 

4.1.1 Erste Datenerhebungsphase 

An der per E-Mail in Phase I versendeten und durch Erinnerungen forcierten Befragung haben 30 

Vertreter der Berufsverbände (BV) teilgenommen. Zusätzlich haben 22 Vertreter von BV schriftlich 

mitgeteilt, dass Abmahnungen für sie von keiner Relevanz seien und sie daher von einer Teilnahme 

an der Befragung absehen. Bei insgesamt 313 ermittelten BV entspricht dies im Ergebnis einer 

Teilnahmequote von 17 %.  

Da Teilnehmer im Rahmen der Beantwortung des Fragebogens teilweise einzelne Fragen 

übersprungen haben, ist bei der Auswertung zu berücksichtigen, dass die Grundgesamtheit der 

Antworten maximal 30 Antworten beträgt. In Einzelfällen bleibt die Beantwortung der Fragen durch 

die Teilnehmer aus der Gruppe der BV hinter der zuvor genannten Grundgesamtheit an Fragen 

zurück.  

Die Gesamtmenge der ermittelten BV bot zudem eine inhaltliche Segmentierung in Untergruppen 

oder sog. „Cluster“ an. So gab es unter den insgesamt 313 Berufsverbänden 53 

Fachärzteverbände (17 %) und 18 regionale Ärztekammern (6 %), innerhalb derer jeweils 

angenommen wurde, dass ihr Daseinszweck und ihre Aufgaben vergleichbar sind. Die 

Rechtsexperten dieser Cluster haben in Stichproben angegeben, dass sie vor allem mit beruf- bzw. 

standesrechtlichen Fragestellungen konfrontiert seien und das UWG kaum eine Relevanz für sie 

habe.  

Ein weiteres großes Cluster mit 36 Verbänden (12 %) wurde im Bereich der Bildung ermittelt, 

insbesondere die Lehrerverbände. Für diesen Bereich wurde angenommen, dass ebenfalls 

vergleichbare Daseinszwecke und eine vergleichbare Verwendung von Rechtsinstrumenten 

vorliegen. Inhaltlich wurde mit der Hypothese gearbeitet, dass für Lehrerverbände Abmahnungen 
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i.S.d. UWG keine Rolle spielen. Von einem BV dieses Clusters ist eine Antwort eingegangen, 

welche diese Hypothese exemplarisch bestätigt hat. 

4.1.2 Zweite Datenerhebungsphase 

Auch in Phase II erfolgte die Datenerhebung mittels einer per E-Mail ausgespielten und durch 

Erinnerungen forcierte Befragung, die von insgesamt 32 BV beantwortet wurde. Zusätzlich haben 

17 Vertreter von BV schriftlich mitgeteilt, dass Abmahnungen für sie von keiner Relevanz seien 

und sie daher von einer Teilnahme absehen. Bei einer ermittelten Grundgesamtheit von 312 BV 

entspricht dies einer Teilnahmequote von 16 %.  

Bei der Auswertung der Antworten ist zu beachten, dass nur vollständig ausgefüllte Fragebögen 

gewertet wurden und Teilenehmer teilweise einzelne Fragen ausgelassen haben. Aus diesen 

Gründen ist bei manchen Fragen die Gesamtmenge der Antworten kleiner als 32. 

4.2 Qualifizierte Einrichtungen 

Die Kontaktdaten aller registrierten qualifizierten Einrichtungen (QE) in Deutschland sind in der 

Liste qualifizierter Einrichtungen gem. § 4 Abs. 2 Unterlassungsklagegesetz (UKlaG) enthalten. 

Diese QE wurden per E-Mail und ggf. Telefon kontaktiert. 

4.2.1 Erste Datenerhebungsphase 

Im Rahmen der Pilotphase vor Phase I wurden zwei Ansprechpartner von QE telefonisch interviewt 

und der Fragebogen entsprechend der hier gewonnen gruppenspezifischen Erkenntnisse 

modifiziert. Im Anschluss hieran haben an der per E-Mail ausgespielten und durch Erinnerungen 

forcierte Befragung insgesamt 16 weitere QE teilgenommen. Zusätzlich haben acht Vertreter von 

QE schriftlich mitgeteilt, dass Abmahnungen für sie von keiner Relevanz seien und sie daher von 

einer Teilnahme absehen. Bei insgesamt 78 QE entspricht dies einer Teilnahmequote von 33 %.  

Bei der Auswertung der Antworten ist zu beachten, dass nach den Testinterviews Fragen ergänzt 

wurden, nur vollständig ausgefüllte Fragebögen gewertet wurden und Teilenehmer teilweise 

einzelne Fragen ausgelassen haben. Aus diesen Gründen ist bei manchen Fragen die 

Gesamtmenge der Antworten kleiner als 18.  

Die Gesamtmenge der QE bietet eine teilweise Segmentierung in Untergruppen oder „Cluster“ 

an. So sind 18 aller QE Verbraucherzentralen und 38 aller QE Mietervereine. Die beiden Cluster 

repräsentieren 23 % bzw. 49 % der Gesamtmenge. Weiterhin verbindet die beiden Cluster, dass 

die jeweiligen Organisationen der Cluster in unterschiedlichen Regionen Deutschlands nahezu 

identische Funktionen ausführen und auf den gleichen Strukturen aufbauen. Diese Feststellung ist 

für die vorliegende Auswertung relevant, weil sich die Hypothese anbietet, dass sich auch 

Verhalten, Einstellung und Erfahrung hinsichtlich des Themas Abmahnungen ähneln.  
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Ferner gilt es einschränkend zu erwähnen, dass die Ergebnisse der Umfrage für die Gesamtmenge 

der QE eingeschränkt repräsentativ sind. So stammen neun der 18 Antworten (50 %) von 

Verbraucherzentralen, während Verbraucherzentralen nur 23 % der Gesamtmenge der QE 

ausmachen. Vor allem die Mietervereine (49 % der Gesamtmenge) haben in keinem Fall auf die 

Umfrage reagiert. Aus rechtlicher Perspektive lässt sich dies inhaltlich dadurch erklären, dass für 

die Arbeit der Mietervereine die Regelungen des UWG keine Relevanz haben. Diese Hypothese 

wurde durch (telefonisches) Nachfassen bei einzelnen Mietervereinen verifiziert. Es ließ sich 

exemplarisch bestätigten, dass Abmahnungen im Rahmen der Tätigkeiten von Mietvereinen keine 

Bedeutung haben, weswegen grundsätzlich von einer Umfrageteilnahme abgesehen wurde. Es ist 

daher plausibel anzunehmen, dass auch andere Mietervereine aufgrund mangelnden Interesses 

und Relevanz der Thematik für ihre Tätigkeit die Teilnahme an der Umfrage ignoriert haben.  

Insgesamt ist die Datenlage hinsichtlich der Gruppe der Verbraucherzentralen direkt 

aussagekräftig. Die Mietervereine können durch rechtlich-inhaltliche Bewertung und Stichproben 

als für diese Studie nicht relevant eingestuft werden. Die übrigen 22 QE (28 %) sind keinem Cluster 

zuzuordnen und durch neun Datenpunkte aussagekräftig in der Erhebung abgebildet.  

Im Folgenden wird nur erneut auf die Cluster eingegangen, wenn die Antworten der Gruppe der 

Verbraucherzentralen signifikant von den übrigen Antworten abweichen oder sich generell Muster 

erkennen lassen.  

4.2.2 Zweite Datenerhebungsphase 

Die Datenerhebung in Phase II erfolgte erneut in Form einer per E-Mail ausgespielten und durch 

Erinnerungen forcierte Befragung, die im Ergebnis von 24 QE beantwortet wurde. Zusätzlich hat 

ein Vertreter von QE schriftlich mitgeteilt, dass Abmahnungen für sie von keiner Relevanz seien 

und sie daher von einer Teilnahme absehen. Bei insgesamt 78 QE entspricht dies einer 

Teilnahmequote von 32 %.  

Bei der Auswertung der Antworten ist zu beachten, dass nur vollständig ausgefüllte Fragebögen 

gewertet wurden und Teilnehmer teilweise einzelne Fragen ausgelassen haben. Aus diesen 

Gründen ist bei manchen Fragen die Gesamtmenge der Antworten kleiner als 24. 

Analog zu Phase I stammt ein Großteil der Antworten von wenigen Clustern. So stammen sieben 

der 15 Antworten (47 %) von Verbraucherzentralen, während Verbraucherzentralen nur 23 % der 

Gesamtmenge der QE ausmachen. Von den Mietervereinen (49 % der Gesamtmenge) gibt es vier 

Antworten (27 %) auf die Umfrage. Wie weiter oben ausgeführt ist dies aus rechtlich-inhaltlicher 

Sicht plausibel. Es ist weiterhin anzunehmen, dass die Stichprobe grundsätzlich repräsentativ für 

die Befragungsteilnehmer der QE ist.  

Im Folgenden wird nur erneut auf die Cluster eingegangen, wenn die Antworten der Gruppe der 

Verbraucherzentralen oder Mietervereinen signifikant von den übrigen Antworten abweichen oder 

sich generell Muster erkennen lassen.  
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4.3 Industrie- und Handelskammern 

Die Ermittlung der Kontaktdaten aller Industrie- und Handelskammern (IHK) in Deutschland war 

über öffentlich zugängliche Quellen problemlos möglich, sodass die IHK per E-Mail und ggf. 

Telefon kontaktiert wurden. Zusätzlich hat die Dachorganisation der IHK (Deutscher Industrie- und 

Handelskammertag, DIHK) bei der Ansprache der einzelnen regionalen VertreterInnen unterstützt, 

indem zentral über die Datenerhebung mit Bitte um Teilnahme informiert wurde.  

Darüber hinaus wurde bereits im Rahmen der Pilotphase festgestellt, dass bei den IHK eine sehr 

gute Datenlage zum Thema Abmahnungen und Abmahnmissbrauch vorhanden ist, da die IHK sich 

regelmäßig mit diesen Themen beschäftigen und auch eigene Umfragen unter ihren Mitgliedern 

hierzu organisieren.  

Eine erste Besprechung über die grundsätzliche Datenlage und Möglichkeit der Befragung von 

Industrie- und Handelskammern fand mit der für das Thema Wettbewerbsrecht zuständigen 

Referatsleiterin bei der DIHK statt. Hierbei wurde herausgearbeitet, dass eine eigenständige 

Teilnahme aller Industrie- und Handelskammern an der Befragung sinnvoll erscheint, damit die 

vermuteten divergierenden Datenlagen umfassend erfasst werden können. 

4.3.1 Erste Datenerhebungsphase 

An der im Anschluss an die Pilotphase per E-Mail ausgespielten und durch Erinnerungen forcierte 

Befragung (Phase I) haben 38 Industrie- und Handelskammern von insgesamt 79 teilgenommen. 

Dies entspricht einer Teilnahmequote von 48 % innerhalb dieser Gruppe. 

4.3.2 Zweite Datenerhebungsphase 

In Phase II wurden die Vertreter der einzelnen IHK wieder durch eine per E-Mail ausgespielten und 

durch Erinnerungen forcierte Befragung auf die Befragung in Phase II aufmerksam gemacht. 

Insgesamt haben 29 Industrie- und Handelskammern teilgenommen. Dies entspricht einer 

Teilnahmequote von 37 % (29 von 79) innerhalb dieser Gruppe.  

Bei der Auswertung der Antworten ist auch hier zu beachten, dass Befragungsteilnehmer teilweise 

einzelne Fragen ausgelassen haben. Aus diesen Gründen ist bei manchen Fragen die 

Gesamtmenge der Antworten kleiner als 29.  

4.4 Wirtschaftsverbände 

Die Ermittlung der Kontaktdaten aller Wirtschaftsverbände in Deutschland war über öffentlich 

zugängliche Quellen meistens möglich, sodass die WV per E-Mail und ggf. Telefon kontaktiert 

wurden.  
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4.4.1 Erste Datenerhebungsphase 

Hinsichtlich der ersten Erhebung (Phase I) wurden insgesamt 224 Wirtschaftsverbände (WV), die 

für die Teilnahme an der Forschungsstudie ausgewählt wurden, ermittelt. An der im Anschluss per 

E-Mail ausgespielten und durch Erinnerungen forcierten Befragung haben letztlich 47 WV 

teilgenommen. Dies entspricht einer Teilnahmequote von 21 % innerhalb dieser Gruppe. 

Innerhalb dieser Gruppe wurden keine weiteren Cluster oder Untergruppen gebildet.  

4.4.2 Zweite Datenerhebungsphase 

In Phase II haben insgesamt 20 WV an der Befragung teilgenommen. Weitere elf haben schriftlich 

mitgeteilt, dass Abmahnungen für sie kein Thema sei. Insgesamt ergibt sich daraus eine 

Teilnahmequote von ca. 14 % für die WV.  

Bei der Auswertung der Antworten ist auch hier zu beachten, dass Teilnehmer teilweise einzelne 

Fragen ausgelassen bzw. übersprungen haben. Aus diesen Gründen ist bei manchen Fragen die 

Gesamtmenge der Antworten kleiner als 20.  

4.5 Gerichte 

4.5.1 Erste Datenerhebungsphase 

In Phase I wurde insgesamt 115 Landgerichte kontaktiert, dessen RichterInnen potentiell an der 

Umfrage teilnehmen konnten. Es handelte sich teilweise um Kammern für Handelssachen, 

überwiegend aber um Zivilkammern, von denen etwa 80 % einen Schwerpunkt der Fälle im Bereich 

des UWG und gewerblichen Rechtsschutz aufweisen konnten. Insgesamt kann festgehalten 

werden, dass die Studie einen relevanten Teil der zuständigen Gerichte für Abmahnungen im 

Sinne des UWG in Deutschland erfassen konnte. 

Eine besondere Herausforderung bei der Datenerhebung innerhalb der Gerichte waren die 

öffentlich meist nicht zugänglichen individuellen E-Mail-Adressen der RichterInnen, sowie die 

schwere telefonische Erreichbarkeit der aus dieser Gruppe stammenden potentiellen Teilnehmer. 

Erschwerend kam der Umstand hinzu, dass in einigen Bundesländern den Landgerichten (LG) von 

übergeordneten Stellen (z.B. Oberlandesgerichten oder Landesjustizministerium) eine Teilnahme 

an dieser Studie ohne eine entsprechende Freigabe durch das jeweils zuständige 

Oberlandesgericht (OLG) bzw. Ministerium untersagt wurde. Die auf Grund dieses Umstands 

erforderlichen Anträge mit Bitte um Freigabe der Teilnahme an der Studie für die Landgerichte ab 

die zuvor genannten zuständigen Stellen blieben in einigen Bundesländern bis zum Schluss ohne 

Ergebnis oder verzögerten zumindest den Prozess der Datenerhebung im Rahmen der jeweils 

laufenden Frist.  

Gleichzeitig haben in einigen Bundesländern unerwartet OLG an den Umfragen teilgenommen, 

obwohl diese nicht Teil der Stichprobe waren und lediglich um Unterstützung bei der Ansprache 

von LG gebeten wurden. Die Antworten von OLG konnten vor dem Hintergrund des vom 
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Auftraggeber etablierten Erfordernisses einer besonders häufigen Befassung mit 

wettbewerbsrechtlichen Abmahnverfahren in der Datenauswertung keine Berücksichtigung finden. 

Stattdessen fanden sie in ihren Grundaussagen zum Teil Eingang im Rahmen der allgemeinen 

Erwägungen zum weiteren Reformbedarf. 

Es gab in Phase I insgesamt 31 Rückmeldungen von insgesamt 114 angesprochenen 

Landesgerichten aus ganz Deutschland. Die anfängliche E-Mail-Kampagne und anschließende E-

Mail zur Erinnerung über die öffentlich zugänglichen zentralen E-Mail-Adressen der LG blieb in den 

meisten Fällen erfolglos. Erst eine personell und zeitlich recht aufwendige Telefonkampagne über 

die Telefonzentralen bis hin zu den jeweiligen RichterInnen für eine direkte Ansprache und Bitte 

zur Teilnahme an der Forschungsstudie produzierte Datensätze. Insgesamt ergibt sich daraus eine 

Teilnahmequote von ca. 27 % für die Gerichte. 

4.5.2 Zweite Datenerhebungsphase 

In Phase II haben bei erneut 114 angesprochenen Landgerichten insgesamt 28 RichterInnen aus 

ganz Deutschland an der Befragung teilgenommen. Insgesamt ergibt sich daraus eine 

Teilnahmequote von ca. 25 % für die Gerichte. 

Hierzu ist kritisch anzumerken, dass einzelne Landgerichte unterschiedlich stark in der 

Datenerhebung vertreten sind. So haben zum Beispiel von den Landgerichten Berlin und München 

I mehrere RichterInnen erfolgreich an der Befragung teilgenommen. Auf der einen Seite ist dies 

methodisch vertretbar, da Landgerichte ungleiche Anzahlen von behandelten Fällen und darauf 

resultierend ungleiche Anzahlen von Kammern haben. Mit anderen Worten gefährdet es nicht 

notwendigerweise die Repräsentativität, wenn relativ bedeutende Gerichte mit vielen Kammern 

auch mehrere RichterInnen an der Umfrage haben teilnehmen lassen. Dennoch bleibt 

einschränkend zu erwähnen, dass in Phase I 16 Datensätze zwar von 16 RichterInnen stammen, 

diese aber auf 5 Landesgerichte verteilt sind. In Phase II stammen 11 Beantwortungen von vier 

Landgerichten.  

Es wird davon ausgegangen, dass diese Konzentration auf wenige, größere Gerichte einer 

repräsentativen Auswertung der Daten nicht entgegensteht, da jeder Richter individuell in der Lage 

ist, rechtliche Einschätzungen zu treffen und Daten aus eigens geführten Verfahren zu liefern. 

Im Anschluss an die Vorstellung der Gruppen der Befragung und der jeweiligen Erläuterung zur 

Datenerhebung folgt im Folgenden die Präsentation der Ergebnisse aufgeteilt nach Fragen. Bei 

jeder Frage wird im ersten Schritt die Frage sowie die korrespondierende Intention erläutert. Im 

Anschluss werden gruppenspezifisch und getrennt voneinander die Ergebnisse aus der Phase I 

und der Phase II ausgewertet und verglichen, d.h. zum Beispiel Berufsverbände und 

Wirtschaftsverbände nacheinander. Da nicht jede Frage in jedem Fragebogen auftritt, sind bei 

einigen Fragen einige Gruppen nicht in den Ergebnissen vertreten. Am Ende jedes Kapitels erfolgt 

die gruppenübergreifende Zusammenfassung, in der die Ergebnisse aller Befragungsteilnehmer 

dieser Frage zwischen den Phasen verglichen werden.  
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5 Analyse der Ergebnisse der Datenerhebung  

Im folgenden Kapitel werden die im Rahmen der Phase I und II erhobenen Daten zu den einzelnen 

untersuchten Themenkomplexen für jede Gruppe gesondert dargestellt und analysiert. Danach 

folgt eine Zusammenfassung der gruppenspezifischen Ergebnisse, die in einem 

gruppenübergreifenden Abschnitt verglichen werden. Die Ergebnisse werden grafisch illustriert. 

Am Ende werden die gefundenen Ergebnisse zu dem jeweiligen Themenkomplex interpretiert und 

eine Schlussfolgerung mit Blick auf die eingangs dargestellten Forschungsfragen gezogen. 

5.1 Dokumentation von Abmahnungen bei teilnehmenden Organisationen  

Im Rahmen der Befragung aller teilnehmenden Gruppen bezog sich die erste datenrelevante Frage 

als Einstieg in die Befragung auf die Einschätzung der Datenlage in Bezug auf Abmahnungen bei 

den teilnehmenden Gruppen. An dieser Stelle wurde nicht zwischen erhaltenen und 

ausgesprochenen Abmahnungen differenziert, sondern bewusst eine offene Frage formuliert. Die 

Teilnehmenden hatten die Möglichkeit auf die Frage „Inwiefern gibt es eine Datenlage zu 

Abmahnungen und/oder missbräuchlichen Abmahnungen im Sinne des UWG?“ zwischen vier 

Antwortmöglichkeiten auszuwählen: 

• „Ja“: Wir erheben Daten auf eine strukturierte Art und Weise. 

• „Schätzung“: Wir haben Unterlagen, auf deren Grundlage wir eine Schätzung vornehmen 

können. 

• „Expertise“: Wir haben keine Unterlagen, aber eine Einschätzung ist möglich. 

• „Nein“: Wir erheben keine Daten und können auch keine Einschätzung vornehmen. 

Sinn und Zweck dieser Frage war es zu ermitteln, wie die Datenlage bei den befragten Gruppen 

insgesamt zu bewerten ist, um auf diese Weise Erkenntnisse zu gewinnen, inwieweit die Antworten 

in der anschließenden Befragung vergleichbar sind und auf welcher Datengrundlage die Gruppen 

die Folgefragen beantwortet haben. Denn starke Diskrepanzen in der Datenlage zum Thema 

Abmahnungen und die Art der Datenerfassung bei den jeweiligen Gruppen zwischen den Jahren 

2019 und 2021 können potenziell die Vergleichbarkeit der beiden Phasen einschränken und die 

Interpretation der Daten verzerren. Zumindest sollten also die Datenlagen zwischen den beiden 

Phasen der Befragung ähnlich bis vergleichbar sein.  

5.1.1 Berufsverbände 

Bei der Frage zur Einschätzung der Datenlage bezüglich Abmahnungen in der Gruppe der BV ließ 

sich in Phase I dokumentieren, dass 60 % (18 von 30) der BV keine Daten erheben und auch nicht 

in der Lage sind, eine weitere Schätzung zu diesem Bereich anzugeben (vgl. Abb. 1). Weitere 27 % 

(acht von 30) führen an, dass eine Einschätzung der Situation der Abmahnungen möglich sei, aber 

auf keinen Aufzeichnungen der Organisation beruht.  
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Zwei Teilnehmer haben angegeben, Unterlagen zu besitzen, die qualifizierte Schätzungen zu 

Abmahnungen im Jahr 2019 zulassen und zusätzlich bestätigt, dass sie ihre Mitglieder zu Fragen 

im Zusammenhang mit Abmahnungen regelmäßig beraten.   

Die übrigen zwei BV gaben an, strukturiert Daten zu erheben. Allerdings lassen die inhaltlichen 

Kommentare dieser zwei Verbände vermuten, dass die systematische Dokumentation nicht der 

Erfassung von Abmahnungen dient, sondern eher eine allgemeine systematische Datenerfassung 

von Rechtsvorgängen darstellt. So gab einer der zwei Verbände im Weiteren an, dass 

Abmahnungen überhaupt kein Thema seien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei Betrachtung der Daten aus dem Jahr 2021 (Phase II) lassen sich ähnlich Ergebnisse erkennen. 

Ebenfalls eindeutig in dieser Phase ist, dass eine Mehrheit von 61 % (19 von 32) der BV keine 

Daten erhebt und auch nicht in der Lage ist eine Schätzung abzugeben. Weitere 26 % (acht von 

32) führen an, dass eine Einschätzung der Situation der Abmahnungen möglich sei, aber auf 

keinen Aufzeichnungen der Organisation beruhe und ebenfalls 13 % (vier von 32) können eine 

Einschätzung der Situation auf Grundlage vorhandener Unterlage vornehmen.  

Hervorzuheben ist insofern, dass keiner der teilgenommenen BV angab, dass er seine Daten in 

strukturierter Art und Weise erhebt. Die begleitenden qualitativen Erläuterungen der Befragten 

lassen darauf schließen, dass das strukturierte Erfassen von Daten in der Praxis kaum stattfindet. 
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BV: DATENLAGE BEZÜGLICH ABMAHNUNGEN
VERGLEICH PHASE I UND PHASE II

JA	Wir	erheben	Daten	auf	eine
strukturierte	Art	und	Weise.

SCHÄTZUNG	Wir	haben
Unterlagen,	auf	deren	Grundlage
wir	eine	Schätzung	vornehmen
können.

EXPERTISE	Wir	haben	keine
Unterlagen,	aber	eine
Einschätzung	ist	möglich.

NEIN Wir erheben keine Daten
und können auch keine
Schätzung vornehmen.

2019

2021

Abbildung 1: Datenlage bezüglich Abmahnungen Vergleich Phase I und Phase II 
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Grund hierfür kann sein, dass für einige BV Abmahnungen keine Relevanz aufweisen oder sie bzw. 

ihre Mitglieder lange nicht mehr abgemahnt wurden und folglich auch keine Daten besitzen. Die 

wenigen BV mit systematischer Datenerfassung haben betont, dass es sich bei den von ihnen 

erfassten Abmahnungen nur um wenige Einzelfälle pro Jahr handle.  

Bei den BV ist bei einem Vergleich der Phasen I und II festzustellen, dass sich die 

Befragungsergebnisse zwischen den Jahren 2019 und 2021 stark ähneln, sodass von zwei relativ 

homogenen Stichproben mit guter Repräsentativität ausgegangen werden kann. In beiden Jahren 

geben über 60 % der teilnehmenden Organisationen an, dass weder Daten erhoben werden noch 

Schätzungen möglich seien. Umgekehrt haben nur unter 15 % der Verbände in beiden Phasen 

Dokumentationen über Abmahnungen in irgendeiner Form vorliegen.  

5.1.2 Industrie- und Handelskammern 

Bei Betrachtung der Gruppe der IHK zeigt sich hinsichtlich der Einschätzung der Datenlage in 

Phase I (vgl. Abb. 2), dass nur 5 % (zwei von 38) eine strukturierte Datenerhebung zum Thema 

Abmahnungen vornehmen. Weitere 42 % (16 von 38) können eine Einschätzung auf Basis von 

vorhandenen Unterlagen vornehmen, während ein weiterer Anteil von 42 % (16 von 38) nur auf 

Basis bestehender Expertise Einschätzungen abgeben können. Anders als bei den anderen 

Gruppen ist hier aber hervorzuheben, dass der Anteil der Organisationen, die keine Daten erheben 

und keine Schätzungen vornehmen können, mit 11 % (vier von 38) eher gering ausfällt.  

Bei der Frage zur Einschätzung der Datenlage bezüglich Abmahnungen hat sich in Phase II (vgl. 

Abb. 2) herausgestellt, dass weiterhin nur bei etwa 7 % (zwei von 29) der Befragungsteilnehmer 

eine strukturierte Datenerhebung zum Thema Abmahnung vorhanden ist. Bei weiteren 27 % (acht 

von 29) der Befragungsteilnehmer ist eine Einschätzung auf Grundlage von vorhandenen 

Unterlagen möglich, während 52 % (15 von 29) der Befragungsteilnehmer ebenfalls eine 

Einschätzung auf Basis von Expertise in diesem Themenbereich vornehmen können. Nur etwa 

14 % (vier von 29) haben keine Datenlage zum Befragungsthema aufzuweisen und können zum 

Befragungsthema demnach auch keine Einschätzung abgeben.   
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Abbildung 2 – IHK: Datenlage bezüglich Abmahnungen Vergleich Phase I und Phase II 

Gründe für die relativ niedrige Anzahl an Organisationen, die angaben, dass sie strukturiert Daten 

erheben, werden durch die qualitative Befragung deutlich. So geben mehrere IHK an, dass keine 

systematische Datenerhebung stattfinde, da die IHK nicht proaktiv Daten zum Thema 

Abmahnungen bei ihren zugehörigen Unternehmen ermittele. Stattdessen werde lediglich 

dokumentiert, wenn eine IHK eine Erstberatung durchführe. Da dies aber stets reaktiv sei, könnten 

keine Aussagen seitens der IHK gemacht werden, wie viele der Mitglieder tatsächlich abgemahnt 

werden. Darüber hinaus komme hinzu, dass auch nicht alle erhaltenen Anfragen bei allen IHK 

gespeichert werden, sodass auch die reaktiven Erkenntnisse über die Mitglieder nicht systematisch 

erfasst werden. Diese Ergänzungen könnte auch die im Vergleich zu den anderen Gruppen relativ 

hohe Anzahl der Schätzungen erklären. Durch den Austausch mit den Mitgliedern bekommen die 

IHK einen Überblick über die Geschehnisse in Bezug auf Abmahnungen, welche sie im Einzelfall 

wiederum aber nicht systematisch dokumentieren und folglich nur schätzen können. 

Es ist kritisch anzumerken, dass die IHK sich laut eigener Angaben bei der Einschätzung der 

Datenlage auf Daten über die Aktivitäten ihrer Mitglieder bezogen haben. Im Kontrast dazu 

beziehen sich andere Gruppen, wie zum Beispiel die QE, bei der Einschätzung der Datenlage vor 

allem auf Abmahnungen der eigenen Organisation. Ein Vergleich zwischen den Gruppen 

hinsichtlich der Datenlagen für inhaltliche Interpretationen bedarf aus diesem Grund einer genauen 

Abwägung.  
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5.1.3 Qualifizierte Einrichtungen  

Die Beantwortung der ersten Frage hinsichtlich der Datenlage bezüglich Abmahnungen innerhalb 

der QE in Phase I ist hervorzuheben, dass eine große Mehrheit von 14 QE (78 %) angegeben hat, 

dass sie „auf eine strukturierte Art und Weise“ Daten erheben. Die übrigen vier QE (22 %) erheben 

laut eigenen Angaben keine Daten zu Abmahnungen und können keinen Schätzungen abgeben. 

Keine der QE hat angegeben, dass sie Angaben zur Datenlage auf Grundlage von Schätzungen 

oder Expertise machen könne. Mit anderen Worten gibt es bei den QE nur zwei Szenarien: 

Entweder die Datenlage wird strukturiert erfasst oder sie ist schlichtweg nicht vorhanden.  

Die festgestellte organisatorische Berücksichtigung von Abmahnungen deutet darauf hin, dass sich 

QE relativ intensiv mit dem Thema Abmahnungen beschäftigen. Für das Cluster der 

Verbraucherzentralen innerhalb der QE ist des Weiteren zu erwähnen, dass alle 

Verbraucherzentralen die Daten zu Abmahnungen in einer gemeinsamen IT-Infrastruktur („Jura“) 

erfassen. Laut den Verantwortlichen solle so verhindert werden, dass überregional aktive 

Unternehmen von unterschiedlichen Verbraucherzentralen mehrfach und unkoordiniert 

angesprochen werden. 

 

Abbildung 3 – QE: Datenlage bezüglich Abmahnungen Vergleich Phase I und Phase II 

Bei Betrachtung der Ergebnisse aus Phase II (vgl. Abb. 3) zeigt sich, dass zwölf von 24 QE (50 %) 

angegeben haben, dass sie „auf eine strukturierte Art und Weise“ Daten erheben. Daneben geben 

zwei QE (8 %) an, Schätzungen auf Basis von Unterlagen geben zu können und weitere vier QE 
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(17 %), dass eine Einschätzung ohne Unterlagen und auf Basis der Expertise möglich ist. Dass 

keine Daten erhoben werden und auch keine Schätzungen vorgenommen werden können, gaben 

sechs QE (25 %) an.  

Bei einem Vergleich der Phase I und II wird erkennbar, dass in beiden Erhebungszeiträumen von 

Daten, die „strukturierte Datenerhebung“ mehrheitlich bei den IHK überwiegt, die Teilnehmenden 

in Phase I die Daten jedoch noch häufiger in strukturierter Weise erfasst haben. Die Unterschiede 

zwischen den beiden Phasen deuten auf eine leicht heterogene Stichprobe hin, da in Phase II 

anders als in Phase I einige Organisationen nur Schätzungen bzw. aufgrund von Expertise 

Einschätzungen geben können. Allerdings ist einschränkend zu erwähnen, dass die relativ kleine 

Gesamtmenge und respektive Stichprobe leichte Ausschläge in der prozentualen Verteilung 

erzeugt. In jedem Fall gilt es diese Heterogenität zwischen den Phasen in der Gesamtauswertung 

zu berücksichtigen. 

5.1.4 Wirtschaftsverbände 

Bei der Frage zur Einschätzung der Datenlage bezüglich Abmahnungen bei der Gruppe der WV 

(vgl. Abb. 4) hat sich in Phase I herausgestellt, dass nur bei etwa 9 % (vier von 46) der 

Befragungsteilnehmer eine strukturierte Datenerhebung zum Thema Abmahnung vorhanden ist. 

Weitere 9 % (vier von 46) geben an, dass sie im Besitz von Unterlagen sind, auf deren Basis sie 

Einschätzungen vornehmen können und weitere 32 % (15 von 46) können solche Einschätzungen 

auf Basis ihrer Expertise geben. Hervorzuheben in dieser Gruppe ist, dass insgesamt der Hälfte 

der Befragten (23 von 46) keine Daten über Abmahnungen vorliegt und somit auch keine 

Schätzungen abgeben werden können.  
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Abbildung 4: WV - Datenlage bezüglich Abmahnungen Vergleich Phase I und Phase II 
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Die Erhebung in Phase II zeigt ein ähnliches Bild in Bezug auf die Datenlage. Nur bei einem WV 

(5 %) wurde eine strukturierte Datenerhebung durchgeführt, wogegen bei zehn Befragten (50 %) 

keine Daten erhoben werden und auch keine Schätzung vorgenommen werden kann. 

Bei einem Vergleich von Phase I und II lässt sich feststellen, dass der Anteil der Befragten, die 

eine Schätzung anhand von Unterlagen vornehmen, auf 25 % gestiegen ist, während die Zahl der 

Einschätzungen, die auf keinen Unterlagen beruht, auf 20 % gesunken ist. Insgesamt zeigt sich 

aber, dass weiterhin die Mehrheit der WV in beiden Jahren keine Daten erhebt und nur ein sehr 

kleiner Teil eine strukturierte Datenerhebung vornimmt.  

Die grundsätzliche Tendenz der Datenlage bleibt über beide Phasen bestehen, da der Großteil der 

WV (jeweils 50 %) weder Daten erhebt noch Schätzungen durchführen kann und weniger als ein 

Drittel der Verbände Unterlagen oder Datenbanken zur Beantwortung der Fragen hinzuziehen 

kann. Dennoch hat der sich der Anteil der Verbände, die Unterlagen oder strukturierte Daten zur 

Beantwortung zum Thema Abmahnungen vorliegen haben, in Phase II erhöht (18 % auf 30 %). 

Diese leichte Varianz in den Stichproben liegt in einem akzeptablen Bereich, wird aber bei der 

Auswertung berücksichtigt. 

Im Rahmen der qualitativen Befragung wird das Fehlen systematischer Datenerfassung von 

einigen WV damit begründet, dass Mitglieder die Wirtschaftsverbände über mögliche 

Abmahnungen zwar informieren, die weitere Verarbeitung dieser Daten in der Organisation aber 

nicht standardisiert sei. 

5.1.5 Gerichte 

Bei Betrachtung der Gruppe der Gerichte zeigt sich hinsichtlich der Einschätzung der Datenlage in 

Phase I (vgl. Abb. 5), dass eins von 30 Gerichten (3 %) eine strukturierte Datenerhebung zum 

Thema Abmahnungen vornimmt. Die Mehrheit dieser Gruppe gibt mit 57 % (17 von 30) an, dass 

sie eine Einschätzung auf Basis bestehender Expertise vornehmen können. Weitere 17 % (fünf 

von 30) geben ebenfalls an, Schätzungen vornehmen zu können, die jedoch auf Basis von 

Unterlagen durchgeführt werden. Dass keine Daten erhoben und Schätzungen vorgenommen 

werden können, gaben 23 % (sieben von 30) der Befragungsteilnehmer an.  
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Auch in der Phase II lassen sich ähnliche Erkenntnisse aus den erhobenen Daten ableiten. Es 

stellt sich heraus, dass ebenfalls nur bei einem von 28 Gerichten (4 %) der Befragungssteilnehmer 

eine strukturierte Datenerhebung zum Thema Abmahnung vorhanden ist. Etwa weiteren 7 % (zwei 

von 28) der Befragungsteilnehmer ist eine Einschätzung auf Grundlage vorhandener Unterlagen 

möglich, während 53 % (15 von 28) der Befragungsteilnehmer eine Einschätzung auf Basis von 

Expertise in diesem Themenbereich vornehmen können. Als letztes geben 36 % (10 von 28) an, 

keinerlei Datenlage zum Befragungsthema zu haben und auch keine Einschätzung zum 

Befragungsthema vornehmen zu können.  

In dieser Gruppe ist vor allem der hohe Anteil der Schätzungen auf Grundlage von Expertise 

hervorzuheben, der sich inhaltlich vor allem damit begründen lässt, dass die Gerichte mit diesen 

Themen besonders vertraut sind und ein großes Erfahrungswissen aufweisen. Dennoch ist auch 

in dieser Gruppe der Anteil der Organisationen, die Daten strukturiert erfassen, sehr gering.  

Bei einem Vergleich zwischen Phase I und II der Befragung fällt eine signifikante Diskrepanz bei 

den Antwortauswahlen „Schätzungen durch Unterlagen möglich“ und „Keine Daten, keine 

Schätzungen“ auf. Da sich diese Varianz nicht inhaltlich erklären lässt, muss hier das Risiko 

erwähnt werden, dass diese heterogenen Stichproben nicht erschöpfend repräsentativ sein 

könnten. 
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Abbildung 5 – Gerichte: Datenlage bezüglich Abmahnungen  
Vergleich Phase I und Phase II 
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In jedem Fall bleibt die tendenzielle Aussage bestehen, dass nur weniger als 20 % der Gerichte 

systematisch Daten erheben, auf die sie sich zum Thema Abmahnungen i.S.d. UWG beziehen 

könnten. Stattdessen basieren über die Hälfte der Angaben in der Befragung auf Einschätzungen, 

die sich auf der Expertise der teilnehmenden Personen stützen. Des Weiteren ist überraschend, 

dass ein relativ großer Teil von 23 % (Phase I) respektive 36 % (Phase II) angab, selbst zu einer 

Einschätzung auf Grundlage der Expertise nicht in der Lage zu sein. Mögliche Erklärungen sind, 

dass sich die teilnehmenden RichterInnen inhaltlich grundsätzlich nicht mit Abmahnungen i.S.d. 

UWG beschäftigen oder dass sie schlicht keine Fälle aus diesem Bereich im jeweiligen Bezugsjahr 

vorliegen hatten. 

5.1.6 Gruppenübergreifende Ergebnisse 

Bei Einbeziehung aller Gruppen und der Ermittlung einer Gesamteinschätzung in Bezug auf die 

verfügbare Datenlage hinsichtlich erhaltener und ausgesprochener Abmahnungen i.S.d. UWG 

(vgl. Abb. 6) lässt sich in Phase I feststellen, dass knapp über ein Drittel (35 %) der Befragten keine 

Daten erheben und auch keine Einschätzung vornehmen können. Weitere 36 % geben an, dass 

eine Einschätzung aufgrund von Expertise möglich sei. Nur insgesamt 12 % der Organisationen 

erheben Daten auf eine strukturierte Art und Weise und weitere 17 % können eine Schätzung auf 

Basis von Unterlagen vornehmen. 
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Abbildung 6 – Gesamt: Datenlage bezüglich Abmahnungen Vergleich Phase I und Phase II 
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Ein nahezu identisches Bild der Einschätzung der Datenerhebung ergibt sich auch aus den 

Auswertungen hinsichtlich der Erhebung in Phase II. 37 % der Befragten geben an, keine Daten 

zu erheben und weitere 35 %, dass sie eine Einschätzung auf Basis von vorhandener Expertise 

vornehmen können. Einschätzungen auf Basis von vorhandenen Unterlagen können von 16 % 

durchgeführt werden und eine strukturierte Datenerhebung nehmen lediglich 12 % der Befragten 

vor.  

Im gruppenübergreifenden Vergleich von Phase I und II ist vor allem die Gruppe der QE 

hervorzuheben, weil die gewonnen Daten hier signifikant von den Angaben der übrigen Gruppen 

abweicht. Die Gruppe der QE ist die einzige Gruppe, die einen sehr hohen Anteil der „strukturierten 

Datenerfassung“ aufweist, die ohne die QE bei den anderen Gruppen insgesamt nur 4 % aufweist. 

Diese Feststellung suggeriert, dass sich die QE relativ intensiv mit dem Thema Abmahnungen 

i.S.d. UWG in der Praxis auseinanderzusetzen scheint. Die qualitativen Angaben der QE 

bestätigen diese (zahlenbasierte) Hypothese. 

5.1.7 Interpretation und Schlussfolgerung 

Insgesamt zeigt sich deutlich die Tendenz, dass es ungeachtet der jeweils befragten Gruppe nur 

sehr selten zu einer strukturierten Erfassung von Daten im Bereich der wettbewerbsrechtlichen 

Abmahnung kommt. Auch bei einem Vergleich der Daten aus Phase I und II scheint sich hierzu 

keine Veränderung abzuzeichnen, was letztlich zu ähnlichen Ergebnissen der beiden 

Datenerhebungsphasen führt.  

Die ähnlichen Ergebnisse zur individuellen Datenerhebungen zwischen dem Jahr 2019 (Phase I) 

und dem Jahr 2021 (Phase II) deuten auf zwei in dieser Hinsicht homogene Stichproben hin. 

Dieser Umstand dürfte sich positiv auf die Vergleichbarkeit der beiden Phasen bei den sich 

anschließenden Fragen auswirken. Denn eine deutliche Diskrepanz in der systematischen 

Datenerfassung zwischen den teilnehmenden Organisationen in den einzelnen Phasen würde 

einen unmittelbaren Vergleich diverser Aspekte aus dem Bereich der wettbewerbsrechtlichen 

Abmahnung erheblich erschweren.  

Unter Beachtung der Tatsache, dass unterschiedliche Gruppenteilnehmer in den beiden Phasen 

teilgenommen haben und weiterhin nahezu identische Ergebnisse zu beobachten sind, ist die 

Repräsentativität der gewonnen Daten als (relativ) hoch zu bewerten.   
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5.2 Meinung zum Reformbedarf des UWG 

Einen vertieften Einblick in die Relevanz des Themenkomplexes der wettbewerbsrechtlichen 

Abmahnung i.S.d. UWG für die einzelnen Gruppenteilnehmer bietet die Beantwortung der Frage 

zum Reformbedarf des UWG.  

Die Teilnehmer wurden in Phase I – vor der Reform des UWG – gefragt, ob es „ihrer Meinung nach 

einer Gesetzesreform des UWG bezüglich des Themas Abmahnungen“ bedürfe. Die Befragung im 

Jahr 2020 (Phase I - 2019) fand zum Zeitpunkt des Beschlusses des Deutschen Bundestages am 

10. September 2020 zum Gesetz zur Stärkung des fairen Wettbewerbes statt. In Phase II (2021) 

der Befragung wurden den einzelnen Gruppenteilnehmern die gleiche Frage erneut gestellt. In 

Bezug auf den Erhebungszeitpunkt ist anzumerken, dass diese Frage über ein Jahr nach 

Inkrafttreten des Gesetzes zur Stärkung des fairen Wettbewerbs am 1. Dezember 2020 gestellt 

wurde, sodass die Teilnehmer die Chance hatten, ihre Meinung auf Erfahrungen und 

Beobachtungen aus der Praxis nach Inkrafttreten stützen können.  

Ziel der Frage nach dem Reformbedarf im Bereich der wettbewerbsrechtlichen Abmahnung war es 

primär, die Meinung hinsichtlich des Reformerfordernisses innerhalb der einzelnen Gruppen zu 

ermitteln. Sekundär sollte geprüft werden, ob Abmahnungen im praktischen Alltag überhaupt 

relevant für den einzelnen Teilnehmer sind. Anzumerken ist in diesem Kontext, dass bei den 

Gerichten ausschließlich ermittelt werden sollte, ob in ihrer Gruppe nach dem überwiegenden 

Dafürhalten ein Reformerfordernis gesehen wird. Aufgrund der gezielten Auswahl der Gerichte 

konnte bereits angenommen werden, dass die ausgewählten Gerichte sich mit Abmahnungen in 

besonderem Umfang befassen. 

Neben dem Bejahen und Verneinen des Reformbedarfes hatten alle Teilnehmer die Möglichkeit, 

keine Angaben zu machen, falls das Thema Abmahnungen für sie keine Relevanz haben sollte. 

5.2.1 Berufsverbände 

Die BV haben die Frage nach dem grundsätzlichen Reformbedarf des UWG (vgl. Abb. 7) in Phase 

I mit einer Mehrheit von 60 % mit „keine Angaben“ beantwortet, weil sie das Thema der 

Abmahnungen in der Rechtspraxis zu wenig beschäftige. Von den übrigen BV sprach sich lediglich 

ein BV (3 %) gegen den Reformbedarf aus und elf weitere (37 %) bejahten diesen.  

Hinsichtlich der Begründung gaben die Teilnehmenden in der qualitativen Befragung an, dass es 

einer Reform bedürfe, die höhere Anforderungen an die Abmahnbefugnis stellt, um unseriösen 

Akteuren ihre Befugnis zu entziehen. Gleichzeitig solle laut Angaben der BV systemwidrigen 

Abmahnungen entgegengewirkt werden.  
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In Phase II haben die Berufsverbände die Frage nach dem grundsätzlichen Reformbedarf des 

UWG (vgl. Abb. 7) ebenfalls überwiegend mit einem Anteil von 63 % (19 von 30) mit „keine 

Angaben“ beantwortet, weil sie das Thema der Abmahnungen in der Rechtspraxis zu wenig 

beschäftige. Von den übrigen BV spricht sich lediglich ein BV (3 %) gegen eine Reform und zehn 

(33 %) für eine Reform aus. 

Der quantitativen Beantwortung wurde im Rahmen der Befragung weiter nachgegangen, indem 

nach den Beweggründen (qualitative Befragung) für die Bewertung des Reformbedarfes 

geforscht wurde. So geben sechs BV in ähnlicher Form an, dass viele Themen abgemahnt werden, 

an denen nur der Abmahnanwalt verdiene oder Abmahnungen ausschließlich durch stark 

gewinnorientierte Verbände stattfinde, die vor allem kleine Unternehmen und Solo-Selbständige in 

Schwierigkeiten bringen können. Es werde also insgesamt ein Umfeld für systematische 

Abmahnungen geschaffen, welches Abmahnmissbrauch fördere und Wettbewerber schädige. 

Weiterhin geben zwei BV als Erläuterung an, dass Abmahnende oftmals Unsicherheiten der 

Abgemahnten mit Blick auf die Rechtslage ausnutzen würden und es daher einer Reform dringend 

bedürfe. 
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Abbildung 7 – BV: Grundsätzliche Meinung zu der Reform des UWG  
(Phase I und Phase II) 
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5.2.2 Industrie- und Handelskammern 

Die Gruppe der IHK hinterlässt ein eindeutiges Bild in Bezug auf die Meinung zu der Reform des 

UWG (vgl. Abb. 8). In Phase I stimmen mit klarer Mehrheit 35 von 38 Teilnehmenden (92 %) für 

die Notwendigkeit einer Reform des UWG bezüglich des Themas Abmahnungen. Lediglich eine 

IHK (2 %) verneint die Notwendigkeit und zwei IHK geben auf diese Frage keine Antwort (5 %).  

 

Abbildung 8 - IHK: Grundsätzliche Meinung zu der Reform des UWG (Phase I und Phase II)  

Eine ähnliche Verteilung der Antwortquoten lässt sich auch anhand der Daten aus der Phase II 

erkennen. Hier geben 83 % der Befragten (24 von 29) an, dass die Reform notwendig war und 

lediglich eine Organisation (3 %) gab an, dass es keiner Reform bedurfte. 14 % (vier von 29) 

machen keine Angabe zu diesem Thema, da sie in der Rechtspraxis zu wenig mit der Thematik in 

Berührung kämen.  

Auch der zuvor genannten quantitativen Auffälligkeit wurde im Rahmen der Befragung weiter 

nachgegangen, indem nach den Beweggründen (qualitative Befragung) für die Bewertung des 

Reformbedarfes geforscht wurde. Die IHK, die ein Reformerfordernis bejahten, gaben vermehrt an, 

dass es aufgrund der Vielzahl von Abmahnungen, die auf Rechtsmissbrauch hindeuteten, eines 

gesetzgeberischen Tätigwerdens bedurfte. Es wird hervorgehoben, dass vor allem Klein- und 

Kleinstunternehmen im Onlinehandel betroffen seien, die wegen Fehlern bei gesetzlichen 

Informations- und Kennzeichnungspflichten massenhaft und wiederholt abgemahnt wurden. 

Angegebene konkrete Aspekte, die der Neuregelung von Seiten der IHK bedurften, seien die 
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Kontrolle über Wettbewerbsvereine durch Einführung eines Registers und die Definition, wann 

Missbrauch vorliege sowie die Abschaffung des Aufwendungsersatzes bei Abmahnung von 

Verstößen im Rahmen der Informationspflichten.38 

5.2.3 Qualifizierte Einrichtungen  

In der Gruppe der QE haben 16 Vertreter in Phase I die Frage nach einem Reformerfordernis im 

Bereich der wettbewerbsrechtlichen Abmahnung beantwortet (vgl. Abb. 9), wovon 38 % keine 

Angaben machten, weil sich ihre Organisation in der Praxis zu wenig mit Abmahnungen 

beschäftige und eine Einschätzung aus ihrer Sicht nicht sinnvoll sei. Der Großteil der QE (44 %) 

sah keine Notwendigkeit für eine Reform des UWG.  

Dieser quantitativen Auffälligkeit des Verneinens der Reformnotwendigkeit wurde im Rahmen der 

Befragung weiter nachgegangen, indem nach den Beweggründen für die Bewertung des 

Reformbedarfes (qualitative Befragung) geforscht wurde. So haben z.B. einige 

Verbraucherzentralen angegeben, dass es „aus Sicht der Verbraucherzentralen“ keinen konkreten 

Handlungsbedarf gebe, da das Thema missbräuchlicher Abmahnungen keine Relevanz für ihre 

Gruppe habe. Vereinzelt wurde vermutet, dass der Bedarf gegebenenfalls eher bei den 

Wirtschaftsverbänden liegen könne. Ein weiterer Grund, den viele Teilnehmenden für die 

Ablehnung anführten, ist, dass die Rechtsprechung bereits eine Rechtswirklichkeit kreiert hat, die 

eine Reform de facto unnötig erscheinen lasse und vermutlich für mehr bürokratischen Aufwand 

sorge. Bemerkenswert ist, dass sogar die Organisationen, die einen Reformbedarf bejaht haben, 

teilweise als Begründung anführten, dass dem „ausufernden Abmahnwesen“, von dem sie „gehört 

haben“ oder von dem die Verantwortlichen aus früheren Anstellungen wissen, Einhalt geboten 

werden müsse. Es handelt sich demnach nicht um einen konkreten und unmittelbaren Bedarf für 

eine Reform in der Arbeitspraxis der Verbände. Nur ein einziger Teilnehmer hat sehr konkret den 

Reformbedarf mit Einbeziehung der Datenschutzvergehen und EU-Richtlinien begründet. 

Bei allen Teilnehmern ist der hohe Anteil der Antwort „Keine Angaben“ für diese elementare Frage 

nachvollziehbar, wenn beachtet wird, dass eben diese Organisationen angaben, kaum bis keinen 

Kontakt zu Abmahnungen zu haben.   

 
38 Eine genauere Erfassung der konkreten Veränderungsvorschläge ist in einer späteren Frage dokumentiert.  
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Abbildung 9 - QE: Grundsätzliche Meinung zu der Reform des UWG  
(Vergleich Phase I und Phase II) 

In Phase II haben 42 % der QE (zehn von 24) keine Angaben gemacht, weil sich ihre Organisation 

in der Praxis zu wenig mit Abmahnungen beschäftige und eine Einschätzung nicht sinnvoll sei. Der 

Rest der QE sieht mehrheitlich keine Notwendigkeit für eine Reform des UWG.  

In den qualitativen Antworten geben drei QE an, dass die Reform QE zwar umfangreiche 

Berichtspflichten auferlege, diese aber außer dem damit verbundenen erheblichen Zeitaufwand 

keinen Erkenntnisgewinn hinsichtlich des beabsichtigten Schutzzwecks mit sich bringe und der 

Verbraucherschutz so letztlich nicht gefördert werde. Weiterhin gibt eine Verbraucherzentrale an, 

dass die Änderungen für die eigentliche Zielsetzung als nicht notwendig erachtet werden und bei 

der Prüfung zur Berechtigung einer Abmahnung hätte angesetzt werden sollen. Insbesondere die 

Verpflichtung, die Kosten für den Aufwendungsersatz bereits im Abmahnschreiben offenzulegen, 

wird von einer QE kritisch gesehen, da dies erheblichen Aufwand verursache und auch nicht immer 

genau einschätzbar sei.  

Die Organisationen, die einen Reformbedarf bejaht haben, beziehen sich auf Abmahnmissbrauch, 

der zum Zweck der Gewinnerzielung stattfinde. Sie argumentieren für die Notwendigkeit der 

Reform, insbesondere aus der Perspektive anderer Gruppen, wie z.B. den WV. 

Bei allen Teilnehmern ist der hohe Anteil der Antwort „Keine Angaben“ für diese elementare Frage 

nachvollziehbar, wenn beachtet wird, dass eben diese Organisationen angaben, kaum bis keinen 

Kontakt zu Abmahnungen zu haben.   
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5.2.4 Wirtschaftsverbände 

Die Wirtschaftsverbände haben die Frage nach dem grundsätzlichen Reformbedarf des UWG 

(vgl. Abb. 10) in Phase I mit 48 % (21 von 44) mit „Ja! Es bedurfte grundsätzlich einer Reform des 

UWG bezüglich des Themas Abmahnungen“ und 43 % (19 von 44) mit „keine Angaben“ 

beantwortet, da sie das Thema der Abmahnungen in der Rechtspraxis zu wenig beschäftige. Von 

den übrigen WV sprechen sich lediglich vier WV (9 %) gegen eine Reform aus. 

 

Weiterhin wurde nach den Beweggründen im Rahmen der qualitativen Erhebung für die 

Bewertung des Reformbedarfes geforscht und nach Aspekten gefragt, die nach Ansicht der WV 

einer Neuregelung bedurften. Der Großteil der Befragten führte hierbei den Aspekt der 

missbräuchlichen Abmahnungen an, die vor allem zur Gewinnerzielung genutzt werde und schon 

bei sehr kleinen Verstößen den Abgemahnten mit großen Kosten belaste. Ein WV erläuterte, dass 

eine Einschränkung und Konkretisierung der Abmahn- und Klagebefugnis, eine Definition des 

Begriffs des Rechtsmissbrauchs und eine Verringerung von finanziellen Anreizen für 

Abmahnungen erforderlich seien.  

In Phase II wurden die einzelnen WV 1,5 Jahre später nochmals nach ihrer Meinung zu der Reform 

des UWG gefragt, um eine Veränderung über den Zeitverlauf hinsichtlich der Meinung zu der 

Reform des UWG zu prüfen. Aus den Antworten ergibt sich, dass sich 60 % (zwölf von 20) klar für 
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die Notwendigkeit der Reform ausgesprochen haben und nur 9 % (zwei von 20) gegen eben eine 

solche. Dennoch ist zu beachten, dass auch 30 % (sechs von 20) keine Angaben gemacht haben.  

Anhand der qualitativen Befragung lassen sich Beweggründe für die Bewertung des 

Reformbedarf ermitteln. In Phase II wurden die vergleichbaren Gründe wie in Phase I genannt, 

welche die Notwendigkeit der Reform aus Sicht dieser Gruppe aufzeigen. Ein WV zeigte auf, dass 

insbesondere Scheinmitbewerber in der Vergangenheit ein großes Problem gewesen seien. Dies 

Problematik könne laut Angaben eines Verbandes durch die Etablierung einer Liste der WV und 

der damit einhergehenden Überprüfung von abmahnenden Verbänden eigedämmt werden. Ein 

weiterer WV führt weitere Problemstellen auf und beschreibt, dass die Neuregelungen zwar in die 

richtige Richtung zielen würden, die zu geringe Präzision der Tatbestände, der 

Missbrauchskriterien sowie der gesetzgeberischen Gegenmittel (Gegenstandswerte, 

Vertragsstrafen) letztlich aber nicht nachhaltig zur Verbesserung in der Rechtspraxis beitragen 

könne.   

5.2.5 Gerichte 

Im Ausgangspunkt gab es bei den Gerichten eine relativ große Skepsis gegenüber dem 

Reformvorhaben. So waren über die Hälfte der Teilnehmer, die mit Abmahnungen beschäftigt 

waren, der Ansicht, dass es keiner Reform des UWG in dieser Hinsicht bedurft hätte und diese für 

die Rechtspraxis keine Verbesserung mit sich bringen würde (vgl. Abb. 11). Anders als bei den 

zuvor genannten Gruppen existiert in der Gruppe der Gerichte – trotz der relativ hohen Zahl 

ablehnender Stimmen – kein eindeutiges Bild in Bezug auf die Meinung zu der Reform des UWG 

(vgl. Abb. 11). In Phase I haben 44 % der Gerichte angegeben, dass es keiner Reform des UWG 

bedurfte, während wiederum 37 % dafür gestimmt haben. 19 % haben keine Angaben gemacht, 

weil sich ihre Organisation in der Praxis zu wenig mit Abmahnungen beschäftige und eine 

Einschätzung nicht sinnvoll sei.  

Diese Einschätzung spiegelt sich auch in den qualitativen Aussagen der Gerichte wider. Zum 

einen geben einige Gerichte, welche die Reform bejahten, an, dass sie die Fehlanreize, die in der 

Gesetzesbegründung aufgeführt werden und zur Verfolgung geringfügiger Verstöße durch 

Wettbewerbsvereine oder spezialisierte Rechtsanwälte führen, auch in den praktischen Fällen 

erkennen. Auch geben sie ihre Zustimmung für die nicht ausreichend eingeschränkte Möglichkeit 

des Missbrauchs und erläutern, dass der Nachweis einer Aktivlegitimation zu leicht zu führen wäre.  

Auf der anderen Seite gibt es aber auch teilnehmende Gerichte, welche die Notwendigkeit der 

Reform verneint haben und die Sorge bezüglich einer großen Anzahl missbräuchlicher 

Abmahnungen nicht teilen, da sie in ihrer Rechtspraxis selten vorgekommen seien. Ein Gericht 

begründet weiterhin, dass die Selbstregulierung durch Abmahnvereine „ziemlich gut“ funktioniere. 

Die ambivalente Meinung der Gerichte wird ebenfalls von einem Gericht schriftlich ausformuliert. 

So gibt es an, gerne sowohl „Ja als auch Nein“ zur Frage des Reformerfordernisses hätte 

auswählen wollen. Für die Rechtspraxis sei es laut Angaben des Gerichtes für alle vorteilhaft, die 
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Aktivlegitimation eines Verbandes in Bezug auf Ausstattung, Gehälter der Angestellten und 

Intention vorab in einem Verwaltungsverfahren zu prüfen. Als schlecht und europarechtlich 

bedenklich gab es an, dass die Verbände Pflichtangaben im elektronischen Rechtsverkehr nicht 

abmahnen können sollen.  

 

In Phase II im Jahr 2021 hat sich die Einschätzung der Gerichte zum Reformerfordernis stärker in 

die Richtung der Ablehnung der Reform entwickelt. Die Mehrheit der Befragten gibt mit 39 % (11 

von 28) an, dass es keiner Reform des UWG bedurfte, während 29 % der Befragten die 

Notwendigkeit einer Reform als gegeben ansah und 39 % keine Angaben zu diesem Thema 

machten, da sie das Thema in der Rechtspraxis zu wenig beschäftige (vgl. Abb. 11). Damit 

verringerte sich der Anteil der Zustimmung durch die mit Abmahnungen beschäftigten Gerichte um 

8 Prozentpunkte. 

Den Beweggründen für die Einschätzung der Notwendigkeit der Reform (qualitative Befragung) 

wurde auch hier weiter nachgegangen. Die Befragungswerte spiegeln die Aussagen der Befragten 

wider, die in vielen Fällen die Reform des UWG kritisch einordnen. So gaben zwei Gerichte an, 

dass die Rechtsprechung zum Rechtsmissbrauch bereits zuvor ausreichend gewesen sei und die 

Reform insoweit eher zu mehr Unsicherheit geführt habe. Ein Richter teilt mit, dass laut seinem 

Empfinden zunächst völlig verkannt wurde, dass mit der Beschränkung von Abmahnungen eine 

Einschränkung des Verbraucherschutzes einhergehe und es damit in hohem Maße zweifelhaft 
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erscheine, ob die Einschränkung von Abmahnungen (z.B. durch Beschränkung des 

Aufwendungsersatzanspruchs für berechtigte Abmahnungen oder der Schaffung erheblicher 

formaler Voraussetzungen für eine Abmahnung) ohne die Schaffung staatlicher Stellen zur 

Überwachung des Lauterkeitsrechts und die damit einhergehende Zurückdrängung des 

Verbraucherschutzes europarechtskonform sei. Ein weiterer Richter, welcher die Notwendigkeit 

einer Reform verneint hat, thematisiert, dass Verstöße nun deutlich seltener abgemahnt werden, 

da die negativen Folgen einer Abmahnung, wie z.B. die außergerichtlichen Kosten der Abmahnung 

selbst tragen zu müssen, falls die Voraussetzungen der §§ 13 Abs. 3 und Abs. 2 UWG nicht erfüllt 

seien, abschreckende Wirkung hätten und sich dieser Effekt auch in den Eingangszahlen der zu 

streitigen Abmahnfälle bei den Gerichten deutlich widerspiegele.  

Es gibt allerdings auch einige Stimmen, die sich für die Notwendigkeit einer Reform aussprechen 

und erläutern, dass die regulierte Mindestanzahl von Mitgliedern in Verbänden für Abmahnungen 

hilfreich sei und kleineren Verstößen mit reiner Gewinnbeabsichtigung der Abmahnenden 

entgegengewirkt werde. 

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Gerichte eher kritisch gegenüber der Reform des UWG 

stehen und sich diese Tendenz in der Phase II der Erhebung, i.e. nach Erfahrung mit dem neuen 

Gesetz, leicht verstärkt hat. Weniger als ein Viertel der Befragungsteilnehmer befürwortete die 

Gesetzesreform in Phase II. Die allgemeine Meinung sagt, dass nicht alle umgesetzten Aspekte 

relevant und in der Praxis nicht unbedingt zielführend seien.  

5.2.6 Gruppenübergreifende Ergebnisse  

Die Unterschiede zwischen den teilnehmenden Gruppen hinsichtlich dieser Frage sind auffällig. 

Einerseits zeigen die Ergebnisse, dass die WV, BV sowie die IHK die Notwendigkeit der Reform 

relativ deutlich sehen (vgl. Abb. 12). Die QE sowie Gerichte in Phase II haben dagegen eine 

abweichende Meinung und tendieren dazu, keine Notwendigkeit für eine Reform gesehen zu 

haben. Während somit die Mehrheit der anderen Gruppen die These des Reformbedarfes des 

UWG zu über 50 % bejahen, teilen diese Ansicht nur vereinzelte QE (ca. 20 % konstant über beide 

Phasen) und ebenfalls relativ wenige RichterInnen (38 % in Phase I, respektive 23 % in Phase II). 

Umgekehrt verneinen 44 % der QE und nur 16 % der übrigen Organisationen die Notwendigkeit 

der Reform. Die Gerichte verneinen mit unter 50 % ebenfalls deutlich die Notwendigkeit der 

Reform. 
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Abbildung 12 – Gesamt: Grundsätzliche Meinung zu der Reform des UWG  
(Phase I und Phase II) 

Weiterhin ist anzumerken, dass sich bei Betrachtung der gesamten Stichprobe die Stimmung 

gegen die Notwendigkeit der Reform verändert hat, da ein kleinerer Anteil der 

Befragungsteilnehmer die Notwendigkeit bejaht (- 7 Prozentpunkte). Gleichzeitig lehnt ebenfalls 

ein geringfügig größerer Anteil in Phase II den Reformbedarf ab (+ 2 Prozentpunkte). Der Anteil 

der Antwort „Keine Angaben“ ist ebenfalls marginal gestiegen (+ 3 Prozentpunkte).  

5.2.7 Interpretation und Schlussfolgerung  

Betrachtet man die Ergebnisse hinsichtlich des Meinungsbildes zu dem Reformerfordernis des 

UWG über alle Gruppen hinweg, zeigt sich recht deutlich, dass die Mehrheit der 

Befragungsteilnehmer – mit Ausnahme der QE und Gerichte – die Reform des UWG für notwendig 

hielt. 

Die Mehrheit der Befragungsteilnehmer schien vor der Reform einen gewissen Regelungsbedarf 

in der Rechtspraxis zu sehen. Zu beachten ist allerdings, dass zu diesem Zeitpunkt der Befragung 

noch keine Inhalte einer Reform angesprochen oder in der rechtspolitischen Diskussion aufgezeigt 

wurden, so dass anzunehmen ist, dass die Vorstellungen der Befragungsteilnehmer zu dem 

Regelungsgehalt einer Reform stark divergieren dürften. 
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5.3 Anzahl ordentlicher und missbräuchlicher Abmahnungen i.S.d. UWG  

Um die quantitative Bedeutung von Abmahnungen für die teilnehmenden Organisationen 

einzuschätzen, wurden quantitative Daten hinsichtlich der Anzahl von Abmahnungen erhoben. 

Abhängig von der befragten Gruppe wurden zum Beispiel die Anzahl der ausgesprochenen und 

empfangenen Abmahnungen der jeweiligen Organisationen und der Mitglieder der Verbände 

abgefragt. Die genaue Fragestellung wird in den jeweiligen gruppenspezifischen Unterkapiteln 

erläutert. 

Um jeweils den Bezug zu einem gesamten Kalenderjahr herzustellen, wurde die 

Befragungsteilnehmer in Phase I gebeten, die quantitativen Angaben auf das Kalenderjahr 2019 

zu beziehen. Analog sollten die Teilnehmer in Phase II das Bezugsjahr 2021 für die quantitativen 

Angaben zu Grunde legen. 

Ziel der quantitativen Erhebung hierzu war es, einen Überblick über die Anzahl der Abmahnungen 

per se zu erlangen. Weiterhin sollte der Vergleich zwischen beiden Erhebungszeitpunkten 

Aufschluss darüber geben, inwieweit die Reform im Sinne des UWG auf die Anzahl der 

Abmahnungen Auswirkungen gezeigt hat. 

Es ist im Rahmen der nachfolgenden Auswertung der erhobenen Daten zu berücksichtigen, dass 

die Antworten auf die zuvor dargestellte Frage nach der Zahl der (empfangenen und 

ausgesprochenen) Abmahnungen ausschließlich gewertet wurden, wenn die 

Befragungsteilnehmer eine Zahl in das vorgesehene Antwortfeld eingetragen haben. Dies umfasst 

auch die Zahl „Null“, d.h. in der Konsequenz, dass ein Freilassen des Feldes nicht als „Null“ 

gewertet wurde, obwohl die erläuternden Antworten der Teilnehmer oftmals vermuten ließen, dass 

sie keine Abmahnungen ausgesprochen oder erhalten haben.  

5.3.1 Berufsverbände 

In Phase I wurden die Berufsverbände dazu aufgefordert, für das Kalenderjahr 2019 Angaben 

bezüglich der folgenden quantitativen Werte zu tätigen: 

• Wie viele Abmahnungen i.S.d. UWG haben Ihre Mitglieder im Jahr 2019 erhalten? 

• Wie viele Abmahnungen i.S.d. UWG haben Ihre Mitglieder im Jahr 2019 ausgesprochen? 

• Wie viele Abmahnungen i.S.d. UWG haben Sie im Jahr 2019 als Organisation erhalten? 

• Wie viele Abmahnungen i.S.d. UWG haben Sie im Jahr 2019 als Organisation 

ausgesprochen? 

• Wie viele der von Ihnen als Organisation ausgestellten Abmahnungen i.S.d. UWG im Jahr 

2019 wurden nachträglich durch gerichtliche Entscheidungen als missbräuchlich 

qualifiziert?  

Die Ergebnisse der quantitativen Erhebung sind in der folgenden Tabelle (vgl. Tab. 1) abgebildet. 

Nur die Cluster, falls zutreffend, sind in der ansonsten anonymisierten Auflistung angegeben. 
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# Cluster Anzahl 

erhaltener 

Abmahnun-

gen 

(Mitglieder) 

Anzahl 

ausgesproche-

ner 

Abmahnungen 

(Mitglieder) 

Anzahl 

erhaltener 

Abmahnun-

gen 

(Organisation) 

Anzahl 

ausgesproche-

ner 

Abmahnungen 

(Organisation) 

1 Fachärzte 0 0 0 0 

2 - 500 300 0 0 

3 - 0 0 0 0 

4 Fachärzte 0 0 0 0 

5 - 0 0 0 0 

6 - 0 0 0 0 

7 Ärztekammer 0 0 0 0 

8 - 0 0 0 0 

9 - 0 0 0 0 

10 Ärztekammer 0 0 0 0 

11 Fachärzte 0 0 0 0 

12 - 0 0 0 0 

13 - 0 0 0 0 
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14 - 0 0 0 0 

15 - 0 0 0 0 

16 - 0 0 0 0 

17 - 0 0 0 0 

18 - 12 0 0 0 

19 - 0 0 0 0 

20 - 0 0 0 0 

21 Ärztekammer 0 0 0 0 

22 Fachärzte 0 0 0 0 

23 - 0 0 0 0 

24 - 0 0 0 0 

25 Fachärzte 0 0 0 0 

26 - 0 0 0 0 

27 - 0 0 0 0 

28 - 25 23 0 0 

29 - 0 0 0 0 
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30 Fachärzte 0 0 0 0 

 

Tabelle 1: BV - Anzahl Abmahnungen – Phase I 

Von insgesamt 30 vollständigen Datensätzen hat der überwiegende Teil von 90 % (27 von 30) der 

BV angegeben, dass weder die Organisation selbst noch deren Mitglieder Abmahnungen 

versendet oder erhalten haben. Aus den übrigen drei Organisationen sticht ein BV (s.o. #2) mit 

besonders hohen Werten hervor. Hier haben Mitglieder 500 Abmahnungen i.S.d. UWG empfangen 

und weitere 300 versendet. Hinsichtlich der Einordnung der Datenqualität ist anzumerken, dass 

dieser Teilnehmer angegeben hat, dass es sich um Schätzungen handele. Damit lassen sich die 

vom Teilnehmer angegebenen derart glatten Zahlen plausibel erklären. Die Mitglieder der beiden 

anderen Organisationen (s.o. #18 und #28), die angaben, Abmahnungen im Jahr 2019 

ausgesprochen bzw. erhalten zu haben, haben zwölf Abmahnungen erhalten und keine versendet 

bzw. 25 erhalten und 23 versendet.  

In der Bewertung der Daten ist kritisch anzumerken, dass die Verbände nicht unbedingt eine 

erschöpfende Datenqualität über die Aktivitäten ihrer Mitglieder hinsichtlich Abmahnungen i.S.d. 

UWG haben (vgl. Ziff. 5.1.1). Aus diesem Grund sind diese Daten nur eingeschränkt 

aussagekräftig. Vielmehr haben die BV angegeben, dass die Verbände Abmahnungen bei 

Mitgliedern nur erfassen, wenn der Verband selbst während des Verfahrens oder dem 

Aussprechen einer Abmahnung unterstützt hat.  

Nichtsdestotrotz kann mit relativ hoher Sicherheit aufgrund der Stichprobe konstatiert werden, dass 

BV als Organisationen in der Regel keine Abmahnungen i.S.d. UWG ausstellen oder erhalten. Aber 

auch hinsichtlich der Relevanz des Themas Abmahnungen bei den jeweiligen Verbandsmitgliedern 

kann davon ausgegangen werden, dass die Aktivitäten – von wenigen Ausreißern abgesehen – 

gering sind.  

In Phase II wurden die BV gebeten, die gleichen Fragen für das Bezugsjahr 2021 zu beantworten. 

Die Ergebnisse der quantitativen Erhebung sind in der folgenden Tabelle (vgl. Tab. 2) anonymisiert 

abgebildet. Nur die Cluster, falls zutreffend, sind angegeben. 
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# Cluster Anzahl 

erhaltener 

Abmahnungen 

(Mitglieder) 

Anzahl 

ausgesprochener 

Abmahnungen 

(Mitglieder) 

Anzahl 

erhaltener 

Abmahnungen 

(Organisation) 

Anzahl 

ausgesprochener 

Abmahnungen 

(Organisation) 

1 - 0 0 0 0 

2 - 0 0 0 0 

3 Kultur/Unterhaltung 0 0 0 0 

4 - 0 0 0 0 

5 - 0 0 0 0 

6 - 0 0 0 0 

7 - 0 0 0 0 

8 - 0 0 0 0 

9 - 0 0 0 0 

10 - 0 0 0 3 

11 Kultur/Unterhaltung 0 0 0 0 

12 - 0 0 0 0 

 

Tabelle 2: BV – Anzahl Abmahnungen Phase II 

Von insgesamt zwölf vollständig erhobenen Datensätzen hat der überwiegende Teil von 92 % (elf 

von zwölf) der BV angegeben, dass weder die Organisation selbst noch deren Mitglieder 
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Abmahnungen versendet oder erhalten haben. Nur eine Organisation gab an, dass sie drei 

Abmahnungen ausgesprochen habe. Wiederum ist anzumerken, dass der Großteil der 

Befragungsteilnehmer diese Fragestellung ohne Angaben zu machen übersprungen hat.  

In der Bewertung der Daten ist kritisch anzumerken, dass die Verbände nicht unbedingt eine 

erschöpfende Datenqualität über die Aktivitäten ihrer Mitglieder hinsichtlich Abmahnungen i.S.d. 

UWG aufweisen. Bereits in der Analyse der vorherigen Frage wird deutlich, dass vermehrt nur 

(unregelmäßige) Einzelfallerfassungen vorliegen. Aus diesem Grund sind diese Daten kritisch 

betrachtet nur eingeschränkt aussagekräftig.  

Mit hoher Sicherheit kann aufgrund der Stichprobe auch in Phase II konstatiert werden, dass BV 

als Organisationen höchstens im besonderen Ausnahmefall Abmahnungen i.S.d. UWG 

auszusprechen bzw. zu erhalten scheinen. Aber auch hinsichtlich der Relevanz des Themas 

Abmahnungen bei den jeweiligen Verbandsmitgliedern kann davon ausgegangen werden, dass 

die Aktivitäten – von wenigen Ausreißern abgesehen – gering sind.  

So bleibt es anzumerken, dass die Organisation aus dem Bereich der Fachärzte mit der 

vergleichsweisen hohen Anzahl an Abmahnungen (#2) in Phase I als statistischer Ausreiser zu 

werten ist, welcher in Phase II nicht mehr an der Befragung teilgenommen hat, sodass hier kein 

Vergleich möglich gewesen ist.  

5.3.2 Industrie- und Handelskammern 

Um die Bedeutung von Abmahnungen für die Industrie- und Handelskammern in Phase I 

einschätzen zu können, wurden für das Kalenderjahr 2019 die folgenden quantitativen Daten 

abgefragt: 

• Wie viele Abmahnungen i.S.d. UWG haben Ihre Mitglieder im Jahr 2019 erhalten? 

• Wie viele Abmahnungen i.S.d. UWG haben Ihre Mitglieder im Jahr 2019 ausgesprochen? 

• Wie viele der von Ihren Mitgliedern ausgestellten Abmahnungen i.S.d. UWG im Jahr 2019 

wurden nachträglich durch gerichtliche Entscheidungen als missbräuchlich qualifiziert? 

• Wie viele Abmahnungen i.S.d. UWG haben Sie im Jahr 2019 als Organisation erhalten? 

• Wie viele Abmahnungen i.S.d. UWG haben Sie im Jahr 2019 als Organisation 

ausgesprochen? 

• Wie viele der von Ihnen als Organisation ausgestellten Abmahnungen i.S.d. UWG im Jahr 

2019 wurden nachträglich durch gerichtliche Entscheidungen als missbräuchlich 

qualifiziert? 

Die Ergebnisse der quantitativen Erhebung sind in der folgenden Tabelle (vgl. Tab. 3) anonymisiert 

abgebildet. 
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# Anzahl 

erhaltener 

Abmahnungen 

(Mitglieder) 

Anzahl 

ausgesprochener 

Abmahnungen 

(Mitglieder) 

Anzahl 

erhaltener 

Abmahnungen 

(Organisation) 

Anzahl 

ausgesprochener 

Abmahnungen 

(Organisation) 

Anzahl der 

festgestellten 

Rechtsmissbräuche  

1   0 0  

2 40 40 40 20 20 

3   0 0  

4 40  0 5  

5   0 0  

6   0 0  

7 20 0 1 0 0 

8   0 0  

9 12 0 0 0 0 

10   0 0 0 

11 50 0 0 0 0 

12 21  1 0  

13   0 0  

14 15  0 1 0 
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15 20  0 0  

16   0 0  

17 20 0 0 0  

18 75  0 0  

19 300  1 0  

20 15 5 0 0  

21 7  0 0  

22 2 0 0 2 0 

 

Tabelle 3: IHK - Anzahl Abmahnungen Phase I 

Nur etwa 32 % der Befragungsteilnehmer (zwölf von 38) haben Angaben zu den erhaltenen 

Abmahnungen ihrer Mitglieder im Jahr 2019 gemacht. Dabei wurden Werte zwischen zwei bis 300 

genannt. Etwa 68 % (27 von 38) haben zu den zuvor genannten Fragen keine Angaben gemacht.  

Zu der Frage der Anzahl der erhaltenen Abmahnung der eigenen Organisation haben 22 

Befragungsteilnehmer (58 %) Angaben gemacht. 82 % der Befragungsteilnehmer (18 von 22) 

haben dabei angegeben, dass ihre Industrie- und Handelskammer im Jahr 2019 keine einzige 

Abmahnung erhalten habe. Drei weitere Befragungsteilnahme haben die abgefragte Anzahl der 

erhaltenen Abmahnungen mit „eins“ beantwortet. Einen Ausreiser stellt ein Befragungsteilnehmer 

dar, welcher angab, dass seine Industrie- und Handelskammer im Jahr 2019 40 Abmahnungen 

erhalten habe.  

Auch zur Frage der Anzahl der ausgesprochenen Abmahnungen der eigenen Organisation haben 

22 Befragungsteilnehmer Angaben gemacht. Erneut haben 18 Befragungsteilnehmer angegeben, 

dass ihre Industrie- und Handelskammer im Jahr 2019 keine einzige Abmahnung ausgesprochen 

hat. Begründet wurde dies von zwei Befragungsteilnehmern damit, dass entsprechende Fälle aus 

der Industrie- und Handelskammer an die Wettbewerbszentrale weitergeleitet werden würden. Bei 

den vier restlichen Befragungsteilnehmern wurden Zahlen zwischen eins bis 20 genannt. 
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Bei der Befragung hinsichtlich der festgestellten Rechtsmissbräuche bleibt festzuhalten, dass die 

– mit der Ausnahme einer IHK – überwiegende Mehrheit der Befragten keine quantitativen 

Angaben gemacht hat. Teilweise haben die IHK angegeben, dass es Verdachtsfälle gegeben habe. 

So gab eine IHK an, dass pro Jahr ca. 50 Verdachtsfälle einer wettbewerbsrechtlich 

missbräuchlichen Abmahnung von Mitgliedern zur Beratung vorgebracht würden. Ob aber 

Rechtsmissbräuche am Ende tatsächlich auch (gerichtlich) festgestellt wurden, wurde von den IHK 

nicht beantwortet. Demnach bleibt eine Bewertung dieser Aussage schwierig, da auch eine 

alternative Auslegung dahingehend, dass innerhalb der Verdachtsfälle keine Rechtsmissbräuche 

festgestellt wurden, theoretisch denkbar erscheint.  

In der Bewertung der Daten ist abschließend nochmals kritisch anzumerken, dass die Verbände 

lediglich bedingt eine erschöpfende Datenqualität über die Aktivitäten ihrer Mitglieder hinsichtlich 

Abmahnungen i.S.d. UWG vorzuweisen hatten. Aus der Analyse der Angaben hinsichtlich der 

Datenlage der Organisationen (vgl. Ziff. 5.1.2) sowie die qualitative Befragung wird diese These 

bestätigt (siehe vorherige Frage). So geben mehrere IHK an, dass es sich um eine fehlende 

Datengrundlage handelt und insoweit anzunehmen ist, dass die Dunkelziffer weitaus höher sei, da 

nicht alle Mitgliedsunternehmen diese Fälle schlussendlich an die IHK übertragen würden. Hier sei 

ein entscheidender Faktor die Größe der Unternehmen. Je größer ein Unternehmen, desto 

häufiger sei eine Rechtsabteilung eingegliedert, die diese Fälle übernehmen würde. Auch wird von 

sechs IHK in diesem Zusammenhang angemerkt, dass anzunehmen sei, dass bedeutend mehr 

Abmahnungen erhalten als ausgesprochen würden.  

Die Ergebnisse der quantitativen Erhebung hinsichtlich der Frage nach der Anzahl von 

Abmahnungen in Phase II sind in der folgenden Tabelle (vgl. Tab. 4) anonymisiert abgebildet: 

# Anzahl 

erhaltener 

Abmahnungen 

(Mitglieder) 

Anzahl 

ausgesprochener 

Abmahnungen 

(Mitglieder) 

Anzahl 

erhaltener 

Abmahnungen 

(Organisation) 

Anzahl 

ausgesprochener 

Abmahnungen 

(Organisation) 

Anzahl der 

festgestellten 

Rechtsmissbräuche  

1 3 0 0 0 0 

2   0 0 0 

3   0 0 0 

4 0 0 0 0 0 
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5   0 0 0 

6   0 0 0 

7 10 0 0 0 0 

8  0  0 0 

9 3 0 0 0 0 

10   0 0 0 

11   0 0 0 

12   0 0  

13   0 0 0 

14   0 1 0 

15 20 0 0 0 0 

16 40  0 0 0 

17 0 0 0  0 

18  0 0  0 

19 0 0 0 0 0 

 

Tabelle 4: IHK - Anzahl Abmahnungen Phase II 
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In Phase II haben 19 von 29 (66 %) Befragten quantitative Angaben gemacht, wobei anzumerken 

ist, dass nicht stets Angaben zu allen quantitativen Fragen gemacht wurden.  

In Bezug auf die erhaltenen Abmahnungen der Mitglieder wurden Zahlen zwischen null und 40 

genannt. Etwa 69 % (20 von 29) haben hierzu keine Angaben gemacht. Hinsichtlich der 

Begründung zum Stand der Datenlage haben einige Befragungsteilnehmer angegeben, dass sich 

nur ein Bruchteil der Mitglieder überhaupt an sie wende und von einer hohen Dunkelziffer 

hinsichtlich der realen Zahlen ausgegangen werden könne. Einige Teilnehmer wiesen jedoch auch 

darauf hin, dass Abmahnungen in ihrer Wahrnehmung insgesamt stark rückläufig sein, da das 

Nachfrageaufkommen der Mitglieder ebenfalls rückläufig sei. Zwei Organisationen sprechen auch 

davon, dass insbesondere Abmahnungen durch den IDO e.V. (Interessenverband für das Rechts- 

und Finanzconsulting deutscher Online-Unternehmen e.V.) seit dem 1. Dezember 2021 gar nicht 

mehr in der Rechtsrealität vorkommen würden. Über die ausgesprochenen Abmahnungen der 

Mitglieder gab es insgesamt im Rahmen der Datenerhebung entweder keine Angaben oder die 

Angabe Null.  

Hinsichtlich der Frage nach empfangenen und ausgesprochenen Abmahnungen durch die 

Organisation selbst haben – bis auf eine Ausnahme – alle IHK angegeben, weder Abmahnungen 

empfangen noch ausgesprochen zu haben. Lediglich eine IHK hat angegeben, eine einzige 

Abmahnung im Jahr 2021 erhalten zu haben. Dass die IHK selbst keine Abmahnungen 

aussprechen, wird von fast allen IHK mit der Tatsache erläutert, dass sie sich hierfür der 

Wettbewerbszentrale oder dem deutschen Schutzverband gegen Wirtschaftskriminalität e.V. 

bedienen. Eine Organisation beschreibt genauer, dass die IHK zwar selbst anspruchsberechtigt 

sei, ihren Tätigkeitsschwerpunkt aber „nicht in repressiver, sondern in aufklärender und beratender 

Tätigkeit und wettbewerbsrechtlicher Streitvermittlung“ zwischen IHK-Zugehörigen sehe.  

Inhaltlich folgerichtig passen diese vorangegangenen Erkenntnisse mit der Datenlage zur Frage 

der rechtsmissbräuchlichen Abmahnungen (vgl. Ziff. 5.1.2) zusammen. Durch die vorrangige 

Erstberatung als zentrale Aufgabe seien die einzelnen Organisationen grundsätzlich nicht an 

einem späteren Gerichtsprozess beteiligt. Laut eigens gemachter Angaben mahnen die IHK selbst 

auch nur in selten Fällen ab. Aus diesem Grund liegen keiner IHK Informationen über festgestellte 

rechtsmissbräuchliche Abmahnungen vor.  

5.3.3 Qualifizierte Einrichtungen  

Zu den QE ist zu Beginn anzumerken, dass lediglich die quantitativen Angaben hinsichtlich der 

Organisation selbst erfragt wurden, da QE nicht selten direkt über eigene Mitglieder wie BV, WV 

und IHK verfügen. So sehen sich zum Beispiel Verbraucherzentralen als Vertreter der Verbraucher 

und Mietervereine als Vertreter der Mieter, aber keiner dieser Gruppen ist für sich gesprochen 

i.S.d. UWG berechtigt wettbewerbsrechtliche Abmahnungen auszusprechen. Aus diesem Grund 

wurden die QE zu quantitativen Angaben bezüglich der folgenden Fragen aufgefordert: 

• Wie viele Abmahnungen i.S.d. UWG haben Sie im Jahr 2019 als Organisation erhalten? 
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• Wie viele Abmahnungen i.S.d. UWG haben Sie im Jahr 2019 als Organisation 

ausgesprochen? 

• Wie viele der von Ihnen als Organisation ausgestellten Abmahnungen i.S.d. UWG im Jahr 

2019 wurden nachträglich durch gerichtliche Entscheidungen als missbräuchlich 

qualifiziert?  

Die Ergebnisse der quantitativen Erhebung zum Bezugsjahr 2019 aus Phase I sind in der 

folgenden Tabelle anonymisiert abgebildet. Diese differenziert hinsichtlich der Cluster 

dahingehend, ob die befragten Organisationen dem Cluster der Verbraucherzentralen (VZ) 

zuzuordnen sind. Ferner sind lediglich die Angaben der 14 Organisationen abgebildet, die 

angegeben haben, strukturiert Daten über Abmahnungen zu dokumentieren (vgl. Tab. 5). Damit 

hat ein Großteil von 78 % (14 von 18) der Stichprobe quantitative Angaben geliefert.  

# Cluster Anzahl erhaltener 

Abmahnungen 

(Organisation) 

Anzahl 

ausgesprochener 

Abmahnungen 

(Organisation) 

Davon als 

missbräuchlich 

qualifiziert 

1 - 0 2 0 

2 - 0 7 0 

3 VZ 0 1 0 

4 VZ 0 1 0 

5 VZ 0 3 0 

6 VZ 0 0 0 

7 - 0 1 0 

8 - 0 20 0 

9 VZ 0 238 0 



Wiebe * Helmschrot * Kreutz ê Evaluierung der Regelungen zur Verhinderung des Abmahnmissbrauchs 

 

 

 

87 

10 VZ 0 21 0 

11 VZ 0 10 0 

12 VZ 0 1 0 

13 - 0 1424 0 

14 - 0 36 0 

 

Tabelle 5: QE - Anzahl Abmahnungen Phase I 

Es lässt sich bei Betrachtung der Daten deutlich feststellen, dass QE selbst nicht Empfänger von 

Abmahnungen zu sein scheinen, da keine einzige QE angab, eine Abmahnung erhalten zu haben.  

Des Weiteren sind die Untersuchungsergebnisse über die Anzahl der ausgesprochenen 

Abmahnungen herauszuheben. Im Jahr 2019 haben 14 Organisationen insgesamt 1765 

Abmahnungen ausgesprochen. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass 1424 

Abmahnungen (81 %) auf eine einzige Organisation entfallen. Zusammen mit einer 

Verbraucherzentrale (238 Abmahnungen) werden somit 94 % der Abmahnungen der 

teilnehmenden QE von lediglich zwei Organisationen ausgestellt. Über die Hälfte der 

Organisationen (8) hat im gesamten Jahr 2019 weniger als 10 Abmahnungen ausgestellt.  

Die Organisationen haben als Erklärung vereinzelt angegeben, dass die geringe Zahl an 

ausgestellten Abmahnungen durch oftmals mangelnde personelle Ressourcen zu erklären sind. 

Beispielsweise gaben einige Verbraucherzentralen an, dass wenige interne Juristen für die 

juristischen Verbraucherbelange eines ganzen Bundeslandes verantwortlich seien. Die 

Ausstellung von Abmahnungen werde aus diesem Grund „bewusst“ unterlassen, da der gesamte 

Prozess (Aussprechen der Abmahnungen, Unterlassungserklärung, Schriftverkehr mit Vertretern 

des Abgemahnten, eventuell Gerichtsverfahren etc.) potenziell viele Ressourcen bindet. Aus Sicht 

einiger Organisationsleiter ist das Risiko zu groß, die wenigen Ressourcen in wenigen 

Abmahnverfahren für eine unüberschaubare zeitliche Dauer zu binden. Andere Organisationen 

gaben an, dass sie eine Abmahnung nur aussprechen, wenn sie bereit seien, „genug Ressourcen 

für die Vollendung und den Gewinn des Gerichtsverfahrens“ aufzuwenden. Neben den hohen 

Opportunitätskosten von Abmahnverfahren ist des Weiteren angeführt worden, dass 

Abmahnungen i.S.d. UWG schlicht nicht das bevorzugte Mittel der Rechtsdurchsetzung für die 

Interessensdurchsetzung der Organisationen seien. Unabhängig von den Begründungen stellen 
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Abmahnungen i.S.d. UWG insgesamt für relativ wenige QE ein viel genutztes Rechtsinstrument 

dar.  

Außerdem lässt sich resümieren, dass der Themenkomplex der wettbewerbsrechtlich 

missbräuchlichen Abmahnungen i.S.d. UWG für die QE von keiner Relevanz zu sein scheint. So 

wurde keine der ausgestellten Abmahnungen laut Angaben der Befragungsteilnehmer von einem 

Gericht als missbräuchlich qualifiziert.   

Die Ergebnisse der quantitativen Erhebung in Phase II zum Bezugsjahr 2021 sind in der folgenden 

Tabelle anonymisiert abgebildet. Es ist lediglich angegeben, ob die Organisationen dem Cluster 

der Verbraucherzentralen (VZ) oder der Mietervereine (MV) zugeordnet sind. Darüber hinaus sind 

nur die Angaben der Organisationen abgebildet, die angegeben haben, strukturiert Daten über 

Abmahnungen zu dokumentieren (vgl. Tab. 6). 

# Cluster Anzahl erhaltener 

Abmahnungen 

(Organisation) 

Anzahl 

ausgesprochener 

Abmahnungen 

(Organisation) 

Davon als 

missbräuchlich 

qualifiziert 

1 VZ 0 46 0 

2 VZ 0 77 0 

3 VZ 0 76 0 

4 - 0 0 0 

5 - 3 3 0 

6 VZ 0 257 0 

7 VZ 0 42 0 

8 VZ 0 7 0 
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9 VZ 0 12 0 

10 - 0 20 0 

11 - 0 0 0 

12 MV 0 0 0 

13 MV 0 0 0 

14 VZ 0 3 0 

15 - 0 3 0 

 

Tabelle 6: QE - Anzahl Abmahnungen Phase II 

Mit Ausnahme von einer QE hat auch in Phase II keine Organisation innerhalb der Stichprobe 

Abmahnungen i.S.d. UWG empfangen. Über beide Phasen hinweg lässt sich daher feststellen, 

dass QE i.d.R. keine Abmahnungen empfangen.  

Herauszuheben sind die Untersuchungsergebnisse über die Anzahl der ausgesprochenen 

Abmahnungen. Im Bezugsjahr 2021 haben die 15 teilnehmenden Organisationen insgesamt 546 

Abmahnungen ausgesprochen. Bemerkenswert ist – vergleichbar mit Phase I –, dass 257 

Abmahnungen (47 %) auf eine Organisation entfallen, die gleichzeitig Teil des Clusters der 

Verbraucherzentralen ist. Zusammen mit den übrigen sieben Verbraucherzentralen (weitere 263 

Abmahnungen) werden 95 % der Abmahnungen der teilnehmenden QE von Verbraucherzentralen 

ausgestellt. Die Ungleichverteilung der ausgestellten Abmahnungen zwischen den 

Verbraucherzentralen hängt zum Teil mit der Größe des Zuständigkeitsbereiches (Bundesland) 

zusammen. Als Erklärung wurde des Weiteren von einer Organisation angegeben, dass die 

geringe Zahl an ausgestellten Abmahnungen bzw. das Nicht-Ausstellen von Abmahnungen damit 

zu begründen ist, dass das Klagen im Interesse der Verbraucher für kleine Vereine ein nicht nur 

unerhebliches wirtschaftliches Risiko darstelle.  

Außerdem lässt sich auch resümieren, dass der Themenkomplex der missbräuchlichen 

Abmahnungen i.S.d. UWG für die QE von keiner besonderen Relevanz ist. Keine der ausgestellten 

Abmahnungen wurde von einem Gericht als missbräuchlich qualifiziert.  
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5.3.4 Wirtschaftsverbände 

In Phase I wurden die WV dazu aufgefordert, für das Kalenderjahr 2019 Angaben bezüglich der 

folgenden quantitativen Werte zu tätigen: 

• Wie viele Abmahnungen i.S.d. UWG haben Ihre Mitglieder im Jahr 2019 erhalten? 

• Wie viele Abmahnungen i.S.d. UWG haben Ihre Mitglieder im Jahr 2019 ausgesprochen? 

• Wie viele Abmahnungen i.S.d. UWG haben Sie im Jahr 2019 als Organisation erhalten? 

• Wie viele Abmahnungen i.S.d. UWG haben Sie im Jahr 2019 als Organisation 

ausgesprochen? 

• Wie viele der von Ihnen als Organisation ausgestellten Abmahnungen i.S.d. UWG im Jahr 

2019 wurden nachträglich durch gerichtliche Entscheidungen als missbräuchlich 

qualifiziert?  

Die Ergebnisse der quantitativen Erhebung sind in der folgenden Tabelle (vgl. Tab. 7) anonymisiert 

abgebildet.  

# Cluste

r 

Anzahl 

erhaltener 

Abmah-

nungen 

(Mitglieder) 

Anzahl 

ausgespro-

chener 

Abmahnun-

gen 

(Mitglieder) 

Anzahl 

erhaltener 

Abmahnun-

gen 

(Organisa-

tion) 

Anzahl 

ausgespro-

chener 

Abmahnun-

gen 

(Organisa-

tion) 

Missbräuch-

liche 

Abmahnun-

gen 

1 - 100 10 0 0 0 

2 -   0 30  

3 -  0 0 0 0 

4 -   0 0  

5 - 286 286 0 5 0 
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Nur etwa 15 % der Befragungsteilnehmer (sieben von 46) haben Angaben zu den erhaltenen 

Abmahnungen ihrer Mitglieder im Jahr 2019 gemacht. Dabei wurden Werte zwischen null und 360 

genannt. Im Umkehrschluss hierzu haben jedoch auch 85 % der Gruppe (40 von 46) keine 

quantitativen Angaben bezüglich dieser Frage gemacht. In der Begründung zum Stand der 

Datenlage haben einige Befragungsteilnehmer angegeben, dass sich nur ein Bruchteil der 

Mitglieder überhaupt an sie wende und von einer hohen Dunkelziffer hinsichtlich der realen Zahlen 

ausgegangen werden könne. Ferner würden einige WV aus Datenschutzgründen zudem keine 

Daten über ihre Mitglieder speichern. 

Weiterhin haben etwa 28 % (acht von 47) Angaben zu den von ihren Mitgliedern ausgesprochenen 

Abmahnungen gemacht. Davon haben jedoch fünf Befragungsteilnehmer (11 %) angegeben, dass 

keine einzige Abmahnung von ihren Mitgliedern im Jahr 2019 ausgesprochen wurde. Daneben 

wurde angegeben, dass zehn, 50 sowie 286 Abmahnungen ausgesprochen wurden. Die Befragten 

gaben an, dass sich die Mitglieder der Wirtschaftsverbände nur sehr selten bis gar nicht an diese 

wenden würden, wenn sie Abmahnungen aussprechen.   

6 - 0 0 0 10 0 

7 -   0 131  

8 - 0 0 0 0  

9 -   0  0 

1

0 

- 

100 50 0 70 

0 

1

1 

- 

  0 0 

0 

1

2 

- 

360 0 0 60 

0 

1

3 

- 

0 0 0 2200 

 

Tabelle 7: WV - Anzahl Abmahnungen Phase I 
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Hinsichtlich der als Organisation erhaltenen Abmahnungen haben ausnahmslos alle WV 

angegeben, dass sie im Bezugsjahr 2019 keine Abmahnungen erhalten haben. 

Auch zur Frage der Anzahl der ausgesprochenen Abmahnungen durch die eigene Organisation 

haben 13 Befragungsteilnehmer (27 %) Angaben gemacht. Fünf Befragungsteilnehmer (10,6 %) 

haben dabei angegeben, dass ihr WV im Jahr 2019 keine einzige Abmahnung ausgesprochen 

habe. Bei den acht restlichen Befragungsteilnehmern ist eine große Bandbreite an Werten zu 

erkennen. Drei WV haben im interspezifischen Gruppenvergleich wenige Abmahnungen 

ausgesprochen (fünf, zehn, 30), während die drei nächsten WV deutlich mehr Abmahnungen 

ausgesprochen haben (60, 70, 131). Einen klaren Ausreiser stellt ein WV dar, der angegeben hat, 

2.220 Abmahnungen im Bezugsjahr 2019 ausgesprochen zu haben.  

In Bezug auf die missbräuchlichen Abmahnungen hat keine Organisation einen Wert oder eine 

Antwort genannt, die einen solchen missbräuchlichen Fall bestätigen würde. 

In Phase II wurden die Wirtschaftsverbände dazu aufgefordert, dieses Mal für das Bezugsjahr 2021 

quantitative Angaben zu den identischen Fragen zu machen (vgl. Tab. 8): 

# Clust

er 

Anzahl 

erhaltener 

Abmah-

nungen 

(Mitglieder) 

Anzahl 

ausgespro-

chener 

Abmahnun-

gen 

(Mitglieder) 

Anzahl 

erhaltener 

Abmahnun-

gen 

(Organisa-

tion) 

Anzahl 

ausgespro-

chener 

Abmahnun-

gen 

(Organisa-

tion) 

Anzahl 

festgestellter 

Rechtsmiss-

bräuche 

1 - 0 0 0 0 0 

2 - 0 0 0 0 0 

3 - 5 339 0 0 0 

4 - 0 6 0 0 0 

5 - 18 0 0 0 0 
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Bei Betrachtung der Datenlage ist hervorzuheben, dass insgesamt zwölf von 20 Befragten (60 %) 

eine Angabe zu einer dieser Fragen der Gruppe getätigt haben. Somit hat in Phase II ein größerer 

Anteil der Befragten als in Phase I quantitative Werte geteilt, wenngleich absolut betrachtet 

ungefähr gleich viele WV Daten angegeben haben.  

Einige der WV scheinen Empfänger von Abmahnungen zu sein, da 42 % angegeben haben, dass 

sie Abmahnungen erhalten haben. Die Anzahl von Abmahnungen umfasst ein weites Spektrum 

zwischen zwei und 7500. Der Wert 7500 ist ein deutlicher Ausreißer nach oben, da sich die übrigen 

Werte in einem Spektrum von 2 bis 18 befinden. Die Organisation mit 7500 von Mitgliedern 

empfangenen Abmahnungen hat als Kommentar ergänzt, dass diese Zahl zudem nur ein 

„Mindestwert“ sei, da ihre Mitglieder besonders viele Abmahnungen im Datenerhebungszeitraum 

erhalten hätten.  

Interessant ist weiterhin die Anzahl der ausgesprochenen Abmahnungen im Bereich der Mitglieder. 

Hier wird von sechs Organisationen eine konkrete Anzahl gegeben, die sich zwischen sechs und 

1370 befindet. Der höchste Wert der ausgesprochenen Abmahnungen (1370) unterscheidet sich 

6 - 0 0 0  0 

7 - 0 31 0 0 0 

8 - 

 7500 0 0 0 

0 

9 - 0 1370 0 0 0 

1

0 

- 

0 5 0 70 

0 

1

1 

- 

2 0 0 0 

0 

1

2 

- 

10 20 0 0 

0 

Tabelle 8: IHK - Anzahl Abmahnungen Phase II 
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stark von den anderen angegebenen Werten, die sich im Bereich null bis 339 bewegen. Daher ist 

dieser hohe Wert ebenfalls als Ausreißer zu bewerten.   

Als Organisation haben die WV in der Stichprobe keine Abmahnungen erhalten. Analog hat – bis 

auf eine Ausnahme – kein WV Abmahnungen ausgesprochen.  

Ohne die Anonymität der Teilnehmer zu gefährden kann festgestellt werden, dass die Unterschiede 

bezüglich der Anzahl ausgesprochener bzw. empfangener Abmahnungen bei den jeweiligen 

Mitgliedern stark von der jeweiligen Tätigkeitsbranche abhängen. Die Organisationen mit den drei 

höchsten Werten bei den Mitgliedern (ausgesprochen: 7500; empfangen: 339, 1370) haben 

inhaltlich Bezug zu bestimmten, für die Mitglieder besonders relevanten abmahnfähigen Vergehen 

hergestellt. Umgekehrt kann nicht davon gesprochen werden, dass die WV eine homogene Gruppe 

bezüglich des Verhaltens von Abmahnungen i.S.d. UWG sind, wenngleich weiterhin der Großteil 

der WV sehr wenig mit Abmahnungen in der Praxis beschäftigt zu sein scheint. 

5.3.5 Gerichte 

Den Gerichten wurden in Bezug auf die Anzahl von Abmahnungen andere Arten von Fragen 

gestellt als den übrigen Gruppen. Die Experten sollten in Phase I und Phase II ihre Einschätzung 

zu den nachfolgenden Fragen abgeben: 

• Wie viele bei ihrem Gericht anhängigen UWG-Fälle basierten im Jahr 2019 auf einer 

Abmahnung?   

• In wie vielen der auf Abmahnungen beruhenden und vor Gericht anhängig gemachten Fälle 

wurden die Abmahnungen im Jahr 2019 von bestimmten Anspruchsgruppen 

ausgesprochen?   

• Gibt es einzelne Abmahnende (Einzelpersonen oder Organisationen), die allein einen 

nennenswerten Anteil an den Abmahnungen haben?      

• In wie vielen der auf Abmahnung beruhenden Fälle wurden die Abmahnungen vom Gericht 

als missbräuchlich eingeordnet? 

Ziel war es herauszufinden, in welchem Ausmaß Abmahnungen für die Rechtsprechung relevant 

sind und wie die Verteilung der Abmahnungen auf die einzelnen anspruchsberechtigten Gruppen 

einzuordnen ist.  

Hinsichtlich der Anzahl der vor Gericht anhängigen UWG-Fälle, die auf einer Abmahnung 

basierten, beruhen die Angaben der RichterInnen überwiegend auf Schätzungen, da in der 

überwiegenden Anzahl der Fälle keine exakten Daten hierzu erhoben wurden. Dennoch haben die 

teilnehmenden RichterInnen in beiden Phasen angegeben, dass allen oder „fast allen“ dieser Fälle 

eine Abmahnung vorausging.  

Die nächsten zwei Fragen richteten sich auf die anteilige Häufigkeit der verschiedenen 

Anspruchsgruppen bei den auf Abmahnung beruhenden und vor Gericht anhängig gemachten 
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Fällen sowie die Frage, ob es einzelne Abmahnende (Einzelpersonen oder Organisationen) gebe, 

die allein einen nennenswerten Anteil der Abmahnungen ausstellen. Auch hier ergibt die 

Auswertung der erhobenen Daten ein sehr diverses Bild.  

Von 16 Gerichten, d.h. 53 % der Befragungsteilnehmern (16 von 30), wurden konkrete 

Zahlenangaben in Phase I gemacht. Sechs RichterInnen (38 %) gaben an, dass die Mehrzahl der 

Abmahnungen von den Mitbewerbern durchgeführt wurde, mit prozentualen Anteilen von jeweils 

50 % bis 80 %. In vier Fällen (25 %) bildeten die Berufsverbände die größte Gruppe. Zwei 

RichterInnen gaben an, dass Mitbewerber, BV und QE ungefähr zu gleichen Teilen der „Ursprung 

der Abmahnung“ seien. Die QE waren laut aller teilnehmenden RichterInnen in Phase I für einen 

kleineren Teil der Abmahnungen (10-30 %) verantwortlich und spielten bei keinem Gericht eine 

dominante Rolle. Die IHK sowie Handwerkskammern waren mit 0-5 % bei allen Gerichten nur zu 

geringem Maße für die vorausgegangenen Abmahnungen verantwortlich.  

In Phase II war ein ähnliches Bild zu erkennen. Bei 15 teilnehmenden RichterInnen haben fünf (33 

%) Teilnehmer angegeben, dass Mitbewerber in den meisten Fällen die Abmahnung 

ausgesprochen haben. Drei der teilnehmenden RichterInnen vertreten sogar die Schätzung, dass 

diese Gruppe mit einem sehr hohen Anteil (85-95 %) aller Fälle für die jeweiligen Abmahnungen 

verantwortlich sei. Vier RichterInnen wiederum sind der Auffassung, dass die BV für den Großteil 

der Abmahnungen in den anschließenden Fällen verantwortlich seien. Bemerkenswerterweise 

haben in Phase II zwei RichterInnen angegeben, dass es meistens die QE waren, die die 

zugrundeliegenden Abmahnungen ausgesprochen haben. Analog zu Phase II waren die IHK und 

die Handwerkskammern laut der RichterInnen nahezu nie für die Abmahnungen verantwortlich. 

Die Frage, ob eine Person oder Organisation allein einen nennenswerten Anteil, der gerichtlich zu 

überprüfenden Abmahnungen ausstelle, bejahten in Phase I bei 17 Antworten insgesamt elf 

RichterInnen (65 %), für das Bezugsjahr 2019.  

In Phase II haben bei 15 Beantwortungen elf RichterInnen (73 %) angegeben, dass es eine 

Person/Organisation gebe, die im Bezugsjahr 2021 für die meisten Abmahnungen verantwortlich 

sei.  

Im Rahmen der Frage nach der Anzahl der missbräuchlichen Abmahnungen ist die besondere 

Situation der Gerichte als zentrale Institution bei der Beurteilung der Missbräuchlichkeit von 

Abmahnungen zu beachten, weswegen hier ein besonderer Schwerpunkt der Befragung lag.  

Die Zahl der Fälle, in denen Abmahnungen als missbräuchlich eingeordnet wurden, wurde für 2019 

in Phase I absolut und prozentual erfasst. Dabei ergab sich ein relativ klares Bild und zugleich ein 

Hinweis auf einen Problembereich. In der Hälfte der Fälle erfolgte eine tatsächliche Einordnung als 

missbräuchlich in keinem der auf Abmahnungen beruhenden Fälle. Ansonsten bewegten sich die 

absoluten Zahlen zwischen einem und fünf Fällen. Der insoweit aussagekräftigere prozentuale 

Anteil betrug in einem Fall 20%, in einem weiteren 10%, in drei anderen Fällen zwischen 1% und 
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5%. In der Hälfte der Fälle liegt der Anteil bei 0%. Die tatsächliche Annahme eines Missbrauchs 

erfolgt also nur in einem sehr geringen Anteil der Fälle. 

Die Zahlen haben sich in Phase II noch einmal deutlich verringert. Nur noch bei zwei von 13 

antwortenden Gerichten wurde überhaupt ein Missbrauchsfall angenommen, und die Prozentzahl 

lag hier bei 2 % bzw. 10 %.  

Der Anteil der Fälle, in denen Missbrauch geltend gemacht und dieser dann vom Gericht nicht 

angenommen wurde, liegt in Phase I nach den absoluten und prozentualen Zahlen überwiegend 

zwischen 80 % und 100 %. Nur in einem Fall wurde 15 % angegeben, was aber eventuell auf ein 

falsches Verständnis der Frage zurückzuführen sein könnte. Daraus ergibt sich, dass die 

Missbräuchlichkeit einer Abmahnung zwar relativ häufig geltend gemacht wird, jedoch dieser 

Einwand in Zusammenschau mit der vorhergehenden Teilfrage nur sehr selten durchgreift. 

Für Phase II ergibt sich ein ähnliches Bild. In etwa der Hälfte der Fälle lag der Anteil bei 90 bis 

100 %. In einem Drittel der Fälle lag die Quote bei 33%. Den Zahlen lässt sich entnehmen, dass 

der Erfolg eines Missbrauchseinwands offensichtlich leicht gestiegen ist. Demgegenüber ist die 

absolute Zahl der Geltendmachung des Einwands zurückgegangen. Allerdings sind die Antworten 

hier nicht immer widerspruchsfrei und daher bedingt aussagekräftig. Weitaus aussagekräftiger 

scheint die Antwort auf die allgemeine Frage, ob sich nach Inkrafttreten der Gesetzesreform der 

Anteil der festgestellten Missbrauchsfälle erhöht habe, die von allen Antwortenden verneint wurde. 

Eine systematische Erfassung der ausgeurteilten Missbrauchsfälle erfolgt bei den Gerichten nicht, 

so dass die Adressaten auf Schätzung und Erinnerung angewiesen waren. Diejenigen, die die 

Frage nach der Häufigkeit der missbräuchlichen Abmahnungen nicht beantworten konnten, hatten 

Gelegenheit zu einer offenen Antwort. Auch dabei zeigt sich die Tendenz, dass Missbrauch zwar 

häufiger geltend gemacht wird (in einem Fall ist von 50% die Rede), dies aber nicht wirklich ernst 

gemeint scheint oder ernst genommen wird. Jedenfalls wird die Missbräuchlichkeit einer 

Abmahnung sehr selten tatsächlich festgestellt. Hier war von „wenigen Fällen“ oder von „weniger 

als 1 % im Jahr“ die Rede. Teilweise wurde auch über den Missbrauchseinwand nicht entschieden, 

da zuvor schon überhaupt kein Verstoß festgestellt wurde. Des Weiteren fällt hier ins Gewicht, 

dass viele dieser Fälle vor einer Entscheidung gütlich gelöst werden.  

Für Phase II wurde dies bestätigt, da nur eine von elf Antworten auf die Frage, ob der 

Missbrauchseinwand ernster genommen werde, mit „Ja“ lautete.  

5.3.6 Gruppenübergreifende Ergebnisse 

Insgesamt lässt sich resümieren, dass bei einem gruppenübergreifenden Vergleich einige 

Unterschiede hinsichtlich des Empfangens und des Aussprechens von Abmahnungen zu erkennen 

sind. Die Erhebungen legt nahe, dass BV als Organisationen keine Abmahnungen i.S.d. UWG 

aussprechen oder erhalten. Aber auch hinsichtlich der Relevanz des Themas Abmahnungen bei 

den jeweiligen Verbandsmitgliedern kann davon ausgegangen werden, dass die Aktivitäten - von 
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wenigen Ausreißern abgesehen - gering sind. Im Gegensatz dazu stehen die WV, deren Mitglieder 

sowohl als Empfänger als auch als Aussprechende von wettbewerbsrechtlichen Abmahnungen 

betrachtet werden können, wenngleich dies stark von der Branche des jeweiligen Verbands 

abhängig zu seins scheint. Beide Organisationsgruppen der BV und WV selbst sind in jedem Fall 

nicht als Empfänger von Abmahnungen zu werten, da diese laut eigenen Angaben nahezu keine 

Abmahnungen erhalten. Hinsichtlich ausgesprochener Abmahnungen gibt es nur relativ wenige 

WV, die Abmahnungen in den Bezugsjahren 2019 und 2021 ausgesprochen haben. BV haben 

nahezu keine Abmahnungen ausgesprochen. 

Die IHK treten als Organisationen weder als Empfänger noch als Aussprecher von Abmahnungen 

in den Bezugsjahren auf. Die Mitglieder der IHK sind dagegen klar als Empfänger einzuordnen, 

wobei die erfassten Werte laut Angaben der IHK nur einen Teilbereich der Mitglieder abdecke, da 

keine systematischen Daten von den Mitgliedern proaktiv erfasst werden.  

Besonders hervorzuheben ist jedoch die Gruppe der qualifizierten Einrichtungen, welche als 

einzige Gruppe besonders viele Abmahnungen ausspricht und dagegen – anders als bei den 

Wirtschaftsverbänden – keine bzw. kaum Abmahnungen empfängt.  

Aus den Antworten der Gerichte lässt sich entnehmen, dass Mitbewerber und WV die Gruppe 

darstellen, die die meisten Abmahnungen aussprechen.  

5.3.7 Interpretation und Schlussfolgerung 

Es lässt sich resümieren, dass der Themenkomplex der missbräuchlichen Abmahnungen i.S.d. 

UWG für alle Gruppen laut eigener Angaben von geringer bis keiner Relevanz ist. Keine der den 

WV, BV IHK und QE bekannten ausgestellten Abmahnungen wurde nach Aussage der erhobenen 

Daten von einem Gericht als missbräuchlich qualifiziert. Dies wird tendenziell bestätigt durch die 

geringe Zahl der von den Gerichten angenommenen Missbrauchsfälle. 

Unter der Annahme, dass in der Rechtspraxis grundsätzlich rechtsmissbräuchliche Abmahnungen 

in den Bezugsjahren ausgesprochen wurden, muss konstatiert werden, dass innerhalb des Scopes 

(Auswahl und Art von Teilnehmern) dieser Datenerhebung keine allgemeingültigen Aussagen über 

die Reduzierung der rechtsmissbräuchlichen Abmahnungen in der Rechtspraxis getroffen werden 

können. Die hier besonders relevante Befragung der Gerichte zu der Anzahl der missbräuchlichen 

Abmahnungen hat allerdings einen signifikanten Rückgang ergeben, allerdings auf niedriger 

Datenbasis. Während in Phase I noch die Hälfte der Gerichte Missbrauchsfälle aufzuweisen hatten, 

sank diese Zahl in Phase II unter 20%. Auch die Anzahl der Fälle bei dem jeweiligen Gericht sank 

deutlich. Dies könnte man als Bestätigung bewerten, dass die Reduktion um 50% tatsächlich 

stattgefunden hat. Zu berücksichtigen ist allerdings die recht schmale Datenbasis, die keinen derart 

weitreichenden Schluss zulässt. Es lässt sich aber zumindest eine Tendenzaussage in Richtung 

auf eine signifikante Absenkung der Missbrauchsfälle herleiten. 
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Es bleibt aber insgesamt fraglich, wie häufig und vor allem in welchen Bereichen es überhaupt zu 

rechtsmissbräuchlichen Abmahnungen kommt, wenn sogar den Gerichten als zentrale Institution 

der Beurteilung der Missbräuchlichkeit von Abmahnungen, die den Restmissbrauch feststellen, für 

die jeweiligen Datenerhebungszeiträume nur wenige Fälle bekannt sind. Das legt die Vermutung 

nahe, dass der Rechtsmissbrauch erst gar nicht gerichtlich zur Überprüfung kommt und den 

Teilnehmern nicht bekannt ist. Diese Fälle scheinen demnach nur bei den Mitgliedern der 

Verbände der befragten Gruppen zu verbleiben.  

Es kann vor diesem Hintergrund in letzter Konsequenz – aufgrund der bereits erwähnten begrenzt 

aussagekräftigen Datenlage – nicht bewertet werden, ob die durch das Gesetz zur Stärkung des 

fairen Wettbewerbs eingeführten Regelungen das Ziel des Gesetzgebers tatsächlich erreicht 

haben, die Zahl missbräuchlicher Abmahnungen um 50 % zu reduzieren. Ebenfalls konnte durch 

die limitierte Befragung der durch das Studiendesign vorgegebenen Teilnehmergruppen nicht 

verwertbar ermittelt werden, wer die jeweiligen Anspruchsberechtigten sind, die Abmahnungen 

aussprechen, und es konnte nicht mit einem erforderlichen Repräsentativitätsgrad ermittelt 

werden, wie sich die Anzahl rechtsmissbräuchlicher Abmahnungen auf die jeweiligen 

Anspruchsberechtigten verteilt.  
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5.4 Meinung zu den Anforderungen an die Anspruchsberechtigten im UWG nach der 

Einführung der Regelungen durch das Gesetz zur Stärkung des fairen Wettbewerbs  

Die Vertreter der einzelnen Gruppen wurden nach ihrer Meinung gefragt, ob aus ihrer Sicht die 

Anforderungen an die Anspruchsberechtigten im UWG auch nach der Einführung der Regelungen 

durch das Gesetz zur Stärkung des fairen Wettbewerbs (Reform) erhöht werden sollten. Die 

Befragten hatten die folgenden Antwortmöglichkeiten: 

• „Ja, die Anforderungen sollten definitiv erhöht werden“. 

• „Nein, die Anforderungen sind hoch genug.“ 

• „Keine Angaben.“39 

Ziel dieser Frage war es, Erkenntnisse in Bezug auf die Effektivität des Gesetzes zur Stärkung des 

fairen Wettbewerbs zu gewinnen und zu erfahren, ob die Anforderungen an die 

Anspruchsberechtigten im UWG (nunmehr) hoch genug sind.   

5.4.1 Berufsverbände 

In Phase I haben insgesamt 22 BV die Frage hinsichtlich der Meinung zu den Anforderungen an 

die Anspruchsberechtigten im UWG nach der Einführung der Regelungen durch das Gesetz zur 

Stärkung des fairen Wettbewerbs beantwortet (vgl. Abb. 13). Eine Mehrheit von 64 % der BV (14 

von 22) ist der Ansicht, dass die Anforderungen zum aktuellen Zeitpunkt (Jahr 2020) erhöht werden 

sollten.  

Alle BV, die mit „Ja“ geantwortet hatten, wurden im zweiten Schritt befragt, gegenüber welcher 

Gruppe von Anspruchsberechtigten die Anforderungen erhöht werden sollten. Mögliche Antworten 

waren die nachfolgenden Gruppen: Kammern, Verbände und Mitbewerber; Mehrfachnennungen 

waren hierbei möglich. Ausnahmslos alle BV (14 von 14) teilten der Einschätzungen, dass 

gegenüber der Anspruchsgruppe der Mitbewerber die Anforderungen erhöht werden sollten. Nach 

der Mehrheit von 64 % (neun von 14) der BV sei es ebenfalls notwendig, die Anforderungen 

gegenüber den Verbänden zu erhöhen. Immerhin noch 29 % (vier von 14) vertraten die 

Einschätzung, dass auch gegenüber den Kammern die Anforderungen erhöht werden sollten. 

Zur besseren Bewertung der Antworten muss im Kontext der möglichen Mehrfachauswahl erwähnt 

werden, dass drei Teilnehmer eine Erhöhung der Anforderungen gegenüber allen drei 

Anspruchsgruppen als notwendig erachteten. Kein Verband sah einzig allein bei den Kammern die 

Notwendigkeit einer Veränderung, und nur zwei BV sahen diese Notwendigkeit einzig bei den 

 

39 Es gilt zu beachten, dass die Befragten in Phase I nicht die Möglichkeit hatten die Auswahl „Keine Angaben“ zu wählen, da erst 
in der zwischenzeitlichen Auswertung der Phase I deutlich wurde, dass viele Befragte diese Frage übergangen sind. In Phase II 
wurde die Auswahl „Keine Angaben“ deswegen ergänzt. Die potentielle Verzerrung in der grafischen Darstellung und den 
Prozentangaben der Antworten muss daher im Folgenden berücksichtigt werden. 
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Verbänden. Aber acht von 14 BV sahen die Notwendigkeit der Veränderung einzig bei den 

Mitbewerbern. 

 

 

Abbildung 13 - BV: Meinung zu den Anforderungen an die Anspruchsberechtigten zur 
Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen 

In Phase II haben insgesamt 18 BV an der Befragung teilgenommen. Eine Mehrheit von 67 % der 

BV (zwölf von 18) geben „Keine Angaben“ zu dieser Frage an, während 22 % (vier von 18) die 

Anforderungen als hoch genug einschätzten und 11 % (zwei von 18) der Meinung sind, dass die 

Anforderungen definitiv erhöht werden sollen. Auffällig ist, dass ein Großteil der Befragten keine 

Angaben gemacht hat und die Frage übersprang. Diese Antwortmöglichkeit wurde in Phase II 

nachträglich zu Phase I ergänzt. 

Auch in der Phase II wurden alle BV, die mit einer Erhöhung der Anforderungen an die 

Anspruchsberechtigten zustimmten, im zweiten Schritt befragt, gegenüber welcher Gruppe von 

Anspruchsberechtigten die Anforderungen erhöht werden sollten. Zur Auswahl standen erneut die 

folgenden Gruppen: Kammern, Verbände und Mitbewerber; Mehrfachnennungen waren möglich. 

Ein BV gab die Gruppe der Verbände sowie die Gruppe der Mitbewerber an, während ein anderer 

BV die Gruppe Kammern und Verbände angab. Nur ein BV war der Meinung, dass sich die 

Anforderungen der Kammern erhöhen sollten. Darüber hinaus sah ein BV die Notwendigkeit der 

Veränderung einzig bei den Mitbewerbern.  
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Um einen noch genaueren Einblick in die Meinung der BV zu erlangen, wurde des Weiteren nach 

den konkreten Anforderungen gefragt, die erhöht werden und möglicherweise in das UWG 

aufgenommen werden sollten. Nur ein BV teilt in diesem Kontext mit, dass auch abmahnende 

Verbände keine Kostenerstattung verlangen dürften und fordert eine generelle Einführung des 

„Hamburger Brauchs“ bei Kostenanforderung von Mitbewerbern. 

Bei einem Vergleich von Phase I und II ist zu erkennen, dass die BV im Zeitpunkt der 

Datenerhebung im Jahr 2021 in vergleichbaren Anteilen wie im Jahr 2019 (22 % zu 36 %) 

dahingehend Stellung nehmen, dass die Anforderungen an die Anspruchsberechtigten hoch genug 

seien. Bemerkenswert ist, dass nur noch 11 % im Jahr 2022 der Meinung sind, die Erhöhung der 

Anforderungen sei sinnvoll, während im Jahr 2020 noch 65 % der BV für eine Erhöhung der 

Anforderungen gestimmt hatten. Stattdessen geben nun über zwei Drittel der BV im Jahr 2022 an, 

dass sie keine Angaben machen möchten.  

5.4.2 Industrie- und Handelskammern 

Die Vertreter der IHK wurden ebenfalls nach ihrer Meinung gefragt, ob aus ihrer Sicht die 

Anforderungen an die Anspruchsberechtigten im UWG auch nach der Einführung der Regelungen 

durch das Gesetz zur Stärkung des fairen Wettbewerbs erhöht werden sollen (vgl. Abb. 14). 

Insgesamt haben 29 IHK diese Frage in Phase I und 27 IHK diese Frage in Phase II beantwortet. 
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Abbildung 14 - IHK: Meinung zu den Anforderungen an die Anspruchsberechtigten  

In Phase I zeigte sich recht deutlich, dass mit einer deutlichen Mehrheit von 86 % (25 von 29) die 

Vertreter der IHK der Ansicht sind, dass die die Anforderungen zum aktuellen Zeitpunkt (Jahr 2020) 

definitiv erhöht werden sollten, während nur 14 % (vier von 29) die Anforderungen als hoch genug 

einschätzen.  

Darüber hinaus wurden in einem zweiten Schritt die Befragungsteilnehmer, die mit „Ja“ geantwortet 

hatten, befragt, gegenüber welcher Gruppe von Anspruchsberechtigten die Anforderungen erhöht 

werden sollten. Zur Mehrfachauswahl standen wie auch bei den BV die Gruppen Kammern, 

Verbände und Mitbewerber, wobei auch hier Mehrfachnennungen denkbar waren. Insgesamt 

wurden 26-mal die Verbände sowie 19-mal die Gruppe der Mitbewerber genannt. Niemand war 

der Meinung, dass gegenüber Kammern die Anforderungen erhöht werden sollten. 

Die Befragungsteilnehmer wurden außerdem befragt, welche weiteren Anforderungen an die 

Anspruchsberechtigung gestellt werden sollten. Zur Auswahl standen die folgenden Antworten 

(auch hier waren Mehrfachnennungen möglich), die wie folgt ausgewählt wurden: 

• Mitglieder auf dem gleichen Markt (24) 

• Erhebliche Zahl an Mitbewerbern als Mitglieder (26) 

• Mindestzahl an Mitgliedern (23) 
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• Verbandsziel muss Stärkung des lauteren Wettbewerbs sein (20) 

• Hinreichende Ausstattung (23) 

• Keine unangemessene Zuwendung an Mitglieder (23) 

• Sonstiges (5) 

Daraus lässt sich erkennen, dass keine konkrete Anforderung besonders heraussticht, sondern 

alle Anforderungen vergleichbar häufig von den Befragungsteilnehmern ausgewählt wurden. 

Bei Betrachtung der Daten aus Phase II fällt insbesondere auf, dass diese im grundsätzlichen 

Widerspruch zu den Daten aus Phase I stehen. Die Mehrheit der Befragten gab in Phase II mit 

74 % (20 von 27) an, dass die Anforderungen definitiv hoch genug seien. Im Jahr 2022 geben 

demzufolge auch nur noch 22 % (sechs von 27) an, dass die Anforderungen definitiv erhöht werden 

sollen. Ein Befragungsteilnehmer machte hierzu keine Angabe.  

Darüber hinaus wurden die Vertreter der IHK ebenfalls befragt, gegenüber welcher Gruppe von 

Anspruchsberechtigten die Anforderungen erhöht werden sollten. Zur Auswahl standen auch hier 

die Kategorien folgender Gruppen: Kammern, Verbände und Mitbewerber, wobei 

Mehrfachnennungen möglich waren. Sechs von sechs IHK (100 %) haben die Gruppe der 

Verbände angeführt, während drei von sechs (33 %) Mitbewerber auswählten. Niemand war der 

Meinung, dass gegenüber Kammern die Anforderungen erhöht werden sollten.  

Die Befragungsteilnehmer wurden außerdem befragt, welche weiteren Anforderungen an die 

Anspruchsberechtigung gestellt werden sollten. Vier Teilnehmende teilten in diesem Kontext mit, 

dass eine abschließende Bewertung ein Jahr nach Inkrafttreten nicht ausreichend sei, um die 

Erfahrungen auswerten zu können. Dies sei auch deshalb der Fall, weil die Abmahnbefugnis der 

Wirtschaftsvereine erst seit dem 1. Dezember 2021 „scharfgestellt“ sei. 

Darüber hinaus wurde von einer IHK angemerkt, dass jeglichem Gewinnanreiz für Abmahnungen 

aus „Verbraucherschutz-/Infopflichten“ von Konkurrenten oder Verbände „ein Riegel vorgeschoben 

werden“ solle, um die Abmahnung als Instrument der außergerichtlichen Streitbeilegung zu 

schützen. Weiterhin wurde vorgeschlagen, die vorgeschriebene Zahl der Mitglieder von 

Abmahnvereinen zu erhöhen und diese streng(er) zu kontrollieren sowie die qualifizierte personelle 

Ausstattung zu erhöhen, damit eine Rechtsprüfung stattfinden kann. 

5.4.3 Qualifizierte Einrichtungen 

Die Vertreter der QE wurden ebenfalls nach ihrer Meinung gefragt, ob aus ihrer Sicht die 

Anforderungen an die Anspruchsberechtigten im UWG auch nach der Einführung der Regelungen 

durch das Gesetz zur Stärkung des fairen Wettbewerbs erhöht werden sollten (vgl. Abb. 15). 

Insgesamt haben 15 QE diese Frage in Phase I und 20 QE diese Frage in Phase II beantwortet.  
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Abbildung 15 - QE: Meinung zu den Anforderungen an die Anspruchsberechtigten 

In Phase I ist eine Mehrheit von 60 % der QE (neun von 15) der Ansicht, dass die Anforderungen 

zum aktuellen Zeitpunkt (Jahr 2020) bereits hoch genug seien. Einschränkend muss erwähnt 

werden, dass angesichts der relativ geringen Teilnehmeranzahl das Ergebnis relativ ausgeglichen 

ist und ebenfalls 40 % der QE (sechs von 15) der Meinung sind, dass die Anforderungen erhöht 

werden müssen.  

Darüber hinaus wurden in einem zweiten Schritt die Vertreter der 6 QE, die mit „Ja“ geantwortet 

hatten, befragt, gegenüber welcher Gruppe von Anspruchsberechtigten die Anforderungen erhöht 

werden sollten. Zur Antwortauswahl standen auch hier wieder die nachfolgenden Gruppen: 

Kammern, Verbände und Mitbewerber, wobei Mehrfachnennungen möglich waren. Fünf von sechs 

QE (83 %) haben die Gruppe der Mitbewerber angeführt, während zwei von sechs (33 %) 

Verbände auswählten. Niemand war der Meinung, dass gegenüber Kammern die Anforderungen 

erhöht werden sollten.  

In Phase II ist eine Mehrheit von 55 % der QE (elf von 20) der Ansicht, dass die Anforderungen 

zum aktuellen Zeitpunkt (Jahr 2021) bereits hoch genug seien. Nur zwei Teilnehmer (10 %) gaben 

an, dass die Anforderungen definitiv erhöht werden sollten und die restlichen sieben Teilnehmer 

antworten mit „Keine Angabe“.  

Auch hier wurden in einem zweiten Schritt die Vertreter der 2 QE, die mit „Ja“ geantwortet hatten, 

befragt, gegenüber welcher Gruppe von Anspruchsberechtigten die Anforderungen erhöht werden 
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sollten. Zur Auswahl standen die zuvor genannten Gruppen (vgl. Phase I). Lediglich eine QE hat 

diese Frage beantwortet und gab die Gruppe der Mitbewerber an.   

Im Vergleich der Phase I und II ist zu erkennen, dass die QE im Jahr 2022 wie im Jahr 2020 

(55 % zu 60 %) zu ähnlich hohen Anteilen angaben, dass die Anforderungen an die 

Anspruchsberechtigten hoch genug seien. Bemerkenswert ist, dass nur noch 10 % der befragten 

Teilnehmer im Jahr 2022 der Meinung sind, die Erhöhung der Anforderungen sei sinnvoll. 

Stattdessen hat fast ein Drittel der QE im Jahr 2022 ausgewählt, dass sie keine Angaben machen 

möchten.  

5.4.4 Wirtschaftsverbände 

Insgesamt haben 27 WV die Frage hinsichtlich der Anforderungen an die Anspruchsberechtigten 

in Phase I beantwortet (vgl. Abb. 16). Eine deutliche Mehrheit von 74 % (20 von 27) gibt an, dass 

die Anforderungen definitiv erhöht werden sollen, wogegen 26 % (sieben von 27) die 

Anforderungen als hoch genug erachteten.  

Alle WV, die Erhöhung der Anforderungen an die Anspruchsberechtigten für erforderlich 

erachteten, wurden im zweiten Schritt dazu aufgefordert, exakt zu benennen, gegenüber welcher 

Gruppe von Anspruchsberechtigten die Anforderungen erhöht werden sollten. Zur Auswahl 

standen die nachfolgenden Gruppen: Verbände und Mitbewerber und Mehrfachnennungen waren 

möglich. Insgesamt haben 15 BV die Gruppe der Verbände sowie 14 BV die Gruppe der 

Mitbewerber angegeben.  

Zur besseren Bewertung der Antworten muss im Kontext der möglichen Mehrfachauswahl erwähnt 

werden, dass neun Teilnehmer eine Erhöhung der Anforderungen gegenüber beiden 

Anspruchsgruppen als notwendig erachteten. Sechs BV sahen alleine bei den Verbänden die 

Notwendigkeit einer Veränderung und vier BV sahen diese Notwendigkeit einzig bei den 

Mitbewerbern.  

Die Befragungsteilnehmer wurden des Weiteren befragt, welche weiteren Anforderungen an die 

Anspruchsberechtigung gestellt werden sollten. Zur Auswahl standen die folgenden Antworten. Die 

jeweiligen Häufigkeiten der Antworten befinden sich in Klammern am Ende der Antwortmöglichkeit:  

• Mitglieder auf dem gleichen Markt (17) 

• Erhebliche Zahl an Mitbewerbern als Mitglieder (15) 

• Mindestzahl an Mitgliedern (10) 

• Verbandsziel muss Stärkung des lauteren Wettbewerbs sein (13) 

• Hinreichende Ausstattung (10) 

• Keine unangemessene Zuwendung an Mitglieder (12) 

• Sonstiges (10) 
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Abbildung 16 - WV: Meinung zu den Anforderungen an die Anspruchsberechtigten 

In Phase II haben insgesamt 16 WV die Frage nach der Erhöhung der Anforderungen an die 

Anspruchsberechtigten beantwortet. 50 % (acht von 16) schätzen die Anforderungen als hoch 

genug ein, während 38 % der Meinung sind, dass die Anforderungen definitiv erhöht werden sollten 

(sechs von 16). Sechs Personen (13 %) machen darüber hinaus keine Angaben.  

Auch im Jahr 2022 wurden alle WV, die „Ja“ geantwortet haben, im zweiten Schritt dazu 

aufgefordert, genau zu benennen, gegenüber welcher Gruppe von Anspruchsberechtigten die 

Anforderungen erhöht werden sollten. Zur Auswahl standen ebenfalls die Gruppen Verbände und 

Mitbewerber und Mehrfachnennungen waren möglich. Insgesamt haben vier WV die Gruppe der 

Verbände sowie fünf WV die Gruppe der Mitbewerber angegeben. Davon sieht insgesamt ein WV 

diese Notwendigkeit einzig bei den Verbänden, während weitere zwei WV diese nur bei den 

Mitbewerbern sehen.    

Um einen noch genaueren Einblick in die Meinung der BV zu erlangen, wurde nach konkreten 

Anforderungen gefragt, die erhöht werden und möglicherweise in das UWG aufgenommen werden 

sollen. Ein Verband schlägt vor, dass die Kosten der ersten Abmahnung eigens vom 

Anspruchsberechtigten zu tragen sein sollen und kein Anspruch auf Auskunft bestehen solle. 

Weiterhin wird argumentiert, dass die Klagebefugnis, der nunmehr auch durch das Bundesamt für 

Justiz geprüften Wettbewerbsverbände auf alle Bereiche ausgedehnt werden sollte.  
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Bei einem Vergleich von Phase I und II ist festzustellen, dass die WV im Jahr 2022 deutlich 

stärker dazu tendieren, die Anforderungen an die Anspruchsberechtigten als hoch genug 

einzuschätzen. Auch hat nur ein relativ kleiner Anteil (12,5 %) im Jahr 2022 ausgewählt, dass er 

keine Angaben machen möchte. Umgekehrt waren im Jahr 2020 noch fast zwei Drittel der 

Befragten der Meinung, dass die Anforderungen erhöht werden sollten.  

5.4.5 Gerichte 

Die Erhöhung der Anforderungen an die Anspruchsberechtigung ist eines der zentralen 

Instrumente der Missbrauchsbekämpfung des Gesetzes zur Stärkung des fairen Wettbewerbs. Die 

Frage nach der Meinung der RichterInnen zu dieser Problematik ergab für Phase I eine knappe 

Mehrheit, da von insgesamt 19 letztlich zehn RichterInnen (53 %) angaben, die Anforderungen vor 

der Änderung des Gesetzes seien ausreichend gewesen. In Phase II bejahten 6 von 16 

RichterInnen (38 %) die Frage, ob die Anforderungen auch nach der Reform erhöht werden sollten 

(acht von sechs) (vgl. Abb. 17). Dies ist ein Indikator, dass die Reform tendenziell nicht als 

hinreichend angesehen zu werden scheint. 

Bei den Rückmeldungen für eine Verschärfung verteilten sich die Antworten in Phase I zu gleichen 

Teilen auf Verbände und Mitbewerber, während bei den Kammern keinerlei Verschärfung als 

erforderlich angesehen wurde. Phase II enthielt nur zwei Rückmeldungen bezüglich der Verbände, 

jedoch keine bezüglich der Mitbewerber. Verallgemeinernde Schlüsse lassen sich daraus demnach 

nicht ableiten. 
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Abbildung 17 - Gerichte: Meinung zu den Anforderungen an die Anspruchsberechtigten 

 

5.4.6 Gruppenübergreifende Ergebnisse 

Die gruppenübergreifenden Ergebnisse hinsichtlich der Anforderungen an die 

Anspruchsberechtigten zur Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen zeigten in Phase I, 

dass die Mehrheit der Vertreter aller Gruppen mit insgesamt 66 % angab, dass die Anforderungen 

definitiv erhöht werden sollten. Der Rest gab mit 34 % an, dass die Anforderungen hoch genug 

seien (vgl. Abb. 18). 
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Abbildung 18: Gesamt: Meinung zu den Anforderungen an die Anspruchsberechtigen – ohne 
Gerichte  

Für die Phase II (2021) – nach Inkrafttreten des Gesetzes zur Stärkung des fairen Wettbewerbs – 

sind die Ergebnisse in der folgenden Grafik (vgl. Abb. 19) grafisch dargestellt.  
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Abbildung 19 - Gesamt: Meinung zu den Anforderungen an die Anspruchsberechtigten 

Es stellt sich heraus, dass die Befragten zu diesem Erhebungszeitpunkt im Jahr 2022 mit einer 

Mehrheit von 52 % angaben, dass die Anforderungen an die Anspruchsberechtigten hoch genug 

seien, während nur 21 % der Meinung sind, dass die Anforderungen weiterhin definitiv erhöht 

werden sollten und 27 % keine Angabe gemacht haben.  

Bei einem Vergleich der Phase I und II ist deutlich sichtbar, dass sich die Tendenz und 

Einschätzung hinsichtlich der Anforderungen an die Anspruchsberechtigten im Zeitverlauf 

geändert hat. Hatte in Phase I noch die Mehrheit der Befragten die Notwendigkeit einer Erhöhung 

der Anforderungen an die Anspruchsberechtigung gesehen, sehen diese im Jahr 2022 nur noch 

21 % der befragten Teilnehmer. Interessant ist der Aspekt, dass in Phase I BV, WV sowie IHK es 

zunächst als erforderlich ansahen die Anforderungen an die Anspruchsberechtigung zu erhöhen, 

während die QE die Anforderungen mehrheitlich als von Beginn an (Phase I) als hoch genug 

betrachtet haben. In Phase II überwiegt die positive Beurteilung der Änderungen, mit Ausnahme 

der Gerichte. 

5.4.7 Interpretation und Schlussfolgerung 

Zu der Forschungsfrage, ob die Erhöhung der Anforderungen an die Anspruchsberechtigung 

sachgemäß sind und Auswirkungen zeigen, lässt sich in diesem Zusammenhang feststellen, dass 

bei den mit Abmahnung befassten Befragungsteilnehmern in der Gesamtbetrachtung die 

Vermutung naheliegt, dass die Erhöhung der Anforderungen an die Klagebefugten positive 
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Auswirkungen zeigen und die Befragungsteilnehmer daher ein Jahr nach Inkrafttreten der 

gesetzlichen Regelungen keinen weiteren Bedarf mehr für eine weitere Erhöhung der gesetzlichen 

Regelungen sehen. Ausnahme sind hier die Gerichte. Es lässt sich mangels einer 

aussagekräftigen Datenbasis zu der Anzahl rechtmissbräuchlicher Abmahnungen in Phase I und 

II (vgl. Ziff. 5.3.6) – mit Abstrichen bei den Gerichten – nicht abschließend bewerten, inwiefern die 

von den Teilnehmern als positiv beschriebenen Auswirkungen tatsächlich den Abmahnmissbrauch 

zu reduzieren vermögen. Hier lässt sich ausschließlich vermuten, dass es unseriösen Akteuren 

durch die erhöhten Anforderungen an die Anspruchsberechtigung möglicherweise schwerer fallen 

könnte, missbräuchliche Abmahnungen auszusprechen. 

Ob die erhöhten Anforderungen an die Anspruchsberechtigung auch inhaltlich sachgemäß sind, 

konnte im weiteren Frageverlauf nicht detailliert geklärt werden. Nur vereinzelt wurden auch in der 

Phase II der Befragung konkrete Vorschläge für eine Erhöhung der Anforderungen an die 

Klagebefugten geäußert. Hier war jedoch keine Häufung von bestimmten Vorschlägen erkennbar, 

die eine genauere Untersuchung hätten als sinnvoll erscheinen lassen.   
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5.5 Meinung zur Registrierung- und Berichtspflicht   

Alle Teilnehmer der Gruppen WV, BV, QE und IHK wurden (ausschließlich) in Phase I nach ihrer 

Meinung bezüglich einer möglichen Registrierung- und Berichtspflicht von Wirtschaftsverbänden 

befragt, die aktuell für diese Gruppe nicht gilt. Die Teilnehmenden konnten zwischen den folgenden 

drei Antwortmöglichkeiten wählen:  

• JA! Wirtschaftsverbände sollten einer Registrierungs- und Berichtspflicht unterworfen sein. 

• NEIN! Es sollte weiterhin keine Registrierungs- und Berichtspflicht geben. 

• Keine Angaben. 

Ziel dieser Frage war es herauszufinden, ob aus Sicht der WV sowie der anderen Gruppen auch 

eine Registrierung- und Berichtspflicht für die WV eingeführt werden sollte.  

5.5.1 Berufsverbände 

Insgesamt antworteten 21 der BV auf diese Frage, wobei sich auffälliger Weise kein (0 %) BV 

enthielt („Keine Angaben“) (vgl. Abb. 20). Der größere Teil der Teilnehmer von 62 % (13 von 21) 

befürwortete eine zusätzliche Registrierungs- und Berichtspflicht für die WV, wogegen sich 38 % 

(acht von 21) gegen die Erweiterung einer solchen Pflichten aussprachen.  

Die Befürworter dieser Reform gaben Gründe der „Transparenz“ an, da so besser überprüft werden 

könne, ob Abmahnungen überwiegend aus profitorientierten Gründen von WV ausgestellt werden. 

Auf der anderen Seite wurde gegen die Ausweitung der Pflichten für die WV ins Feld geführt, dass 

der bürokratische Aufwand und die Auslastung von Behörden stark ansteige und dies der in 

Aussicht stehenden Nutzen bei weitem nicht rechtfertige.  
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Abbildung 20 - BV: Meinung zur Registrierungs- und Berichtspflicht von Wirtschaftsverbänden 

5.5.2 Industrie- und Handelskammern 

Alle Teilnehmer der IHK wurden ebenfalls nach ihrer Meinung bezüglich einer möglichen 

Registrierung- und Berichtspflicht für WV befragt, die bisher für diese Gruppe nicht galt. Bei den 

31 Antworten enthielten sich drei (10 %) IHK einer Meinung („Keine Angaben“). Abgesehen davon 

hielt die große Mehrheit von 87 % eine Ausweitung dieser Pflichten auf Wirtschaftsverbände für 

sinnvoll. Nur eine (3 %) Organisation sprach sich gegen diese Reform aus (vgl. Abb. 21). Diese 

Ergebnisse weisen dabei eine große Ähnlichkeit zu den Ergebnissen der Gruppe der QE auf.  

Die Befürworter einer Registrierung- und Berichtspflicht für WV haben angegeben, dass jede 

Regelung, die das Abmahnwesen transparenter und damit seriöser mache, sinnvoll und notwendig 

sei. Gleichzeitig erscheine aber eine überbordende Berichtspflicht nicht angemessen. Weiterhin 

erläutert eine IHK, dass eine klare Überwachung eine wichtige Voraussetzung für die Eindämmung 

des Abmahnmissbrauchs darstelle, da die Durchsetzung der Regelungen von größter Bedeutung 

für den Effekt in der Praxis sei.   

62%

38%

0%

BV: MEINUNG ZUR REGISTRIERUNG- UND BERICHTSPFLICHT VON 
WIRTSCHAFTSVERBÄNDEN

(PHASE I - 2019)

JA!	Wirtschaftsverbände	sollten
einer	Registrierungs-	und
Berichtspflicht	unterworfen	sein.

NEIN!	Es	sollte	weiterhin	keine
Registrierungs-	und
Berichtspflicht	geben.

Keine	Angaben.
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Abbildung 21 - IHK: Meinung zur Registrierung- und Berichtspflicht von Wirtschaftsverbänden 

5.5.3 Qualifizierte Einrichtungen 

Bei den insgesamt 15 Antworten der QE zur Frage der Etablierung einer Registrierungs- und 

Berichtspflicht für WV enthielt sich eine (7 %) QE der Meinung („Keine Angaben“). Abgesehen 

davon hielt die große Mehrheit von 87 % eine Ausweitung dieser Pflichten auf Wirtschaftsverbände 

für sinnvoll. Nur eine (7 %) QE sprach sich ausdrücklich gegen diese Reform aus (vgl. Abb. 22). 

Alle Befürworter dieses Reformaspekts haben Gründe der „Fairness“ bei ihrer Antwort zur 

Begründung einer allgemeinen Registrierungs- und Berichtspflicht für WV angeführt. Da QE bereits 

diesen Pflichten unterworfen seien, erscheine es nur sachgerecht, wenn auch die WV dieser Pflicht 

unterlägen. Dies sei insbesondere angesichts der weiteren bevorstehenden Reformpunkte des 

UWG der Fall, da die Pflichtenlast der QE in diesem Zusammenhang ohnehin weiter steige und 

ansonsten eine zu große Unwucht innerhalb der zu Abmahnungen berechtigten Gruppen 

entstünde. Außerdem könne auf diese Weise laut Einschätzung der Teilnehmer auch die 

Transparenz über die ausgestellten Abmahnungen erhöht und Missbrauch vorgebeugt werden. Ein 

Teilnehmer hat das Argument ins Feld geführt, dass umfassende Dokumentationspflichten für WV 

automatisch sicherstellen würden, dass öffentliche Stellen einen besseren quantitativen Überblick 

über Abmahnungen in Deutschland hätten.  
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IHK: MEINUNG ZUR REGISTRIERUNG- UND BERICHTSPFLICHT VON 
WIRTSCHAFTSVERBÄNDEN

(PHASE I - 2019)

JA!	Es	bedurfte	grundsätzliche
einer	Reform	des	UWG	bezüglich
des	Themas	Abmahnungen.

NEIN!	Es	sollte	weiterhin	keine
Registrierungs-	und
Berichtspflicht	geben.

Keine	Angaben.
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Abbildung 22- QE - Meinung zur Registrierungs- und Berichtspflicht von Wirtschaftsverbänden 

5.5.4 Wirtschaftsverbände 

Insgesamt antworteten 41 der WV auf die Frage nach einer Registrierungs- und Berichtpflicht für 

WV, wobei sich 16 von 31 (39 %) WV enthielten („Keine Angaben“). Der größere Teil der 

Teilnehmer von 41 % (17 von 41) befürwortete die zusätzlichen Auflagen für die WV, wogegen 2 % 

(sechs von 41) sich gegen diese Pflichtenausweitung aussprachen (vgl. Abb. 23).  

Auf Basis dieser Datengrundlage und der hohen Enthaltung ist die Bewertung der Daten kritisch 

zu sehen, dennoch lässt sich statuieren, dass eine größere Anzahl an WV der Registrierungs- und 

Berichtspflicht grundsätzlich zugestimmt hat. 

Dieses Stimmungsbild findet man auch in den näheren Erläuterungen der Befragungsteilnehmer 

wieder. Hier wurde unter anderem erläutert, dass einige Verbände geschickt alle abstrakten 

gesetzlichen Vorgaben umgehen würden, weshalb ein gewisser Kontrollmechanismus erforderlich 

sei. Gleichzeitig wird aber auch angemerkt, dass die Hürden der Berichtspflichten nicht zu hoch 

sein sollten. Ein Verband gab an, dass er die Einführung einer Liste – wie im Gesetzesentwurf des 

BMJV vorgesehen – begrüßen würde, aber eine allgemeine Registrierungs- und Berichtspflicht 

nicht für erforderlich und zielführend halte. Eine Liste und ein Anforderungskatalog für klagebefugte 

Einrichtungen sei der „zielführendere Weg“ und führe zu mehr Transparenz und 

Nachvollziehbarkeit der klagebefugten Einrichtungen. So könnten abgemahnte Unternehmen 

sichergehen, dass der jeweilige WV zuvor auch seine entsprechende Qualifikation nachgewiesen 

habe. Bisher sei es laut Angabe eines Verbandes insbesondere in der Praxis zum Teil schwierig 

87%

6%

7%

QE: MEINUNG ZUR REGISTRIERUNG- UND BERICHTSPFLICHT VON 
WIRTSCHAFTSVERBÄNDEN

(PHASE I - 2019)

JA! Wirtschaftsverbände sollten
einer Registrierungs- und
Berichtspflicht unterworfen sein.

Keine Angaben.

NEIN! Es sollte weiterhin keine
Registrierungs- und
Berichtspflicht geben.
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zu überprüfen, ob der abmahnende WV tatsächlich die notwendige Zahl an Mitgliedern und 

Mitbewerbern hat. Ein weiterer aufgegriffener Aspekt war, dass ein gewisses Missbrauchsrisiko 

eher bei den Wettbewerbsverbänden als bei den Wirtschaftsverbänden vermutet zu werden 

scheint, da Wettbewerbsverbände bis auf die Wettbewerbszentrale in ihrer Organisation nicht 

selten intransparent seien.   

 

Abbildung 23 – WV: Meinung zur Registrierungs- und Berichtspflicht von Wirtschaftsverbänden 

5.5.5 Gerichte 

Die Einführung einer Registrierungs- und Berichtspflicht für WV wurde von den befragten Gerichten 

in Phase I mit einer knappen relativen Mehrheit von 39 % (sieben von 18) der Gerichte (ca. 60 %) 

befürwortet. Fünf von 18 Gerichten (28 %) lehnten die Ausweitung der Registrierungs- und 

Berichtspflicht für WV ab. Der Rest (33 %) enthielt sich. 

41%

20%

39%

WV: MEINUNG ZUR REGISTRIERUNG- UND BERICHTSPFLICHT VON 
WIRTSCHAFTSVERBÄNDEN

(PHASE I - 2019)

JA!	Wirtschaftsverbände	sollten
einer	Registrierungs-	und
Berichtspflicht	unterworfen	sein.

NEIN!	Es	sollte	weiterhin	keine
Registrierungs-	und
Berichtspflicht	geben.

Keine	Angaben.
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Abbildung 24 – Gerichte: Meinung zur Registrierungs- und Berichtspflicht von 
Wirtschaftsverbänden 

Bei den Begründungen wurde vor allem darauf abgestellt, dass für das Gericht Beweisaufnahmen 

vermieden werden könnten und Behörden besser zur Prüfung geeignet seien. Auch wurde 

mehrfach betont, dass diese Pflicht hilfreich bei der Selektion missbräuchlicher Abmahnungen sein 

könne.  

Im Anschluss daran wurden die Gerichte in Phase II gefragt, ob die Einführung einer 

Registrierungs- und Berichtspflicht für WV zu einer spürbaren Abnahme missbräuchlicher 

Abmahnungen geführt habe. Dies wurde im Ergebnis allerdings überwiegend verneint durch 60 % 

(neun von 15) der Gerichte. Nur zwei von 15 Gerichten (13 %) sind der Überzeugung, dass die 

missbräuchlichen Abmahnungen durch die Veränderung reduziert wurden. Vier Gerichte (27 %) 

enthielten sich. Bei einer positiven Antwort wurde eine Abnahme missbräuchlicher Abmahnungen 

von 50% geschätzt (vgl. Abb. 24). 

5.5.6 Gruppenübergreifende Ergebnisse 

Bei Betrachtung der Gesamtergebnisse über alle Gruppen hinweg (vgl. Abb. 25) lässt sich 

feststellen, dass insgesamt mehr als 60 % (76 von 125) für eine Registrierungs- und Berichtspflicht 

stimmten, während 18 % (23 von 125) der Befragten der Meinung waren, dass es weiterhin keine 

Registrierungs- und Berichtspflicht bedürfe. 21 % (26 von 125) aller Personen, die auf diese Frage 

geantwortet haben, stimmten mit „Keine Angaben“ ab.   

39%

33%
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GERICHTE: MEINUNG ZUR REGISTRIERUNG- UND 
BERICHTSPFLICHT VON WIRTSCHAFTSVERBÄNDEN

(PHASE I - 2019)

JA!	Wirtschaftsverbände	sollten
einer	Registrierungs-	und
Berichtspflicht	unterworfen	sein.

Keine	Angaben.

NEIN!	Es	sollte	weiterhin	keine
Registrierungs-	und
Berichtspflicht	geben.
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Auch wenn die Einführung einer Registrierungs- und Berichtspflicht gruppenübergreifend sehr 

deutlich befürwortet wurde, müssen nichtsdestotrotz gruppenübergreifende Unterschiede 

berücksichtigt werden, um ein genaueres Bild über die Meinung zur Registrierungs- und 

Berichtspflicht von WV zu erhalten. In diesem Kontext lässt sich festhalten, dass sich sowohl WV 

und BV in ihren Antworten sehr ähneln und beide Gruppen zu etwa 40 % der Registrierungs- und 

Berichtspflicht zustimmen. Besonders hervorzuheben ist jedoch das ähnliche Antwortverhalten der 

Gruppen IHK und QE, die mit einer großen Mehrheit von jeweils 87 % für eine Registrierungs- und 

Berichtspflicht stimmen. Auch im Vergleich zu den anderen Gruppen ist die Zustimmung innerhalb 

dieser Gruppen besonders hoch.  

 

Abbildung 25 – Gesamt: Meinung zur Registrierungs- und Berichtspflicht von 
Wirtschaftsverbänden 

5.5.7 Interpretation und Schlussfolgerung 

Ein Forschungsstudienziel war die Untersuchung, ob die Registrierungs- und Berichtspflicht von 

WV nach neuer Rechtslage beim Bundesamt für Justiz angemessen erscheint. Eine Maßnahme 

ist dann angemessen, wenn die Nachteile, die mit ihr verbunden sind, nicht völlig außer Verhältnis 

zu den Vorteilen stehen, die sie bewirkt. 

Als Nachteil ist deutlich anzuerkennen, dass eine Registrierungs- und Berichtspflicht für 

Wirtschaftsverbände bürokratischen Aufwand bedeutet und die personell-zeitliche Auslastung der 

zuständigen Behörde (Bundesamt für Justiz, § 8b Abs. 1 UWG) bei der Umsetzung der ihnen mit 

61%18%

21%

GESAMT: MEINUNG ZUR REGISTRIERUNG- UND BERICHTSPFLICHT 
VON WIRTSCHAFTSVERBÄNDEN (PHASE I - 2019)

JA!	Wirtschaftsverbände	sollten
einer	Registrierungs-	und
Berichtspflicht	unterworfen	sein.

NEIN!	Es	sollte	weiterhin	keine
Registrierungs-	und
Berichtspflicht	geben.

Keine	Angaben.
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einer Registrierungs- und Berichtspflicht und des Führens eines entsprechenden Verzeichnisses 

auferlegten Aufgaben steigt.  

Diesen Nachteil sehen aber insgesamt 60 % der Befragungsteilnehmer, welche für eine 

Registrierungs- und Berichtspflicht gestimmt haben, als nicht so wesentlich an, dass sie von der 

Befürwortung einer Registrierungs- und Berichtspflicht von WV nach neuer Rechtslage beim 

Bundesamt für Justiz Abstand nehmen würden.  

In diesem Zusammenhang ist die nahezu einheitliche Aussage der Gerichte (80 %), dass die 

Registrierungs- und Berichtspflicht für WV letztlich nicht zu einer spürbaren Abnahme der 

missbräuchlichen Abmahnung geführt habe, bemerkenswert. Denn vermag die neue 

Gesetzesregelung keine deutlichen Vorteile mit sich zu bringen, lässt sich die Frage nach ihrem 

Sinn und Zweck bzw. ihrer Berechtigung jedenfalls diskutieren.   

Es lässt sich vermuten, dass für die Teilnehmer, die sich gegen eine Registrierungs- und 

Berichtspflicht aussprachen, die erwarteten Nachteile der Regelung am Ende den Nutzen nicht 

aufwiegen konnten. Diese Aussage ist wiederum nur bedingt repräsentativ, da sich die von einer 

solchen Registrierungs- und Berichtspflicht direkt betroffenen Befragungsteilnehmer in großer 

Mehrheit gegen eine solche aussprachen. 
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5.6 Einschätzung zur besonderen Betroffenheit von ausgewählten Branchen  

Die einzelnen Gruppen wurden zu einer subjektiven Einschätzung der Betroffenheit bestimmter 

Branchen hinsichtlich des Themas Abmahnungen i.S.d. UWG gefragt. Insbesondere wurde 

gefragt, welche Branche als Empfänger von Abmahnungen besonders betroffen ist. Hierbei wurden 

die Branchen des stationären Handels, des Online-Handels, des Handwerks, Medien und 

Rundfunk, Unterhaltung, Immobilienmakler, Bildung, Finanzdienstleiste, Gastronomie, Logistik 

sowie Telekommunikation vorgegeben. Darüber hinaus gab es zusätzlich am Ende durch ein 

Freitextfeld die Möglichkeit, weitere betroffene Branchen anzugeben. Die Befragten konnten die 

einzelnen Branchen auf einer Skala von 1 (sehr selten) bis 5 (sehr häufig) hinsichtlich ihrer 

Betroffenheit im Kontext des Abmahnwesens bewerten.   

Beim Lesen der grafischen Illustrierung der erhobenen Daten ist Folgendes zu berücksichtigen: 

Ein tiefes Rot am obigen Ende der Skala steht für eine hohe Betroffenheit, während ein tiefes Grün 

illustriert, dass die Branche laut Einschätzung wenig von Abmahnungen betroffen ist. Es ist wichtig 

anzumerken, dass dies keine evidenzbasierte Einschätzung ist, da viele Gruppen selbst zu wenig 

mit Abmahnungen zu tun und zudem gleichsam keine branchenübergreifende Erfahrung haben. 

Ziel der Datenerhebung zu dieser Frage ist lediglich eine Übersicht zum subjektiven Stimmungsbild 

der üblicherweise mit Abmahnungen befassten Gruppen.  

5.6.1 Berufsverbände 

Die Vertreter der BV wurden um eine subjektive Einschätzung der Betroffenheit bestimmter 

Branchen hinsichtlich des Themas Abmahnungen i.S.d. UWG gebeten. Die folgende Grafik 

(vgl. Abb. 26) spiegelt die Antworten von 18 BV wider, die elf Branchen auf einer Skala von 1 (sehr 

selten) bis 5 (sehr häufig) hinsichtlich der Betroffenheit eingeschätzt haben. Manche BV haben zu 

einzelnen Branchen keine Einschätzung abgegeben, sodass es teilweise weniger als 18 Antworten 

gibt. Die restlichen BV haben die Frage zur Einschätzung komplett übersprungen, da sie sich nicht 

im Stande sahen, eine Einschätzung abzugeben.  

In Phase I ist laut der Einschätzung der BV die Branche Online-Handel am stärksten von 

Abmahnungen betroffen. Auch die Branchen Unterhaltung und Finanzdienstleister seien relativ 

stark betroffen. Auf der anderen Seite wird vermutet, dass Unternehmen der Branchen Bildung, 

Gastronomie, Handwerk und Logistik eher sehr selten bis selten Abmahnungen erhalten.  

Darüber hinaus wurden keine weiteren Branchen als Empfänger von besonders vielen 

Abmahnungen thematisiert.  
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Abbildung 26 – BV: Welche Branchen sind am meisten als Empfänger von Abmahnungen 
betroffen?  

In Phase II (2021) haben insgesamt zehn BV die elf Branchen auf einer Skala von 1 (sehr selten) 

bis 5 (sehr häufig) hinsichtlich der Betroffenheit eingeschätzt (vgl. Abb. 27). Die restlichen BV 

haben diese Frage übersprungen. Laut der Einschätzung sind die Branchen Online-Handel und 

Telekommunikation am stärksten von Abmahnungen betroffen. Auch die Branche Unterhaltung ist 

stark betroffen. Auf der anderen Seite wird vermutet, dass Unternehmen der Branchen Bildung, 

Gastronomie und Handwerk eher sehr selten bis selten Abmahnungen erhalten.  

Weiterhin haben zwei Vertreter der BV Fitnessstudios als weitere Branche hinsichtlich des 

Empfangens von besonders vielen Abmahnungen thematisiert.  
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Abbildung 27 – BV: Welche Branchen sind am meisten als Empfänger von Abmahnungen 
betroffen?  

Bei einem Vergleich der Phase I und II zeigt sich, dass auch nach Inkrafttreten des Gesetzes zur 

Stärkung des fairen Wettbewerbes nach subjektiver Einschätzung der BV die gleichen Branchen 

mehr oder weniger stark von Abmahnungen betroffen sind. Besonders der Online-Handel ist nach 

wie vor die Branche, die innerhalb dieser Gruppe als am stärksten von Abmahnungen betroffen 

empfunden wird. Es ist jedoch auch zu vermerken, dass die Bewertung „sehr häufig“ 

zurückgegangen ist. Hier muss aber auch auf die geringe Datengrundlage verwiesen werden, die 

keine eindeutige Aussage diesbezüglich zulässt.  

5.6.2 Industrie- und Handelskammern 

Die folgende Grafik (vgl. Abb. 28) spiegelt die Antworten von 28 IHK wider, die elf Branchen auf 

einer Skala von 1 (sehr selten) bis 5 (sehr häufig) hinsichtlich der Betroffenheit im Jahr 2020 

eingeschätzt haben. Die restlichen QE haben diese Frage übersprungen, da sie sich nicht im 

Stande sahen, eine Einschätzung abzugeben.  

In Phase I sind laut der Einschätzung der IHK die Branchen Online-Handel und Immobilienmakler 

in der genannten Reihenfolge am stärksten von Abmahnungen betroffen. Auf der anderen Seite 

wird vermutet, dass Unternehmen der Branchen Bildung und Logistik und eher sehr selten bis 

selten Abmahnungen erhalten. Bei den anderen Branchen ist kein klares Stimmungsbild zu 

erkennen. 

1 1 1

3

1 1

2 2

1

3

2

3

2 1

1

1

4

2
4

1

1

3
2

2

1

6

3
1

2

5

1 1

3

1 1 1 1

ST
A
T
IO
N
AY
R
E
R
	H
A
N
D
E
L

O
N
L
IN
E
-H
A
N
D
E
L

H
A
N
D
W
E
R
K

M
E
D
IE
N
	U
N
D
	

R
U
N
D
F
U
N
K

U
N
T
E
R
H
A
LT
U
N
G

IM
M
O
B
IL
IE
N
M
A
K
L
E
R

B
IL
D
U
N
G

F
IN
A
N
Z
D
IE
N
ST
L
E
IS
T
E
R

G
A
ST
R
O
N
O
M
IE

L
O
G
IS
T
IK

T
E
L
E
K
O
M
M
U
N
IK
A
T
IO
N

EINSCHÄTZUNG	DER	BV:	WELCHE	BRANCHEN	SIND	AM	MEISTEN	ALS	

EMPFÄNGER	VON	ABMAHNUNGEN	BETROFFEN?	(PHASE	II	-	2021)

SEHR	SELTEN SELTEN MITTEL ÖFTER SEHR	HÄUFIG



Wiebe * Helmschrot * Kreutz ê Evaluierung der Regelungen zur Verhinderung des Abmahnmissbrauchs 

 

 

 

123 

 

Abbildung 28: IHK - Welche Branchen sind am meisten als Empfänger von Abmahnungen 
betroffen? 

In Phase II haben insgesamt 27 IHK die elf Branchen auf einer Skala von 1 (sehr selten) bis 5 

(sehr häufig) hinsichtlich der Betroffenheit eingeschätzt (vgl. Abb. 29). Die restlichen IHK haben 

diese Frage übersprungen, da sie sich nicht im Stande sahen, eine Einschätzung abzugeben. Laut 

der Einschätzung der IHK sind die Branchen Online-Handel, Immobilienmakler und 

Finanzdienstleister in dieser Reihenfolge am stärksten von Abmahnungen betroffen. Auf der 

anderen Seite wird vermutet, dass Unternehmen der Branchen Logistik, Medien & Rundfunk sowie 

Bildung und Unterhaltung eher selten bis selten Abmahnungen erhalten. Bei den anderen 

Branchen ist kein klares Stimmungsbild zu erkennen.  
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Abbildung 29: IHK - Welche Branchen sind am meisten als Empfänger betroffen?  

5.6.3 Qualifizierte Einrichtungen 

Die folgende Grafik (vgl. Abb. 30) spielgelt die Antworten von elf QE, die elf Branchen auf einer 

Skala von 1 (sehr selten) bis 5 (sehr häufig) hinsichtlich der Betroffenheit im Jahr 2020 eingeschätzt 

haben. Die restlichen QE haben diese Frage übersprungen, da sie sich nicht im Stande sahen, 

eine Einschätzung abzugeben.  

In Phase I sind laut der Einschätzung der QE die Branchen Telekommunikation, Online-Handel 

und Finanzdienstleistungen in dieser Reihenfolge am stärksten von Abmahnungen betroffen. Auf 

der anderen Seite wird vermutet, dass Unternehmen der Branchen Bildung, stationärer Handel und 

Handwerk eher sehr selten bis selten Abmahnungen erhalten. Bei den anderen Branchen ist kein 

klares Stimmungsbild zu erkennen.  

Ergänzend zu den im Fragebogen als Auswahl aufgeführten Branchen haben neun Teilnehmer 

weitere Branchen als Empfänger von Abmahnungen angeführt. Vier davon haben die 

Reisebranche proaktiv als klassischen Empfänger von Abmahnungen angeführt. Als Begründung 

wurde angeführt, dass besonders für Unternehmen aus dieser Branche das Rechtsmittel der 

Abmahnung i.S.d. UWG sinnvoll Anwendung findet, da diese Unternehmen häufig irreführende 

Werbung betreiben. Von weiteren drei Teilnehmern ist die Branche der Energieversorger bzw. 

Daseinsvorsorge als häufiger Empfänger von Abmahnungen genannt. Zur Begründung wurde 

angeführt, dass in diesem Geschäftsumfeld bisweilen nicht gesetzte konforme Vertragsabschlüsse 

forciert werden und irreführende Angaben gemacht werden. Obwohl diese zusätzlichen Branchen 
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aufgrund mangelnder Vergleichbarkeit nicht in der Grafik aufgeführt sind, stellt die Ergänzung 

seitens der Teilnehmer eine erwähnenswerte Komplementierung des Meinungsbildes der Experten 

der QE dar.  

 

Abbildung 30 – IHK: Welche Branchen sind am meisten als Empfänger von Abmahnungen 
betroffen? 

In Phase II haben insgesamt 16 BV die elf Branchen auf einer Skala von 1 (sehr selten) bis 5 (sehr 

häufig) hinsichtlich der Betroffenheit eingeschätzt (vgl. Abb. 31). Die restlichen BV haben diese 

Frage übersprungen. Laut Einschätzungen der QE sind die Branchen Telekommunikation, Online-

Handel und Finanzdienstleister in dieser Reihenfolge am stärksten von Abmahnungen betroffen. 

Auf der anderen Seite wird vermutet, dass Unternehmen der Branchen Bildung, Handwerk und 

Logistik eher selten bis selten Abmahnungen erhalten. Bei den anderen Branchen ist kein klares 

Stimmungsbild zu erkennen.  

Ergänzend zu den im Fragebogen als Ausfall aufgeführten Branchen haben einige Teilnehmer 

weitere Branchen als Empfänger von Abmahnungen angeführt. Von drei Teilnehmenden (15 %) 

wurde die Energiebranche als klassischer Empfänger von Abmahnungen genannt.  
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Abbildung 31 – QE: Welche Branchen sind am meisten als Empfänger von Abmahnungen 
betroffen?  

Bei einem Vergleich von Phase I und II zeigt sich, dass auch nach Inkrafttreten des Gesetzes zur 

Stärkung des fairen Wettbewerbes nach Einschätzung der QE die gleichen Branchen mehr oder 

weniger stark von Abmahnungen betroffen sind. Besonders der Online-Handel und die 

Telekommunikation sind nach wie vor Branchen, die innerhalb dieser Gruppe als am stärksten 

betroffen empfunden werden.  

Auf Basis der Ergebnisse kann vermutet werden, dass die Reform des UWG für die besonders 

stark betroffenen Branchen aus Sicht der QE keinen bedeutenden Vorteil bewirken konnte. 

Allerdings gilt es zu betrachtet, dass subjektive Stimmungsbilder sich häufig erst zeitversetzt zur 

Veränderung des Status Quo entwickeln. 

5.6.4 Wirtschaftsverbände 

Die folgende Grafik (vgl. Abb. 32) spielgelt die Antworten von 23 WV in Phase I wider, die elf 

Branchen auf einer Skala von 1 (sehr selten) bis 5 (sehr häufig) hinsichtlich der Betroffenheit 

eingeschätzt haben. Die restlichen WV haben diese Frage übersprungen, da sie sich nicht im 

Stande sahen, eine Einschätzung abzugeben. 

Laut Einschätzung der WV ist im Jahr 2019 die Branche Online-Handel am stärksten von 

Abmahnungen betroffen. Auch die Branchen Finanzdienstleister und Immobilienmakler seien 
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relativ stark bis mittel betroffen. Auf der anderen Seite wird vermutet, dass gerade die Unternehmen 

der Branchen Bildung und Logistik eher sehr selten bis selten Abmahnungen erhalten.  

 

Abbildung 32: WV - Welche Branchen sind am meisten als Empfänger von Abmahnungen 
betroffen? 

Die folgende Grafik (vgl. Abb. 33) spiegelt die Antworten von 13 WV in Phase II wider. Die 

restlichen WV haben diese Frage übersprungen. 

In Phase II sind laut Einschätzung der WV die Branchen Online-Handel, Telekommunikation sowie 

Medien und Rundfunk am stärksten von Abmahnungen betroffen. Auch die Branchen Unterhaltung 

und Finanzdienstleister seien relativ stark betroffen. Auf der anderen Seite wird vermutet, dass 

Unternehmen der Branchen Bildung und Gastronomie eher sehr selten bis selten Abmahnungen 

erhalten. 
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Bei einem Vergleich von Phase I und II zeigt sich, dass auch nach Inkrafttreten des Gesetzes zur 

Stärkung des fairen Wettbewerbes in der Wahrnehmung der WV die gleichen Branchen mehr oder 

weniger von stark von Abmahnungen betroffen sind. Besonders der Online-Handel ist nach wie vor 

die Branche, die innerhalb dieser Gruppe als am stärksten betroffen empfunden wird.  

5.6.5 Gerichte 

Die folgende Grafik (vgl. Abb. 34) spielgelt die Antworten von 17 Gerichten wider, die elf Branchen 

auf einer Skala von 1 (sehr selten) bis 5 (sehr häufig) hinsichtlich der Betroffenheit im Jahr 2019 

eingeschätzt haben. Die restlichen Gerichte haben diese Frage übersprungen. 
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Abbildung 33: Welche Branchen sind am meisten als Empfänger von Abmahnungen betroffen?  
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Abbildung 34: Gerichte - Welche Branchen sind am meisten als Empfänger von Abmahnungen 
betroffen? 

In Phase I sind laut der Einschätzung der Gerichte die Branchen Online-Handel und 

Telekommunikation in der genannten Reihenfolge am stärksten von Abmahnungen betroffen. Es 

wird ferner vermutet, dass Unternehmen der Branchen Logistik, Bildung und Unterhaltung sehr 

selten bis selten Abmahnungen erhalten. Bis auf den stationären Handel, der Branche der 

Finanzdienstleister und der Gastronomie werden alle anderen Branchen laut Angaben der Gerichte 

selten oder mittelhäufig abgemahnt.  

Die Ergebnisse aus der Erhebung von Phase II spiegeln sich in der folgenden Grafik (vgl. Abb. 35) 

wider.  
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Abbildung 35: Gerichte - Welche Branchen sind am meisten als Empfänger von Abmahnungen 
betroffen? 

In Phase II sind laut der Einschätzung der Gerichte die Branchen Online-Handel und 

Telekommunikation in der genannten Reihenfolge am stärksten von Abmahnungen betroffen. Es 

wird vermutet, dass Unternehmen der Branchen Gastronomie, Logistik und Finanzdienstleister 

eher sehr selten bis selten Abmahnungen erhalten. Bis auf den stationären Handel werden alle 

anderen Branchen laut Angaben der Gerichte selten oder mittelhäufig abgemahnt.  

5.6.6 Gruppenübergreifende Ergebnisse 

Bei Betrachtung der allgemeinen Einschätzung aller Experten über alle Gruppen hinweg wird in 

Phase I der Datenerhebung deutlich, dass die Branche des Online-Handels mit ziemlicher 

Eindeutigkeit die Branche darstellt, die am meisten als Empfänger von Abmahnungen betroffen zu 

sein scheint (vgl. Abb. 36). Eine weitere Branche, die auch stark betroffen ist, stellt die Branche 

der Telekommunikation dar.  

Auf der anderen Seite zeigt sich, dass besonders Branchen wie Bildung oder Logistik in der 

Wahrnehmung der Befragten sehr selten oder kaum abgemahnt werden. Bei allen anderen 

Branchen ist kein eindeutiges Bild erkennbar, da sowohl angegeben wird, dass die einzelnen 

Branchen häufig, aber auch selten abgemahnt wird und somit keine weiteren Verallgemeinerungen 

angenommen werden kann. 
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Bei Betrachtung der allgemeinen Einschätzung aller Experten über alle Gruppen zeigt sich in 

Phase II, dass ebenfalls die Gruppe des Online-Handels sowie die Telekommunikation die 

Branchen darstellen, die am stärksten als Empfänger von Abmahnungen betroffen sind 

(vgl. Abb. 37). Darüber hinaus stellen sich die Branche der Immobilienmakler und die Branche der 

Finanzdienstleister ebenfalls als zwei Branchen heraus, die stark von Abmahnungen betroffen 

sind.  

Die Branchen Bildung und Logistik bleiben in dieser Erhebung ebenfalls die Branchen, die am 

wenigstens betroffen sind.  
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Abbildung 36: Experten - Welche Branchen sind am meisten als Empfänger von 
Abmahnungen betroffen? 
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Abbildung 37: Experten - Welche Branchen sind am meisten als Empfänger von Abmahnungen 
betroffen? 

Im Vergleich zwischen den Gruppen sind letzten Endes keine gravierenden Unterschiede 

hervorzuheben.  

5.6.7 Interpretation und Schlussfolgerung 

Der Vergleich zwischen der Erhebung aus dem Jahr 2019 und dem Jahr 2021 zeigt, dass auch 

nach Inkrafttreten des Gesetzes zur Stärkung des fairen Wettbewerbes laut subjektiver 

Einschätzung der Befragungsteilnehmer die gleichen Branchen mehr oder weniger von stark von 

Abmahnungen betroffen sind. Besonders der Online-Handel ist nach wie vor die Branche, die von 

allen Gruppen übergreifend als die am stärksten von Abmahnungen betroffene Branche 

empfunden wird.  

Aus den Angaben der Befragungsteilnehmer kann interpretiert werden, dass das Gesetz zur 

Stärkung des fairen Wettbewerbs nicht dazu geführt hat, dass weniger Abmahnungen wegen 

Verstößen im Online-Handel ausgesprochen wurden.  

Dies war zwar auch nicht vorrangiges Ziel der Gesetzesreform, denn laut der Gesetzesbegründung 

sollte nicht verhindert werden, dass generell Abmahnungen im Online-Handel ausgesprochen 

werden. Dies würde in dieser Form auch dem Sinn und Zweck von Abmahnungen im 

Lauterkeitsrecht widersprechen. Nach der Gesetzesbegründung sollte lediglich der Anspruch auf 

Ersatz der Aufwendungen für eine Abmahnung durch klagebefugte Mitbewerber ausgeschlossen 
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werden, wenn es sich um Verstöße gegen Informations- und Kennzeichnungspflichten handelt, die 

auf Telemedien begangen werden. Dadurch sollte der Umstand berücksichtigt werden, dass der 

Großteil der Abmahnungen von Wettbewerbern wegen Verstößen im Online-Handel 

ausgesprochen wird.40  

Da auch nach der Reform nach Einschätzung der Befragungsteilnehmer weiterhin im Online-

Handel die meisten Abmahnungen ausgesprochen werden, kann nur vermutet werden, dass 

entweder die Abmahnungen im Online-Handel unabhängig von einer Kostenerstattung 

ausgesprochen werden und daher auch weiterhin Abmahnungen durch klagebefugte Mitbewerber 

ausgesprochen werden, wenn es sich um Verstöße gegen Informations- und 

Kennzeichnungspflichten handelt, die auf Telemedien begangen werden, oder dass Abmahnungen 

wegen Verstößen gegen Informations- und Kennzeichnungspflichten, die auf Telemedien 

begangen werden, in der Praxis zahlenmäßig keine so große Rolle spielten, dass sich die Zahlen 

durch die Regelung im Gesetz zur Stärkung des fairen Wettbewerbs verändern. Ebenfalls könnte 

vermutet werden, dass zwar die oben genannte Regelung Wirkung entfaltet, aber in einer 

Wechselwirkung nun andere Verstöße im Online-Handel vermehrt abgemahnt werden, weshalb 

sich aus Sicht der Befragungsteilnehmer die Anzahl von Abmahnungen im Online-Handel 

insgesamt nicht verändert hat.  

Diese Vermutungen können aber nicht eindeutig durch eine Datenbasis belegt werden.  

 
40 BT-Drucksache 19/12084, S. 32, abrufbar unter https://dserver.bundestag.de/btd/19/120/1912084.pdf. 
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5.7 Einschätzung zur besonderen Betroffenheit von Unternehmen abhängig von der 

Unternehmensgröße  

Aufbauend auf der Frage nach der besonderen Betroffenheit von Branchen, wurden die Vertreter 

der Gruppen außerdem nach ihrer Einschätzung gefragt, ob Unternehmen bestimmter Größen – 

gemessen in Mitarbeitern – besonders von Abmahnungen als Empfänger betroffen sind. Die 

Vertreter aus den einzelnen Gruppen konnten sowohl in Phase I als auch in Phase II auf einer 

Skala von 1 (sehr selten) bis 5 (sehr häufig) ihre subjektive Einschätzung abgeben.  

Die folgenden Unternehmensgrößen nach Mitarbeiteranzahl standen zur Auswahl: 

• Internationaler Konzern (Sitz/Stelle in Deutschland) (> 1.000 MA) 

• Großunternehmen (< 1.000 MA) 

• Mittelstandsunternehmen (< 250 MA) 

• Kleinunternehmen (< 100 MA) 

• Kleinstunternehmen (< 10 MA) 

Ziel dieser Frage war es herauszufinden, inwieweit in der subjektiven Wahrnehmung der 

Befragungsteilnehmer die Unternehmensgröße Auswirkungen auf die Betroffenheit hinsichtlich 

erhaltener Abmahnungen besitzt, d.h. ob es eine Korrelation zwischen Unternehmensgröße und 

Betroffenheit von Abmahnungen gibt. 

5.7.1 Berufsverbände 

Hinsichtlich der Einschätzung, ob Unternehmen einer bestimmten Größe – gemessen in 

Mitarbeitern – besonders von Abmahnungen als Empfänger betroffen sind, gaben 21 Vertreter der 

Gruppe der BV ihre subjektive Einschätzung ab.  

Die folgende Grafik (vgl. Abb. 38) spiegelt die Antworten aus Phase I der Erhebung wider.  
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Abbildung 38 - BV: Unternehmen welcher Größe sind am meisten als Empfänger von 
Abmahnungen betroffen?  

Die Einschätzungen der BV haben im Mittel ergeben, dass die Anzahl der empfangenen 

Abmahnungen zunimmt, je kleiner das Unternehmen ist. So gaben 57 % (zwölf von 21) der BV an, 

dass Kleinstunternehmen öfter bis sehr häufig Abmahnungen erhalten. Bei Kleinunternehmen 

waren 51 % (elf von 21) der Teilnehmer der gleichen Auffassung. In der Größenordnung der 

mittelständischen Unternehmen war dagegen eine Mehrheit von 60 % der BV der Ansicht, dass 

diese maximal durchschnittlich („Mittel“) betroffen seien. Noch deutlicher war die Überzeugung, 

dass Großunternehmen und internationale Konzerne maximal mittelstark von Abmahnungen 

betroffen seien, da jeweils über 80 % der BV ausgewählt haben, diese Unternehmensgrößen seien 

selten, selten oder mittel von Abmahnungen i.S.d. UWG betroffen. 

Auch in Phase II der Erhebung wurden die Vertreter der BV um eine subjektive Einschätzung 

hinsichtlich der Fragestellung gebeten. Die folgende Grafik (vgl. Abb. 39) spiegelt die Antworten 

von neun BV wider. 
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Abbildung 39 – BV: Unternehmen welcher Größe sind am meisten als Empfänger von 
Abmahnungen betroffen?  

Es ist erkennbar, dass die Verteilung immer noch ähnlich ist, jedoch der Anteil bei 

Kleinunternehmen und Kleinstunternehmen, die „öfter“ bis „sehr häufig“ Abmahnungen erhalten, 

gesunken ist. Dies könnte in den Zusammenhang mit der Einführung der Gesetzesreform und der 

damit verbundenen erhöhten Anforderungen an Abmahnungen in Zusammenhang gebracht 

werden. Zuvor war vor allem diese Art der Unternehmensgröße betroffen, was nun durch die neuen 

Regelungen eventuell eingedämmt werden konnte.  

Allerding lässt die relativ kleine Stichprobe keine fundierte und vor allem 

verallgemeinerungswürdigen Schlussfolgerung zu dieser subjektiven Einschätzung über die zwei 

Phasen hinweg zu. Die Aussagen sind nicht deutlich genug.  

5.7.2 Industrie- und Handelskammern 

Hinsichtlich der Einschätzung, ob Unternehmen einer bestimmten Größe – gemessen in 

Mitarbeitern – besonders von Abmahnungen als Empfänger betroffen sind, gaben 30 Vertreter der 

Gruppe der IHK ihre subjektive Einschätzung ab.  

Die folgende Grafik (vgl. Abb. 40) spiegelt die Antworten aus Phase I der Erhebung wider.  
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Abbildung 40 – IHK: Unternehmen welcher Größe sind am meisten als Empfänger von 
Abmahnungen betroffen?  

Die Einschätzungen der IHK sind besonders hervorzuheben, da durch ihre Angaben klar bestätigt 

werden kann, dass die Anzahl der empfangenen Abmahnungen zunehme, je kleiner das 

Unternehmen sei. So gaben 97 % (29 von 30) der IHK an, dass Kleinstunternehmen öfter bis sehr 

häufig Abmahnungen erhalten. Bei Kleinunternehmen teilten 90 % (27 von 30) der Teilnehmer die 

gleiche Auffassung. In der Größenordnung der mittelständischen Unternehmen war dagegen eine 

Mehrheit von 40 % der Befragten der Ansicht, dass diese durchschnittlich („Mittel“) betroffen seien. 

Noch deutlicher war die Überzeugung, dass Großunternehmen und internationale Konzerne 

maximal mittelstark von Abmahnungen betroffen seien, da jeweils über 60 % der IHK ausgewählt 

haben, diese Unternehmensgrößen seien selten, selten oder mittel von Abmahnungen i.S.d. UWG 

betroffen. 

Auch in Phase II der Datenerhebung wurden die Vertreter der IHK um eine subjektive Einschätzung 

hinsichtlich der Fragestellung gebeten. Die folgende Grafik (vgl. Abb. 41) spiegelt die Antworten 

von 27 IHK wider. 

 

9

5
2

8

11

4

1 5

12

3 1

2

5

16

9

1

11

19

IN
T
E
R
N
A
T
IO
N
A
L
E
	

K
O
N
Z
E
R
N
E
	(
SI
T
Z
/S
T
E
L
L
E
	

IN
	D
E
U
T
SC
H
L
A
N
D
)	
(>
	

1
.0
0
0
	M
A
)

G
R
O
SS
U
N
T
E
R
N
E
H
M
E
N
	(
<
	

1
.0
0
0
	M
A
)

M
IT
T
E
L
ST
A
N
D
SU
N
T
E
R
N
E
H

M
E
N
	(
<
	2
5
0
	M
A
)

K
L
E
IN
U
N
T
E
R
N
E
H
M
E
N
	(
<
	

1
0
0
	M
A
)

K
L
E
IN
ST
U
N
T
E
R
N
E
H
M
E
N
	

(<
	1
0
	M
A
)

SEHR	SELTEN SELTEN MITTEL ÖFTER SEHR	HÄUFIG



Wiebe * Helmschrot * Kreutz ê Evaluierung der Regelungen zur Verhinderung des Abmahnmissbrauchs 

 

 

 

138 

 

Abbildung 41 – IHK: Unternehmen welcher Größe sind am meisten als Empfänger von 
Abmahnungen betroffen?  

Die Einschätzungen der IHK sind hier ebenfalls besonders hervorzuheben, da auch hier klar 

bestätigt werden kann, dass die Anzahl der empfangenen Abmahnungen zunehme, je kleiner das 

Unternehmen sei. Die Verteilung ist dabei mit der Verteilung aus der Phase I vergleichbar und im 

Vergleich zu den anderen Gruppen lässt sich erkennen, dass die Aussagekraft innerhalb dieser 

Daten am höchsten ist.  

5.7.3 Qualifizierte Einrichtungen 

Hinsichtlich der Einschätzung, ob Unternehmen einer bestimmten Größe – gemessen in 

Mitarbeitern – besonders von Abmahnungen als Empfänger betroffen sind, gaben zehn Vertreter 

der Gruppe der QE ihre subjektive Einschätzung ab.  

Die folgende Grafik (vgl. Abb. 42) spiegelt die Antworten aus Phase I der Erhebung wider.  
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Abbildung 42 – QE: Unternehmen welcher Größe sind am meisten als Empfänger von 
Abmahnungen betroffen? 

Laut Einschätzung der QE seien vor allem internationale Konzerne besonders von Abmahnungen 

betroffen. Neun von zehn Vertretern gaben an, dass diese öfter bis sehr häufig Abmahnungen 

erhalten. Im Trend ist zu beobachten, dass die Teilnehmer der Ansicht sind, mit zunehmender 

Größe des Unternehmens, nehme die Zahl der Abmahnungen zu. Bei Großunternehmen glauben 

noch fünf von zehn Vertretern der QE, dass diese öfter bis sehr häufig betroffen seien. Mittelstands- 

und Kleinunternehmen seien dagegen in den Augen von vier von zehn bzw. sechs von zehn 

Teilnehmern sehr selten bis selten Empfänger von Abmahnungen.  

Die einzige Ausnahme stellen die Kleinstunternehmen dar, bei denen ein unklares Bild besteht. 

Entgegen jenem Trend sind drei von zehn QE der Ansicht, dass diese öfter bis sehr häufig 

Abmahnungen erhalten. Auf der anderen Seite glauben auch drei von zehn Teilnehmern, dass 

Kleinstunternehmen sehr selten Empfänger von Abmahnungen seien. Die Teilnehmer, die eine 

hohe Betroffenheit vermuten, haben an dieser Stelle in Kommentaren erläutert, dass sie glauben, 

Kleinstunternehmen seien „weniger wehrhaft“ gegen Abmahnungen und daher wahrscheinlich 

öfter betroffen.  

Auch in Phase II der Erhebung wurden die Vertreter der QE um eine subjektive Einschätzung 

hinsichtlich der Fragestellung gebeten. Die folgende Grafik (vgl. Abb. 43) spiegelt die Antworten 

von zwölf QE wider. 
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Bei Betrachtung der Einschätzung der QE fällt auf, dass die Bewertungen hinsichtlich der 

verschiedenen Unternehmensgrößen ziemlich ähnlich zu den bisherigen Gruppenergebnissen 

ausfallen und keine großen Unterschiede oder Auffälligkeiten erkennbar sind (vgl. Ziff. 5.7.2).  

5.7.4 Wirtschaftsverbände 

Hinsichtlich der Einschätzung, ob Unternehmen einer bestimmten Größe – gemessen in 

Mitarbeitern – besonders von Abmahnungen als Empfänger betroffen sind, gaben 23 Vertreter der 

Gruppe der WV ihre subjektive Einschätzung ab.  

Die folgende Grafik (vgl. Abb. 44) spiegelt die Antworten aus Phase I der Datenerhebung wider.  
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Abbildung 43: QE - Unternehmen welcher Größe sind am meisten als Empfänger von 
Abmahnungen betroffen?  
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Abbildung 44 – WV: Unternehmen welcher Größe sind am meisten als Empfänger von 
Abmahnungen betroffen?  

Die Einschätzungen der WV lassen eine Tendenz vermuten, dass die Anzahl der empfangenen 

Abmahnungen zunehme, je kleiner das Unternehmen sei. So gaben 43 % (zehn von 23) der WV 

an, dass Kleinstunternehmen öfter bis sehr häufig Abmahnungen erhalten. Bei Kleinunternehmen 

teilten 70 % (16 von 23) der Teilnehmer die Einschätzung. In der Größenordnung der 

mittelständischen Unternehmen war dagegen eine Mehrheit von 39 % der WV der Ansicht, dass 

diese durchschnittlich („Mittel“) betroffen seien und 30 % (sieben von 23) sahen diese 

Größenordnung als öfter bis sehr häufig betroffen. Ebenfalls bei 30 % lag die Überzeugung, dass 

Großunternehmen und internationale Konzerne öfter und sehr häufig von Abmahnungen betroffen 

seien, weshalb es insgesamt schwierig sei, eine allgemeine Aussage zu treffen. Es ist aber, wie 

anfangs bereits erwähnt, eine Tendenz wahrzunehmen, dass die Anzahl der empfangenen 

Abmahnungen zunehme, je kleiner das Unternehmen ist.  

Auch in Phase II der Erhebung wurden die Vertreter der WV um eine subjektive Einschätzung 

hinsichtlich der Fragestellung gebeten. Die folgende Grafik (vgl. Abb. 45) spiegelt die Antworten 

von 15 Wirtschaftsverbänden wider. 
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Abbildung 45  WV: Unternehmen welcher Größe sind am meisten als Empfänger von 
Abmahnungen betroffen?  

Die Einschätzungen der WV haben im Mittel ergeben, dass die Anzahl der empfangenen 

Abmahnungen zunehme, je kleiner das Unternehmen sei. So gaben 44 % (sieben von 15) der WV 

an, dass Kleinstunternehmen öfter bis sehr häufig Abmahnungen erhalten. Bei Kleinunternehmen 

waren es ebenfalls 44 % (sieben von 16) der Teilnehmer, die die Einschätzung teilten. In der 

Größenordnung der mittelständischen Unternehmen war dagegen eine Mehrheit von 43 % der WV 

der Ansicht, dass diese durchschnittlich („mittel“) betroffen seien, dennoch geben auch 31 % der 

WV an, dass diese Unternehmen öfter bis häufig von Abmahnungen betroffen sind. Bei 

Betrachtung der Großunternehmen und internationale Konzerne ergibt sich jedoch ein anderes 

Bild, da in diesen Gruppen jeweils 87 % der WV bei internationalen Konzernen und 88 % der WV 

bei Großunternehmen ausgewählt haben, dass diese Unternehmensgrößen sehr selten, selten 

oder mittel von Abmahnungen i.S.d. UWG betroffen seien.  

Diese Erkenntnisse lassen sich auch mit jenen aus der Gruppe der BV vergleichen, da sich dort 

eine vergleichbare Datenlage feststellen lässt (Anzahl der empfangenen Abmahnungen nimmt zu 

je kleiner das Unternehmen ist).  

Im Vergleich von Phase I und II scheinen sich eher die kleineren Unternehmen als Zielgruppe für 

Abmahnungen einordnen zu lassen. Solch eine klare Aussage war auf Grundlage der Erhebung in 

Phase I noch nicht möglich. Es ist aber auch wichtig in diesem Kontext zu beachten, dass es sich 

hier um eine kleine Stichprobe handelt und einzelne Antwortkategorien nur sehr geringe Anzahlen 

an Antworten enthalten und somit die Verallgemeinerung durchaus kritisch zu betrachten ist. 
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5.7.5 Gerichte 

Hinsichtlich der Einschätzung, ob Unternehmen einer bestimmten Größe – gemessen in 

Mitarbeitern – besonders von Abmahnungen als Empfänger betroffen sind, wurden auch die 

Gerichte nach ihrer Einschätzung gebeten. Insgesamt geben 16 Vertreter der Gruppe der Gerichte 

ihre subjektive Einschätzung ab.  

Die folgende Grafik (vgl. Abb. 46) spiegelt die Antworten aus Phase I der Datenerhebung wider.  

 

Abbildung 46 – Gerichte: Unternehmen welcher Größe sind am meisten als Empfänger von 
Abmahnungen betroffen?  

Auch die Gerichte lassen sich in ihren Aussagen mit denen der Gruppen der IHK, BV und WV 

vergleichen, denn auch hier ergeben die Einschätzungen, dass die Anzahl der empfangenen 

Abmahnungen zunehme, je kleiner das Unternehmen sei. So gaben 80 % (zwölf von 15) der 

Gerichte an, dass Kleinstunternehmen öfter bis sehr häufig Abmahnungen erhalten. Gleichzeitig 

waren bei Kleinunternehmen 60 % (neun von 15) der Teilnehmer der gleichen Einschätzung. In 

der Größenordnung der mittelständischen Unternehmen war dagegen eine Mehrheit von 53 % der 

Gerichte der Ansicht, dass diese durchschnittlich („Mittel“) betroffen seien. Noch deutlicher war die 

Überzeugung, dass Großunternehmen und internationale Konzerne maximal mittelstark von 

Abmahnungen betroffen seien, da jeweils 100 % der Gerichte ausgewählt hat, diese 

Unternehmensgrößen seien sehr selten, selten oder mittel von Abmahnungen i.S.d. UWG 

betroffen. 
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Auch in Phase II der Erhebung wurden die Vertreter der Gerichte um eine subjektive Einschätzung 

hinsichtlich der Fragestellung gebeten. Die folgende Grafik (vgl. Abb. 47) spiegelt die Antworten 

von 18 Gerichten wider. 

 

Abbildung 47 – Gerichte: Unternehmen welcher Größe sind am meisten als Empfänger von 
Abmahnungen betroffen?  

Die Einschätzungen der Gerichte sind hier mit jenen aus der Erhebung von 2019 vergleichbar. 

Auch hier zeigt sich die Annahme der Gerichte, dass die Anzahl der empfangenen Abmahnungen 

zunehme, je kleiner das Unternehmen sei. Die Verteilung ist dabei mit der Verteilung aus der 

Erhebung von Phase I vergleichbar.  

5.7.6 Gruppenübergreifemde Ergebnisse 

Die Gesamtübersicht der betroffenen Unternehmen – aufgeteilt nach Unternehmensgröße – zeigt 

in Phase I, dass ein Muster hinsichtlich der Empfänger von Abmahnungen zu erkennen ist 

(vgl.  Abb. 48). Auf Basis der gegebenen Antworten über alle Gruppen hinweg, zeigt sich, dass 

allgemein angenommen wird, dass die Anzahl der empfangenen Abmahnungen zunehme, je 

kleiner das Unternehmen sei.  
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Abbildung 48 – Gesamteinschätzung: Unternehmen welcher Größe sind am meisten als 

Empfänger von Abmahnungen betroffen?  

Betrachtet man die in Phase II gegebenen Antworten (vgl. Abb. 49), lässt sich eine identische 

Tendenz beobachten. Im Vergleich zwischen den Gruppen zeigt sich, das sowohl die Gerichte, die 

IHK, die WV sowie die BV alle eine ähnliche Einschätzung aufweisen. Somit zeigt sich auch nach 

der Reform des UWG, dass die Anzahl der empfangenen Abmahnungen zunimmt, je kleiner das 

Unternehmen ist. Die Kleinstunternehmen sind dabei wie auch in Phase I am häufigsten betroffen.  
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Abbildung 49 – Gesamteinschätzung: Unternehmen welcher Größe sind am meisten als 
Empfänger von Abmahnungen betroffen?  

5.7.7 Interpretation und Schlussfolgerung 

Innerhalb der untersuchten Gruppen wird in der Grundtendenz die Annahme geteilt, dass die 

Anzahl der empfangenen Abmahnungen zunimmt, je kleiner das Unternehmen ist. Der Grund 

hierfür kann sein, dass kleinere Unternehmen weniger personelle, monetäre und zeitliche 

Kapazitäten haben, um angemessen auf eine Abmahnung zu reagieren. Nur die QE haben in 

diesem Zusammenhang eine divergierende Meinung, da diese Gruppe eher der gegenteiligen 

Meinung ist, dass die Anzahl der empfangenen Abmahnungen abnehme, je kleiner das 

Unternehmen. Sie sehen eine große Zahl der Abmahnungen vor allem bei Konzernen.  
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5.8 Thesen zu den häufigsten Empfängern von missbräuchlichen Abmahnungen  

Die Quantifizierung der in einem Jahr insgesamt empfangenen rechtsmissbräuchlichen 

Abmahnungen ist besonders herausfordernd, weil vermutlich eine gerichtliche Feststellung des 

Rechtsmissbrauchs nur in seltenen Fällen stattfindet und die Dokumentation bei den Gerichten, 

Verbänden und Organisationen nicht immer umfassend erfolgt. Um dennoch einen Eindruck zu 

erhalten, in welchem Umfeld es häufig zu missbräuchlichen Abmahnungen kommt, wurden die 

Teilnehmer 41  zur Einschätzung von Thesen bezüglich der häufigsten Empfänger von 

rechtsmissbräuchlichen Abmahnungen befragt. Die Thesen leiten sich aus den in der Literatur und 

Rechtspraxis verbreiteten Vermutungen ab.  

Ziel dieser Erhebung ist eine Übersicht zum subjektiven Stimmungsbild der Experten. Eine 

faktische Abbildung der tatsächlichen Empfänger von rechtsmissbräuchlichen Abmahnungen kann 

diese Erhebung nicht liefern.  

Die Teilnehmer hatten die Möglichkeit, auf einer Skala von 1 (stimme voll und ganz zu) bis 4 

(stimme nicht zu) zu wählen. Die genannten Thesen waren die folgenden: 

• These 1: Der Online-Handel erhält den Großteil (über 60 %) der missbräuchlichen 

Abmahnungen im Sinne des UWG. 

• These 2: Den Großteil (über 60 %) der missbräuchlichen Abmahnungen im Sinne des UWG 

erhalten Klein- und Kleinstunternehmen (< 100 MA). 

5.8.1 Berufsverbände 

Insgesamt haben 23 Vertreter der BV die Thesen zu den häufigsten Empfängern von 

missbräuchlichen Abmahnungen bewertet. Die folgende Grafik (vgl. Abb. 50) zeigt dabei die 

gewonnen Ergebnisse.  

 
41 Die Gerichte wurden hierzu nicht befragt, weil sie in diesem Kontext allenfalls eine Sekundärquelle darstellen und die Testphase 
zeigte, dass hierzu keine Daten erhoben werden.  



Wiebe * Helmschrot * Kreutz ê Evaluierung der Regelungen zur Verhinderung des Abmahnmissbrauchs 

 

 

 

148 

 

Abbildung 50 - BV: Bewertung von Thesen zur Bekämpfung von missbräuchlichen Abmahnungen 

Die befragten Berufsverbände haben in Phase I mit einer großen Mehrheit von 74 % (17 von 23) 

der These 1, dass Online-Händler die meisten rechtsmissbräuchlichen Abmahnungen erhalten, 

zugestimmt. Die übrigen 26 % (sechs von 23) haben der These „eher nicht“ bzw. „nicht“ 

zugestimmt. Auffällig ist aber, dass mit 61 % (14 von 23) die meisten „eher“ zugestimmt haben und 

nur drei „voll und ganz“ zugestimmt haben. Insgesamt konzentrieren sich die Antworten mit 83 % 

(19 von 23) stark auf die Mitte der Skala, d.h. die Antworten mit „eher zu“ bzw. „eher nicht zu“.   

Bei der Bitte um die Einschätzung von These 2, dass vor allem Klein- und Kleinstunternehmen 

Empfänger von rechtsmissbräuchlichen Abmahnungen seien, hat erneut eine ähnlich hohe 

Mehrheit von 70 % (16 von 23) der These zugestimmt. Innerhalb der zustimmenden Fraktion haben 

22 % (fünf von 23) die These „voll und ganz“ bejaht. Vergleichbar zu These 1 lehnen die Vertreter 

der BV die These 2 zu 30 % (sieben von 23) ab. Auch bei dieser These konzentrieren sich die 

Einschätzungen mit 74 % (17 von 23) auf die Mitte der Skala. 

Die weiterführende Befragung hat ergeben, dass die Teilnehmer dieser Gruppe unsicher bei der 

Beantwortung der Frage zu sein scheinen, da sie die Sachlage nicht objektiv einschätzen können. 

Dies könnte ein möglicher Grund für die starke Ballung der Antworten im mittleren Skalenbereich 

sein. Außerdem hat die Analyse der Daten ergeben, dass innerhalb der Einschätzungen insgesamt 

elf Vertreter divergierende Einschätzungen zu den Thesen gaben, d.h. sie eine These bejahten 

und die andere verneinten bzw. umgekehrt. Die übrigen zwölf Vertreter haben beide Thesen von 

der Tendenz gleich bewertet. Elf dieser zwölf Vertreter zeigten in ihren Antworten die Tendenz, 
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beide Thesen zu bejahen, d.h. „voll und ganz“ oder „eher“ zuzustimmen. Aus diesem Grund ist die 

Aussagekraft dieser Datenerhebung kritisch zu bewerten.  

In Phase II wurden die Berufsverbände ebenfalls nach einer Bewertung der vorgestellten Thesen 

zur Bekämpfung von missbräuchlichen Abmahnungen gebeten. Insgesamt haben zehn 

Berufsverbände die Thesen zu den häufigsten Empfängern von missbräuchlichen Abmahnungen 

bewertet. Die folgende Grafik (vgl. Abb. 51) zeigt dabei die gewonnen Ergebnisse.  

 

Abbildung 51 – BV: Bewertung von Thesen zur Bekämpfung von missbräuchlichen 
Abmahnungen 

Die befragten Berufsverbände zeigen eine sehr ähnliche Einstellung zu beiden Thesen. Die 

Teilnehmenden haben mit einer großen Mehrheit von 70 % (sieben von zehn) der These 1, dass 

Online-Händler die meisten rechtsmissbräuchlichen Abmahnungen erhalten, zugestimmt. Die 

übrigen 30 % (drei von zehn) haben der These „eher nicht“ zugestimmt.  

Bei der Bitte um die Einschätzung von These 2, dass vor allem Klein- und Kleinstunternehmen 

Empfänger von rechtsmissbräuchlichen Abmahnungen seien, hat erneut eine ähnlich hohe 

Mehrheit von 80 % (acht von zehn) der These zugestimmt. Innerhalb der zustimmenden Fraktion 

haben 20 % (zwei von zehn) die These „voll und ganz“ bejaht. Vergleichbar zu These 1 lehnen die 

Vertreter der BV die These zwei zu 20 % (zwei von zehn) ab.  

Im Vergleich mit den anderen Gruppen ist auffallend, dass das Antwortverhalten der BV sich stark 

mit dem Antwortverhalten der WV deckt und sich insgesamt ein eher gemischtes Stimmungsbild 
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erkennen lässt, welches aber dennoch durch die Zustimmung der Thesen mehrheitlich 

gekennzeichnet ist. 

5.8.2 Industrie- und Handelskammern 

Insgesamt haben 31 Vertreter der IHK die Thesen zu den häufigsten Empfängern von 

missbräuchlichen Abmahnungen bewertet. Die folgende Grafik (vgl. Abb. 52) zeigt dabei die 

gewonnen Ergebnisse.  

 

Abbildung 52 – IHK: Bewertung von Thesen zur Bekämpfung von missbräuchlichen 
Abmahnungen  

Die befragten IHK haben in Phase I mit einer Mehrheit von 97 % (30 von 31) der These 1, dass 

Online-Händler die meisten rechtsmissbräuchlichen Abmahnungen erhalten, zugestimmt. Die 

übrigen 3 % (eine von 31) haben der These „eher nicht“ bzw. „nicht“ zugestimmt. Weiterhin ist 

festzustellen, dass mit 65 % (20 von 31) die meisten „voll und ganz “ zugestimmt haben und nur 

32 % „eher“ zugestimmt haben.  

Die Antworten der IHK hinsichtlich der Einschätzung von These 2, dass vor allem Klein- und 

Kleinstunternehmen Empfänger von rechtsmissbräuchlichen Abmahnungen seien, sind besonders 

hervorzuheben. Hier haben alle Teilnehmenden (31 von 31) der These zugestimmt. Innerhalb der 

zustimmenden Fraktion haben 77 % (24 von 31) die These „voll und ganz“ bejaht.  
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In Phase II wurden die IHK ebenfalls nach einer Bewertung der vorgestellten Thesen zur 

Bekämpfung von missbräuchlichen Abmahnungen gebeten. Insgesamt haben 27 IHK die Thesen 

zu den häufigsten Empfängern von missbräuchlichen Abmahnungen bewertet. Die folgende Grafik 

(vgl. Abb. 53) zeigt dabei die gewonnen Ergebnisse.  

 

Abbildung 53 – IHK: Bewertung von Thesen zur Bekämpfung von missbräuchlichen 
Abmahnungen 

Allgemein lässt sich sagen, dass die Ergebnisse, mit denen aus Phase I übereinstimmen und sich 

vergleichen lassen. So stimmen fast alle Befragungsteilnehmer (96,3 %) der These 1, dass Online-

Händler die meisten rechtsmissbräuchlichen Abmahnungen erhalten, zu. Nur ein Vertreter verneint 

die Aussage. Auffallend ist auch dass, die Mehrheit von 85 % der These „voll und ganz“ zugestimmt 

haben und nur drei Vertreter ihre Zustimmung mit der Aussage „eher“ äußern.  

Die Antworten der IHK hinsichtlich der Einschätzung von These 2, dass vor allem Klein- und 

Kleinstunternehmen Empfänger von rechtsmissbräuchlichen Abmahnungen seien, sind besonders 

hervorzuheben. Hier haben ebenfalls wieder alle Teilnehmenden (27 von 27) der These 

zugestimmt.  

Bei einem Vergleich von Phase I und II decken sich die Antworten somit und es lässt sich 

feststellen, dass die Gruppe der IHK beiden Thesen eindeutig und fast einstimmig zustimmt. Im 

Vergleich der beiden Erhebungszeitpunkte ist nur anzumerken, dass sich die Verteilung der 

zustimmenden Antworten in Phase II stärker in die Antwortoption „voll und ganz“ einordnen lassen.  
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5.8.3 Qualifizierte Einrichtungen 

Insgesamt haben zwölf Vertreter der QE die Thesen zu den häufigsten Empfängern von 

missbräuchlichen Abmahnungen bewertet. Die folgende Grafik (vgl. Abb. 54) zeigt dabei die 

gewonnen Ergebnisse.  

 

Abbildung 54 – QE: Bewertung von Thesen zur Bekämpfung von missbräuchlichen 
Abmahnungen  

Eine große und einheitliche Zustimmung (100 %) erhält die These 1, dass vor allem der Online-

Handel die meisten rechtsmissbräuchlichen Abmahnungen erhält, in Phase I. Zwei Teilnehmer 

stimmten der These „voll und ganz“ und zehn weitere „eher“ zu. Ein gemischteres Stimmungsbild 

zeigt sich bei der Bewertung der These 2. Zwar stimmt eine Mehrheit von 67 % (acht von zwölf) 

der These zu, aber immerhin vier (33 %) Organisationen stimmen der These „eher nicht“ bzw. 

„nicht“ zu.  

In Phase II wurden die QE ebenfalls nach einer Bewertung der vorgestellten Thesen zur 

Bekämpfung von missbräuchlichen Abmahnungen gebeten. Insgesamt haben 13 QE die Thesen 

bewertet. Die folgende Grafik (vgl. Abb. 55) zeigt dabei die gewonnen Ergebnisse.  
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Eine Zustimmung mit der Mehrheit von 59 % erhält die These 1, dass vor allem der Online-Handel 

die meisten rechtsmissbräuchlichen Abmahnungen erhält. Ein Teilnehmer stimmte der These „voll 

und ganz“ und sechs weitere „eher“ zu, während jedoch ebenfalls 42 % der These „eher nicht“ bzw. 

„nicht“ zustimmten. Ein ähnlich gemischteres Stimmungsbild zeigte sich bei der Bewertung der 

These 2. Zwar stimmte eine Mehrheit von 75 % (neun von zwölf) der These zu, aber drei (25 %) 

Organisationen stimmen der These „eher nicht“ bzw. „nicht“ zu.  

Vergleicht man nun Phase I und II zeigt sich, dass der Anteil der Personen, die den Thesen nicht 

zustimmen, im Zeitverlauf gestiegen ist. 

Nach der Umsetzung der Gesetzesreform des UWG bei der Befragung in Phase II lässt sich 

demnach also feststellen, dass in der Wahrnehmung der Befragungsteilnehmer der Online-Handel 

sowie Kleinstunternehmen nicht mehr so stark wie bei der Befragung in Phase I als 

überproportionale Empfänger von Abmahnungen eingeordnet werden. Die Ergebnisse deuten 

darauf hin, dass gerade zuvor stark betroffene Branchen und Unternehmen laut der Einschätzung 

der QE nun etwas weniger betroffen scheinen. 

Auch im Vergleich zu den anderen Gruppen ist hervorzuheben, dass die QE die einzige Gruppe 

ist, in welcher die Mehrheit der Befragten beide Thesen mehrheitlich ablehnten.  
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5.8.4 Wirtschaftsverbände 

Insgesamt haben 23 Vertreter der Wirtschaftsverbände die Thesen zu den häufigsten Empfängern 

von missbräuchlichen Abmahnungen bewertet. Die folgende Grafik (vgl. Abb. 56) zeigt dabei die 

resultierenden Ergebnisse. 

 

Abbildung 56 – WV: Bewertung von Thesen zur Bekämpfung von missbräuchlichen 
Abmahnungen  

Die befragten WV haben in Phase I mit einer großen Mehrheit von 74 % (20 von 27) der These 1, 

dass Online-Händler die meisten rechtsmissbräuchlichen Abmahnungen erhalten, zugestimmt. 

Dabei haben 33 % (neun von 27) „voll und ganz“ und 41 % (elf von 27) der Aussage „eher“ 

zugestimmt.  

Bei der Bitte um die Einschätzung von These 2, dass vor allem Klein- und Kleinstunternehmen 

Empfänger von rechtsmissbräuchlichen Abmahnungen seien, sieht die Verteilung etwas anders 

und diverser aus. Zwar stimmt eine Mehrheit von 52 % (14 von 27) der These zu, aber ebenfalls 

33 % (neun von 27) der Organisationen stimmen der These „eher nicht“ bzw. „nicht“ zu.  

In Phase II wurden die WV ebenfalls nach einer Bewertung der vorgestellten Thesen zur 

Bekämpfung von missbräuchlichen Abmahnungen gebeten. Insgesamt haben 13 WV die Thesen 

zu den häufigsten Empfängern von missbräuchlichen Abmahnungen bewertet. Die folgende Grafik 

(vgl. Abb. 57) zeigt dabei die gewonnen Ergebnisse.  
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Abbildung 57 – WV: Bewertung von Thesen zur Bekämpfung von missbräuchlichen 
Abmahnungen  

In Phase II haben mit einer großen Mehrheit 77 % der WV (zehn von 13) der These 1 zugestimmt, 

dass Online-Händler die meisten rechtsmissbräuchlichen Abmahnungen erhalten. Die übrigen 

15 % (zwei von 13) haben der These „eher nicht“ bzw. „nicht“ zugestimmt. Auffällig ist aber, dass 

mit 62 % (acht von 13) die meisten „eher“ zugestimmt haben und nur zwei „voll und ganz“ 

zugestimmt haben. Insgesamt konzentrieren sich die Antworten stark auf den mittleren 

Skalenbereich, d.h. die Antworten mit „eher zu“ bzw. „eher nicht zu“.   

Bei der Bitte um die Einschätzung von These 2, dass vor allem Klein- und Kleinstunternehmen 

Empfänger von rechtsmissbräuchlichen Abmahnungen seien, hat erneut eine große Mehrheit von 

62 % (acht von 13) der These zugestimmt. Innerhalb der zustimmenden Fraktion haben 54 % 

(sieben von 13) die These „voll und ganz“ bejaht. Im Gegensatz zu These 1 lehnte eine größere 

Menge der Vertreter der WV die These 2 mit 38 % (fünf von 13) ab.  

5.8.5 Gruppenübergreifende Ergebnisse 

Die gruppenübergreifenden Ergebnisse aus Phase I zeigten, dass die Mehrheit der Befragten der 

These 1 sowie der These 2 zustimmen, wobei die Zustimmung hinsichtlich These 1 noch deutlicher 

ist (vgl. Abb. 58). Dennoch ist zu sagen, dass es hier auch Gegenstimmen gibt, welche die Thesen 

insgesamt verneinen. Die Erhebung bei den Gerichten scheint aber die Thesen – auf relativ 

geringer Datenbasis – zu bestätigen. 
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Abbildung 58 – Gesamt: Bewertung von Thesen zur Bekämpfung von missbräuchlichen 
Abmahnungen  

Die Ergebnisse aus Phase II zeigten eine sehr ähnliche Einschätzung der Thesen (vgl. Abb. 59) 

im Vergleich zu Phase I. Dies lässt die Vermutung zu, dass sich die empfundene Betroffenheit der 

Befragten in Bezug auf die Branche des Online-Handels sowie der Klein- und Kleinstunternehmen 

im Zeitverlauf höchstens unwesentlich geändert hat.  
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Abbildung 59 – Gesamt: Bewertung von Thesen zur Bekämpfung von missbräuchlichen 
Abmahnungen  

Im Gruppenvergleich zeigt sich auch hier eine Einigkeit unter den Gruppen der BV, IHK und WV 

sowie der Gerichte, die den Thesen alle mehrheitlich zustimmten. Nur die QE haben eine 

divergierende Meinung, die vor allem bei der zweiten These bemerkbar wird. Anders als die 

anderen Gruppen bewerteten die QE diese These mit einer mehrheitlichen Ablehnung, was sich 

auch mit den Antworten aus der vorherigen Frage zur Betroffenheit von Unternehmen nach 

Unternehmensgröße deckt.  

5.8.6 Interpretation und Schlussfolgerung 

Der Online-Handel scheint von allen Befragungsteilnehmern mehrheitlich als die Branche zu 

gelten, welche die meisten Abmahnungen erhält. Ebenfalls werden vom Großteil der Befragten die 

Klein- und Kleinstunternehmen als die Unternehmensart mit den meisten Abmahnungen eingestuft. 

In Verknüpfung mit der oberen Untersuchung zur Betroffenheit bestimmter Branchen von 

Abmahnungen und der Betroffenheit bestimmter Unternehmensformen mit Abmahnungen ist es 

die Ansicht der Befragungsteilnehmer, dass sich die Branche des Online-Handels und die Klein- 

und Kleinstunternehmen (< 100 MA) besonders häufig mit missbräuchlichen Abmahnungen 

konfrontiert sehen.  

Das Gesetz zur Stärkung des fairen Wettbewerbs hat nach Ansicht der Befragungsteilnehmer nicht 

zu einer Verringerung des Anteils an missbräuchlichen Abmahnungen im Online-Handel und 
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gegenüber Klein- und Kleinstunternehmen (< 100 MA) geführt. Ungeklärt bleibt in diesem 

Zusammenhang die Frage nach den Gründen hierfür. Da die Befragungsteilnehmer hierzu – wie 

in der Pilotphase ermittelt – lediglich Mutmaßungen anstellen können, wurde dieser 

nachgelagerten Frage nicht weiter nachgegangen.  
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5.9 Indizien für rechtsmissbräuchliche Abmahnungen  

Die Betrachtung des Themenkomplexes der rechtsmissbräuchlichen Abmahnungen i.S.d. UWG ist 

für dies Beantwortung der Forschungsfrage nach einer Reduzierung rechtsmissbräuchlicher 

Abmahnungen um 50 % von zentraler Bedeutung. In der Literatur und Rechtsprechung werden 

eine Reihe von Indizien diskutiert, die auf einen Rechtsmissbrauch schließen lassen sollen.  

Zur Bewertung dieser Indizien wurden die Teilnehmer (ausschließlich) in Phase I (vgl. Ziff. 5.9.1 

bis 5.9.5) befragt, welche Indizien sie darauf schließen lassen, ob ein Rechtsmissbrauch vorliegt. 

Mit anderen Worten wurde die Frage gestellt, welches Verhalten eines Abmahnenden auf eine 

rechtsmissbräuchliche Abmahnung schließen lässt. 

Für eine bessere Vergleichbarkeit der Antworten wurden den Teilnehmern die nachfolgenden 

häufig von Literatur und Rechtsprechung diskutierten Indizien als Antwortauswahl vorgegeben. 

Eine Mehrfachauswahl war zugelassen, um methodisch herauszufinden, welche Indizien am 

stärksten für eine rechtsmissbräuchliche Abmahnung sprechen. Folgende Indizien standen zur 

Auswahl:  

• Zahl der Abmahnungen 

• Sachgrundlose Einzelverfolgung 

• Unverhältnismäßigkeit zur Geschäftstätigkeit 

• Unzulässige Kooperation mit Anwälten/Prozessfinanzierern 

• Überhöhter Gegenstandswert 

• Überhöhte Vertragsstrafe 

• Zu weite Unterlassungsverpflichtung 

• Kein Verschulden 

• Nur Abmahnkosten 

• Abkauf der Klage 

• Fliegender Gerichtsstand ( 

• Zweck = Behinderung 

Für die Phase II wurde die Frage darüber hinaus dahingehend modifiziert, dass die Teilnehmer 

auch gefragt wurden, ob sie der Ansicht sind, dass durch die Neuregelung des § 8c UWG und die 

dort genannte Liste von Fällen, in denen das Vorliegen einer missbräuchlichen Geltendmachung 

von Ansprüchen indiziert ist, eine Geltendmachung von rechtsmissbräuchlichen Abmahnungen 

erschwert. Um die Effektivität der neuen gesetzlichen Regelung des § 8c Abs. 2 UWG angemessen 

evaluieren zu können, schließt sich ein gesondertes Kapitel zu den in der zweiten Phase zu der 

zuvor genannten Frage erhobenen Daten an (vgl. Ziff. 5.10). 
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5.9.1 Berufsverbände 

Auf die Frage, ob es für die Feststellung einer missbräuchlichen Abmahnung sinnvoll sein würde, 

dass einige der bisher durch die höchstrichterliche Rechtsprechung gefestigten Indizien zu 

gesetzlichen Vermutungen oder Regelbeispielen würden, gaben von insgesamt 30 BV zwölf BV 

an, dass sie dies für die Feststellung der Missbräuchlichkeit der Abmahnung als sinnvoll erachten 

(40 %). Fünf BV antworteten, dass dies nicht sinnvoll sei (ca. 17%) und 13 BV machten hierzu 

keine Angabe (ca. 43 %). Von den Teilnehmern, die sich für eine Normierung der Indizien 

aussprach, gaben lediglich zwei BV eine Antwort auf die Frage, welche Indizien aus Ihrer Sicht zu 

gesetzlichen Vermutungen oder Regelbeispielen werden sollten. Zum einen wurde hier von einer 

BV ausgeführt, dass dies das Gebührenerzielungsinteresse sein sollte und es insofern hilfreich 

wäre, wenn dazu konkrete Merkmale genannt würden, etwa Höhe der Abmahnkosten sowie die 

konkrete Beeinträchtigung durch das abgemahnte Verhalten. Die andere BV gab an, dass sie die 

konkreten Indizien nicht kenne, sich aber darauf verlasse, dass Indizien, die sich im Rahmen der 

einschlägigen Rechtsprechung ergeben, belastbar sein dürften.  

5.9.2 Industrie- und Handelskammern 

Insgesamt haben 31 IHK die Frage nach möglichen Indizien beantwortet, sodass die folgende 

Grafik (vgl. Abb. 60) darstellt, wie viele der befragten IHK jeweils eine Option der Auswahl als Indiz 

für den Rechtsmissbrauch eingestuft haben.  

 

Abbildung 60 – IHK: Indizien für rechtsmissbräuchliche Abmahnungen 

29 29

25
23 22

20

15 14 13

Z
A
H
L
	D
E
R
	

A
B
M
A
H
N
U
N
G
E
N

U
N
V
E
R
H
AY
LT
N
IS
M
AY
SS
IG
K
E

T
	Z
U
R
	

G
E
SC
H
AY
F
T
ST
AY
T
IG
K
E
IT

Z
U
	W
E
IT
E
	

U
N
T
E
R
L
A
SS
U
N
G
SV
E
R
P
F
L
I

C
H
T
U
N
G

UY
B
E
R
H
OY
H
T
E
R
	

G
E
G
E
N
ST
A
N
D
SW

E
R
T

U
N
Z
U
L
AY
SS
IG
E
	

K
O
O
P
E
R
A
T
IO
N
	M
IT
	

A
N
W
AY
LT
E
N
/P
R
O
Z
E
SS
F
IN
A

N
Z
IE
R
E
R
N

UY
B
E
R
H
OY
H
T
E
	

V
E
R
T
R
A
G
SS
T
R
A
F
E

SA
C
H
G
R
U
N
D
L
O
SE
	

E
IN
Z
E
LV
E
R
F
O
L
G
U
N
G

F
L
IE
G
E
N
D
E
R
	

G
E
R
IC
H
T
SS
TA
N
D

Z
W
E
C
K
	=
	B
E
H
IN
D
E
R
U
N
G

IHK: VON WELCHEN INDIZIEN GEHEN SIE AUS, WENN SIE EINE 
ABMAHNUNG ALS RECHTSMISSBRÄUCHLICH EINORDNEN? 

(PHASE I - 2019)



Wiebe * Helmschrot * Kreutz ê Evaluierung der Regelungen zur Verhinderung des Abmahnmissbrauchs 

 

 

 

161 

Von links nach rechts nimmt die Anzahl der IHK ab, welche die jeweilige Auswahl als Indiz 

eingeordnet haben. Die meisten Organisationen (29 von 31) haben die Zahl der Abmahnungen 

und die Unverhältnismäßigkeit zur Geschäftstätigkeit als Indiz für rechtsmissbräuchliche 

Abmahnungen angeführt. Weitere Indizien sind die zu weite Unterlassungsverpflichtung (25), ein 

überhöhter Gegenstandswert (23) sowie eine unzulässige Kooperation mit Anwälten (22) und die 

überhöhte Vertragsstrafe (22). Die niedrigsten Angaben bekommen der fliegende Gerichtsstand 

(14) sowie das Indiz, dass der Zweck offensichtlich einer Behinderung entspreche (13). Hier ist 

anzumerken, dass die Indizien, die am seltensten genannt werden, trotz alledem noch von der 

Hälfte der IHK genannt wurden.  

5.9.3 Qualifizierte Einrichtungen 

Insgesamt haben 14 QE die Frage nach möglichen Indizien beantwortet, sodass die folgende 

Grafik (vgl. Abb. 61) darstellt, wie viele der befragten QE jeweils eine Option der Auswahl als Indiz 

für den Rechtsmissbrauch eingestuft haben.  

 

Abbildung 61 – QE: Indizien für rechtsmissbräuchliche Abmahnungen 

Von links nach rechts nimmt die Anzahl der QE ab, die die jeweilige Auswahl als Indiz eingeordnet 

haben. Die meisten Organisationen (zwölf von 14) haben die Unverhältnismäßigkeit zur 

Geschäftstätigkeit als Indiz für rechtsmissbräuchliche Abmahnungen angeführt. Die Teilnehmer 

haben diese Auswahl damit begründet, dass ein Rechtsmissbrauch vorliege, immer wenn „der 

Existenzzweck einer Organisation“ allein das Ausstellen von Abmahnungen sei. Jeweils knapp 
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zehn von 14 QE (71 %) haben die Zahl der Abmahnungen, sachgrundlose Einzelverfolgung, 

unzulässige Kooperationen mit Anwälten/ Prozessfinanzierern und die reine Eintreibung von 

Abmahnkosten als Indizien gewertet. Auch die Optionen einer überhöhten Vertragsstrafe (neun 

von 14) und ein überhöhter Gegenstandswert (acht von 14) wurden von einer Mehrheit der 

Befragten als eindeutiges Indiz gewertet. 

Hervorzuheben ist, dass vor allem der fliegende Gerichtsstand von nur zwei Befragten als Indiz 

gewertet wurde.  

5.9.4 Wirtschaftsverbände 

Insgesamt haben 28 WV die Frage nach möglichen Indizien beantwortet, sodass die folgende 

Grafik (vgl. Abb. 62) darstellt, wie viele der befragten WV jeweils eine Option der Auswahl als Indiz 

für den Rechtsmissbrauch eingestuft haben.  

Die meisten Organisationen (22 von 28) haben die Unverhältnismäßigkeit zur Geschäftstätigkeit 

als Indiz für rechtsmissbräuchliche Abmahnungen angeführt. Die Teilnehmer haben diese Auswahl 

damit begründet, dass ein Rechtsmissbrauch immer dann vorliegt, wenn „der Existenzzweck einer 

Organisation“ das Ausstellen von Abmahnungen sei. Als zweithäufigstes genanntes Indiz wurde 

von 19 Personen die Zahl der Abmahnungen genannt. Jeweils weitere 18 von 28 WV (64 %) haben 

die überhöhte Vertragsstrafe und unzulässige Kooperationen genannt. Auch die Optionen des 

überhöhten Gegenstandswertes (16 von 28) sowie das Kriterium, dass der Zweck der Abmahnung 

eine Behinderung darstelle, wurde von einer Mehrheit der befragten Teilnehmer als Indiz gewertet. 

Wie auch bei den vorher genannten Gruppen gilt es hervorzuheben, dass vor allem der fliegende 

Gerichtsstand von lediglich fünf Befragten als Indiz gewertet wurde.   
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Abbildung 62 – WV: Indizien für rechtsmissbräuchliche Abmahnungen 

5.9.5 Gerichte 

Auch die Gerichte wurden darum gebeten, Indizien für eine rechtsmissbräuchliche Abmahnung 

einzuordnen. Insgesamt haben 17 Gerichte die Frage nach möglichen Indizien beantwortet, sodass 

die folgende Grafik (vgl. Abb. 63) darstellt, wie viele der befragten Gerichte jeweils eine Option der 

Auswahl als Indiz für den Rechtsmissbrauch eingestuft haben.  
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Abbildung 63 – Gerichte: Indizien für rechtsmissbräuchliche Abmahnungen 

Die meisten Gerichte (15 von 16) haben die Unverhältnismäßigkeit zur Geschäftstätigkeit als Indiz 

für eine rechtsmissbräuchliche Abmahnung angeführt. Weiterhin haben zehn Personen 

angegeben, dass die Zahl der Abmahnungen entscheidend sei. Als weitere Indizien wurden die zu 

weite Unterlassungsverpflichtung (zehn), die unzulässige Kooperation mit Anwälten (acht) sowie 

ein überhöhter Gegenstandswert (acht) genannt.  

Hervorzuheben ist auch ähnlich dem vorher Gesagten, dass vor allem das Indiz „Kein Verschulden“ 

(zwei) sowie der fliegende Gerichtsstand als auch die zu weite Unterlassungsverpflichtung (drei) 

die Indizien sind, die am seltensten genannt wurden.  

5.9.6 Gruppenübergreifende Ergebnisse  

In der folgenden Grafik (vgl. Abb. 64) sind die Indizien aller Gruppe angegeben, von denen 

ausgegangen wird, wenn eine Abmahnung als rechtsmissbräuchlich eingestuft wird.  

Das meistgenannte Indiz ist dabei die „Unverhältnismäßigkeit zur Geschäftstätigkeit“ (79) sowie 

die „Zahl der Abmahnungen“ (69). Ebenfalls auf einer Häufigkeitsebene einzuordnen sind die 

Indizien der „unzulässigen Kooperation mit Anwälten“ sowie der „überhöhte Gegenstandswert“ als 

auch die überhöhte Vertragsstrafe.  
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Es lässt sich feststellen, dass keine der Gruppen besonders von den Ergebnissen der gesamten 

Stichprobe abweicht, sodass von einer einheitlichen Einschätzung des Themenfeldes gesprochen 

werden kann.  

 

Abbildung 64 – Gesamt: Indizien für rechtsmissbräuchliche Abmahnungen 

5.9.7 Interpretation und Schlussfolgerung 

Gruppenübergreifend stellen der Umstand, dass eine Unverhältnismäßigkeit zur Geschäftstätigkeit 

vorliegt sowie die Zahl der Abmahnungen, die ausgesprochen werden, klare und für die 

Befragungsteilnehmer eindeutige Indizien für einen Rechtsmissbrauch dar.  

Der fliegende Gerichtsstand ist gruppenübergreifend kein wesentliches Kriterium für die Vermutung 

einer rechtsmissbräuchlichen Abmahnung. Bei einem Großteil der Befragungsteilnehmer wurde 

der fliegende Gerichtsstand sogar mit der geringsten Quote als Indiz für einen Rechtsmissbrauch 

genannt. 

Aus Sicht der Befragungsteilnehmer ist auch die Erzielung von Gebühren und Vertragsstrafen nicht 

zwangsläufig ein Hinweis auf einen Rechtsmissbrauch.  

Mit gewisser Vorsicht lässt sich aber die Aussage ableiten, dass die gesetzliche Normierung der 

Missbrauchskriterien nicht zu einer Änderung der Anwendung in der Rechtsprechung geführt hat. 
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5.10 Erschwerung rechtsmissbräuchlicher Abmahnungen durch Indizien  

In Phase II – nach Einführung der Reform des UWG – wurden die Gruppen42 WV, QE und IHK um 

eine Einschätzung gebeten, ob durch die Regelung § 8c UWG und die dort genannte Liste von 

Fällen, in denen das Vorliegen einer missbräuchlichen Geltendmachung von Ansprüchen indiziert 

ist, eine Geltendmachung von rechtsmissbräuchlichen Abmahnungen erschwert wird. Diese Frage 

ist von Bedeutung, da damit die Effektivität der neuen Regelung evaluiert werden kann.  

Die befragten Gruppen hatten folgende Antwortmöglichkeiten zur Auswahl:  

• Ja! Durch die neue Regelung § 8c UWG wird eine missbräuchliche Geltendmachung von 

Ansprüchen erschwert. 

• Nein! § 8c UWG verhindert nicht, dass in der Praxis eine missbräuchliche Geltendmachung 

von Ansprüchen erfolgt. 

• Keine Angaben. Meine Organisation und mich beschäftigt das Thema Abmahnungen in 

der Rechtspraxis zu wenig, als dass wir eine Aussage treffen können. 

In einem zweiten Schritt wurden die Befragten, die „Ja“ ausgewählt haben, darum gebeten, die 

nach ihrer Meinung nach relevantesten Inhalte von § 8c UWG zu nennen, die besonders wirksam 

sind.  

5.10.1 Industrie- und Handelskammern 

In der Gruppe der IHK haben wiederum 27 Vertreter die Frage zur Geltendmachung von 

rechtsmissbräuchlichen Abmahnungen beantwortet. Die folgende Grafik (vgl. Abb. 65) zeigt die 

Ergebnisse aus den gegebenen Antworten. 

 
42 Die BV wurden im Rahmen der zweiten Phase zur Sicherung der Datenqualität hierzu nicht weiter befragt, da sich in Phase I 
zeigte, dass die überwiegende Anzahl der BV hierzu keine Angaben machten konnten, vgl. Ziff. 5.9.1.  
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Abbildung 65 – IHK: Geltendmachung von rechtsmissbräuchlichen Abmahnungen 

Die Ergebnisse der IHK sind besonders hervorzuheben, da hier – im Gegensatz zu den anderen 

Gruppen – nur 11 % „Keine Angaben“ angegeben haben. Auffallend ist außerdem die klare 

Zustimmung mit 85 % (23 von 27), dass die missbräuchliche Geltendmachung von Ansprüchen 

durch die neue Regelung § 8c UWG erschwert worden seien. Nur 4 % (eins von 27) verneinen die 

Aussage, dass die missbräuchliche Geltendmachung von Ansprüchen durch die neue Regelung 

§ 8c Abs. 2 UWG erschwert wird.  

Auch die IHK wurden nach einer weitergehenden Einschätzung hinsichtlich der Frage nach 

bestimmten Inhalten von § 8c Abs. 2 UWG gebeten, die ihrer Ansicht nach als besonders wirksam 

bewertet werden können. Insgesamt kann man sagen, dass § 8c Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 UWG von 

fast allen IHK als die am praxisrelevantesten Indizien gesehen werden. Weiterhin wurde 

angegeben, dass die Indizien nach § 8c Abs. 2 Nr. 3, 4, 5 UWG wichtige Abschreckungswirkung 

entfalten, aber § 8c Abs. 2 Nr. 6 und 7 UWG nur in wenigen Fällen einschlägig seien, gleichwohl 

sie durchaus von Relevanz sein könnten.  

Hinsichtlich der Frage, ob den IHK Fälle bekannt sind, in denen der Abmahnende trotz des 

Vorliegens eines Falles von der Liste des § 8c Abs. 2 UWG, in denen das Vorliegen einer 

missbräuchlichen Geltendmachung von Ansprüchen indiziert ist, die Missbräuchlichkeit widerlegen 

konnte, antworteten elf IHK mit „Nein“.  
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5.10.2 Qualifizierte Einrichtungen 

In der Gruppe der QE haben 20 Vertreter die Frage zur Wirkung der mit § 8c Abs. 2 UWG 

etablierten Indizien für rechtsmissbräuchliche Abmahnungen beantwortet. Die folgende Grafik 

(vgl. Abb. 66) zeigt die Ergebnisse aus den gegebenen Antworten. 

 

Abbildung 66 – QE: Geltendmachung von rechtsmissbräuchlichen Abmahnungen 

Insgesamt gaben die QE mit einer Mehrheit von 50 % (zehn von 20) an, dass sie keine Angabe zu 

diesem Thema machen können, da die Organisation das Thema Abmahnungen in der 

Rechtspraxis zu wenig beschäftige, als dass sie eine Aussage treffen können. Weitere 40 % (acht 

von 20) stimmen jedoch der Aussage zu, dass durch die neue Regelung des § 8c Abs. 2 UWG 

eine missbräuchliche Geltendmachung von Ansprüchen erschwert wird. Nur 10 % (zwei von 20) 

der QE verneinen die Frage und sind nicht der Meinung, dass eine Geltendmachung durch 

§ 8c  UWG erschwert wird.  

Um einen genaueren Überblick über die Ergebnisse zu erhalten, wurden innerhalb der qualitativen 

Befragung die Befragten darum gebeten, die ihrer Meinung nach relevantesten Inhalte von 

§ 8c Abs. 2 UWG zu nennen. Eine QE antwortete in diesem Zusammenhang, dass die in § 8c 

Abs. 2 UWG dargestellten Sachverhalte grundsätzlich eine abschreckende Wirkung entfalten 

können und daher Missbrauch entgegengewirkt werden könnte. Allerdings seien laut Angabe der 

QE die einzelnen Tatbestände auch sehr auslegungsbedürftig und in der Rechtsrealität schwierig 

zu beweisen, sodass diese möglicherweise auch zu einer Verunsicherung führen könnten. 
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Weiterhin gab eine QE an, dass § 8c Abs. 2 Nr. 2 UWG aus ihrer Sicht – auch wenn recht unscharf 

formuliert – recht wirksam sei, da das Kostenrisiko rechtsmissbräuchlicher Abmahnungen damit 

erheblich steige. 

Darüber hinaus wurde die Gruppe der QE befragt, ob ihnen weitere Fälle bekannt sind, in denen 

der Abmahnende trotz des Vorliegens eines Falles von der Liste, in denen das Vorliegen einer 

missbräuchlichen Geltendmachung von Ansprüchen indiziert ist, die Missbräuchlichkeit widerlegen 

konnte. Eine QE antwortet sehr ausführlich und beschreibt, dass ihr keine Fälle bekannt seien. Es 

wird außerdem Kritik an den Indizien vorgebracht, da diese in hohem Maße auslegungsbedürftig 

seien und im Zweifel im konkreten Fall erst gerichtlich festgestellt werden müssten (z.B. wann z.B. 

davon auszugehen ist, dass eine "unangemessene" Vertragsstrafe vorliegt). Die Kriterien seien 

laut Angaben eines Vertreters eher geeignet, befugte Abmahner in ihrer Arbeit einzuschränken, 

wenn z.B. abgemahnte Unternehmen auf die Idee kommen würden, alle Abmahnungen unter 

Verweis auf § 8c Abs. 2 UWG pauschal zurückzuweisen. Dies sei aber bisher noch nicht 

vorgekommen. 

5.10.3 Wirtschaftsverbände 

In der Gruppe der WV haben 16 Vertreter die Frage zur Geltendmachung von 

rechtsmissbräuchlichen Abmahnungen beantwortet. Die folgende Grafik (vgl. Abb. 67) zeigt die 

Ergebnisse aus den gegebenen Antworten. 

 

Abbildung 67 – WV: Geltendmachung von rechtsmissbräuchlichen Abmahnungen  
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Insgesamt gab die Mehrheit der WV (56 %; neun von 16) an, dass sie keine Angabe zu diesem 

Thema machen können, da die Organisation das Thema Abmahnungen in der Rechtspraxis zu 

wenig beschäftige, als dass sie eine Aussage treffen können. Weitere 31 % (fünf von 16) stimmen 

jedoch der Aussage zu, dass durch die neue Regelung des § 8c Abs. 2 UWG eine missbräuchliche 

Geltendmachung von Ansprüchen erschwert wird. Ca. 13 % (zwei von 16) verneinen die Frage 

und sind nicht der Meinung, dass eine Geltendmachung durch § 8c Abs. 2 UWG erschwert wird.  

Um einen genaueren Einblick über die Ergebnisse zu erhalten, wurden auch in dieser Gruppe 

innerhalb der qualitativen Befragung die Teilnehmer darum gebeten, die ihrer Meinung nach 

relevantesten Inhalte von § 8c Abs. 2 UWG zu nennen. So erläuterte ein WV, dass auch wenn die 

Einzeltatbestände der Vorschrift § 8c Abs. 2 UWG überwiegend nur eine Zusammenfassung 

vorheriger Rechtsprechung darstellen würde, die Indizien dennoch hilfreich seien, weil sie 

Missbrauchstatbestände für alle Beteiligten leichter fassbar machen. Gleichzeitig teilt ein anderer 

WV mit, dass die Neuregelung die missbräuchliche Geltendmachung nur bedingt erschweren 

würde, da die Beweislast oft beim Abgemahnten liege. 

5.10.4 Gerichte  

Für die Gerichte galt die Besonderheit, dass nicht nach einer Einschätzung gefragt wurde, sondern 

konkrete Zahlen zur Feststellung der Entwicklung der Anwendung der Indizien vor und nach der 

Einführung von § 8c Abs. 2 UWG ermittelt werden sollten.  

Die Umfrage zu Phase II ergab ein im Wesentlichen mit den Antworten in Phase I vergleichbares 

Bild. 

Soweit sich angesichts der doch relativ geringen Datenbasis Schlussfolgerungen ziehen lassen, 

lassen die Antworten einerseits Schlüsse auf die Häufigkeit verschiedener Arten von Missbrauch 

zu, andererseits enthalten sie, auch wenn die Frage auf die allgemeine Zugrundelegung 

bestimmter Kriterien zielte, auch eine gewisse Aussage über die Nachweisbarkeit verschiedener 

Kriterien, da Kriterien, die kaum nachweisbar sind, wohl auch weniger häufig zugrunde gelegt 

werden. 

Vergleicht man die Antworten mit den in § 8c Abs. 2 UWG festgelegten Kriterien, die bereits zuvor 

in der Rechtsprechung genutzt wurden, so ergibt sich ein deutliches Gefälle hinsichtlich der 

Häufigkeit der in der Praxis herangezogenen diversen Kriterien. Es zeigt sich, dass der 

Schwerpunkt des Missbrauchs im Bereich von Nr. 1 der Vorschrift liegt, wofür insbesondere die 

hohe Zahl der Antwort zur Unverhältnismäßigkeit der Geschäftstätigkeit sowie zur 

Risikoverlagerung auf Anwälte oder Prozessfinanzierer herangezogen werden kann. In diesen 

Kontext gehört auch die größere Zahl von positiven Rückmeldungen hinsichtlich der erheblichen 

Anzahl von Abmahnungen hinsichtlich der gleichen Vorschrift sowie der sachgrundlosen 

Einzelverfolgung. Weiterhin gehört hier die diffus genannten Merkmale der Organisation des 

Abmahnenden sowie des Namens bestimmter Kanzleien. 
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Etwas überraschend ist die relativ geringe Zahl der Nennungen hinsichtlich überhöhter 

Vertragsstrafen sowie zu weitgehender Unterlassungsverpflichtungen. Auch die Ausnutzung des 

fliegenden Gerichtsstands, die im Gesetzgebungsverfahren sehr kontrovers diskutiert wurde, spielt 

mit etwa einem Drittel der Antworten (sechs Rückmeldungen) und nur 15 % (zwei Nennungen) bei 

der Phase II keine bedeutende und noch abnehmende Rolle.  

Für die Gerichte lässt sich im Ergebnis feststellen, dass die Nennung der Kriterien in § 8c Abs. 2 

UWG nicht zu einer Änderung bei der Anwendung der Kriterien geführt hat. Nach der Novellierung 

der Indizien hat sich die Nachweisbarkeit aller oder bestimmter Kriterien daher aus der Perspektive 

der Gerichte nicht verbessert, weswegen sich damit auch nicht der vom Gesetzgeber erwünschte 

Effekt einer Erschwerung missbräuchlicher Abmahnungen feststellen lässt. Aus Sicht der Gerichte 

scheint daher die Einführung von § 8c Abs. 2 UWG keine Änderungen mit sich gebracht zu haben. 

Die entsprechende Frage wurde nur einmal von 15 Antworten positiv beantwortet. Etwas 

differenzierter ist die Situation bei der Gewichtung der Kriterien. Hier gaben drei von 15 

Antwortenden an, dass die Gewichtung der aufgeführten Kriterien stärker als vorher sei. Alle 

Teilnehmer gaben wiederum aber an, dass dies nicht zu einer Schwächung der erforderlichen 

Gesamtabwägung gehen würde.  

Interessant ist die Antwort in Phase II auf die Frage, ob ein Abmahnender bei Vorliegen eines 

Indizes die Missbräuchlichkeit widerlegen konnte. Dies wurde nur in einer Antwort bejaht. Dabei 

ging es um die einzelne Abmahnung mehrerer Zuwiderhandlungen, was aber in der 

Berufungsinstanz geklärt werden konnte. 

Von Bedeutung für die Untersuchung sind auch die Antworten auf die Frage, ob sich nach der 

Novellierung die Nachweisbarkeit aller oder bestimmter Kriterien verbessert habe. Dies wurde von 

allen Antwortenden verneint. Hier wurde auch teilweise darauf verwiesen, dass es für die 

Beklagtenseite schwierig sei, die entsprechenden Indizien darzulegen.  

5.10.5 Gruppenübergreifende Ergebnisse 

Insgesamt geben gruppenübergreifend die Teilnehmer mit einer Mehrheit von ca. 60 % an, dass 

ihrer Einschätzung nach durch die neue Regelung § 8c Abs. 2 UWG eine missbräuchliche 

Geltendmachung von Ansprüchen erschwert wird. Nur 8 % der Vertreter aller Gruppen verneinen 

dabei, dass die Geltendmachung von Ansprüchen erschwert wird, während 32 % hierzu keine 

Angabe machen (vgl. Abb. 68). Anders ist die Situation bei den Gerichten. 
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Abbildung 68 – Gesamt: Geltendmachung von rechtsmissbräuchlichen Abmahnungen  

Die Verteilung der Gesamtübersicht deckt sich dabei auch mit der Verteilung innerhalb der 

einzelnen Gruppen, wobei jedoch der Anteil der Personen, die keine Angaben machen, bei den 

WV besonders hoch war und die Zustimmung innerhalb dieser Gruppe am geringsten ausfiel.  

Besonders hervorzuheben ist in diesem Kontext die Gruppe der IHK, die mit 85 % die größte 

Zustimmung und mit 4 % die geringste Ablehnung aussprach.  

5.10.6 Interpretation und Schlussfolgerung 

Soweit sich im Themenkomplex der Indizien zur Feststellung der Missbräuchlichkeit einer 

Abmahnung gewisse Schlussfolgerungen ziehen lassen, lassen die Antworten einerseits Schlüsse 

auf die Häufigkeit verschiedener Arten von Missbrauch zu, andererseits enthalten sie, auch wenn 

die Frage auf die allgemeine Zugrundelegung bestimmter Kriterien zielte, auch eine gewisse 

Aussage über die Nachweisbarkeit verschiedener Kriterien, da Kriterien, die kaum nachweisbar 

sind, in der Rechtspraxis wohl auch weniger häufig zugrunde gelegt werden dürften. 

Vergleicht man die Antworten der Befragungsteilnehmer mit den in § 8c Abs. 2 UWG nunmehr 

festgelegten Kriterien, die bereits zuvor in der Rechtsprechung genutzt wurden, so ergibt sich ein 

deutliches Gefälle hinsichtlich der Häufigkeit der in der Praxis herangezogenen Kriterien. Es zeigt 

sich, dass der Schwerpunkt des Missbrauchs im Bereich von § 8c Abs. 2 Nr. 1 UWG der Vorschrift 

zu liegen scheint, wofür insbesondere die hohe Zahl der Antworten zur Unverhältnismäßigkeit der 

Geschäftstätigkeit sowie zur Risikoverlagerung auf Anwälte oder Prozessfinanzierer 

60%

8%

32%

GESAMT: GELTENDMACHUNG VON RECHTSMISSBRÄUCHLICHEN 
ABMAHNUNGEN (PHASE II - 2021)

JA!	Durch	die	neue	Regelung	§	8c
UWG	wird	eine	missbräuchliche
Geltendmachung	von	Ansprüchen
erschwert.

Nein!	§	8c	UWG	verhindert	nicht,
dass	in	der	Praxis	eine
missbräuchliche	Geltendmachung
von	Ansprüchen	erfolgt.

Keine	Angaben.	Meine
Organisation	und	mich
beschäftigt	das	Thema
Abmahnungen	in	der
Rechtspraxis	zu	wenig,	als	dass
wir	eine	Aussage	treffen	können.
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herangezogen werden kann. In diesen Kontext gehört auch die größere Zahl von positiven 

Rückmeldungen hinsichtlich der erheblichen Anzahl von Abmahnungen sowie der sachgrundlosen 

Einzelverfolgung. Weiterhin sind in diesen Kontext auch die diffus genannten Merkmale der 

Organisation des Abmahnenden sowie des Namens bestimmter Kanzleien einzuordnen. 

Etwas überraschend ist die relativ geringe Zahl der Nennungen hinsichtlich einer überhöhten 

Vertragsstrafe sowie einer zu weitgehenden Unterlassungsverpflichtung. Auch die Ausnutzung des 

fliegenden Gerichtsstands, die im Gesetzgebungsverfahren sehr kontrovers diskutiert wurde, spielt 

mit bei der Phase II allenfalls noch eine nachrangige Rolle (s.o.).  

Hervorzuheben ist, dass sich nach Auffassung der Gerichte festhalten lässt, dass die Nennung der 

Kriterien in § 8c Abs. 2 UWG nicht zu einer Änderung bei der Anwendung der Kriterien geführt hat.  
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5.11 Höhe der Vertragsstrafen 

Die Studienteilnehmer 43  wurden in Phase I und II auch zum Themenkomplex der Höhe der 

Vertragsstrafen befragt. So sollte zunächst ein Überblick über die durchschnittlichen Höhen der 

Vertragsstrafen gewonnen werden, die in den jeweiligen Befragungsgruppen in der Regel im 

Rahmen einer Abmahnung angesetzt werden. Dazu wurden die Befragungsteilnehmer befragt, ob 

sie überhaupt Vertragsstrafen in den Unterlassungserklärungen vorsehen und wie hoch im 

Durchschnitt die Vertragsstrafe im Falle einer durch ihre Organisation ausgesprochene 

Abmahnung ist. Es wurden verschiedene Antwortmöglichkeiten (in Tausenderschritten) 

vorgegeben. Ebenfalls auswählbar war der sogenannte „Hamburger Brauch“. Des Weiteren wurde 

ermittelt, wie hoch durchschnittlich die später tatsächlich eingenommene Vertragsstrafe bei einem 

erneuten Verstoß gewesen ist.  

Die oben genannte Frage wurde in Phase II der Forschungsstudie erneut gestellt. Zusätzlich 

wurden die Befragungsteilnehmer in Phase II bei ihrer Antwort, dass die von ihnen verlangte 

Vertragsstrafe 1.000,00 Euro oder weniger betrage, gefragt, ob sie der Ansicht sind, dass diese 

Beschränkung auf die neu eingeführte Regelung des § 13a Abs. 3 UWG („...wenn die 

Zuwiderhandlung angesichts ihrer Art, ihres Ausmaßes und ihrer Folgen die Interessen von 

Verbrauchern, Mitbewerbern und sonstigen Marktteilnehmern in nur unerheblichem Maße 

beeinträchtigt und wenn der Abgemahnte in der Regel weniger als 100 Mitarbeiter beschäftigt.“) 

zurückgeführt werden kann. 

Ziel dieser Fragen war es, einen Überblick über die üblicherweise verlangte Höhe der 

Vertragsstrafe sowie üblicherweise tatsächlich eingenommene Vertragsstrafe zu erlangen, um bei 

einem Vergleich zwischen Phase I und II eine mögliche Veränderung ermitteln zu können, die 

möglicherweise als Auswirkung der Regelung des § 13a Abs. 3 UWG betrachtet werden kann. 

Ebenfalls sollte auf diese Weise ermittelt werden, inwieweit der „Hamburger Brauchs“ verbreitet 

ist. 

5.11.1 Industrie- und Handelskammern 

17 von 38 Befragungsteilnehmern (44,7 %) haben in Phase I Angaben zu der Frage gemacht, in 

wie vielen Fällen in den von ihrer Organisation ausgesprochenen Abmahnungen im Jahr 2019 eine 

konkrete Vertragsstrafe (in der Unterlassungserklärung) genannt wurde. 13 Befragungsteilnehmer 

haben angegeben, dass dies nie der Fall gewesen sei. Die restlichen Antworten zeigten ein stark 

divergierendes Bild: So wurde angegeben, dass in 2 % bis hin zu 100 % der Fälle eine konkrete 

Vertragsstrafe in der Unterlassungserklärung vorgesehen wurde. Vor dem Hintergrund, dass 

weniger als die Hälfte der Befragten überhaupt Angaben hierzu machte, müssen die Antworten der 

übrigen Teilnehmer zu einem gewissen Grad relativiert werden. Ein repräsentativer Durchschnitt  

kann demnach hier nicht ermittelt werden. 

 
43 Die BV wurden hierzu nicht befragt, weil bei ihrer Befragung hierzu im Rahmen der Pilotphase festgestellt wurde, dass sie sich 
für eine aussagekräftige Antwort in der Rechtspraxis zu wenig mit Abmahnungen befassen. 
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Es wurde weiter gefragt, wie die Höhe einer vereinbarten Vertragsstrafe durchschnittlich 

ausgestaltet ist. Es wurde zudem nach dem sogenannten „Hamburger Brauch“ gefragt.  

Die weit überwiegende Anzahl der Teilnehmer (27 von 38) konnten zu diesem Themenkomplex 

keine Angaben machen, was sich in das oben skizzierte Bild einordnen lässt. Nur sieben 

Befragungsteilnehmer haben hier eine konkrete Einordnung vornehmen können. Dabei haben vier 

Befragungsteilnehmer angegeben, dass die Höhe der vereinbarten Vertragsstrafe zwischen 

1.000,00 bis 5.000,00 Euro lag. Zwei Befragungsteilnehmer gaben an, dass die Höhe bei 5.001,00 

bis 10.000,00 Euro lag und nur ein Befragungsteilnehmer gab an, dass die Höhe unter 1.000,00 

Euro lag. Zwei Befragungsteilnehmer haben den sogenannten Hamburger Brauch, d.h. keine 

Benennung einer konkreten Summe, genutzt und zwar nach eigenen Angaben in 60 % bis 80 % 

aller Fälle. 

Zu der Frage, in wie vielen Fällen einer mit dem Abgemahnten vereinbarten Vertragsstrafe diese 

bei erneutem Verstoß tatsächlich eingefordert wird, haben in Phase I lediglich neun 

Befragungsteilnehmer Angaben gemacht. Sieben Befragungsteilnehmer haben in diesem 

Zusammenhang angegeben, dass im Jahr 2019 kein Fall vorlag. Ein Befragungsteilnehmer gab 

an, dass dies in allen Fällen seiner IHK vorlag. Ein weiterer Befragungsteilnehmer gab zudem an, 

dass es keinen weiteren Verstoß gab. Auch bezüglich dieser Frage sind die Antworten wegen der 

geringen Quote von Antworten zu diesem Themenkomplex vorsichtig zu betrachten. Es ist aber 

die Tendenz zu erkennen, dass diejenigen Befragungsteilnehmer, die hierzu Angaben machen 

konnten, in überwiegender Mehrheit angaben, dass die Vertragsstrafe nicht eingefordert wird. Die 

Gründe hierfür sind nicht erkennbar. So kann es sein, dass nicht erneut kontrolliert wird, ob ein 

weiterer Verstoß nach Vereinbarung einer Vertragsstrafe vorliegt. Möglich ist auch eine Erklärung 

dahingehend, dass ein solch erneuter Verstoß tatsächlich nicht mehr stattfindet oder eine 

Vertragsstrafe trotz Kenntnis eines erneuten Verstoßes nicht eingefordert wird.  

Die Befragungsteilnehmer wurden in einer weiteren Frage auch zu der Höhe der später durch ihre 

Organisation eingenommenen Vertragsstrafen befragt. Hier gab es jedoch nur eine Antwort, dass 

diese Höhe 5.000 Euro betrage. Diesbezüglich liegt daher keine aussagekräftige Datenbasis für 

die Befragungsgruppe der IHK vor.  

In Phase II wurden die Befragungsteilnehmer erneut befragt. 29 IHK haben in der Phase II 

teilgenommen, zu diesem Themenkomplex haben 21 Befragungsteilnehmer (68,97 %) Angaben 

gemacht.  

Zu der Frage, in wie vielen Fällen in den von ihrer Organisation ausgesprochenen Abmahnungen 

im Jahr 2021 eine konkrete Vertragsstrafe (in der Unterlassungserklärung) genannt wurde, konnten 

21 Befragungsteilnehmer Angaben machen. Davon gaben haben 15 Befragungsteilnehmer an, 

dass dies nie der Fall gewesen sei. Die übrigen Teilnehmer machten hierzu keine Angaben, 

entweder weil ihnen hierzu keine Daten vorlagen oder weil ihre Organisation nicht abmahnt und 

daher keine Angabe erfolgen konnte. Im Ergebnis konnte daher nicht ein einziger Fall erfasst 
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werden, in welchem im Jahr 2021 von einer IHK in einer ausgesprochenen Abmahnung eine 

konkrete Vertragsstrafe (in der Unterlassungserklärung) genannt wurde. 

Dennoch haben die Befragungsteilnehmer Angaben zu der Höhe der Vertragsstrafe in 

ausgesprochenen Abmahnungen ihrer Organisationen gemacht. Hier ergibt sich eine 

widersprüchliche Datenlage: Obwohl im Ergebnis von den Befragungsteilnehmern im Bezugsjahr 

2021 keine Fälle benannt wurden, in denen eine Vertragsstrafe verlangt wurde, haben dennoch elf 

Teilnehmer Angaben zu der durchschnittlichen Höhe der Vertragsstrafe in der durch ihre 

Organisation ausgesprochenen Abmahnungen gemacht. Daher scheint es sich bei den Antworten 

eher um eine Einschätzung auf der Grundlage von Erfahrungswerten der letzten Jahre zu handeln 

und nicht um Angaben aus einer dokumentierten Datenbasis für das genannte Bezugsjahr. 

Nach Einschätzung von sieben Teilnehmern veranschlagte ihre Organisation eine Vertragsstrafe 

unter 1.000,00 Euro. Fünf dieser sieben Teilnehmer äußerten ausdrücklich, dass dies nicht auf die 

Beschränkung nach § 13a Abs. 3 UWG („wenn die Zuwiderhandlung angesichts ihrer Art, ihres 

Ausmaßes und ihrer Folgen die Interessen von Verbrauchern, Mitbewerbern und sonstigen 

Marktteilnehmern in nur unerheblichem Maße beeinträchtigt und wenn der Abgemahnte in der 

Regel weniger als 100 Mitarbeiter beschäftigt.“) zurückgeführt werden könne.  

Zwei weitere Teilnehmer gaben an, dass ihre Organisation im Durchschnitt 5.000,00 Euro 

Vertragsstrafe benennt. Nur ein Teilnehmer hat den Hamburger Brauch in diesem Zusammenhang 

genannt. 

13 von 21 Befragungsteilnehmern haben zudem angegeben, dass im Jahr 2021 kein einziger Fall 

vorlag, indem bei einem erneuten Verstoß die vereinbarte Vertragsstrafe auch tatsächlich 

eingefordert wurde. Dies ist mit Blick auf die Angaben hinsichtlich der Fälle einer vereinbarten 

Vertragsstrafe auch nachvollziehbar. Bei einem Befragungsteilnehmer hat die Organisation keine 

Abmahnung ausgesprochen, daher auch keine Vertragsstrafe vereinbart. Bei den anderen 

Befragungsteilnehmern ist keine Datenlage hierzu vorhanden, die eine Aussage möglich macht. 

Auch bei dieser Frage muss daher festgestellt werden, dass nicht ein einziger Fall erfasst werden 

konnte, in welchem im Jahr 2021 von einer IHK bei einem erneuten Verstoß die vereinbarte 

Vertragsstrafe auch tatsächlich eingefordert wurde. 

5.11.2 Qualifizierte Einrichtungen  

Zur Einschätzung der Bedeutung von Vertragsstrafen sollten die Teilnehmer Angaben machen, in 

wie vielen Fällen in den ausgestellten Abmahnungen im Jahr 2019 Vertragsstrafen in den 

Unterlassungserklärungen genannt wurden. Insgesamt konnten in Phase I 13 Organisationen 

diese Frage auf Grund einer exakten Datenlage hinsichtlich dieses Themas beantworten. 

Eine Mehrheit der Befragungsteilnehmer (neun von 13) gibt in 100 % ihrer 

Unterlassungserklärungen eine konkrete Vertragsstrafe an. Zwei von 13 Teilnehmer gaben an, 

dass sie in keiner Unterlassungserklärung eine Vertragsstrafe im Jahr 2019 angegeben haben. Die 
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übrigen zwei Teilnehmer haben in 30 % bzw. 50 % der Fälle eine Vertragsstrafe angegeben. 

Hervorzuheben ist, dass die Organisation mit den meisten Abmahnungen bei 30 % von 1424 

Abmahnungen eine Vertragsstrafe in der Unterlassungserklärung genannt hat. Die QE mit den 

zweitmeisten Abmahnungen (238) setzte dagegen in 100 % der Fälle in der 

Unterlassungserklärung eine Vertragsstrafe an.  

Unter Berücksichtigung einer gewissen statistischen Verzerrung durch die besonders hohe Anzahl 

von ausgesprochenen Abmahnungen einer einzigen Organisation scheint die absolute Mehrzahl 

der Abmahnungen nicht durch eine Vertragsstrafe in der Unterlassungserklärung begleitet worden 

zu sein. Unter Ausklammerung dieser Verzerrung gilt es aber insgesamt festzustellen, dass die 

Vereinbarung einer Vertragsstrafe von der Mehrzahl der QE konsequent genutzt wird. 

Wie bereits festgestellt, geben die meisten QE in Unterlassungserklärungen eine Vertragsstrafe 

an. Die QE haben Angaben dazu gemacht, wie diese der Höhe nach ausgestaltet sind. Insgesamt 

konnten zwölf QE hierzu konkrete Angaben machen (eine weiterer machte keine Angaben). Viele 

Teilnehmer (fünf von zwölf) haben eine Vertragsstrafe zwischen 5.001,00 und 10.000,00 Euro im 

Jahr 2019 angesetzt. Ein kleinerer Teil von vier QE hat hingegen Vertragsstrafen von 1.000,00 bis 

5.000,00 Euro in den Unterlassungserklärungen genannt. Drei QE haben den sogenannten 

Hamburger Brauch, genutzt. 

Zu der Frage, in wie vielen Fällen einer mit dem Abgemahnten vereinbarten Vertragsstrafe diese 

bei erneutem Verstoß tatsächlich eingefordert wird, haben in Phase I zehn Befragungsteilnehmer 

Angaben gemacht. Neun der zehn Befragungsteilnehmer (90 %) haben angegeben, dass im Jahr 

2019 ein solcher Fall nicht vorlag. Ein weiterer Befragungsteilnehmer hat die Angabe „eins“ 

gemacht, wobei davon ausgegangen werden kann, dass nicht 1 % gemeint war, sondern ein Fall 

von 20 ausgesprochenen Abmahnungen, im Ergebnis daher 5 %, gemeint war. Alle 

Befragungsteilnehmer, die diese Fragen beantwortet haben, haben zusätzlich angegeben, dass 

die Antworten auf einer systematischen und gezielten Erfassung für das Jahr 2019 beruhen, 

weswegen die Datenqualität als hoch zu bewerten ist. Es lässt sich daher feststellen, dass QE in 

der Regel keine Vertragsstrafe einnehmen. Zu den Gründen hierfür wurden durch die QE selbst 

keine Angaben gemacht. 

Die Befragungsteilnehmer wurden in Phase I auch zu der Höhe der später durch ihre Organisation 

eingenommenen Vertragsstrafen befragt. Der Befragungsteilnehmer, der hierzu überhaupt 

Angaben machen konnte, gab an, dass die eingenommene Vertragsstrafe unter 1.000,00 Euro 

gelegen habe. Ein weiterer Teilnehmer gab an, dass die eingenommene Vertragsstrafe seiner 

Organisation zwischen 5.001,00 Euro bis 10.000,00 Euro pro Fall liege. Jedoch ist zu beachten, 

dass der gleiche Befragungsteilnehmer bereits vorher angab, dass seine Organisation gar keine 

Vertragsstrafe eingenommen habe, so dass hier ein gewisser Widerspruch in den Aussagen zu 

sehen ist. Daher scheint es sich bei der Antwort eher um eine Einschätzung aus Erfahrungswerten 

der letzten Jahre zu handeln und nicht um Angaben aus einer vorhandenen Datenlage zum 

Bezugsjahr 2019. 
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Auch in Phase II sollten die Teilnehmer Angaben machen, in wie vielen Fällen in den ausgestellten 

Abmahnungen im Jahr 2021 Vertragsstrafen in den Unterlassungserklärungen genannt wurden. 

Insgesamt konnten 23 Organisationen hierzu Angaben machen. 

Vier Befragungsteilnehmer (17,39 %) gaben in 100 % ihrer Unterlassungserklärungen eine 

konkrete Vertragsstrafe an. Ein weiterer Teilnehmer hat die Angabe „zwölf“ gemacht, es liegt aber 

die Vermutung nahe, dass er eine absolute Angabe gemacht hat, wodurch bei diesem Teilnehmer 

ebenfalls 100 % (12 von 12) erreicht würden. Sechs Teilnehmer gaben an, dass sie in keiner 

Unterlassungserklärung eine Vertragsstrafe in 2021 angegeben haben. Teilweise wurde hier auf 

den Hamburger Brauch verwiesen. Die übrigen Teilnehmer haben entweder keine Angabe 

gemacht oder sie haben angegeben, dass ihre Organisation nicht abmahnt. Ein 

Befragungsteilnehmer konnte die Anzahl der Fälle nicht benennen, da die Organisation nach 

billigem Ermessen festlege, wann sie eine Vertragsstrafe angibt und wann nicht.  

Eine statistische Verzerrung wie in Phase I konnte in Phase II nicht festgestellt werden. Zwar war 

erneut ein Befragungsteilnehmer sehr aktiv mit Blick auf die ausgesprochenen Abmahnungen 

(257), hier lag aber keine derart hohe Zahl vor, die eine Datenkorrektur bei der Auswertung 

erforderlich machte. Dieser Teilnehmer gab an, in all seinen 257 Fällen im Jahr 2021 eine 

Vertragsstrafe gefordert zu haben. Daher kann in Phase II nicht mehr festgestellt werden, dass die 

Vereinbarung einer Vertragsstrafe von der Mehrzahl der QE konsequent genutzt wird. Es ergibt 

sich ein gemischtes Bild, bei dem sich nur schwer eindeutige Entwicklungstendenzen zeigen.  

Die QE wurden erneut befragt, wie die Höhe der verlangten Vertragsstrafe ihrer Organisation 

durchschnittlich ausgestaltet ist. Insgesamt haben hierzu zwölf QE Angaben gemacht. 

Die Hälfte der Teilnehmer (sechs von zwölf) gab an, dass ihre Organisation den sogenannten 

Hamburger Brauch, d.h. keine Benennung einer konkreten Summe, nutzt. Zwei Teilnehmer haben 

eine Höhe von 3.000,00 Euro angegeben, jeweils ein Befragungsteilnehmer hat dies mit 3.000,00 

Euro und 4.000,00 Euro benannt. Zwei Befragungsteilnehmer gaben an, dass ihre Organisation 

über 5.000,00 Euro als Vertragsstrafe fordere.  

Die Befragungsteilnehmer wurden auch zu der Anzahl der Fälle der durch ihre Organisation 

eingenommenen Vertragsstrafen befragt. Hier machten acht QE Angaben.  

Fünf Befragungsteilnehmer gaben an, dass im Jahr 2021 kein Fall vorlag, bei dem eine 

Vertragsstrafe eingenommen wurde. Einer dieser Befragungsteilnehmer gab ausdrücklich an, dass 

seine Organisation keine weiteren Verstöße bemerkt habe, weshalb kein solcher Fall bei ihm 

vorlag. Zwei Befragungsteilnehmer gaben an, dass dies in 3,8 % und 8,3 % der Fälle vorlag. Erneut 

zeigen sich die Antworten in diesem Themenfeld insgesamt als sehr divers. Die erhobenen Daten 

sind aber nicht repräsentativ auswertbar. Zu erkennen ist nur die leichte Tendenz, dass QE in einer 

Vielzahl der Fälle keine Vertragsstrafen einnehmen.   
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Zur Höhe der eingenommenen Vertragsstrafe machten nur fünf QE konkrete Angaben gemacht. 

Zehn weitere QE gaben an, dass sie keine Vertragsstrafe im Jahr 2021 eingenommen haben. Dies 

untermauert die oben beschriebene Tendenz.  

Ein Befragungsteilnehmer gibt an, dass die Höhe bei weniger als 1.000,00 Euro liegt. Zwei 

Teilnehmer beziffern dies mit 5.000,00 Euro. Jeweils ein Befragungsteilnehmer gab hier an, dass 

die Höhe bei 4.000,00 Euro und über 5.000,00 Euro liege.  

5.11.3 Wirtschaftsverbände  

Elf von 47 Befragungsteilnehmern (23,4 %) machten in Phase I Angaben zu der Frage, in wie 

vielen Fällen in den von ihrer Organisation ausgesprochenen Abmahnungen im Jahr 2019 eine 

konkrete Vertragsstrafe (in der Unterlassungserklärung) genannt wurde. Vier 

Befragungsteilnehmer (8,5 %) gaben an, dass dies niemals der Fall war. Zudem gaben aber auch 

fünf Befragungsteilnehmer (10,6 %) an, dass dies stets der Fall war. Zwei weitere Teilnehmer 

antworteten, dass dies in 50 % bzw. 90% aller Fälle der Fall gewesen sei. Auch hier zeigt sich in 

den erhobenen Daten ein stark divergierendes Bild. 

Es wurde zudem gefragt, wie die Höhe einer vereinbarten Vertragsstrafe ausgestaltet ist. Zudem 

wurde nach dem sogenannten Hamburger Brauch gefragt.  

Die meisten Teilnehmer (30 von 47) konnten zu diesem Themenkomplex keine Angaben machen, 

was mit Blick auf die oberen Angaben auch verständlich erscheint. 13 Befragungsteilnehmer 

nahmen hier eine konkrete Einordnung vor. Dabei gaben zehn Befragungsteilnehmer an, dass die 

Höhe der vereinbarten Vertragsstrafe zwischen 1.000,00 bis 5.000,00 Euro lag. Zwei 

Befragungsteilnehmer gaben an, dass die Höhe bei 5.001,00 bis 10.000,00 Euro lag und nur ein 

Befragungsteilnehmer gaben an, dass die Höhe unter 1.000,00 Euro lag. Vier 

Befragungsteilnehmer nutzten den sogenannten Hamburger Brauch, d.h. keine Benennung einer 

konkreten Summe, und zwar nach eigenen Angaben in 1 % (1-mal) bis 100 % (3-mal) aller Fälle. 

Fünf Befragungsteilnehmer, die nicht den Hamburger Brauch, sondern eine Einordnung in die 

genannten Kategorien vornahmen, gaben zusätzlich an, dass ihre Organisation in 10 % bis 60 % 

alle Fälle den Hamburger Brauch auswählen würde. 

Zu der Frage, in wie vielen Fällen einer mit dem Abgemahnten vereinbarten Vertragsstrafe diese 

bei erneutem Verstoß tatsächlich eingefordert wird, machten in Phase I zehn 

Befragungsteilnehmer (21,3 %) Angaben. Drei Befragungsteilnehmer (6,4 %) gaben in diesem 

Zusammenhang an, dass im Jahr 2019 kein Fall vorlag. Ebenfalls drei Befragungsteilnehmer 

sagten, dass dies in allen Fällen vorlag. Hier hinterließ ein Befragungsteilnehmer aber die 

Anmerkung, dass dies zwar im Jahr 2019 für den einen Fall zutraf und damit in 100 % vorlag, dies 

aber der erste Fall seit 65 Jahren war. Drei Befragungsteilnehmer gaben an, dass dies in 1,67 %, 

2 % und 3 % der Fälle vorlag. Erneut zeigen sich die Antworten in diesem Themenfeld als sehr 

divers. 
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Die Befragungsteilnehmer wurden auch zu der Höhe der später durch ihre Organisation 

eingenommenen Vertragsstrafen befragt. Hier gab es die Antworten, dass diese Höhe 0 bis 

5.000,00 Euro betragen, wobei sich ein Mittelwert von 812,50 Euro ergibt.  

In Phase II wurden die Befragungsteilnehmer erneut gefragt. 20 Teilnehmer nahmen in der 

Phase II teil.  

Zehn der 20 Befragungsteilnehmer (50 %) machten Angaben zu der Frage, in wie vielen Fällen in 

den von ihrer Organisation ausgesprochenen Abmahnungen im Jahr 2021 eine konkrete 

Vertragsstrafe (in der Unterlassungserklärung) genannt wurde. Acht Befragungsteilnehmer gaben 

hierzu an, dass dies niemals der Fall war. Ein Befragungsteilnehmer hat angegeben, dass dies 

in allen 31 Fällen seiner Organisation im Jahr 2021 vorlag. Ein weiterer Teilnehmer hat die Angabe 

„zwei Fälle“ gemacht, wobei nicht ausgeschlossen werden kann, dass hier nicht 2 % der Fälle, 

sondern lediglich zwei Fälle gemeint sind, was für den Teilnehmer eine Quote von 40 % (zwei von 

fünf) bedeuten würde. Auch hier zeigt sich in den erhobenen Daten eine enorme Bandbreite. Vier 

Befragungsteilnehmer sagten, dass sie den sogenannten Hamburger Brauch nutzten, d.h. keine 

Benennung einer konkreten Summe angaben, und zwar nach eigenen Angaben in 100 % aller 

Fälle. 

Es wurde zudem abgefragt, wie die Höhe einer vereinbarten Vertragsstrafe ausgestaltet ist. Zudem 

wurde nach dem sogenannten Hamburger Brauch gefragt.  

Die meisten Teilnehmer (zwölf von 20) konnten zu diesem Themenkomplex keine Angaben 

machen, was mit Blick auf die oberen Angaben auch konsequent erscheint. Acht 

Befragungsteilnehmer nahmen hier eine konkrete Einordnung vor. Dabei gaben zwei 

Befragungsteilnehmer an, dass die Höhe der verlangten Vertragsstrafe bei 1.000,00 Euro lag. Ein 

Befragungsteilnehmer hat dabei angegeben, dass dies auf die Beschränkung nach § 13a Abs. 3 

UWG („...wenn die Zuwiderhandlung angesichts ihrer Art, ihres Ausmaßes und ihrer Folgen die 

Interessen von Verbrauchern, Mitbewerbern und sonstigen Marktteilnehmern in nur unerheblichem 

Maße beeinträchtigt und wenn der Abgemahnte in der Regel weniger als 100 Mitarbeiter 

beschäftigt.“) zurückzuführen sei. Ein Befragungsteilnehmer gab an, dass die Höhe der verlangten 

Vertragsstrafe bei 5.000,00 Euro gelegen habe.  

Vier Befragungsteilnehmer nutzten den sogenannten Hamburger Brauch, d.h. sie gaben keine 

Benennung einer konkreten Summe an, und zwar nach eigenen Angaben in 100 % aller Fälle. 

Zu der Frage, in wie vielen Fällen einer mit dem Abgemahnten vereinbarten Vertragsstrafe diese 

bei erneutem Verstoß tatsächlich eingefordert wird, machten in Phase II sieben 

Befragungsteilnehmer (35 %) Angaben. Drei Befragungsteilnehmer (15 %) gaben in diesem 

Zusammenhang an, dass im Jahr 2021 ein solcher Fall nicht vorlag. Ein weiterer 

Befragungsteilnehmer gab an, dass es keine Verstöße gegeben habe, weshalb kein solcher Fall 

vorlag. Drei Befragungsteilnehmer gaben an, dass dies in 10 %, 95 % und 100 % der Fälle vorlag. 

Erneut zeigen sich die Antworten in diesem Themenfeld insgesamt als sehr divers. 



Wiebe * Helmschrot * Kreutz ê Evaluierung der Regelungen zur Verhinderung des Abmahnmissbrauchs 

 

 

 

181 

Die Befragungsteilnehmer wurden in Phase II auch zu der Höhe der später durch ihre Organisation 

eingenommenen Vertragsstrafen befragt. Hier gab es lediglich zwei Antworten. Ein 

Befragungsteilnehmer gibt an, dass dies zwischen 200,00 Euro und 4.000,00 Euro bei einem 

Erstverstoß liegt und im Durchschnitt bei unter 3.000,00 Euro. Ein anderer Befragungsteilnehmer 

konnte hierzu keine detaillierten Angaben machen, weil Vertragsstrafen stets zugunsten einer 

gemeinnützigen Drittorganisation vereinbart würden. Angesichts der nicht repräsentativen 

Datenlage zu diesem Themenkomplex lässt sich hier keine allgemeingültige Schlussfolgerung 

ziehen.  

5.11.4 Gerichte 

Die Gerichte wurden zu diesem Themenkomplex ebenfalls befragt, erhielten aber wegen ihrer 

besonderen Rolle leicht modifizierte Fragen zur Beantwortung.  

In Phase I wurden die Gerichte gefragt, in wie vielen Fällen einer ausgesprochenen Abmahnung, 

die gerichtlich anhängig gemacht wurde, auch eine konkrete Vertragsstrafe genannt wurde. Die 

Anzahl der Fälle bei allen Abmahnungen, in denen in der Unterlassungserklärung konkrete 

Vertragsstrafen aufgeführt werden, ist zwischen den Gerichten erstaunlich heterogen. Sie liegt im 

Durchschnitt knapp über 50 %, wobei die höchste Zahl bei 80 % konzentriert ist. Auch in Phase II 

ergab sich ein vergleichbares Bild. 

Die Antworten auf die Frage nach der Höhe der durchschnittlichen Vertragsstrafe zeigt in Phase I 

die überwiegende Zahl der Fälle im Bereich zwischen 1.000,00 Euro und 5.000,00 Euro. Die Fälle 

des „Hamburger Brauchs“ machen fast die Hälfte der Fälle der Vertragsstrafe aus. 

Für Phase II ergab sich ein erhöhter Anteil von Fällen des „Hamburger Brauchs“ (acht von 13), 

was trotz der schmalen Datenbasis als aussagekräftige Tendenz bewertet werden kann. Der 

verbleibende Bereich von 1.000,00 Euro bis 5.000,00 Euro wurde noch einmal aufgeschlüsselt, mit 

der Mehrzahl der Fälle von 2.000,00 Euro bis 3.000,00 Euro. Ein Einfluss von § 13a UWG auf die 

Höhe der Vertragsstrafe wurde verneint, soweit die Frage beantwortet wurde. 

Zu der Frage, in wie vielen Fällen eine vereinbarte Vertragsstrafe später gerichtlich herabgesetzt 

wurde, zeigt sich in Phase I ein recht eindeutiges Bild: Eine spätere gerichtliche Herabsetzung 

findet kaum statt. Es gibt mit einer Angabe zu 75 % aller Fälle nur einen „Ausreißer“ nach oben. 

Das betreffende Gericht hatte zuvor angegeben, dass in vielen Fällen, in denen eine 

missbräuchliche Abmahnung geltend gemacht wurde, diese nicht festgestellt werden konnte. Der 

hohe Anteil der Herabsetzung kann daher mit einer relativ kleinen Zahl an Fällen zu tun haben.  

Ein vergleichbares Bild ergab sich für die Phase II, wobei der “Ausreißer“ hier mit 30 % angegeben 

wurde.  

Beim „Hamburger Brauch“ zeigte sich in Phase I, dass die verlangte Vertragsstrafe in etwa der 

Hälfte der Fälle bei 5.000,00 Euro lag. Im Durchschnitt lag sie zwischen 4.000,00 Euro und 
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5.000,00 Euro. Im Vergleich mit den Fällen der bereits festgelegten Vertragsstrafe bewegt sich dies 

im oberen Bereich der Bandbreite dieser Fälle. Da der Bereich zwischen 1.000,00 Euro und 

5.000,00 Euro im Falle der fixierten Vertragsstrafe in Phase I nicht weiter aufgeschlüsselt wurde, 

lässt sich nicht abschließend beurteilen, ob die Vertragsstrafe nach „Hamburger Brauch“ letztlich 

höher ist als bei einer frühzeitigen Festlegung. Es lässt sich aber relativ sicher annehmen, dass sie 

jedenfalls nicht niedriger ist. 

Für Phase II gab es nur vier Rückmeldungen, was die weitere Auswertung der Antworten fraglich 

erscheinen lässt.  

Im Zusammenhang mit Vertragsstrafen nach dem Hamburger Brauch wurde ferner in Phase I in 

der Hälfte der Fälle des „Hamburger Brauchs“ keine Überhöhung der festgelegten Vertragsstrafen 

durch die Gerichte festgestellt. Bei den verbliebenen Fällen bewegt sich die Bandbreite zwischen 

25 % und 50 %.  

Zu der Frage, anhand welcher Anhaltspunkte die Gerichte von einer unangemessen hohen 

Vertragsstrafe ausgehen, steht in Phase I mit zwölf Nennungen (Mehrfachnennungen möglich) die 

geringe Schwere und Ausmaß des Verstoßes ganz im Vordergrund. Jeweils sieben Nennungen 

entfielen auf fehlende wirtschaftliche Vorteile für den Schuldner oder fehlende Folgen für den 

Wettbewerb. Auch die wirtschaftliche Überforderung des Abgemahnten mit fünf Nennungen und 

das fehlende wirtschaftliche Interesse des Abmahnenden sind mit vier Nennungen relevant.    

Damit spiegeln sich in den Antworten im Wesentlichen die nunmehr auch in § 13a Abs. 1 UWG 

aufgeführten Kriterien wider. Das Merkmal der Schuldhaftigkeit nach § 13a Abs. 1 Nr. 2 UWG kann 

man als durch die Frage nach Art und Schwere des Verstoßes abgedeckt ansehen. Nicht durch 

den Katalog abgedeckt ist das fehlende wirtschaftliche Interesse des Abmahnenden, das aber eine 

relativ geringe Zahl von Nennungen erlangte. 

Interessant ist die Angabe eines Richters des Landgerichts Hamburg, dass die Fälle einer 

überhöhten Vertragsstrafe zu selten vorkommen und vor allem nicht bei Gericht landen, da sonst 

der Kläger Gefahr läuft, selbst im Erfolgsfall einen erheblichen Teil der Prozesskosten übernehmen 

zu müssen. 

Die Ergebnisse von Phase II erlauben mit lediglich fünf Antworten zu dieser Frage keine genauere 

Auswertung. Tendenziell stehen hier allerdings die auch bei Phase I am meisten genannten 

Kriterien im Vordergrund.  

Die Frage, welche weitere Kriterien als Anhaltspunkte für eine unangemessen hohe Vertragsstrafe 

gesetzlich normiert werden sollen, wurde nur vereinzelt beantwortet. Zum einen wurde 

vorgeschlagen, die Höhe des Umsatzes der Parteien mit identischen Waren als Indiz für das 

Interesse des Gläubigers an der Unterbindung des Verstoßes heranzuziehen. Zum anderen wurde 

der Vorschlag gemacht, Ordnungsgeld und die erste Vertragsstrafe auf 5 % vom Streitwert 

festzulegen. Dies könnte als Ergänzung zu § 13a Abs. 3 UWG zusätzlich zur Deckelung von 
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Vertragsstrafen beitragen. Letzteres Merkmal wurde bei fünf von sieben positiven Antworten als 

gesetzlich aufzunehmendes Kriterium genannt. 

5.11.5 Gruppenübergreifende Ergebnisse 

Bei Betrachtung der Antworten aller Gruppen hinsichtlich des Themenkomplexes „Vertragsstrafe“ 

zeigt sich (ausgenommen von einem recht großen Anteil der Antworten der Gerichte) kein 

einheitliches Bild. Die meisten Befragungsteilnehmer konnten keine verwertbaren Angaben zu der 

Häufigkeit und der durchschnittlichen Höhe einer von ihrer Organisation gewünschten 

Vertragsstrafe machen. Hinsichtlich der Erfassung der Daten für eingenommene Vertragsstrafen 

zeigt sich gruppenübergreifend, dass Vertragsstrafen von den meisten Befragungsteilnehmern 

nicht eingefordert werden, wobei die Gründe hierfür nur in Einzelfällen erkennbar waren.  

Die Angaben der Gerichte allerdings zeigen, dass jedenfalls bei den Abmahnungen, die im 

Rahmen eines gerichtlichen Verfahrens vorgelegt werden, in über der Hälfte aller Fälle eine 

Vertragsstrafe vorhanden ist.  

5.11.6 Interpretation und Schlussfolgerung/ 

Das Ziel dieser Fragen, einen Überblick über die in der Regel verlangte Höhe der Vertragsstrafe 

sowie über die in der Regel tatsächlich eingenommene Vertragsstrafe zu erlangen und im 

Vergleich zwischen den beiden Befragungsphasen eine mögliche Veränderung ermitteln zu 

können, die möglicherweise auf die Regelung § 13a Abs. 3 UWG zurückzuführen ist, konnte 

mangels gruppenübergreifender, klar erkennbarer Tendenzen, die eine allgemeingültige Aussage 

zulassen, nicht erreicht werden. Dies gilt gleichermaßen für eine verlässliche Ermittlung der 

Verbreitung des sogenannten „Hamburger Brauchs“. Tendenziell lässt sich vor allem aus der 

Befragung der Gerichte schließen, dass nach der Reform eine Zunahme des „Hamburger Brauchs“ 

zu verzeichnen ist.   
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5.12  Abwehrmöglichkeiten des Abgemahnten  

Im weiteren Verlauf der Umfrage wurden die Gruppen44  IHK, QE, WV und Gerichte zu den 

Abwehrmaßnahmen von Abmahnungen im Sinne des UWG gefragt. Konkret wurde ermittelt, in wie 

vielen Fällen sich die von den Befragten Abgemahnten gegen die Abmahnung der Befragten zur 

Wehr setzten i.S.d. UWG und welche tatsächlichen Abwehrmaßnahmen ergriffen wurden.  

Diese Frage wurde den Teilnehmern sowohl in Phase I als auch in Phase II mit dem Ziel gestellt 

zu ermitteln, inwiefern sich die Abwehrmöglichkeiten des Abgemahnten verbessert haben.  

Auf die Frage welche Abwehrmaßnahmen konkret ergriffen werden wurden, standen folgende 
Antwortmöglichkeiten für die Befragten zur Verfügung: 

• ZURÜCKWEISUNG: Vom Abgemahnten vollständig zurückgewiesen. 

• KEINE KOSTEN: Der Abgemahnte gibt die Unterlassungserklärung und evtl. ein 

Vertragsstrafeversprechen ab, aber zahlt die Kosten nicht. 

• GEÄNDERTE UNTERLASSUNG: Die Unterlassungserklärung abgeändert. 

• KOSTENREDUZIERUNG: Eine Kostenreduzierung vereinbart. 

• ZU GERICHT: Abmahner strebt ein gerichtliches Verfahren an. 

• EINIGUNGSSTELLENVERFAHREN: Abgemahnter beantragt ein 

Einigungsstellenverfahren. 

• SONSTIGES (Bitte angeben). 

5.12.1 Industrie- und Handelskammern 

Von den in Phase I insgesamt 38 an der Umfrage teilgenommenen IHK, antworteten 13 IHK. Der 

Rest (ca. 66 %) machte keine Angaben zu der Frage. Mehr als 60 % der zu dieser Frage 

antwortenden IHK gab an, dass sich der von ihnen Abgemahnte in 50 % oder mehr Prozent der 

Fälle zur Wehr setzen würde. Dementsprechend gaben ca. 40 % der antwortenden IHK an, dass 

es in weit weniger als 50 % aller Fälle einer ausgesprochenen Abmahnung zu einem zur-

Wehrsetzen durch den Abgemahnten selbst käme.  

Auf weitere Nachfrage bei den Teilnehmern, nach dem Grund für ihre fehlende Antwort gaben 

knappe 50 % an, dass sie keine Abmahnungen ausgesprochen hätten. Weitere Antworten lauteten, 

dass sich nahezu alle Abgemahnten zur Wehr setzen, jedoch nur bis zu einem gewissen Grad. 

Etwa die Hälfte der Abgemahnten ließe es nach einem ablehnenden Schreiben auf einen 

Rechtsstreit ankommen, die andere Hälfte versuche es mit einer Einigung. In Einzelfällen werde 

auch ein Einigungsstellenverfahren beantragt. Nicht selten würde sich der Abgemahnte auch 

 
44 Die BV wurden hierzu nicht befragt, weil bei ihrer Befragung hierzu im Rahmen der Pilotphase festgestellt wurde, dass sie sich 
für eine aussagekräftige Antwort in der Rechtspraxis zu wenig mit Abmahnungen befassen. 
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telefonisch über den Grund einer Abmahnung erkundigen, sich dann aber nicht selten nicht weiter 

wehren. 

Auf die Frage welche Abwehrmaßnahmen konkret ergriffen werden wurden, wurden am häufigsten 

die geänderte Unterlassung (11) sowie die Kostenreduzierung (11) genannt. Darauf folgten als 

Antwort die Beantragung des Einigungsstellenverfahrens durch den Abgemahnten (8), die 

Zurückweisung der Abmahnung (7), die fehlende Kostenzahlung durch den Abgemahnten (4) 

sowie das Anstreben eines gerichtlichen Verfahrens (2). 

In Phase II lässt sich nachfolgendes Bild erkennen:  

Von insgesamt 29 an der Umfrage teilgenommenen IHK antworteten lediglich sechs IHK. Der Rest 

(ca. 80 %) machte keine Angaben zu der Frage. Ca. ein Drittel der zu dieser Frage antwortenden 

IHK gab an, dass sich der von ihnen Abgemahnte in 50 % oder mehr Prozent der Fälle zur Wehr 

setzen würde. Dementsprechend gaben ca. zwei Dritte der antwortenden IHK an, dass es in weit 

weniger als 50 % aller Fälle einer ausgesprochenen Abmahnung zu einem zur-Wehrsetzen durch 

den Abgemahnten selbst käme. Anders als in Phase I antworteten zwei Teilnehmer sogar, dass 

ein zur Wehr setzen gegen die durch sie ausgesprochene Abmahnung in keinem ihnen bekannten 

Fall stattgefunden habe. 

Auf weitere Nachfrage bei den Teilnehmern, nach dem Grund für ihre fehlende Antwort gaben acht 

IHK an, dass sie selbst keine Abmahnungen aussprechen. Weiter merkte ein Teilnehmer an, dass 

sie als IHK nur Anfragen zu Abmahnungen erreichen, die besonderen Klärungsbedarf aufwiesen. 

Insofern sei in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen, dass sie diejenigen, die nicht wissen, 

dass man sich zur Wehr setzen kann, erst gar nicht melden. Zudem wiesen zwei weitere 

Teilnehmer darauf hin, dass die Frage nicht „sinnvoll“ gestellt sei. Es würde sich mehr empfehlen, 

nach den Erfahrungen zu fragen, wie viele der von IHK beratenen Unternehmen sich tatsächlich 

zur Wehr setzen. Die Empfehlung, sich zur Wehr zu setzen, werde jedenfalls in zahlreichen 

Beratungsfällen gegeben, wobei die Rückmeldung der Unternehmen, ob sie der Empfehlung 

nachgekommen sind und mit welchem Erfolg, meistens der Kenntnis der IHK entziehe.  

Auf die Frage welche Abwehrmaßnahmen konkret ergriffen werden wurden, wurden am häufigsten 

die Zurückweisung der Abmahnung (11) und nachfolgend die geänderte Unterlassung (10), die 

Kostenreduzierung (10), die fehlende Kostenzahlung durch den Abgemahnten (10), die 

Beantragung des Einigungsstellenverfahrens durch den Abgemahnten (9), sowie das Anstreben 

eines gerichtlichen Verfahrens (1) genannt. 

5.12.2 Qualifizierte Einrichtungen 

Von den in Phase I insgesamt 16 an der Umfrage teilgenommenen QE, antworteten zwölf QE recht 

divers. Eine QE machte keine Angaben zu der Frage. Ein Drittel der antwortenden QE gab an, 

dass sich der von ihnen Abgemahnte in 100 % der Fälle zur Wehr setzen würde. Hierbei merkte 

ein Teilnehmer an, dass zu bedenken sei, dass es lediglich eine Abmahnung insgesamt gegeben 
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habe. Zwei weitere Teilnehmer gaben an, dass es in 80 bzw. 90 % ihrer Fälle zu einem zur Wehr 

setzen durch den Abgemahnten gekommen sei. Zwei weitere Teilnehmer gaben an, dass dies in 

keinen Fall der von ihnen ausgesprochenen Abmahnung festzustellen gewesen sei, wobei 

wiederum vier Teilnehmer Angaben zwischen 20 und 66 % machten.  

Der auf die zuvor genannte Frage nicht antwortende Teilnehmer merkte an, dass Abmahnungen 

durch diese QE „so selten geltend gemacht“ würden, dass „nicht einmal eine Schätzung erfolgen“ 

könne.  

Auf die Frage welche Abwehrmaßnahmen konkret ergriffen werden wurden, wurden am häufigsten 

die Zurückweisung der Abmahnung (8), die geänderte Unterlassung (7), die fehlende 

Kostenzahlung durch den Abgemahnten (5) sowie das Anstreben eines gerichtlichen Verfahrens 

(5) genannt. Nachfolgenden wurden zudem auch noch sowie die Kostenreduzierung (3) sowie die 

Beantragung des Einigungsstellenverfahrens durch den Abgemahnten (1) genannt. 

In Phase II lässt sich nachfolgendes Bild erkennen:  

Von insgesamt 23 in der zweiten Phase an der Umfrage teilgenommenen QE antworteten lediglich 

zwölf QE. Der Rest (ca. 47 %) machte keine Angaben zu der Frage. Ca. 25 % der zu dieser Frage 

antwortenden QE gab an, dass sich der von ihnen Abgemahnte in 50 % oder mehr Prozent der 

Fälle zur Wehr setzen würde. Dementsprechend gaben ca. 75 % der antwortenden IHK an, dass 

es in weit weniger als 50 % aller Fälle einer ausgesprochenen Abmahnung zu einem zur-

Wehrsetzen durch den Abgemahnten selbst käme. Drei Teilnehmer hiervon antworteten sogar, 

dass ein zur Wehr setzen gegen die durch sie ausgesprochene Abmahnung in keinem ihnen 

bekannten Fall stattgefunden habe. 

Auf weitere Nachfrage bei den Teilnehmern, nach dem Grund für ihre fehlende Antwort gab ein 

einziger Teilnehmer an, dass seine QE selbst keine Abmahnungen ausspreche.  

Auf die Frage welche Abwehrmaßnahmen konkret ergriffen werden wurden, wurden am häufigsten 

die Zurückweisung der Abmahnung (11) und nachfolgend die geänderte Unterlassung (10), das 

Anstreben eines gerichtlichen Verfahrens (7), die fehlende Kostenzahlung durch den 

Abgemahnten (5), die Kostenreduzierung (2) sowie die Beantragung des 

Einigungsstellenverfahrens durch den Abgemahnten (1) genannt. 

5.12.3 Wirtschaftsverbände 

Von den in Phase I insgesamt 46 an der Umfrage teilgenommenen WV, antworteten lediglich zehn 

WV. 40 % der zu dieser Frage antwortenden WV gaben an, dass sich der von ihnen Abgemahnte 

in 50 % oder mehr Prozent der Fälle zur Wehr setzen würde. Dementsprechend gaben 60 % der 

antwortenden WV an, dass es in weit weniger als 50 % aller Fälle einer ausgesprochenen 

Abmahnung zu einem zur Wehrsetzen durch den Abgemahnten selbst käme. Dabei gaben zwei 

Teilnehmer an, dass dies bisher nicht geschehen sei bzw. nur in 0,2 % aller Fälle. 
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Drei der auf die zuvor genannte Frage nicht antwortenden Teilnehmer merkten an, dass 

Abmahnungen für sie als WV kein Thema seien.  

Auf die Frage welche Abwehrmaßnahmen konkret ergriffen werden wurden, zeigt sich ein auffällig 

ausgewogenes Bild hinsichtlich der vorgegebenen Antwortmöglichkeiten: So wurden am 

häufigsten die geänderte Unterlassung (7), nachfolgend die Zurückweisung der Abmahnung (6), 

das Anstreben eines gerichtlichen Verfahrens (6), die fehlende Kostenzahlung durch den 

Abgemahnten (6), die Kostenreduzierung (6) sowie die Beantragung des 

Einigungsstellenverfahrens durch den Abgemahnten (3) genannt. 

In Phase II In lässt sich für die WV nachfolgendes Bild erkennen:  

Von insgesamt 20 in der zweiten Phase an der Umfrage teilgenommenen WV antworteten 

immerhin zwölf WV. Der Rest (40 %) machte keine Angaben zu der Frage. Ca. 66 % der zu dieser 

Frage antwortenden WV gab an, dass sich der von ihnen Abgemahnte in 50 % oder mehr Prozent 

der Fälle zur Wehr setzen würde. Dementsprechend gaben ca. 33 % der antwortenden WV an, 

dass es in weit weniger als 50 % aller Fälle einer ausgesprochenen Abmahnung zu einem zur-

Wehrsetzen durch den Abgemahnten selbst käme. Ein Teilnehmer hiervon antwortete sogar, dass 

ein zur Wehr setzen gegen die durch sie ausgesprochene Abmahnung in keinem ihnen bekannten 

Fall stattgefunden habe. 

Auf weitere Nachfrage bei den Teilnehmern, nach dem Grund für ihre fehlende Antwort gaben vier 

von vier Teilnehmern an, dass ihnen hierzu keine Daten vorliegen würden.  

Auf die Frage welche Abwehrmaßnahmen konkret ergriffen werden wurden, wurden am häufigsten 

die Zurückweisung der Abmahnung (9) und die geänderte Unterlassung (9), nachfolgend die 

fehlende Kostenzahlung durch den Abgemahnten (5), das Anstreben eines gerichtlichen 

Verfahrens (2) sowie die Kostenreduzierung (2) genannt. Nicht genannt wurde die Beantragung 

des Einigungsstellenverfahrens durch den Abgemahnten. 

5.12.4 Gerichte 

Speziell bei den Gerichten wurden auch Daten erhoben zu den Abwehrmöglichkeiten des 

Abgemahnten. 

Sehr heterogen waren bei Phase I auch die Rückmeldungen in Bezug auf den Anteil der Verfahren, 

in denen sich die Betroffenen gegen die Abmahnung im Gerichtsverfahren zur Wehr setzen. Ein 

Drittel der Antworten (vier) bewegten sich bei 5 bis 10 %, eine Rückmeldung bei 50 % und die 

restlichen drei Rückmeldungen bei 90 bis 100 %. In zwei Fällen wurden keine Angaben gemacht, 

da die Anzahl der Abmahnungen nicht bekannt sei. In einem Fall wurde angegeben, dass nur 

Verfahren anhängig würden, in denen sich der Betroffene schon zur Wehr gesetzt habe. 
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In Phase II ergab sich auf einer relativ schmalen Datenbasis bei sechs von insgesamt acht 

Antworten, dass ein zur Wehr setzen sich in 60 bis 80 % der Fälle erfolge. Wegen der schmalen 

Basis lässt sich dies aber kaum als signifikanter Anstieg interpretieren. 

Bei der Frage nach den Gründen für die mangelnde Gegenwehr stehen in Phase I und II zwei 

Antworten ganz im Vordergrund: zu hohe Kosten und die Berechtigung der Abmahnung. Die 

Probleme der Durchsetzung sowie das Fehlen von Gegenansprüchen spielt demgegenüber eine 

geringere Rolle. Es ist allerdings zweifelhaft, ob sich hier weitergehende Schlussfolgerungen 

ziehen lassen, da vermutlich die Geltendmachung von Gegenansprüchen nicht so häufig ist oder 

die Schwierigkeit der Rechtsdurchsetzung aus Sicht des Gerichts weniger problematisch 

erscheinen wird.  

Aus den offenen Antworten, derjenigen, die die vorhergehenden Fragen nicht beantwortet haben, 

ging hervor, dass üblicherweise nur die Fälle vor Gericht landen, in denen sich die Betroffenen zur 

Wehr setzten. In Zusammenschau mit der Antwort auf die erste Frage zu diesem Komplex liegt es 

nahe, dass die oben festgestellte Heterogenität darauf zurückzuführen ist, dass nicht ganz klar ist, 

was als Abwehrmaßnahme im anhängigen gerichtlichen Verfahren zu betrachten ist. Im Bereich 

der geringen Prozentzahlen steht zu vermuten, dass dies Fälle betrifft, in denen die Betroffenen 

sich noch einmal aktiv zur Wehr setzen, etwa durch Geltendmachung von Gegenansprüchen. 

Bei der Frage nach den Möglichkeiten der Geltendmachung von Gegenansprüchen bewegten sich 

in Phase I die Antworten eher in dem Bereich von gering bis mittelmäßig, die Geltendmachung 

wird also überwiegend als schwierig eingeschätzt. Es waren aber jeweils zwei Antworten für „sehr 

gering“ (LG München I) und „sehr hoch“ (LG Hamburg) dabei, so dass auch hier die ganze 

Bandbreite abgedeckt war.  

In Phase II verschoben sich die Antworten (insgesamt 13 Antworten, davon zwei ohne Angaben) 

etwas von einer geringen bzw. mittleren (zwei bzw. fünf Antworten) Durchsetzung von 

Gegenansprüchen hin zu einer hohen Möglichkeit eines missbräuchlich Abgemahnten seine 

Gegenansprüche durchzusetzen (vier Antworten).  

Letztlich lässt sich vor dem dargestellten Hintergrund eine Tendenz dahingehend erkennen, dass 

sich die Möglichkeiten eines missbräuchlich Abgemahnten zur Durchsetzung seiner 

Gegenansprüche verbessert haben.  

5.12.5 Gruppenübergreifende Ergebnisse 

Eine klare Tendenz, dass sich mit der Gesetzesreform die Möglichkeiten eines Abgemahnten zur 

Durchsetzung seiner Gegenansprüche verbessert haben, lässt sich gruppenübergreifend nicht 

deutlich erkennen, wobei berücksichtigt werden muss, dass insbesondere in der Gruppe der IHK, 

der Großteil der Befragungsteilnehmer keine Angaben zu der Frage machten konnten. Einzig bei 

Betrachtung der Daten der Gerichte und WV lässt eine Tendenz hin zu einer verbesserten 
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Möglichkeit der Durchsetzung von Gegenansprüchen für den Abgemahnten relativ deutlich 

erkennen. 

Betrachtet man die Ergebnisse zu der Frage nach den häufigsten Abwehrmaßnahmen so lässt 

sich über alle Gruppen hinweg relativ klar erkennen, dass diese vor und auch nach der 

Gesetzesreform zuvorderst die Zurückweisung der Abmahnung sowie die geänderte Unterlassung 

sind. 

5.12.6 Interpretation und Zusammenfassung 

Es scheint angesichts der relativ niedrigen Antwortquoten (viele Befragte konnten hierzu keine 

Angaben machen) zu der Frage nach der Verbesserung der Möglichkeiten eines Abgemahnten zur 

Durchsetzung seiner Gegenansprüche nur bedingt möglich, zuverlässige Entwicklungstendenzen 

abzuleiten. Vor diesem Hintergrund kann die bei den Gerichten klar feststellbare Tendenz hin zu 

einer Verbesserung der Durchsetzung von Gegenansprüchen nach der Gesetzesreform auch nur 

mit gewisser Vorsicht getroffen werden. Weitere allgemeingültige Aussagen können auf Grund der 

gewonnen Daten nicht getroffen werden.  

Was sich jedoch auf Basis der Daten relativ deutlich und gruppenübergreifend gezeigt hat, ist, dass 

die Reform keinen Einfluss auf die Art der vom Abgemahnten konkret ergriffenen 

Abwehrmaßnahmen gezeigt hat. Hier zeigte sich keine Verschiebung der konkreten Maßnahmen. 
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5.13 Verstöße bei Abmahnungen  

In einer weiteren Frage wurden die Gruppen45 IHK, QE sowie WV gebeten, diejenigen Verstöße 

zu nennen, die bei Abmahnungen i.S.d. UWG in der Regel geltend gemacht werden. Diese Frage 

wurde sowohl in Phase I als auch in Phase II gestellt.  

Den Befragten wurden im Rahmen ihrer Befragung verschiedene Verstöße als Auswahlmöglichkeit 

bereitgestellt, die sie mittels Mehrfachnennungen auswählen konnte. Die Auswahlmöglichkeiten 

waren die folgenden: 

• IMPRESSUM: Verstoß gegen gesetzliche Informationspflichten (Impressumsverstöße) 

• WIDERRUFSBELEHRUNG: Verstoß gegen gesetzliche Informationspflichten (Fehler in 

der Widerrufsbelehrung) 

• PREISANGABENVERORDNUNG: Verstoß gegen gesetzliche Kennzeichnungspflichten 

(Verstöße gegen die Preisangabenverordnung) 

• SONSTIGE INFORMATIONS- ODER KENNZEICHUNGSPFLICHTEN: Verstoß gegen 

sonstige Informations- oder Kennzeichnungspflichten 

• KEIN LINK ZU STREITSCHLICHTUNGSPLATTFORM: Link zu Streitschlichtungsplattform 

nicht vorhanden oder funktioniert nicht 

• DSGVO: Verstoß gegen die Datenschutz-Grundverordnung 

• MITBEWERBERSCHUTZ: Verstoß gegen Vorschriften zum Mitbewerberschutz, § 4 UWG 

• SCHWARZE LISTE: Verstoß gegen Schwarze Liste, Anhang zu § 3 UWG 

• IRREFÜHRUNGSVERBOT: Verstoß gegen Irreführungsverbot, §§ 5, 5a UWG 

• VERGLEICHENDE WERBUNG: Verstoß gegen vergleichende Werbung, § 6 UWG 

• UNZUMUTBARE BELÄSTIGUNG: Verstoß gegen Verbot der unzumutbaren Belästigung, 

§ 7 UWG 

• AGB: Verstoß gegen AGB-Recht 

Ziel dieser Frage war es, einen besseren Überblick über die Art der Verstöße, die bei 

Abmahnungen i.S.d. UWG in der Regel geltend gemacht werden, zu erhalten und gegebenenfalls 

Unterschiede zwischen den Gruppen festzustellen.  

5.13.1 Industrie- und Handelskammern 

Von den insgesamt 31 Antworten der IHK gaben 30 IHK (97 %) in Phase I die sonstigen 

Kennzeichnungs- und Informationspflichten als den häufigsten Verstoß an. Weitere häufige 

Verstöße sind nach Angaben der IHK daneben der Verstoß gegen die Widerrufsbelehrung, 

Impressumsverstöße als auch der Verstoß gegen die Preisangabenverordnung.  

 
45 Die BV wurden hierzu nicht befragt, weil bei ihrer Befragung hierzu im Rahmen der Pilotphase festgestellt wurde, dass sie sich 
für eine aussagekräftige Antwort in der Rechtspraxis zu wenig mit Abmahnungen befassen. 
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Es fällt auf, dass die Verstöße unterschiedlich oft genannt wurden und es neben den häufig 

genannten Verstößen auch Verstöße gab, die sehr selten genannt wurden. Als Beispiel kann hier 

der Mitbewerberschutz (zwei) als auch der Verstoß gegen die Schwarze Liste (eins) genannt 

werden (vgl. Abb. 69).  

 

Abbildung 69 – IHK: Verstöße bei Abmahnungen 

In Phase II wurden die Befragten ebenfalls gebeten, diejenigen Verstöße zu nennen, die bei 

Abmahnungen i.S.d. UWG in der Regel gemacht werden. Von den insgesamt 25 Antworten der 

IHK haben 17 (68 %) zwei Verstöße als die häufigsten Verstöße genannt: Impressumsverstöße 

sowie die Preisangabenverordnung. Weiter gelten als die am zweithäufigsten genannten Verstöße 

mit 14 Stimmen die Widerrufsbelehrung, die sonstigen Informations- und Kennzeichnungspflichten 

als auch das Irreführungsverbot.  

Auf der anderen Seite ist der Verstoß gegen die schwarze Liste (drei von 25) und der 

Mitbewerberschutz (drei von 25) relativ selten als gängiger Verstoß genannt. Auch DSGVO-

Verstöße werden nur von zwei Teilnehmenden als relevante Verstöße genannt. Auffällig ist, dass 

vergleichende Werbung von niemandem genannt wird.  

Ergänzend zu den im Fragebogen aufgeführten Verstöße konnten Teilnehmer weitere Verstöße 

anführen. Hervorzuheben ist hier, dass der Verstoß gegen die Registrierungspflicht im 

Verpackungsregister von insgesamt sechs Teilnehmenden genannt worden ist. Daraus lässt sich 

vermuten, dass dies einen häufigen Verstoß in der Abmahnpraxis darstellt (vgl. Abb. 70).  
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Abbildung 70 – IHK: Verstöße bei Abmahnungen  

5.13.2 Qualifizierte Einrichtungen 

Von den insgesamt 14 Antworten der QE zu der Frage nach den am häufigsten abgemahnten 

Rechtsverstößen in Phase I nannten elf QE (79 %) drei Verstöße als die häufigsten Verstöße: 

Widerrufsbelehrung, sonstige Informations-/Kennzeichnungspflichten und AGB-Verstöße. Aber 

auch das Irreführungsverbot (zehn von 14), Impressumsverstöße (zehn von 14) sowie die 

Preisangabenverordnung (neun von 14) wurden häufig genannt, sodass es nach der Einschätzung 

der Experten der QE eine Mehrzahl von klassischen Verstößen gibt (vgl. Abb. 71).   

Auf der anderen Seite ist vergleichende Werbung (zwei von 14) und der Mitbewerberschutz (drei 

von 14) relativ selten als gängiger Verstoß genannt. Einige Teilnehmer gaben zu Protokoll, dass 

diese Einschätzung stark vom Betrachtungszeitraum abhängt. Zum Beispiel sei der Verstoß der 

vergleichenden Werbung vor einigen Jahren weitaus häufiger zu beobachten gewesen. Auf der 

anderen Seite seien Verstöße zur Preisangabenverordnung besonders in den letzten Jahren 

zahlreich zu beobachten gewesen, sodass eine höhere Anzahl an Abmahnungen folgerichtig sei.  
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Abbildung 71 – QE: Verstöße bei Abmahnungen  

Auch in Phase II wurden die gleichen Fragen hinsichtlich der Verstöße, die bei Abmahnungen im 

Sinne des UWG geltend gemacht werden, gestellt. Die folgende Grafik (vgl. Abb. 72) zeigt die 

Ergebnisse. Von den insgesamt 16 Antworten der QE nannten zwölf QE (79 %) zwei Verstöße als 

die häufigsten Verstöße: Irreführungsverbot und AGB-Verstöße. Aber auch Impressumsverstöße 

(neun von 16) sowie die Preisangabenverordnung (acht von 16) und Widerrufsbelehrung (acht von 

16) wurden häufig genannt, sodass es nach der Einschätzung der Experten der QE eine Mehrzahl 

von klassischen Verstößen gibt.  

Auf der anderen Seite ist vergleichende Werbung (eins von 16) und der Mitbewerberschutz (drei 

von 16) sowie ein fehlender Link zur Streitschlichtungsplattform (drei von 16) relativ selten als 

gängiger Verstoß genannt.  

Ergänzend zu den im Fragebogen aufgeführten Verstöße führten einige Teilnehmer weitere 

Verstöße an. Drei Teilnehmende gaben an, dass der Verstoß gegen Marktverhaltensregelungen 

noch einen weiteren wichtigen Aspekt darstelle.   
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Abbildung 72 – QE: Verstöße bei Abmahnungen  

5.13.3 Wirtschaftsverbände 

Von den in Phase I erhaltenen insgesamt 27 Antworten der WV nannten 22 WV (81 %) den 

Impressumsverstoß als den häufigsten Verstoß. Weiterhin wurden folgende Verstöße als die 

häufigsten Verstöße genannt: Widerrufsbelehrung (20), sonstige Informations-/ 

Kennzeichnungspflichten (17) und AGB-Verstöße (16). Aber auch die Preisangabenverordnung 

(15 von 27) und das Irreführungsverbot (13) wurden häufig genannt (vgl. Abb. 73).  

Auf der anderen Seite ist vergleichende Werbung (fünf von 27) und der Verstoß gegen die 

Schwarze Liste (vier von 27) relativ selten als gängiger Verstoß genannt worden. 
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Abbildung 73 – WV: Verstöße bei Abmahnungen  

Auch in Phase II wurden die gleichen Fragen hinsichtlich der Verstöße, die bei Abmahnungen im 

Sinne des UWG geltend gemacht werden, gestellt. Die folgende Grafik (vgl. Abb. 74) zeigt die 

Ergebnisse. 
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Abbildung 74 – WV: Verstöße bei Abmahnungen  

Von den insgesamt 15 Antworten der WV nannten neun WV (60 %) wie in Phase I den 

Impressumsverstoß am häufigsten. Weitere häufig genannte Verstöße waren das 

Irreführungsverbot und AGB-Verstöße sowie die Preisangabenverordnung (acht von 15) und 

Widerrufsbelehrung (acht von 15). Nach der Einschätzung der Experten der QE gebe es eine 

Mehrzahl von klassischen Verstößen.  

Auf der anderen Seite ist vergleichende Werbung (zwei von 15) und die unzumutbare Belästigung 

(drei von 15) sowie der Mitbewerberschutz (drei von 16) relativ selten als gängiger Verstoß 

genannt.  

Ergänzend lässt sich feststellen, dass bei einem Vergleich von Phase I und II keine nennbaren 

Differenzen aufgetreten sind.  

5.13.4 Gerichte 

Bei Phase I liegen bei der Befragung der Gerichte bei der Art der abgemahnten Verstöße 

Informations- und Kennzeichnungspflichten (18 von 19) mit 95 % sowie Verstöße gegen das 

Irreführungsverbot (17 von 19) mit ca. 90 % vorn. Knapp dahinter liegen Verstöße gegen die 

Pflichten zu PreisangabenVO mit 79 % (15 von 19), Widerrufsbelehrung mit 68 % (13 von 19), und 

gegen die Impressumsangabe mit 74 % (14 von 19) in der Wahrnehmung der Befragten. Auf der 

anderen Seite werden die Verstöße gegen Vergleichende Werbung, die DSGVO (jeweils sieben 

von 19) und die Schwarze Liste (fünf von 19) relativ selten genannt (vgl. Abb. 75). 
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Abbildung 75 – Gerichte: Verstöße bei Abmahnungen  

Die in der Spitzengruppe liegenden Verstöße gehören teilweise zum Bereich, der relativ leicht 

festzustellen ist und auch ein gewisses Missbrauchspotenzial hat. Das gilt vor allem für nicht 

ordnungsgemäße Widerrufsbelehrungen und Impressumsangaben sowie teilweise auch 

Informations- und Kennzeichnungspflichten. Dass auch Verstöße gegen das Irreführungsverbot 

mit in der Spitzengruppe dabei sind, liegt wohl vor allem daran, dass diese am häufigsten 

vorkommen. 

Hier zeigten sich bei Phase II deutliche Veränderungen. Nunmehr liegen relativ betrachtet 

Verstöße gegen das Irreführungsverbot mit 100 % (14 von 14) deutlich vorn, da alle Antworten zu 

dieser Frage diesen Verstoß angegeben haben. Gefolgt wird dies von Widerrufsbelehrung mit 

79 % (elf von 14) und Verstößen gegen die PreisangabenVO mit 71 % (zehn von 14). Erst dann 

folgen Verstöße gegen sonstige Informations- und Kennzeichnungspflichten mit 57 % (acht von 

14) (vgl. Abb. 76).  
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Abbildung 76 – Gerichte: Verstöße bei Abmahnungen  

Im Vergleich zu Phase I ist zu erkennen, dass signifikante Veränderungen vor allem hinsichtlich 

des Rückgangs ausgewählter Verstöße aufgetreten sind. So wurde von den Gerichten 

unzumutbare Belästigung (- 45 Prozentpunkte), Verstöße gegen sonstige Informationen- und 

Kennzeichnungspflichten (- 38 Prozentpunkte) und gegen AGB-Recht (- 36 Prozentpunkten) 

deutlich seltener genannt.  

In einer zweiten Frage in Phase II wurden die Gerichte nach Ihrer Wahrnehmung gefragt, welche 

Verstöße nach Inkrafttreten des Gesetzes zur Stärkung des fairen Wettbewerbes rückläufig waren. 

Auffällig ist, dass sich die Beantwortungen von dem vorherigen Vergleich unterscheiden, da die 

Gerichte der Ansicht sind, dass vor allem Verstöße durch einen fehlenden Link zur 

Streitschlichtungsplattform, Widerrufsbelehrung und Impressum zurückgegangen seien. 

Umgekehrt hat eine deutliche Mehrheit von 92 % (elf von zwölf) Gerichten entgegen der vorherigen 

Analyse angegeben, dass es beim Verstoß gegen das Verbot der unzumutbaren Belästigung keine 

nennenswerte Veränderung gegeben habe. 

Bei den Gerichten ist insgesamt ein unklares Bild hinsichtlich der Einordnung der Veränderung im 

Auftreten verschiedener Verstöße zu konstatieren.  

5.13.5 Gruppenübergreifende Ergebnisse 

Bei Betrachtung aller Antworten aller Gruppen hinsichtlich der Verstöße, die bei Abmahnungen in 

der Regel geltend gemacht werden, ergibt sich folgendes Bild (vgl. Abb. 77).  
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Abbildung 77 – Gesamt: Verstöße bei Abmahnungen  

Die häufigsten genannten Verstöße in Phase I sind – relativ homogen verteilt über alle Gruppen 

hinweg – Verstöße gegen sonstige Informations- und Kennzeichnungspflichten mit 84 % (76 von 

90), Verstöße in der Widerrufsbelehrung mit 81 % (73 von 90) und Verstöße gegen 

Impressumspflichten 78 % (70 von 90). Auf der anderen Seite der Skala werden als besonders 

selten auftretend die folgenden Verstöße genannt: Verstöße gegen vergleichende Werbung mit 17 

% (15 von 90), Verstöße gegen die Schwarze Liste mit 19 % (17 von 90) und Verstöße gegen 

Vorschriften des Mitbewerberschutzes mit 24 % (22 von 90). Insgesamt ist die Einschätzung 

innerhalb der Gruppen relativ einheitlich. (vgl. Abb. 78).  
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Abbildung 78 – Gesamt: Verstöße bei Abmahnungen  

Die Häufigkeit der Verstöße, die in Abmahnungen i.S.d. UWG in der Regel nunmehr geltend 

gemacht werden, hat sich in Phase II der Erhebung deutlich verändert. Festzustellen ist, dass die 

in Phase I häufigsten Verstöße relativ an Bedeutung verloren haben, zum Beispiel die Verstöße 

gegen sonstige Informations- und Kennzeichnungspflichten (- 33 Prozentpunkte), Verstöße gegen 

die Widerrufsbelehrung (- 27 Prozentpunkte) und Impressumspflichten (- 19 Prozentpunkte). 

Weiterhin ist auffällig, dass ein geringer Anteil der Befragten überhaupt einzelne Verstöße als 

„häufig“ bezeichnet hat. So wird der am häufigsten genannte Verstoß in Phase II gegen das 

Irreführungsverbot mit 66 % (47 von 71) im Vergleich nur von wenigen Befragten genannt. In 

Phase I dagegen herrschte größere Einigkeit über die am häufigsten auftretenden Verstöße mit 

Werten von über 80 %.  

5.13.6 Interpretation und Schlussfolgerung 

Die Betrachtung der gruppenübergreifenden Ergebnisse hat gezeigt, dass nach Inkrafttreten des 

Gesetzes zur Stärkung des fairen Wettbewerbs eine Verschiebung der Häufigkeit von bestimmten 

Verstößen vorliegt. Hier ist eine Tendenz erkennbar, dass die Reform bezüglich wesentlicher Arten 

von Verstößen zu greifen scheint. 

Die Veränderungen deuten letztlich darauf hin, dass die Hauptzielrichtung der Reform überwiegend 

erreicht wurde, da ein relevanter Rückgang bei den meisten der im Zielbereich der Reform 

liegenden und zuvor am häufigsten genannten Verstöße festgestellt werden konnte.  

47

42 42
38

36
32 32

20
16 15

11

4



Wiebe * Helmschrot * Kreutz ê Evaluierung der Regelungen zur Verhinderung des Abmahnmissbrauchs 

 

 

 

201 

5.14 Bedeutung des fliegenden Gerichtsstandes  

Die befragten Gruppen46 wurden ebenfalls in Phase I um die Beantwortung der Frage gebeten, in 

wie vielen Fällen der gerichtlichen Geltendmachung der mit einer Abmahnung verfolgten 

Ansprüche ein Fall des sogenannten fliegenden Gerichtsstandes vorlag. Ziel der Frage war es, die 

Rechtspraxis in Bezug auf diese Thematik besser einschätzen zu können.  

Zu beachten ist, dass die Frage in Phase II in den einzelnen Gruppen modifiziert oder angesichts 

repräsentativer Aussagen der Daten aus Phase I überhaupt nicht erneut gestellt wurde. 

5.14.1 Industrie- und Handelskammern 

Die Frage, in wie vielen Fällen der gerichtlichen Geltendmachung der mit einer Abmahnung 

verfolgten Ansprüche ihrer Organisation im Jahre 2019 ein Fall des sogenannten fliegenden 

Gerichtsstandes vorlag (Phase I), beantworteten 29 % der Befragungsteilnehmer (elf von 38). 

Dabei gaben zehn Befragungsteilnehmer an, dass kein einziger solcher Fall vorlag. Nur ein 

Befragungsteilnehmer hat angegeben, dass dies in 10 % der Fälle im Jahr 2019 der Fall gewesen 

sei.  

In Phase II gaben 13 von 29 (ca. 45 %) IHK an, dass für das Jahr 2021 in keinem der Fälle der 

gerichtlichen Geltendmachung der mit einer Abmahnung verfolgten Ansprüche ihrer Organisation 

ein Fall des fliegenden Gerichtsstandes vorlag. Der übrige Teil der antwortenden IHK machte 

hierzu keine Angaben. Eine IHK merkte in diesem Zusammenhang kritisch an, dass der fliegende 

Gerichtsstand überwiegend von missbräuchlichen Abmahnanwälten und von unseriösen 

Abmahnvereinen ausgenutzt werde. 

5.14.2 Qualifizierte Einrichtungen 

Auch die Teilnehmer der QE wurden in Phase I befragt, in wie vielen Fällen der gerichtlichen 

Geltendmachung der mit einer Abmahnung verfolgten Ansprüche der Organisation im Jahr 2019 

ein Fall des sogenannten fliegenden Gerichtstandes vorlag. Elf von zwölf QE gaben an, dass keine 

Gerichtsverfahren unter Berufung auf den fliegenden Gerichtsstand anhängig gemacht wurden. 

Lediglich eine Verbraucherzentrale gab an, dass 100 % der Gerichtsverhandlungen im Jahr 2019 

im fliegenden Gerichtsstand durchgeführt wurden.  

Diese Angabe gilt es zu kontextualisieren. Bei der besagten Organisation kam es im Jahr 2019 nur 

bei diesem einen Abmahnvorgang (von insgesamt sieben) zu einer Gerichtsverhandlung, sodass 

die Angabe „100 %“ aus dem Umfragebogen relativiert ist. Außerdem ist es bemerkenswert, dass 

auch die beiden QE mit einer relativ hohen Anzahl an Abmahnungen keine Verhandlung im 

 
46 Die BV wurden hierzu nicht befragt, weil bei ihrer Befragung hierzu im Rahmen der Pilotphase festgestellt wurde, dass sie sich 
für eine aussagekräftige Antwort in der Rechtspraxis zu wenig mit Abmahnungen befassen.  
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fliegenden Gerichtsstand angaben. Aus diesem Grund wird festgestellt, dass der fliegende 

Gerichtsstand für QE eine zu vernachlässigende Bedeutung im Jahr 2019 hat.  

In Phase II wird die zu vernachlässigende Bedeutung des fliegenden Gerichtstandes für QE 

deutlich bestätigt. So gaben von elf von 23 QE an, dass in keinem der Fälle der gerichtlichen 

Geltendmachung der mit einer Abmahnung verfolgten Ansprüche ihrer Organisation ein Fall des 

fliegenden Gerichtsstandes vorlag. Der übrige Teil der antwortenden QE machte hierzu keine 

Angaben.  

5.14.3 Wirtschaftsverbände 

Die Frage, in wie vielen Fällen der gerichtlichen Geltendmachung der mit einer Abmahnung 

verfolgten Ansprüche ihrer Organisation im Jahre 2019 ein Fall des sogenannten fliegenden 

Gerichtsstandes vorlag (Phase I), beantworteten ca. 21 % der Befragungsteilnehmer (zehn von 

47). Dabei gaben sieben Befragungsteilnehmer an, dass kein einziger solcher Fall vorlag. Die 

restlichen drei Angaben bewegten sich zwischen 5 % bis 90 %.  

In Phase II gaben 10 von 20 WV (50 %) an, dass für das Jahr 2021 in keinem der Fälle der 

gerichtlichen Geltendmachung der mit einer Abmahnung verfolgten Ansprüche ihrer Organisation 

ein Fall des fliegenden Gerichtsstandes vorlag. Der übrige Teil der antwortenden WV machte 

hierzu keine Angaben. 

5.14.4 Gerichte 

Demgegenüber wurde die Frage, inwieweit in den durch die Gerichte zu beurteilenden Fällen 

zugleich ein fliegender Gerichtsstand in Anspruch genommen wurde, sehr unterschiedlich 

beantwortet, wie in der folgenden Phase I und II vergleichenden Tabelle (vgl. Tab. 9) abgebildet 

ist. Bei der folgenden Tabelle gilt es zu beachten, dass es sich zu einem gewissen Anteil um 

unterschiedliche Gerichte handelt, die in den beiden Phasen teilgenommen haben. Demnach 

repräsentiert eine Zeile nicht dasselbe Gericht in zwei Phasen. Der Vergleich ist anonymisiert und 

randomisiert.  
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# Anteil Fliegender Gerichtstand in 2019 

(Phase I) 

# Anteil Fliegender Gerichtstand in 

2021 

(Phase II) 

1 30 % 1 90 % 

2 15 % 2 0 % 

3 75 % 3 0 % 

4 15 % 4 8 % 

5 0 % 5 40 % 

6 20 % 6 0 % 

7 50 % 7 6 % 

8 25 % 8 0 % 

9 5 % 9 50 % 

10 50 % 10 0 % 

11 50 % 11 30 % 

12 75 % 12 80 % 

13 75 % 13 20 % 
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In Phase I machte von der Hälfte der teilnehmenden RichterInnen (15 von 30) Angaben zum 

fliegenden Gerichtsstand. Sechs davon (40 %) schätzen, dass weniger als 20 % der 

Anspruchsberechtigten den fliegenden Gerichtsstand in Anspruch genommen haben. Umgekehrt 

gingen sieben RichterInnen (47 %) davon aus, dass über 50 % der Anspruchsberechtigten den 

fliegenden Gerichtsstand genutzt haben. Vor diesem Hintergrund kann lediglich festgestellt 

werden, dass die Einschätzungen zur Frage der Inanspruchnahme des fliegenden Gerichtsstandes 

durch die RichterInnen stark divergieren.  

In Phase II mit dem Bezugsjahr 2021 gaben fünf Befragungsteilnehmer (38 %) sogar an, dass der 

fliegende Gerichtsstand in keinem einzigen Fall durch die Anspruchsberechtigten in Anspruch 

genommen wurde. Umgekehrt schätzten drei RichterInnen (23 %) für über 50 % der Fälle, dass 

der fliegende Gerichtsstand durchaus in Anspruch genommen wurde. 

Auf Grundlage dieser Stichprobe ist bei einem Vergleich von Phase I und II die leichte Tendenz 

zu erkennen, dass der Anteil des fliegenden Gerichtsstandes gesunken ist. So liegt der 

durchschnittliche Anteil in Phase I bei 38 %, während er in Phase II mit dem Bezugsjahr 2021 auf 

25 % gesunken ist. Allerdings muss diese Aussage kritisch betrachtet werden, da diese Datenlage 

nur auf Schätzungen der RichterInnen basiert und sich zudem die absolute Zahl der Fälle von 

Gericht zu Gericht deutlich unterscheidet.  

Als Kommentar gab ein Richter die Erklärung ab, dass der fliegende Gerichtsstand zu 

Spezialisierungen auf Gerichtsseite geführt habe, was wiederum dazu geführt habe, dass die 

Parteien aufgrund der Fachkunde die spezialisierten Gerichte anrufen würden. Dies gelte auch für 

die Antragsgegner/Beklagten, wenn sie selbst Aktivprozesse führen. Betont wurde ebenfalls in 

diesem Zusammenhang, dass die Attraktivität eines Gerichtsstands in örtlicher Hinsicht für 

Rechtsanwälte stark vom Niveau der Streitwerte abhinge.  

5.14.5 Gruppenübergreifende Ergebnisse 

Gruppenübergreifend lässt sich feststellen, dass bei den Teilnehmern der IHK, der QE sowie der 

WV der fliegende Gerichtsstand in der Abmahnpraxis, soweit eine solche überhaupt vorhanden ist, 

grundsätzlich keine Rolle spielt. Die Gerichte gaben hierzu stark unterschiedliche Antworten, so 

dass für diese Befragungsgruppe kein einheitliches Bild besteht, aus dem sich allgemeingültige 

Aussagen ableiten ließen. Erkennbar ist jedoch, dass es einige Fälle des fliegenden 

Gerichtsstandes gibt. 

14 15 % /  

15 
65 % /  

Tabelle 9: Gerichte – Anteil des Fliegenden Gerichtstandes 
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5.14.6 Interpretation und Schlussfolgerung 

Die vorhandenen Daten lassen den Schluss zu, dass aus Sicht der Abmahnenden und Kläger der 

fliegende Gerichtsstand in der Praxis weitgehend irrelevant ist und nur selten genutzt wird. Dies 

war nach Aussage der Befragungsteilnehmer bereits vor dem Gesetz zur Stärkung des fairen 

Wettbewerbs der Fall und hat sich nach der Reform scheinbar nicht geändert. Zu beachten sind 

jedoch auch die Umstände, dass (i) die befragten Gruppen angaben, selten abzumahnen und (ii) 

kein einziger Fall des festgestellten Abmahnmissbrauchs ermittelt werden konnte. Insoweit kann 

nur vermutet werden, dass der im Gesetzgebungsprozess von mehreren Seiten geäußerte 

Zusammenhang zwischen Abmahnmissbrauch und der intensiven Nutzung des fliegenden 

Gerichtsstandes in der Rechtsrealität entweder nicht existiert oder aber die Geltendmachung von 

rechtsmissbräuchlichen Abmahnungen und die damit verbundene Nutzung des fliegenden 

Gerichtsstandes von anderen Akteuren als den Befragten erfolgt. 

Bei den Gerichten ist zwar kein einheitliches Bild zu erkennen, jedoch geben einige RichterInnen 

explizit an, dass der fliegende Gerichtsstand genutzt wird. Ein Zusammenhang zum 

Abmahnmissbrauch kann hier jedoch nicht hergestellt werden. Auch die erkennbare Tendenz der 

abnehmenden Fälle der Geltendmachung des fliegenden Gerichtsstandes ist, wie bereits erwähnt, 

hinsichtlich der Datenlage kritisch zu betrachten. Selbst wenn diese Tendenz gesichert bestehen 

würde, könnte eine Wirkung des Gesetzes zur Stärkung des fairen Wettbewerbs in diesem 

Zusammenhang nicht hinreichend belegt werden.   



Wiebe * Helmschrot * Kreutz ê Evaluierung der Regelungen zur Verhinderung des Abmahnmissbrauchs 

 

 

 

206 

5.15 Meinung zu den Anforderungen an die Formulierung einer Abmahnung  

In der Diskussion um eine gesetzliche Reform des UWG hinsichtlich wettbewerbsrechtlicher 

Abmahnungen wird häufig thematisiert, ob und inwieweit gesetzliche Regelungen zum Inhalt von 

Abmahnungen notwendig seien, d.h. inwieweit gesetzlich vorgeschrieben sein soll, welche Inhalte 

in einer Abmahnung zwingend enthalten sein müssen.  

Die Vertreter der Gruppen WV, BV, QE und IHK wurden im Rahmen der Untersuchung in Phase I 

in zwei Schritten zur Erfassung ihres Meinungsbildes befragt. Zuerst wurde um eine grundsätzliche 

Einschätzung gebeten, ob eine gesetzliche Regelung notwendig sei. Die Auswahl „Keine Angabe“ 

war zulässig. Diejenigen Teilnehmer, welche die Notwendigkeit bejahten, wurden im Anschluss 

mehrere Wahlmöglichkeiten potenziell verpflichtender Elemente aus dem Rechtsdiskurs genannt. 

Die Teilnehmer hatten die Möglichkeit der Mehrfachauswahl und konnten ergänzende Vorschläge 

machen. Die Auswahlmöglichkeiten waren die folgenden: 

• NAME: Der Name des Abmahnenden 

• FIRMA: Die Firma des Abmahnenden 

• RECHTSVERTRETER: Im Fall einer Vertretung zusätzlich Name oder Firma des 

Vertreters 

• VORAUSSETZUNGEN: Die Voraussetzungen der Anspruchsberechtigung des 

Abmahnenden 

• HÖHE: Die Höhe des Aufwendungsersatzanspruches 

• BERECHNUNG: Die Berechnung des Aufwendungsersatzanspruches 

• RECHTSVERLETZUNG: Die konkrete Rechtsverletzung 

• UMSTÄNDE: Die Angabe der tatsächlichen Umstände der Rechtsverletzung 

• VORFORMULIERTE UNTERLASSUNGSERKLÄRUNG: Eine vorformulierte 

Unterlassungserklärung 

Nach der Reform des UWG und der damit eingeführten neuen Regelung des § 13 Abs. 2 UWG zu 

den Anforderungen an die Formulierung einer Abmahnung wurden die oben genannten Gruppen 

in Phase II erneut nach ihrer Meinung zur gesetzlichen Regelung des Inhaltes von Abmahnungen 

befragt. Die im Rahmen von Phase II gewonnenen Erkenntnisse sollen es ermöglichen, die 

Effektivität der Reform und insbesondere der Regelung § 13 Abs. 2 UWG zu ermessen. Die 

Gruppen konnten auf die Frage in Phase II wie folgt antworten:  

• JA! § 13 Absatz 2 UWG und gesetzliche Anforderungen an den Inhalt einer Abmahnung 

sind sinnvoll und als positiv zu bewerten 

• Nein! § 13 Absatz 2 UWG ist nicht sinnvoll und die Anforderungen an die Formulierung 

einer Abmahnung sind nicht als positiv zu bewerten 

• Keine Angaben 
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5.15.1 Berufsverbände 

Insgesamt beantworteten 24 Teilnehmer die Frage hinsichtlich der Regelung des Inhaltes von 

Abmahnungen (vgl. Abb. 79).  

 

Abbildung 79 – BV: Meinung zur gesetzlichen Regelung des Inhaltes von Abmahnungen  

Die Mehrheit von 83 % (20 von 24) der BV ist der Ansicht, dass bestimmte Angaben gesetzlich 

festgeschrieben sein sollten. Nur ein Berufsverband (4 %) ist der gegenteiligen Ansicht, d.h. dass 

die geltenden Regelungen (Stand 2020) ausreichend seien. Drei Teilnehmer enthielten sich zu 

dieser Frage.  

Die 20 Vertreter der BV, die mit „Ja“ votierten, wurden anschließend die folgenden Vorschläge für 

eine gesetzliche Festschreibung der Inhalte von Abmahnungen i.S.d. UWG unterbreitet. In der 

folgenden grafischen Illustration (vgl. Abb. 80) werden die Ergebnisse sichtbar. 

83%

4%

13%

MEINUNG ZUR GESETZLICHEN REGELUNG DES INHALTES VON 
ABMAHNUNGEN (PHASE I - 2019)

JA! Bestimme Angaben sollten
gesetzlich festgeschrieben sein.

Nein! Die aktuelle Regelung ist
bereits ausreichend und
Angaben sollte nicht
festgeschrieben sein.

Kein Angaben.
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Abbildung 80 – BV: Verpflichtende Angaben in Abmahnungen 

Die Berufsverbände sind in Phase I einheitlich (20 von 20) der Auffassung, dass Name des 

Abmahnenden, die Firma des Abmahnenden und die konkrete Rechtsverletzung als feste 

Elemente einer Abmahnung gesetzlich vorgeschrieben sein sollten. Ebenfalls über 90 % dieser 

Gruppe (19 von 20 bzw. 18 von 20) sehen dies auch für die Nennung des Rechtsvertreters, 

Voraussetzung der Anspruchsberechtigung, die Berechnung des Aufwendungsersatzanspruches 

und die Höhe des Aufwendungsersatzanspruchs als erforderlich an. Nur die Option, einer 

vorformulierten verpflichtenden Unterlassungserklärung für Abmahnungen, trifft mit 35 % (sieben 

von 20) auf relativ wenig Zustimmung. 

Auffällig an diesem Ergebnis ist, dass die meisten Vorschläge eine breite und relativ einheitliche 

Unterstützung durch die Vertreter der BV bekommen. Gleichzeitig sind die Ergebnisse mit denen 

der WV vergleichbar (vgl. Ziff. 5.15.4). 

Nach der Reform des UWG und der neuen Regelung § 13 Abs. 2 UWG hinsichtlich der 

Anforderungen an die Formulierung einer Abmahnung wurde die Gruppe der BV in Phase II erneut 

nach ihrer Meinung zur gesetzlichen Regelung des Inhaltes von Abmahnungen befragt. Die 

folgende Grafik (vgl. Abb. 81) spiegelt die Ergebnisse von 20 BV wider.  
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BV: WELCHE ANGABEN SOLLTEN IN EINER ABMAHNUNG 
GESETZLICH VERPFLICHTEND SEIN? ( PHASE I - 2019)
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Abbildung 81 – BV: Meinung zur gesetzlichen Regelung des Inhaltes von Abmahnungen  

Die Mehrheit von 60 % (zwölf von 20) gibt bei dieser Frage an, die gesetzlichen Anforderungen an 

den Inhalt einer Abmahnung seien als sinnvoll und positiv zu bewerten, während 35 % keine 

Angabe bei dieser Frage machten. Gleichzeitig sagt nur eine eine Person (6 %), dass die Regelung 

des UWG nicht sinnvoll sei und die Anforderungen an die Formulierung einer Abmahnung nicht als 

positiv zu bewerten sei.  

Bei einem Vergleich von Phase I und II, lässt sich festhalten, dass die Mehrheit der Teilnehmer 

aus den Reihen der BV gemeinhin die gesetzliche Neuerung befürwortet und lediglich ein kleiner 

Prozentsatz der Teilnehmer der Sinnhaftigkeit der Regelung kritisch gegenübersteht. Man könnte 

also davon ausgehen, dass die Reform des UWG für die Gruppe der WV als positiv zu betrachten 

ist. Dennoch muss hier ebenfalls die hohe Anzahl „Keine Angaben“ beachtet werden, die das 

Ergebnis aus Phase II nicht vollständig repräsentativ erscheinen lässt.  

5.15.2 Industrie- und Handelskammern 

In der Gruppe der IHK beantworteten insgesamt 31 Vertreter die Frage zur gesetzlichen Regelung 

des Inhaltes von Abmahnungen (vgl. Abb. 82). 

Die Mehrheit von 74 % (23 von 31) der IHK ist der Ansicht, dass bestimmte Angaben gesetzlich 

festgeschrieben sein sollten. Nur vier Teilnehmer (13 %) sind der gegenteiligen Ansicht, d.h. dass 

die geltenden Regelungen (Stand 2020) ausreichend seien. Vier weitere Teilnehmer enthielten 

sich.  

60%

5%

35%

BV: MEINUNG ZUR GESETZLICHEN REGELUNG DES INHALTES VON 
ABMAHNUNGEN (PHASE II - 2021)

JA! § 13 Absatz 2 UWG und
gesetzliche Anforderungen an den
Inhalt einer Abmahnung
sind sinnvoll und als positiv zu
bewerten.

Nein! § 13 Absatz 2 UWG ist nicht
sinnvoll und die Anforderungen an
die Formulierung
einer Abmahnung sind nicht als
positiv zu bewerten

Kein Angaben.
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Abbildung 82 – IHK: Meinung zur gesetzlichen Regelung des Inhaltes von Abmahnungen 

Den 23 Vertretern der IHK, die mit „Ja“ votierten, wurden anschließend die folgenden 

Antwortvorgaben für eine gesetzliche Festschreibung der Inhalte von Abmahnungen i.S.d. UWG 

vorgeschlagen. In der folgenden Abbildung (vgl. Abb. 83) werden die Ergebnisse illustriert. 

74%

13%

13%

IHK: MEINUNG ZUR GESETZLICHEN REGELUNG DES INHALTES VON 
ABMAHNUNGEN (PHASE I - 2019)

JA!	Bestimme	Angaben	sollten
gesetzlich	festgeschrieben	sein.

Nein!	Die	aktuelle	Regelung	ist
bereits	ausreichend	und	Angaben
sollte	nicht	festgeschrieben	sein.

Keine	Angaben.
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Abbildung 83 - IHK: Welche Angaben sollten in einer Abmahnung verpflichtend sein? 

Die Befragung hat in Phase I ergeben, dass alle (23 von 23) Teilnehmer der IHK, die sich für eine 

gesetzliche Normierung der inhaltlichen Anforderungen an Abmahnungen aussprachen, der 

Meinung waren, dass die folgenden vier Aspekte zu den gesetzlich vorgeschrieben Elementen 

einer jeden Abmahnung gehören sollten: Name des Abmahnenden, Voraussetzung der 

Anspruchsberechtigung, Rechtsverletzung sowie die Firma des Abmahnenden. Für die 

verpflichtende Erwähnung des Rechtsvertreters, die Angabe der Höhe des 

Aufwendungsersatzanspruchs sowie die Angabe der Umstände sprachen sich 20 von 23 IHK aus. 

Dafür, dass eine vorformulierte Unterlassungserklärung verpflichtend sein solle, sprachen sich mit 

13 von 23 die wenigsten Vertreter aus.  

Nach der Reform des UWG und der neuen Regelung § 13 Abs. 2 UWG hinsichtlich der 

Anforderungen an die Formulierung einer Abmahnung wurde die Gruppe der IHK in Phase II erneut 

nach ihrer Meinung zur gesetzlichen Regelung des Inhaltes von Abmahnungen befragt. Die 

folgende Grafik spiegelt die Ergebnisse von 25 IHK wider (vgl. Abb. 84).  
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Abbildung 84 – IHK: Meinung zur gesetzlichen Regelung des Inhaltes von Abmahnungen 

Eine deutliche Mehrheit von 96 % (24 von 25) der befragten IHK gab bei dieser Frage an, dass es 

sinnvoll erscheine die Anforderungen an den Inhalt einer Abmahnung gesetzlich zu verankern, 

während nur eine Person dafür stimmte, dass die Regelung des UWG nicht sinnvoll sei und die 

Anforderungen an die Formulierung einer Abmahnung nicht als positiv zu bewerten sei. Somit hat 

sich die Zustimmung zu der gesetzlichen Neuregelung von Abmahnungen nach der Reform 

eindeutig bestätigt.  

5.15.3 Qualifizierte Einrichtungen 

Insgesamt gaben 14 Vertreter der QE ihre Meinung zur gesetzlichen Regelung des Inhaltes von 

Abmahnungen ab (vgl. Abb. 85).  

96%

4%

IHK: MEINUNG ZUR GESETZLICHEN REGELUNG DES INHALTES VON 
ABMAHNUNGEN (PHASE II - 2021)

JA!	§	13	Absatz	2	UWG	und
gesetzliche	Anforderungen	an
den	Inhalt	einer	Abmahnung
sind	sinnvoll	und	als	positiv	zu
bewerten.

Nein!	§	13	Absatz	2	UWG	ist	nicht
sinnvoll	und	die	Anforderungen
an	die	Formulierung
einer	Abmahnung	sind	nicht	als
positiv	zu	bewerten

Kein	Angaben.
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Abbildung 85 – QE: Meinung zur gesetzlichen Regelung des Inhaltes von Abmahnungen 

Die Mehrheit von 64 % (neun von 14) der QE ist in Phase I der Ansicht, dass bestimmte Angaben 

gesetzlich festgeschrieben sein sollten. Vier QE (29 %) sind dagegen der Meinung, dass die 

geltenden Regelungen (Stand 2020) ausreichend seien. Ein Teilnehmer hat sich enthalten.  

Den neun Vertretern der QE, die mit „Ja“ votierten, wurden anschließend die folgenden 

Antwortmöglichkeiten für eine gesetzliche Festschreibung der Inhalte von Abmahnungen i.S.d. 

UWG vorgeschlagen.  

64%

29%

7%

QE: MEINUNG ZUR GESETZLICHEN REGELUNG DES INHALTES VON 
ABMAHNUNGEN (PHASE I - 2019)

JA!	Bestimme	Angaben	sollten
gesetzlich	festgeschrieben	sein.

Nein!	Die	aktuelle	Regelung	ist
bereits	ausreichend	und	Angaben
sollte	nicht	festgeschrieben	sein.

Kein	Angaben.
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Abbildung 86 – QE: Verpflichtende Angaben bei Abmahnungen 

Die Befragung hat ergeben (vgl. Abb. 86), dass alle QE (neun von neun), die für eine gesetzliche 

Verankerung der Anforderungen an die Abmahnung stimmten, der Meinung waren, dass die 

folgenden vier Aspekte zu den gesetzlich vorgeschrieben Elementen einer jeden Abmahnung 

gehören sollten: Name des Abmahnenden, Firma des Abmahnenden, Voraussetzung der 

Anspruchsberechtigung, Höhe des Aufwendungsersatzanspruches und die konkrete 

Rechtsverletzung. Auch für die verpflichtende Erwähnung des Rechtsvertreters in der Abmahnung 

sprachen sich acht von neun QE aus. Dafür, dass die Berechnung des 

Aufwendungsersatzanspruches verpflichtend in der Abmahnung aufgeführt werden muss, 

sprachen sich mit drei von neun QE die wenigsten Vertreter aus.  

Nach der Reform des UWG und der neuen Regelung § 13 Abs. 2 UWG hinsichtlich der 

Anforderungen an die Formulierung einer Abmahnung wurde die Gruppe der QE in Phase II erneut 

nach ihrer Meinung zur gesetzlichen Regelung des Inhaltes von Abmahnungen befragt. Die 

folgende Grafik spiegelt die Ergebnisse der 19 teilgenommenen QE wider (vgl. Abb. 87).  

 

9 9 9 9 9
8

6

4
3

N
A

M
E

: 
D

E
R

 N
A

M
E

 D
E

S
 

A
B

M
A

H
N

E
N

D
E

N

F
IR

M
A

: 
D

IE
 F

IR
M

A
 D

E
S

 
A

B
M

A
H

N
E

N
D

E
N

V
O

R
A

U
S

S
E

T
Z

U
N

G
E

N
: 

D
IE

 
V

O
R

A
U

S
S

E
T

Z
U

N
G

E
N

 D
E

R
 

A
N

S
P

R
U

C
H

S
B

E
R

E
C

H
T

IG
U

N
G

 D
E

S
 A

B
M

A
H

N
E

N
D

E
N

H
Ö

H
E

: 
D

IE
 H

Ö
H

E
 D

E
S

 
A

U
F

W
E

N
D

U
N

G
S

E
R

S
A

T
Z

A
N

S
P

R
U

C
H

E
S

R
E

C
H

T
S

V
E

R
L

E
T

Z
U

N
G

: 
D

IE
 

K
O

N
K

R
E

T
E

 
R

E
C

H
T

S
V

E
R

L
E

T
Z

U
N

G

R
E

C
H

T
S

V
E

R
T

R
E

T
E

R
: 

IM
 

F
A

L
L 

E
IN

E
R

 V
E

R
T

R
E

T
U

N
G

 
Z

U
S

Ä
T

Z
L

IC
H

 N
A

M
E

 O
D

E
R

 
F

IR
M

A
 D

E
S

 V
E

R
T

R
E

T
E

R
S

U
M

S
T

Ä
N

D
E

: 
D

IE
 A

N
G

A
B

E
 

D
E

R
 T

A
T

S
Ä

C
H

L
IC

H
E

N
 

U
M

S
T

Ä
N

D
E

 D
E

R
 

R
E

C
H

T
S

V
E

R
L

E
T

Z
U

N
G

V
O

R
F

O
R

M
U

L
IE

R
T

E
 

U
N

T
E

R
L

A
S

S
U

N
G

S
E

R
K

L
Ä

R
U

N
G

: 
E

IN
E

 V
O

R
F

O
R

M
U

L
IE

R
T

E
 

U
N

T
E

R
L

A
S

S
U

N
G

S
E

R
K

L
Ä

R
…

B
E

R
E

C
H

N
U

N
G

: 
D

IE
 

B
E

R
E

C
H

N
U

N
G

 
D

E
S

A
U

F
W

E
N

D
U

N
G

S
E

R
S

A
T

Z
A

N
S

P
R

U
C

H
E

S

QE: WELCHE ANGABEN SOLLTEN IN EINER ABMAHNUNG 
GESETZLICH VERPFLICHTEND SEIN?



Wiebe * Helmschrot * Kreutz ê Evaluierung der Regelungen zur Verhinderung des Abmahnmissbrauchs 

 

 

 

215 

 

Abbildung 87 – QE: Meinung zur gesetzlichen Regelung des Inhaltes von Abmahnungen 

Die Mehrheit von 48 % (neun von 19) von QE gab bei dieser Frage an, dass die gesetzlichen 

Anforderungen an den Inhalt einer Abmahnung als sinnvoll und positiv zu bewerten seien, während 

47 % keine Angabe bei dieser Frage machten. Gleichzeitig sagte nur eine Person (6 %), dass die 

neue Regelung des UWG zu den Anforderungen an eine Abmahnung nicht sinnvoll sei und 

bewertet die Anforderungen an die Formulierung einer Abmahnung als nicht positiv  

Bei einem Vergleich von Phase I und II, lässt sich feststellen, dass die Mehrheit der QE sich 

positiv zu der gesetzlichen Normierung aussprach. Ferner ist hervorzuheben, dass der Anteil der 

Personen, die der Meinung sind, dass die zuvor genannten inhaltlichen Anforderungen nicht 

festgeschrieben werden sollten, von 29 % auf 5 % gesunken sind. Vor diesem Hintergrund scheint 

es vertretbar, anzunehmen, dass die Reform des UWG für die Gruppe der QE als positiv zu 

betrachten ist und vor allem die Sinnhaftigkeit der spezifischeren Regelung an die Anforderungen 

von Abmahnungen bestätigt werden konnte. Dennoch muss hier ebenfalls die hohe Anzahl „Keine 

Angaben“ beachtet werden, die das Ergebnis der Datenerhebung im Jahr 2022 nicht vollständig 

repräsentativ erscheinen lässt. 

5.15.4 Wirtschaftsverbände 

Insgesamt beantworteten 27 Wirtschaftsverbände diese Frage, wobei die Ergebnisse in der 

folgenden Grafik (vgl. Abb. 88) zu finden sind.  

48%

5%

47%

QE: MEINUNG ZUR GESETZLICHEN REGELUNG DES INHALTES VON 
ABMAHNUNGEN (PHASE II - 2021)

JA! § 13 Absatz 2 UWG und
gesetzliche Anforderungen an
den Inhalt einer Abmahnung
sind sinnvoll und als positiv zu
bewerten.

Nein! § 13 Absatz 2 UWG ist
nicht sinnvoll und die
Anforderungen an die
Formulierung
einer Abmahnung sind nicht als
positiv zu bewerten

Kein Angaben.
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Abbildung 88 – WV: Meinung zur gesetzlichen Regelung des Inhaltes von Abmahnungen  

Die Mehrheit von 74 % (20 von 27) der WV ist der Ansicht, dass bestimmte Angaben gesetzlich 

festgeschrieben sein sollten. Nur drei WV (11 %) sind der gegenteiligen Ansicht, d.h. dass die 

geltenden Regelungen (Stand 2020) ausreichend seien. Drei Teilnehmer enthielten sich.  

Den 20 Vertretern der WV, die mit „Ja“ votierten, wurden anschließend die folgenden konkreten 

Elemente für eine gesetzliche Festschreibung der Inhalte von Abmahnungen i.S.d. UWG 

vorgeschlagen. In der folgenden Grafik sind die Ergebnisse grafisch dargestellt (vgl. Abb. 89).  

74%

11%

15%

WV: MEINUNG ZUR GESETZLICHEN REGELUNG DES INHALTES VON 
ABMAHNUNGEN (PHASE I - 2019)

JA!	Bestimme	Angaben	sollten
gesetzlich	festgeschrieben	sein.

Nein!	Die	aktuelle	Regelung	ist
bereits	ausreichend	und	Angaben
sollte	nicht	festgeschrieben	sein.

NEIN!	Es	bedurfte	keiner	Reform
des	UWG.	Die	Reformierung	des
UWG	wird	für	die	Rechtspraxis
keine	Verbesserung	bedeuten.
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Abbildung 89 – WV: Verpflichtende Angaben in einer Abmahnung 

Die WV sind mehrheitlich der Auffassung, dass die Firma des Abmahnenden und der Name des 

Abmahnenden als feste Elemente einer Abmahnung gesetzlich vorgeschrieben sein sollten. 

Ebenfalls über 63 % dieser Gruppe (17 von 27) sehen dies auch für die Nennung der 

Voraussetzung der Anspruchsberechtigung, des Rechtsvertreters, die Berechnung des 

Aufwendungsersatzanspruches und die Angabe der tatsächlichen Umstände. Nur die Option, die 

vorformulierten Unterlassungserklärung verpflichtend für Abmahnungen zu machen, trifft mit 40% 

(acht von 20) auf relativ wenig Zustimmung. 

Auffällig an diesem Ergebnis ist, dass die meisten Vorschläge eine breite und relativ einheitliche 

Unterstützung durch die Vertreter der WV bekommen.  

Nach der Reform des UWG und der neuen Regelung § 13 Abs. 2 UWG hinsichtlich der 

Anforderungen an die Formulierung einer Abmahnung wurde die Gruppe der WV in Phase II erneut 

nach ihrer Meinung zur gesetzlichen Regelung des Inhaltes von Abmahnungen befragt. Die 

folgende Grafik spiegelt die Ergebnisse von 16 WV wider (vgl. Abb. 90).  
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Abbildung 90 – WV: Meinung zur gesetzlichen Regelung des Inhaltes von Abmahnungen  

Die Mehrheit von 50 % der WV enthält sich bei dieser Frage mit der Aussage „Keine Angaben“, 

während 44 % (sieben von 16) die gesetzlichen Anforderungen an den Inhalt einer Abmahnung als 

sinnvoll und positiv bewerten. Gleichzeitig sagt nur eine Person (6 %), dass die Regelung des 

UWG nicht sinnvoll sei und die Anforderungen an die Formulierung einer Abmahnung nicht als 

positiv zu bewerten ist.  

Bei einem Vergleich von Phase I und II lässt sich sagen, dass die Mehrheit der WV weiterhin der 

zustimmenden Meinung ist und immer noch ein sehr kleiner Prozentsatz die Sinnhaftigkeit der 

Regelung verneine. Insofern lässt sich annehmen, dass die Reform des UWG fin diesem Punkt ür 

die Gruppe der WV als grundsätzlich positiv zu betrachten ist. Dennoch muss hier ebenfalls die 

hohe Anzahl „Keine Angaben“ beachtet werden, die das Ergebnis aus 2022 damit nicht vollständig 

repräsentativ erscheinen lässt.  

5.15.5 Gerichte 

Die Gerichte wurden lediglich in Phase II danach gefragt, ob die Regelung von § 13 Abs. 2 UWG 

aus ihrer Sicht insgesamt positiv zu bewerten sind. Dies wurde von neun von 14 Antwortenden 

bejaht, von einem Teilnehmer verneint. Letzterer führte an, dass das Risiko für den Abmahnenden 

erhöht werde.  

44%

6%

50%

WV: MEINUNG ZUR GESETZLICHEN REGELUNG DES INHALTES VON 
ABMAHNUNGEN (PHASE II - 2021)

JA!	§	13	Absatz	2	UWG	und
gesetzliche	Anforderungen	an
den	Inhalt	einer	Abmahnung
sind	sinnvoll	und	als	positiv	zu
bewerten.

Nein!	§	13	Absatz	2	UWG	ist	nicht
sinnvoll	und	die	Anforderungen
an	die	Formulierung
einer	Abmahnung	sind	nicht	als
positiv	zu	bewerten

Keine	Angaben
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5.15.6 Gruppenübergreifende Ergebnisse 

Betrachtet man die Erkenntnisse gruppenübergreifend, lässt sich für Phase I (vgl. Abb. 91) – vor 

Inkrafttreten der Gesetzesreform des UWG – folgendes erkennen: Die Mehrheit von 74 % aller 

befragten Teilnehmer stimmte für eine Normierung der Anforderungen in Bezug den Inhalt von 

Abmahnungen, während 15 % der Teilnehmer gegen die zuvor genannte gesetzliche Normierung 

stimmten.  

 

Abbildung 91 – Gesamt: Meinung zur gesetzlichen Regelung des Inhaltes von Abmahnungen  

In Phase II lässt sich gruppenübergreifend ein ähnliches Bild feststellen, sodass auch nach der 

Reform die neu bestimmten gesetzlichen Regelungen in Bezug auf die Inhalte von Abmahnungen 

von der Mehrheit mit 64 % als positiv und sinnvoll gewertet werden (vgl. Abb. 92). 

74%

15%

11%

 GESAMT: MEINUNG ZUR GESETZLICHEN REGELUNG DES 
INHALTES VON ABMAHNUNGEN (PHASE I - 2019)

JA!	Die	Anforderungen	sollten
definitiv	erhöht	werden.

NEIN!	Die	Anforderungen	sind
hoch	genug.

Keine	Angaben.
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Abbildung 92 - Gesamt: Meinung zur gesetzlichen Regelung des Inhaltes von Abmahnungen 

Der Vergleich der Gruppen untereinander führt zu einem auffälligen Ergebnis. Vor allem BV, IHK 

und WV erachteten eine gesetzliche Regelung als notwendig und waren auch nach Inkrafttreten 

mehrheitlich der Meinung, dass die gesetzliche Festschreibung der Anforderungen sinnvoll und 

positiv sei. Hier ist besonders die Gruppe der IHK hervorzuheben, die mit einer Zustimmung von 

96 % die gesetzliche Regelung als sinnvoll erachtet. Bei den WV ist dagegen zu erkennen, dass 

sich viele Vertreter nach der Gesetzesreform des UWG im Rahmen einer Einschätzung der 

Auswirkungen der Reform enthielten. Es bleibt insoweit unklar, wie das Meinungsbild der WV 

eingeschätzt werden kann.  

Auf der anderen Seite ist die Gruppe der QE hervorzuheben, die vor allem in Phase I mit 29 % 

gegen eine Anpassung durch den Gesetzgeber stimmten. Dies ist im Gruppenvergleich die 

höchste Ablehnung und somit im Gruppenvergleich auffällig. Interessant ist jedoch, dass nach 

Inkrafttreten des Gesetzes die QE bei der anschließenden Bewertung dieses doch positiv und 

sinnvoll einschätzen Ein ähnliches Bild ergibt sich auch für die Gerichte. Nur 5 % erachten die neue 

Regelung als nicht sinnvoll (Phase II).  

5.15.7 Interpretation und Schlussfolgerung 

Das Forschungsziel der Ermittlung, ob die neuen Transparenzanforderungen an den Inhalt von 

Abmahnungen eingehalten werden, konnte in diesem Maße nicht erreicht werden, weil hierzu nach 

den Erkenntnissen in der Testphase zum Erhebungszeitpunkt der Phase II keine in der 

64%
6%

30%

GESAMT: MEINUNGEN ZUR GESETZLICHEN REGELUNG DES 
INHALTES VON ABMAHNUNEN (PHASE II - 2021) 

JA!	§	13	Absatz	2	UWG	und
gesetzliche	Anforderungen	an
den	Inhalt	einer	Abmahnung
sind	sinnvoll	und	als	positiv	zu
bewerten.

Nein!	§	13	Absatz	2	UWG	ist	nicht
sinnvoll	und	die	Anforderungen
an	die	Formulierung
einer	Abmahnung	sind	nicht	als
positiv	zu	bewerten

Keine	Angaben
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Grundtendenz allgemeingültigen Aussagen aus den Antworten der Befragungsteilnehmer 

abgeleitet werden konnten.  

Ermittelt werden konnte jedoch ein Anhaltspunkt, ob aus Sicht der Befragungsteilnehmer die neuen 

Transparenzanforderungen angemessen sind. So hat ein Großteil der Befragungsteilnehmer nach 

Inkrafttreten der Regelungen des Gesetzes zur Stärkung des fairen Wettbewerbs die neuen 

Transparenzanforderungen als sinnvoll erachtet, woraus geschlossen werden kann, dass diese 

auch als angemessen eingeschätzt werden.  
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5.16 Thesen zur Bekämpfung von Missbrauch  

Um einen Eindruck davon zu gewinnen, wie die Gruppen diverse Maßnahmen zur Bekämpfung 

von Rechtsmissbrauch bei Abmahnungen i.S.d. UWG bewerten, wurden den Teilnehmern 

ausgewählte Thesen in Phase I und Phase II vorgestellt. Die Teilnehmer hatten die Möglichkeit auf 

einer Skala von 1 (Stimme voll und ganz zu) bis 4 (stimme nicht zu) zu wählen, wobei diese die 

subjektive Einschätzung des jeweils Befragten abbildet. Die Aussagen betrafen sowohl die aktuelle 

Situation als auch hypothetische Überlegungen zur Reform des UWG. 

Die genannten Thesen für Phase I waren die folgenden: 

• These 1: „Eine Einschränkung der Kostenerstattung würde zu einem Rückgang von 

Mitbewerberabmahnungen führen.“ 

• These 2: „Ein Ausschluss der Kostenerstattung bei bestimmten Verstößen würde zu einem 

Rückgang von Mitbewerberabmahnungen führen.“ 

• These 3: „Eine Bewertung, ob eine missbräuchliche Abmahnung vorliegt, fällt nach 

geltendem Recht einfach.“ 

• These 4: „Es fällt einfach, Indizien zur Annahme einer missbräuchlichen Abmahnung zu 

ermitteln.“ 

• These 5: „Die Anforderungen an die Darlegungslast (Beweis für Missbrauch) sind aktuell 

einfach zu erfüllen.“ 

• These 6: „Ein missbräuchlich Abgemahnter hat es aktuell einfach, seine Gegenansprüche 

durchzusetzen.“ 

• These 7: „Die Abschaffung des fliegenden Gerichtsstandes für Verstöße im elektronischen 

Geschäftsverkehr oder in Telemedien würde zu einer Reduzierung des 

Rechtsmissbrauchs führen.“ 

• These 8: „Die Abschaffung des fliegenden Gerichtsstandes würde bei Klagen gegen 

Kleinunternehmen zu einer nennenswerten Reduzierung der Zahl missbräuchlicher 

Abmahnungen führen.“ 

• These 9: „Das generelle Vorschalten eines Einigungsstellen-/Schlichtungsverfahrens 

würde zu einer Reduzierung der Zahl missbräuchlicher Abmahnungen führen.“ 

Um nach Umsetzung der Gesetzesreform des UWG einschätzen zu können, wie effektiv die 

Neuregelungen in der Praxis tatsächlich sind, wurden den Befragten die inhaltlich gleichen Thesen 

gestellt, wobei die Aspekte, die bereits durch die Reform umgesetzt worden sind, nun dahingehend 

modifiziert worden, dass sie den Status Quo abfragen.  

Die genannten Thesen für Phase II sind die folgenden:  

• These 1: „Eine Einschränkung der Kostenerstattung hat zu einem Rückgang von 

Mitbewerberabmahnungen geführt.“ 
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• These 2: „Ein Ausschluss der Kostenerstattung bei bestimmten Verstößen hat zu einem 

Rückgang von Mitbewerberabmahnungen geführt.“ 

• These 3: „Eine Bewertung, ob eine missbräuchliche Abmahnung vorliegt, fällt nach 

geltendem Recht einfach.“ 

• These 4: „Es fällt einfach, Indizien zur Annahme einer missbräuchlichen Abmahnung zu 

ermitteln.“ 

• These 5: „Die Anforderungen an die Darlegungslast (Beweis für Missbrauch) sind aktuell 

einfach zu erfüllen.“ 

• These 6: „Ein missbräuchlich Abgemahnter hat es einfach, seine Gegenansprüche 

durchzusetzen.“ 

• These 7: „Die Abschaffung des fliegenden Gerichtsstandes für Verstöße im elektronischen 

Geschäftsverkehr oder in Telemedien hat zu einer Reduzierung des 

Rechtsmissbrauchs geführt.“ 

• These 8: „Die Abschaffung des fliegenden Gerichtsstandes hat bei Klagen gegen 

Kleinunternehmen zu einer nennenswerten Reduzierung der Zahl missbräuchlicher 

Abmahnungen geführt.“ 

• These 9: „Das generelle Vorschalten eines Einigungsstellen-/Schlichtungsverfahrens 

würde zu einer Reduzierung der Zahl missbräuchlicher Abmahnungen führen.“ 

5.16.1 Berufsverbände 

Im folgenden Diagramm (vgl. Abb. 93) sind die Einschätzungen aus Phase I zu den Thesen 1 bis 

9 von links nach rechts abgebildet. Die absolute Anzahl der Teilnehmer, die für eine bestimmte 

Einschätzung votierten, sind zusätzlich an den Balken notiert. Insgesamt beantworteten 22 

Teilnehmer der Gruppe BV in Phase I diese Frage. 
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Abbildung 93 – BV: Bewertung von Thesen zur Bekämpfung von missbräuchlichen 
Abmahnungen  

Es ist zu erkennen, dass die Vertreter der BV einer Vielzahl von Thesen zustimmten. Die größte 

Zustimmung erhielten die These 2 („Ein Ausschluss der Kostenerstattung bei bestimmten 

Verstößen würde zu einem Rückgang von Mitbewerberabmahnungen führen.“) und These 9 („Das 

generelle Vorschalten eines Einigungsstellen-/Schlichtungsverfahrens würde zu einer 

Reduzierung der Zahl missbräuchlicher Abmahnungen führen.“).  

Umgekehrt ist es bemerkenswert, dass die These 6 („Ein missbräuchlich Abgemahnter hat es 

aktuell einfach, seine Gegenansprüche durchzusetzen.“) am stärksten abgelehnt wurde. Analog 

zu dieser Aussage wurden auch die These 4 („Es fällt einfach, Indizien zur Annahme einer 

missbräuchlichen Abmahnung zu ermitteln.“) und die These 3 („Eine Bewertung, ob eine 

missbräuchliche Abmahnung vorliegt, fällt nach geltendem Recht einfach.“) mehrheitlich 

abgelehnt.  

In Phase II wurde erneut um die Einschätzung der inhaltlich nahezu identischen Thesen gebeten. 

Im folgenden Diagramm (vgl. Abb. 94) sind die Einschätzungen zu den Thesen 1 bis 9 von links 

nach rechts abgebildet. Insgesamt nahmen in dieser Phase elf BV teil. 
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BV:	Bewertung	von	Thesen	zur	Bekämpfung	von	

missbräuchlichen	Abmahnungen	(Phase	I	-	2019)
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Abbildung 94 – BV: Bewertung von Thesen zur Bekämpfung von missbräuchlichen 
Abmahnungen  

Es ist zu erkennen, dass die Vertreter der BV auch in Phase II einer Vielzahl von Thesen 

zustimmten. Die größte Zustimmung erhielten die These 9 („Das generelle Vorschalten eines 

Einigungsstellen-/ Schlichtungsverfahrens würde zu einer Reduzierung der Zahl missbräuchlicher 

Abmahnungen führen.“) sowie die These 8 („Die Abschaffung des fliegenden Gerichtsstandes hat 

bei Klagen gegen Kleinunternehmen zu einer nennenswerten Reduzierung der Zahl 

missbräuchlicher Abmahnungen führen.“). Weiterhin hohe Zustimmung erhielt ebenfalls die 

Aussage der These 1 („Eine Einschränkung der Kostenerstattung hat zu einem Rückgang von 

Mitbewerberabmahnungen führen.“)  

Umgekehrt ist es bemerkenswert, dass die These 3 („Eine Bewertung, ob eine missbräuchliche 

Abmahnung vorliegt, fällt nach geltendem Recht einfach.“) am stärksten abgelehnt wurde, wobei 

die Gründe der Ablehnung dieser These nicht im Detail ermittelt wurden. Generell lassen sich nur 

schwierig eindeutige Ablehnungen identifizieren, da die Datenlage in diesem Kontext nicht 

eindeutig erschien.  

Bei einem Vergleich von Phase I und II ist hervorzuheben, dass überwiegend die gleichen Thesen 

eine hohe Zustimmung erfuhren.  
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5.16.2 Qualifizierte Einrichtungen 

Im folgenden Diagramm (vgl. Abb. 95) sind die Einschätzungen zu den Thesen 1 bis 9 von links 

nach rechts abgebildet. Die absolute Anzahl der Teilnehmer, die für eine bestimmte Einschätzung 

votierten, sind zusätzlich an den Balken notiert. Insgesamt bewerteten in Phase I 16 QE die 

genannten Thesen. 

 

 

Abbildung 95 - QE: Bewertung von Thesen zur Bekämpfung von missbräuchlichen 
Abmahnungen  

Es ist zu erkennen, dass unter den QE die größte Zustimmung zu den folgenden zwei Thesen 

existiert: „Einschränkung der Kostenerstattungen“ und „Ausschluss der Kostenerstattung bei 

bestimmten Verstößen führen jeweils zu einem Rückgang der Mitbewerberabmahnungen“. 

Außerdem ist auffällig, dass die meisten QE die These ablehnten, dass „nach geltendem Recht 

eine Bewertung, ob eine missbräuchliche Abmahnung vorliegt, einfach fällt“.  

In Phase II wurde erneut um die Einschätzung der nahezu inhaltlich gleichen Thesen gebeten. Im 

folgenden Diagramm (vgl. Abb. 96) sind die Einschätzungen zu den Thesen 1 bis 9 von links nach 

rechts abgebildet. Insgesamt nahmen in dieser Phase 13 QE teil. 
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Abbildung 96 – QE: Bewertung von Thesen zur Bekämpfung von missbräuchlichen 
Abmahnungen 

Es ist zu erkennen, dass unter den QE die größte Zustimmung zu den folgenden zwei Thesen 

existiert: „Einschränkung der Kostenerstattungen“ und „Ausschluss der Kostenerstattung bei 

bestimmten Verstößen führen jeweils zu einem Rückgang der Mitbewerberabmahnungen“. 

Außerdem ist auffällig, dass die meisten QE die These ablehnten, dass „das generelle Vorschalten 

eines Einigungsstellen-/Schlichtungsverfahrens zu einer Reduzierung der Zahl missbräuchlicher 

Abmahnungen führen“ würde. Weiterhin wurde auch die These, dass „die Abschaffung des 

fliegenden Gerichtsstandes bei Klagen gegen Kleinunternehmen zu einer nennenswerten 

Reduzierung der Zahl missbräuchlicher Abmahnungen führt“, von vier QE klar abgelehnt. Die 

anderen Thesen zeigen eher ein gemischtes Meinungsbild auf.   

5.16.3 Industrie- und Handelskammern 

Insgesamt beantworteten 31 IHK in Phase I die Frage – wie in der folgenden Abbildung (vgl. Abb. 

97) illustriert.  
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Abbildung 97 – IHK: Bewertung von Thesen zur Bekämpfung von missbräuchlichen 
Abmahnungen 

Es ist zu erkennen, dass unter den IHK die größte Zustimmung zu den folgenden zwei Thesen 

existiert: „Einschränkung der Kostenerstattungen“ und „Ausschluss der Kostenerstattung bei 

bestimmten Verstößen führen jeweils zu einem Rückgang der Mitbewerberabmahnungen“. 

Gleichzeitig erhalten Aussagen wie These 3 „Eine Bewertung, ob eine missbräuchliche 

Abmahnung vorliegt, fällt nach geltendem Recht einfach.“ und These 5 „Die Anforderungen an die 

Darlegungslast (Beweis für Missbrauch) sind aktuell einfach zu erfüllen.“ eine große Ablehnung.  

Auch in Phase II wurde die Gruppe der IHK nach einer Bewertung der Thesen zur Bekämpfung 

missbräuchlichen Abmahnungen gebeten. Insgesamt bewerteten 26 Vertreter diese Frage (vgl. 

Abb. 98).  
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Abbildung 98 – IHK: Bewertung von Thesen zur Bekämpfung von missbräuchlichen 
Abmahnungen  

Es ist zu erkennen, dass unter den IHK die größte Zustimmung zu den folgenden zwei Thesen 

existiert: „Einschränkung der Kostenerstattungen“ und „Ausschluss der Kostenerstattung bei 

bestimmten Verstößen hat jeweils zu einem Rückgang der Mitbewerberabmahnungen geführt“. 

Außerdem ist auffällig, dass keine These mit großer Mehrheit abgelehnt wird, d.h. dass keine 

Mehrheit „stimme eher nicht zu“ oder „stimme nicht zu“ gewählt hat.  

Die Gruppe der IHK ist bei dieser Frage besonders hervorzuheben, da sich hier bei einem 

Vergleich von Phase I und II über alle Thesen hinweg eine mehrheitliche Zustimmung zeigte, 

was darauf hindeuten könnte, dass die gesetzlichen Regelungen innerhalb der Wahrnehmung der 

Gruppe der IHK eine Wirkung zeigen.  

5.16.4 Wirtschaftsverbände 

Im folgenden Diagramm sind die Einschätzungen zu den Thesen 1 bis 9 von links nach rechts 

abgebildet (vgl. Abb. 99). Die absolute Anzahl der Teilnehmer, die für eine bestimmte Einschätzung 

votierten, sind zusätzlich an den Balken notiert. Insgesamt beantworteten 24 WV in Phase I diese 

Frage. 
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Abbildung 99 – WV: Bewertung von Thesen zur Bekämpfung von missbräuchlichen 
Abmahnungen  

Es ist zu erkennen, dass die Vertreter der WV einer Vielzahl von Thesen zustimmten. Die größte 

Zustimmung erhielten die These 2 („Ein Ausschluss der Kostenerstattung bei bestimmten 

Verstößen würde zu einem Rückgang von Mitbewerberabmahnungen führen.“) und These 1 („Eine 

Einschränkung der Kostenerstattung würde zu einem Rückgang von Mitbewerberabmahnungen 

führen.“) Weiterhin relativ große Zustimmung bekommt die Aussage der These 9 („Das generelle 

Vorschalten eines Einigungsstellen-/Schlichtungsverfahrens würde zu einer Reduzierung der Zahl 

missbräuchlicher Abmahnungen führen.“). 

Umgekehrt ist es bemerkenswert, dass die These 6 („Ein missbräuchlich Abgemahnter hat es 

aktuell einfach, seine Gegenansprüche durchzusetzen.“) am stärksten abgelehnt wurde. Auch die 

These 4 („Es fällt einfach, Indizien zur Annahme einer missbräuchlichen Abmahnung zu ermitteln.“) 

und die These 5 („Die Anforderungen an die Darlegungslast (Beweis für Missbrauch) sind aktuell 

einfach zu erfüllen.“) werden mehrheitlich abgelehnt.  

In Phase II wurde erneut um die Einschätzung der gleichen Thesen gebeten. Im folgenden 

Diagramm (vgl. Abb. 100) sind die Einschätzungen zu den Thesen 1 bis 9 von links nach rechts 

abgebildet. Insgesamt nahmen in dieser Phase 13 WV teil. 
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Abbildung 100 – WV: Bewertung von Thesen zur Bekämpfung von missbräuchlichen 
Abmahnungen  

Bei Betrachtung der Ergebnisse wird deutlich, dass vor allem die These „Eine Einschränkung der 

Kostenerstattung hat zu einem Rückgang von Mitbewerberabmahnungen“ sowie die These „Ein 

Ausschluss der Kostenerstattung hat bei bestimmten Verstößen zu einem Rückgang von 

Mitbewerberabmahnungen geführt“ eine hohe Zustimmung erfuhr. Ebenfalls mehrheitlich 

zugestimmt wurde der These „Eine Bewertung, ob eine missbräuchliche Abmahnung vorliegt, fällt 

nach geltendem Recht einfach.“ Diese Ergebnisse sind besonders vor dem Hintergrund 

hervorzuheben, dass die inhaltlich ähnlichen Thesen in Phase I auch jeweils eine hohe 

Zustimmung erhielten und nun scheinbar eine Wirkung konstatiert werden kann.  

Eine These, die eher eine Ablehnung erfährt, ist die folgende: „Ein missbräuchlich Abgemahnter 

hat es einfach, seine Gegenansprüche durchzusetzen.“ Alle anderen Thesen weisen eher ein 

gemischteres Stimmungsbild auf.  

5.16.5 Gerichte 

Hinsichtlich eines möglichen Ausschlusses der Kostenerstattung war die überwiegende Zahl der 

Richterinnen und Richter in Phase I der Meinung, dass dies zu einem Rückgang von 
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Mitbewerberabmahnungen führen würde (14 voll und ganz oder eher zustimmend, gegenüber vier 

nicht oder eher nicht zustimmend) (vgl. Abb. 101).  

 

 

Abbildung 101 – Gerichte: Bewertung von Thesen zur Bekämpfung von missbräuchlichen 
Abmahnungen  

In Phase II wurde danach gefragt, ob dies tatsächlich der Fall war. Acht von zwölf Antwortenden 

stimmten dem voll oder eher zu, zwei stimmten nicht zu. Die positive Einstellung hat sich insoweit 

erhalten. Die weit überwiegende Zahl der TeilnehmerInnen war in Phase II der Meinung, dass es 

nicht einfach fällt, die Umstände einer missbräuchlichen Abmahnung zu ermitteln (vgl. Abb. 102).  
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Abbildung 102 – Gerichte: Bewertung von Thesen zur Bekämpfung von missbräuchlichen 
Abmahnungen  

In Phase I war die Mehrheit der Antwortenden der Meinung, dass die Anforderungen an die 

Darlegungslast für Missbrauch nicht abgesenkt werden sollte (vier von 14). Überwiegend waren 

die Teilnehmer jedoch auch bei Phase II der Meinung, dass die Anforderungen an die Darlegungs- 

und Beweislast für Missbrauch nicht einfach zu erfüllen sind und ein missbräuchlich Abgemahnter 

es nicht einfach hat, seine Gegenansprüche durchzusetzen.  

Weniger eindeutig ist die Antwort auf die Frage nach einer Abschaffung des fliegenden 

Gerichtsstands in diesen Fällen. Hier war in Phase I die überwiegende Zahl der Antworten 

skeptisch (elf), während eine Minderheit eher positiv eingestellt war (acht). Dies spiegelt wohl die 

allgemeine Skepsis hinsichtlich der Einschränkung des fliegenden Gerichtsstands wider. Dies hat 

sich auch nach der Reform nicht wesentlich geändert (Phase II). Auf die Frage, ob die Reform zu 

einer Reduzierung des Missbrauchs bei diesen Fällen geführt hat, antworteten fünf Teilnehmer 

negativ, vier positiv.  

Etwas positiver ist die Einstellung zur Abschaffung des fliegenden Gerichtsstands bei Klagen 

gegen Kleinstunternehmen. Hier sind in Phase I die Meinungen zur Hälfte geteilt (zehn eher 

zustimmend, neun eher nicht zustimmend). Dieser Vorschlag wurde von der Gesetzesreform nicht 

aufgegriffen. In Phase II wurde die Notwendigkeit einer entsprechenden Änderung skeptischer 

gesehen (sechs ablehnend, vier zustimmend). Soweit man aus den Veränderungen eine Tendenz 
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erkennen will, könnte diese mit der Diskussion in der Literatur um die Abschaffung des fliegenden 

Gerichtsstandes zusammenhängen. 

Das generelle Vorschalten eines Schlichtungsverfahrens wird überwiegend von den Gerichten 

positiv bewertet (elf zu sieben).  Dies bestätigt sich auch in Phase II (sieben zu drei). 

5.16.6 Gruppenübergreifende Erkenntnisse 

Betrachtet man jetzt die gesamten gruppenspezifischen Ergebnisse gruppenübergreifend, so lässt 

sich feststellen, dass WV, IHK sowie BV jeweils ähnlichen Thesen zustimmten bzw. diese 

ablehnten, was darauf deuten lässt, dass innerhalb dieser Gruppen ein ähnliches Stimmungsbild 

in Bezug auf missbräuchliche Abmahnungen gegeben sein könnte.  

Hier ist vor allem zu erwähnen, dass die These hinsichtlich der „Einschränkung der 

Kostenerstattungen“ sowie der These „Ein Ausschluss der Kostenerstattung würde zu einem 

Rückgang der Mitbewerberabmahnungen führen“ von vielen innerhalb dieser Gruppen zugestimmt 

wurde. Auch nach der Reform und der damit verbundenen Änderungen und Regulierung dieser 

Aspekte ist zu verzeichnen, dass die Gruppen der IHK, BV und WV ebenso wie die Gerichte diesen 

Thesen und den damit verbundenen Wirkungen zustimmen.  

Hervorzuheben ist weiterhin, dass die Gruppe der QE divergierende Ansichten im Vergleich zu den 

anderen Gruppen aufweist. Während die anderen Gruppen die These „Das generelle Vorschalten 

eines Einigungsstellen-/Schlichtungsverfahrens würde zu einer Reduzierung der Zahl 

missbräuchlicher Abmahnungen führen“ zustimmen, lehnt die Gruppe der QE diese ab.  

Ganz überwiegend waren die Teilnehmer der Meinung, dass die Anforderungen an die 

Darlegungs- und Beweislast für Missbrauch nicht einfach zu erfüllen sein dürften und ein 

missbräuchlich Abgemahnter es nicht einfach hat, seine Gegenansprüche durchzusetzen. Dies gilt 

sowohl vor als auch nach der Reform. Abweichend ist hier die überwiegend positive Tendenz bei 

den IHK. 

5.16.7 Interpretation und Schlussfolgerung 

Das Forschungsziel der Ermittlung, ob die Einschränkung der Erstattung der Abmahnkosten für 

Mitbewerber zu einem Rückgang von Mitbewerberabmahnungen geführt hat, konnte mangels einer 

gruppenübergreifenden eindeutigen Tendenz nicht abschließend beantwortet werden. Eine 

Erhebung zu der von den Mitbewerbern sowie Kammern und Verbänden geforderten Höhe der 

Abmahnkosten ergab zwischen Phase I und Phase II keine signifikanten Veränderungen (Frage 

18). 

Jedoch lässt sich nach der Befragung eine Einschätzung dazu treffen, dass die entsprechenden 

Regelungen im UWG durch das Gesetz zur Stärkung des fairen Wettbewerbs hinsichtlich der 

Einschränkung der Kostenerstattung sowie hinsichtlich des Ausschlusses der Kostenerstattung bei 

bestimmten Verstößen zu einem Rückgang von Mitbewerberabmahnungen geführt hat. 
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Das Forschungsziel zur Ermittlung der Frage, ob und inwieweit die Gegenansprüche der 

Abgemahnten zur Zielerreichung geeignet und angemessen sind, kann ebenfalls mangels einer 

erkennbaren grundsätzlichen Tendenz der Antworten der Befragten nicht allgemeingültig bejaht 

oder verneint werden. Aus Sicht der Befragungsteilnehmer gibt es auch keine einheitliche 

Bewertung der Frage, ob es den missbräuchlich Abgemahnten durch die Regelungen im Gesetz 

zur Stärkung des fairen Wettbewerbs erleichtert wurde, ihre Gegenansprüche durchzusetzen (vgl. 

Ziff. 5.12.5 und 5.12.6). Vereinzelt lässt sich erkennen, dass dies wohl eher verneint wird, da die 

entsprechende These 6 auch in der Befragung in Phase II abgelehnt wurde.  
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5.17 Erforderliche Maßnahmen zur Bekämpfung von Missbrauch  

In der juristischen Literatur und Fachwelt wurden bzw. werden eine Reihe von weiteren 

Maßnahmen diskutiert, die zur Reduzierung von Rechtsmissbrauch beitragen sollen. Den 

Teilnehmern wurden verschiedene Antwortmöglichkeiten zur Auswahl zur Verfügung gestellt, aus 

denen sie potenzielle Maßnahmen zur Bekämpfung von Rechtsmissbrauch auswählen sollten. Es 

gab ausschließlich die Möglichkeit der Zustimmung oder Ablehnung, ob diese Maßnahmen 

umgesetzt werden sollten. Die genannten potenziellen Maßnahmen für Phase I waren die 

Folgenden: 

• Maßnahme 1: „Limitierung der Anwaltskosten.“ 

• Maßnahme 2: „Abschöpfung von Vertragsstrafen durch Staat/gemeinnützige 

Organisationen.“ 

• Maßnahme 3: „Generelles Vorschalten eines Schlichtungsverfahrens.“ 

• Maßnahme 4: „Änderungen des materiellen Rechts (z.B. Einführung einer eigenen 

Spürbarkeitsregel bei § 3a UWG).“ 

• Maßnahme 5: „Ausschluss der Vertragsstrafe für Mitbewerber bei erster Abmahnung.“ 

• Maßnahme 6: „Einschränkung der Klagebefugnis für Mitbewerber“ 

• Maßnahme 7: „Einschränkung der Klagebefugnis für Wirtschaftsverbände (mind. 75 

Mitglieder, mind. seit einem Jahr tätig).“ 

• Maßnahme 8: „Eintragungspflicht nach konkreten Kriterien für alle Klagebefugten.“ 

In Phase II wurden die Gruppen erneut nach Zustimmung oder Ablehnung von erforderlichen 

Maßnahmen zur Bekämpfung von Missbrauch gefragt. Anders als in Phase I wurde der 

Maßnahmenkatalog jedoch verringert und nur die folgenden Optionen standen zur Auswahl:  

• Maßnahme 1: „Weitere Limitierung der Anwaltskosten“ 

• Maßnahme 2: Abschöpfung von Vertragsstrafen durch Staat/gemeinnützige 

Organisationen 

• Maßnahme 3: „Generelles Vorschalten eines Schlichtungsverfahrens“ 

• Maßnahme 4: „Änderungen des materiellen Rechts (z.B. Einführung einer eigenen 

Spürbarkeitsregel bei § 3a UWG)“ 

• Maßnahme 5: „Eintragungspflicht nach konkreten Kriterien für alle Klagebefugten“ 

5.17.1 Berufsverbände 

Im folgenden Diagramm sind die Ergebnisse der Befragung aus Phase I illustriert (vgl. Abb. 103). 

Abnehmend von links nach rechts sind die Maßnahmen aufgeführt, die von den Vertretern der 

Berufsverbände am häufigsten als „erforderlich zur Bekämpfung von Rechtsmissbrauch“ bei 

Abmahnungen i.S.d. UWG eingeschätzt wurden. Insgesamt beantworteten 23 BV diese Frage.  
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Abbildung 103 – BV: Maßnahmen zur Bekämpfung von Rechtsmissbrauch  

Mit 78 % (18 von 23) der befragten BV stuften die meisten Befragten die Maßnahme 1 („Limitierung 

der Anwaltskosten“) als erforderlich zur Bekämpfung von Rechtsmissbrauch ein. Eine Mehrheit 

von 61 % (14 von 23) sah Maßnahme 3 („Generelles Vorschalten eines Schlichtungsverfahrens.“) 

als notwendig an.  

Keine der anderen Maßnahmen wurde von einer Mehrheit der BV als notwendig angesehen. 

Bemerkenswert ist, dass auch die Maßnahme mit der geringsten Unterstützung immerhin noch von 

30 % der Teilnehmer (sieben von 23) als notwendig für den Rechtsmissbrauch angesehen wurde. 

Hinsichtlich der klaren Ablehnung einer Maßnahme lässt sich daher keine klare Aussage treffen.   

Im folgenden Diagramm sind wiederum die Ergebnisse der Befragung mit 15 Teilnehmenden aus 

Phase II illustriert (vgl. Abb. 104). Abnehmend von links nach rechts sind die Maßnahmen 

aufgeführt, die von den Vertretern der Berufsverbände am häufigsten als „erforderlich zur 

Bekämpfung von Rechtsmissbrauch“ bei Abmahnungen i.S.d. UWG eingeschätzt wurden.  
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Abbildung 104 – BV: Maßnahmen zur Bekämpfung von Rechtsmissbrauch  

Mit 67 % (zehn von 15) der befragten BV stufte die Mehrheit die Maßnahme 1 („Limitierung der 

Anwaltskosten“) als erforderlich zur Bekämpfung von Rechtsmissbrauch ein. Eine Mehrheit von 

53 % (acht von 15) sah Maßnahme 3 („Generelles Vorschalten eines Schlichtungsverfahrens.“) 

und die Maßnahme 2 („Abschöpfung von Vertragsstrafen durch Staat/gemeinnützige 

Organisationen.“) als erforderlich an.  

Bemerkenswert ist, dass auch die Maßnahme mit der geringsten Unterstützung immerhin noch von 

34 % der Teilnehmer (fünf von 15) als notwendig für den Rechtsmissbrauch angesehen wurde. 

Hinsichtlich der klaren Ablehnung einer Maßnahme lässt sich daher auch für die Phase keine klare 

Aussage treffen.   

5.17.2 Industrie- und Handelskammern 

Im folgenden Diagramm sind die Ergebnisse der Befragung aus Phase I für die IHK illustriert 

(vgl. Abb. 105). Abnehmend von links nach rechts sind die Maßnahmen aufgeführt, die von den 

Vertretern der IHK am häufigsten als „erforderlich zur Bekämpfung von Rechtsmissbrauch“ bei 

Abmahnungen i.S.d. UWG eingeschätzt wurden. Insgesamt beantworteten 31 IHK die Frage.  
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Abbildung 105: IHK - Maßnahmen zur Bekämpfung von Rechtsmissbrauch  

Mit 68 % der Befragten bewertete die Mehrheit der IHK die Maßnahme 1 („Limitierung der 

Anwaltskosten“), Maßnahme 3 („Generelles Vorschalten eines Schlichtungsverfahrens.“) sowie die 

Maßnahme 7 („Einschränkung der Klagebefugnis für Wirtschaftsverbände (mind. 75 Mitglieder, 

mind. seit einem Jahr tätig)“ als besonders erforderlich.  

Bemerkenswert ist, dass auch die Maßnahme mit der geringsten Unterstützung immerhin noch von 

einem Drittel der Teilnehmer (zwölf von 31) als notwendig für die Bekämpfung des 

Rechtsmissbrauchs angesehen wurde. Hinsichtlich der klaren Ablehnung einer Maßnahme lässt 

sich daher hier keine klare Aussage treffen.   

Die gleiche Frage hinsichtlich der Benennung der erforderlichen Maßnahmen bei der Bekämpfung 

von Rechtsmissbrauch wurde den Vertretern der IHK auch in Phase II gestellt. Im folgenden 

Diagramm sind die Ergebnisse der Befragung mit 23 Teilnehmenden aus Phase II illustriert 

(vgl. Abb. 106). Abnehmend von links nach rechts sind die Maßnahmen aufgeführt, die von den 

Vertretern der IHK am häufigsten als „erforderlich zur Bekämpfung von Rechtsmissbrauch“ bei 

Abmahnungen i.S.d. UWG eingeschätzt wurden.  
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Abbildung 106 – IHK: Maßnahmen zur Bekämpfung von Rechtsmissbrauch  

Die Ergebnisse in Phase II zeigen ein ähnliches Bild wie in Phase I, da die einzelnen Maßnahmen 

ähnlich verteilt sind und auch die Maßnahme mit der geringsten Unterstützung immerhin von 40 % 

(9 von 23) als notwendig für die Bekämpfung des Rechtsmissbrauchs angesehen wurde. 

Hinsichtlich der klaren Ablehnung einer Maßnahme lässt sich daher auch hier keine klare Aussage 

treffen.  

In den Freitextantworten wurde vor allem eine Evaluierung des GSFW nach fünf Jahren 

befürwortet, und damit sollte auch Gelegenheit zum Sammeln weiterer Erfahrungen gegeben 

werden. Auffällig ist auch, dass hier auch ein Bedürfnis artikuliert wurde, dass „Ruhe in der 

Rechtsanwendung“ einkehren solle. Interessant sind die Anmerkungen hinsichtlich möglicher 

Änderungen des materiellen Rechts. Insoweit wurde zum einen eine deutliche Entschlackung der 

Informationspflichten gefordert. Zudem sollten materielle Rechtsänderungen in anderen 

Bereichen, wie dem neuen Kaufrecht zum 1. Januar 2022, stärker wettbewerbsrechtliche 

Auswirkungen im Blick haben (z. B. Werbung mit Garantien). 

5.17.3 Qualifizierte Einrichtungen 

Im folgenden Diagramm sind die Ergebnisse der Befragung aus Phase I illustriert (vgl. Abb. 107). 

Abnehmend von links nach rechts sind die Maßnahmen aufgeführt, die von den Vertretern der QE 

am häufigsten als „erforderlich zur Bekämpfung von Rechtsmissbrauch“ bei Abmahnungen i.S.d. 

UWG eingeschätzt wurden. Insgesamt beantworteten 14 QE die Frage.  
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Abbildung 107 – QE: Maßnahmen zur Bekämpfung von Rechtsmissbrauch  

Aus Sicht der QE ist es vor allem notwendig, dass Vertragsstrafen durch den Staat/ gemeinnützige 

Organisationen abgeschöpft werden (Maßnahme 2), da neun von 14 Teilnehmern dies 

befürworteten. Die Eintragungspflicht für Klagebefugte (sieben von 14) erfuhr ebenfalls eine starke 

Zustimmung. Keine der übrigen Maßnahmen wurden von den Vertretern der QE als erforderlich 

eingestuft. Vor allem die Änderung des materiellen Rechts (Maßnahme 4) wurde von fast allen 

Teilnehmern als nicht notwendig angesehen.  

In Phase II wurden die gleichen Maßnahmen zur Bewertung aufgeführt. In der folgenden Abbildung 

erkennt man die Antworten von zehn Vertretern der QE (vgl. Abb. 108).   
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Abbildung 108 – QE:  Maßnahmen zur Bekämpfung von Rechtsmissbrauch  

Aus der Sicht der QE ist es vor allem notwendig, dass Vertragsstrafen durch den 

Staat/gemeinnützige Organisationen abgeschöpft werden (Maßnahme 2), da fast alle QE (9 von 

10 Teilnehmern) dies befürworten. Die anderen Maßnahmen erfahren eine deutlich geringere 

Zustimmung. Deutlich zurückgegangen ist die Forderung nach einer Eintragungspflicht für alle 

Klageberechtigten. Die Limitierung von Anwaltskosten sowie das generelle Vorschalten eines 

Schlichtungsverfahrens wurde von vier von zehn QE als erforderlich eingestuft, wobei die übrigen 

Maßnahmen nur von jeweils zwei QE benannt worden sind. Eine QE erläutert ihre Angaben mit 

der Aussage, dass die ausgewählten Maßnahmen zu einer Reduzierung rechtsmissbräuchlicher 

Abmahnungen führen und gleichzeitig aber auch zu einer Reduzierung berechtigter Abmahnungen 

führen würde. Aus der Sicht dieser QE würde sich Abmahnmissbrauch am ehesten mit 

Beweislastregeln bzw. ggf. Darlegungspflichten eines abmahnenden Unternehmens / Verbands 

bekämpfen lassen und nicht mit formalen Vorschriften innerhalb einer Abmahnung. 

Weiterhin ist anzumerken, dass die geringe Anzahl der Beantwortung der Frage damit zu 

begründen ist, dass viele der Teilnehmenden, die bei den Auswahlmöglichkeiten nicht abgestimmt 

haben, eigene Ergänzungen machten. So teilt eine QE mit, dass eine „konsequente Umsetzung 

der bestehenden Anforderungen an Abmahnende“ durchgeführt werden muss und eine 

Verbraucherzentale war der Meinung, dass „Rechtsverstöße verhindert [werden müssen], die 

ursächlich für den Anlass zu einer Abmahnung sind“.   
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5.17.4 Wirtschaftsverbände 

Im folgenden Diagramm sind die Ergebnisse der Befragung aus Phase I illustriert (vgl. Abb. 109). 

Abnehmend von links nach rechts sind die Maßnahmen aufgeführt, die von den Vertretern der 

Wirtschaftsverbände am häufigsten als „erforderlich zur Bekämpfung von Rechtsmissbrauch“ bei 

Abmahnungen i.S.d. UWG eingeschätzt wurden. Insgesamt beantworteten 26 WV diese Frage.  

 

Abbildung 109 – WV: Maßnahmen zur Bekämpfung von Rechtsmissbrauch  

Mit 62 % (16 von 26) der teilnehmenden WV hat die Mehrheit der Befragten die 

Maßnahme 1 („Limitierung der Anwaltskosten“) als erforderlich gewählt. Weitere oft genannte 

Maßnahmen zur Bekämpfung von Rechtsmissbrauch sind die Maßnahme 5 („Ausschluss der 

Vertragsstrafe für Mitbewerber bei erster Abmahnung.“) sowie die Maßnahme 3 („Generelles 

Vorschalten eines Schlichtungsverfahrens.“).  

Keine der anderen Maßnahmen wurde von einer Mehrheit der WV als notwendig angesehen.  

Im folgenden Diagramm sind wiederum die Ergebnisse der Befragung mit insgesamt zwölf 

Teilnehmenden aus Phase II illustriert (vgl. Abb. 110). Abnehmend von links nach rechts sind die 

Maßnahmen aufgeführt, die von den Vertretern der Berufsverbände am häufigsten als „erforderlich 

zur Bekämpfung von Rechtsmissbrauch“ bei Abmahnungen i.S.d. UWG eingeschätzt wurden.  
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Abbildung 110  WV: Maßnahmen zur Bekämpfung von Rechtsmissbrauch  

Mit 58 % (sieben von 12) der befragten WV hat die Mehrheit der Befragten die 

Maßnahme 3 („Generelles Vorschalten eines Schlichtungsverfahrens.“) als erforderlich gewählt. 

Die These 1 („Limitierung der Anwaltskosten“) wurde dabei mit 50 % am zweihäufigsten genannt. 

Hervorzuheben ist bei diesen Ergebnissen, dass alle Maßnahmen ungefähr gleich viele Stimmen 

bekamen und somit keine klare Aussage für oder gegen eine Maßnahme getroffen werden kann.  

5.17.5 Gerichte 

Den Gerichten wurde diese Frage nur in Phase II gestellt. Es gab insgesamt 25 Antworten. Hier 

wurden verschiedene weitergehende Maßnahmen befürwortet. Zuvorderst wurde eine Limitierung 

der Anwaltskosten von 60 % der Antwortenden gefordert. An zweiter Stelle wurde von einer 

Mehrheit das generelle Vorschalten eines Schlichtungsverfahrens genannt (13 von 25) 

(vgl. Abb.  111).  
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Abbildung 111 – Gerichte: Maßnahmen zur Bekämpfung von Rechtsmissbrauch  

5.17.6 Gruppenübergreifende Ergebnisse 

Gruppenübergreifend zeichnete sich eine deutliche Mehrheit für die Maßnahmen der Limitierung 

der Anwaltskosten und des Vorschaltens eines Schlichtungsverfahrens ab, wobei sich dies durch 

das zwischenzeitliche Inkrafttreten des Gesetzes zur Stärkung des fairen Wettbewerbs nicht 

wesentlich geändert hat. Dies gilt auch für die Gerichte. Deutliche abweichende Präferenzen 

wurden von den QE geäußert. Hier stand die Abschöpfung der Vertragsstrafen deutlich im 

Vordergrund. Dies wird scheinbar gerade von dieser Gruppe als besonderes Problem angesehen. 

Dies lässt sich in Richtung des Wunsches nach einer stärkeren Finanzierung auch von 

Klageberechtigten durch die Abgemahnten interpretieren. 

5.17.7 Interpretation und Schlussfolgerung 

Die Frage ist vor allem insoweit relevant, als auch nach der Umsetzung des Gesetzes zur Stärkung 

des fairen Wettbewerbs noch Reformbedarf gesehen wird. Dieser geht vor allem in Richtung der 

generellen Vorschaltung eines Schlichtungsverfahrens und einer weiteren Limitierung der 

Anwaltskosten. Beides lässt sich in Richtung auf eine Entlastung der Gerichte interpretieren. Dies 

steht allerdings ein wenig in Gegensatz zu dem Ergebnis, dass Missbrauchsfälle die Gerichte kaum 

erreichen. Dies kann man auch so interpretieren, dass sich der Wunsch ergibt, die vorhandenen 

Missbrauchsfälle aus einer vorgerichtlichen Erledigung stärker in ein strukturierteres Verfahren wie 

ein Schlichtungsverfahren zu ziehen. Dies könnte ein Weg sein, um Missbrauchsfälle stärker 
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sichtbar zu machen und damit auch besser bekämpfen zu können. Diese Anregung sollte 

rechtspolitisch weiterverfolgt werden. 

Bemerkenswert ist allgemein, dass das Bedürfnis nach weiteren Änderungen durch die Reform 

kaum geringer geworden ist. Hinsichtlich der Reform ist ansonsten das Bedürfnis vorhanden, die 

Wirkung der neuen Regeln in der Praxis abzuwarten und nach einer Zeit zu evaluieren. Die 

vereinzelten Wünsche nach einer Entschlackung der Informationspflichten sind zwar verständlich, 

aber nicht realistisch. Weiterführend könnte der Hinweis auf eine stärkere Auferlegung von 

Darlegungs- und Beweislast auf die Seite der Abmahnenden sein. Allerdings liegt darin auch 

wiederum die Gefahr einer zu starken Belastung mit der Folge einer zu starken Beeinträchtigung 

der für die Rechtsdurchsetzung notwendigen Abmahntätigkeit.  
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6 Zusammenfassung der Kritikpunkte an der Gesetzesreform unter Berücksichtigung der 

gewonnenen Erkenntnisse der Studie 

Das Gesetz zur Stärkung des fairen Wettbewerbs ist sowohl vor als auch nach seiner 

Verabschiedung sehr kontrovers diskutiert worden.  

Dies betraf insbesondere die Hauptpunkte der Novellierung: 

• Änderung der Aktivlegitimation bei Mitbewerbern in § 8 Abs. 3 Nr. 1 UWG n.F., 

• Änderung der Aktivlegitimation der Wirtschaftsverbände und damit einhergehend der 

Kammern und Gewerkschaften in § 8 Abs. 3 Nr. 2, § 8 b UWG n.F. bzw. § 8 Abs. 3 Nr. 4 

UWG n.F., 

• Ausgestaltung des Missbrauchstatbestands in § 8 c UWG n.F., 

• Formelle Anforderungen an die Abmahnung in § 13 Abs. 2 UWG n.F., 

• Ausschluss des Aufwendungsersatzanspruchs in § 13 Abs. 4 UWG n.F., 

• Aufgrund der Nennung der DSGVO in § 13 Abs. 4 UWG n.F. die Frage der 

Abmahnfähigkeit von Datenschutzverstößen nach UWG, 

• Aufwendungsersatzanspruch des Abgemahnten bei Verstoß gegen Abs. 2 oder Abs. 4 in 

§ 13 Abs. 5 UWG n.F., 

• Regelungen zur Vertragsstrafe in § 13a UWG n.F. sowie 

• Änderung bzgl. des fliegenden Gerichtsstands in § 14 Abs. 2 UWG n.F. 

Folgend sollen hinsichtlich dieser Maßnahmen die in der juristischen Literatur und Rechtsprechung 

genannten Argumente und Verbesserungsvorschläge aufgegriffen und unter Berücksichtigung der 

Forschungsstudienergebnisse bewertet werden, soweit dies angesichts einer repräsentativen 

Datenbasis möglich ist. 

6.1 Änderung der Aktivlegitimation bei Mitbewerbern in § 8 Abs. 3 Nr. 1 UWG n.F. 

Die Änderung der Aktivlegitimation bzgl. des Mitbewerberbegriffs wurde nur von wenigen 

Stimmen47 als geeignet befunden, missbräuchliche Abmahnungen durch „fake shops“ und sehr 

kleine und neue Mitbewerber,48 und solche, bei denen die Mitbewerbereigenschaft fraglich ist,49 zu 

unterbinden. Andere stellen die Notwendigkeit der Änderung ganz grundsätzlich in Frage und 

befürchten, dass es dadurch zu weniger berechtigten Abmahnungen kommen wird.50 Befürwortet 

wird eine teleologische Reduktion unter Abstellen auf den Gesetzeszweck.51 

Die inhaltliche Diskussion bezieht sich vor allem auf die Formulierung selbst, einen durch die 

Änderung zustande kommenden Systembruch und den fehlenden Schutz neuer Marktteilnehmer 

und Mitbewerber im Insolvenzverfahren. Zusätzlich wird bemängelt, dass die Übergangsfrist zu 

 
47 Stellungnahme MPI S. 3 f.; SV-Stellungnahme Schröder S. 4; Ahrens IPRB 2019, 153 (154); Föhlisch CR 2020, 796 (797). 
48 Stellungnahme MPI S. 3 f.; Ahrens IPRB 2019, 153 (154). 
49 SV-Stellungnahme Schröder S. 4; Föhlisch CR 2020, 796 (797). 
50 Kefferpütz GRUR-Prax 2018, 541 (541 f.); SV-Stellungnahme Diercks S. 14; SV-Stellungnahme Timmann S. 3. 
51 Corbet MDR 2022, 273 (274). 
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kurz bestimmt ist und so Mitbewerber während eines Prozesses ihre Anspruchsberechtigung 

verlieren werden und Unterlassungserklärungen gegenüber dann nicht mehr 

Anspruchsberechtigten außerordentlich gekündigt würden.52 

Neben der generellen Skepsis gegenüber der Verwendung unbestimmter Rechtsbegriffe53 bezieht 

sich die Kritik hauptsächlich auf die Formulierungen der eingefügten Merkmale. 

6.1.1 „in nicht unerheblichem Maße“ 

Gegen die Einschränkung „in nicht unerheblichem Maße“ wurde argumentiert, dass sie auch 

seriöse Mitbewerber treffen kann, indem es auch gegen deren Abmahnungen als Einwand 

gebracht werden wird.54  Zusätzlich müssten Unternehmen, die erst vor Kurzem ihr Gewerbe 

angemeldet haben oder sich im Insolvenzverfahren befinden, auf deren Ausschluss die 

Einschränkung abzielt,55 weder per se missbräuchlich handeln,56 noch tatsächlich ausgeschlossen 

werden.57 Zudem wird gegen die Formulierung eingewandt, dass nicht klar ist, ob das Maß sich 

auf die konkreten Produkte und Dienstleistungen in Konkurrenz zum Abgemahnten beziehen muss 

oder auf die Abmahntätigkeit allgemein, 58  es sich also um eine absolute oder relative 

Größenordnung handeln soll. 59  Schließlich wird ganz grundlegend gegen das 

Tatbestandsmerkmal eingewandt, dass das Verhältnis der Abmahntätigkeit zur Geschäftstätigkeit 

richtig in § 8c Abs. 2 Nr. 2 UWG n.F. als Missbrauchsindiz verortet ist und dort überflüssig wäre, 

würde durch das Maß der Geschäftstätigkeit bereits die Aktivlegitimation eingeschränkt.60 Letztlich 

wird die wichtige Änderung in der Darlegungslast beim Antragsteller gesehen.61 

6.1.2 „nicht nur gelegentlich“ 

Die Erforderlichkeit des Tatbestandsmerkmals „nicht nur gelegentlich“ wurde bereits vor 

Inkrafttreten streitig diskutiert. Einerseits wurde begrüßt, dass es „ad hoc fake shops“ vorbeugen 

würde.62 Andererseits wurde es als unnötig abgelehnt, da die ständige Rechtsprechung ohnehin 

eine auf eine gewisse Dauer angelegte Betätigung fordere,63 und es erschwert würde, sich gegen 

„ad hoc-Wettbewerb“ zu wehren.64 

 
52 Möller NJW 2021, 1. 
53 Lettl WM 2019, 289; SV-Stellungnahme Diercks S. 14 f.; Aßhoff CR 2018, 720 (724); Fritzsche WRP 2020, 1367 (1368). 
54 Vgl. Stellungnahme GRUR S. 12; Stellungnahme MPI S. 4; Fritzsche WRP 2020, 1367 (1368). 
55 Begründung Ref-E / Reg-E / GSFW. 
56 Stellungnahme BRAK 28/2019 S. 4. 
57 Möller ZRP 2018, 200. 
58 Hohlweck WRP 2020, 266 (267). 
59 Kefferpütz GRUR-Prax 2018, 541 (541 f.). Für Abstellen auf Relation zwischen Geschäftstätigkeit und Abmahntätigkeit Corbet, 
MDR 2022, 273 (274). 
60 SV-Stellungnahme Köhler S. 14 f.; Fritzsche WRP 2020, 1367 (1368). 
61 Hohlweck WRP 2021, 719 (720). 
62 Stellungnahme ZDH S. 3; Stellungnahme Deutsche Kreditwirtschaft S. 2. 
63 SV-Stellungnahme Köhler S. 14 f. 
64 Stellungnahme Deutsche Kreditwirtschaft S. 3. 
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6.1.3 „ähnliche Waren oder Dienstleistungen“ 

Die Kritik der im Referenten- und Regierungsentwurf enthaltenen Formulierung bezog sich darauf, 

dass die Bedeutung dieser Formulierung nicht klar war und ob Parallelen zum Markenrecht 

gezogen werden sollten, 65  sowie, dass „identische“ Waren oder Dienstleistungen nach dem 

Wortlaut nicht erfasst wären.66 Nach Verabschiedung des Gesetzes ohne das Merkmal „ähnliche“ 

wird nun kritisiert, dass die Formulierung „Waren oder Dienstleistungen vertreibt oder nachfragt“ 

keine eigenständige Bedeutung mehr habe.67 

6.1.4 Systembruch 

Ein mehrfach vorgebrachtes Argument gegen die Einschränkung der Aktivlegitimation über den 

Mitbewerberbegriff ist, dass es systemwidrig sei, in § 2 Abs. 1 Nr. 3 UWG „Mitbewerber“ zu 

definieren, sich aber in § 8 Abs. 3 Nr. 1 UWG n.F. nicht darauf zu beziehen.68 Weiterhin wird 

kritisiert, dass sich der Schutz der Mitbewerber nach § 4 UWG auf alle Mitbewerber erstrecke, 

jedoch nicht mehr alle sich wehren könnten.69 Schließlich kommt es durch die Einschränkung zu 

einer Abweichung der Aktivlegitimation für den Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch von der 

bei Schadensersatzansprüchen nach § 9 UWG.70 

6.1.5 Fehlender Schutz neuer Marktteilnehmer und Mitbewerber im Insolvenzverfahren 

Schon in Stellungnahmen zum Referentenentwurf wurde und auch nach Verabschiedung wird 

kritisiert, dass die Änderung neue Wettbewerber und solche im Insolvenzverfahren schutzlos 

dastehen lässt, weil sich diese nicht mehr wehren können. 71  Es wird angezweifelt, dass es 

notwendig war, zusätzlich zur Einfügung von § 8b UWG n.F., mit dem berechtigten Ziel, unlauteres 

Verhalten von fake shops auszuschalten, alle kleinen und neuen Mitbewerber auszuschließen.72 

Diesen werde so der Schutz durch genuin lauterkeitsrechtliche Mittel versagt, und dies lasse sich 

nicht durch das System der §§ 823 ff. BGB ausgleichen.73 

6.1.6 Ergebnisse der Studie 

Hinsichtlich des Forschungsstudienziels der Ermittlung und Bewertung der Frage, ob die Erhöhung 

der Anforderungen an die Klagebefugten sachgemäß sind und Auswirkungen zeigen, lässt sich in 

diesem Zusammenhang feststellen, dass bei den mit Abmahnung befassten 

Befragungsteilnehmern in der Gesamtbetrachtung die Vermutung naheliegt, dass die Erhöhung 

der Anforderungen an die Klagebefugten positive Auswirkungen auf die Befragungsteilnehmer 

 
65 Kefferpütz GRUR-Prax 2018, 541 (542). 
66 Stellungnahme BRAK 28/2019 S. 3. 
67 Möller NJW 2021, 1 (2). 
68 Stellungnahme BRAK 28/2019 S. 4; Rätze WRP 2020, 1519 (1521). 
69 Stellungnahme BRAK 28/2019 S. 4; Rätze WRP 2020, 1519 (1521). 
70 Stellungnahme BRAK 28/2019 S. 5; Möller NJW 2021, 1 (2); Corbet, MDR 2022, 273 (275). 
71 Pres / Löffel WRP 2018, Editorial Nr. 11; Rätze WRP 2020, 1519 (1521); Corbet IPRB 2020, 284; Omsels / Zott WRP 2021, 
278 (279). 
72 Corbet IPRB 2020, 284 (285). 
73 Rätze WRP 2020, 1519 (1521); Omsels / Zott WRP 2021, 278 (280). 
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zeigen und die Befragungsteilnehmer daher ein Jahr nach Inkrafttreten der gesetzlichen 

Regelungen keinen weiteren Bedarf mehr für eine weitere Erhöhung der gesetzlichen Regelungen 

sehen. Eine Ausnahme bilden hier die Gerichte, wobei angesichts der schmalen Datenbasis eine 

entsprechende Aussage nur mit Vorsicht zu machen ist. Als Tendenz ist das Ergebnis in dieser 

Hinsicht jedoch bemerkenswert, da die Gerichte in den meisten Fällen der Reform generell eher 

kritisch gegenüberstehen. 

Ob die neuen gesetzlichen Regelungen auch inhaltlich sachgemäß sind, konnte in diesem Rahmen 

nicht detailliert abgefragt werden. Nur vereinzelt wurden auch in der Phase II der Befragung 

konkrete Vorschläge für eine Erhöhung der Anforderungen an die Klagebefugten geäußert. Hier 

war jedoch keine Häufung von bestimmten Vorschlägen erkennbar, die eine genauere 

Untersuchung hätten als sinnvoll erscheinen lassen.  

Die Forschungsstudie kann daher zu der rechtswissenschaftlichen Diskussion insoweit einen 

Beitrag leisten, als sich eine positive Meinungstendenz hinsichtlich der Erhöhung der 

Anforderungen ergibt. Diese wird allerdings durch die abweichende Tendenz bei den Gerichten 

weitgehend neutralisiert.   

6.2 Änderung der Aktivlegitimation der Wirtschaftsverbände sowie Kammern und 

Gewerkschaften in § 8 Abs. 3 Nr. 2, § 8b UWG n.F. bzw. § 8 Abs. 3 Nr. 4 UWG n.F. 

Die Änderungen in § 8 Abs. 3 Nr. 2 und 4 UWG n.F. wurden in der Literatur unter verschiedenen 

Gesichtspunkten kritisch bewertet. Außerdem wurde die Kontrolle durch das Bundesamt für Justiz 

(BfJ) kritisch gesehen,74  insbesondere nachdem der BGH dem BfJ in letzter Zeit wiederholt 

Beteiligung an missbräuchlichen Gestaltungen attestiert habe.75 

6.2.1 Wirksamkeit der Änderung hinsichtlich der Verhinderung von Missbrauch und der 
Entlastung der Gerichte 

In Bezug auf die Missbrauchsverhinderung wurde die Änderung des Gesetzes eher positiv 

bewertet und vertreten, dass die Liste zumindest im E-Commerce zur Reduzierung von 

Bagatellabmahnungen beitragen könnte,76 und zweifelhafte Vereine eher auffallen würden, wenn 

sie bei einer zentralen Stelle erfasst werden.77 Dagegen wurde allerdings die konkrete Gefahr 

gesehen, dass zukünftig aufgrund der Eintragung eine Einzelfallprüfung der Aktivlegitimation der 

Verbände durch die Gerichte unterbleiben werde.78 Dies wurde aber auch als Entlastung der 

Gerichte gesehen,79 andererseits aber als nicht zweckmäßig bewertet, da die Gerichte einerseits 

an die Eintragung gebunden sind, die Prozessführungsbefugnis andererseits aber doch im 

 
74 Hohlweck WRP 2020, 266 (268). 
75 Möller NJW 2021, 1 (2). 
76 Aßhoff CR 2018, 720 (724). 
77 Föhlisch CR 2020, 796 (798). 
78 Stellungnahme BRAK 32/2018 S. 4; Möller ZRP 2018, 200 (200 f.); Stellungnahme BVMW S. 2. 
79 Stellungnahme MPI S. 3; SV-Stellungnahme Selonke S. 2; Hohlweck WRP 2020, 266 (268). 
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konkreten Einzelfall prüfen müssen.80 Zudem wird im Eintragungserfordernis eine Einschränkung 

der Rechtsschutzmöglichkeit gesehen.81 

6.2.2 Kriterien für die Eintragung in die Liste 

Hinsichtlich der Kriterien für die Eintragung in die Liste wurde zunächst kritisiert, dass diese nicht 

ausreichend seien und insbesondere die Mitgliederlisten der Verbände in aktueller Fassung im 

Internet abrufbar sein müssten, um Transparenz zu gewährleisten.82  

Als besonders umstritten erwies sich das Kriterium der erforderlichen Mitgliederzahl, welche im 

Referentenentwurf noch 50 betrug, im Regierungsentwurf und der verabschiedeten Fassung 

stattdessen auf 75 erhöht wurde. Hier wurde bemängelt, dass die Zahl nicht nachvollziehbar sei, 

weil es keine Vermutung gebe, dass bei weniger Mitgliedern der Verband unseriös handeln 

würde,83 und es außerdem Branchen gebe, in denen keine 50 bzw. 75 im Wettbewerb stehende 

Unternehmen tätig sind. 84  Zum anderen werde die Neugründung und Tätigkeit von kleinen 

Verbänden und Fachverbänden erschwert.85 Außerdem würde das Kriterium durch die Möglichkeit 

einer mittelbaren Mitgliedschaft ausgehebelt.86 Stattdessen wurde ein relatives auf den jeweiligen 

Markt bezogenes Kriterium gefordert.87 Positiv wurde angemerkt, dass eine hohe Mitgliedszahl die 

Repräsentanz erhöhe.88 

6.2.3 Aktivlegitimation der Kammern und Gewerkschaften 

6.2.3.1 Diskussion 

Nach der im Referentenentwurf vorgesehenen Formulierung von § 8 Abs. 3 Nr. 2 UWG Ref-E war 

es nicht mehr möglich, die Aktivlegitimation der Kammern bzw. bestimmter Körperschaften des 

öffentlichen Rechts hineinzulesen, weshalb diese um ihre Aktivlegitimation fürchteten. 89  Der 

Regierungsentwurf und schließlich auch die verabschiedete Fassung nennt daher in § 8 Abs. 3 Nr. 

4 UWG n.F. ausdrücklich u.a. die berufsständischen Körperschaften des öffentlichen Rechts, sowie 

nach Kritik der Gewerkschaften auch diese ausdrücklich. Letzteres wurde dann aber insoweit 

kritisiert, dass Gewerkschaften bislang die Aktivlegitimation fehlte und sie auch weiterhin nicht 

anspruchsberechtigt sein sollten, 90  da weder arbeits- noch sozialrechtliche Regelungen 

Marktverhaltensregeln darstellen und den Gewerkschaften daher auch keine Abmahnungen nach 

 
80 Stellungnahme Deutsche Kreditwirtschaft S. 3 f.; Möller ZRP 2018, 200 (200 f.); Fritzsche WRP 2020, 1367 (1370). 
81 Hohlweck WRP 2020, 266 (268). Hohlweck, WRP 2021, 719 (720), sieht einen positiven Nebeneffekt darin, dass in Zukunft 
nicht mehr so intensiv über die Aktivlegitimation des klagenden Verbands gestritten werden wird. 
82 Stellungnahme BVMW S. 2. 
83 Stellungnahme GRUR S. 18. 
84 Stellungnahme GRUR S. 18; Lettl WM 2019, 289 (290); SV-Stellungnahme Jaschinski S.5; Möller NJW 2021, 1 (3). 
85 SV-Stellungnahme Jaschinski S. 6. 
86 Stellungnahme BRAK 32/2018 S. 4; Stellungnahme BRAK 28/2019 S. 6. 
87 Lettl WM 2019, 289 (290); SV-Stellungnahme Köhler S. 16. 
88 SV-Stellungnahme Schröder S. 6. 
89 Stellungnahme Deutsch Kreditwirtschaft S. 4; Stellungnahme Bundesärztekammer S. 2; Stellungnahme BRAK 32/2018 S. 4; 
Möller ZRP 2018, 200 (201). 
90 SV-Stellungnahme Köhler S. 11 f. 
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§ 3a UWG möglich seien.91 Entsprechend wird begrüßt, dass eine Einschränkung auf die Rahmen 

der Erfüllung ihrer Aufgaben erfolgte.92 

6.2.3.2 Ergebnisse der Studie 

Hinsichtlich des Forschungsstudienziels der Ermittlung und Bewertung der Frage, ob die 

Registrierungs- und Berichtspflicht von WV nach neuer Rechtslage beim Bundesamt für Justiz 

angemessen ist, lässt sich feststellen, dass dies aus Sicht der Mehrheit der Befragungsteilnehmer 

gruppenübergreifend der Fall zu sein scheint.  

Der Befragung lassen sich keine gehäuften und damit verwertbaren Gründe gegen die eingeführte 

Registrierungs- und Berichtspflicht von WV entnehmen, die an dieser Stelle weiter untersucht 

werden könnte. Die meist angeführten zusätzlichen bürokratischen Hürden wurden von der 

Mehrheit der TeilnehmerInnen nicht als so gravierend angesehen. Nur die WV haben sich mit 

überwiegender Mehrheit dagegen ausgesprochen. 

Die Relevanz der WV für die Studie ergibt sich daraus, dass die WV als zweithäufigste Gruppe 

nach den Mitbewerbern für Abmahnungen wie auch missbräuchliche Abmahnungen genannt 

werden. Dass die Registrierungs- und Berichtspflicht von WV im E-Commerce zu einer 

Reduzierung von Bagatellabmahnungen beigetragen hat, konnte nicht bestätigt oder widerlegt 

werden. Hier hatten die Gerichte überwiegend eine klar negative Meinung. Aus Sicht der 

Befragungsteilnehmer ist der Online-Handel ansonsten auch nach Einführung der Registrierungs- 

und Berichtspflicht von WV unverändert die Branche mit den meisten Abmahnungen. Damit lassen 

sich aber noch keine Schlüsse auf einen Rückgang oder Gleichbleiben der missbräuchlichen 

Abmahnungen ziehen. 

6.3 Ausgestaltung des Missbrauchstatbestands in § 8c UWG n.F. 

6.3.1 Diskussion 

Die Ausgestaltung des Missbrauchstatbestands in § 8c UWG wurde allgemein, aber auch 

bezüglich der konkreten Missbrauchstatbestände, kritisiert. Allgemein wurde die Gefahr einer 

verstärkten Geltendmachung gesehen, womit die Rechtsdurchsetzung behindert würde.93 Zudem 

würden zu viele unbestimmte Begriffe verwendet und somit das Prozessrisiko erhöht.94 Kontrovers 

wurde diskutiert, ob die Regelung Beweisschwierigkeiten bringen bzw. beibehalten würde,95 oder 

bisher bestehende Beweisschwierigkeiten durch die Fassung des Regierungsentwurfs erleichtert 

worden wären.96 Schließlich wird die Möglichkeit einer „Heilung“ des Missbrauchs befürwortet.97 

 
91 SV-Stellungnahme Schröder S. 7 f. 
92 Fritzsche WRP 2020, 1367 (1371). 
93 SV-Stellungnahme Diercks S. 16 f.; Stellungnahme ZDH S. 6. 
94 Stellungnahme BVDM S. 1 f.; Stellungnahme ZDH S. 6; SV-Stellungnahme Steinhöfel S. 14; Corbet IPRB 2020, 284 (285); 
Fritzsche WRP 2020, 1367 (1372); Kochendörfer WRP 2020, 1513 (1514). 
95 SV-Stellungnahme Diercks S. 16. 
96 Stellungnahme ZDH S. 6; Corbet IPRB 2020, 284 (285). 
97 Michel, WRP 2021, 704 (708). 
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Die Ausformulierung der Tatbestände bringe keine Erleichterung und wurde zum Teil als 

überflüssig angesehen, da sie ohnehin nur die bisherige Rechtsprechung kodifiziere.98  Es ist 

weiterhin ein umfangreiche Interessenabwägung erforderlich, und es sind auch Indizien außerhalb 

des Katalogs heranzuziehen.99 Andererseits wurde die Gefahr gesehen, dass dadurch das System 

des private Enforcement gefährdet werde, da auch seriöse Anspruchsberechtigte von 

Abmahnungen absehen könnten, 100  um sich nicht dem Risiko des Missbrauchsvorwurfs 

auszusetzen, und zudem entweder nur noch Unterlassungserklärungen nach neuem Hamburger 

Brauch durch den Abmahner beigelegt werden, 101  oder gar keine mehr, 102  weshalb der 

Abgemahnte auf anwaltliche Hilfe angewiesen wäre.103 

Weiterhin erschien beim Entwurf die Ausformulierung unklar. 104  Verabschiedet wurde daher 

letztlich eine Formulierung, in der die Tatbestände als Regelbeispiele ohne Vermutungsregel 

gefasst sind. Dies wurde einerseits begrüßt,105 andererseits nun bemängelt, dass unklar sei, wann 

„Zweifel“ bestünden, um einen der Tatbestände anzunehmen.106 Nach der geltenden Fassung als 

Indizien habe sich praktisch nichts geändert, bei einer Ausgestaltung als Regelbeispiele wäre es 

dagegen zu einem „sprunghaften Anstieg“ 107  der Missbrauchsfälle gekommen. An der 

erforderlichen Gesamtabwägung ändert sich dadurch nichts.108 Teilweise wird gefordert, statt der 

eher als ungeeignet angesehenen Kriterien auf Vereinbarungen im Innenverhältnis zwischen 

Abmahnendem und Anwalt zu schauen, etwa Absprachen über Kosten oder gerichtliche 

Weiterverfolgung der Ansprüche.109 

Konkret wurde an Nr. 2 kritisiert, dass dieser für den Abgemahnten nicht handhabbar sei, weil er 

keine Kenntnis vom weiteren Abmahnverhalten des Abmahnenden habe.110 Hier erleichtere auch 

der fliegende Gerichtsstand die Feststellung, und eine Darlegungslast zur sonstigen 

Abmahntätigkeit, die auch nach neuem Recht nicht bestehe, wäre hilfreich.111 Auch können es 

nicht auf die Quantität der Abmahnungen allein ankommen, sondern auch eine erhebliche Anzahl 

von Abmahnungen könne zum Umfang der eigenen Geschäftstätigkeit in Verhältnis stehen, so 

dass es entscheidend auf das Verhältnis zwischen Quantität und Geschäftstätigkeit ankomme.112 

 
98 Zur früheren Rechtslage Knippenkötter GRUR-Prax 2011, 483; Mayer WRP 2011, 534; SV-Stellungnahme Köhler S. 17; 
Hohlweck WRP 2020, 266 (268); Corbet IPRB 2020, 284 (285); Corbet, MDR 2022, 273 (276); Föhlisch CR 2020, 796 (799). 
99 Michel, WRP 2021, 704 (707). 
100 SV-Stellungnahme Fries S. 2 ff. 
101 SV-Stellungnahme Jaschinski S. 9; SV-Stellungnahme Steinhöfel S. 19. 
102  Stellungnahme GRUR S. 18; SV-Stellungnahme Timmann S. 5; Rätze WRP 2020, 1519 (1522); Föhlisch CR 2020, 796 (799). 
103 Stellungnahme GRUR S. 18. 
104 Stellungnahme GRUR S. 13; Stellungnahme BRAK 32/2018 S. 6 f.; Möller ZRP 2018, 200 (201 f.); Stellungnahme BRAK 
28/2019 S. 7; SV-Stellungnahme Timmann S. 3; Fritzsche WRP 2020, 1367 (1371 f.). 
105 Fritzsche WRP 2020, 1367 (1371); Kochendörfer WRP 2020, 1513. 
106 Rätze WRP 2020, 1519 (1522); Omsels / Zott WRP 2021, 278 (280). 
107 Buchmann / Stillner, WRP 2021, 1392 (1395). 
108 BGH, Urt. v. 21.1.2021 - I ZR 17/18 = WRP 2021, 746 (749) Rn. 38 - Berechtigte Gegenabmahnung. 
109 Buchmann / Stillner, WRP 2021, 1392 (1396), mit Hinweis auf OLG Stuttgart - 2 U 8/20 (Verfahren durch Berufungsrücknahme 
beendet); OLG Stuttgart, 23.09.2021 - 2 U 418/19 (nicht rechtskräftig); OLG Köln - 6 U 117/20 (Verfahren nicht abgeschlossen). 
110 Aßhoff CR 2018, 720 (725); Rätze WRP 2020, 1519 (1522 f.). 
111 Hohlweck WRP 2021, 719 (721). 
112 Stellungnahme DAV 48/2018 S. 10; Hohlweck, WRP 2021, 719 (721 f.), mit einem Beispielsfall aus der Praxis, in dem 
Missbrauch zu bejahen wäre. 
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Nr. 3 bezog sich ursprünglich nicht nur auf einen überhöhten Gegenstandswert, sondern auch den 

Streitwert. Dies wurde geändert, nachdem mehrfach darauf hingewiesen wurde, dass der 

Streitwert durch das Gericht festgelegt werde, nicht die Parteien.113 Weiterhin wurde auch der 

Bezug auf den Gegenstandswert bemängelt, da dessen Festsetzung oft Schwierigkeiten bereite.114 

Die später erfolgte Beschränkung auf Mitbewerber wird kritisiert, da die Einschaltung eines 

Rechtsanwalts durch einen Verband gerade ein Missbrauchsindiz darstellen könne.115 Mehrfach 

wurde darauf hingewiesen, dass es sich wegen der Schwierigkeiten der Festsetzung  um eine 

systematische Überhöhung des Gegenstandswerts handeln müsste, um Missbrauch zu 

indizieren.116 

In einem Beschluss vom 16.2.2021 hat das LG Dortmund festgestellt, dass die Geltendmachung 

von nach § 13 Abs. 4 UWG nicht geschuldeten Gebühren zusätzlich ein Indiz für ein 

missbräuchliches Verhalten i.S.d. § 8c Abs. 2 Nr. 3 UWG begründet. Wenn eine missbräuchliche 

Geltendmachung im Zweifel anzunehmen sei, wenn ein Mitbewerber den Gegenstandswert für 

eine Abmahnung unangemessen hoch ansetze, gelte dies erst recht bei der Forderung von nicht 

geschuldeten Gebühren.117 

In Nr. 4 erfolgte aufgrund der Kritik, dass eine „erheblich“ überhöhte Vertragsstrafe zu unbestimmt 

sei,118 die Änderung, dass die Vertragsstrafe „offensichtlich“ überhöht sein muss. Insofern wurde 

auch gefordert, stattdessen eine notarielle Unterlassungserklärung ohne Vertragsstrafe mit der 

Androhung von Ordnungsgeldern an den Staat einzuführen.119 Auch nach Verabschiedung wird 

bezweifelt, dass die Indizwirkung dieses Merkmals besonders hoch ist, 120  und auf die 

verschiedenen Folgefragen insbesondere mit Hinblick auf den Hamburger Brauch hingewiesen.121 

Gegen das Merkmal der zu weiten Fassung der Unterlassungserklärung nach Nr. 5 wurde vor 

allem angeführt, dass dieses dazu führen werde, dass es keine vorformulierten 

Unterlassungserklärungen mehr geben werde. 122  Es wurde darauf hingewiesen, dass es oft 

schwierig sei, aus einer konkreten Rechtsverletzung die Reichweite der Unterlassungserklärung 

abzuleiten und sie daher oft abstrakt zu weit beschrieben werde und auch nur dann hilfreich sei.123 

Das Merkmal der Aufspaltung von Verfahren nach § 8c Abs. 2 Nr. 6 und 7 UWG n.F. wird teilweise 

als die wichtigste Neuerung in diesem Tatbestand angesehen.124 Kritisiert wird insoweit, dass die 

von der Rechtsprechung entwickelte Fallgruppe nicht vollständig erfasst wird, vor allem die 

 
113 Kefferpütz GRUR-Prax 2018, 541 (542). 
114 Kefferpütz GRUR-Prax 2018, 541 (542); Stellungnahme GRUR S. 13; SV-Stellungnahme Timmann S. 4; Hohlweck WRP 2020, 
266 (269); Kochendörfer WRP 2020, 1513 (1515); Wagner / Kefferpütz WRP 2021, 151 (152). 
115 Möller NJW 2021, 1 (5). 
116 Hohlweck WRP 2020, 266 (269); Kochendörfer WRP 2020, 1513 (1515); Möller NJW 2021, 1 (5); Hohlweck, WRP 2021, 719 
(722). 
117 LG Dortmund, MMR 2021, 656. 
118 Stellungnahme BVDM S. 2; SV-Stellungnahme Jaschinski S. 10. 
119 Pres / Löffel WRP 2018, Editorial Nr. 11. 
120 Wagner / Kefferpütz WRP 2021, 151 (153). 
121 Wagner / Kefferpütz WRP 2021, 151 (153); Möller NJW 2021, 1 (6); Omsels / Zott WRP 2021, 278 (281). 
122 SV-Stellungnahme Diercks S. 19; SV-Stellungnahme Schröder S. 12. 
123 Stellungnahme GRUR S. 13; SV-Stellungnahme Lell S. 6; SV-Stellungnahme Timmann S. 4 f. 
124 Hohlweck WRP 2021, 719 (720 f.). 
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parallele Geltendmachung von Ansprüchen im Verfügungs- und Hauptsacheverfahren, das 

konzentrierte Vorgehen mehrerer untereinander verbundener Gläubiger gegen einen Schuldner 

oder eine Vielzahl von Verfahren wegen eines einheitlichen, unlauteren Produkts gegen Händler, 

ohne Zwischenhändler oder Hersteller in Anspruch zu nehmen.125 Auch sei es notwendig, das 

Merkmal „ohne sachlichen Grund“ auch bei Nr. 6 einzufügen, da dort die gleichen Erwägungen 

gelten wie bei Nr. 7. 

6.3.2 Ergebnisse der Studie 

Mit Blick auf das Forschungsstudienziel der Ermittlung, ob es Gerichten mit den neuen 

Regelbeispielen in § 8c Abs. 2 UWG leichter fällt, missbräuchliche Abmahnungen zu identifizieren, 

lässt sich mit Vorsicht die Aussage treffen, dass die Nennung der Kriterien in § 8c Abs. 2 UWG 

nicht zu einer Änderung bei der Anwendung der Kriterien geführt hat. Die dazu ausdrücklich 

eingeführte direkte Frage wurde nur einmal von 15 Antworten positiv beantwortet. Etwas 

differenzierter ist die Situation bei der Gewichtung der Kriterien. Hier gaben 3 von 15 Antwortenden 

an, dass die Gewichtung der aufgeführten Kriterien stärker als vorher sei. Alle gaben aber an, dass 

dies nicht zu einer Schwächung der erforderlichen Gesamtabwägung gehen würde. Auch wurde 

festgestellt, dass eine Widerlegung der Indizien so gut wie nie gelingt. Durchgehend wurde bei den 

Gerichten auch die Meinung geäußert, dass sich nach der Novellierung die Nachweisbarkeit aller 

oder bestimmter Kriterien nicht verbessert habe. Hier wurde auch teilweise darauf verwiesen, dass 

es für die Beklagtenseite schwierig sei, die entsprechenden Indizien darzulegen.  

Dies deutet insgesamt darauf hin, dass die ausdrückliche Regelung in § 8c Abs. 2 UWG nicht zu 

einer Veränderung geführt hat.  

6.4 Formelle Anforderungen an die Abmahnung in § 13 Abs. 2 UWG n.F. 

6.4.1 Diskussion 

Die Meinungen dazu, ob § 13 Abs. 2 UWG n.F. überhaupt eingeführt werden sollte, gingen 

auseinander. Für die Einführung der Regelung wurde angeführt, dass die Kriterien Transparenz 

schaffen und Akzeptanz der Abmahnung fördern, sowie die Position des redlich Abmahnenden 

stärken. 126  Ein juristischer Laie solle dadurch erkennen können, ob die Aktivlegitimation des 

Abmahnenden besteht und welche Gegenrechte er ggf. hat. 127  Zudem könne dies 

Massenabmahnungen unter Einsatz von Textbausteinen verhindern.128 Als Gegenargument wird 

genannt, dass die Regelung das Ende der Formfreiheit der Abmahnung bedeute,129 wobei wichtige 

Kriterien nach geltendem Recht fehlen.130 Zudem wird das erhöhte Risiko für den Abmahnenden 

durch die einschneidenden Rechtsfolgen eines Verstoßes kritisiert,131 zumal unklar ist, ob eine 

 
125 Hohlweck WRP 2021, 719 (721). 
126 Stellungnahme ZDH S. 6 f. 
127 Stellungnahme ZDH S. 6 f. 
128 SV-Stellungnahme Schröder S. 13; Rätze WRP 2020, 1519 (1523). 
129 Möller ZRP 2018, 200 (202). 
130 Hohlweck WRP 2020, 266 (270). 
131 Omsels / Zott WRP 2021, 278 (282); Corbet IPRB 2020, 284 (287); Möller NJW 2021, 1 (6). 
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Heilung möglich ist und welche Folgen dies nach sich zieht.132  Auch die Auswirkungen der 

Anwendung von § 15 Abs. 2 RVG im Wettbewerbsrecht werden thematisiert.133 

Bezüglich des Erfordernisses, die Anspruchsberechtigung nach § 8 Abs. 3 UWG n.F. darzulegen, 

wird kritisiert, dass der Abmahnende gezwungen sei, substantiiert wettbewerblich relevante 

Informationen mitzuteilen, was nach sich ziehen könne, dass Mitbewerber von Abmahnungen 

absehen werden.134 

Das Erfordernis der Nr. 4, die Rechtsverletzung unter Angabe der tatsächlichen Umstände zu 

benennen, wurde abgelehnt, weil dies zum einen die Festlegung des Streitgegenstands 

vorwegnehmen würde, was den Gerichten vorbehalten sei, 135  und zum anderen dies bei 

Erstbegehungsgefahr nicht möglich sei.136 Es wurde die Gefahr gesehen, dass dies von einer 

berechtigten Abmahnung abhalte wegen des Risikos, einen Aufwendungsersatzanspruch 

auszulösen. 137  Dies wird nunmehr durch die Auslegung entschärft, dass es sich bei 

Erstbegehungsgefahr nur um eine sinngemäße Darstellung handeln und nicht vollständig sein, 

bzw. keine zutreffende rechtliche Bewertung enthalten müsse.138 

Nr. 5 wurde vor allem deshalb abgelehnt, weil die Angabe, dass der Aufwendungsersatz nach § 13 

Abs. 4 UWG n.F. ausgeschlossen ist, eine rechtliche Subsumtion erfordere, 139  und daher 

Schwierigkeiten für Laien und Rechtsstreitigkeiten mit sich bringe.140 Dabei laufe der Abmahner 

zudem Gefahr, einen Gegenanspruch zu begründen und den eigenen zu verlieren.141 Andererseits 

wird die Angabe zusammen mit Nr. 3 im Hinblick auf unseriöse Abmahner als erforderlich 

erachtet.142 

 

6.4.2 Ergebnisse der Studie 

Durch die Forschungsstudie konnte ermittelt werden, dass ein Großteil der Befragungsteilnehmer 

nach Inkrafttreten der Regelungen des Gesetzes zur Stärkung des fairen Wettbewerbs die neuen 

Transparenzanforderungen als sinnvoll erachtet, woraus geschlossen werden kann, dass diese 

von den Befragungsteilnehmern auch als angemessen eingeschätzt werden. Dies entspricht dem 

Bild vor der Reform. Hier waren auch die Gerichte der gleichen Meinung. Bemerkenswert ist vor 

allem der grundlegende Wandel der Meinung der QE zum Positiven. Eine grundlegende Kritik an 

 
132 Stellungnahme BRAK 32/2018 S. 9 ff.; Möller ZRP 2018, 200 (202); Möller NJW 2021, 1 (6). 
133 Verweyen / Schumacher WRP 2022, 30 (32 f.). 
134 SV-Stellungnahme Köhler S. 18; SV-Stellungnahme Timmann S. 6; Wagner / Kefferpütz WRP 2021, 151 (154). 
135 SV-Stellungnahme Köhler S. 18; SV-Stellungnahme Timmann S. 6. 
136 Möller ZRP 2018, 200 (203); Möller NJW 2021, 1 (8). 
137 Möller ZRP 2018, 200 (203); SV-Stellungnahme Köhler S. 18; SV-Stellungnahme Timmann S. 6; Omsels / Zott WRP 2021, 
278 (282). 
138 Omsels / Zott WRP 2021, 278 (282). 
139 SV-Stellungnahme Köhler S. 18. 
140 Stellungnahme GRUR S. 14 f.; SV-Stellungnahme Timmann S. 6. 
141 Omsels / Zott WRP 2021, 278 (282). 
142 Fritzsche WRP 2020, 1367 (1373). 
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der entsprechenden Regelung wurde nicht geäußert und kann daher an dieser Stelle nicht in die 

Diskussion eingebracht werden.  

Hinsichtlich der Einzelheiten der Regelung ergab sich ein deutliches Ergebnis vor allem hinsichtlich 

der Notwendigkeit, eine vorformulierte Unterlassungserklärung in die gesetzliche Regelung 

einzubeziehen. Die Übersendung solcher Erklärungen ist durchaus üblich, im gesetzlichen Katalog 

aber nicht aufgeführt. Den Ergebnissen der Umfrage kann man entnehmen, dass dies auch eher 

so bleiben sollte. 

6.5 Ausschluss des Aufwendungsersatzanspruchs in § 13 Abs. 4 UWG n.F. 

6.5.1 Diskussion 

An dem pauschalen Ausschluss des Aufwendungsersatzes regte sich grundsätzliche Kritik. Es 

wurde kritisiert, dass so nicht nur schutzwürdige Abgemahnte privilegiert werden, sondern auch 

rechtsbrüchige.143 Der Abmahnende werde unter „Generalverdacht“ gestellt und ein Korrektiv wie 

in § 13a Abs. 2 UWG n.F. angemahnt, etwa eine Beschränkung auf Erstabmahnungen.144 Die 

These, dass ein Verstoß gegen Informationspflichten nur formaler Natur sei, hätte vom 

Gesetzgeber hinterfragt werden sollen. Die Erschwerung der Durchsetzung bestimmter 

Informationspflichten widerspreche auch Art. 7(5) UGP-Richtlinie. 

Die Beschränkung auf Mitbewerber nach § 8 Abs. 3 Nr. 1 UWG n.F. wurde bemängelt.145 Auch 

wird befürchtet, dass entgegen der Zielsetzung eines hohen Verbraucherschutzniveaus der 

Verbraucherschutz vor allem im Bereich der Telemedien zukünftig nur noch unzureichend sein 

wird, weil von Abmahnungen aufgrund des damit verbundenen Kostenrisikos abgesehen wird.146 

Dem wird allerdings entgegen gehalten, dass Abmahnungen durch Verbände durchgeführt 

würden.147 Die Anwendung soll auf Informations- und Kennzeichnungspflichten beschränkt sein, 

nicht aber greifen, wenn auch ein Warnzweck gegeben ist.148 Die Schwierigkeiten der Abgrenzung 

werden problematisiert und für eine enge Auslegung plädiert.149 Weiterhin wird auch der Verweis 

in den Materialien auf das KSchG als nicht praktikabel angesehen, da ein Abmahnender nicht 

wissen könne, welche Mitarbeiterzahl das abgemahnte Unternehmen habe und es auch nicht nach 

KSchG berechnen könne, sowie auf Probleme im Unternehmensverbund hingewiesen.150 

Grundsätzlich erfasst der Ausschluss sämtliche Datenschutzverstöße. Er soll aber dann nicht 

greifen, wenn neben einem Datenschutzverstoß auch ein Verstoß gegen Lauterkeitsrecht, etwa 

 
143 SV-Stellungnahme Timmann S. 7; Wagner / Kefferpütz WRP 2021, 151 (155). 
144 Buchmann / Stillner WRP 2021, 1392 (1399). 
145 Stellungnahme Deutsche Kreditwirtschaft S. 5; Stellungnahme BRAK 28/2019 S. 10; SV-Stellungnahme Jaschinski S. 10; SV-
Stellungnahme Timmann S. 7. 
146 SV-Stellungnahme Diercks S. 19 f.; Rätze WRP 2020, 1519 (1523, 1525); Föhlisch CR 2020, 796 (800). 
147 Fritzsche WRP 2020, 1367 (1373). 
148 Sosnitza GRUR 2021, 671 (673). 
149  Omsels / Zott, WRP 2021, 278 (285): Beschränkung auf Konstellationen, „in denen ausschließlich for- 
male Verpflichtungen nicht eingehalten werden, die einfach festzustellen sind“; K/B/F/Bornkamm/Feddersen, § 13 UWG Rn. 105e. 
150 Wagner / Kefferpütz WRP 2021, 151 (155); Omsels / Zott WRP 2021, 278 (285). 
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§ 5 UWG vorliegt. 151  Der Ausschluss des Aufwendungsersatzanspruchs bei Abmahnung von 

Verstößen gegen die DSGVO hat die Diskussion darüber intensiviert, ob DSGVO-Verstöße über 

das UWG abgemahnt werden können. Nach einer Ansicht könne sich die DSGVO auf das 

Wettbewerbsverhalten auswirken, 152  die Vorschriften der DSGVO also Marktverhaltensregeln 

sein,153 und die Wettbewerbsrelevanz des BDSG sei schon geklärt gewesen.154 Zudem müsse das 

Verbandsklagerecht bzgl. der DSGVO bestehen,155 und die DSGVO aufgrund der schlechten 

Ausstattung der Datenschutzbehörden mit Mitteln des Lauterkeitsrechts durchgesetzt werden.156 

Dem wurde die Durchsetzung der DSGVO mit eigenen Instrumenten als abschließend geregelt 

angesehen.157 Daher sollte klargestellt werden, dass Verstöße gegen die DSGVO nicht über das 

UWG abgemahnt werden können, bzw. diese jedenfalls genau bezeichnet werden.158 Die DSGVO 

enthalte keine Marktverhaltensregeln.159 Die Entscheidung, ob DSGVO-Verstöße über das UWG 

abgemahnt werden kann, liege nicht beim nationalen Gesetzgeber,160 dieser greife jedoch einer 

EuGH-Entscheidung bzgl. einer entsprechenden Vorlagefrage durch den BGH vor.161 Schließlich 

sei auch die Beschränkung auf Kleinunternehmen in diesem Zusammenhang nicht 

nachvollziehbar.162 

Der Streit ist teilweise durch die jüngste Entscheidung des EuGH vom 28. April 2022 auf Vorlage 

des BGH entschärft worden.163 Der EuGH stellt fest, dass die Regelungen der DSGVO (Art. 80) 

zumindest hinsichtlich der Klagebefugnis von Verbraucherschutzverbänden nicht abschließend 

seien. Werden diesen innerhalb nationaler Regelungen Klagebefugnisse eingeräumt, die auch 

personenbezogene Daten von natürlichen Personen und den Schutzbereich der DSGVO 

umfassen, so steht das Unionsrecht in diesen Fällen der Klagebefugnis der Verbände nicht 

entgegen. Dabei bezieht sich das Gericht auf die nationalen Regelungen, nach denen Verbände 

zur Wahrung von Verbraucherinteressen bei mutmaßlichen Verstößen gegen die DSGVO ohne 

spezifischen Auftrag durch einen Betroffenen vorgehen können, insbesondere im Rahmen des 

UWG. 

6.5.2 Ergebnisse der Studie 

Das Forschungsstudienziel der Ermittlung, ob die Einschränkung der Erstattung der 

Abmahnkosten für Mitbewerber zu einem Rückgang von Mitbewerberabmahnungen geführt hat, 

konnte mangels einer eindeutigen Tendenz der dazu erhobenen Daten weder bejaht noch verneint 

 
151 Sosnitza GRUR 2021, 671 (673). 
152 Aßhoff CR 2018, 720 (725 f.). 
153 SV-Stellungnahme Diercks S. 21. 
154 Aßhoff CR 2018, 720 (725 f.). 
155 SV-Stellungnahme Lell S. 4 f. 
156 Stellungnahme DAV 48/2018 S. 11. 
157 Stellungnahme GRUR S. 19; Stellungnahme DGRI S. 3; SV-Stellungnahme Köhler S. 8; Stellungnahme BVMW S. 1. 
158 Stellungnahme GRUR S. 19; BVDM S. 3; SV-Stellungnahme Timmann S. 8; Stellungnahme ZDH S. 2 f., 10; Fritzsche WRP 
2020, 1367 (1373). 
159 BT-Drucks. 19/22238; SV-Stellungnahme Schröder S. 14 f. 
160 Rätze WRP 2020, 1519 (1523). 
161 Möller NJW 2021, 1 (7). 
162 SV-Stellungnahme Schröder S. 14; Stellungnahme ZDH S. 7. 
163 EuGH C-319/20 – Meta Platforms  Ireland/Verbraucherzentrale BV. 
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werden. Die festgestellte leichte Verschiebung zugunsten höherer Beträge ist nicht hinreichend 

aussagekräftig. Jedoch kann auf der Grundlage der bewertenden Befragung festgehalten werden, 

dass gruppenübergreifend durchgängig die Einschränkung der Kostenerstattung sowie der 

Ausschluss der Kostenerstattung bei bestimmten Verstößen zu einem Rückgang von 

Mitbewerberabmahnungen geführt hat.  

Hier lassen sich ergänzend die Antworten auf weitere Fragen heranziehen. Hinsichtlich der 

Branchen, die Empfänger von Abmahnungen sind, ergab sich keine relevante Veränderung. 

Insoweit ergab sich eindeutig der Online-Handel als am meisten betroffene Branche. Dies hat sich 

auch nach der Reform nicht geändert. Ein leichter Rückgang ist nicht signifikant. 

Aussagekräftiger könnte die Differenzierung im Hinblick auf die bei Abmahnungen geltend 

gemachten Verstöße sein. Hier ergaben sich deutliche Veränderungen zu Lasten der beiden in 

§ 13 Abs. 4 aufgeführten Bereiche. Dies lässt sich als signifikantes Indiz für eine gewisse Wirkung 

der Einführung der Regelung deuten. Auch ergibt sich ein Trend in Richtung verstärkte 

Geltendmachung von Verstößen gegen die Schwarze Liste. Daraus kann mit gewisser Vorsicht 

ableiten, dass dieser Bereich weiter zu beobachten ist.  

Eine grundlegende Kritik an der entsprechenden Regelung wurde nicht geäußert und kann daher 

an dieser Stelle nicht in die Diskussion eingebracht werden. 

6.6 Aufwendungsersatzanspruch des Abgemahnten in § 13 Abs. 5 UWG n.F. 

6.6.1 Diskussion 

Der Aufwendungsersatzanspruch des Abgemahnten wurde aus verschiedenen Gründen kritisiert. 

Zum einen wurde und wird der Anspruch als Rechtsfolge für bloß formale Fehler als 

unverhältnismäßig erachtet, 164  und darin die Gefahr gesehen, dass Abmahnungen zukünftig 

unterbleiben,165 bzw. sofort geklagt werden wird.166 Zur Unverhältnismäßigkeit trage bei, dass es 

dazu kommen könne, dass der Abmahnende trotz Rechtsverstoß des Abgemahnten selbst keine 

Ansprüche geltend machen könne und zusätzlich einem Gegenanspruch ausgesetzt würde.167 

Allerdings gibt es auch die Ansicht, dass durch die in die endgültige Fassung eingefügte Deckelung 

der Aufwendungsersatzanspruch dann auch auf 0,00 € gedeckelt sei.168 

 
164 SV-Stellungnahme Jschinski S. 11; SV-Stellungnahme Lell S. 6 f.; SV-Stellungnahme Timmann S. 9; Stellungnahme BRAK 
28/2019 S. 11; Corbet IPRB 2020, 284 (287). 
165 SV-Stellungnahme Timmann S. 9. 
166 SV-Stellungnahme Lell S. 6 f.; Stellungnahme BRAK 28/2019 S. 11 f. 
167 Kefferpütz GRUR-Prax 2018, 541 (542 f.); SV-Stellungnahme Timmann S. 9. 
168 Omsels / Zott WRP 2021, 278 (284). 
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Weiterhin wurde gegen § 13 Abs. 5 UWG n.F. angeführt, dass diese Regelung fehlerhafte, 

unberechtigte und missbräuchliche Abmahnungen gleichstelle,169 wobei nicht ganz klar sei, was 

„unberechtigt“ bedeuten solle.170 

Außerdem wurde vor Einführung der Deckelung bemängelt, dass keine Waffengleichheit bei 

Abmahnungen durch Verbände bestehe.171 Nach Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens wurde 

das Merkmal der „Erkennbarkeit“ aufgegriffen und kritisiert, dass dieses eine Verschuldensprüfung 

impliziere, weshalb es zu einem erheblichen Aufwand komme, wobei ein großzügiger Maßstab 

angelegt werden müsste. 172  Rechtliche Zweifel allein sollen jedenfalls für die objektive 

Erkennbarkeit noch nicht ausreichen.173 

Schließlich wurde die Frage aufgeworfen, was die Folge nur teilweise berechtigter Abmahnungen 

und ob eine Heilung möglich sei.174 Insofern wird vertreten, dass sich der Ersatzanspruch auf den 

unberechtigten Teil beschränke.175 Die Regelung wurde entsprechend größtenteils als unnötig und 

nicht hilfreiche Steigerung des Kostenrisikos bewertet,176 während nur wenige der Ansicht waren, 

die erhöhte Sorgfaltspflicht bei der genauen Prüfung des tatsächlichen Bestehens der 

Zuwiderhandlung, sei vertretbar.177 

6.6.2 Ergebnisse der Studie 

Aus den erhobenen Daten lässt sich kein signifikanter Anstieg der Gegenmaßnahmen der 

Betroffenen entnehmen. Bemerkenswert ist insoweit, dass auch nach der Reform das Argument 

zu hoher Kosten und Berechtigung der Abmahnung als Grund für mangelnde Gegenwehr nach wie 

vor dieselbe Bedeutung haben. Umgekehrt spielen Probleme der Durchsetzung und Fehlen von 

Gegenansprüchen in beiden Phasen eine geringe Rolle. Weiterhin ergab sich aus der allgemeinen 

Frage nach den Möglichkeiten der Geltendmachung von Gegenansprüchen keine verwertbare 

Aussage zu einer Verbesserung.  

Das Forschungsstudienziel der Bewertung, ob die Gegenansprüche der Abgemahnten zur 

Zielerreichung geeignet und angemessen sind, kann eher positiv beantwortet werden. 

Demgegenüber lässt sich aus Sicht der Befragungsteilnehmer die Frage, ob es den missbräuchlich 

Abgemahnten durch die Regelungen im UWG durch das Gesetz zur Stärkung des fairen 

Wettbewerbs erleichtert wurde, ihre Gegenansprüche durchzusetzen, tendenziell eher verneinen. 

Ein konkreter weiterer Reformbedarf lässt sich daraus jedoch nicht ableiten. 

 
169 Stellungnahme GRUR S. 18; Lettl WM 2019, 290 (292); Stellungnahme BRAK 28/2019 S. 11; SV-Stellungnahme Steinhöfel 
S. 22; Ahrens IPRB 2019, 178 (179). 
170 Stellungnahme ZDH S. 8. 
171 SV-Stellungnahme Jaschinski S. 10 f.; SV-Stellungnahme Selonke S. 3. 
172 Fritzsche WRP 2020, 1367 (1373); Omsels / Zott WRP 2021, 278 (284). 
173 Sosnitza GRUR 2021, 671 (674). 
174 Stellungnahme GRUR S. 16; Fritzsche WRP 2020, 1367 (1373); Möller NJW 2021, 1 (6). 
175 K/B/F/Bornkamm/Feddersen, § 13 UWG Rn. 86a. 
176 Möller ZRP 2018, 200 (203); Lettl WM 2019, 290 (292); Corbet IPRB 2020, 284 (287). 
177 Stellungnahme BVDM S. 2; Stellungnahme ZDH S. 8; Ahrens IPRB 2019, 178 (179). 
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6.7 Regelungen zur Vertragsstrafe in § 13a UWG n.F. 

6.7.1 Ausschluss bei erstmaliger Abmahnung nach § 13a Abs. 2 UWG n.F. 

Dem Ausschluss bei erstmaliger Abmahnung wurde und wird entgegengehalten, dass eine 

Unterlassungserklärung die Wiederholungsgefahr nur ausräumen kann, wenn eine Vertragsstrafe 

versprochen wird. 178  Dies ändert sich auch durch die Gesetzesnovellierung nicht. 179  Die  

Abmahnung kann also ihren Zweck in den Fällen des § 13 a Abs. 2 UWG n.F. nicht erfüllen, 

weshalb entweder ganz auf die Abmahnung verzichtet wird,180 oder nur der Klageweg bleibt.181 

Dies stelle einen ungerechtfertigten Schutz des Rechtsverletzers dar, der erst nach einer weiteren 

Rechtsverletzung wirksam abgemahnt werden kann.182 Die Auswirkungen seien gravierend, da in 

diesen Fällen eine außergerichtliche Beilegung nicht möglich sei und die Anspruchsverfolgung 

durch Mitbewerber erheblich erschwert sei.183 Der Verweis auf eine Drittunterwerfung gegenüber 

Verbänden sei mit vielfältigen  Schwierigkeiten  verbunden, etwa fehlender Expertise bei kleinen 

Unternehmen.184 Teilweise wird dies als Verstoß gegen Art. 11 Abs. 1 und 13 UGP-Richtlinie 

angesehen.185 Zudem wird die Abhängigkeit des Ausschlusses von der Mitarbeiterzahl kritisiert, da 

diese für den Abmahnenden nicht ohne Weiteres ersichtlich ist.186 

6.7.2 Deckelung bei unerheblicher Beeinträchtigung nach § 13a Abs. 3 UWG n.F. 

Die Begrenzung auf den festen Betrag von 1.000,00 Euro wurde kritisiert als zu geringer Betrag  

und unbegründet.187 Stattdessen solle die Höhe mit Rechtsanwälten und Verbänden abgestimmt 

werden,188 oder Kriterien zur Deckelung eingeführt werden.189 Letztlich handele es sich um die 

flächendeckende Einführung einer Bagatellgrenze über den Umweg der Vertragsstrafe. 190 

Außerdem sei die Regelung zu unbestimmt und berge somit Konfliktpotential.191 Dieses ergibt sich 

vor allem aus dem unbestimmten Merkmal der „unerheblichen Beeinträchtigung“, die sich nach 

Auffassung des Gesetzgebers vom allgemeinen Relevanzkriterium unterscheiden soll.192  

 
178 Frey JuS 2014, 968; Ulrici WRP 2019, 1117 (1120); Möller NJW 2021, 1 (7); Hofmann WRP 2021, 1 (1 f.). 
179 Eingehend Mörger WRP 2021, 885; a.A. OLG Schleswig, WRP 2021, 950, da sonst eine außergerichtliche Streitbeilegung 
nicht möglich und damit der Gesetzeszweck unterlaufen werde, das Gericht nimmt auch Teilbarkeit der Wiederholungsgefahr an, 
krit. dazu Buchmann / Stillner WRP 2021, 1392 (1397), mit Hinweis auf die Folgen für die Drittunterwerfung. 
180 Fritzsche WRP 2020, 1367 (1374). 
181 SV-Stellungnahme Diercks S. 23; SV-Stellungnahme Timmann S. 10; Föhlisch CR 2020, 796 (801); Möller NJW 2021, 1 (7). 
Hohlweck WRP 2021, 719 (724) weist darauf hin, dass eine Erstattung der Abmahnkosten im Prozess nach § 9 UWG die 
Regelung von § 13 Abs. 4 UWG entgegenstehen kann. 
182 SV-Stellungnahme Timmann S. 10; Fritzsche WRP 2020, 1367 (1374); Wagner / Kefferpütz WRP 2021, 151 (155). 
183  K/B/F/Bornkamm/Feddersen, § 13a UWG Rn. 19; Feddersen WRP 2021, 713 (715): ”erhebliche Schwächung der 
außergerichtlichen Rechtsdurchsetzung”. 
184 Hohlweck WRP 2021, 719 (724). Vgl. auch LG Bonn, GRUR-RS 2020, 43269. 
185 Buchmann / Stillner WRP 2021, 1392 (1398). 
186 Fritzsche WRP 2020, 1367 (1373); Omsels / Zott WRP 2021, 278 (285). 
187 Stellungnahme BRAK 32/2018 S. 11 f.; Stellungnahme ZDH S. 9. 
188 Stellungnahme MPI S. 4. 
189 BT-Drucks. 19/22238 S.; SV-Stellungnahme Timmann S. 11 f. 
190 Sosnitza GRUR 2021, 671 (676). 
191 Stellungnahme BVDM S. 2; SV-Stellungnahme Diercks S. 23; Möller NJW 2021, 1 (8). 
192 Stellungnahme BVDM S. 2; SV-Stellungnahme Schröder S. 17; Fritzsche WRP 2020, 1367 (1374); Föhlisch CR 2020, 796 
(801); Möller NJW 2021, 1 (8); Wagner / Kefferpütz WRP 2021, 151 (156f.); Omsels / Zott WRP 2021, 278 (286); Feddersen WRP 
2021, 713 (716). 
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6.7.3 Herabsetzung von überhöhter Vertragsstrafe auf angemessene Vertragsstrafe nach 
§ 13a Abs. 4 UWG n.F. 

Auch wenn unklar ist, ob die Angemessenheit der Vertragsstrafe ex ante oder ex post erfolgen 

soll,193 und eine Beschränkung auf Kleinunternehmen und Vereine angeregt wurde,194 wurde Abs. 

4 generell begrüßt, da dadurch die Anpassung über § 343 BGB nicht mehr notwendig ist, und auch 

nicht mehr durch § 348 HGB ausgeschlossen werden kann.195 

6.7.4 Möglichkeit, Einigungsstelle einseitig anzurufen nach § 13a Abs. 5 UWG n.F. 

Die Notwendigkeit der Regelung wurde vielfach abgelehnt, da der Unterlassungsschuldner die 

Unterlassungserklärung selbst verfassen und einen Betrag festlegen könne. 196  Nach der 

Gegenmeinung reduziere die Vorschrift die Gefahr, dass eine zu hohe Vertragsstrafe akzeptiert 

würde.197 Auch wird der Effekt der Entlastung  der Gerichte und der Reduzierung der Kosten 

gesehen.198 Jedoch wurde und wird eine Missbrauchsgefahr darin gesehen, dass auf diesem Weg 

Verfahren in die Länge gezogen werden und aufgrund der fehlenden Hemmung durch die Anrufung 

der Einigungsstelle Gläubiger sich gezwungen sehen, dem Antrag stets zuzustimmen.199 

6.7.5 Ergebnisse der Studie 

Hinsichtlich der Vereinbarung einer Vertragsstrafe, deren Höhe und Durchsetzung kann man 

aufgrund der genannten Umstände vor allem auf die Daten der QE sowie der Gerichte 

zurückgreifen. Ein Rückgang der Anzahl vereinbarter Vertragsstrafen lässt sich nicht feststellen. 

Zum Hauptkritikpunkt hinsichtlich § 13a Abs. 2 UWG n.F. kann die Studie daher keine Aussage 

beitragen. 

Etwa 2/3 der Teilnehmer gehen von der Vereinbarung einer konkreten Vertragsstrafe aus. Dabei 

ergibt sich für die Zeit nach Inkrafttreten der Reform – insbesondere aus Sicht der Gerichte - ein 

signifikanter Trend zugunsten der Nutzung des „Hamburger Brauchs“ statt der Vereinbarung einer 

konkreten Vertragsstrafe. Eine gerichtliche Herabsetzung findet kaum statt. Ein Trend zur 

Verringerung der Vertragsstrafe ließ sich weder bei den fix vereinbarten noch bei den nach 

„Hamburger Brauch“ vereinbarten Vertragsstrafen erkennen. Auch die Antworten auf die direkt 

gestellte Bewertungsfrage bestätigt, dass ein Einfluss von § 13a Abs. 3 UWG n.F. jedenfalls im 

Rahmen der Untersuchung nicht nachweisbar war. Die Frage nach überhöhten Vertragsstrafen 

beim „Hamburger Brauchs“ ergibt ein gewisses Vorkommnis, die Datenbasis ist aber für weitere 

Aussagen zu dünn. 

 
193 Ulrici WRP 2019, 1117 (1120). 
194 SV-Stellungnahme Lell S. 5. 
195 Stellungnahme GRUR S. 17; Fritzsche WRP 2020, 1367 (1374); Wagner / Kefferpütz WRP 2021, 151 (157). 
196 Stellungnahme GRUR S. 18; Stellungnahme BRAK 28/2019 S. 14; SV-Stellungnahme Diercks S. 23 f. 
197 SV-Stellungnahme Schröder S. 19. 
198 Sosnitza GRUR 2021, 671 (677). 
199 SV-Stellungnahme Jaschinski S. 12; SV-Stellungnahme Selonke S. 4; Möller NJW 2021, 1 (8); Wagner / Kefferpütz WRP 
2021, 151 (157). 



Wiebe * Helmschrot * Kreutz ê Evaluierung der Regelungen zur Verhinderung des Abmahnmissbrauchs 

 

 

 

263 

Hinsichtlich der in § 13a Abs. 1 UWG n.F. aufgeführten Indizien lassen sich keine hinreichend 

durch die Befragung untermauerten Aussagen treffen. Tendenziell scheinen die genannten 

Kriterien die praktischen Fälle abzudecken. Das nicht im Gesetz genannte Kriterium des fehlenden 

wirtschaftlichen Interesses des Abmahnenden erhielt nicht so viel Zuspruch, dass eine Aufnahme 

in den Katalog zwingend zu empfehlen wäre. Allerdings wurde der Vorschlag der Deckelung der 

ersten Vertragsstrafe auf 5% des Streitwerts von einer Mehrheit der Antworten unterstützt. Daraus 

lässt sich ein rechtspolitischer Vorschlag für eine entsprechende, zusätzlich zu § 13a Abs. 3 UWG 

n.F. hinzutretende Deckelung ableiten. Alternativ ließe sich das genannte Kriterium statt des fixen 

Betrags von 1000,00 Euro einführen, womit man der insoweit geübten Kritik vor allem an der 

Unbestimmtheit gerecht würde.  

Eine Erklärung für die geringe Relevanz bei Gerichten könnte die in einem Freitext erfolgte 

Anmerkung sein, dass wegen der Kostenbelastung für den Kläger Fälle überhöhter Vertragsstrafe 

selten vor Gericht kommen. 

Im Hinblick auf die eher bewertenden Fragen ergab sich für die Aufnahme gesetzlicher Kriterien 

für die Angemessenheit bei den Gerichten ein signifikant positiver Trend.  

6.8 Änderung bzgl. des fliegenden Gerichtsstands in § 14 Abs. 2 UWG n.F. 

6.8.1 Diskussion 

Der meistdiskutierte Punkt ist wohl die ursprünglich angedachte Abschaffung des fliegenden 

Gerichtsstands. Einige sahen dies im Zuge der Debatte um spezialisierte Gerichte als konsequent 

an.200 Außerdem würde forum shopping ausgeschlossen,201 und der fliegende Gerichtsstand sei 

auch nicht notwendig,202 sondern berge geografische Hürden in der Rechtsdurchsetzung.203  

Die meisten Stimmen waren aber gegen die Abschaffung oder Einschränkung. Ein oft genanntes 

Argument ist, dass der fliegende Gerichtsstand zu im Prinzip sieben spezialisierten LG, zu 

Konsistenz und Rechtssicherheit und dadurch zu internationaler Anerkennung geführt habe.204 Die 

Abschaffung widerspreche dem Rechtsgedanken der Brüssel Ia-VO und führe aufgrund dieser zu 

einer Inländerdiskriminierung. 205  Überhaupt führe der fliegende Gerichtsstand (fast) nicht zu 

Missbrauch,206 die missbräuchliche Wahl des Gerichts sei auch schon bisher unter § 8 Abs. 4 UWG 

a.F. subsumiert worden.207 Auch das Argument der Waffenungleichheit wurde zurückgewiesen mit 

der Begründung, dass der Rechtsverletzer durch seine Handlung selbst mitbestimme, wann, 

 
200 Wernicke BB 2018, Editorial Nr. 45. 
201 SV-Stellungnahme Schröder S. 21. 
202 Buchmann NJW-Spezial 2018, 766; SV-Stellungnahme Fries S. 5; Stellungnahme ZDH S. 9; Rätze WRP 2020, 1519 (1524). 
203 Eickemeier / Brodersen BB 2019, 1859 (1862). 
204  Stellungnahme Verband deutsche Games-Branche S. 2; Stellungnahme GRUR S. 5 f.; Stellungnahme MPI S. 5; SV-
Stellungnahme Steinhöfel S. 10 f.; SV-Stellungnahme Timmann S. 15; Sosnitza GRUR 2021, 671 (677). 
205 Stellungnahme GRUR S. 6; Aßhoff CR 2018, 720 (723); SV-Stellungnahme Köhler S. 5; SV-Stellungnahme Timmann S. 14. 
206 Aßhoff CR 2018, 720 (723); SV-Stellungnahme Timmann S. 13; Lerach GRUR-Prax 2020, 37 (38); Föhlisch CR 2020, 796 
(801); Hohlweck WRP 2021, 719 (724). 
207 SV-Stellungnahme Köhler S. 5; Hohlweck WRP 2020, 266 (272). 
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weshalb und wo er verklagt werde, und ein im ganzen Bundesgebiet Handelnder müsse sich darauf 

einstellen, auch im ganzen Bundesgebiet verklagt werden zu können.208  

Aufgrund der Kritik wurde der fliegende Gerichtsstand, ähnlich wie von der BRAK gefordert,209 nur 

eingeschränkt im Hinblick auf Verstöße im elektronischen Geschäftsverkehr und in Telemedien 

und die nach § 8 Abs. 3 Nr. 2-4 UWG n.F. Anspruchsberechtigten, die als besonders 

missbrauchsanfällig angesehen wurde. Ersteres soll im Einklang mit § 13 Abs. 4 Nr. 1 UWG n.F. 

ausgelegt werden.210  

6.8.2 Erste Gerichtsentscheidungen 

Hier gibt es erste Gerichtsentscheidungen.211 Während das OLG Düsseldorf (Az. I-20 W 11/21) 

eine wortlautgetreue Auslegung der Norm und damit eine breite Anwendung des 

Ausnahmetatbestands entlang des Wortlauts verteidigt hat, hat sich das LG Düsseldorf (Az. 38 O 

3/21) für eine einschränkende Auslegung ausgesprochen.212 In weiteren Entscheidungen  hat das 

LG Düsseldorf an seiner Rechtsauffassung festgehalten (Az. 38 O 19/21, 38 O 3/21) und die 

teleologische Reduktion des § 14 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 UWG verteidigt. 

Die Einschränkung des fliegenden Gerichtsstandes ist nach Ansicht des LG Düsseldorf auf 

Konstellationen zu beschränken, in denen die Annahme des Verstoßes zwingend ein Handeln im 

elektronischen Geschäftsverkehr oder in Telemedien erfordert, d.h. wenn der beanstandete 

Verstoß tatbestandlich an ein solches Handeln anknüpft und bei der Nutzung eines anderen 

Kommunikationskanals nicht verwirklicht werden kann. Eine wortgetreue Anwendung des § 14 

Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 UWG führe danach zu einem systematisch nicht gewollten, weiten Ausschluss 

des fliegenden Gerichtsstands, was nicht Ziel des Gesetzgebers bei der Einführung der Norm 

gewesen sei. 

Das Ausgangsverfahren beim LG Düsseldorf wurde im Rahmen der Berufung ein weiteres Mal 

zum OLG Düsseldorf (Az. I-20 U 83/21) geführt. Das OLG Düsseldorf sah sich aber aufgrund von 

§ 513 Abs. 2 ZPO daran gehindert die - aus seiner Sicht weiterhin nicht gegebene – örtliche 

Zuständigkeit zu überprüfen. 

Die eingelegte Verfassungsbeschwerde (Az. 1 BvR 575/21) wurde kürzlich – ohne Begründung – 

vom Bundesverfassungsgericht nicht zur Entscheidung angenommen.  

Auch andere Land- und Oberlandesgerichte haben inzwischen Stellung zu diesem 

Themenkomplex genommen. Eine Kammer des LG Frankfurt a.M. ist der oben genannten 

Rechtsauffassung des LG Düsseldorf gefolgt (Az. 3-06 O 14/21). Das OLG Frankfurt a.M. hat dies 

 
208 SV-Stellungnahme Jaschinski S. 13; SV-Stellungnahme Steinhöfel S. 7; Ahrens IPRB 2019, 178 (179). 
209 Stellungnahme BRAK 32/2018 S. 12 f.; Stellungnahme BRAK 28/2019 S. 15. 
210 Sosnitza GRUR 2021, 671 (677). 
211 Vgl. dazu Wettig K&R 2022, 254; Corbet MDR 2022, 273 (276 f.), die teleologisch für eine enge Auslegung entsprechend der 
Entscheidung des LG Düsseldorf plädiert; a.A. mangels Anhaltspunkten im Gesetzeswortlaut Feddersen WRP 2021, 713 (718). 
212 Zu diesen Verfahren ausführlich Wettig / Kiparski CR 2021, 177. 
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bestätigt (Az. 6 W 83/21). Auch das LG Hamburg hat die teleologische Reduktion des § 14 Abs. 2 

Satz 3 Nr. 1 UWG vertreten (Az. 327 O 184/21, 315 O 60/21). Ebenso nehmen eine Zivilkammer 

des LG München I (Az. 33 O 480/21) und des LG Köln (Az. 33 O 13/21) eine Einschränkung des 

fliegenden Gerichtsstands vor. 

Der oben dargestellten Auffassung des OLG Düsseldorf haben sich die erste Kammer für 

Handelssachen des LG München I (Az. 1 HK O 4892/21) und eine andere Kammer des LG Köln 

(Az. 84 O 161/21) angeschlossen. Ebenso das LG Stuttgart (Az. 11 O 486/21), LG Hanau (Az. 5 

O 1/21) und eine andere Kammer des LG Hamburg (Az. 327 O 184/21) sowie andere Kammern 

des LG Frankfurt a.M. (Az. 3-08 O 21/21, 2-06 O 305/21) und das LG Berlin (Az. 16O239/21). 

Eine sehr deutliche Tendenz für oder gegen die teleologische Reduktion der Vorschrift lässt sich 

noch nicht erkennen. Hier werden weiterhin insbesondere die Fälle medienübergreifender 

Werbung problematisiert und eine Anwendung nur auf reine Online-Werbung befürwortet.213 Die 

Beschränkung der Anspruchsberechtigung wird wiederum als Ungleichbehandlung kritisiert.214 

Nach Verabschiedung wurde vorgeschlagen, dass es zur Verhinderung von Missbrauch geeignet 

gewesen wäre, wenn der Abmahnende immer am Gericht seines eigenen Sitzes klagen müsste, 

um so erkennbar zu machen, wenn er auffällig viele Klagen anhängig macht.215 

Die Uneinigkeit in der aufgezeigten Rechtsprechung macht deutlich, dass die Regelung des § 14 

Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 UWG ihrem Wortlaut nach keine eindeutige Auslegung zulässt. Denn die 

Rechtslage bleibt offen, sodass eine Rechtszersplitterung droht, da jede Kammer ihre eigene 

Auslegung der örtlichen Zuständigkeit pflegen kann und dies ist wohl aufgrund von § 513 Abs. 2 

ZPO auch nicht obergerichtlich überprüfbar ist. 

Neben einer gesetzgeberischen Klarstellung könnte auch die weitgehende Nutzung der 

Konzentrationsermächtigung in § 14 Abs. 3 UWG durch die Bundesländer zu einer einheitlichen 

Rechtspraxis beitragen. 

6.8.3 Ergebnisse der Studie 

Im Rahmen der Forschungsstudie war auf Grundlage der Stichprobenbefragung bei den Gerichten 

die Tendenz zu erkennen, dass der Anteil des fliegenden Gerichtsstandes nach Inkrafttreten des 

Gesetzes zur Stärkung des fairen Wettbewerbs gesunken ist. Dies ist angesichts der gesetzlichen 

Einschränkung auch nicht überraschend, auch wenn die Angaben der Befragungsteilnehmer mit 

Vorbehalt betrachtet werden müssen, da diese Datenlage nur auf Schätzungen der RichterInnen 

basiert und sich zudem die absolute Zahl der Fälle von Gericht zu Gericht deutlich unterscheidet.  

Die Forschungsstudie kann zu weiteren Punkten der oben dargestellten Diskussion keinen 

weiteren Beitrag leisten. Die dargestellte Kontroverse in der Rechtsprechung legt aber nahe, von 

 
213 Omsels / Zott WRP 2021, 278 (287); K/B/F/Bornkamm/Feddersen, § 14 UWG Rn. 21; Feddersen WRP 2021, 713 (718). 
214 Omsels / Zott WRP 2021, 278 (286 f.). 
215 Föhlisch CR 2020, 796 (801); Rätze WRP 2020, 1519 (1524). 
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gesetzgeberischer Seite für eine Klarstellung zu sorgen. Folgt man dem Stimmungsbild bei den 

Befragten, so sollte diese in Richtung auf eine Einschränkung von § 14 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 UWG n.F. 

gehen. In diese Richtung geht auch die Auswertung der allgemeinen Einschätzungsfrage, nach 

der die Einschränkung des fliegenden Gerichtsstandes durch die Reform für die meisten Gruppen 

eher kritisch bewertet wurde.  
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7 Grundsätzliche Kritik an der Gesetzesreform 

Die missbräuchliche Verfolgung von wettbewerbsrechtlichen Ansprüchen beschäftigt das 

Wettbewerbsrecht seitdem durch die Zuerkennung eines Kostenerstattungsanspruchs für 

berechtigte Abmahnungen zusätzlich zu dem eigentlichen Interesse an der Unterbindung 

unlauteren Handelns ein mögliches monetäres Interesse an der Verfolgung wettbewerbsrechtlicher 

Verstöße hinzugetreten ist. Obwohl der Gesetzgeber das Institut der Abmahnung an sich weiterhin 

als bewährt ansieht und hinreichend konkrete Erkenntnisse dazu fehlen, dass überhaupt ein 

substanzieller Anteil der wettbewerblichen Abmahnungen mit einem missbräuchlichen Handeln im 

Zusammenhang steht, gelten die neuen Regelungen gleichwohl uniform für den gesamten Bereich 

des UWG, also auch in Konstellationen, bei denen ein Missbrauch in der Vergangenheit praktisch 

keine Rolle gespielt hat.  

Soweit die Änderungen eine Erleichterung bei der Feststellung des Abmahnmissbrauchs 

intendieren, wird angeführt, dass Fälle missbräuchlicher Abmahnungen in der Regel gar nicht erst 

gerichtlich überprüft würden, sondern das Geschäftsmodell auf Massenabmahnungen basiere, bei 

denen ein kleiner Teil zahle und die gerichtliche Inanspruchnahme nur weitere Kosten 

verursache.216 Dieses Argument konnte durch die Studie bestätigt werden, wobei letztlich jedoch 

unklar bleibt, in welchen Bereichen es zu missbräuchlichen Abmahnungen kommt. Demgegenüber 

könnten Schadensersatzansprüche nach § 13 Abs. 5 UWG hier entgegenwirken. 

Eine starke grundsätzliche Kritik liegt darin, dass die Änderungen die gebotene 

Rechtsdurchsetzung durch die in der Regel lauter handelnden Anspruchsberechtigten 

erschwerten, und aus der Summe der jetzt neu eingeführten Regelungen ließe sich zudem eine 

durchaus skeptische Grundhaltung gegenüber Abmahnungen entnehmen. 217  Auch die 

Wirksamkeit der „komplexen und bürokratischen Gegenmaßnahmen“ wird bezweifelt.218 „Gut ein 

Jahr nach Inkrafttreten der neuen Regelungen hat es den Anschein, als würden damit eher 50 % 

der Abmahnungen verhindert.“219 Vor allem die Maßnahmen zur Eindämmung finanzieller Anreize 

würden über das Ziel hinausschießen. Mitbewerber würden zunehmend auf Rechtsverfolgung im 

Bereich der Informationspflichten verzichten, was zu Lasten der Interessen der Verbraucher 

ginge. 220  Dies offenbare in Kombination mit der Erschwerung der Rechtsverfolgung durch 

Verbände ein gravierendes Problem des „under-enforcement“. Aus der Studie konnte hinsichtlich 

dieser Kritik für den Untersuchungszeitraum keine belastbare Aussage zum Rückgang von 

Abmahnungen entnommen werden. Erkennbar ist jedoch ein Trend zur geringeren 

Geltendmachung von Verstößen gegen Informationspflichten.   

Aus der Kritik werden verschiedene Folgerungen abgeleitet. Betont wird, dass es nun Aufgabe der 

Rechtsprechung sein müsse, die Neuregelungen mit Augenmaß anzuwenden, um nicht die 

 
216 Hohlweck WRP 2021, 719 (725). 
217 Vgl. Wagner / Kefferpütz WRP 2021, 151.  
218 Sosnitza GRUR 2021, 671. Auf fehlende Transparenz und Rechtssicherheit wegen vieler unbestimmter Rechtsbegriffe weist 
Corbet MDR 2022, 273 (279) hin. 
219 Buchmann / Stillner WRP 2021, 1392. 
220 Buchmann / Stillner WRP 2021, 1392 (1399). 
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Geltendmachung von wettbewerbsrechtlichen Ansprüchen in einer Art und Weise zu erschweren, 

dass hiervon gerade die unlauter handelnden Marktteilnehmer einen Vorteil erlangen könnten.221 

Statt Einschränkungen im System des „private enforcement“ vorzunehmen, solle der Gesetzgeber 

die Informationspflichten eindämmen.222 

Alternativ wird vorgeschlagen, den Aufwendungsersatzanspruch einfach ganz auszuschließen, da 

seriöse Aktivlegitimierte relevante Verstöße auch ohne diesen verfolgen würden.223 

  

 
221 Wagner / Kefferpütz WRP 2021, 151; Buchmann / Stillner WRP 2021, 1392 (1400). 
222 Buchmann / Stillner WRP 2021, 1392 (1400). 
223 Sosnitza GRUR 2021, 671 (678). 
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8 Gesamtergebnis mit Blick auf die Forschungsziele der Studie 

Im Rahmen der Forschungsstudie konnten in dem gesetzten Rahmen wertvolle Erkenntnisse 

hinsichtlich der Wirkungen des Gesetzes zur Stärkung des fairen Wettbewerbs gewonnen werden. 

Es konnte eine umfangreiche und vor allem repräsentative Datenbasis ermittelt werden, die eine 

Bewertung verschiedener Aspekte im Zusammenhang mit der Reform zuließ.  

Jedoch konnten nicht für alle Aspekte in diesem Zusammenhang auf Grundlage der Datenbasis 

gruppenübergreifende Aussagen abgeleitet werden, aufgrund derer verbindliche und 

allgemeingültige Schlussfolgerungen im Hinblick auf die Regelungen der Reform des UWG 

abzuleiten waren.  

Ein überraschendes Ergebnis war, dass sich nicht alle Befragungsteilnehmer mit dem Themenfeld 

der Forschungsstudie in einem solchen Maße auseinandersetzen, dass sie eine umfangreiche 

Datenbasis vorhalten bzw. eine durchgehend hohe Expertise in diesem Bereich aufzuweisen 

haben. Dies schien nur vereinzelt der Fall, wobei einige Gruppen (wie z.B. die Gerichte) angesichts 

ihrer Sachnähe zu dem Themenbereich dieser Forschungsstudie durchaus vertieftes Wissen 

aufwiesen. 

Für bestimmte Aspekte, welche in der Studie untersucht wurden, schienen die vom Auftraggeber 

vorgegebenen Befragungsteilnehmer schlicht nicht die geeigneten Adressaten zu sein. Entweder 

hatten die Befragungsteilnehmer zu bestimmten Themen – wie bereits zuvor erwähnt – keine 

Daten, konnten keine geeignete Expertise aufweisen oder waren nur mittelbar (weder Handelnder 

noch Opfer von missbräuchlichen Abmahnungen) mit diesen Themen befasst und konnten daher 

keine detaillierten Angaben machen, sondern lediglich subjektive Einschätzungen und 

Erfahrungen mitteilen. 

Insbesondere zu dem Ziel der Studie die Gesamtzahl missbräuchlicher wettbewerbsrechtlicher 

Abmahnungen zu ermitteln, konnte mit den im Rahmen dieser Studie befragten Gruppen offenbar 

nicht diejenigen Akteure erreicht werden, die in der Regel mit missbräuchlichen Abmahnungen zu 

tun haben. 

Zudem schien ein nicht zu vernachlässigender Anteil der Befragungsteilnehmer nicht in der Lage 

zu sein, die Fragen der Studie vollständig beantworten zu können (z.B. mangels einer 

entsprechenden Datendokumentation), so dass in diesen Fällen lediglich zu bestimmten Aspekten 

(Meinungs- und Einschätzungsfragen) Daten erhoben werden konnten.  

Mit Blick auf die Forschungsziele lässt sich abschließend feststellen, dass aufgrund der zuvor 

geschilderten Rahmenbedingungen der Datenerhebung nicht repräsentativ ermittelt werden 

konnte, ob die durch das Gesetz zur Stärkung des fairen Wettbewerbs eingeführten Regelungen 

das Ziel erreicht haben, die Zahl missbräuchlicher Abmahnungen um 50 % zu reduzieren. Daher 

können auf der Basis der Studie auch nur bedingt Aussagen darüber getroffen werden, wie die 
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jeweiligen Vorschriften, die eben jene Verringerung an missbräuchlichen Abmahnungen bewirken 

sollten, unter Effizienz- und Vereinfachungsgesichtspunkten zu bewerten sind (vgl. Ziff. 6).   

Die am besten verwertbare Datenbasis ergab sich erfreulicherweise bei den Gerichten, die hier 

auch die relevanteste Zielgruppe für die Befragung darstellten. Die Umfrage bei den Gerichten 

ergab, dass bei den missbräuchlichen Abmahnungen ein leichter Rückgang zu verzeichnen 

war. Auch hier lässt sich nur eine Tendenzaussage entnehmen. Eine der möglichen 

Interpretationen kann aber sein, dass die Reform in der Tat zu einem Rückgang der 

missbräuchlichen Abmahnungen geführt hat. Branche und Größe der Unternehmen, die 

Empfänger von missbräuchlichen Abmahnungen sind, blieben in beiden Phasen der Untersuchung 

unverändert. Veränderungen ergaben sich aber bei den Arten missbräuchlicher Abmahnungen. 

Die Verringerung bei den von der Reform besonders ins Visier genommenen Verstößen deutet auf 

eine gewisse Wirksamkeit der Reform hin. Dies wird verstärkt durch den auch durch die Zahlen 

nahe gelegten leichten Rückgang missbräuchlicher Abmahnungen. Gegenüber der bloß 

subjektiven Einschätzung, dass die Reform nicht zu einem Rückgang missbräuchlicher 

Abmahnungen geführt hat, hat das auf konkreten Zahlen basierende Ergebnis bei den Gerichten 

mehr Gewicht.  

Ergeben die Antworten auf die allgemeine Frage, dass der Online-Handel auch nach der Reform 

am stärksten von missbräuchlichen Abmahnungen betroffen ist, könnte dies auf eine 

Verschiebung der Art der abgemahnten Verstöße hindeuten.  

Oftmals war es nicht möglich, klare Trends bzw. Tendenzen aus den erhobenen Daten zu 

entnehmen, da teils stark divergierende Aussagen in den einzelnen Gruppen gemacht wurden. 

Daher konnten auch kaum Wechselwirkungen zwischen einzelnen Regelungen des Gesetzes zur 

Stärkung des fairen Wettbewerbs ermittelt und bewertet werden. Daraus ergibt sich auch, dass es 

nicht möglich erschien, allgemeingültige Aussagen zu den Auswirkungen der verschiedenen 

Regelungen im Einzelnen sowie insgesamt auf das System wettbewerbsrechtlicher Abmahnungen 

zu treffen. 

Ebenfalls konnte durch die Befragung für die meisten der vorgegebenen Teilnehmergruppen 

mangels einer bei diesen vorliegenden verwertbaren Datenbasis nicht eindeutig ermittelt werden, 

wer die jeweiligen Anspruchsberechtigten sind, die Abmahnungen aussprechen. Daher war es in 

letzter Konsequenz ebenfalls nur eingeschränkt möglich (außer bei den Gerichten), zu ermitteln, 

wie sich die Anzahl rechtsmissbräuchlicher Abmahnungen auf die jeweiligen 

Anspruchsberechtigten (Gruppen) verteilt. Eine Ausnahme bildeten hier die Gerichte. Nach der 

Erhebung bei den Gerichten zeigte sich aber zumindest aufgrund der hier vorliegenden und 

erhobenen Zahlen, dass die Mitbewerber, gefolgt von den Wirtschaftsverbänden, als die Gruppen 

anzusehen sein dürften, bei denen es am häufigsten zu Abmahnungen und damit vermutlich auch 

zu missbräuchlichen Abmahnungen kommt.  
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Es war dann allerdings nicht möglich, allgemeingültige Missbrauchsmuster zu identifizieren, weder 

vor noch nach der Reform des UWG durch das Gesetz zur Stärkung des fairen Wettbewerbs. 

Mangels eindeutiger (zahlenbasierter) Erkenntnisse über die Wirkung und Effizienz der 

Regelungen des Gesetzes zur Stärkung des fairen Wettbewerbs kann daher auch nicht 

abschließend bewertet werden, ob und inwieweit gegenwärtig noch gesetzgeberischer 

Handlungsbedarf in Hinblick auf das Ziel der in dieser Studie evaluierten Vorschriften besteht. 

Jedoch lassen sich aus den Meinungs- und Einschätzungsfragen gewisse Tendenzaussagen 

herleiten, die zumindest die subjektive Einschätzung der an der Studie beteiligten Gruppen 

widerspiegeln und insoweit als Input für die weitere Diskussion dienen können. 

Hinsichtlich der Erforderlichkeit weiterer Maßnahmen standen die Limitierung der Anwaltskosten 

und das generelle Vorschalten eines Schlichtungsverfahrens im Vordergrund. Letzteres wurde 

auch im Rahmen der bewertenden Befragung über alle Gruppen hinweg überwiegend befürwortet. 

Die Ausnahme bildeten hier die qualifizierten Einrichtungen. Weiterhin wurden die Abschöpfung 

der Gewinne durch den Staat und eine Eintragungspflicht für alle Beteiligten oft genannt. Die 

Vorschaltung eines Schlichtungsverfahrens könnte ein Weg sein, um Missbrauchsfälle stärker 

sichtbar zu machen und damit deren Bekämpfung zu erleichtern. 

Aus den Fragen zur Zustimmung zu bestimmten Thesen lässt sich rechtspolitisch noch ableiten, 

dass es Probleme im Bereich der Anforderungen an die Darlegungs- und Beweislast für 

Missbrauch sowie bei der Durchsetzung der Gegenansprüche gibt. Auch die geringe Zahl von 

gerichtlich geltend gemachten Missbrauchsfällen könnten in Richtung auf weiteren 

Handlungsbedarf interpretiert werden, um den Schutz vor missbräuchlichen Abmahnungen in 

dieser Hinsicht zu verbessern. Allerdings lässt sich nicht mit Sicherheit ausschließen, dass das 

Problem des Missbrauchs nicht so groß ist, wie vom Gesetzgeber angenommen. Auch ergibt sich 

aus den Antworten, dass die Probleme der Nachweisbarkeit nicht entscheidend für die fehlende 

Geltendmachung von Gegenansprüchen sind. Es ist nicht unmittelbar ersichtlich, wie über die im 

Gesetz zur Stärkung des fairen Wettbewerbs getroffenen Maßnahmen hinaus weitere 

Erleichterungen im Hinblick auf die beiden genannten Aspekte aussehen sollten. Schließlich 

würden weitere Erleichterungen hier auch der Kritik weiter Auftrieb geben, dass die Reform 

überschießend sei und allgemein zu Einschränkungen von Abmahnungen führe, was dem 

Verbraucherschutz abträglich sei. 

*** 
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EINFÜHRUNG & DATENSCHUTZEINFÜHRUNG & DATENSCHUTZ

Studie im Auftrag des BMJV zum Thema "Evaluierung derStudie im Auftrag des BMJV zum Thema "Evaluierung der
Regelungen zur Verhinderung des Abmahnmissbrauchs" imRegelungen zur Verhinderung des Abmahnmissbrauchs" im
Sinne des UWG (Befragung der Wirtschaftsverbände undSinne des UWG (Befragung der Wirtschaftsverbände und
Industrie- und Handelskammern)Industrie- und Handelskammern)

Sehr geehrte/r Interview-Partner/in,

herzlichen Dank, dass Sie im Rahmen der Studie im Auftrag des
Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz bei der
Datenerhebung zum Thema "Evaluierung der Regelungen zur Verhinderung des
Abmahnmissbrauchs" teilnehmen.

Das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) enthält bereits jetzt einige
Regelungen, die den Missbrauch wettbewerbsrechtlicher Abmahnungen
verhindern sollen. In diesem Zuge soll eine Evaluierung durchgeführt werden,
inwiefern missbräuchliche Abmahnungen in der Rechtspraxis nach geltendem
Recht gleichwohl vorkommen und inwieweit diese durch weitere rechtliche
Maßnahmen verhindert werden können. 

Durch Ihre Teilnahme unterstützen Sie den Gesetzgeber bei seinem Anliegen,
den Wettbewerb im Sinne eines fairen Umgangs im Markt zu stärken.

Die Teilnahme wird ca. 20-25 Minuten erfordern. Als Dank werden Ihnen im
Nachgang nach der Veröffentlichung die Ergebnisse in au ereiteter Form zur
Verfügung gestellt. 

Vielen Dank.

DATENSCHUTZINFORMATIONENDATENSCHUTZINFORMATIONEN

Bitte entnehmen Sie die Datenschutzinformationen dem Anhang der E-Mail, in der Sie auch
den Link zur Umfrage gefunden haben. Bitte lesen Sie die Datenschutzinformationen
aufmerksam durch.



Kapitel 1 | STAMMDATEN, DATENLAGE UND STANDPUNKTKapitel 1 | STAMMDATEN, DATENLAGE UND STANDPUNKT

Studie im Auftrag des BMJV zum Thema "Evaluierung derStudie im Auftrag des BMJV zum Thema "Evaluierung der
Regelungen zur Verhinderung des Abmahnmissbrauchs" imRegelungen zur Verhinderung des Abmahnmissbrauchs" im
Sinne des UWG (Befragung der Wirtschaftsverbände undSinne des UWG (Befragung der Wirtschaftsverbände und
Industrie- und Handelskammern)Industrie- und Handelskammern)

Im ersten Kapitel geht es um Ihre demographischen Daten und eine
Einschätzung der Datengrundlage, die Sie zum Thema Abmahnungen
(ausschließlich) im Bereich des UWG vorliegen haben.

1.1 Wie heißt die1.1 Wie heißt die
Organisation, derOrganisation, der
Sie angehören?Sie angehören?
(Ihre
Organisation)

1.2 Wie heißen1.2 Wie heißen
Sie?Sie? (Ihr Name)

TEILNEHMER/IN STUDIE

1. WER NIMMT AN DER STUDIE TEIL?
Bitte geben Sie Ihren Namen und Ihre Organisation an.

EINORDNUNG

2. WELCHER GRUPPE GEHÖREN SIE AN?
Bitte wählen Sie aus, welcher Gruppe Ihre Organisation zugehörig ist.

IHKIHK

GERICHTGERICHT

QUALIFIZIERTE EINRICHTUNGQUALIFIZIERTE EINRICHTUNG

BERUFSVERBANDBERUFSVERBAND

WIRTSCHAFTSVERBANDWIRTSCHAFTSVERBAND



JAJA 
Wir erheben Daten auf eine
strukturierte Art und Weise.

SCHÄTZUNGSCHÄTZUNG
Wir haben Unterlagen, auf
deren Grundlage wir eine

Schätzung vornehmen
können.

EXPERTISEEXPERTISE
Wir haben keine

Unterlagen, aber eine
Einschätzung ist möglich.

NEINNEIN
Wir erheben keine Daten
und können auch keine
Schätzung vornehmen.

EINORDNUNG DATENLAGE

3. INWIEFERN GIBT ES EINE DATENLAGE ZU ABMAHNUNGEN UND/ODER
MISSBRÄUCHLICHEN ABMAHNUNGEN IM SINNE DES UWG?
Bitte wählen Sie eine der folgenden Alternativen aus.

*

METHODE DER DATENERHEBUNG

4. WIE WERDEN DATEN ERHOBEN?
Bitte beschreiben Sie kurz den Prozess der Datenerhebung, falls Sie zum Thema

Abmahnungen im Sinne des UWG Daten erheben. Im Falle einer digitalen

Datenerhebung machen Sie gerne genauere Angaben zur Art der Software. 

GRUNDSÄTZLICHE MEINUNG ZU DER REFORM DES UWG

5.1 HAT ES IHRER MEINUNG NACH EINER GESETZESREFORM DES UWG
BEZÜGLICH DES THEMAS ABMAHNUNGEN BEDURFT?
Bitte wählen Sie eine Alternative aus. Diese Frage bezieht sich auf das am 10.

September 2020 vom Deutschen Bundestag beschlossene Gesetz zur Stärkung des

fairen Wettbewerbes.

JA!JA! Es bedurfte grundsätzliche einer Reform des UWG bezüglich des Themas

Abmahnungen.

NEIN!NEIN! Es bedurfte keiner Reform des UWG. Die Reformierung des UWG wird für die

Rechtspraxis keine Verbesserung bedeuten.

Keine Angaben.Keine Angaben. Meine Organisation und mich beschäftigt das Thema Abmahnungen in

der Rechtspraxis zu wenig, als dass wir eine Aussage treffen können.



5.2 Bitte erläutern Sie kurz Ihre Antwort. Wenn Sie "Ja" gewählt haben, führen Sie bitte

aus, welche konkreten Aspekte Ihrer Ansicht nach der Neuregelung bedurften. 



KAPITEL 2 | KENNZAHLEN ZU ABMAHNUNGENKAPITEL 2 | KENNZAHLEN ZU ABMAHNUNGEN

Studie im Auftrag des BMJV zum Thema "Evaluierung derStudie im Auftrag des BMJV zum Thema "Evaluierung der
Regelungen zur Verhinderung des Abmahnmissbrauchs" imRegelungen zur Verhinderung des Abmahnmissbrauchs" im
Sinne des UWG (Befragung der Wirtschaftsverbände undSinne des UWG (Befragung der Wirtschaftsverbände und
Industrie- und Handelskammern)Industrie- und Handelskammern)

Im zweiten Kapitel geht es um die Anzahl der Abmahnungen, die Ihre
Organisation mittelbar oder unmittelbar betreffen.

ERHALTENERHALTEN

AUSGESPROCHEAUSGESPROCHE
NN

ANZAHL DER ABMAHNUNGEN 2019 (MITGLIEDER)

6.1 WIE VIELE ABMAHNUNGEN IM SINNE DES UWG HABEN IHRE MITGLIEDER IM
JAHR 2019 ERHALTEN UND AUSGESPROCHEN? (ABSOLUTE ANGABE)
Bitte tragen Sie absolute Werte ein, sofern Ihnen Daten zu Ihren Mitgliedern vorliegen

oder Ihnen eine Abschätzung möglich ist. Wenn keine Daten vorliegen oder eine

Beantwortung aus Ihrer Sicht keinen Sinn ergibt, geben Sie bitte stattdessen eine kurze

Erläuterung im Freitext.

6.2 Falls Sie die Frage 6.1 nach der Anzahl der Abmahnungen Ihrer Mitglieder nicht

beantworten können, geben Sie hier bitte eine kurze Erläuterung.

ERHALTENERHALTEN

AUSGESPROCHEAUSGESPROCHE
NN

ANZAHL DER ABMAHNUNGEN 2019 (ORGANISATION)

7.1 WIE VIELE ABMAHNUNGEN IM SINNE DES UWG HABEN SIE IM JAHR 2019
ALS ORGANISATION ERHALTEN UND AUSGESPROCHEN? (ABSOLUTE ANGABE)
Bitte tragen Sie absolute Werte ein, sofern die Daten vorliegen oder Ihnen eine

Abschätzung möglich ist. Wenn keine Daten vorliegen oder eine Beantwortung aus Ihrer

Sicht keinen Sinn ergibt, geben Sie bitte stattdessen eine kurze Erläuterung im Freitext.



7.2 Falls Sie die Frage 7.1 nach der Anzahl der Abmahnungen Ihrer Organisation nicht

beantworten können, geben Sie hier bitte eine kurze Erläuterung.

ANZAHLANZAHL
DER FESTGESTELDER FESTGESTEL
LTENLTEN
RECHTSMISSBRÄRECHTSMISSBRÄ
UCHEUCHE

ANZAHL DER MISSBRÄUCHLICHEN ABMAHNUNGEN 2019
(MITGLIEDERN)

8.1 WIE VIELE DER VON IHREN MITGLIEDERN AUSGESTELLTEN ABMAHNUNGEN
IM SINNE DES UWG IM JAHR 2019 WURDEN NACHTRÄGLICH DURCH
GERICHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN ALS MISSBRÄUCHLICH QUALIFIZIERT? 
Bitte tragen Sie absolute Werte ein, sofern die Daten vorliegen oder Ihnen eine

Abschätzung möglich ist. Wenn keine Daten vorliegen oder eine Beantwortung aus Ihrer

Sicht keinen Sinn ergibt, geben Sie bitte stattdessen eine kurze Erläuterung im Freitext.

8.2 Falls Sie die Frage 8.1 nach der Anzahl der missbräuchlichen Abmahnungen

Ihrer Mitglieder nicht beantworten können, geben Sie hier bitte eine kurze Erläuterung.

8.3 Bitte geben Sie kurz an, welche Begründungen die Gerichte für die Feststellung von

Rechtsmissbräuchen Ihrer Mitglieder bei Abmahnungen im Sinne des UWG angeführt

haben.



ANZAHLANZAHL
DER FESTGESTELDER FESTGESTEL
LTENLTEN
RECHTSMISSBRÄRECHTSMISSBRÄ
UCHEUCHE

ANZAHL DER MISSBRÄUCHLICHEN ABMAHNUNGEN 2019
(ORGANISATION)

9.1 WIE VIELE DER VON IHNEN ALS ORGANISATION AUSGESTELLTEN
ABMAHNUNGEN IM SINNE DES UWG IM JAHR 2019 WURDEN NACHTRÄGLICH
DURCH GERICHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN ALS MISSBRÄUCHLICH
QUALIFIZIERT? 
Bitte tragen Sie absolute Werte ein, sofern die Daten vorliegen oder Ihnen eine

Abschätzung möglich ist. Wenn keine Daten vorliegen oder eine Beantwortung aus Ihrer

Sicht keinen Sinn ergibt, geben Sie bitte stattdessen eine kurze Erläuterung im Freitext.

9.2 Falls Sie die Frage 9.1 nach der Anzahl der missbräuchlichen Abmahnungen Ihrer

Organisation nicht beantworten können, geben Sie hier bitte eine kurze Erläuterung.

9.3 Bitte geben Sie kurz an, welche Begründungen die Gerichte für die Feststellung von

Rechtsmissbräuchen Ihrer Organisation bei Abmahnungen im Sinne des UWG angeführt

haben.

BEDEUTUNG DES FLIEGENDEN GERICHTSSTANDES

10.1 IN WIE VIELEN FÄLLEN DER GERICHTLICHEN GELTENDMACHUNG DER MIT
EINER ABMAHNUNG VERFOLGTEN ANSPRÜCHE IHRER ORGANISATION LAG IM
JAHRE 2019 EIN FALL DES SOGENANNTEN "FLIEGENDEN GERICHTSSTANDES"
VOR? (%-ANGABE)
Bitte tragen Sie prozentuale Werte ein, sofern die Daten vorliegen oder Ihnen eine

Abschätzung möglich ist. Wenn keine Daten vorliegen oder eine Beantwortung aus Ihrer

Sicht keinen Sinn ergibt, geben Sie bitte stattdessen eine kurze Erläuterung im Freitext.



10.2 Falls Sie die Frage 10.1 nach dem Anteil des sogenannten "Fliegenden

Gerichtsstandes" an allen Ihren gerichtlichen Geltendmachungen nicht beantworten

können, geben Sie hier bitte eine kurze Erläuterung.

10.3 In wie vielen Fällen, in denen ein Gericht eine missbräuchliche Abmahnungen

ausgeurteilt hat, wurde von Ihrer Organisation im Jahr 2019 der "Fliegende

Gerichtsstand" in Anspruch genommen?

ANZAHL VERTRAGSSTRAFEN BEI ABMAHNUNGEN

11.1 IN WIE VIELEN FÄLLEN WURDE IN DEN VON IHNEN ALS ORGANISATION
AUSGESPROCHENEN ABMAHNUNGEN IN 2019 IM SINNE DES UWG EINE
KONKRETE VERTRAGSSTRAFE (IN DER UNTERLASSUNGSERKLÄRUNG)
GENANNT? (%-ANGABE)
Bitte tragen Sie prozentuale Werte ein, die auf konkreten Daten oder Ihrer Abschätzung

basieren können. 

11.2 In wie vielen Fällen einer mit dem Abgemahnten vereinbarten Vertragsstrafe haben

Sie diese bei erneutem Verstoß tatsächlich eingefordert? (%-Angabe)



KAPITEL 3 | EINSCHÄTZUNG ZUR RECHTSWIRKLICHKEIT VONKAPITEL 3 | EINSCHÄTZUNG ZUR RECHTSWIRKLICHKEIT VON
ABMAHNUNGEN IN DEUTSCHLANDABMAHNUNGEN IN DEUTSCHLAND

Studie im Auftrag des BMJV zum Thema "Evaluierung derStudie im Auftrag des BMJV zum Thema "Evaluierung der
Regelungen zur Verhinderung des Abmahnmissbrauchs" imRegelungen zur Verhinderung des Abmahnmissbrauchs" im
Sinne des UWG (Befragung der Wirtschaftsverbände undSinne des UWG (Befragung der Wirtschaftsverbände und
Industrie- und Handelskammern)Industrie- und Handelskammern)

Im dritten Kapitel geht es um Ihre Einschätzung zur Rechtswirklichkeit von
Abmahnungen im Sinne des UWG und zu den rechtlichen Rahmenbedingungen.

ANFORDERUNGEN AN ANSPRUCHSGRUPPEN 

12.1 SIND SIE DER MEINUNG, DASS DIE ANFORDERUNGEN AN DIE
ANSPRUCHSBERECHTIGTEN ZUR GELTENDMACHUNG VON
UNTERLASSUNGSANSPRÜCHEN DURCH ABMAHNUNGEN IM SINNE DES UWG
UND GERICHTSVERFAHREN ERHÖHT WERDEN SOLLTEN?
Bitte wählen Sie die Option aus, die aus Ihrer Sicht zutrifft.

JA! JA! Die Anforderungen sollten definitiv erhöht werden.

NEIN! NEIN! Die Anforderungen sind hoch genug. 

12.2 WENN JA: Für welche Gruppen von Anspruchsberechtigten sollten die

Anforderungen erhöht werden?

KAMMERNKAMMERN

VERBÄNDEVERBÄNDE

MITBEWERBERMITBEWERBER



12.3 WENN JA: Welche weiteren Anforderungen sollten gestellt werden?

GLEICHER MARKT:GLEICHER MARKT: Der Verband muss Mitglieder haben, die auf dem gleichen Markt

tätig sind.

ERHEBLICHER WETTBEWERB:ERHEBLICHER WETTBEWERB: Dem Verband sollte eine erhebliche Zahl an

Mitbewerbern auf dem jeweils einschlägigen Markt angehören.

MINDESTANZAHL MITGLIEDER:MINDESTANZAHL MITGLIEDER: Der Verband muss eine bestimmte Anzahl von

Mitgliedern haben.

ZIEL = STÄRKUNG DES LAUTEREN WETTBEWERBS:ZIEL = STÄRKUNG DES LAUTEREN WETTBEWERBS:  Der Verband muss als Ziel die

Stärkung des lauteren Wettbewerbs haben und seine Mitglieder entsprechend beraten.

HINREICHENDE AUSSTATTUNG:HINREICHENDE AUSSTATTUNG: Der Verband hat eine hinreichende personelle,

sachliche und finanzielle Ausstattung zur dauerhaften Wahrnehmung seiner Aufgaben.

KEINE UNANGEMESSENEN ZUWENDUNGEN:KEINE UNANGEMESSENEN ZUWENDUNGEN: Der Verband gewährt Mitgliedern keine

unangemessen hohen Zuwendungen.

SONSTIGES

REGISTRIERUNGS- UND BERICHTSPFLICHT 

13.1 SOLLTEN DIE WIRTSCHAFTSVERBÄNDE EINER REGISTRIERUNGS- UND
BERICHTSPFLICHT UNTERWORFEN SEIN, UM ANSPRUCHSBEFUGT ZU SEIN?
Bitte wählen Sie eine Alternative aus.

JA!JA! Wirtschaftsverbände sollten einer Registrierungs- und Berichtspflicht unterworfen

sein.

NEIN!NEIN! Es sollte weiterhin keine Registrierungs- und Berichtspflicht geben.

Keine Angaben.Keine Angaben. 

13.2 Bitte geben Sie eine kurze Erläuterung Ihrer Antwort.



 SEHR SELTENSEHR SELTEN SELTENSELTEN MITTELMITTEL ÖFTERÖFTER SEHR HÄUFIGSEHR HÄUFIG

STATIONÄRER HANDELSTATIONÄRER HANDEL

ONLINE-HANDELONLINE-HANDEL

HANDWERKHANDWERK

MEDIEN UNDMEDIEN UND
RUNDFUNKRUNDFUNK

UNTERHALTUNGUNTERHALTUNG

IMMOBILIENMAKLERIMMOBILIENMAKLER

BILDUNGBILDUNG

FINANZDIENSTLEISTERFINANZDIENSTLEISTER

GASTRONOMIEGASTRONOMIE

LOGISTIKLOGISTIK

TELEKOMMUNIKATIONTELEKOMMUNIKATION

SONSTIGES

EMPFÄNGER VON ABMAHNUNGEN IM SINNE DES UWG

14. UNTERNEHMEN AUS WELCHER BRANCHE ERHALTEN IN IHREN AUGEN
HÄUFIG ABMAHNUNGEN IM SINNE DES UWG? (PRO ZEILE EINE OPTION)
Bitte geben Sie im Folgenden an, wie sehr die Unternehmen folgender Branchen mit dem

Eingang von Abmahnungen zu tun haben. Bei dieser Frage geht es um Ihre subjektive

Einschätzung der allgemeinen Situation unabhängig von Ihrer eigenen Organisation.



 
SEHR SELTENSEHR SELTEN SELTENSELTEN MITTELMITTEL ÖFTERÖFTER

SEHRSEHR
HÄUFIGHÄUFIG

INTERNATIONALE KONZERNEINTERNATIONALE KONZERNE
(Sitz/Stelle in Deutschland) (>
1.000 MA)

GROSSUNTERNEHMENGROSSUNTERNEHMEN (< 1.000
MA)

MITTELSTANDSUNTERNEHMENMITTELSTANDSUNTERNEHMEN
(< 250 MA)

KLEINUNTERNEHMENKLEINUNTERNEHMEN (< 100
MA)

KLEINSTUNTERNEHMENKLEINSTUNTERNEHMEN (< 10
MA)

15. UNTERNEHMEN WELCHER GRÖSSE ERHALTEN IN IHREN AUGEN HÄUFIG
ABMAHNUNGEN IM SINNE DES UWG? (PRO ZEILE EINE OPTION)
Bitte geben Sie im Folgenden an, wie sehr Unternehmen folgender Größe mit dem

Eingang von Abmahnungen zu tun haben. Bei dieser Frage geht es um Ihre subjektive

Einschätzung der allgemeinen Situation unabhängig von Ihrer eigenen Organisation.

 
STIMME NICHT ZUSTIMME NICHT ZU

STIMME EHERSTIMME EHER
NICHT ZUNICHT ZU STIMME EHER ZUSTIMME EHER ZU

STIMME VOLL UNDSTIMME VOLL UND
GANZ ZUGANZ ZU

Der Online-Handel
erhält den Großteil
(über 60%) der
missbräuchlichen
Abmahnungen im
Sinne des UWG.

Den Großteil (über
60%) der
missbräuchlichen
Abmahnungen im
Sinne des UWG
erhalten Klein- und
Kleinstunternehmen
(<100 MA).

EMPFÄNGER VON MISSBRÄUCHLICHEN ABMAHNUNGEN IM
SINNE DES UWG

16. BITTE WÄHLEN SIE AUS, INWIEFERN SIE DEN FOLGENDEN AUSSAGEN
BEZÜGLICH MISSBRÄUCHLICHER ABMAHNUNGEN ZUSTIMMEN.
Bei dieser Frage geht es um Ihre subjektive Einschätzung bezüglich des

Rechtsmissbrauchs zu Lasten der Empfänger von missbräuchlichen Abmahnungen.



KAPITEL 4 | MÖGLICHE WEGE ZUR REDUZIERUNG VONKAPITEL 4 | MÖGLICHE WEGE ZUR REDUZIERUNG VON
MISSBRÄUCHLICHEN ABMAHNUNGENMISSBRÄUCHLICHEN ABMAHNUNGEN

Im vierten Teil geht es um Fragen zur inhaltlichen Ausgestaltung von Abmahnungen und
inwiefern diese gesetzlich vorgegeben sein sollte.

INDIZIEN FÜR MISSBRAUCH

17. VON WELCHEN INDIZIEN GEHEN SIE AUS, WENN SIE EINE ABMAHNUNG ALS
RECHTSMISSBRÄUCHLICH EINORDNEN? (MEHRFACHAUSWAHL)
Bei dieser Frage geht es um Ihre subjektive Einschätzung bezüglich des mutmaßlichen

Rechtsmissbrauchs zu Lasten der Empfänger von missbräuchlichen Abmahnungen.

Bitte wählen Sie die Alternativen aus, die aus Ihrer Sicht zweifelsfrei auf einen

Rechtsmissbrauch hindeuten.

ZAHL DER ABMAHNUNGEN:ZAHL DER ABMAHNUNGEN: Der Abmahnende macht eine große Zahl von

Abmahnungen gegen die gleiche Rechtsvorschrift geltend.

SACHGRUNDLOSE EINZELVERFOLGUNG:SACHGRUNDLOSE EINZELVERFOLGUNG: Bei mehreren Handelnden werden Ansprüche

ohne sachlichen Grund nicht zusammen, sondern getrennt geltend gemacht

oder Verstöße, die zusammen verfolgt werden könnten, werden einzeln abgemahnt.

UNVERHÄLTNISMÄSSIG ZUR GESCHÄFTSTÄTIGKEIT:UNVERHÄLTNISMÄSSIG ZUR GESCHÄFTSTÄTIGKEIT: Der Umfang der Abmahnungen

steht außer Verhältnis zur Geschäftstätigkeit des Abmahnenden.

UNZULÄSSIGE KOOPERATION MIT ANWÄLTEN/PROZESSFINANZIERERN:UNZULÄSSIGE KOOPERATION MIT ANWÄLTEN/PROZESSFINANZIERERN: Der

Abmahnende trägt das geschäftliche Risiko nicht selbst, sondern kooperiert mit

Anwälten und/oder Prozessfinanzierern, die ihm dieses Risiko vollständig abnehmen.

ÜBERHÖHTER GEGENSTANDSWERT:ÜBERHÖHTER GEGENSTANDSWERT: Es liegt eine deutlich überhöhte

Gegenstandswertfestsetzung durch Mitbewerber vor.

ÜBERHÖHTE VERTRAGSSTRAFEN:ÜBERHÖHTE VERTRAGSSTRAFEN: Es werden deutlich überhöhte Vertragsstrafen

vereinbart oder gefordert.

ZU WEITE UNTERLASSUNGSVERPFLICHTUNG:ZU WEITE UNTERLASSUNGSVERPFLICHTUNG: Die Unterlassungsverpflichtung wird im

Verhältnis zur abgemahnten Rechtsverletzung zu weit formuliert.

KEIN VERSCHULDEN:KEIN VERSCHULDEN: Die Vertragsstrafe soll unabhängig von einem Verschulden des

Abgemahnten anfallen.

NUR ABMAHNKOSTEN:NUR ABMAHNKOSTEN: Es werden nur die Abmahnkosten eingeklagt, aber nicht auch

der Unterlassungsanspruch.

ABKAUF:ABKAUF: Der Abmahnende will sich die anschließende Klage abkaufen lassen.



FLIEGENDER GERICHTSSTAND:FLIEGENDER GERICHTSSTAND: Der fliegende Gerichtsstand wird ausgenutzt.

ZWECK = BEHINDERUNG:ZWECK = BEHINDERUNG: Der Abmahnende verfolgt vor allem die Absicht der

unangemessenen/gezielten Behinderung eines Mitbewerbers bis hin zur Verdrängung

(§ 4 Nr. 4 UWG).

SONSTIGES (Bitte angeben)



VERSTÖSSE IN ABMAHNUNGEN IM SINNE DES UWG

18. WELCHE VERSTÖSSE WERDEN BEI ABMAHNUNGEN IM SINNE DES UWG IN
DER REGEL GELTEND GEMACHT? 
Bitte wählen Sie die Alternativen aus, die aus Ihrer Sicht zutreffen. (Mehrfachauswahl

möglich)

IMPRESSUM:IMPRESSUM: Verstoß gegen gesetzliche Informationspflichten (Impressumsverstöße)

WIDERRUFSBELEHRUNG:WIDERRUFSBELEHRUNG: Verstoß gegen gesetzliche Informationspflichten (Fehler in

der Widerrufsbelehrung)

PREISANGABENVERORDNUNG:PREISANGABENVERORDNUNG: Verstoß gegen gesetzliche Kennzeichnungspflichten

(Verstöße gegen die Preisangabenverordnung)

SONSTIGE INFORMATIONS- ODER KENNZEICHUNGSPFLICHTEN:SONSTIGE INFORMATIONS- ODER KENNZEICHUNGSPFLICHTEN: Verstoß gegen

sonstige Informations- oder Kennzeichnungspflichten

KEIN LINK ZU STREITSCHLICHTUNGSPLATTFORM:KEIN LINK ZU STREITSCHLICHTUNGSPLATTFORM: Link zu

Streitschlichtungsplattform nicht vorhanden oder funktioniert nicht

DSGVO:DSGVO: Verstoß gegen die Datenschutz-Grundverordnung

MITBEWERBERSCHUTZ:MITBEWERBERSCHUTZ: Verstoß gegen Vorschriften zum Mitbewerberschutz, § 4 UWG

SCHWARZE LISTE:SCHWARZE LISTE: Verstoß gegen Schwarze Liste, Anhang zu § 3 UWG

IRREFÜHRUNGSVERBOT:IRREFÜHRUNGSVERBOT: Verstoß gegen Irreführungsverbot, §§ 5, 5a UWG

VERGLEICHENDE WERBUNG:VERGLEICHENDE WERBUNG: Verstoß gegen vergleichende Werbung, § 6 UWG

UNZUMUTBARE BELÄSTIGUNG:UNZUMUTBARE BELÄSTIGUNG: Verstoß gegen Verbot der unzumutbaren Belästigung,

§ 7 UWG

AGB:AGB: Verstoß gegen AGB-Recht

Sonstiges (bitte angeben)



KOSTENSÄTZE EINER ABMAHNUNGEN

19. WIE HOCH IST DIE DURCHSCHNITTLICHE HÖHE DES
AUFWENDUNGSERSATZES IHRER ORGANISATION IM FALLE EINER
ABMAHNUNG IM SINNE DES UWG?
Bitte machen Sie im Folgenden Angaben zu den Kostensätzen Ihrer Organisation (in

Euro). 

VERTRAGSSTRAFE

20. WIE HOCH IST DURCHSCHNITTLICH DIE VERTRAGSSTRAFE IM FALLE EINER
DURCH IHRE ORGANISATION AUSGESPROCHENEN ABMAHNUNG IM SINNE DES
UWG? (EINE OPTION)
Bitte wählen Sie die Option aus, die aus Ihrer Sicht am ehesten zutrifft.

< 1.000 EUR< 1.000 EUR

1.000 - 5.000 EUR1.000 - 5.000 EUR

5.001 - 10.000 EUR5.001 - 10.000 EUR

10.001 - 15.000 EUR10.001 - 15.000 EUR

> 15.000 Euro> 15.000 Euro

HAMBURGER BRAUCH:HAMBURGER BRAUCH: Keine konkrete Summe, sondern Hamburger Brauch



HAMBURGER BRAUCH

21.1 IN WIE VIELE FÄLLE FORMULIERT IHRE ORGANISATION EIN
VERTRAGSSTRAFEVERSPRECHEN IM SINNE DES "HAMBURGER BRAUCHS"?
(%-ANGABE)
Erläuterung: Der sogenannten „Hamburger Brauch“ hat sich aus der Rechtsprechung

bezüglich der Vertragsstrafenhöhe in einer strafbewehrten Unterlassungserklärung

entwickelt. Der Verletzer erklärt sich hiernach dazu bereit, eine Vertragsstrafe zu zahlen,

welche der Rechteinhaber nach billigem Ermessen festsetzt. Im Streitfall soll ein Gericht

über die Höhe der Vertragsstrafe entscheiden.

Bitte tragen Sie prozentuale Werte ein, sofern die Daten vorliegen oder Ihnen eine

Abschätzung möglich ist. Die Angaben beziehen Sie auf die insgesamt ausgestellten

Vertragsstrafeversprechen Ihrer Organisation. 

21.2 Wie hoch ist in diesen Fällen durchschnittlich die später durch Ihre Organisation

eingenommene Vertragsstrafe? Bitte geben Sie absolute Werte in Euro an. 

UNANGEMESSEN HOHE VERTRAGSSTRAFE

22.1 BEI VORLIEGEN WELCHER ANHALTSPUNKTE GEHEN SIE VON EINER
UNANGEMESSEN HOHEN VERTRAGSSTRAFE AUS? (MEHRFACHAUSWAHL)
Bitte wählen Sie die Optionen aus, die aus Ihrer Sicht zutreffen.

GERINGE VORTEILE:GERINGE VORTEILE: Es entstehen keine oder nur geringe Vorteile durch den Verstoß

für den Schuldner.

WIRTSCHAFTLICHE ÜBERFORDERUNG:WIRTSCHAFTLICHE ÜBERFORDERUNG: Der Abgemahnte wird wirtschaftlich

überfordert (z.B. Größe, Marktstärke und Wettbewerbsfähigkeit des Abgemahnten sind

nicht berücksichtigt).

GERINGER VERSTOß:GERINGER VERSTOß: Die Art, die Schwere oder das Ausmaß des Verstoßes sind gering.

KEIN WIRTSCHAFTLICHES INTERESSE:KEIN WIRTSCHAFTLICHES INTERESSE: Es liegt kein wirtschaftliches Interesse des

Abmahnenden vor.

KEINE FOLGEN FÜR WETTBEWERB:KEINE FOLGEN FÜR WETTBEWERB: Der abgemahnte Verstoß hat keine spürbaren

Folgen für den Wettbewerb.

SONSTIGES (Bitte angeben)



22.2 Würde es die Bestimmung der Angemessenheit oder Unangemessenheit einer

Vertragsstrafe erleichtern, wenn das Gesetz feste Kriterien vorsieht?

JA! JA! Es würde die Bestimmung der Angemessenheit erleichtern.

NEIN! NEIN! Die Bestimmung der Angemessenheit ist auch heute schon möglich.

22.3 WENN JA: Welche weiteren Kriterien sollten noch gesetzlich festgehalten werden?

KAPITEL 5 | ABWEHR VON ABMAHNUNGENKAPITEL 5 | ABWEHR VON ABMAHNUNGEN

Im fünften Teil geht es um die Abwehr von Abmahnungen.

ABWEHR VON ABMAHNUNGEN IM SINNE DES UWG

23.1 IN WIE VIELEN FÄLLEN SETZEN SICH DIE VON IHNEN ABGEMAHNTEN ZUR
WEHR GEGEN IHRE ABMAHNUNG IM SINNE DES UWG? (%-ANGABE)
Bitte tragen Sie prozentuale Werte ein, sofern die Daten vorliegen oder Ihnen eine

Abschätzung möglich ist. Wenn keine Daten vorliegen oder eine Beantwortung aus Ihrer

Sicht keinen Sinn ergibt, geben Sie bitte stattdessen eine kurze Erläuterung im Freitext.

23.2 Falls Sie die Frage 23.1 nach der prozentualen Angaben

der Abwehrmaßnahmen nicht beantworten können, geben Sie hier bitte eine kurze

Erläuterung.



23.3 Welche der folgenden Abwehrmaßnahmen werden in diesen Fällen ergriffen? 

ZURÜCKWEISUNG:ZURÜCKWEISUNG: Vom Abgemahnten vollständig zurückgewiesen.

KEINE KOSTEN:KEINE KOSTEN: Der Abgemahnte gibt die Unterlassungserklärung und evtl. ein

Vertragsstrafeversprechen ab, aber zahlt die Kosten nicht.

GEÄNDERTE UNTERLASSUNG:GEÄNDERTE UNTERLASSUNG: Die Unterlassungserklärung abgeändert.

KOSTENREDUZIERUNG:KOSTENREDUZIERUNG: Eine Kostenreduzierung vereinbart.

ZU GERICHT:ZU GERICHT: Abmahner strebt ein gerichtliches Verfahren an.

EINIGUNGSSTELLENVERFAHREN:EINIGUNGSSTELLENVERFAHREN: Abgemahnter beantragt ein

Einigungsstellenverfahren.

SONSTIGES (Bitte angeben)

GERICHTLICHE ABWEHR VON ABMAHNUNGEN IM SONNE DES
UWG

24.1 IN WIE VIELEN FÄLLEN SETZEN SICH BETROFFENE IM RAHMEN EINES
GERICHTSVERFAHRENS ZUR WEHR GEGEN ABMAHNUNGEN IM SINNE DES
UWG, DIE SIE VON IHRER ORGANISATION ERHALTEN? (%-ANGABE)
Bitte füllen Sie die Felder, sofern Ihnen Daten vorliegen oder eine Abschätzung möglich

ist. 

24.2 Falls Sie die Frage 24.1 nach der prozentualen Angaben

der Abwehrmaßnahmen nicht beantworten können, geben Sie hier bitte eine kurze

Erläuterung.



24.3 Bitte geben Sie an, wodurch Betroffene häufig gehindert werden, sich im Rahmen

eines Gerichtsverfahrens zur Wehr zu setzen.

KOSTEN:KOSTEN: Zu hohe Kosten

UNSICHERHEIT:UNSICHERHEIT: Angst vor Niederlage

KEIN BEISTAND:KEIN BEISTAND: Kein Rechtsrat verfügbar

NACHVOLLZIEHBAR:NACHVOLLZIEHBAR: Abmahnung inhaltlich berechtigt

KEINE GEGENANSPRÜCHE:KEINE GEGENANSPRÜCHE: Fehlende Gegenansprüche (z.B. Schadensersatzansprüche)

DARLEGUNGSLAST:DARLEGUNGSLAST: Gegenansprüche schwer durchsetzbar/zu hohe Darlegungslast

SONSTIGES

SEHR GERING SEHR HOCH

GEGENANSPRÜCHE DES ABGEMAHNTEN

25.1 WIE BEWERTEN SIE DIE MÖGLICHKEIT EINES MISSBRÄUCHLICH
ABGEMAHNTEN, UM SEINE GEGENANSPRÜCHE
DURCHZUSETZEN? (SKALENFRAGE 1-5)
Bitte geben Sie auf einer Skala von 1-5 Ihre Meinung an, wobei 1 "sehr gering" und 5

"sehr hoch" bedeuten.

Š Š Š Š Š

25.2 Welche Änderungen im geltenden Recht sehen Sie als sinnvoll an, um die

Möglichkeiten eines missbräuchlich Abgemahnten zu verbessern, einen Gegenanspruch

durchzusetzen?

KAPITEL 6 | MÖGLICHE WEGE ZUR REDUZIERUNG VONKAPITEL 6 | MÖGLICHE WEGE ZUR REDUZIERUNG VON
MISSBRÄUCHLICHEN ABMAHNUNGENMISSBRÄUCHLICHEN ABMAHNUNGEN

Im sechsten Teil geht es um Fragen zur inhaltlichen Ausgestaltung von Abmahnungen und
inwiefern diese gesetzlich vorgegeben sein sollte. 



VERPFLICHTENDE ANGABEN IN ABMAHNUNGEN

26.1 SOLLTE IHRER MEINUNG NACH GESETZLICH VORGESCHRIEBEN SEIN,
WELCHE ANGABEN ABMAHNUNGEN IM SINNE DES UWG ENTHALTEN MÜSSEN?
Bitte wählen Sie eine Alternative aus.

JA!JA! Bestimme Angaben sollten gesetzlich festgeschrieben sein. 

Nein!Nein! Die aktuelle Regelung ist bereits ausreichend und Angaben sollte nicht

festgeschrieben sein.

Kein Angaben.Kein Angaben.

26.2 Falls Sie bei der vorherigen Frage mit "Ja" geantwortet haben, geben Sie bitte an,

welche Angaben in Abmahnungen im Sinne des UWG Ihrer Meinung nach gesetzlich

festgeschrieben sein sollten.

NAME:NAME: Der Name des Abmahnenden

FIRMA:FIRMA: Die Firma des Abmahnenden

RECHTSVERTRETER:RECHTSVERTRETER: Im Fall einer Vertretung zusätzlich Name oder Firma des

Vertreters

VORAUSSETZUNGEN:VORAUSSETZUNGEN: Die Voraussetzungen der Anspruchsberechtigung des

Abmahnenden

HÖHE:HÖHE: Die Höhe des Aufwendungsersatzanspruches

BERECHNUNG:BERECHNUNG: Die Berechnung des Aufwendungsersatzanspruches

RECHTSVERLETZUNG:RECHTSVERLETZUNG: Die konkrete Rechtsverletzung

UMSTÄNDE:UMSTÄNDE: Die Angabe der tatsächlichen Umstände der Rechtsverletzung

VORFORMULIERTE UNTERLASSUNGSERKLÄRUNG:VORFORMULIERTE UNTERLASSUNGSERKLÄRUNG: Eine vorformulierte

Unterlassungserklärung

SONSTIGES (Bitte angeben)

BEKÄMPFUNG VON MISSBRAUCH

27.1 BITTE BEWERTEN SIE FOLGENDE AUSSAGEN ZUR BEKÄMPFUNG VON
MISSBRÄUCHLICHEN ABMAHNUNGEN IM SINNE DES UWG.
Bitte wählen Sie in jeder Zeile aus, ob Sie basierend auf Ihren Erfahrungen und Ihrer



 STIMMESTIMME
NICHT ZUNICHT ZU

STIMME EHERSTIMME EHER
NICHT ZUNICHT ZU

STIMMESTIMME
EHER ZUEHER ZU

STIMME VOLLSTIMME VOLL
UND GANZ ZUUND GANZ ZU

Eine Einschränkung der
Kostenerstattung würde zu
einem Rückgang von
Mitbewerberabmahnungen
führen.

Ein Ausschluss der
Kostenerstattung bei
bestimmten Verstößen
würde zu einem Rückgang
von
Mitbewerberabmahnungen
führen.

Eine Bewertung, ob eine
missbräuchliche
Abmahnung vorliegt, fällt
nach geltendem Recht
einfach.

Es fällt einfach, Indizien
zur Annahme einer
missbräuchlichen
Abmahnung zu ermitteln.

Die Anforderungen an die
Darlegungslast (Beweis für
Missbrauch) sind aktuell
einfach zu erfüllen.

Ein missbräuchlich
Abgemahnter hat es
aktuell einfach, seine
Gegenansprüche
durchzusetzen.

Die Abschaffung des
fliegenden Gerichtsstandes
für Verstöße im
elektronischen
Geschäftsverkehr oder in
Telemedien würde zu einer
Reduzierung des
Rechtsmissbrauchs führen.

subjektiven Einschätzung der jeweiligen Aussage zustimmen. Die Aussagen betreffen

sowohl die aktuelle Situation als auch hypothetische Überlegungen zur Reform des

UWG.



Die Abschaffung des
fliegenden
Gerichtsstandes würde bei
Klagen gegen
Kleinunternehmen zu einer
nennenswerten
Reduzierung der Zahl
missbräuchlicher
Abmahnungen führen.

Das generelle Vorschalten
eines Einigungsstellen-
/Schlichtungsverfahrens
würde zu einer
Reduzierung der Zahl
missbräuchlicher
Abmahnungen führen.

 STIMMESTIMME
NICHT ZUNICHT ZU

STIMME EHERSTIMME EHER
NICHT ZUNICHT ZU

STIMMESTIMME
EHER ZUEHER ZU

STIMME VOLLSTIMME VOLL
UND GANZ ZUUND GANZ ZU

27.2.1 Würde es für die Feststellung einer missbräuchlichen Abmahnung sinnvoll sein,

dass einige der bisher durch die höchstrichterliche Rechtsprechung gefestigten Indizien

zu gesetzlichen Vermutungen oder Regelbeispielen werden?

JA! JA! Es wäre für die Feststellung von missbräuchlichen Abmahnungen sinnvoll.

NEIN! NEIN! Es wäre für die Feststellung von missbräuchlichen Abmahnungen nicht sinnvoll.

27.2.2 Falls Sie Frage 27.2.1 mit "Ja" beantwortet haben, erläutern Sie bitte, welche

Indizien aus Ihrer Sicht zu gesetzlichen Vermutungen oder Regelbeispielen werden

sollten?



WEITERE MASSNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG VON
ABMAHNMISSBRAUCH IM BEREICH DES UWG

28. WELCHE WEITEREN MASSNAHMEN SIND IN IHREN AUGEN BEI DER
BEKÄMPFUNG VON RECHTSMISSBRAUCH ERFORDERLICH
(MERHFACHAUSWAHL)? 
Bitte wählen Sie die Maßnahmen aus, die aus Ihrer Sicht zur Bekämpfung und zur

Reduzierung von Abmahnmissbrauch beitragen können. 

Limitierung der Anwaltskosten

Abschöpfung von Vertragsstrafen durch Staat/gemeinnützige Organisationen

Generelles Vorschalten eines Schlichtungsverfahrens

Änderungen des materiellen Rechts (z.B. Einführung einer eigenen Spürbarkeitsregel

bei § 3a UWG)

Ausschluss der Vertragsstrafe für Mitbewerber bei erster Abmahnung

Einschränkung der Klagebefugnis für Mitbewerber

Einschränkung der Klagebefugnis für Wirtschaftsverbände (mind. 75 Mitglieder, mind.

seit einem Jahr tätig)

Eintragungspflicht nach konkreten Kriterien für alle Klagebefugten

SONSTIGES (Bitte angeben)



EINFÜHRUNG & DATENSCHUTZEINFÜHRUNG & DATENSCHUTZ

Studie im Auftrag des BMJV zum Thema "Evaluierung derStudie im Auftrag des BMJV zum Thema "Evaluierung der
Regelungen zur Verhinderung des Abmahnmissbrauchs" imRegelungen zur Verhinderung des Abmahnmissbrauchs" im
Sinne des UWG (Qualifizierte Einrichtungen)Sinne des UWG (Qualifizierte Einrichtungen)

Sehr geehrte/r Interview-Partner/in,

herzlichen Dank, dass Sie im Rahmen der Studie im Auftrag des
Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz bei der
Datenerhebung zum Thema "Evaluierung der Regelungen zur Verhinderung des
Abmahnmissbrauchs" teilnehmen.

Das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) enthält bereits jetzt
gegenwärtig einige Regelungen, die den Missbrauch wettbewerbsrechtlicher
Abmahnungen verhindern sollen. In diesem Zuge soll eine Evaluierung
durchgeführt werden, inwiefern missbräuchliche Abmahnungen in der
Rechtspraxis nach geltendem Recht gleichwohl vorkommen und inwieweit diese
durch weitere rechtliche Maßnahmen verhindert werden können. 

Durch Ihre Teilnahme unterstützen Sie den Gesetzgeber bei seinem Anliegen,
den Wettbewerb im Sinne eines fairen Umgangs im Markt zu stärken.

Die Teilnahme wird ca. 20-25 Minuten erfordern. Als Dank werden Ihnen im
Nachgang nach der Veröffentlichung die Ergebnisse in au ereiteter Form zur
Verfügung gestellt. 

Vielen Dank.

DATENSCHUTZINFORMATIONENDATENSCHUTZINFORMATIONEN

Bitte entnehmen Sie die Datenschutzinformationen dem Anhang der E-Mail, in der Sie auch
den Link zur Umfrage gefunden haben. Bitte lesen Sie die Datenschutzinformationen
aufmerksam durch.



Kapitel 1 | STAMMDATEN, DATENLAGE UND STANDPUNKTKapitel 1 | STAMMDATEN, DATENLAGE UND STANDPUNKT

Studie im Auftrag des BMJV zum Thema "Evaluierung derStudie im Auftrag des BMJV zum Thema "Evaluierung der
Regelungen zur Verhinderung des Abmahnmissbrauchs" imRegelungen zur Verhinderung des Abmahnmissbrauchs" im
Sinne des UWG (Qualifizierte Einrichtungen)Sinne des UWG (Qualifizierte Einrichtungen)

Im ersten Kapitel geht es um Ihre demographische Daten und eine Einschätzung
der Datengrundlage, die Sie zum Thema Abmahnungen (ausschließlich) im
Bereich des UWG vorliegen haben.

1.1 Wie heißt die1.1 Wie heißt die
Organisation, derOrganisation, der
Sie angehören?Sie angehören?
(Ihre
Organisation)

1.2 Wie heißen1.2 Wie heißen
Sie?Sie? (Ihr Name)

TEILNEHMER/IN STUDIE

1. WER NIMMT AN DER STUDIE TEIL?
Bitte geben Sie Ihren Namen und Ihre Organisation an.

EINORDNUNG

2. WELCHER GRUPPE GEHÖREN SIE AN?
Bitte wählen Sie aus, welcher Gruppe Ihre Organisation zugehörig ist.

IHKIHK

GERICHTGERICHT

QUALIFIZIERTE EINRICHTUNGQUALIFIZIERTE EINRICHTUNG

BERUFSVERBANDBERUFSVERBAND

WIRTSCHAFTSVERBANDWIRTSCHAFTSVERBAND



JAJA 
Wir erheben Daten auf eine
strukturierte Art und Weise.

SCHÄTZUNGSCHÄTZUNG
Wir haben Unterlagen, auf
deren Grundlage wir eine

Schätzung vornehmen
können.

EXPERTISEEXPERTISE
Wir haben keine

Unterlagen, aber eine
Einschätzung ist möglich.

NEINNEIN
Wir erheben keine Daten
und können auch keine
Schätzung vornehmen.

EINORDNUNG DATENLAGE

3. INWIEFERN GIBT ES EINE DATENLAGE ZU ABMAHNUNGEN UND/ODER
MISSBRÄUCHLICHEN ABMAHNUNGEN IM SINNE DES UWG?
Bitte wählen Sie eine der folgenden Alternativen aus.

*

METHODE DER DATENERHEBUNG

4. WIE WERDEN DATEN ERHOBEN?
Bitte beschreiben Sie kurz den Prozess der Datenerhebung, falls Sie zum Thema

Abmahnungen im Sinne des UWG Daten erheben. Im Falle einer digitalen

Datenerhebung machen Sie gerne genauere Angaben zur Art der Software. 

GRUNDSÄTZLICHE MEINUNG ZU DER REFORM DES UWG

5.1 HAT ES IHRER MEINUNG NACH EINER GESETZESREFORM DES UWG
BEZÜGLICH DES THEMAS ABMAHNUNGEN BEDURFT?
Bitte wählen Sie eine Alternative aus. Diese Frage bezieht sich auf das am 10.

September 2020 vom Deutschen Bundestag beschlossene Gesetz zur Stärkung des

fairen Wettbewerbes.

JA!JA! Es bedurfte grundsätzliche einer Reform des UWG bezüglich des Themas

Abmahnungen.

NEIN!NEIN! Es bedurfte keiner Reform des UWG. Die Reformierung des UWG wird für die

Rechtspraxis keine Verbesserung bedeuten.

Keine Angaben.Keine Angaben. Meine Organisation und mich beschäftigt das Thema Abmahnungen in

der Rechtspraxis zu wenig, als dass wir eine Aussage treffen können.



5.2 Bitte erläutern Sie kurz Ihre Antwort. Wenn Sie "Ja" gewählt haben, führen Sie bitte

aus, welche konkreten Aspekte Ihrer Ansicht nach der Neuregelung bedurften. 



KAPITEL 2 | KENNZAHLEN ZU ABMAHNUNGENKAPITEL 2 | KENNZAHLEN ZU ABMAHNUNGEN

Studie im Auftrag des BMJV zum Thema "Evaluierung derStudie im Auftrag des BMJV zum Thema "Evaluierung der
Regelungen zur Verhinderung des Abmahnmissbrauchs" imRegelungen zur Verhinderung des Abmahnmissbrauchs" im
Sinne des UWG (Qualifizierte Einrichtungen)Sinne des UWG (Qualifizierte Einrichtungen)

Im zweiten Kapitel geht es um die Anzahl der Abmahnungen, die Ihre
Organisation mittelbar oder unmittelbar betreffen.

ERHALTENERHALTEN

AUSGESPROCHEAUSGESPROCHE
NN

ANZAHL DER ABMAHNUNGEN 2019 (ORGANISATION)

6.1 WIE VIELE ABMAHNUNGEN IM SINNE DES UWG HABEN SIE IM JAHR 2019
ALS ORGANISATION ERHALTEN UND AUSGESPROCHEN? (ABSOLUTE ANGABE)
Bitte tragen Sie absolute Werte ein, sofern die Daten vorliegen oder Ihnen eine

Abschätzung möglich ist. Wenn keine Daten vorliegen oder eine Beantwortung aus Ihrer

Sicht keinen Sinn ergibt, geben Sie bitte stattdessen eine kurze Erläuterung im Freitext.

6.2 Falls Sie die Frage 6.1 nach der Anzahl der Abmahnungen Ihrer Organisation nicht

beantworten können, geben Sie hier bitte eine kurze Erläuterung.

ANZAHL DERANZAHL DER
FESTGESTELLTEFESTGESTELLTE
NN
RECHTSMISSBRÄRECHTSMISSBRÄ
UCHEUCHE

ANZAHL DER MISSBRÄUCHLICHEN ABMAHNUNGEN 2019
(ORGANISATION)

7.1 WIE VIELE DER VON IHNEN ALS ORGANISATION AUSGESTELLTEN
ABMAHNUNGEN IM SINNE DES UWG IM JAHR 2019 WURDEN NACHTRÄGLICH
DURCH GERICHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN ALS MISSBRÄUCHLICH
QUALIFIZIERT? 
Bitte tragen Sie absolute Werte ein, sofern die Daten vorliegen oder Ihnen eine

Abschätzung möglich ist. Wenn keine Daten vorliegen oder eine Beantwortung aus Ihrer

Sicht keinen Sinn ergibt, geben Sie bitte stattdessen eine kurze Erläuterung im Freitext.



7.2 Falls Sie die Frage 7.1 nach der Anzahl der missbräuchlichen Abmahnungen Ihrer

Organisation nicht beantworten können, geben Sie hier bitte eine kurze Erläuterung.

7.3 Bitte geben Sie kurz an, welche Begründungen die Gerichte für die Feststellung von

Rechtsmissbräuchen Ihrer Organisation bei Abmahnungen im Sinne des UWG angeführt

haben.

BEDEUTUNG DES FLIEGENDEN GERICHTSSTANDES

8.1 IN WIE VIELEN FÄLLEN DER GERICHTLICHEN GELTENDMACHUNG DER MIT
EINER ABMAHNUNG VERFOLGTEN ANSPRÜCHE IHRER ORGANISATION LAG IM
JAHRE 2019 EIN FALL DES SOGENANNTEN "FLIEGENDEN GERICHTSSTANDES"
VOR? (%-ANGABE)
Bitte tragen Sie prozentuale Werte ein, sofern die Daten vorliegen oder Ihnen eine

Abschätzung möglich ist. Wenn keine Daten vorliegen oder eine Beantwortung aus Ihrer

Sicht keinen Sinn ergibt, geben Sie bitte stattdessen eine kurze Erläuterung im Freitext.

8.2 Falls Sie die Frage 8.1 nach dem Anteil des sogenannten "Fliegenden

Gerichtsstandes" an allen Ihren gerichtlichen Geltendmachungen nicht beantworten

können, geben Sie hier bitte eine kurze Erläuterung.

8.3 In wie vielen Fällen, in denen ein Gericht eine missbräuchliche Abmahnungen

ausgeurteilt hat, wurde von Ihrer Organisation im Jahr 2019 der "Fliegende

Gerichtsstand" in Anspruch genommen?



ANZAHL VERTRAGSSTRAFEN BEI ABMAHNUNGEN

9.1 IN WIE VIELEN FÄLLEN WURDE IN DEN VON IHNEN ALS ORGANISATION
AUSGESPROCHENEN ABMAHNUNGEN IN 2019 IM SINNE DES UWG EINE
KONKRETE VERTRAGSSTRAFE (IN DER UNTERLASSUNGSERKLÄRUNG)
GENANNT? (%-ANGABE)
Bitte tragen Sie prozentuale Werte ein, die auf konkreten Daten oder Ihrer Abschätzung

basieren können. 

9.2 In wie vielen Fällen einer mit dem Abgemahnten vereinbarten Vertragsstrafe haben

Sie diese bei erneutem Verstoß tatsächlich eingefordert? (%-Angabe)

9.3 Bitte geben Sie an, für wie valide die Daten zu den Vertragsstrafen zu bewerten sind.



KAPITEL 3 | EINSCHÄTZUNG ZUR RECHTSWIRKLICHKEIT VONKAPITEL 3 | EINSCHÄTZUNG ZUR RECHTSWIRKLICHKEIT VON
ABMAHNUNGEN IN DEUTSCHLANDABMAHNUNGEN IN DEUTSCHLAND

Studie im Auftrag des BMJV zum Thema "Evaluierung derStudie im Auftrag des BMJV zum Thema "Evaluierung der
Regelungen zur Verhinderung des Abmahnmissbrauchs" imRegelungen zur Verhinderung des Abmahnmissbrauchs" im
Sinne des UWG (Qualifizierte Einrichtungen)Sinne des UWG (Qualifizierte Einrichtungen)

Im dritten Kapitel geht es um Ihre Einschätzung zur Rechtswirklichkeit von
Abmahnungen im Sinne des UWG und zu den rechtlichen Rahmenbedingungen.

ANFORDERUNGEN AN ANSPRUCHSGRUPPEN 

12.1 SIND SIE DER MEINUNG, DASS DIE ANFORDERUNGEN AN DIE
ANSPRUCHSBERECHTIGTEN ZUR GELTENDMACHUNG VON
UNTERLASSUNGSANSPRÜCHEN DURCH ABMAHNUNGEN IM SINNE DES UWG
UND GERICHTSVERFAHREN ERHÖHT WERDEN SOLLTEN?
Bitte wählen Sie die Option aus, die aus Ihrer Sicht zutrifft.

JA! JA! Die Anforderungen sollten definitiv erhöht werden.

NEIN! NEIN! Die Anforderungen sind hoch genug. 

12.2 WENN JA: Für welche Gruppen von Anspruchsberechtigten sollten die

Anforderungen erhöht werden?

KAMMERNKAMMERN

VERBÄNDEVERBÄNDE

MITBEWERBERMITBEWERBER



12.3 WENN JA: Welche weiteren Anforderungen sollten gestellt werden?

GLEICHER MARKT:GLEICHER MARKT: Der Verband muss Mitglieder haben, die auf dem gleichen Markt

tätig sind.

ERHEBLICHER WETTBEWERB:ERHEBLICHER WETTBEWERB: Dem Verband sollte eine erhebliche Zahl an

Mitbewerbern auf dem jeweils einschlägigen Markt angehören.

MINDESTANZAHL MITGLIEDER:MINDESTANZAHL MITGLIEDER: Der Verband muss eine bestimmte Mindestanzahl von

Mitgliedern haben.

ZIEL = STÄRKUNG DES LAUTEREN WETTBEWERBS:ZIEL = STÄRKUNG DES LAUTEREN WETTBEWERBS:  Der Verband muss als Ziel die

Stärkung des lauteren Wettbewerbs haben und seine Mitglieder entsprechend beraten.

HINREICHENDE AUSSTATTUNG:HINREICHENDE AUSSTATTUNG: Der Verband soll eine hinreichende personelle,

sachliche und finanzielle Ausstattung zur dauerhaften Wahrnehmung seiner Aufgaben

haben.

KEINE UNANGEMESSENEN ZUWENDUNGEN:KEINE UNANGEMESSENEN ZUWENDUNGEN: Der Verband soll keine unangemessen

hohen Zuwendungen erheben.

SONSTIGES (Bitte angeben)

REGISTRIERUNGS- UND BERICHTSPFLICHT 

13.1 SOLLTEN DIE WIRTSCHAFTSVERBÄNDE EINER REGISTRIERUNGS- UND
BERICHTSPFLICHT UNTERWORFEN SEIN, UM ANSPRUCHSBEFUGT ZU SEIN?
Bitte wählen Sie eine Alternative aus.

JA! JA! Wirtschaftsverbände sollten einer Registrierungs- und Berichtspflicht unterworfen

sein.

NEIN! NEIN! Es sollte weiterhin keine Registrierungs- und Berichtspflicht geben.

13.2 Bitte geben Sie eine kurze Erläuterung Ihrer Antwort.



 SEHR SELTENSEHR SELTEN SELTENSELTEN MITTELMITTEL ÖFTERÖFTER SEHR HÄUFIGSEHR HÄUFIG

STATIONÄRER HANDELSTATIONÄRER HANDEL

ONLINE-HANDELONLINE-HANDEL

HANDWERKHANDWERK

MEDIEN UNDMEDIEN UND
RUNDFUNKRUNDFUNK

UNTERHALTUNGUNTERHALTUNG

IMMOBILIENMAKLERIMMOBILIENMAKLER

BILDUNGBILDUNG

FINANZDIENSTLEISTERFINANZDIENSTLEISTER

GASTRONOMIEGASTRONOMIE

LOGISTIKLOGISTIK

TELEKOMMUNIKATIONTELEKOMMUNIKATION

SONSTIGES

EMPFÄNGER VON ABMAHNUNGEN IM SINNE DES UWG

14. UNTERNEHMEN AUS WELCHER BRANCHE ERHALTEN IN IHREN AUGEN
HÄUFIG ABMAHNUNGEN IM SINNE DES UWG? (PRO ZEILE EINE OPTION)
Bitte geben Sie im Folgenden an, wie sehr die Unternehmen folgender Branchen mit dem

Eingang von Abmahnungen zu tun haben. Bei dieser Frage geht es um Ihre subjektive

Einschätzung der allgemeinen Situation unabhängig von Ihrer eigenen Organisation.



 
SEHR SELTENSEHR SELTEN SELTENSELTEN MITTELMITTEL ÖFTERÖFTER

SEHRSEHR
HÄUFIGHÄUFIG

INTERNATIONALE KONZERNEINTERNATIONALE KONZERNE
(Sitz/Stelle in Deutschland) (>
1.000 MA)

GROSSUNTERNEHMENGROSSUNTERNEHMEN (< 1.000
MA)

MITTELSTANDSUNTERNEHMENMITTELSTANDSUNTERNEHMEN
(< 250 MA)

KLEINUNTERNEHMENKLEINUNTERNEHMEN (< 100
MA)

KLEINSTUNTERNEHMENKLEINSTUNTERNEHMEN (< 10
MA)

15. UNTERNEHMEN WELCHER GRÖSSE ERHALTEN IN IHREN AUGEN HÄUFIG
ABMAHNUNGEN IM SINNE DES UWG? (PRO ZEILE EINE OPTION)
Bitte geben Sie im Folgenden an, wie sehr Unternehmen folgender Größe mit dem

Eingang von Abmahnungen zu tun haben. Bei dieser Frage geht es um Ihre subjektive

Einschätzung der allgemeinen Situation unabhängig von Ihrer eigenen Organisation.

 
STIMME NICHT ZUSTIMME NICHT ZU

STIMME EHERSTIMME EHER
NICHT ZUNICHT ZU STIMME EHER ZUSTIMME EHER ZU

STIMME VOLL UNDSTIMME VOLL UND
GANZ ZUGANZ ZU

Der Online-Handel
erhält den Großteil
(über 60%) der
missbräuchlichen
Abmahnungen im
Sinne des UWG.

Den Großteil (über
60%) der
missbräuchlichen
Abmahnungen im
Sinne des UWG
erhalten Klein- und
Kleinstunternehmen
(<100 MA).

EMPFÄNGER VON MISSBRÄUCHLICHEN ABMAHNUNGEN IM
SINNE DES UWG

16. BITTE WÄHLEN SIE AUS, INWIEFERN SIE DEN FOLGENDEN AUSSAGEN
BEZÜGLICH MISSBRÄUCHLICHER ABMAHNUNGEN ZUSTIMMEN.
Bei dieser Frage geht es um Ihre subjektive Einschätzung bezüglich des

Rechtsmissbrauchs zu Lasten der Empfänger von missbräuchlichen Abmahnungen.



KAPITEL 4 | MÖGLICHE WEGE ZUR REDUZIERUNG VONKAPITEL 4 | MÖGLICHE WEGE ZUR REDUZIERUNG VON
MISSBRÄUCHLICHEN ABMAHNUNGENMISSBRÄUCHLICHEN ABMAHNUNGEN

Im vierten Teil geht es um Fragen zur inhaltlichen Ausgestaltung von Abmahnungen und
inwiefern diese gesetzlich vorgegeben sein sollte.



INDIZIEN FÜR MISSBRAUCH

17. VON WELCHEN INDIZIEN GEHEN SIE AUS, WENN SIE EINE ABMAHNUNG ALS
RECHTSMISSBRÄUCHLICH EINORDNEN? (MEHRFACHAUSWAHL)
Bitte wählen Sie die Felder aus, die aus Ihrer Sicht zutreffen.

ZAHL DER ABMAHNUNGEN:ZAHL DER ABMAHNUNGEN: Der Abmahnende macht eine große Zahl von

Abmahnungen gegen die gleiche Rechtsvorschrift geltend.

SACHGRUNDLOSE EINZELVERFOLGUNG:SACHGRUNDLOSE EINZELVERFOLGUNG: Bei mehreren Handelnden werden Ansprüche

ohne sachlichen Grund nicht zusammen, sondern getrennt geltend gemacht oder

Verstöße, die zusammen verfolgt werden könnten, werden einzeln abgemahnt.

UNVERHÄLTNISMÄSSIG ZUR GESCHÄFTSTÄTIGKEIT:UNVERHÄLTNISMÄSSIG ZUR GESCHÄFTSTÄTIGKEIT: Der Umfang der Abmahnungen

bei Mitbewerber steht außer Verhältnis zur Geschäftstätigkeit des Abmahnenden.

UNZULÄSSIGE KOOPERATION MIT ANWÄLTEN/PROZESSFINANZIERERN:UNZULÄSSIGE KOOPERATION MIT ANWÄLTEN/PROZESSFINANZIERERN: Der

Abmahnende trägt das geschäftliche Risiko nicht selbst, sondern kooperiert mit

Anwälten und/oder Prozessfinanzierern, die ihm dieses Risiko vollständig abnehmen.

ÜBERHÖHTER GEGENSTANDSWERT:ÜBERHÖHTER GEGENSTANDSWERT: Es liegt eine deutlich überhöhte

Gegenstandswertfestsetzung durch Mitbewerber vor.

ÜBERHÖHTE VERTRAGSSTRAFEN:ÜBERHÖHTE VERTRAGSSTRAFEN: Es werden deutlich überhöhte Vertragsstrafen

vereinbart oder gefordert.

ZU WEITE UNTERLASSUNGSVERPFLICHTUNG:ZU WEITE UNTERLASSUNGSVERPFLICHTUNG: Die Unterlassungsverpflichtung wird im

Verhältnis zur abgemahnten Rechtsverletzung zu weit formuliert.

KEIN VERSCHULDEN:KEIN VERSCHULDEN: Die Vertragsstrafe soll unabhängig von einem Verschulden des

Abgemahnten anfallen.

NUR ABMAHNKOSTEN:NUR ABMAHNKOSTEN: Es werden nur die Abmahnkosten eingeklagt, aber nicht auch

der Unterlassungsanspruch.

ABKAUF:ABKAUF: Der Abmahnende will sich die anschließende Klage abkaufen lassen.

FLIEGENDER GERICHTSSTAND:FLIEGENDER GERICHTSSTAND: Der fliegende Gerichtsstand wird ausgenutzt.

ZWECK = BEHINDERUNG:ZWECK = BEHINDERUNG: Der Abmahnende verfolgt vor allem die Absicht der

unangemessenen/gezielten Behinderung eines Mitbewerbers bis hin zur Verdrängung

(§ 4 Nr. 4 UWG).

SONSTIGES (Bitte angeben)



VERSTÖSSE IN ABMAHNUNGEN IM SINNE DES UWG

18. WELCHE VERSTÖSSE WERDEN BEI ABMAHNUNGEN IM SINNE DES UWG IN
DER REGEL GELTEND GEMACHT? 
Bitte wählen Sie die Alternativen aus, die aus Ihrer Sicht zutreffen. (Mehrfachauswahl

möglich)

IMPRESSUM:IMPRESSUM: Verstoß gegen gesetzliche Informationspflichten (Impressumsverstöße)

WIDERRUFSBELEHRUNG:WIDERRUFSBELEHRUNG: Verstoß gegen gesetzliche Informationspflichten (Fehler in

der Widerrufsbelehrung)

PREISANGABENVERORDNUNG:PREISANGABENVERORDNUNG: Verstoß gegen gesetzliche Kennzeichnungspflichten

(Verstöße gegen die Preisangabenverordnung)

SONSTIGE INFORMATIONS- ODER KENNZEICHUNGSPFLICHTEN:SONSTIGE INFORMATIONS- ODER KENNZEICHUNGSPFLICHTEN: Verstoß gegen

sonstige Informations- oder Kennzeichnungspflichten 

KEIN LINK ZU STREITSCHLICHTUNGSPLATTFORM:KEIN LINK ZU STREITSCHLICHTUNGSPLATTFORM: Link zu

Streitschlichtungsplattform nicht vorhanden oder funktioniert nicht

DSGVO:DSGVO: Verstoß gegen die Datenschutz-Grundverordnung

MITBEWERBERSCHUTZ:MITBEWERBERSCHUTZ: Verstoß gegen Vorschriften zum Mitbewerberschutz, § 4 UWG

SCHWARZE LISTE:SCHWARZE LISTE: Verstoß gegen Schwarze Liste, Anhang zu § 3 UWG

IRREFÜHRUNGSVERBOT:IRREFÜHRUNGSVERBOT: Verstoß gegen Irreführungsverbot, §§ 5, 5a UWG

VERGLEICHENDE WERBUNG:VERGLEICHENDE WERBUNG: Verstoß gegen vergleichende Werbung, § 6 UWG

UNZUMUTBARE BELÄSTIGUNG:UNZUMUTBARE BELÄSTIGUNG: Verstoß gegen Verbot der unzumutbaren Belästigung,

§ 7 UWG

AGB:AGB: Verstoß gegen AGB-Recht

Sonstiges (Bitte angeben)



VERTRAGSSTRAFE

19.1 WIE HOCH IST DURCHSCHNITTLICH DIE VERTRAGSSTRAFE IM FALLE
EINER DURCH IHRE ORGANISATION AUSGESPROCHENEN ABMAHNUNG IM
SINNE DES UWG? (EINE OPTION)
Bitte wählen Sie die Option aus, die aus Ihrer Sicht am ehesten zutrifft.

< 1.000 EUR< 1.000 EUR

1.000 - 5.000 EUR1.000 - 5.000 EUR

5.001 - 10.000 EUR5.001 - 10.000 EUR

10.001 - 15.000 EUR10.001 - 15.000 EUR

> 15.000 Euro> 15.000 Euro

HAMBURGER BRAUCH:HAMBURGER BRAUCH: Keine konkrete Summe, sondern Hamburger Brauch

19.2 WIE HOCH IST DURCHSCHNITTLICH DIE EINGENOMMENE
VERTRAGSSTRAFE? (EINE OPTION)
Bitte wählen Sie die Option aus, die aus Ihrer Sicht am ehesten zutrifft.

< 1.000 EUR< 1.000 EUR

1.000 - 5.000 EUR1.000 - 5.000 EUR

5001 - 10.000 EUR5001 - 10.000 EUR

10.001 - 15.000 EUR10.001 - 15.000 EUR

> 15.000 Euro> 15.000 Euro

Keine Angaben:Keine Angaben: In 2019 keine Vertragsstrafe eingenommen



HAMBURGER BRAUCH

20.1 IN WIE VIELE FÄLLE FORMULIERT IHRE ORGANISATION EIN
VERTRAGSSTRAFEVERSPRECHEN IM SINNE DES "HAMBURGER BRAUCHS"?
(%-ANGABE)
Erläuterung: Der sogenannten „Hamburger Brauch“ hat sich aus der Rechtsprechung

bezüglich der Vertragsstrafenhöhe in einer strafbewehrten Unterlassungserklärung

entwickelt. Der Verletzer erklärt sich hiernach dazu bereit, eine Vertragsstrafe zu zahlen,

welche der Rechteinhaber nach billigem Ermessen festsetzt. Im Streitfall soll ein Gericht

über die Höhe der Vertragsstrafe entscheiden.

Bitte tragen Sie prozentuale Werte ein, sofern die Daten vorliegen oder Ihnen eine

Abschätzung möglich ist. Die Angaben beziehen Sie auf die insgesamt ausgestellten

Vertragsstrafeversprechen Ihrer Organisation.

20.2 Wie hoch ist in diesen Fällen durchschnittlich die später durch Ihre Organisation

eingenommene Vertragsstrafe? Bitte geben Sie absolute Werte in Euro an.

UNANGEMESSEN HOHE VERTRAGSSTRAFE

21.1 BEI VORLIEGEN WELCHER ANHALTSPUNKTE GEHEN SIE VON EINER
UNANGEMESSEN HOHEN VERTRAGSSTRAFE AUS? (MEHRFACHAUSWAHL)
Bitte wählen Sie die Optionen aus, die aus Ihrer Sicht zutreffen.

GERINGE VORTEILE:GERINGE VORTEILE: Es entstehen keine oder nur geringe Vorteile durch den Verstoß

für den Schuldner.

WIRTSCHAFTLICHE ÜBERFORDERUNG:WIRTSCHAFTLICHE ÜBERFORDERUNG: Der Abgemahnte wird wirtschaftlich

überfordert (z.B. Größe, Marktstärke und Wettbewerbsfähigkeit des Abgemahnten sind

nicht berücksichtigt).

GERINGER VERSTOß:GERINGER VERSTOß: Die Art, die Schwere oder das Ausmaß des Verstoßes sind gering.

KEIN WIRTSCHAFTLICHES INTERESSE:KEIN WIRTSCHAFTLICHES INTERESSE: Es liegt kein wirtschaftliches Interesse des

Abmahnenden vor.

KEINE FOLGEN FÜR WETTBEWERB:KEINE FOLGEN FÜR WETTBEWERB: Der abgemahnte Verstoß hat keine spürbaren

Folgen für den Wettbewerb.

SONSTIGES (Bitte angeben)



21.2 Würde es die Bestimmung der Angemessenheit oder Unangemessenheit einer

Vertragsstrafe erleichtern, wenn das Gesetz feste Kriterien vorsieht?

JA! JA! Es würde die Bestimmung der Angemessenheit erleichtern.

NEIN! NEIN! Die Bestimmung der Angemessenheit ist auch heute schon möglich.

21.3 WENN JA: Welche weiteren Kriterien sollten noch gesetzlich festgehalten werden?

KAPITEL 5 | ABWEHR VON ABMAHNUNGENKAPITEL 5 | ABWEHR VON ABMAHNUNGEN

Im fünften Teil geht es um die Abwehr von Abmahnungen.

ABWEHRMAßNAHMEN VON ABMAHNUNGEN IM SINNE DES
UWG

22.1 IN WIE VIELEN FÄLLEN SETZEN SICH DIE VON IHNEN ABGEMAHNTEN ZUR
WEHR GEGEN IHRE ABMAHNUNG IM SINNE DES UWG? (%-ANGABE)
Bitte tragen Sie prozentuale Werte ein, sofern die Daten vorliegen oder Ihnen eine

Abschätzung möglich ist. Wenn keine Daten vorliegen oder eine Beantwortung aus Ihrer

Sicht keinen Sinn ergibt, geben Sie bitte stattdessen eine kurze Erläuterung im Freitext.

22.2 Falls Sie die Frage 22.1 nach der prozentualen Angaben der Abwehrmaßnahmen

nicht beantworten können, geben Sie hier bitte eine kurze Erläuterung.



22.3 Welche der folgenden Abwehrmaßnahmen werden in diesen Fällen ergriffen?

ZURÜCKWEISUNG:ZURÜCKWEISUNG: Vom Abgemahnten vollständig zurückgewiesen.

KEINE KOSTEN:KEINE KOSTEN: Der Abgemahnte gibt die Unterlassungserklärung und evtl. ein

Vertragsstrafeversprechen ab, aber zahlt die Kosten nicht.

GEÄNDERTE UNTERLASSUNG:GEÄNDERTE UNTERLASSUNG: Die Unterlassungserklärung wurde vom Abgemahnten

oder einvernehmlich abgeändert.

KOSTENREDUZIERUNG:KOSTENREDUZIERUNG: Eine Kostenreduzierung wurde verlangt oder vereinbart.

ZU GERICHT:ZU GERICHT: Abgemahnter strebt ein gerichtliches Verfahren an.

EINIGUNGSSTELLENVERFAHREN:EINIGUNGSSTELLENVERFAHREN: Abgemahnter beantragt ein

Einigungsstellenverfahren.

SONSTIGES (Bitte angeben)

GERICHTLICHE ABWEHR VON ABMAHNUNGEN IM SINNE DES
UWG

23.1 IN WIE VIELEN FÄLLEN SETZEN SICH BETROFFENE IM RAHMEN EINES
GERICHTSVERFAHRENS ZUR WEHR GEGEN ABMAHNUNGEN IM SINNE DES
UWG, DIE SIE VON IHRER ORGANISATION ERHALTEN? (%-ANGABE)
Bitte füllen Sie die Felder, sofern Ihnen Daten vorliegen oder eine Abschätzung möglich

ist. 

23.2 Falls Sie die Frage 23.1 nach der prozentualen Angaben der Abwehrmaßnahmen

nicht beantworten können, geben Sie hier bitte eine kurze Erläuterung.



23.3 Bitte geben Sie an, wodurch Betroffene häufig gehindert werden, sich im Rahmen

eines Gerichtsverfahrens zur Wehr zu setzen.

KOSTEN:KOSTEN: Zu hohe Kosten

UNSICHERHEIT:UNSICHERHEIT: Angst vor Niederlage

KEIN BEISTAND:KEIN BEISTAND: Kein Rechtsrat verfügbar

NACHVOLLZIEHBAR:NACHVOLLZIEHBAR: Abmahnung inhaltlich berechtigt

KEINE GEGENANSPRÜCHE:KEINE GEGENANSPRÜCHE: Fehlende Gegenansprüche (z.B. Schadensersatzansprüche)

DARLEGUNGSLAST:DARLEGUNGSLAST: Gegenansprüche schwer durchsetzbar/zu hohe Darlegungslast

SONSTIGES (Bitte angeben)

SEHR GERING SEHR HOCH

GEGENANSPRÜCHE DES ABGEMAHNTEN

24.1 WIE BEWERTEN SIE DIE DERZEITIGE MÖGLICHKEIT, DIE EIN
MISSBRÄUCHLICH ABGEMAHNTER HAT, UM SEINE GEGENANSPRÜCHE
DURCHZUSETZEN? (SKALENFRAGE 1-5)
Bitte geben Sie auf einer Skala von 1-5 Ihre Meinung an, wobei 1 "sehr gering" und 5

"sehr hoch" bedeuten.

Š Š Š Š Š

24.2 Welche Änderungen im geltenden Recht sehen Sie als sinnvoll an, um die

Möglichkeiten eines missbräuchlich Abgemahnten zu verbessern, einen Gegenanspruch

durchzusetzen?

KAPITEL 6 | MÖGLICHE WEGE ZUR REDUZIERUNG VONKAPITEL 6 | MÖGLICHE WEGE ZUR REDUZIERUNG VON
MISSBRÄUCHLICHEN ABMAHNUNGENMISSBRÄUCHLICHEN ABMAHNUNGEN

Im sechsten Teil geht es um Fragen zur inhaltlichen Ausgestaltung von Abmahnungen und
inwiefern diese gesetzlich vorgegeben sein sollte. 



VERPFLICHTENDE ANGABEN IN ABMAHNUNGEN

25.1 SOLLTE IHRER MEINUNG NACH GESETZLICH VORGESCHRIEBEN SEIN,
WELCHE ANGABEN ABMAHNUNGEN IM SINNE DES UWG ENTHALTEN MÜSSEN?
Bitte wählen Sie eine Alternative aus.

JA!JA! Bestimme Angaben sollten gesetzlich festgeschrieben sein.

Nein!Nein! Die aktuelle Regelung ist bereits ausreichend und Angaben sollte nicht

festgeschrieben sein. 

Kein Angaben.Kein Angaben. 

25.2 Falls Sie bei der vorherigen Frage mit "Ja" geantwortet haben, geben Sie bitte an,

welche Angaben in Abmahnungen im Sinne des UWG Ihrer Meinung nach gesetzlich

festgeschrieben sein sollten.

NAME:NAME: Der Name des Abmahnenden

FIRMA:FIRMA: Die Firma des Abmahnenden

RECHTSVERTRETER:RECHTSVERTRETER: Im Fall einer Vertretung zusätzlich Name oder Firma des

Vertreters

VORAUSSETZUNGEN:VORAUSSETZUNGEN: Die Voraussetzungen der Anspruchsberechtigung des

Abmahnenden

HÖHE:HÖHE: Die Höhe des Aufwendungsersatzanspruches

BERECHNUNG:BERECHNUNG: Die Berechnung des Aufwendungsersatzanspruches

RECHTSVERLETZUNG:RECHTSVERLETZUNG: Die konkrete Rechtsverletzung

UMSTÄNDE:UMSTÄNDE: Die Angabe der tatsächlichen Umstände der Rechtsverletzung

VORFORMULIERTE UNTERLASSUNGSERKLÄRUNG:VORFORMULIERTE UNTERLASSUNGSERKLÄRUNG: Eine vorformulierte

Unterlassungserklärung

SONSTIGES (Bitte angeben)

BEKÄMPFUNG VON MISSBRAUCH

26.1 BITTE BEWERTEN SIE FOLGENDE AUSSAGEN ZUR BEKÄMPFUNG VON
MISSBRÄUCHLICHEN ABMAHNUNGEN IM SINNE DES UWG.
Bitte wählen Sie in jeder Zeile aus, ob Sie basierend auf Ihren Erfahrungen und Ihrer



 STIMMESTIMME
NICHT ZUNICHT ZU

STIMME EHERSTIMME EHER
NICHT ZUNICHT ZU

STIMMESTIMME
EHER ZUEHER ZU

STIMME VOLLSTIMME VOLL
UND GANZ ZUUND GANZ ZU

Eine Einschränkung der
Kostenerstattung würde zu
einem Rückgang von
Mitbewerberabmahnungen
führen.

Ein Ausschluss der
Kostenerstattung bei
bestimmten Verstößen
würde zu einem Rückgang
von
Mitbewerberabmahnungen
führen.

Eine Bewertung, ob eine
missbräuchliche
Abmahnung vorliegt, fällt
nach geltendem Recht
einfach.

Es fällt einfach, Indizien
zur Annahme einer
missbräuchlichen
Abmahnung zu ermitteln.

Die Anforderungen an die
Darlegungslast (Beweis für
Missbrauch) sind aktuell
einfach zu erfüllen.

Ein missbräuchlich
Abgemahnter hat es
aktuell einfach, seine
Gegenansprüche
durchzusetzen.

Die Abschaffung des
fliegenden Gerichtsstandes
für Verstöße im
elektronischen
Geschäftsverkehr oder in
Telemedien würde zu einer
Reduzierung des
Rechtsmissbrauchs führen.

subjektiven Einschätzung der jeweiligen Aussage zustimmen. Die Aussagen betreffen

sowohl die aktuelle Situation als auch hypothetische Überlegungen zur Reform des

UWG.



Die Abschaffung des
fliegenden
Gerichtsstandes würde bei
Klagen gegen
Kleinunternehmen zu einer
nennenswerten
Reduzierung der Zahl
missbräuchlicher
Abmahnungen führen.

Das generelle Vorschalten
eines Einigungsstellen-
/Schlichtungsverfahrens
würde zu einer
Reduzierung der Zahl
missbräuchlicher
Abmahnungen führen.

 STIMMESTIMME
NICHT ZUNICHT ZU

STIMME EHERSTIMME EHER
NICHT ZUNICHT ZU

STIMMESTIMME
EHER ZUEHER ZU

STIMME VOLLSTIMME VOLL
UND GANZ ZUUND GANZ ZU

26.2.1 Würde es für die Feststellung einer missbräuchlichen Abmahnung sinnvoll sein,

dass einige der bisher durch die höchstrichterliche Rechtsprechung gefestigten Indizien

zu gesetzlichen Vermutungen oder Regelbeispielen werden?

JA! JA! Es wäre für die Feststellung von missbräuchlichen Abmahnungen sinnvoll.

NEIN! NEIN! Es wäre für die Feststellung von missbräuchlichen Abmahnungen nicht sinnvoll.

26.2.2 Falls Sie Frage 26.2.1 mit "Ja" beantwortet haben, erläutern Sie bitte, welche

Indizien aus Ihrer Sicht zu gesetzlichen Vermutungen oder Regelbeispielen werden

sollten?



WEITERE MASSNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG VON
ABMAHNMISSBRAUCH IM BEREICH DES UWG

27. WELCHE WEITEREN MASSNAHMEN SIND IN IHREN AUGEN BEI DER
BEKÄMPFUNG VON RECHTSMISSBRAUCH ERFORDERLICH
(MEHRFACHAUSWAHL)? 
Bitte wählen Sie die Maßnahmen aus, die aus Ihrer Sicht zur Bekämpfung und zur

Reduzierung von Abmahnmissbrauch beitragen können. 

Limitierung der Anwaltskosten

Abschöpfung von Vertragsstrafen durch Staat/gemeinnützige Organisationen

Generelles Vorschalten eines Schlichtungsverfahrens

Änderungen des materiellen Rechts (z.B. Einführung einer eigenen Spürbarkeitsregel

bei § 3a UWG)

Ausschluss der Vertragsstrafe für Mitbewerber bei erster Abmahnung

Einschränkung der Klagebefugnis für Mitbewerber

Einschränkung der Klagebefugnis für Wirtschaftsverbände (mind. 75 Mitglieder, mind.

seit einem Jahr tätig)

Eintragungspflicht nach konkreten Kriterien für alle Klagebefugten

SONSTIGES (Bitte angeben)



EINFÜHRUNG & DATENSCHUTZEINFÜHRUNG & DATENSCHUTZ

Studie im Auftrag des BMJV zum Thema "Evaluierung derStudie im Auftrag des BMJV zum Thema "Evaluierung der
Regelungen zur Verhinderung des Abmahnmissbrauchs" imRegelungen zur Verhinderung des Abmahnmissbrauchs" im
Sinne des UWG (Befragung der Berufsverbände)Sinne des UWG (Befragung der Berufsverbände)

Sehr geehrte/r Interview-Partner/in,

herzlichen Dank, dass Sie im Rahmen der Studie im Auftrag des
Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz bei der
Datenerhebung zum Thema "Evaluierung der Regelungen zur Verhinderung des
Abmahnmissbrauchs" teilnehmen.

Das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) enthält bereits jetzt
gegenwärtig einige Regelungen, die den Missbrauch wettbewerbsrechtlicher
Abmahnungen verhindern sollen. In diesem Zuge soll eine Evaluierung
durchgeführt werden, inwiefern missbräuchliche Abmahnungen in der
Rechtspraxis nach geltendem Recht gleichwohl vorkommen und inwieweit diese
durch weitere rechtliche Maßnahmen verhindert werden können. 

Durch Ihre Teilnahme unterstützen Sie den Gesetzgeber bei seinem Anliegen,
den Wettbewerb im Sinne eines fairen Umgangs im Markt zu stärken.

Die Teilnahme wird ca. 10-15 Minuten erfordern. Als Dank werden Ihnen im
Nachgang nach der Veröffentlichung die Ergebnisse in au ereiteter Form zur
Verfügung gestellt. 

Vielen Dank.

DATENSCHUTZINFORMATIONENDATENSCHUTZINFORMATIONEN

Bitte entnehmen Sie die Datenschutzinformationen dem Anhang der E-Mail, in der Sie auch
den Link zur Umfrage gefunden haben. Bitte lesen Sie die Datenschutzinformationen
aufmerksam durch.



Kapitel 1 | STKapitel 1 | STAMMDATEN, DATENLAGE UND STANDPUNKTAMMDATEN, DATENLAGE UND STANDPUNKT

Studie im Auftrag des BMJV zum Thema "Evaluierung derStudie im Auftrag des BMJV zum Thema "Evaluierung der
Regelungen zur Verhinderung des Abmahnmissbrauchs" imRegelungen zur Verhinderung des Abmahnmissbrauchs" im
Sinne des UWG (Befragung der Berufsverbände)Sinne des UWG (Befragung der Berufsverbände)

Im ersten Kapitel geht es um Ihre demographischen Daten und eine
Einschätzung der Datengrundlage, die Sie zum Thema Abmahnungen
(ausschließlich) im Bereich des UWG vorliegen haben.

1.1 Wie heißt die1.1 Wie heißt die
Organisation, derOrganisation, der
Sie angehören?Sie angehören?
(Ihre
Organisation)

1.2 Wie heißen1.2 Wie heißen
Sie?Sie? (Ihr Name)

TEILNEHMER/IN STUDIE

1. WER NIMMT AN DER STUDIE TEIL?
Bitte geben Sie Ihren Namen und Ihre Organisation an.

EINORDNUNG

2. WELCHER GRUPPE GEHÖREN SIE AN?
Bitte Sie wählen aus, welcher Gruppe Ihre Organisation zugehörig ist.

IHKIHK

GERICHTGERICHT

QUALIFIZIERTE EINRICHTUNGQUALIFIZIERTE EINRICHTUNG

BERUFSVERBANDBERUFSVERBAND

WIRTSCHAFTSVERBANDWIRTSCHAFTSVERBAND



JAJA 
Wir erheben Daten auf eine
strukturierte Art und Weise.

SCHÄTZUNGSCHÄTZUNG
Wir haben Unterlagen, auf
deren Grundlage wir eine

Schätzung vornehmen
können.

EXPERTISEEXPERTISE
Wir haben keine

Unterlagen, aber eine
Einschätzung ist möglich.

NEINNEIN
Wir erheben keine Daten
und können auch keine
Schätzung vornehmen.

EINORDNUNG DATENLAGE

3. INWIEFERN GIBT ES EINE DATENLAGE ZU ABMAHNUNGEN UND/ODER
MISSBRÄUCHLICHEN ABMAHNUNGEN IM SINNE DES UWG?
Bitte wählen Sie eine der folgenden Alternativen aus.

*

METHODE DER DATENERHEBUNG

4. WIE WERDEN DATEN ERHOBEN?
Bitte beschreiben Sie kurz den Prozess der Datenerhebung, falls Sie zum Thema

Abmahnungen im Sinne des UWG Daten erheben. Im Falle einer digitalen

Datenerhebung machen Sie gerne genauere Angaben zur Art der Software. 

GRUNDSÄTZLICHE MEINUNG ZU EINER REFORM DES UWG

5.1 HAT ES IHRER MEINUNG NACH EINER GESETZESREFORM DES UWG
BEZÜGLICH DES THEMAS ABMAHNUNGEN BEDURFT?
Bitte wählen Sie eine Alternative aus. Diese Frage bezieht sich auf das am 10.

September 2020 vom Deutschen Bundestag beschlossene Gesetz zur Stärkung des

fairen Wettbewerbes.

JA!JA! Es bedurfte grundsätzliche einer Reform des UWG bezüglich des Themas

Abmahnungen.

NEIN!NEIN! Es bedurfte keiner Reform des UWG. Die Reformierung des UWG wird für die

Rechtspraxis keine Verbesserung bedeuten.

Keine Angaben.Keine Angaben. Meine Organisation und mich beschäftigt das Thema Abmahnungen in

der Rechtspraxis zu wenig, als dass wir eine Aussage treffen können.



5.2 Bitte erläutern Sie kurz Ihre Antwort. Wenn Sie "Ja" gewählt haben, führen Sie bitte

aus, welche konkreten Aspekte Ihrer Ansicht nach der Neuregelung bedurften. 



KAPITEL 2 | KENNZAHLEN ZU ABMAHNUNGENKAPITEL 2 | KENNZAHLEN ZU ABMAHNUNGEN

Studie im Auftrag des BMJV zum Thema "Evaluierung derStudie im Auftrag des BMJV zum Thema "Evaluierung der
Regelungen zur Verhinderung des Abmahnmissbrauchs" imRegelungen zur Verhinderung des Abmahnmissbrauchs" im
Sinne des UWG (Befragung der Berufsverbände)Sinne des UWG (Befragung der Berufsverbände)

Im zweiten Kapitel geht es um die Anzahl der Abmahnungen, die Ihre
Organisation mittelbar oder unmittelbar betreffen.

ERHALTENERHALTEN

AUSGESPROCHEAUSGESPROCHE
NN

ANZAHL DER ABMAHNUNGEN 2019 (MITGLIEDER)

6.1 WIE VIELE ABMAHNUNGEN IM SINNE DES UWG HABEN IHRE MITGLIEDER IM
JAHR 2019 ERHALTEN UND AUSGESPROCHEN? (ABSOLUTE ANGABE)
Bitte tragen Sie absolute Werte ein, sofern Ihnen Daten zu Ihren Mitgliedern vorliegen

oder Ihnen eine Abschätzung möglich ist. Wenn keine Daten vorliegen oder eine

Beantwortung aus Ihrer Sicht keinen Sinn ergibt, geben Sie bitte stattdessen eine kurze

Erläuterung im Freitext. 

6.2 Falls Sie die Frage 6.1 nach der Anzahl der Abmahnungen Ihrer Mitglieder nicht

beantworten können, geben Sie hier bitte eine kurze Erläuterung.

ERHALTENERHALTEN

AUSGESPROCHEAUSGESPROCHE
NN

ANZAHL DER ABMAHNUNGEN 2019 (ORGANISATION)

7.1 WIE VIELE ABMAHNUNGEN IM SINNE DES UWG HABEN SIE IM JAHR 2019
ALS ORGANISATION ERHALTEN UND AUSGESPROCHEN? (ABSOLUTE ANGABE)
Bitte tragen Sie absolute Werte ein, sofern die Daten vorliegen oder Ihnen eine

Abschätzung möglich ist. Wenn keine Daten vorliegen oder eine Beantwortung aus Ihrer

Sicht keinen Sinn ergibt, geben Sie bitte stattdessen eine kurze Erläuterung im Freitext. 



7.2 Falls Sie die Frage 7.1 nach der Anzahl der Abmahnungen Ihrer Organisation nicht

beantworten können, geben Sie hier bitte eine kurze Erläuterung.



KAPITEL 3 | EINSCHÄTZUNG ZUR RECHTSWIRKLICHKEIT VONKAPITEL 3 | EINSCHÄTZUNG ZUR RECHTSWIRKLICHKEIT VON
ABMAHNUNGEN IN DEUTSCHLANDABMAHNUNGEN IN DEUTSCHLAND

Studie im Auftrag des BMJV zum Thema "Evaluierung derStudie im Auftrag des BMJV zum Thema "Evaluierung der
Regelungen zur Verhinderung des Abmahnmissbrauchs" imRegelungen zur Verhinderung des Abmahnmissbrauchs" im
Sinne des UWG (Befragung der Berufsverbände)Sinne des UWG (Befragung der Berufsverbände)

Im dritten Kapitel geht es um Ihre Einschätzung zur Rechtswirklichkeit von
Abmahnungen im Sinne des UWG und zu den rechtlichen Rahmenbedingungen.

ANFORDERUNGEN AN ANSPRUCHSGRUPPEN 

8.1 SIND SIE DER MEINUNG, DASS DIE ANFORDERUNGEN AN DIE
ANSPRUCHSBERECHTIGTEN ZUR GELTENDMACHUNG VON
UNTERLASSUNGSANSPRÜCHEN DURCH ABMAHNUNGEN IM SINNE DES UWG
UND GERICHTSVERFAHREN ERHÖHT WERDEN SOLLTEN?
Bitte wählen Sie die Option aus, die aus Ihrer Sicht zutrifft.

JA! JA! Die Anforderungen sollten definitiv erhöht werden.

NEIN! NEIN! Die Anforderungen sind hoch genug. 

8.2 WENN JA: Für welche Gruppen von Anspruchsberechtigten sollten die

Anforderungen erhöht werden?

KAMMERNKAMMERN

VERBÄNDEVERBÄNDE

MITBEWERBERMITBEWERBER



8.3 WENN JA: Welche weiteren Anforderungen sollten gestellt werden?

GLEICHER MARKT:GLEICHER MARKT: Der Verband muss Mitglieder haben, die auf dem gleichen Markt

tätig sind.

ERHEBLICHER WETTBEWERB:ERHEBLICHER WETTBEWERB: Dem Verband sollte eine erhebliche Zahl an

Mitbewerbern auf dem jeweils einschlägigen Markt angehören.

MINDESTANZAHL MITGLIEDER:MINDESTANZAHL MITGLIEDER: Der Verband muss eine bestimmte Anzahl von

Mitgliedern haben.

ZIEL = STÄRKUNG DES LAUTEREN WETTBEWERBS:ZIEL = STÄRKUNG DES LAUTEREN WETTBEWERBS:  Der Verband muss als Ziel die

Stärkung des lauteren Wettbewerbs haben und seine Mitglieder entsprechend beraten.

HINREICHENDE AUSSTATTUNG:HINREICHENDE AUSSTATTUNG: Der Verband hat eine hinreichende personelle,

sachliche und finanzielle Ausstattung zur dauerhaften Wahrnehmung seiner Aufgaben.

KEINE UNANGEMESSENEN ZUWENDUNGEN:KEINE UNANGEMESSENEN ZUWENDUNGEN: Der Verband gewährt Mitgliedern keine

unangemessen hohen Zuwendungen.

SONSTIGES

REGISTRIERUNGS- UND BERICHTSPFLICHT

9.1 Sollten die Wirtschaftsverbände einer Registrierungs- und Berichtspflicht
unterworfen sein, um anspruchsbefugt zu sein?      

JA! JA! Wirtschaftsverbände sollten einer Registrierungs- und Berichtspflicht unterworfen

sein.

NEIN! NEIN! Es sollte weiterhin keine Registrierungs- und Berichtspflicht geben.

9.2 Bitte geben Sie eine kurze Erläuterung Ihrer Antwort.



 SEHR SELTENSEHR SELTEN SELTENSELTEN MITTELMITTEL ÖFTERÖFTER SEHR HÄUFIGSEHR HÄUFIG

STATIONÄRER HANDELSTATIONÄRER HANDEL

ONLINE-HANDELONLINE-HANDEL

HANDWERKHANDWERK

MEDIEN UNDMEDIEN UND
RUNDFUNKRUNDFUNK

UNTERHALTUNGUNTERHALTUNG

IMMOBILIENMAKLERIMMOBILIENMAKLER

BILDUNGBILDUNG

FINANZDIENSTLEISTERFINANZDIENSTLEISTER

GASTRONOMIEGASTRONOMIE

LOGISTIKLOGISTIK

TELEKOMMUNIKATIONTELEKOMMUNIKATION

SONSTIGES

EMPFÄNGER VON ABMAHNUNGEN

10. UNTERNEHMEN AUS WELCHER BRANCHE ERHALTEN IN IHREN AUGEN
HÄUFIG ABMAHNUNGEN IM SINNE DES UWG? (PRO ZEILE EINE OPTION)
Bitte geben Sie im Folgenden an, wie sehr die Unternehmen folgender Branchen mit

dem Eingang von Abmahnungen zu tun haben. Bei dieser Frage geht es um Ihre

subjektive Einschätzung der allgemeinen Situation unabhängig von Ihrer eigenen

Organisation.



 
SEHR SELTENSEHR SELTEN SELTENSELTEN MITTELMITTEL ÖFTERÖFTER

SEHRSEHR
HÄUFIGHÄUFIG

INTERNATIONALE KONZERNEINTERNATIONALE KONZERNE
(Sitz/Stelle in Deutschland) (>
1.000 MA)

GROSSUNTERNEHMENGROSSUNTERNEHMEN (< 1.000
MA)

MITTELSTANDSUNTERNEHMENMITTELSTANDSUNTERNEHMEN
(< 250 MA)

KLEINUNTERNEHMENKLEINUNTERNEHMEN (< 100
MA)

KLEINSTUNTERNEHMENKLEINSTUNTERNEHMEN (< 10
MA)

11. UNTERNEHMEN WELCHER GRÖSSE ERHALTEN IN IHREN AUGEN HÄUFIG
ABMAHNUNGEN IM SINNE DES UWG? (PRO ZEILE EINE OPTION)
Bitte geben Sie im Folgenden an, wie sehr Unternehmen folgender Größe mit dem

Eingang von Abmahnungen zu tun haben. Bei dieser Frage geht es um Ihre subjektive

Einschätzung der allgemeinen Situation unabhängig von Ihrer eigenen Organisation.

 
STIMME NICHT ZUSTIMME NICHT ZU

STIMME EHERSTIMME EHER
NICHT ZUNICHT ZU STIMME EHER ZUSTIMME EHER ZU

STIMME VOLL UNDSTIMME VOLL UND
GANZ ZUGANZ ZU

Der Online-Handel
erhält den Großteil
(über 60%) der
missbräuchlichen
Abmahnungen im
Sinne des UWG.

Den Großteil (über
60%) der
missbräuchlichen
Abmahnungen im
Sinne des UWG
erhalten Klein- und
Kleinstunternehmen
(<100 MA).

EMPFÄNGER VON MISSBRÄUCHLICHEN ABMAHNUNGEN IM
SINNE DES UWG

12. BITTE WÄHLEN SIE AUS, INWIEFERN SIE DEN FOLGENDEN AUSSAGEN
BEZÜGLICH MISSBRÄUCHLICHER ABMAHNUNGEN ZUSTIMMEN.
Bei dieser Frage geht es um Ihre subjektive Einschätzung bezüglich des

Rechtsmissbrauchs zu Lasten der Empfänger von missbräuchlichen Abmahnungen. 



KAPITEL 4 | MÖGLICHE WEGE ZUR REDUZIERUNG VONKAPITEL 4 | MÖGLICHE WEGE ZUR REDUZIERUNG VON
MISSBRÄUCHLICHEN ABMAHNUNGENMISSBRÄUCHLICHEN ABMAHNUNGEN

Im vierten Teil geht es um Fragen zur inhaltlichen Ausgestaltung von Abmahnungen und
inwiefern diese gesetzlich vorgegeben sein sollte. 

VERPFLICHTENDE ANGABEN IN ABMAHNUNGEN

13.1 SOLLTE IHRER MEINUNG NACH GESETZLICH VORGESCHRIEBEN SEIN,
WELCHE ANGABEN ABMAHNUNGEN IM SINNE DES UWG ENTHALTEN MÜSSEN?
Bitte wählen Sie eine Alternative aus.

JA!JA! Bestimme Angaben sollten gesetzlich festgeschrieben sein.

Nein!Nein! Die aktuelle Regelung ist bereits ausreichend und Angaben sollte nicht

festgeschrieben sein.

Kein Angaben.Kein Angaben.

13.2 Falls Sie bei der vorherigen Frage mit "Ja" geantwortet haben, geben Sie bitte an,

welche Angaben in Abmahnungen im Sinne des UWG Ihrer Meinung nach gesetzlich

festgeschrieben sein sollten. 

NAME:NAME: Der Name des Abmahnenden

FIRMA:FIRMA: Die Firma des Abmahnenden

RECHTSVERTRETER:RECHTSVERTRETER: Im Fall einer Vertretung zusätzlich Name oder Firma des

Vertreters

VORAUSSETZUNGEN:VORAUSSETZUNGEN: Die Voraussetzungen der Anspruchsberechtigung des

Abmahnenden

HÖHE:HÖHE: Die Höhe des Aufwendungsersatzanspruches

BERECHNUNG:BERECHNUNG: Die Berechnung des Aufwendungsersatzanspruches

RECHTSVERLETZUNG:RECHTSVERLETZUNG: Die konkrete Rechtsverletzung

UMSTÄNDE:UMSTÄNDE: Die Angabe der tatsächlichen Umstände der Rechtsverletzung

VORFORMULIERTE UNTERLASSUNGSERKLÄRUNG:VORFORMULIERTE UNTERLASSUNGSERKLÄRUNG: Eine vorformulierte

Unterlassungserklärung

SONSTIGES



 STIMMESTIMME
NICHT ZUNICHT ZU

STIMME EHERSTIMME EHER
NICHT ZUNICHT ZU

STIMMESTIMME
EHER ZUEHER ZU

STIMME VOLLSTIMME VOLL
UND GANZ ZUUND GANZ ZU

Eine Einschränkung der
Kostenerstattung würde zu
einem Rückgang von
Mitbewerberabmahnungen
führen.

Ein Ausschluss der
Kostenerstattung bei
bestimmten Verstößen
würde zu einem Rückgang
von
Mitbewerberabmahnungen
führen.

Eine Bewertung, ob eine
missbräuchliche
Abmahnung vorliegt, fällt
nach geltendem Recht
einfach.

Es fällt einfach, Indizien
zur Annahme einer
missbräuchlichen
Abmahnung zu ermitteln.

Die Anforderungen an die
Darlegungslast (Beweis für
Missbrauch) sind aktuell
einfach zu erfüllen.

Ein missbräuchlich
Abgemahnter hat es
aktuell einfach, seine
Gegenansprüche
durchzusetzen.

BEKÄMPFUNG VON MISSBRAUCH

14.1 BITTE BEWERTEN SIE FOLGENDE AUSSAGEN ZUR BEKÄMPFUNG VON
MISSBRÄUCHLICHEN ABMAHNUNGEN.
Bitte wählen Sie in jeder Zeile aus, ob Sie basierend auf Ihren Erfahrungen und Ihrer

subjektiven Einschätzung der jeweiligen Aussage zustimmen. Die Aussagen betreffen

sowohl die aktuelle Situation als auch hypothetische Überlegungen zur Reform des

UWG. 



Die Abschaffung des
fliegenden Gerichtsstandes
für Verstöße im
elektronischen
Geschäftsverkehr oder in
Telemedien würde zu einer
Reduzierung des
Rechtsmissbrauchs führen.

Die Abschaffung des
fliegenden
Gerichtsstandes würde bei
Klagen gegen
Kleinunternehmen zu einer
nennenswerten
Reduzierung der Zahl
missbräuchlicher
Abmahnungen führen.

Das generelle Vorschalten
eines Einigungsstellen-
/Schlichtungsverfahrens
würde zu einer
Reduzierung der Zahl
missbräuchlicher
Abmahnungen führen.

 STIMMESTIMME
NICHT ZUNICHT ZU

STIMME EHERSTIMME EHER
NICHT ZUNICHT ZU

STIMMESTIMME
EHER ZUEHER ZU

STIMME VOLLSTIMME VOLL
UND GANZ ZUUND GANZ ZU

14.2.1 Würde es für die Feststellung einer missbräuchlichen Abmahnung sinnvoll sein,

dass einige der bisher durch die höchstrichterliche Rechtsprechung gefestigten Indizien

zu gesetzlichen Vermutungen oder Regelbeispielen werden?

JA! JA! Es wäre für die Feststellung von missbräuchlichen Abmahnungen sinnvoll.

NEIN! NEIN! Es wäre für die Feststellung von missbräuchlichen Abmahnungen nicht sinnvoll.

14.2.2 Falls Sie Frage 14.2.1 mit "Ja" beantwortet haben, erläutern Sie bitte, welche

Indizien aus Ihrer Sicht zu gesetzlichen Vermutungen oder Regelbeispielen werden

sollten?



WEITERE MASSNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG VON
ABMAHNMISSBRAUCH IM BEREICH DES UWG

15. WELCHE WEITEREN MASSNAHMEN SIND IN IHREN AUGEN BEI DER
BEKÄMPFUNG VON RECHTSMISSBRAUCH ERFORDERLICH
(MERHFACHAUSWAHL)? 
Bitte wählen Sie die Maßnahmen aus, die aus Ihrer Sicht zur Bekämpfung und zur
Reduzierung von Abmahnmissbrauch beitragen können. 

Limitierung der Anwaltskosten

Abschöpfung von Vertragsstrafen durch Staat/gemeinnützige Organisationen

Generelles Vorschalten eines Schlichtungsverfahrens

Änderungen des materiellen Rechts (z.B. Einführung einer eigenen Spürbarkeitsregel

bei § 3a UWG)

Ausschluss der Vertragsstrafe für Mitbewerber bei erster Abmahnung

Einschränkung der Klagebefugnis für Mitbewerber

Einschränkung der Klagebefugnis für Wirtschaftsverbände (mind. 75 Mitglieder, mind.

seit einem Jahr tätig)

Eintragungspflicht nach konkreten Kriterien für alle Klagebefugten

Sonstiges (bitte angeben)



EINFÜHRUNG & DATENSCHUTZEINFÜHRUNG & DATENSCHUTZ

Studie im Auftrag des BMJV zum Thema "Evaluierung derStudie im Auftrag des BMJV zum Thema "Evaluierung der
Regelungen zur Verhinderung des Abmahnmissbrauchs" imRegelungen zur Verhinderung des Abmahnmissbrauchs" im
Sinne des UWG (Befragung der Gerichte)Sinne des UWG (Befragung der Gerichte)

Sehr geehrte/r Interview-Partner/in,

herzlichen Dank, dass Sie im Rahmen der Studie im Auftrag des
Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz bei der
Datenerhebung zum Thema "Evaluierung der Regelungen zur Verhinderung des
Abmahnmissbrauchs" teilnehmen.

Das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) enthält bereits jetzt
gegenwärtig einige Regelungen, die den Missbrauch wettbewerbsrechtlicher
Abmahnungen verhindern sollen. In diesem Zuge soll eine Evaluierung
durchgeführt werden, inwiefern missbräuchliche Abmahnungen in der
Rechtspraxis nach geltendem Recht gleichwohl vorkommen und inwieweit diese
durch weitere rechtliche Maßnahmen verhindert werden können. 

Durch Ihre Teilnahme unterstützen Sie den Gesetzgeber bei seinem Anliegen,
den Wettbewerb im Sinne eines fairen Umgangs im Markt zu stärken.

Die Teilnahme wird ca. 25 Minuten erfordern. Als Dank werden Ihnen im
Nachgang nach der Veröffentlichung die Ergebnisse in au ereiteter Form zur
Verfügung gestellt. 

Vielen Dank.

DATENSCHUTZINFORMATIONENDATENSCHUTZINFORMATIONEN

Bitte entnehmen Sie die Datenschutzinformationen dem Anhang der E-Mail, in der Sie auch
den Link zur Umfrage gefunden haben. Bitte lesen Sie die Datenschutzinformationen
aufmerksam durch.



Kapitel 1 | STAMMDATEN, DATENLAGE UND STANDPUNKTEKapitel 1 | STAMMDATEN, DATENLAGE UND STANDPUNKTE

Studie im Auftrag des BMJV zum Thema "Evaluierung derStudie im Auftrag des BMJV zum Thema "Evaluierung der
Regelungen zur Verhinderung des Abmahnmissbrauchs" imRegelungen zur Verhinderung des Abmahnmissbrauchs" im
Sinne des UWG (Befragung der Gerichte)Sinne des UWG (Befragung der Gerichte)

Im ersten Kapitel geht es um Ihre demographischen Daten und eine
Einschätzung der Datengrundlage, die Sie zum Thema Abmahnungen
(ausschließlich) im Bereich des UWG vorliegen haben.

1.1 Wie heißt das1.1 Wie heißt das
Gericht, dem SieGericht, dem Sie
angehören?angehören?
(Name Gericht)

1.2 Welcher1.2 Welcher
Kammer gehörenKammer gehören
Sie an? Sie an? (Name
Kammer)

1.3 Fälle aus1.3 Fälle aus
welchemwelchem
RechtsgebietRechtsgebiet
beschäftigen Siebeschäftigen Sie
schwerpunktmäßischwerpunktmäßi
g? g? (Rechtsgebiet)

1.4 Wie heißen1.4 Wie heißen
Sie?Sie? (Ihr Name)

TEILNEHMER/IN STUDIE

1. WER NIMMT AN DER STUDIE TEIL?
Bitte geben Sie Ihren Namen und Ihre Organisation an.



EINORDNUNG

2. WELCHER GRUPPE GEHÖREN SIE AN?
Bitte wählen Sie aus, welcher Gruppe Ihre Organisation zugehörig ist.

IHKIHK

GERICHTGERICHT

QUALIFIZIERTE EINRICHTUNGQUALIFIZIERTE EINRICHTUNG

BERUFSVERBANDBERUFSVERBAND

WIRTSCHAFTSVERBANDWIRTSCHAFTSVERBAND

JAJA 
Wir erheben Daten auf eine
strukturierte Art und Weise.

SCHÄTZUNGSCHÄTZUNG
Wir haben Unterlagen, auf
deren Grundlage wir eine

Schätzung vornehmen
können.

EXPERTISEEXPERTISE
Wir haben keine

Unterlagen, aber eine
Einschätzung ist möglich.

NEINNEIN
Wir erheben keine Daten
und können auch keine
Schätzung vornehmen.

EINORDNUNG DATENLAGE

3. INWIEFERN GIBT ES EINE DATENLAGE ZU ABMAHNUNGEN UND/ODER
MISSBRÄUCHLICHEN ABMAHNUNGEN?
Bitte wählen Sie eine der folgenden Alternativen aus.

METHODEN DER DATENERHEBUNG

4. WIE WERDEN DATEN ERHOBEN?
Bitte beschreiben Sie kurz den Prozess der Datenerhebung, falls Sie zu Verfahren zum

Thema Abmahnungen im Sinne des UWG Daten erheben. Im Falle einer digitalen

Datenerhebung machen Sie gerne genauere Angaben zur Art der Software. 



GRUNDSÄTZLICHE MEINUNG ZU DER REFORM DES UWG

5.1 HAT ES IHRER MEINUNG NACH EINER GESETZESREFORM DES UWG
BEZÜGLICH DES THEMAS ABMAHNUNGEN BEDURFT?
Bitte wählen Sie eine Alternative aus. Diese Frage bezieht sich auf das am 10.

September 2020 vom Deutschen Bundestag beschlossene Gesetz zur Stärkung des

fairen Wettbewerbes.

JA!JA! Es bedurfte grundsätzliche einer Reform des UWG bezüglich des Themas

Abmahnungen.

NEIN!NEIN! Es bedurfte keiner Reform des UWG. Die Reformierung des UWG wird für die

Rechtspraxis keine Verbesserung bedeuten.

Keine Angaben.Keine Angaben. In meiner Rolle beschäftigt mich das Thema Abmahnungen in der

Rechtspraxis zu wenig bzw. ich möchte hier keine Aussage treffen. 

5.2 Bitte erläutern Sie kurz Ihre Antwort. Wenn Sie "Ja" gewählt haben, führen Sie bitte

aus, welche konkreten Aspekte Ihrer Ansicht nach der Neuregelung bedurften.



KAPITEL 2 | KENNZAHLEN ZU ABMAHNUNGEN BEI GERICHTKAPITEL 2 | KENNZAHLEN ZU ABMAHNUNGEN BEI GERICHT

Studie im Auftrag des BMJV zum Thema "Evaluierung derStudie im Auftrag des BMJV zum Thema "Evaluierung der
Regelungen zur Verhinderung des Abmahnmissbrauchs" imRegelungen zur Verhinderung des Abmahnmissbrauchs" im
Sinne des UWG (Befragung der Gerichte)Sinne des UWG (Befragung der Gerichte)

Im zweiten Kapitel geht es um Kennzahlen bezüglich der Abmahnungen, die
Gegenstand von Verfahren an Ihrem Gericht bzw. Ihrer Kammer gewesen sind.

ANZAHL DER ABMAHNUNGEN IM SINNE DES UWG 2019 

6.1 WIE VIELE DER BEI IHREM GERICHT ANHÄNGIGEN UWG-FÄLLE BASIERTEN
IM JAHRE 2019 AUF EINER ABMAHNUNG? (ABSOLUTE ANGABE)
Bitte tragen Sie absolute Werte ein, sofern Ihnen Daten zu vorliegen. Wenn keine Daten

vorliegen oder eine Beantwortung aus Ihrer Sicht keinen Sinn ergibt, geben Sie bitte

stattdessen eine kurze Erläuterung im Freitext.

6.2 IN WIE VIELEN DIESER FÄLLEN WURDE IM JAHR 2019 DER FLIEGENDE
GERICHTSSTAND IN ANSPRUCH GENOMMEN? (%-ANGABE)
Bitte füllen Sie die Felder, sofern die Daten vorliegen oder Ihnen eine Abschätzung

möglich ist.

6.3 Falls Sie die Frage 6.1 und 6.2 nach der Anzahl der anhängigen UWG-Fälle bzw.

nach der Bedeutung des Fliegenden Gerichtsstandes an Ihrem Gericht nicht beantworten

können, geben Sie hier bitte eine kurze Erläuterung.



MITBEWERBERMITBEWERBER

BERUFS- &BERUFS- &
WIRTSCHAFTS-WIRTSCHAFTS-
VERBÄNDE:VERBÄNDE:
rechtsfähige
Verbände zur
Förd. gewerbl.
oder selbständ.
berufl. Interessen

QUALIFIZIERTEQUALIFIZIERTE
EINRICHTUNGENEINRICHTUNGEN

INDUSTRIE- &INDUSTRIE- &
HANDELSKAMMEHANDELSKAMME
RNRN

HANDWERKS-HANDWERKS-
KAMMERNKAMMERN

SONSTIGESONSTIGE

BETEILIGTE

7.1 IN WIE VIELEN DER AUF ABMAHNUNGEN BERUHENDEN UND VOR GERICHT
ANHÄNGIG GEMACHTEN FÄLLE WURDEN DIE ABMAHNUNGEN IM JAHR 2019
VON FOLGENDEN ANSPRUCHSGRUPPEN AUSGESPROCHEN? (%-ANGABE)
Bitte füllen Sie die Felder, sofern die Daten vorliegen oder Ihnen eine Abschätzung

möglich ist. Bitte verteilen Sie 100% auf die einzelnen Anspruchsgruppen.

7.2 Gibt es einzelne Abmahnende (Einzelpersonen oder Organisationen), die allein einen

nennenswerten Anteil an den Abmahnungen haben?     

JA! JA! Es gibt eine Person oder Organisation, die einen hohen Anteil an den Abmahnungen

hat.

NEIN! NEIN! Die Abmahnungen werden von vielen verschiedenen Personen oder

Organisationen ausgesprochen, wobei keiner heraussticht.

7.3 WENN JA: Wie viel Prozent macht diese Person/Organisation aus?



 
SEHR SELTENSEHR SELTEN SELTENSELTEN MITTELMITTEL ÖFTERÖFTER

SEHRSEHR
HÄUFIGHÄUFIG k. A.

STATIONÄRER HANDELSTATIONÄRER HANDEL

ONLINE-HANDELONLINE-HANDEL

HANDWERKHANDWERK

MEDIEN UNDMEDIEN UND
RUNDFUNKRUNDFUNK

UNTERHALTUNGUNTERHALTUNG

IMMOBILIENMAKLERIMMOBILIENMAKLER

BILDUNGBILDUNG

FINANZDIENSTLEISTERFINANZDIENSTLEISTER

GASTRONOMIEGASTRONOMIE

LOGISTIKLOGISTIK

TELEKOMMUNIKATIONTELEKOMMUNIKATION

SONSTIGES (Bitte angeben)

8. UNTERNEHMEN AUS WELCHER BRANCHE ERHALTEN HÄUFIG
ABMAHNUNGEN IM SINNE DES UWG? (PRO ZEILE EINE OPTION)
Bitte geben Sie im Folgenden an, wie sehr die Unternehmen folgender Branchen mit dem

Eingang von Abmahnungen zu tun haben. Sofern Sie keine Daten vorliegen haben oder

keine Angaben machen können, wählen Sie "Keine Angaben" aus.



 
SEHR SELTENSEHR SELTEN SELTENSELTEN MITTELMITTEL ÖFTERÖFTER

SEHRSEHR
HÄUFIGHÄUFIG k. A.

INTERNATIONALE KONZERNEINTERNATIONALE KONZERNE
(Sitz/Stelle in Deutschland) (>
1.000 MA)

GROSSUNTERNEHMENGROSSUNTERNEHMEN (< 1.000
MA)

MITTELSTANDSUNTERNEHMENMITTELSTANDSUNTERNEHMEN
(< 250 MA)

KLEINUNTERNEHMENKLEINUNTERNEHMEN (< 100
MA)

KLEINSTUNTERNEHMENKLEINSTUNTERNEHMEN (< 10
MA)

9. UNTERNEHMEN WELCHER GRÖSSE ERHALTEN IN IHREN AUGEN HÄUFIG
ABMAHNUNGEN IM SINNE DES UWG? (PRO ZEILE EINE OPTION)
Bitte geben Sie im Folgenden an, wie sehr Unternehmen folgender Größe mit dem

Eingang von Abmahnungen zu tun haben. Sofern Sie keine Daten vorliegen haben oder

keine Angaben machen können, wählen Sie "Keine Angaben" aus.



VERSTÖSSE IN ABMAHNUNGEN IM SINNE DES UWG

10. WELCHE VERSTÖSSE WERDEN BEI ABMAHNUNGEN IM SINNE DES UWG IN
DER REGEL GELTEND GEMACHT? (MEHRFACHAUSWAHL)
Bitte wählen Sie die Alternativen aus, die aus Ihrer Sicht zutreffen. (Mehrfachauswahl

möglich)

IMPRESSUM:IMPRESSUM: Verstoß gegen gesetzliche Informationspflichten (Impressumsverstöße)

WIDERRUFSBELEHRUNG:WIDERRUFSBELEHRUNG: Verstoß gegen gesetzliche Informationspflichten (Fehler in

der Widerrufsbelehrung)

PREISANGABENVERORDNUNG:PREISANGABENVERORDNUNG: Verstoß gegen gesetzliche Kennzeichnungspflichten

(Verstöße gegen die Preisangabenverordnung)

SONSTIGE INFORMATIONS- ODER KENNZEICHUNGSPFLICHTEN:SONSTIGE INFORMATIONS- ODER KENNZEICHUNGSPFLICHTEN: Verstoß gegen

sonstige Informations- oder Kennzeichnungspflichten

KEIN LINK ZU STREITSCHLICHTUNGSPLATTFORM:KEIN LINK ZU STREITSCHLICHTUNGSPLATTFORM: Link zu

Streitschlichtungsplattform nicht vorhanden oder funktioniert nicht

DSGVO:DSGVO: Verstoß gegen die Datenschutz-Grundverordnung

MITBEWERBERSCHUTZ:MITBEWERBERSCHUTZ: Verstoß gegen Vorschriften zum Mitbewerberschutz, § 4 UWG

SCHWARZE LISTE:SCHWARZE LISTE: Verstoß gegen Schwarze Liste, Anhang zu § 3 UWG

IRREFÜHRUNGSVERBOT:IRREFÜHRUNGSVERBOT: Verstoß gegen Irreführungsverbot, §§ 5, 5a UWG

VERGLEICHENDE WERBUNG:VERGLEICHENDE WERBUNG: Verstoß gegen vergleichende Werbung, § 6 UWG

UNZUMUTBARE BELÄSTIGUNG:UNZUMUTBARE BELÄSTIGUNG: Verstoß gegen Verbot der unzumutbaren Belästigung,

§ 7 UWG

AGB:AGB: Verstoß gegen AGB-Recht

SONSTIGES (Bitte angeben)



ABSOLUTEABSOLUTE
ANGABEANGABE

PROZENTANGABPROZENTANGAB
EE

ANZAHL DER MISSBRÄUCHLICHEN ABMAHNUNGEN 2019

11.1 IN WIE VIELEN DER AUF ABMAHNUNGEN BERUHENDEN FÄLLE WURDEN
DIE ABMAHNUNGEN VOM GERICHT ALS MISSBRÄUCHLICH EINGEORDNET?
Bitte füllen Sie die Felder, sofern die Daten vorliegen oder Ihnen eine Abschätzung

möglich ist. 

ABSOLUTEABSOLUTE
ANGABEANGABE

PROZENTANGABPROZENTANGAB
EE

11.2 IN WIE VIELEN FÄLLEN, IN DENEN VOM ABGEMAHNTEN MISSBRAUCH
GELTEND GEMACHT WURDE, WURDE DIESER GERICHTLICH NICHT
FESTGESTELLT?
Bitte füllen Sie die Felder, sofern die Daten vorliegen oder Ihnen eine Abschätzung

möglich ist. 

11.3 Falls Sie die Frage 11.1 und 11.2 nicht beantworten können, geben Sie hier bitte

eine kurze Erläuterung.



MITBEWERBERMITBEWERBER

BERUFS- &BERUFS- &
WIRTSCHAFTS-WIRTSCHAFTS-
VERBÄNDE:VERBÄNDE:
rechtsfähige
Verbände zur
Förd. gewerbl.
oder selbständ.
berufl. Interessen

QUALIFIZIERTEQUALIFIZIERTE
EINRICHTUNGENEINRICHTUNGEN

INDUSTRIE- &INDUSTRIE- &
HANDELSKAMMEHANDELSKAMME
RNRN

HANDWERKS-HANDWERKS-
KAMMERNKAMMERN

SONSTIGESONSTIGE

12.1 WIE VIELE VON IHNEN ALS MISSBRÄUCHLICH EINGEORDNETE
ABMAHNUNGEN IM SINNE DES UWG WURDEN IM JAHR 2019 VON FOLGENDEN
ANSPRUCHSGRUPPEN AUSGESPROCHEN? (%-ANGABE)
Bitte füllen Sie die Felder, sofern die Daten vorliegen oder Ihnen eine Abschätzung

möglich ist. Bitte verteilen Sie 100% auf die einzelnen Anspruchsgruppen.

12.2 Gibt es einzelne Abmahnende (Einzelpersonen oder Organisationen), die allein

einen nennenswerten Anteil an den missbräuchlichen Abmahnungen haben?     

JA! JA! Es gibt eine Person oder Organisation, die einen hohen Anteil an den

missbräuchlichen Abmahnungen hat.

NEIN! NEIN! Die Abmahnungen werden von vielen verschiedenen Personen oder

Organisationen ausgesprochen, wobei keiner heraussticht.

12.3 WENN JA: Wie viel Prozent macht diese Person/Organisation aus?



 
SEHR SELTENSEHR SELTEN SELTENSELTEN MITTELMITTEL ÖFTERÖFTER

SEHRSEHR
HÄUFIGHÄUFIG k. A.

STATIONÄRER HANDELSTATIONÄRER HANDEL

ONLINE-HANDELONLINE-HANDEL

HANDWERKHANDWERK

MEDIEN UNDMEDIEN UND
RUNDFUNKRUNDFUNK

UNTERHALTUNGUNTERHALTUNG

IMMOBILIENMARKLERIMMOBILIENMARKLER

BILDUNGBILDUNG

FINANZDIENSTLEISTERFINANZDIENSTLEISTER

GASTRONOMIEGASTRONOMIE

LOGISTIKLOGISTIK

TELEKOMMUNIKATIONTELEKOMMUNIKATION

SONSTIGES (Bitte angeben)

EMPFÄNGER VON MISSBRÄUCHLICHEN ABMAHNUNGEN IM
SINNE DES UWG 2019

13. UNTERNEHMEN AUS WELCHER BRANCHE ERHALTEN IN IHREN AUGEN
HÄUFIG ABMAHNUNGEN, DIE ALS MISSBRÄUCHLICH EINZUORDNEN SIND?
(PRO ZEILE EINE OPTION)
Bitte wählen Sie die Felder aus, die aus Ihrer Sicht zutreffen. Sofern aus Ihrer Sicht keine

Angaben möglich sind, wählen Sie bitte "Keine Angaben".



 
SEHR SELTENSEHR SELTEN SELTENSELTEN MITTELMITTEL ÖFTERÖFTER

SEHRSEHR
HÄUFIGHÄUFIG k. A.

INTERNATIONALE KONZERNEINTERNATIONALE KONZERNE
(Sitz/Stelle in Deutschland) (>
1.000 MA)

GROSSUNTERNEHMENGROSSUNTERNEHMEN (< 1.000
MA)

MITTELSTANDSUNTERNEHMENMITTELSTANDSUNTERNEHMEN
(< 250 MA)

KLEINUNTERNEHMENKLEINUNTERNEHMEN (< 100
MA)

KLEINSTUNTERNEHMENKLEINSTUNTERNEHMEN (< 10
MA)

14. UNTERNEHMEN WELCHER GRÖSSE ERHALTEN HÄUFIG ALS
MISSBRÄUCHLICH EINGEORDNETE ABMAHNUNGEN? (PRO ZEILE EINE OPTION)
Bitte wählen Sie die Felder aus, die aus Ihrer Sicht zutreffen. Sofern aus Ihrer Sicht keine

Angaben möglich sind, wählen Sie bitte "Keine Angaben". 



INDIZIEN FÜR MISSBRAUCH

15. VON WELCHEN INDIZIEN GEHEN SIE AUS, WENN SIE EINE ABMAHNUNG ALS
RECHTSMISSBRÄUCHLICH EINORDNEN? (MEHRFACHAUSWAHL)
Bitte wählen Sie die Felder aus, die aus Ihrer Sicht zutreffen.

ZAHL DER ABMAHNUNGEN:ZAHL DER ABMAHNUNGEN: Der Abmahnende macht eine große Zahl von

Abmahnungen gegen die gleiche Rechtsvorschrift geltend.

SACHGRUNDLOSE EINZELVERFOLGUNG:SACHGRUNDLOSE EINZELVERFOLGUNG: Bei mehreren Handelnden werden Ansprüche

ohne sachlichen Grund nicht zusammen, sondern getrennt geltend gemacht oder

Verstöße, die zusammen verfolgt werden könnten, werden einzeln abgemahnt.

UNVERHÄLTNISMÄSSIG ZUR GESCHÄFTSTÄTIGKEIT:UNVERHÄLTNISMÄSSIG ZUR GESCHÄFTSTÄTIGKEIT: Der Umfang der Abmahnungen

bei Mitbewerber steht außer Verhältnis zur Geschäftstätigkeit des Abmahnenden.

UNZULÄSSIGE KOOPERATION MIT ANWÄLTEN/PROZESSFINANZIERERN:UNZULÄSSIGE KOOPERATION MIT ANWÄLTEN/PROZESSFINANZIERERN: Der

Abmahnende trägt das geschäftliche Risiko nicht selbst, sondern kooperiert mit

Anwälten und/oder Prozessfinanzierern, die ihm dieses Risiko vollständig abnehmen.

ÜBERHÖHTER GEGENSTANDSWERT:ÜBERHÖHTER GEGENSTANDSWERT: Es liegt eine deutlich überhöhte

Gegenstandswertfestsetzung durch Mitbewerber vor.

ÜBERHÖHTE VERTRAGSSTRAFEN:ÜBERHÖHTE VERTRAGSSTRAFEN: Es werden deutlich überhöhte Vertragsstrafen

vereinbart oder gefordert.

ZU WEITE UNTERLASSUNGSVERPFLICHTUNG:ZU WEITE UNTERLASSUNGSVERPFLICHTUNG: Die Unterlassungsverpflichtung wird im

Verhältnis zur abgemahnten Rechtsverletzung zu weit formuliert.

KEIN VERSCHULDEN:KEIN VERSCHULDEN: Die Vertragsstrafe soll unabhängig von einem Verschulden des

Abgemahnten anfallen.

NUR ABMAHNKOSTEN:NUR ABMAHNKOSTEN: Es werden nur die Abmahnkosten eingeklagt, aber nicht auch

der Unterlassungsanspruch.

ABKAUF:ABKAUF: Der Abmahnende will sich die anschließende Klage abkaufen lassen.

FLIEGENDER GERICHTSSTAND:FLIEGENDER GERICHTSSTAND: Der fliegende Gerichtsstand wird ausgenutzt.

ZWECK = BEHINDERUNG:ZWECK = BEHINDERUNG: Der Abmahnende verfolgt vor allem die Absicht der

unangemessenen/gezielten Behinderung eines Mitbewerbers bis hin zur Verdrängung

(§ 4 Nr. 4 UWG).

SONSTIGES (Bitte angeben)



KAPITEL 3 | EINSCHÄTZUNG ZUR RECHTSWIRKLICHKEIT VONKAPITEL 3 | EINSCHÄTZUNG ZUR RECHTSWIRKLICHKEIT VON
ABMAHNUNGEN IN DEUTSCHLANDABMAHNUNGEN IN DEUTSCHLAND

Studie im Auftrag des BMJV zum Thema "Evaluierung derStudie im Auftrag des BMJV zum Thema "Evaluierung der
Regelungen zur Verhinderung des Abmahnmissbrauchs" imRegelungen zur Verhinderung des Abmahnmissbrauchs" im
Sinne des UWG (Befragung der Gerichte)Sinne des UWG (Befragung der Gerichte)

Im dritten Kapitel geht es um Ihre Einschätzung zur Rechtswirklichkeit von
Abmahnungen im Sinne des UWG und zu den rechtlichen Rahmenbedingungen.

ANFORDERUNGEN AN ANSPRUCHSGRUPPEN 

16.1 SIND SIE DER MEINUNG, DASS DIE ANFORDERUNGEN AN DIE
ANSPRUCHSBERECHTIGTEN ZUR GELTENDMACHUNG VON
UNTERLASSUNGSANSPRÜCHEN DURCH ABMAHNUNGEN IM SINNE DES UWG
UND GERICHTSVERFAHREN ERHÖHT WERDEN SOLLTEN?
Bitte wählen Sie die Option aus, die aus Ihrer Sicht zutrifft.

JA! JA! Die Anforderungen sollten definitiv erhöht werden.

NEIN! NEIN! Die Anforderungen sind hoch genug. 

16.2 WENN JA: Für welche Gruppen von Anspruchsberechtigten sollten die

Anforderungen erhöht werden?

KAMMERNKAMMERN

VERBÄNDEVERBÄNDE

MITBEWERBERMITBEWERBER



16.3 WENN JA: Welche weiteren Anforderungen sollten gestellt werden?

GLEICHER MARKT:GLEICHER MARKT: Der Verband muss Mitglieder haben, die auf dem gleichen Markt

tätig sind.

ERHEBLICHER WETTBEWERB:ERHEBLICHER WETTBEWERB: Dem Verband sollte eine erhebliche Zahl an

Mitbewerbern auf dem jeweils einschlägigen Markt angehören.

MINDESTANZAHL MITGLIEDER:MINDESTANZAHL MITGLIEDER: Der Verband muss eine bestimmte Mindestanzahl von

Mitgliedern haben.

ZIEL = STÄRKUNG DES LAUTEREN WETTBEWERBS:ZIEL = STÄRKUNG DES LAUTEREN WETTBEWERBS:  Der Verband muss als Ziel die

Stärkung des lauteren Wettbewerbs haben und seine Mitglieder entsprechend beraten.

HINREICHENDE AUSSTATTUNG:HINREICHENDE AUSSTATTUNG: Der Verband soll eine hinreichende personelle,

sachliche und finanzielle Ausstattung zur dauerhaften Wahrnehmung seiner Aufgaben

haben.

KEINE UNANGEMESSENEN ZUWENDUNGEN:KEINE UNANGEMESSENEN ZUWENDUNGEN: Der Verband soll keine unangemessen

hohen Zuwendungen erheben.

SONSTIGES (Bitte angeben)

REGISTRIERUNGS- UND BERICHTSPFLICHT

17.1 SOLLTEN DIE WIRTSCHAFTSVERBÄNDE EINER REGISTRIERUNGS- UND
BERICHTSPFLICHT UNTERWORFEN SEIN, UM ANSPRUCHSBEFUGT ZU SEIN?
Bitte wählen Sie eine Alternative aus.

JA! JA! Die Anforderungen sollten definitiv erhöht werden.

NEIN! NEIN! Die Anforderungen sind hoch genug. 

Keine Angaben. Keine Angaben. 

17.2 Bitte geben Sie eine kurze Erläuterung Ihrer Antwort. 



ERSTATTUNG VON ABMAHNKOSTEN UND GEGENANSPRÜCHE

18.1 WIE HOCH IST DIE DURCHSCHNITTLICHE HÖHE DER VON
MITBEWERBERN GEFORDERTEN ERSTATTUNG DER ABMAHNKOSTEN IM FALLE
EINER ABMAHNUNG IM SINNE DES UWG? (ABSOLUTE ANGABE IN EURO)
Bitte füllen Sie die Felder, sofern die Daten vorliegen oder Ihnen eine Abschätzung

möglich ist.

18.2 Wie hoch ist die durchschnittliche Höhe des von Kammern/Verbänden geforderten

Aufwendungsersatzes im Falle einer Abmahnung IM SINNE DES UWG? (Absolute

Angabe in Euro)

VERTRAGSSTRAFEN BEI ABMAHNUNGEN IM SINNE DES UWG

19.1 IN WIE VIELEN FÄLLEN AUSGESPROCHENER ABMAHNUNGEN IM SINNE
DES UWG WURDE AUCH EINE KONKRETE VERTRAGSSTRAFE (IN DER
UNTERLASSUNGSERKLÄRUNG) GENANNT? (%-ANGABE)
Bitte tragen Sie prozentuale Werte ein, die auf konkreten Daten oder Ihrer Abschätzung

basieren können.

19.2 In wie vielen Fällen wurde eine vereinbarte Vertragsstrafe später gerichtlich

herabgesetzt? (%-Angabe)



20. WIE HOCH IST DIE DURCHSCHNITTLICHE VERTRAGSSTRAFE ? (EINE
OPTION)
Bitte wählen Sie die Option aus, die aus Ihrer Sicht zutrifft.

< 1.000 EUR< 1.000 EUR

1.000 - 5.000 EUR1.000 - 5.000 EUR

5.001 - 10.000 EUR5.001 - 10.000 EUR

10.001 - 15.000 EUR10.001 - 15.000 EUR

> 15.000 Euro> 15.000 Euro

HAMBURGER BRAUCH:HAMBURGER BRAUCH: Keine konkrete Summe, sondern Hamburger Brauch

21. WIE HOCH IST IN FÄLLEN DES "HAMBURGER BRAUCHS"
DURCHSCHNITTLICH DIE VERLANGTE VERTRAGSSTRAFE? (ABSOLUTE
ANGABE IN EURO)
Bitte füllen Sie die Felder, sofern die Daten vorliegen oder Ihnen eine Abschätzung

möglich ist.

21.2 In wie vielen Fällen davon ist diese als erheblich überhöht zu bewerten? (%-Angabe

von "Hamburger Brauch"-Fällen insgesamt)



UNANGEMESSEN HOHE VERTRAGSSTRAFE

22.1 IN WIE VIELEN FÄLLEN, IN DENEN VON EINER UNANGEMESSEN HOHEN
VERTRAGSSTRAFE AUSGEGANGEN WIRD, LIEGEN FOLGENDE
ANHALTSPUNKTE VOR? (MEHRFACHAUSWAHL)
Bitte wählen Sie die Optionen aus, die aus Ihrer Sicht zutreffen.

GERINGE VORTEILE:GERINGE VORTEILE: Es entstehen keine oder nur geringe Vorteile durch den Verstoß

für den Schuldner.

WIRTSCHAFTLICHE ÜBERFORDERUNG:WIRTSCHAFTLICHE ÜBERFORDERUNG: Der Abgemahnte wird wirtschaftlich

überfordert (z.B. Größe, Marktstärke und Wettbewerbsfähigkeit des Abgemahnten sind

nicht berücksichtigt).

GERINGER VERSTOß:GERINGER VERSTOß: Die Art, die Schwere oder das Ausmaß des Verstoßes sind gering.

KEIN WIRTSCHAFTLICHES INTERESSE:KEIN WIRTSCHAFTLICHES INTERESSE: Es liegt kein wirtschaftliches Interesse des

Abmahnenden vor.

KEINE FOLGEN FÜR WETTBEWERB:KEINE FOLGEN FÜR WETTBEWERB: Der abgemahnte Verstoß hat keine spürbaren

Folgen für den Wettbewerb.

SONSTIGES (Bitte angeben)

22.2 Würde es die Bestimmung der Angemessenheit oder Unangemessenheit einer

Vertragsstrafe erleichtern, wenn das Gesetz feste Kriterien vorsieht?

JA! JA! Es würde die Bestimmung der Angemessenheit erleichtern.

NEIN! NEIN! Die Bestimmung der Angemessenheit ist auch heute schon möglich.

22.3 WENN JA: Welche weiteren Kriterien sollten noch gesetzlich festgehalten werden?



ABWEHRMASSNAHMEN VON ABMAHNUNGEN

23.1 IN WIE VIELEN FÄLLEN SETZEN SICH BETROFFENE IM RAHMEN EINES
GERICHTSVERFAHRENS GEGEN ABMAHNUNGEN IM SINNE DES UWG ZUR
WEHR? (%-ANGABE)
Bitte tragen Sie prozentuale Werte ein, sofern die Daten vorliegen oder Ihnen eine

Abschätzung möglich ist. Wenn keine Daten vorliegen oder eine Beantwortung aus Ihrer

Sicht keinen Sinn ergibt, geben Sie bitte stattdessen eine kurze Erläuterung im Freitext.

23.2 Bitte geben Sie an, wodurch Betroffene häufig gehindert werden, sich im Rahmen

eines Gerichtsverfahrens zur Wehr zu setzen.

KOSTEN:KOSTEN: Zu hohe Kosten

UNSICHERHEIT:UNSICHERHEIT: Angst vor Niederlage

KEIN BEISTAND:KEIN BEISTAND: Kein Rechtsrat verfügbar

NACHVOLLZIEHBAR:NACHVOLLZIEHBAR: Abmahnung inhaltlich berechtigt

KEINE GEGENANSPRÜCHE:KEINE GEGENANSPRÜCHE: Fehlende Gegenansprüche (z.B. Schadensersatzansprüche)

DARLEGUNGSLAST:DARLEGUNGSLAST: Gegenansprüche schwer durchsetzbar/zu hohe Darlegungslast

SONSTIGES (Bitte angeben)

23.3 Falls Sie die Frage 23.1 und 23.2 nicht beantworten können, geben Sie hier bitte

eine kurze Erläuterung.

KAPITEL 4 | MÖGLICHE WEGE ZUR REDUZIERUNG VONKAPITEL 4 | MÖGLICHE WEGE ZUR REDUZIERUNG VON
MISSBRÄUCHLICHEN ABMAHNUNGENMISSBRÄUCHLICHEN ABMAHNUNGEN

Im vierten Teil geht es um Fragen zur inhaltlichen Ausgestaltung von Abmahnungen und
inwiefern diese gesetzlich vorgegeben sein sollte.



SEHR GERING SEHR HOCH

GEGENANSPRÜCHE DES ABGEMAHNTEN

24. WIE BEWERTEN SIE DIE MÖGLICHKEIT EINES MISSBRÄUCHLICH
ABGEMAHNTEN, SEINE GEGENANSPRÜCHE
DURCHZUSETZEN? (SKALENFRAGE 1-5)
Bitte geben Sie auf einer Skala von 1-5 Ihre Meinung an, wobei 1 "sehr gering" und 5

"sehr hoch" bedeuten.

Š Š Š Š Š

 STIMMESTIMME
NICHT ZUNICHT ZU

STIMME EHERSTIMME EHER
NICHT ZUNICHT ZU

STIMMESTIMME
EHER ZUEHER ZU

STIMME VOLLSTIMME VOLL
UND GANZ ZUUND GANZ ZU

Ein Ausschluss der
Kostenerstattung bei
bestimmten Verstößen
würde zu einem Rückgang
von
Mitbewerberabmahnungen
führen.

Die Anforderungen an die
Darlegungslast für
Missbrauch vor Gericht
sollten abgesenkt werden.

Die Abschaffung des
fliegenden Gerichtsstandes
nur für Verstöße im
elektronischen
Geschäftsverkehr oder in
Telemedien würde zu einer
Reduzierung des
Rechtsmissbrauchs führen.

BEKÄMPFUNG VON MISSBRAUCH

25. WELCHE VORGABEN SOLLTEN IN DAS GESETZ AUFGENOMMEN WERDEN;
DAMIT EINE BEKÄMPFUNG DES RECHTSMISSBRAUCH BEI ABMAHNUNGEN
LEICHTER FÄLLT?
Bitte wählen Sie in jeder Zeile aus, ob Sie basierend auf Ihren Erfahrungen und Ihrer

subjektiven Einschätzung der jeweiligen Aussage zustimmen. Die Aussagen betreffen

sowohl die aktuelle Situation als auch hypothetische Überlegungen zur Reform des

UWG.



Die Abschaffung des
fliegenden Gerichtsstandes
bei Klagen gegen
Kleinunternehmen würde
zu einer nennenswerten
Reduzierung der Zahl
missbräuchlicher
Abmahnungen führen.

Das generelle Vorschalten
eines Einigungsstellen-
/Schlichtungsverfahrens
würde zu einer
Reduzierung der Zahl
missbräuchlicher
Abmahnungen führen.

Eine Kodifizierung der
Indizien für Missbrauch als
gesetzliche Vermutungen
oder Regelbeispiele würde
zu weniger Missbrauch
führen.

 STIMMESTIMME
NICHT ZUNICHT ZU

STIMME EHERSTIMME EHER
NICHT ZUNICHT ZU

STIMMESTIMME
EHER ZUEHER ZU

STIMME VOLLSTIMME VOLL
UND GANZ ZUUND GANZ ZU
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Studie (Phase II) im Auftrag des BMJ zum Thema "Evaluierung der Regelungen zur

Verhinderung des Abmahnmissbrauchs" im Sinne des UWG (Befragung der

Wirtschaftsverbände und Industrie- und Handelskammern)

EINFÜHRUNG & DATENSCHUTZ

Sehr geehrte/r Interview-Partner/in,

herzlichen Dank, dass Sie im Rahmen der Studie im Auftrag des Bundesministeriums der Justiz bei

der Datenerhebung zum Thema "Evaluierung der Regelungen zur Verhinderung des

Abmahnmissbrauchs" teilnehmen.

Ziel der Befragung ist es, dass Sie durch Ihre Sichtweise aus der Rechtspraxis den Status Quo

reflektieren und Reformpotenziale bewerten. 

Im Rahmen der 2. Phase der Forschungsstudie möchten wir Sie hiermit um Ihre Mitwirkung

bitten. Durch Ihre Teilnahme unterstützen Sie den Gesetzgeber bei seinem Anliegen, den

Wettbewerb im Sinne eines fairen Umgangs im Markt zu stärken.

Die Teilnahme wird ca. 25 Minuten erfordern. Als Dank werden Ihnen im Nachgang nach der

Veröffentlichung die Ergebnisse in aufbereiteter Form zur Verfügung gestellt. 

Vielen Dank.

DATENSCHUTZINFORMATIONEN

Bitte entnehmen Sie die Datenschutzinformationen dem Anhang der E-Mail, in der Sie auch den Link zur Umfrage gefunden haben.

Bitte lesen Sie die Datenschutzinformationen aufmerksam durch. 
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Studie (Phase II) im Auftrag des BMJ zum Thema "Evaluierung der Regelungen zur

Verhinderung des Abmahnmissbrauchs" im Sinne des UWG (Befragung der

Wirtschaftsverbände und Industrie- und Handelskammern)

Kapitel 1 | STAMMDATEN, DATENLAGE UND STANDPUNKT

Im ersten Kapitel geht es um Ihre demographischen Daten und eine Einschätzung der

Datengrundlage, die Sie zum Thema Abmahnungen (ausschließlich) im Bereich des UWG vorliegen

haben.

1.1 Wie heißt die

Organisation, der Sie

angehören? (Ihre

Organisation)

1.2 Wie heißen Sie? (Ihr

Name)

TEILNEHMER/IN STUDIE

1. WER NIMMT AN DER STUDIE TEIL?

Bitte geben Sie Ihren Namen und Ihre Organisation an. 

1.3 Haben Sie bzw. ein/e Vertreter/in Ihrer Organisation bereits an der ersten Datenerhebung dieser

Studie (durchgeführt im Jahr 2020) teilgenommen? 

JA: Meine Organisation hat am ersten Teil dieser Studie per Telefoninterview oder Online-Befragung teilgenommen.

Nein: Meine Organisation hat am ersten Teil der Datenerhebung nicht teilgenommen.

Keine Angaben: Ich kann keine Aussage über die Teilnahme meiner Organisation in der ersten Datenerhebung treffen.

EINORDNUNG

2. WELCHER GRUPPE GEHÖREN SIE AN?

Bitte wählen Sie aus, welcher Gruppe Ihre Organisation zugehörig ist. 

IHK

GERICHT

QUALIFIZIERTE EINRICHTUNG

BERUFSVERBAND

WIRTSCHAFTSVERBAND

JA 

Wir erheben Daten auf eine

strukturierte Art und Weise.

SCHÄTZUNG

Wir haben Unterlagen, auf

deren Grundlage wir eine

Schätzung vornehmen können.

EXPERTISE

Wir haben keine Unterlagen,

aber eine Einschätzung ist

möglich.

NEIN

Wir erheben keine Daten und

können auch keine Schätzung

vornehmen.

* EINORDNUNG DATENLAGE

3. INWIEFERN GIBT ES EINE DATENLAGE ZU ABMAHNUNGEN UND/ODER

MISSBRÄUCHLICHEN ABMAHNUNGEN IM SINNE DES UWG?

Bitte wählen Sie eine der folgenden Alternativen aus. 

2



METHODE DER DATENERHEBUNG

4. WIE WERDEN DATEN ERHOBEN?

Bitte beschreiben Sie kurz den Prozess der Datenerhebung, falls Sie zum Thema

Abmahnungen im Sinne des UWG Daten erheben. Im Falle einer digitalen

Datenerhebung machen Sie gerne genauere Angaben zur Art der Software.  

GRUNDSÄTZLICHE MEINUNG ZU DER REFORM DES UWG

5.1 HAT ES IHRER MEINUNG NACH EINER GESETZESREFORM DES UWG

BEZÜGLICH DES THEMAS ABMAHNUNGEN BEDURFT?

Bitte wählen Sie eine Alternative aus. Diese Frage bezieht sich auf das am 10.

September 2020 vom Deutschen Bundestag beschlossene und am 1. Dezember 2020 in

Kraft getretene Gesetz zur Stärkung des fairen Wettbewerbes. 

JA! Es bedurfte grundsätzlich einer Reform des UWG bezüglich des Themas Abmahnungen.

NEIN! Es bedurfte keiner Reform des UWG. Die Reformierung des UWG hat fu ̈r die Rechtspraxis keine Verbesserung

gebracht.

Keine Angaben. Meine Organisation und mich beschäftigt das Thema Abmahnungen in der Rechtspraxis zu wenig, als

dass wir eine Aussage treffen können.

5.2 Bitte erläutern Sie kurz Ihre Antwort. Wenn Sie "Ja" gewählt haben, führen Sie bitte

aus, welche konkreten Aspekte Ihrer Ansicht nach der Neuregelung bedurften.  
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Studie (Phase II) im Auftrag des BMJ zum Thema "Evaluierung der Regelungen zur

Verhinderung des Abmahnmissbrauchs" im Sinne des UWG (Befragung der

Wirtschaftsverbände und Industrie- und Handelskammern)

KAPITEL 2 | KENNZAHLEN ZU ABMAHNUNGEN

Im zweiten Kapitel geht es um die Anzahl der Abmahnungen, die Ihre Organisation mittelbar oder

unmittelbar betreffen.

ERHALTEN

AUSGESPROCHEN

ANZAHL DER ABMAHNUNGEN 2021 (MITGLIEDER)

6.1 WIE VIELE ABMAHNUNGEN IM SINNE DES UWG HABEN IHRE MITGLIEDER IM

JAHR 2021 ERHALTEN UND AUSGESPROCHEN? (ABSOLUTE ANGABE)

Bitte tragen Sie absolute Werte ein, sofern Ihnen Daten zu Ihren Mitgliedern vorliegen

oder Ihnen eine Abschätzung möglich ist. Wenn keine Daten vorliegen oder eine

Beantwortung aus Ihrer Sicht keinen Sinn ergibt, geben Sie bitte stattdessen eine kurze

Erläuterung im Freitext. 

6.2 Falls Sie die Frage 6.1 nach der Anzahl der Abmahnungen Ihrer Mitglieder nicht

beantworten können, geben Sie hier bitte eine kurze Erläuterung. 

ERHALTEN

AUSGESPROCHEN

ANZAHL DER ABMAHNUNGEN 2021 (ORGANISATION)

7.1 WIE VIELE ABMAHNUNGEN IM SINNE DES UWG HABEN SIE IM JAHR 2021

ALS ORGANISATION ERHALTEN UND AUSGESPROCHEN? (ABSOLUTE ANGABE)

Bitte tragen Sie absolute Werte ein, sofern die Daten vorliegen oder Ihnen eine

Abschätzung möglich ist. Wenn keine Daten vorliegen oder eine Beantwortung aus Ihrer

Sicht keinen Sinn ergibt, geben Sie bitte stattdessen eine kurze Erläuterung im Freitext.

7.2 Falls Sie die Frage 7.1 nach der Anzahl der Abmahnungen Ihrer Organisation nicht

beantworten können, geben Sie hier bitte eine kurze Erläuterung. 

4



ANZAHL

DER FESTGESTELLTEN

RECHTSMISSBRÄUCHE

ANZAHL DER MISSBRÄUCHLICHEN ABMAHNUNGEN 2021

(MITGLIEDERN)

8.1 WIE VIELE DER VON IHREN MITGLIEDERN AUSGESTELLTEN ABMAHNUNGEN

IM SINNE DES UWG IM JAHR 2021 WURDEN NACHTRÄGLICH DURCH

GERICHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN ALS MISSBRÄUCHLICH QUALIFIZIERT? 

Bitte tragen Sie absolute Werte ein, sofern die Daten vorliegen oder Ihnen eine

Abschätzung möglich ist. Wenn keine Daten vorliegen oder eine Beantwortung aus Ihrer

Sicht keinen Sinn ergibt, geben Sie bitte stattdessen eine kurze Erläuterung im Freitext.

8.2 Falls Sie die Frage 8.1 nach der Anzahl der missbräuchlichen Abmahnungen

Ihrer Mitglieder nicht beantworten können, geben Sie hier bitte eine kurze Erläuterung. 

8.3 Bitte geben Sie kurz an, welche Begründungen die Gerichte für die Feststellung von

Rechtsmissbräuchen Ihrer Mitglieder bei Abmahnungen im Sinne des UWG angeführt

haben. 

ANZAHL

DER FESTGESTELLTEN

RECHTSMISSBRÄUCHE

ANZAHL DER MISSBRÄUCHLICHEN ABMAHNUNGEN 2021

(ORGANISATION)

9.1 WIE VIELE DER VON IHNEN ALS ORGANISATION AUSGESTELLTEN

ABMAHNUNGEN IM SINNE DES UWG IM JAHR 2021 WURDEN NACHTRÄGLICH

DURCH GERICHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN ALS MISSBRÄUCHLICH

QUALIFIZIERT? 

Bitte tragen Sie absolute Werte ein, sofern die Daten vorliegen oder Ihnen eine

Abschätzung möglich ist. Wenn keine Daten vorliegen oder eine Beantwortung aus Ihrer

Sicht keinen Sinn ergibt, geben Sie bitte stattdessen eine kurze Erläuterung im Freitext.

9.2 Falls Sie die Frage 9.1 nach der Anzahl der missbräuchlichen Abmahnungen Ihrer

Organisation nicht beantworten können, geben Sie hier bitte eine kurze Erläuterung. 
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9.3 Bitte geben Sie kurz an, welche Begründungen die Gerichte für die Feststellung von

Rechtsmissbräuchen Ihrer Organisation bei Abmahnungen im Sinne des UWG angeführt

haben. 

BEDEUTUNG DES FLIEGENDEN GERICHTSSTANDES

10.1 IN WIE VIELEN FÄLLEN DER GERICHTLICHEN GELTENDMACHUNG DER MIT

EINER ABMAHNUNG VERFOLGTEN ANSPRÜCHE IHRER ORGANISATION LAG IM

JAHRE 2021 EIN FALL DES SOGENANNTEN "FLIEGENDEN GERICHTSSTANDES"

VOR? (%-ANGABE)

Bitte tragen Sie prozentuale Werte ein, sofern die Daten vorliegen oder Ihnen eine

Abschätzung möglich ist. Wenn keine Daten vorliegen oder eine Beantwortung aus Ihrer

Sicht keinen Sinn ergibt, geben Sie bitte stattdessen eine kurze Erläuterung im Freitext.

10.2 Falls Sie die Frage 10.1 nach dem Anteil des sogenannten "Fliegenden

Gerichtsstandes" an allen Ihren gerichtlichen Geltendmachungen nicht beantworten

können, geben Sie hier bitte eine kurze Erläuterung. 

10.3 In wie vielen Fällen, in denen ein Gericht eine missbräuchliche Abmahnungen

ausgeurteilt hat, wurde von Ihrer Organisation im Jahr 2021 der "Fliegende

Gerichtsstand" in Anspruch genommen?

ANZAHL VERTRAGSSTRAFEN BEI ABMAHNUNGEN

11.1 IN WIE VIELEN FÄLLEN WURDE IN DEN VON IHNEN ALS ORGANISATION

AUSGESPROCHENEN ABMAHNUNGEN IN 2021 IM SINNE DES UWG EINE

KONKRETE VERTRAGSSTRAFE (IN DER UNTERLASSUNGSERKLÄRUNG)

GENANNT? (%-ANGABE)

Bitte tragen Sie prozentuale Werte ein, die auf konkreten Daten oder Ihrer Abschätzung

basieren können.  
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11.2 In wie vielen Fällen einer mit dem Abgemahnten vereinbarten Vertragsstrafe haben

Sie diese bei erneutem Verstoß tatsächlich eingefordert? (%-Angabe) 
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Studie (Phase II) im Auftrag des BMJ zum Thema "Evaluierung der Regelungen zur

Verhinderung des Abmahnmissbrauchs" im Sinne des UWG (Befragung der

Wirtschaftsverbände und Industrie- und Handelskammern)

KAPITEL 3 | EINSCHÄTZUNG ZUR RECHTSWIRKLICHKEIT VON ABMAHNUNGEN IN

DEUTSCHLAND

Im dritten Kapitel geht es um Ihre Einschätzung zur Rechtswirklichkeit von Abmahnungen im Sinne

des UWG und zu den rechtlichen Rahmenbedingungen.

ANFORDERUNGEN AN ANSPRUCHSGRUPPEN 

12.1 SIND SIE DER MEINUNG, DASS DIE ANFORDERUNGEN AN DIE

ANSPRUCHSBERECHTIGTEN IM UWG AUCH NACH EINFÜHRUNG DER

REGELUNG DURCH DAS GESETZ ZUR STÄRKUNG DES FAIREN

WETTBEWERBS ERHÖHT WERDEN SOLLTEN?

Bitte wählen Sie die Option aus, die aus Ihrer Sicht zutrifft. 

JA! Die Anforderungen sollten definitiv erhöht werden.

NEIN! Die Anforderungen sind hoch genug. 

Keine Angaben.

12.2 WENN JA: Für welche Gruppen von Anspruchsberechtigten sollten die

Anforderungen erhöht werden? 

KAMMERN

VERBÄNDE

MITBEWERBER

12.3 WENN JA: Welche Anforderungen sollten erhöht werden und was sollte

möglicherweise in das UWG aufgenommen werden? 
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 SEHR SELTEN SELTEN MITTEL ÖFTER SEHR HÄUFIG k. A.

STATIONÄRER HANDEL

ONLINE-HANDEL

HANDWERK

MEDIEN UND

RUNDFUNK

UNTERHALTUNG

IMMOBILIENMAKLER

BILDUNG

FINANZDIENSTLEISTER

GASTRONOMIE

LOGISTIK

TELEKOMMUNIKATION

SONSTIGES

EMPFÄNGER VON ABMAHNUNGEN IM SINNE DES UWG

13. UNTERNEHMEN AUS WELCHER BRANCHE ERHALTEN IN IHREN AUGEN

HÄUFIG ABMAHNUNGEN IM SINNE DES UWG? (PRO ZEILE EINE OPTION)

Bitte geben Sie im Folgenden an, wie sehr die Unternehmen folgender Branchen mit dem

Eingang von Abmahnungen zu tun haben. Bei dieser Frage geht es um Ihre subjektive

Einschätzung der allgemeinen Situation unabhängig von Ihrer eigenen Organisation. 

 
SEHR SELTEN SELTEN MITTEL ÖFTER

SEHR

HÄUFIG k. A.

INTERNATIONALE KONZERNE

(Sitz/Stelle in Deutschland) (>

1.000 MA)

GROSSUNTERNEHMEN (< 1.000

MA)

MITTELSTANDSUNTERNEHMEN

(< 250 MA)

KLEINUNTERNEHMEN (< 100

MA)

KLEINSTUNTERNEHMEN (< 10

MA)

14. UNTERNEHMEN WELCHER GRÖSSE ERHALTEN IN IHREN AUGEN HÄUFIG

ABMAHNUNGEN IM SINNE DES UWG? (PRO ZEILE EINE OPTION)

Bitte geben Sie im Folgenden an, wie sehr Unternehmen folgender Größe mit dem

Eingang von Abmahnungen zu tun haben. Bei dieser Frage geht es um Ihre subjektive

Einschätzung der allgemeinen Situation unabhängig von Ihrer eigenen Organisation. 
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STIMME NICHT ZU

STIMME EHER

NICHT ZU STIMME EHER ZU

STIMME VOLL

UND GANZ ZU k. A.

Der Online-Handel

erhält den Großteil

(über 60%) der

missbräuchlichen

Abmahnungen im Sinne

des UWG.

Den Großteil (über

60%) der

missbräuchlichen

Abmahnungen im Sinne

des UWG erhalten

Klein- und

Kleinstunternehmen

(<100 MA).

EMPFÄNGER VON MISSBRÄUCHLICHEN ABMAHNUNGEN IM

SINNE DES UWG

15. BITTE WÄHLEN SIE AUS, INWIEFERN SIE DEN FOLGENDEN AUSSAGEN

BEZÜGLICH MISSBRÄUCHLICHER ABMAHNUNGEN ZUSTIMMEN.

Bei dieser Frage geht es um Ihre subjektive Einschätzung bezüglich des

Rechtsmissbrauchs zu Lasten der Empfänger von missbräuchlichen Abmahnungen. 

KAPITEL 4 | MÖGLICHE WEGE ZUR REDUZIERUNG VON

MISSBRÄUCHLICHEN ABMAHNUNGEN

Im vierten Teil geht es um Fragen zur inhaltlichen Ausgestaltung von Abmahnungen und inwiefern diese gesetzlich vorgegeben sein

sollte.

INDIZIEN FÜR MISSBRAUCH

16.1 SIND SIE DER ANSICHT, DASS DURCH DIE REGELUNG § 8c UWG UND DIE

DORT GENANNTE LISTE VON FÄLLEN, IN DENEN DAS VORLIEGEN EINER

MISSBRÄUCHLICHEN GELTENDMACHUNG VON ANSPRÜCHEN INDIZIERT IST,

EINE GELTENDMACHUNG VON RECHTSMISSBRÄUCHLICHEN ABMAHNUNGEN

ERSCHWERT WIRD?

Bei dieser Frage geht es um Ihre subjektive Einschätzung. 

JA! Durch die neue Regelung § 8c UWG wird eine missbräuchliche Geltendmachung von Ansprüchen erschwert.

Nein! § 8c UWG verhindert nicht, dass in der Praxis eine missbräuchliche Geltendmachung von Ansprüchen erfolgt.

Keine Angaben. Meine Organisation und mich beschäftigt das Thema Abmahnungen in der Rechtspraxis zu wenig, als

dass wir eine Aussage treffen können.

16.2 WENN JA: Sind Ihrer Meinung nach bestimmte Inhalte von § 8c UWG zu nennen,

die besonders wirksam sind? 
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16.3 WENN NEIN: Warum wird durch § 8c UWG eine Geltendmachung von

rechtsmissbräuchlichen Abmahnungen nicht erschwert? 

16.4 Sind Ihnen Fälle bekannt, in denen der Abmahnende trotz des Vorliegens eines

Falles von der Liste, in denen das Vorliegen einer missbräuchlichen Geltendmachung

von Ansprüchen indiziert ist, die Missbräuchlichkeit widerlegen konnte? Wenn ja, welcher

Fall konnte widerlegt werden? 

VERSTÖSSE IN ABMAHNUNGEN IM SINNE DES UWG

17.1 WELCHE VERSTÖSSE WERDEN BEI ABMAHNUNGEN IM SINNE DES UWG IN

DER REGEL GELTEND GEMACHT? 

Bitte wählen Sie die Alternativen aus, die aus Ihrer Sicht für das Bezugsjahr 2021

zutreffen. (Mehrfachauswahl möglich) 

IMPRESSUM: Verstoß gegen gesetzliche Informationspflichten (Impressumsverstöße)

WIDERRUFSBELEHRUNG: Verstoß gegen gesetzliche Informationspflichten (Fehler in der Widerrufsbelehrung)

PREISANGABENVERORDNUNG: Verstoß gegen gesetzliche Kennzeichnungspflichten (Verstöße gegen die

Preisangabenverordnung)

SONSTIGE INFORMATIONS- ODER KENNZEICHUNGSPFLICHTEN: Verstoß gegen sonstige Informations- oder

Kennzeichnungspflichten

KEIN LINK ZU STREITSCHLICHTUNGSPLATTFORM: Link zu Streitschlichtungsplattform nicht vorhanden oder

funktioniert nicht

DSGVO: Verstoß gegen die Datenschutz-Grundverordnung

MITBEWERBERSCHUTZ: Verstoß gegen Vorschriften zum Mitbewerberschutz, § 4 UWG

SCHWARZE LISTE: Verstoß gegen Schwarze Liste, Anhang zu § 3 UWG

IRREFÜHRUNGSVERBOT: Verstoß gegen Irreführungsverbot, §§ 5, 5a UWG

VERGLEICHENDE WERBUNG: Verstoß gegen vergleichende Werbung, § 6 UWG

UNZUMUTBARE BELÄSTIGUNG: Verstoß gegen Verbot der unzumutbaren Belästigung, § 7 UWG

AGB: Verstoß gegen AGB-Recht

Sonstiges (bitte angeben)
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 Erheblicher

Rückgang

(< -75%)

Signifikanter

Rückgang

(- 50% bis -

75%)

Einfacher

Rückgang

(- 21% bis

-49%)

Unverändert/Vergleichbar

(max. +/- 20%)

Einfacher

Anstieg

(+ 21%

bis

+49%)

Signifikanter

Anstieg (+

50% bis

+75%)

Erheblicher

Anstieg (>

+75%) k. A.

IMPRESSUM: Verstoß gegen

gesetzliche Informationspflichten

(Impressumsverstöße)

WIDERRUFSBELEHRUNG: Verstoß

gegen gesetzliche Informationspflichten

(Fehler in der Widerrufsbelehrung)

PREISANGABENVERORDNUNG:

Verstoß gegen gesetzliche

Kennzeichnungspflichten (Verstöße

gegen die Preisangabenverordnung)

SONSTIGE INFORMATIONS- ODER

KENNZEICHUNGSPFLICHTEN:

Verstoß gegen sonstige Informations-

oder Kennzeichnungspflichten

KEIN LINK ZU

STREITSCHLICHTUNGSPLATTFORM:

Link zu Streitschlichtungsplattform nicht

vorhanden oder funktioniert nicht

DSGVO: Verstoß gegen die

Datenschutz-Grundverordnung

MITBEWERBERSCHUTZ: Verstoß

gegen Vorschriften zum

Mitbewerberschutz, § 4 UWG

SCHWARZE LISTE: Verstoß gegen

Schwarze Liste, Anhang zu § 3 UWG

IRREFÜHRUNGSVERBOT: Verstoß

gegen Irreführungsverbot, §§ 5, 5a

UWG

VERGLEICHENDE WERBUNG:

Verstoß gegen vergleichende Werbung,

§ 6 UWG

UNZUMUTBARE BELÄSTIGUNG:

Verstoß gegen Verbot der

unzumutbaren Belästigung, § 7 UWG

AGB: Verstoß gegen AGB-Recht

Anmerkungen (Freitext)

17.2 BEI WELCHEN VERSTÖSSEN SIND DIE GRÖSSTEN VERÄNDERUNGEN

DURCH DAS GESETZ ZUR STÄRKUNG DES FAIREN WETTBEWERBS SPÜRBAR

GEWESEN? 

Falls möglich, schätzen Sie die Veränderung im Auftreten der Verstöße in Abmahnungen

anhand der Skala für positive oder negative Veränderungen für das Bezugsjahr 2021 im

Vergleich zum Basisjahr 2019 ein. Wenn keine Veränderungen erkennbar sind, wählen

Sie bitte den mittleren Wert. 
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KOSTENSÄTZE EINER ABMAHNUNGEN

18. WIE HOCH IST DIE DURCHSCHNITTLICHE HÖHE DES

AUFWENDUNGSERSATZES IHRER ORGANISATION IM FALLE EINER

ABMAHNUNG IM SINNE DES UWG?

Bitte machen Sie im Folgenden Angaben zu den Kostensätzen Ihrer Organisation (in

Euro).  

VERTRAGSSTRAFE

19.1 WIE HOCH IST DURCHSCHNITTLICH DIE VERTRAGSSTRAFE IM FALLE

EINER DURCH IHRE ORGANISATION AUSGESPROCHENEN ABMAHNUNG IM

SINNE DES UWG? (EINE OPTION)

Bitte wählen Sie die Option aus, die aus Ihrer Sicht für das Bezugsjahr 2021 am ehesten

zutrifft. 

< 1.000 EUR

1.000 EUR

2.000 EUR

3.000 EUR

4.000 EUR

5.000 EUR

> 5.000 Euro

HAMBURGER BRAUCH: Keine konkrete Summe, sondern Hamburger Brauch

19.2 WENN Sie bei Frage 19.1 "weniger als 1000 Euro" oder "1000 Euro" ausgewählt

haben, ist dies mit § 13a Absatz 3 UWG zu erklären? (Eine Option)

(„…wenn die Zuwiderhandlung angesichts ihrer Art, ihres Ausmaßes und ihrer Folgen die

Interessen von Verbrauchern, Mitbewerbern und sonstigen Marktteilnehmern in nur

unerheblichem Maße beeinträchtigt und wenn der Abgemahnte in der Regel weniger als

100 Mitarbeiter beschäftigt.“) 

JA: Wegen § 13a Absatz 3 UWG war die Vertragsstrafe nicht über 1000 Euro angesetzt.

NEIN: Die Höhe der Vertragsstrafe hatte nichts mit § 13a UWG zu tun und war aus anderen Gründen entsprechend

angesetzt.

Keine Angaben.
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HAMBURGER BRAUCH

20.1 IN WIE VIELE FÄLLE FORMULIERT IHRE ORGANISATION EIN

VERTRAGSSTRAFEVERSPRECHEN IM SINNE DES "HAMBURGER BRAUCHS"?

(%-ANGABE)

Erläuterung: Der sogenannten „Hamburger Brauch“ hat sich aus der Rechtsprechung

bezüglich der Vertragsstrafenhöhe in einer strafbewehrten Unterlassungserklärung

entwickelt. Der Verletzer erklärt sich hiernach dazu bereit, eine Vertragsstrafe zu zahlen,

welche der Rechteinhaber nach billigem Ermessen festsetzt. Im Streitfall soll ein Gericht

über die Höhe der Vertragsstrafe entscheiden.

Bitte tragen Sie prozentuale Werte ein, sofern die Daten aus dem Bezugsjahr 2021

vorliegen oder Ihnen eine Abschätzung möglich ist. Die Angaben beziehen Sie auf die

insgesamt ausgestellten Vertragsstrafeversprechen Ihrer Organisation. 

20.2 Wie hoch ist in diesen Fällen durchschnittlich die später durch Ihre Organisation

eingenommene Vertragsstrafe im Bezugsjahr 2021? Bitte geben Sie absolute Werte in

Euro an.  

UNANGEMESSEN HOHE VERTRAGSSTRAFE

21.1 BEI VORLIEGEN WELCHER ANHALTSPUNKTE GEHEN SIE VON EINER

UNANGEMESSEN HOHEN VERTRAGSSTRAFE AUS? (MEHRFACHAUSWAHL)

Bitte wählen Sie die Optionen aus, die aus Ihrer Sicht zutreffen. 

ART, AUSMASS UND FOLGEN der Zuwiderhandlung

SCHULDHAFTIGKEIT der Zuwiderhandlung und bei schuldhafter Zuwiderhandlung die Schwere des Verschuldens

GRÖSSE, MARKTSTÄRKE UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT des Abgemahnten

WIRTSCHAFTLICHES INTERESSE des Abgemahnten an erfolgten und zukünftigen Verstößen.

SONSTIGES (Bitte angeben)

21.2 Würde es die Bestimmung der Angemessenheit oder Unangemessenheit einer

Vertragsstrafe erleichtern, wenn das Gesetz weitere Kriterien vorsieht? 

JA! Es würde die Bestimmung der Angemessenheit oder Unangemessenheit erleichtern.

NEIN! Die Bestimmung der Angemessenheit oder Unangemessenheit ist auch heute schon ausreichend möglich.

Keine Angaben
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21.3 WENN JA: Welche weiteren Kriterien sollten noch gesetzlich festgehalten werden?

KAPITEL 5 | ABWEHR VON ABMAHNUNGEN

Im fünften Teil geht es um die Abwehr von Abmahnungen.

ABWEHR VON ABMAHNUNGEN IM SINNE DES UWG

22.1 IN WIE VIELEN FÄLLEN SETZEN SICH DIE VON IHNEN ABGEMAHNTEN ZUR

WEHR GEGEN IHRE ABMAHNUNG IM SINNE DES UWG? (%-ANGABE)

Bitte geben Sie prozentuale Werte an oder benutzen Sie den Schieberegler, sofern die

Daten für das Bezugsjahr 2021 vorliegen oder Ihnen eine Abschätzung möglich ist. Wenn

keine Daten vorliegen oder eine Beantwortung aus Ihrer Sicht keinen Sinn ergibt, geben

Sie bitte stattdessen eine kurze Erläuterung im Freitext. 

0 100

22.2 Falls Sie die Frage 22.1 nach der prozentualen Angaben

der Abwehrmaßnahmen nicht beantworten können, geben Sie hier bitte eine kurze

Erläuterung. 

22.3 Welche der folgenden Abwehrmaßnahmen werden in diesen Fällen ergriffen?

(Mehrfachauswahl möglich) 

ZURÜCKWEISUNG: Vom Abgemahnten vollständig zurückgewiesen.

KEINE KOSTEN: Der Abgemahnte gibt die Unterlassungserklärung und evtl. ein Vertragsstrafeversprechen ab, aber zahlt

die Kosten nicht.

GEÄNDERTE UNTERLASSUNG: Die Unterlassungserklärung abgeändert.

KOSTENREDUZIERUNG: Eine Kostenreduzierung vereinbart.

ZU GERICHT: Abmahner strebt ein gerichtliches Verfahren an.

EINIGUNGSSTELLENVERFAHREN: Abgemahnter beantragt ein Einigungsstellenverfahren.

SONSTIGES (Bitte angeben)
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GERICHTLICHE ABWEHR VON ABMAHNUNGEN IM SONNE DES

UWG

23.1 IN WIE VIELEN FÄLLEN SETZEN SICH BETROFFENE IM RAHMEN EINES

GERICHTSVERFAHRENS ZUR WEHR GEGEN ABMAHNUNGEN IM SINNE DES

UWG, DIE SIE VON IHRER ORGANISATION ERHALTEN? (%-ANGABE)

Bitte geben Sie prozentuale Werte an oder benutzen Sie den Schieberegler, sofern die

Daten für das Bezugsjahr 2021 vorliegen oder Ihnen eine Abschätzung möglich ist. 

0 100

23.2 Falls Sie die Frage 23.1 nach der prozentualen Angaben

der Abwehrmaßnahmen nicht beantworten können, geben Sie hier bitte eine kurze

Erläuterung. 

23.3 Bitte geben Sie an, wodurch Betroffene häufig gehindert werden, sich im Rahmen

eines Gerichtsverfahrens zur Wehr zu setzen. 

KOSTEN: Zu hohe Kosten

UNSICHERHEIT: Angst vor Niederlage

KEIN BEISTAND: Kein Rechtsrat verfügbar

NACHVOLLZIEHBAR: Abmahnung inhaltlich berechtigt

KEINE GEGENANSPRÜCHE: Fehlende Gegenansprüche (z.B. Schadensersatzansprüche)

DARLEGUNGSLAST: Gegenansprüche schwer durchsetzbar/zu hohe Darlegungslast

SONSTIGES

SEHR GERING SEHR HOCH k. A.

GEGENANSPRÜCHE DES ABGEMAHNTEN

24. WIE BEWERTEN SIE DIE MÖGLICHKEIT EINES MISSBRÄUCHLICH

ABGEMAHNTEN, UM SEINE GEGENANSPRÜCHE

DURCHZUSETZEN? (SKALENFRAGE 1-5)

Bitte geben Sie auf einer Skala von 1-5 Ihre Meinung an, wobei 1 "sehr gering" und 5

"sehr hoch" bedeuten. 

Š Š Š Š Š
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KAPITEL 6 | MÖGLICHE WEGE ZUR REDUZIERUNG VON

MISSBRÄUCHLICHEN ABMAHNUNGEN

Im sechsten Teil geht es um Fragen zur inhaltlichen Ausgestaltung von Abmahnungen und inwiefern diese gesetzlich vorgegeben

sein sollte. 

VERPFLICHTENDE ANGABEN IN ABMAHNUNGEN

25.1 IST DIE REGELUNG § 13 ABSATZ 2 UWG UND DIE DORT ENTHALTENEN

ANFORDERUNGEN AN DIE FORMULIERUNG EINER ABMAHNUNG IHRER

MEINUNG NACH SINNVOLL UND ALS POSITIV ZU BEWERTEN?

Bitte wählen Sie eine Alternative aus. 

JA! § 13 Absatz 2 UWG und gesetzliche Anforderungen an den Inhalt einer Abmahnung sind sinnvoll und als positiv zu

bewerten.

Nein! § 13 Absatz 2 UWG ist nicht sinnvoll und die Anforderungen an die Formulierung einer Abmahnung sind nicht als

positiv zu bewerten

Kein Angaben.

25.2 WENN NEIN: Bitte geben Sie an, warum aus Ihrer Sicht die Regelung nicht sinnvoll

ist. 

 
STIMME

NICHT ZU

STIMME EHER

NICHT ZU

STIMME

EHER ZU

STIMME VOLL

UND GANZ ZU k. A.

Eine Einschra ̈nkung der

Kostenerstattung hat zu

einem Rückgang von

Mitbewerberabmahnungen

geführt.

Ein Ausschluss der

Kostenerstattung bei

bestimmten Versto ̈ßen hat

zu einem Ru ̈ckgang von

Mitbewerberabmahnungen

geführt.

Eine Bewertung, ob eine

missbräuchliche

Abmahnung vorliegt, fällt

nach geltendem Recht

einfach.

BEKÄMPFUNG VON MISSBRAUCH

26. BITTE BEWERTEN SIE FOLGENDE AUSSAGEN ZUR BEKÄMPFUNG VON

MISSBRÄUCHLICHEN ABMAHNUNGEN IM SINNE DES UWG.

Bitte wählen Sie in jeder Zeile aus, ob Sie basierend auf Ihren Erfahrungen und Ihrer

subjektiven Einschätzung der jeweiligen Aussage zustimmen. Die Aussagen betreffen

sowohl die aktuelle Situation als auch hypothetische Überlegungen zur Reform des

UWG. 
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Es fällt einfach, Umstände

zur Annahme einer

missbra ̈uchlichen

Abmahnung zu ermitteln.

Die Anforderungen an die

Darlegungslast (Beweis für

Missbrauch) sind aktuell

einfach zu erfu ̈llen.

Ein missbräuchlich

Abgemahnter hat es

aktuell einfach, seine

Gegenansprüche

durchzusetzen.

Die Abschaffung des

fliegenden

Gerichtsstandes fu ̈r

Versto ̈ße im

elektronischen

Gescha ̈ftsverkehr oder in

Telemedien hat zu einer

Reduzierung des

Rechtsmissbrauchs

geführt.

Die Abschaffung des

fliegenden

Gerichtsstandes bei

Klagen gegen

Kleinunternehmer hat zu

einer nennenswerten

Reduzierung der Zahl

missbra ̈uchlicher

Abmahnungen geführt.

Das generelle Vorschalten

eines Einigungsstellen-

/Schlichtungsverfahrens

würde zu einer

Reduzierung der Zahl

missbräuchlicher

Abmahnungen führen.

 
STIMME

NICHT ZU

STIMME EHER

NICHT ZU

STIMME

EHER ZU

STIMME VOLL

UND GANZ ZU k. A.
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WEITERE MASSNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG VON

ABMAHNMISSBRAUCH IM BEREICH DES UWG

27. WELCHE WEITEREN MASSNAHMEN SIND IN IHREN AUGEN BEI DER

BEKÄMPFUNG VON RECHTSMISSBRAUCH ERFORDERLICH

(MERHFACHAUSWAHL)? 

Bitte wählen Sie die Maßnahmen aus, die aus Ihrer Sicht zur Bekämpfung und zur

Reduzierung von Abmahnmissbrauch beitragen können. 

Weitere Limitierung der Anwaltskosten

Abschöpfung von Vertragsstrafen durch Staat/gemeinnützige Organisationen

Generelles Vorschalten eines Schlichtungsverfahrens

Änderungen des materiellen Rechts (z.B. Einführung einer eigenen Spürbarkeitsregel bei § 3a UWG)

Eintragungspflicht nach konkreten Kriterien für alle Klagebefugten

SONSTIGES (Bitte angeben)
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Studie (Phase II) im Auftrag des BMJ zum Thema "Evaluierung der Regelungen zur

Verhinderung des Abmahnmissbrauchs" im Sinne des UWG (Qualifizierte Einrichtungen)

EINFÜHRUNG & DATENSCHUTZ

Sehr geehrte/r Interview-Partner/in,

herzlichen Dank, dass Sie im Rahmen der Studie im Auftrag des Bundesministeriums der Justiz bei

der Datenerhebung zum Thema "Evaluierung der Regelungen zur Verhinderung des

Abmahnmissbrauchs" teilnehmen.

Ziel der Befragung ist es, dass Sie durch Ihre Sichtweise aus der Rechtspraxis den Status Quo

reflektieren und Reformpotenziale bewerten. 

Im Rahmen der 2. Phase der Forschungsstudie möchten wir Sie hiermit um Ihre Mitwirkung bitten.

Durch Ihre Teilnahme unterstützen Sie den Gesetzgeber bei seinem Anliegen, den Wettbewerb im

Sinne eines fairen Umgangs im Markt zu stärken.

Die Teilnahme wird ca. 25 Minuten erfordern. Als Dank werden Ihnen im Nachgang nach der

Veröffentlichung die Ergebnisse in aufbereiteter Form zur Verfügung gestellt. 

Vielen Dank.

DATENSCHUTZINFORMATIONEN

Bitte entnehmen Sie die Datenschutzinformationen dem Anhang der E-Mail, in der Sie auch den Link zur Umfrage gefunden haben.

Bitte lesen Sie die Datenschutzinformationen aufmerksam durch. 

1



Studie (Phase II) im Auftrag des BMJ zum Thema "Evaluierung der Regelungen zur

Verhinderung des Abmahnmissbrauchs" im Sinne des UWG (Qualifizierte Einrichtungen)

Kapitel 1 | STAMMDATEN, DATENLAGE UND STANDPUNKT

Im ersten Kapitel geht es um Ihre demographische Daten und eine Einschätzung der

Datengrundlage, die Sie zum Thema Abmahnungen (ausschließlich) im Bereich des UWG vorliegen

haben.

1.1 Wie heißt die

Organisation, der Sie

angehören? (Ihre

Organisation)

1.2 Wie heißen Sie? (Ihr

Name)

TEILNEHMER/IN STUDIE

1. WER NIMMT AN DER STUDIE TEIL?

Bitte geben Sie Ihren Namen und Ihre Organisation an. 

1.3 Haben Sie bzw. ein/e Vertreter/in Ihrer Organisation bereits an der ersten

Datenerhebung dieser Studie (durchgeführt im Jahr 2020) teilgenommen?

Bitte geben Sie Ihren Namen und Ihre Organisation an. 

JA: Meine Organisation hat am ersten Teil dieser Studie per Telefoninterview oder Online-Befragung teilgenommen.

Nein: Meine Organisation hat am ersten Teil der Datenerhebung nicht teilgenommen. 

Keine Angaben: Ich kann keine Aussage über die Teilnahme meiner Organisation in der ersten Datenerhebung treffen.

EINORDNUNG

2. WELCHER GRUPPE GEHÖREN SIE AN?

Bitte wählen Sie aus, welcher Gruppe Ihre Organisation zugehörig ist. 

IHK

GERICHT

QUALIFIZIERTE EINRICHTUNG

BERUFSVERBAND

WIRTSCHAFTSVERBAND
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JA 

Wir erheben Daten auf eine

strukturierte Art und Weise.

SCHÄTZUNG

Wir haben Unterlagen, auf

deren Grundlage wir eine

Schätzung vornehmen können.

EXPERTISE

Wir haben keine Unterlagen,

aber eine Einschätzung ist

möglich.

NEIN

Wir erheben keine Daten und

können auch keine Schätzung

vornehmen.

* EINORDNUNG DATENLAGE

3. INWIEFERN GIBT ES EINE DATENLAGE ZU ABMAHNUNGEN UND/ODER

MISSBRÄUCHLICHEN ABMAHNUNGEN IM SINNE DES UWG?

Bitte wählen Sie eine der folgenden Alternativen aus. 

METHODE DER DATENERHEBUNG

4. WIE WERDEN DATEN ERHOBEN?

Bitte beschreiben Sie kurz den Prozess der Datenerhebung, falls Sie zum Thema

Abmahnungen im Sinne des UWG Daten erheben. Im Falle einer digitalen

Datenerhebung machen Sie gerne genauere Angaben zur Art der Software.  

GRUNDSÄTZLICHE MEINUNG ZU DER REFORM DES UWG

5.1 HAT ES IHRER MEINUNG NACH EINER GESETZESREFORM DES UWG

BEZÜGLICH DES THEMAS ABMAHNUNGEN BEDURFT?

Bitte wählen Sie eine Alternative aus. Diese Frage bezieht sich auf das am 10.

September 2020 vom Deutschen Bundestag beschlossene und am 1. Dezember 2020 in

Kraft getretene Gesetz zur Stärkung des fairen Wettbewerbes. 

JA! Es bedurfte grundsätzlich einer Reform des UWG bezüglich des Themas Abmahnungen.

NEIN! Es bedurfte keiner Reform des UWG. Die Reformierung des UWG hat fu ̈r die Rechtspraxis keine Verbesserung

gebracht.

Keine Angaben. Meine Organisation und mich beschäftigt das Thema Abmahnungen in der Rechtspraxis zu wenig, als

dass wir eine Aussage treffen können.

5.2 Bitte erläutern Sie kurz Ihre Antwort. Wenn Sie "Ja" gewählt haben, führen Sie bitte

aus, welche konkreten Aspekte Ihrer Ansicht nach der Neuregelung bedurften.  
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Studie (Phase II) im Auftrag des BMJ zum Thema "Evaluierung der Regelungen zur

Verhinderung des Abmahnmissbrauchs" im Sinne des UWG (Qualifizierte Einrichtungen)

KAPITEL 2 | KENNZAHLEN ZU ABMAHNUNGEN

Im zweiten Kapitel geht es um die Anzahl der Abmahnungen, die Ihre Organisation mittelbar oder

unmittelbar betreffen.

ERHALTEN

AUSGESPROCHEN

ANZAHL DER ABMAHNUNGEN 2021 (ORGANISATION)

6.1 WIE VIELE ABMAHNUNGEN IM SINNE DES UWG HABEN SIE IM JAHR 2021

ALS ORGANISATION ERHALTEN UND AUSGESPROCHEN? (ABSOLUTE ANGABE)

Bitte tragen Sie absolute Werte ein, sofern die Daten aus dem Bezugsjahr 2021 vorliegen

oder Ihnen eine Abschätzung möglich ist. Wenn keine Daten vorliegen oder eine

Beantwortung aus Ihrer Sicht keinen Sinn ergibt, geben Sie bitte stattdessen eine kurze

Erläuterung im Freitext. 

6.2 Falls Sie die Frage 6.1 nach der Anzahl der Abmahnungen Ihrer Organisation nicht

beantworten können, geben Sie hier bitte eine kurze Erläuterung. 

ANZAHL DER

FESTGESTELLTEN

RECHTSMISSBRÄUCHE

ANZAHL DER MISSBRÄUCHLICHEN ABMAHNUNGEN 2021

(ORGANISATION)

7.1 WIE VIELE DER VON IHNEN ALS ORGANISATION AUSGESTELLTEN

ABMAHNUNGEN IM SINNE DES UWG IM JAHR 2021 WURDEN NACHTRÄGLICH

DURCH GERICHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN ALS MISSBRÄUCHLICH

QUALIFIZIERT? 

Bitte tragen Sie absolute Werte ein, sofern die Daten aus dem Bezugsjahr 2021 vorliegen

oder Ihnen eine Abschätzung möglich ist. Wenn keine Daten vorliegen oder eine

Beantwortung aus Ihrer Sicht keinen Sinn ergibt, geben Sie bitte stattdessen eine kurze

Erläuterung im Freitext. 

7.2 Falls Sie die Frage 7.1 nach der Anzahl der missbräuchlichen Abmahnungen Ihrer

Organisation nicht beantworten können, geben Sie hier bitte eine kurze Erläuterung. 

4



7.3 Bitte geben Sie kurz an, welche Begründungen die Gerichte für die Feststellung von

Rechtsmissbräuchen Ihrer Organisation bei Abmahnungen im Sinne des UWG angeführt

haben. 

BEDEUTUNG DES FLIEGENDEN GERICHTSSTANDES

8.1 IN WIE VIELEN FÄLLEN DER GERICHTLICHEN GELTENDMACHUNG DER MIT

EINER ABMAHNUNG VERFOLGTEN ANSPRÜCHE IHRER ORGANISATION LAG IM

JAHRE 2021 EIN FALL DES SOGENANNTEN "FLIEGENDEN GERICHTSSTANDES"

VOR? (%-ANGABE)

Bitte tragen Sie prozentuale Werte ein, sofern die Daten aus dem Bezugsjahr 2021

vorliegen oder Ihnen eine Abschätzung möglich ist. Wenn keine Daten vorliegen oder

eine Beantwortung aus Ihrer Sicht keinen Sinn ergibt, geben Sie bitte stattdessen eine

kurze Erläuterung im Freitext. 

8.2 Falls Sie die Frage 8.1 nach dem Anteil des sogenannten "Fliegenden

Gerichtsstandes" an allen Ihren gerichtlichen Geltendmachungen nicht beantworten

können, geben Sie hier bitte eine kurze Erläuterung. 

8.3 In wie vielen Fällen, in denen ein Gericht eine missbräuchliche Abmahnungen

ausgeurteilt hat, wurde von Ihrer Organisation im Jahr 2021 der "Fliegende

Gerichtsstand" in Anspruch genommen? 

ANZAHL VERTRAGSSTRAFEN BEI ABMAHNUNGEN

9.1 IN WIE VIELEN FÄLLEN WURDE IN DEN VON IHNEN ALS ORGANISATION

AUSGESPROCHENEN ABMAHNUNGEN IN 2021 IM SINNE DES UWG EINE

KONKRETE VERTRAGSSTRAFE (IN DER UNTERLASSUNGSERKLÄRUNG)

GENANNT? (%-ANGABE)

Bitte tragen Sie prozentuale Werte ein, die auf konkreten Daten aus dem Bezugsjahr

2021 oder Ihrer Abschätzung basieren können.  
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9.2 In wie vielen Fällen einer mit dem Abgemahnten vereinbarten Vertragsstrafe haben

Sie diese bei erneutem Verstoß tatsächlich eingefordert? (%-Angabe) 
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Studie (Phase II) im Auftrag des BMJ zum Thema "Evaluierung der Regelungen zur

Verhinderung des Abmahnmissbrauchs" im Sinne des UWG (Qualifizierte Einrichtungen)

KAPITEL 3 | EINSCHÄTZUNG ZUR RECHTSWIRKLICHKEIT VON ABMAHNUNGEN IN

DEUTSCHLAND

Im dritten Kapitel geht es um Ihre Einschätzung zur Rechtswirklichkeit von Abmahnungen im Sinne

des UWG und zu den rechtlichen Rahmenbedingungen.

ANFORDERUNGEN AN ANSPRUCHSGRUPPEN 

12.1 SIND SIE DER MEINUNG, DASS DIE ANFORDERUNGEN AN DIE

ANSPRUCHSBERECHTIGTEN IM UWG AUCH NACH EINFÜHRUNG DER

REGELUNGEN DURCH DAS GESETZ ZUR STÄRKUNG DES FAIREN

WETTBEWERBS  ERHÖHT WERDEN SOLLTEN?

Bitte wählen Sie die Option aus, die aus Ihrer Sicht zutrifft. 

JA! Die Anforderungen sollten definitiv erhöht werden.

NEIN! Die Anforderungen sind hoch genug. 

Keine Angaben.

12.2 WENN JA: Für welche Gruppen von Anspruchsberechtigten sollten die

Anforderungen erhöht werden? 

KAMMERN

VERBÄNDE

MITBEWERBER

12.3 WENN JA: Welche Anforderungen sollten erhöht werden und was sollte

möglicherweise in das UWG aufgenommen werden? 

7



 SEHR SELTEN SELTEN MITTEL ÖFTER SEHR HÄUFIG k. A.

STATIONÄRER HANDEL

ONLINE-HANDEL

HANDWERK

MEDIEN UND

RUNDFUNK

UNTERHALTUNG

IMMOBILIENMAKLER

BILDUNG

FINANZDIENSTLEISTER

GASTRONOMIE

LOGISTIK

TELEKOMMUNIKATION

SONSTIGES

EMPFÄNGER VON ABMAHNUNGEN IM SINNE DES UWG

13. UNTERNEHMEN AUS WELCHER BRANCHE ERHALTEN IN IHREN AUGEN

HÄUFIG ABMAHNUNGEN IM SINNE DES UWG? (PRO ZEILE EINE OPTION)

Bitte geben Sie im Folgenden an, wie sehr die Unternehmen folgender Branchen mit dem

Eingang von Abmahnungen zu tun haben. Bei dieser Frage geht es um Ihre subjektive

Einschätzung der allgemeinen Situation unabhängig von Ihrer eigenen Organisation. 

 
SEHR SELTEN SELTEN MITTEL ÖFTER

SEHR

HÄUFIG k. A.

INTERNATIONALE KONZERNE

(Sitz/Stelle in Deutschland) (>

1.000 MA)

GROSSUNTERNEHMEN (< 1.000

MA)

MITTELSTANDSUNTERNEHMEN

(< 250 MA)

KLEINUNTERNEHMEN (< 100

MA)

KLEINSTUNTERNEHMEN (< 10

MA)

14. UNTERNEHMEN WELCHER GRÖSSE ERHALTEN IN IHREN AUGEN HÄUFIG

ABMAHNUNGEN IM SINNE DES UWG? (PRO ZEILE EINE OPTION)

Bitte geben Sie im Folgenden an, wie sehr Unternehmen folgender Größe mit dem

Eingang von Abmahnungen zu tun haben. Bei dieser Frage geht es um Ihre subjektive

Einschätzung der allgemeinen Situation unabhängig von Ihrer eigenen Organisation. 
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STIMME NICHT ZU

STIMME EHER

NICHT ZU STIMME EHER ZU

STIMME VOLL

UND GANZ ZU k. A.

Der Online-Handel

erhält den Großteil

(über 60%) der

missbräuchlichen

Abmahnungen im Sinne

des UWG.

Den Großteil (über

60%) der

missbräuchlichen

Abmahnungen im Sinne

des UWG erhalten

Klein- und

Kleinstunternehmen

(<100 MA).

EMPFÄNGER VON MISSBRÄUCHLICHEN ABMAHNUNGEN IM

SINNE DES UWG

15. BITTE WÄHLEN SIE AUS, INWIEFERN SIE DEN FOLGENDEN AUSSAGEN

BEZÜGLICH MISSBRÄUCHLICHER ABMAHNUNGEN ZUSTIMMEN.

Bei dieser Frage geht es um Ihre subjektive Einschätzung bezüglich des

Rechtsmissbrauchs zu Lasten der Empfänger von missbräuchlichen Abmahnungen. 

KAPITEL 4 | MÖGLICHE WEGE ZUR REDUZIERUNG VON

MISSBRÄUCHLICHEN ABMAHNUNGEN

Im vierten Teil geht es um Fragen zur inhaltlichen Ausgestaltung von Abmahnungen und inwiefern diese gesetzlich vorgegeben sein

sollte.

INDIZIEN FÜR MISSBRAUCH

16.1 SIND SIE DER ANSICHT, DASS DURCH DIE REGELUNG § 8c UWG UND DIE

DORT GENANNTE LISTE VON FÄLLEN, IN DENEN DAS VORLIEGEN EINER

MISSBRÄUCHLICHEN GELTENDMACHUNG VON ANSPRÜCHEN INDIZIERT IST,

EINE GELTENDMACHUNG VON RECHTSMISSBRÄUCHLICHEN ABMAHNUNGEN

ERSCHWERT WIRD?

Bitte wählen Sie die Option aus, die aus Ihrer Sicht zutrifft. 

JA! Durch die neue Regelung § 8c UWG wird eine missbräuchliche Geltendmachung von Ansprüchen erschwert.

Nein! § 8c UWG verhindert nicht, dass in der Praxis eine missbräuchliche Geltendmachung von Ansprüchen erfolgt.

Keine Angaben. Meine Organisation und mich beschäftigt das Thema Abmahnungen in der Rechtspraxis zu wenig, als

dass wir eine Aussage treffen können.

16.2 WENN JA: Sind Ihrer Meinung nach bestimmte Inhalte von § 8c UWG zu nennen,

die besonders wirksam sind? 
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16.3 WENN NEIN: Warum wird durch § 8c UWG eine Geltendmachung von

rechtsmissbräuchlichen Abmahnungen nicht erschwert? 

16.4 Sind Ihnen Fälle bekannt, in denen der Abmahnende trotz des Vorliegens eines

Falles von der Liste, in denen das Vorliegen einer missbräuchlichen Geltendmachung

von Ansprüchen indiziert ist, die Missbräuchlichkeit widerlegen konnte? Wenn ja, welcher

Fall konnte widerlegt werden? 

VERSTÖSSE IN ABMAHNUNGEN IM SINNE DES UWG

17.1 WELCHE VERSTÖSSE WERDEN BEI ABMAHNUNGEN IM SINNE DES UWG IN

DER REGEL GELTEND GEMACHT? 

Bitte wählen Sie die Alternativen aus, die aus Ihrer Sicht für das Bezugsjahr 2021

zutreffen. (Mehrfachauswahl möglich) 

IMPRESSUM: Verstoß gegen gesetzliche Informationspflichten (Impressumsverstöße)

WIDERRUFSBELEHRUNG: Verstoß gegen gesetzliche Informationspflichten (Fehler in der Widerrufsbelehrung)

PREISANGABENVERORDNUNG: Verstoß gegen gesetzliche Kennzeichnungspflichten (Verstöße gegen die

Preisangabenverordnung)

SONSTIGE INFORMATIONS- ODER KENNZEICHUNGSPFLICHTEN: Verstoß gegen sonstige Informations- oder

Kennzeichnungspflichten 

KEIN LINK ZU STREITSCHLICHTUNGSPLATTFORM: Link zu Streitschlichtungsplattform nicht vorhanden oder

funktioniert nicht

DSGVO: Verstoß gegen die Datenschutz-Grundverordnung

MITBEWERBERSCHUTZ: Verstoß gegen Vorschriften zum Mitbewerberschutz, § 4 UWG

SCHWARZE LISTE: Verstoß gegen Schwarze Liste, Anhang zu § 3 UWG

IRREFÜHRUNGSVERBOT: Verstoß gegen Irreführungsverbot, §§ 5, 5a UWG

VERGLEICHENDE WERBUNG: Verstoß gegen vergleichende Werbung, § 6 UWG

UNZUMUTBARE BELÄSTIGUNG: Verstoß gegen Verbot der unzumutbaren Belästigung, § 7 UWG

AGB: Verstoß gegen AGB-Recht

Sonstiges (Bitte angeben)
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 Erheblicher

Rückgang

(< -75%)

Signifikanter

Rückgang (-

50% bis -

75%)

Einfacher

Rückgang

(- 21% bis

-49%)

Unverändert/Vergleichbar

(max. +/- 20%)

Einfacher

Anstieg

(+ 21%

bis

+49%)

Signifikanter

Anstieg (+

50% bis

+75%)

Erheblicher

Anstieg (>

+75%) k. A.

IMPRESSUM: Verstoß gegen

gesetzliche Informationspflichten

(Impressumsverstöße)

WIDERRUFSBELEHRUNG: Verstoß

gegen gesetzliche Informationspflichten

(Fehler in der Widerrufsbelehrung)

PREISANGABENVERORDNUNG:

Verstoß gegen gesetzliche

Kennzeichnungspflichten (Verstöße

gegen die Preisangabenverordnung)

SONSTIGE INFORMATIONS- ODER

KENNZEICHUNGSPFLICHTEN:

Verstoß gegen sonstige Informations-

oder Kennzeichnungspflichten 

KEIN LINK ZU

STREITSCHLICHTUNGSPLATTFORM:

Link zu Streitschlichtungsplattform nicht

vorhanden oder funktioniert nicht

DSGVO: Verstoß gegen die

Datenschutz-Grundverordnung

MITBEWERBERSCHUTZ: Verstoß

gegen Vorschriften zum

Mitbewerberschutz, § 4 UWG

SCHWARZE LISTE: Verstoß gegen

Schwarze Liste, Anhang zu § 3 UWG

IRREFÜHRUNGSVERBOT: Verstoß

gegen Irreführungsverbot, §§ 5, 5a

UWG

VERGLEICHENDE WERBUNG:

Verstoß gegen vergleichende Werbung,

§ 6 UWG

UNZUMUTBARE BELÄSTIGUNG:

Verstoß gegen Verbot der

unzumutbaren Belästigung, § 7 UWG

AGB: Verstoß gegen AGB-Recht

Anmerkungen (Freitext)

17.2 BEI WELCHEN VERSTÖSSEN SIND DIE GRÖSSTEN VERÄNDERUNGEN

DURCH DAS GESETZ ZUR STÄRKUNG DES FAIREN WETTBEWERBS SPÜRBAR

GEWESEN? 

Falls möglich, schätzen Sie die Veränderung im Auftreten der Verstöße in Abmahnungen

anhand der Skala für positive oder negative Veränderungen für das Bezugsjahr 2021 im

Vergleich zum Basisjahr 2019 ein. Wenn keine Veränderungen erkennbar sind, wählen

Sie bitte den mittleren Wert. 
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VERTRAGSSTRAFE

18.1 WIE HOCH IST DURCHSCHNITTLICH DIE VERTRAGSSTRAFE IM FALLE

EINER DURCH IHRE ORGANISATION AUSGESPROCHENEN ABMAHNUNG IM

SINNE DES UWG? (EINE OPTION)

Bitte wählen Sie die Option aus, die aus Ihrer Sicht für das Bezugsjahr 2021 am ehesten

zutrifft. 

< 1.000 EUR

1.000 EUR

2.000 EUR

3.000 EUR

4.000 EUR

5.000 EUR

>5.000 EUR

HAMBURGER BRAUCH: Keine konkrete Summe, sondern Hamburger Brauch

18.2 WENN Sie bei Frage 18.1 "weniger als 1000 Euro" oder "1000 Euro" ausgewählt

haben, ist dies mit § 13a Absatz 3 UWG zu erklären? (Eine Option)

(„…wenn die Zuwiderhandlung angesichts ihrer Art, ihres Ausmaßes und ihrer Folgen die

Interessen von Verbrauchern, Mitbewerbern und sonstigen Marktteilnehmern in nur

unerheblichem Maße beeinträchtigt und wenn der Abgemahnte in der Regel weniger als

100 Mitarbeiter beschäftigt.“) 

JA: Wegen § 13a Absatz 3 UWG war die Vertragsstrafe nicht über 1000 Euro angesetzt.

Nein: Die Höhe der Vertragsstrafe hatte nichts mit § 13a UWG zu tun und war aus anderen Gründen entsprechend

angesetzt.

Keine Angaben.

18.3 WIE HOCH IST DURCHSCHNITTLICH DIE EINGENOMMENE

VERTRAGSSTRAFE? (EINE OPTION)

Bitte wählen Sie die Option aus, die aus Ihrer Sicht für das Bezugsjahr 2021 am ehesten

zutrifft. 

< 1.000 EUR

1.000 EUR

2.000 EUR

3.000 EUR

4.000 EUR

5.000 EUR

>5.000 EUR

Keine Angaben: In 2021 keine Vertragsstrafe eingenommen

12



HAMBURGER BRAUCH

19.1 IN WIE VIELE FÄLLE FORMULIERT IHRE ORGANISATION EIN

VERTRAGSSTRAFEVERSPRECHEN IM SINNE DES "HAMBURGER BRAUCHS"?

(%-ANGABE)

Erläuterung: Der sogenannten „Hamburger Brauch“ hat sich aus der Rechtsprechung

bezüglich der Vertragsstrafenhöhe in einer strafbewehrten Unterlassungserklärung

entwickelt. Der Verletzer erklärt sich hiernach dazu bereit, eine Vertragsstrafe zu zahlen,

welche der Rechteinhaber nach billigem Ermessen festsetzt. Im Streitfall soll ein Gericht

über die Höhe der Vertragsstrafe entscheiden.

Bitte tragen Sie prozentuale Werte ein, sofern die Daten aus dem Bezugsjahr 2021

vorliegen oder Ihnen eine Abschätzung möglich ist. Die Angaben beziehen Sie auf die

insgesamt ausgestellten Vertragsstrafeversprechen Ihrer Organisation. 

19.2 Wie hoch ist in diesen Fällen durchschnittlich die später durch Ihre Organisation

eingenommene Vertragsstrafe im Bezugsjahr 2021? Bitte geben Sie absolute Werte in

Euro an. 

UNANGEMESSEN HOHE VERTRAGSSTRAFE

20.1 BEI VORLIEGEN WELCHER ANHALTSPUNKTE GEHEN SIE VON EINER

UNANGEMESSEN HOHEN VERTRAGSSTRAFE AUS? (MEHRFACHAUSWAHL)

Bitte wählen Sie die Optionen aus, die aus Ihrer Sicht zutreffen. 

ART, AUSMASS UND FOLGEN der Zuwiderhaltung

SCHULDHAFTIGKEIT der Zuwiderhandlung und bei schuldhafter Zuwiderhandlung die Schwere des Verschuldens

GRÖSSE, MARKTSTÄRKE UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT des Abgemahnten

WIRTSCHAFTLICHES INTERESSE des Abgemahnten an erfolgten und zukünftigen Verstößen.

SONSTIGES (Bitte angeben)

20.2 Würde es die Bestimmung der Angemessenheit oder Unangemessenheit einer

Vertragsstrafe erleichtern, wenn das Gesetz weitere Kriterien vorsieht? 

JA! Es würde die Bestimmung der Angemessenheit oder Unangemessenheit erleichtern.

NEIN! Die Bestimmung der Angemessenheit oder Unangemessenheit ist auch heute schon ausreichend möglich.

Keine Angaben
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20.3 WENN JA: Welche weiteren Kriterien sollten noch gesetzlich festgehalten werden?

KAPITEL 5 | ABWEHR VON ABMAHNUNGEN

Im fünften Teil geht es um die Abwehr von Abmahnungen.

ABWEHRMAßNAHMEN VON ABMAHNUNGEN IM SINNE DES

UWG

21.1 IN WIE VIELEN FÄLLEN SETZEN SICH DIE VON IHNEN ABGEMAHNTEN ZUR

WEHR GEGEN IHRE ABMAHNUNG IM SINNE DES UWG? (%-ANGABE)

Bitte geben Sie prozentuale Werte an oder benutzen Sie den Schieberegler, sofern die

Daten für das Bezugsjahr 2021 vorliegen oder Ihnen eine Abschätzung möglich ist. Wenn

keine Daten vorliegen oder eine Beantwortung aus Ihrer Sicht keinen Sinn ergibt, geben

Sie bitte stattdessen eine kurze Erläuterung im Freitext. 

0 100

21.2 Falls Sie die Frage 21.1 nach der prozentualen Angaben der Abwehrmaßnahmen

nicht beantworten können, geben Sie hier bitte eine kurze Erläuterung. 

21.3 Welche der folgenden Abwehrmaßnahmen werden in diesen Fällen

ergriffen? (Mehrfachauswahl möglich) 

ZURÜCKWEISUNG: Vom Abgemahnten vollständig zurückgewiesen.

KEINE KOSTEN: Der Abgemahnte gibt die Unterlassungserklärung und evtl. ein Vertragsstrafeversprechen ab, aber zahlt

die Kosten nicht.

GEÄNDERTE UNTERLASSUNG: Die Unterlassungserklärung wurde vom Abgemahnten oder einvernehmlich abgeändert.

KOSTENREDUZIERUNG: Eine Kostenreduzierung wurde verlangt oder vereinbart.

ZU GERICHT: Abgemahnter strebt ein gerichtliches Verfahren an.

EINIGUNGSSTELLENVERFAHREN: Abgemahnter beantragt ein Einigungsstellenverfahren.

SONSTIGES (Bitte angeben)
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GERICHTLICHE ABWEHR VON ABMAHNUNGEN IM SINNE DES

UWG

22.1 IN WIE VIELEN FÄLLEN SETZEN SICH BETROFFENE IM RAHMEN EINES

GERICHTSVERFAHRENS ZUR WEHR GEGEN ABMAHNUNGEN IM SINNE DES

UWG, DIE SIE VON IHRER ORGANISATION ERHALTEN? (%-ANGABE)

Bitte geben Sie prozentuale Werte an oder benutzen Sie den Schieberegler, sofern die

Daten für das Bezugsjahr 2021 vorliegen oder Ihnen eine Abschätzung möglich ist.  

0 100

22.2 Falls Sie die Frage 22.1 nach der prozentualen Angaben der Abwehrmaßnahmen

nicht beantworten können, geben Sie hier bitte eine kurze Erläuterung. 

22.3 Bitte geben Sie an, wodurch Betroffene häufig gehindert werden, sich im Rahmen

eines Gerichtsverfahrens zur Wehr zu setzen. 

KOSTEN: Zu hohe Kosten

UNSICHERHEIT: Angst vor Niederlage

KEIN BEISTAND: Kein Rechtsrat verfügbar

NACHVOLLZIEHBAR: Abmahnung inhaltlich berechtigt

KEINE GEGENANSPRÜCHE: Fehlende Gegenansprüche (z.B. Schadensersatzansprüche)

DARLEGUNGSLAST: Gegenansprüche schwer durchsetzbar/zu hohe Darlegungslast

SONSTIGES (Bitte angeben)

SEHR GERING SEHR HOCH k. A.

GEGENANSPRÜCHE DES ABGEMAHNTEN

23. WIE BEWERTEN SIE DIE DERZEITIGE MÖGLICHKEIT, DIE EIN

MISSBRÄUCHLICH ABGEMAHNTER HAT, UM SEINE GEGENANSPRÜCHE

DURCHZUSETZEN? (SKALENFRAGE 1-5)

Bitte geben Sie auf einer Skala von 1-5 Ihre Meinung an, wobei 1 "sehr gering" und 5

"sehr hoch" bedeuten. 

Š Š Š Š Š
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KAPITEL 6 | MÖGLICHE WEGE ZUR REDUZIERUNG VON

MISSBRÄUCHLICHEN ABMAHNUNGEN

Im sechsten Teil geht es um Fragen zur inhaltlichen Ausgestaltung von Abmahnungen und inwiefern diese gesetzlich vorgegeben

sein sollte. 

VERPFLICHTENDE ANGABEN IN ABMAHNUNGEN

24.1 IST DIE REGELUNG § 13 ABSATZ 2 UWG UND DIE DORT ENTHALTENEN

ANFORDERUNGEN AN DIE FORMULIERUNG EINER ABMAHNUNG IHRER

MEINUNG NACH SINNVOLL UND ALS POSITIV ZU BEWERTEN?

Bitte wählen Sie eine Alternative aus. 

JA! § 13 Absatz 2 UWG und gesetzliche Anforderungen an den Inhalt einer Abmahnung sind sinnvoll und als positiv zu

bewerten.

Nein! § 13 Absatz 2 UWG ist nicht sinnvoll und die Anforderungen an die Formulierung einer Abmahnung sind nicht als

positiv zu bewerten

Kein Angaben. 

24.2 WENN NEIN: Bitte geben Sie an, warum aus Ihrer Sicht die Regelung nicht sinnvoll

ist. 

 
STIMME

NICHT ZU

STIMME EHER

NICHT ZU

STIMME

EHER ZU

STIMME VOLL

UND GANZ ZU k. A.

Eine Einschra ̈nkung der

Kostenerstattung hat zu

einem Ru ̈ckgang von

Mitbewerberabmahnungen

geführt.

Ein Ausschluss der

Kostenerstattung bei

bestimmten Versto ̈ßen hat

zu einem Ru ̈ckgang von

Mitbewerberabmahnungen

geführt.

BEKÄMPFUNG VON MISSBRAUCH

25. BITTE BEWERTEN SIE FOLGENDE AUSSAGEN ZUR BEKÄMPFUNG VON

MISSBRÄUCHLICHEN ABMAHNUNGEN IM SINNE DES UWG.

Bitte wählen Sie in jeder Zeile aus, ob Sie basierend auf Ihren Erfahrungen und Ihrer

subjektiven Einschätzung der jeweiligen Aussage zustimmen. Die Aussagen betreffen

sowohl die aktuelle Situation als auch hypothetische Überlegungen zur Reform des

UWG. 
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Eine Bewertung, ob eine

missbräuchliche

Abmahnung vorliegt, fällt

nach geltendem Recht

einfach.

Es fa ̈llt einfach, Umstände

zur Annahme einer

missbra ̈uchlichen

Abmahnung zu ermitteln.

Die Anforderungen an die

Darlegungslast (Beweis fu ̈r

Missbrauch) sind aktuell

einfach zu erfu ̈llen.

Ein missbräuchlich

Abgemahnter hat es

aktuell einfach, seine

Gegenansprüche

durchzusetzen.

Die Abschaffung des

fliegenden

Gerichtsstandes fu ̈r

Versto ̈ße im

elektronischen

Gescha ̈ftsverkehr oder in

Telemedien hat zu einer

Reduzierung des

Rechtsmissbrauchs

geführt.

Die Abschaffung des

fliegenden

Gerichtsstandes bei

Klagen gegen

Kleinunternehmer hat zu

einer nennenswerten

Reduzierung der Zahl

missbra ̈uchlicher

Abmahnungen geführt.

Das generelle Vorschalten

eines Einigungsstellen-

/Schlichtungsverfahrens

würde zu einer

Reduzierung der Zahl

missbräuchlicher

Abmahnungen führen.

 
STIMME

NICHT ZU

STIMME EHER

NICHT ZU

STIMME

EHER ZU

STIMME VOLL

UND GANZ ZU k. A.
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WEITERE MASSNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG VON

ABMAHNMISSBRAUCH IM BEREICH DES UWG

26. WELCHE WEITEREN MASSNAHMEN SIND IN IHREN AUGEN BEI DER

BEKÄMPFUNG VON RECHTSMISSBRAUCH ERFORDERLICH

(MEHRFACHAUSWAHL)? 

Bitte wählen Sie die Maßnahmen aus, die aus Ihrer Sicht zur Bekämpfung und zur

Reduzierung von Abmahnmissbrauch beitragen können. 

Weitere Limitierung der Anwaltskosten

Abschöpfung von Vertragsstrafen durch Staat/gemeinnützige Organisationen

Generelles Vorschalten eines Schlichtungsverfahrens

Änderungen des materiellen Rechts (z.B. Einführung einer eigenen Spürbarkeitsregel bei § 3a UWG)

Eintragungspflicht nach konkreten Kriterien für alle Klagebefugten

SONSTIGES (Bitte angeben)
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Studie (Phase II) im Auftrag des BMJ zum Thema "Evaluierung der Regelungen zur

Verhinderung des Abmahnmissbrauchs" im Sinne des UWG (Befragung der Berufsverbände)

EINFÜHRUNG & DATENSCHUTZ

Sehr geehrte/r Interview-Partner/in,

herzlichen Dank, dass Sie im Rahmen der Studie im Auftrag des Bundesministeriums der Justiz bei

der Datenerhebung zum Thema "Evaluierung der Regelungen zur Verhinderung des

Abmahnmissbrauchs" teilnehmen.

Ziel der Befragung ist es, dass Sie durch Ihre Sichtweise aus der Rechtspraxis den Status Quo

reflektieren und Reformpotenziale bewerten. 

Im Rahmen der 2. Phase der Forschungsstudie möchten wir Sie hiermit um Ihre Mitwirkung bitten.

Durch Ihre Teilnahme unterstützen Sie den Gesetzgeber bei seinem Anliegen, den Wettbewerb im

Sinne eines fairen Umgangs im Markt zu stärken.

Die Teilnahme wird ca. 10 Minuten erfordern. Als Dank werden Ihnen im Nachgang nach der

Veröffentlichung die Ergebnisse in aufbereiteter Form zur Verfügung gestellt. 

Vielen Dank.

DATENSCHUTZINFORMATIONEN

Bitte entnehmen Sie die Datenschutzinformationen dem Anhang der E-Mail, in der Sie auch den Link zur Umfrage gefunden haben.

Bitte lesen Sie die Datenschutzinformationen aufmerksam durch. 
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Studie (Phase II) im Auftrag des BMJ zum Thema "Evaluierung der Regelungen zur

Verhinderung des Abmahnmissbrauchs" im Sinne des UWG (Befragung der Berufsverbände)

Kapitel 1 | STAMMDATEN, DATENLAGE UND STANDPUNKT

Im ersten Kapitel geht es um Ihre demographischen Daten und eine Einschätzung der

Datengrundlage, die Sie zum Thema Abmahnungen (ausschließlich) im Bereich des UWG vorliegen

haben.

1.1 Wie heißt die

Organisation, der Sie

angehören? (Ihre

Organisation)

1.2 Wie heißen Sie? (Ihr

Name)

TEILNEHMER/IN STUDIE

1. WER NIMMT AN DER STUDIE TEIL?

Bitte geben Sie Ihren Namen und Ihre Organisation an. 

1.3 Haben Sie bzw. ein/e Vertreter/in Ihrer Organisation bereits an der ersten

Datenerhebung dieser Studie (durchgeführt im Jahr 2020) teilgenommen? 

JA: Meine Organisation hat am ersten Teil dieser Studie per Telefoninterview oder Online-Befragung teilgenommen.

Nein: Meine Organisation hat am ersten Teil der Datenerhebung nicht teilgenommen.

Keine Angaben: Ich kann keine Aussage über die Teilnahme meiner Organisation in der ersten Datenerhebung treffen.

EINORDNUNG

2. WELCHER GRUPPE GEHÖREN SIE AN?

Bitte Sie wählen aus, welcher Gruppe Ihre Organisation zugehörig ist. 

IHK

GERICHT

QUALIFIZIERTE EINRICHTUNG

BERUFSVERBAND

WIRTSCHAFTSVERBAND
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JA 

Wir erheben Daten auf eine

strukturierte Art und Weise.

SCHÄTZUNG

Wir haben Unterlagen, auf

deren Grundlage wir eine

Schätzung vornehmen können.

EXPERTISE

Wir haben keine Unterlagen,

aber eine Einschätzung ist

möglich.

NEIN

Wir erheben keine Daten und

können auch keine Schätzung

vornehmen.

* EINORDNUNG DATENLAGE

3. INWIEFERN GIBT ES EINE DATENLAGE ZU ABMAHNUNGEN UND/ODER

MISSBRÄUCHLICHEN ABMAHNUNGEN IM SINNE DES UWG?

Bitte wählen Sie eine der folgenden Alternativen aus. 

METHODE DER DATENERHEBUNG

4. WIE WERDEN DATEN ERHOBEN?

Bitte beschreiben Sie kurz den Prozess der Datenerhebung, falls Sie zum Thema

Abmahnungen im Sinne des UWG Daten erheben. Im Falle einer digitalen

Datenerhebung machen Sie gerne genauere Angaben zur Art der Software.  

GRUNDSÄTZLICHE MEINUNG ZU EINER REFORM DES UWG

5.1 HAT ES IHRER MEINUNG NACH EINER GESETZESREFORM DES UWG

BEZÜGLICH DES THEMAS ABMAHNUNGEN BEDURFT?

Bitte wählen Sie eine Alternative aus. Diese Frage bezieht sich auf das am 10.

September 2020 vom Deutschen Bundestag beschlossene und am 1. Dezember 2020 in

Kraft getretene Gesetz zur Stärkung des fairen Wettbewerbes. 

JA! Es bedurfte grundsätzlich einer Reform des UWG bezüglich des Themas Abmahnungen.

NEIN! Es bedurfte keiner Reform des UWG. Die Reformierung des UWG hat fu ̈r die Rechtspraxis keine Verbesserung

gebracht.

Keine Angaben. Meine Organisation und mich beschäftigt das Thema Abmahnungen in der Rechtspraxis zu wenig, als

dass wir eine Aussage treffen können.

5.2 Bitte erläutern Sie kurz Ihre Antwort. Wenn Sie "Ja" gewählt haben, führen Sie bitte

aus, welche konkreten Aspekte Ihrer Ansicht nach der Neuregelung bedurften.  
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Studie (Phase II) im Auftrag des BMJ zum Thema "Evaluierung der Regelungen zur

Verhinderung des Abmahnmissbrauchs" im Sinne des UWG (Befragung der Berufsverbände)

KAPITEL 2 | KENNZAHLEN ZU ABMAHNUNGEN

Im zweiten Kapitel geht es um die Anzahl der Abmahnungen, die Ihre Organisation mittelbar oder

unmittelbar betreffen.

ERHALTEN

AUSGESPROCHEN

ANZAHL DER ABMAHNUNGEN 2021 (MITGLIEDER)

6.1 WIE VIELE ABMAHNUNGEN IM SINNE DES UWG HABEN IHRE MITGLIEDER IM

JAHR 2021 ERHALTEN UND AUSGESPROCHEN? (ABSOLUTE ANGABE)

Bitte tragen Sie absolute Werte ein, sofern Ihnen Daten aus dem Bezugsjahr 2021 zu

Ihren Mitgliedern vorliegen oder Ihnen eine Abschätzung möglich ist. Wenn keine Daten

vorliegen oder eine Beantwortung aus Ihrer Sicht keinen Sinn ergibt, geben Sie bitte

stattdessen eine kurze Erläuterung im Freitext.  

6.2 Falls Sie die Frage 6.1 nach der Anzahl der Abmahnungen Ihrer Mitglieder nicht

beantworten können, geben Sie hier bitte eine kurze Erläuterung. 

ERHALTEN

AUSGESPROCHEN

ANZAHL DER ABMAHNUNGEN 2021 (ORGANISATION)

7.1 WIE VIELE ABMAHNUNGEN IM SINNE DES UWG HABEN SIE IM JAHR 2021

ALS ORGANISATION ERHALTEN UND AUSGESPROCHEN? (ABSOLUTE ANGABE)

Bitte tragen Sie absolute Werte ein, sofern die Daten aus dem Bezugsjahr 2021 vorliegen

oder Ihnen eine Abschätzung möglich ist. Wenn keine Daten vorliegen oder eine

Beantwortung aus Ihrer Sicht keinen Sinn ergibt, geben Sie bitte stattdessen eine kurze

Erläuterung im Freitext. 
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7.2 Falls Sie die Frage 7.1 nach der Anzahl der Abmahnungen Ihrer Organisation nicht

beantworten können, geben Sie hier bitte eine kurze Erläuterung. 
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Studie (Phase II) im Auftrag des BMJ zum Thema "Evaluierung der Regelungen zur

Verhinderung des Abmahnmissbrauchs" im Sinne des UWG (Befragung der Berufsverbände)

KAPITEL 3 | EINSCHÄTZUNG ZUR RECHTSWIRKLICHKEIT VON ABMAHNUNGEN IN

DEUTSCHLAND

Im dritten Kapitel geht es um Ihre Einschätzung zur Rechtswirklichkeit von Abmahnungen im Sinne

des UWG und zu den rechtlichen Rahmenbedingungen.

ANFORDERUNGEN AN ANSPRUCHSGRUPPEN 

8.1 SIND SIE DER MEINUNG, DASS DIE ANFORDERUNGEN AN DIE

ANSPRUCHSBERECHTIGTEN IM UWG AUCH NACH EINFÜHRUNG DER

REGELUNG DURCH DAS GESETZ ZUR STÄRKUNG DES FAIREN WETTBEWERBS

ERHÖHT WERDEN SOLLTEN?

Bitte wählen Sie die Option aus, die aus Ihrer Sicht zutrifft. 

JA! Die Anforderungen sollten definitiv erhöht werden.

NEIN! Die Anforderungen sind hoch genug. 

Keine Angaben.

8.2 WENN JA: Für welche Gruppen von Anspruchsberechtigten sollten die

Anforderungen erhöht werden? 

KAMMERN

VERBÄNDE

MITBEWERBER

8.3 WENN JA: Welche Anforderungen sollten erhöht werden und was sollte

möglicherweise in das UWG aufgenommen werden? 
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 SEHR SELTEN SELTEN MITTEL ÖFTER SEHR HÄUFIG k. A.

STATIONÄRER HANDEL

ONLINE-HANDEL

HANDWERK

MEDIEN UND

RUNDFUNK

UNTERHALTUNG

IMMOBILIENMAKLER

BILDUNG

FINANZDIENSTLEISTER

GASTRONOMIE

LOGISTIK

TELEKOMMUNIKATION

SONSTIGES

EMPFÄNGER VON ABMAHNUNGEN

9. UNTERNEHMEN AUS WELCHER BRANCHE ERHALTEN IN IHREN AUGEN

HÄUFIG ABMAHNUNGEN IM SINNE DES UWG? (PRO ZEILE EINE OPTION)

Bitte geben Sie im Folgenden an, wie sehr die Unternehmen folgender Branchen mit

dem Eingang von Abmahnungen zu tun haben. Bei dieser Frage geht es um Ihre

subjektive Einschätzung der allgemeinen Situation unabhängig von Ihrer eigenen

Organisation. 
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SEHR SELTEN SELTEN MITTEL ÖFTER

SEHR

HÄUFIG k. A.

INTERNATIONALE KONZERNE

(Sitz/Stelle in Deutschland) (>

1.000 MA)

GROSSUNTERNEHMEN (< 1.000

MA)

MITTELSTANDSUNTERNEHMEN

(< 250 MA)

KLEINUNTERNEHMEN (< 100

MA)

KLEINSTUNTERNEHMEN (< 10

MA)

10. UNTERNEHMEN WELCHER GRÖSSE ERHALTEN IN IHREN AUGEN HÄUFIG

ABMAHNUNGEN IM SINNE DES UWG? (PRO ZEILE EINE OPTION)

Bitte geben Sie im Folgenden an, wie sehr Unternehmen folgender Größe mit dem

Eingang von Abmahnungen zu tun haben. Bei dieser Frage geht es um Ihre subjektive

Einschätzung der allgemeinen Situation unabhängig von Ihrer eigenen Organisation. 

 
STIMME NICHT ZU

STIMME EHER

NICHT ZU STIMME EHER ZU

STIMME VOLL

UND GANZ ZU k. A.

Der Online-Handel

erhält den Großteil

(über 60%) der

missbräuchlichen

Abmahnungen im Sinne

des UWG.

Den Großteil (über

60%) der

missbräuchlichen

Abmahnungen im Sinne

des UWG erhalten

Klein- und

Kleinstunternehmen

(<100 MA).

EMPFÄNGER VON MISSBRÄUCHLICHEN ABMAHNUNGEN IM

SINNE DES UWG

11. BITTE WÄHLEN SIE AUS, INWIEFERN SIE DEN FOLGENDEN AUSSAGEN

BEZÜGLICH MISSBRÄUCHLICHER ABMAHNUNGEN ZUSTIMMEN.

Bei dieser Frage geht es um Ihre subjektive Einschätzung bezüglich des

Rechtsmissbrauchs zu Lasten der Empfänger von missbräuchlichen Abmahnungen.  
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KAPITEL 4 | MÖGLICHE WEGE ZUR REDUZIERUNG VON

MISSBRÄUCHLICHEN ABMAHNUNGEN

Im vierten Teil geht es um Fragen zur inhaltlichen Ausgestaltung von Abmahnungen und inwiefern diese gesetzlich vorgegeben sein

sollte. 

VERPFLICHTENDE ANGABEN IN ABMAHNUNGEN

12.1 IST DIE REGELUNG § 13 ABSATZ 2 UWG UND DIE DORT ENTHALTENEN

ANFORDERUNGEN AN DIE FORMULIERUNG EINER ABMAHNUNG IHRER

MEINUNG NACH SINNVOLL UND ALS POSITIV ZU BEWERTEN?

Bitte wählen Sie eine Alternative aus.

JA! § 13 Absatz 2 UWG und gesetzliche Anforderungen an den Inhalt einer Abmahnung sind sinnvoll und als positiv zu

bewerten.

Nein! § 13 Absatz 2 UWG ist nicht sinnvoll und die Anforderungen an die Formulierung einer Abmahnung sind nicht als

positiv zu bewerten

Kein Angaben.

12.2 WENN NEIN: Bitte geben Sie an, warum aus Ihrer Sicht die Regelung nicht sinnvoll

ist. 

 
STIMME

NICHT ZU

STIMME EHER

NICHT ZU

STIMME

EHER ZU

STIMME VOLL

UND GANZ ZU k. A.

Eine Einschra ̈nkung der

Kostenerstattung hat zu

einem Ru ̈ckgang von

Mitbewerberabmahnungen

geführt.

BEKÄMPFUNG VON MISSBRAUCH

13. BITTE BEWERTEN SIE FOLGENDE AUSSAGEN ZUR BEKÄMPFUNG VON

MISSBRÄUCHLICHEN ABMAHNUNGEN.

Bitte wählen Sie in jeder Zeile aus, ob Sie basierend auf Ihren Erfahrungen und Ihrer

subjektiven Einschätzung der jeweiligen Aussage zustimmen. Die Aussagen betreffen

sowohl die aktuelle Situation als auch hypothetische Überlegungen zur Reform des

UWG.  
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Ein Ausschluss der

Kostenerstattung bei

bestimmten Versto ̈ßen hat

zu einem Ru ̈ckgang von

Mitbewerberabmahnungen

geführt.

Eine Bewertung, ob eine

missbräuchliche

Abmahnung vorliegt, fällt

nach geltendem Recht

einfach.

Es fa ̈llt einfach, Umstände

zur Annahme einer

missbra ̈uchlichen

Abmahnung zu ermitteln.

Die Anforderungen an die

Darlegungslast (Beweis fu ̈r

Missbrauch) sind aktuell

einfach zu erfu ̈llen.

Ein missbräuchlich

Abgemahnter hat es

aktuell einfach, seine

Gegenansprüche

durchzusetzen.

Die Abschaffung des

fliegenden

Gerichtsstandes fu ̈r

Versto ̈ße im

elektronischen

Gescha ̈ftsverkehr oder in

Telemedien hat zu einer

Reduzierung des

Rechtsmissbrauchs

geführt.

Die Abschaffung des

fliegenden

Gerichtsstandes bei

Klagen gegen

Kleinunternehmer hat zu

einer nennenswerten

Reduzierung der Zahl

missbra ̈uchlicher

Abmahnungen geführt.

Das generelle Vorschalten

eines Einigungsstellen-

/Schlichtungsverfahrens

würde zu einer

Reduzierung der Zahl

missbräuchlicher

Abmahnungen führen.

 
STIMME

NICHT ZU

STIMME EHER

NICHT ZU

STIMME

EHER ZU

STIMME VOLL

UND GANZ ZU k. A.
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WEITERE MASSNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG VON

ABMAHNMISSBRAUCH IM BEREICH DES UWG

14. WELCHE WEITEREN MASSNAHMEN SIND IN IHREN AUGEN BEI DER

BEKÄMPFUNG VON RECHTSMISSBRAUCH ERFORDERLICH

(MERHFACHAUSWAHL)? 
Bitte wählen Sie die Maßnahmen aus, die aus Ihrer Sicht zur Bekämpfung und zur Reduzierung von

Abmahnmissbrauch beitragen können. 

Weitere Limitierung der Anwaltskosten

Abschöpfung von Vertragsstrafen durch Staat/gemeinnützige Organisationen

Generelles Vorschalten eines Schlichtungsverfahrens

Änderungen des materiellen Rechts (z.B. Einführung einer eigenen Spürbarkeitsregel bei § 3a UWG)

Eintragungspflicht nach konkreten Kriterien für alle Klagebefugten

Sonstiges (bitte angeben)
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Studie (Phase II) im Auftrag des BMJ zum Thema "Evaluierung der Regelungen zur

Verhinderung des Abmahnmissbrauchs" im Sinne des UWG (Befragung der Gerichte)

EINFÜHRUNG & DATENSCHUTZ

Sehr geehrte/r Interview-Partner/in,

herzlichen Dank, dass Sie im Rahmen der Studie im Auftrag des Bundesministeriums der Justiz bei

der Datenerhebung zum Thema "Evaluierung der Regelungen zur Verhinderung des

Abmahnmissbrauchs" teilnehmen.

Ziel der Befragung ist es, dass Sie durch Ihre Sichtweise aus der Rechtspraxis den Status Quo

reflektieren und Reformpotenziale bewerten. 

Im Rahmen der 2. Phase der Forschungsstudie möchten wir Sie hiermit um Ihre Mitwirkung bitten.

Durch Ihre Teilnahme unterstützen Sie den Gesetzgeber bei seinem Anliegen, den Wettbewerb im

Sinne eines fairen Umgangs im Markt zu stärken.

Die Teilnahme wird ca. 25 Minuten erfordern. Als Dank werden Ihnen im Nachgang nach der

Veröffentlichung die Ergebnisse in aufbereiteter Form zur Verfügung gestellt. 

Vielen Dank.

DATENSCHUTZINFORMATIONEN

Bitte entnehmen Sie die Datenschutzinformationen dem Anhang der E-Mail, in der Sie auch den Link zur Umfrage gefunden haben.

Bitte lesen Sie die Datenschutzinformationen aufmerksam durch. 
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Studie (Phase II) im Auftrag des BMJ zum Thema "Evaluierung der Regelungen zur

Verhinderung des Abmahnmissbrauchs" im Sinne des UWG (Befragung der Gerichte)

Kapitel 1 | STAMMDATEN, DATENLAGE UND STANDPUNKTE

Im ersten Kapitel geht es um Ihre demographischen Daten und eine Einschätzung der

Datengrundlage, die Sie zum Thema Abmahnungen (ausschließlich) im Bereich des UWG vorliegen

haben.

1.1 Wie heißt das

Gericht, dem Sie

angehören? (Name

Gericht)

1.2 Welcher Kammer

gehören Sie an? (Name

Kammer)

1.3 Fälle aus welchem

Rechtsgebiet

beschäftigen Sie

schwerpunktmäßig?

(Rechtsgebiet)

1.4 Wie heißen Sie? (Ihr

Name)

TEILNEHMER/IN STUDIE

1. WER NIMMT AN DER STUDIE TEIL?

Bitte geben Sie Ihren Namen und Ihre Organisation an. 

1.5 Haben Sie bzw. ein/e Vertreter/in Ihrer Organisation bereits an der ersten Datenerhebung dieser

Studie (durchgeführt im Jahr 2020) teilgenommen? 

JA: Meine Organisation hat am ersten Teil dieser Studie per Telefoninterview oder Online-Befragung teilgenommen.

Nein: Meine Organisation hat am ersten Teil der Datenerhebung nicht teilgenommen.

Keine Angaben: Ich kann keine Aussage über die Teilnahme meiner Organisation in der ersten Datenerhebung treffen.

JA 

Wir erheben Daten auf eine

strukturierte Art und Weise.

SCHÄTZUNG

Wir haben Unterlagen, auf

deren Grundlage wir eine

Schätzung vornehmen können.

EXPERTISE

Wir haben keine Unterlagen,

aber eine Einschätzung ist

möglich.

NEIN

Wir erheben keine Daten und

können auch keine Schätzung

vornehmen.

EINORDNUNG DATENLAGE

2. INWIEFERN GIBT ES EINE DATENLAGE ZU ABMAHNUNGEN UND/ODER

MISSBRÄUCHLICHEN ABMAHNUNGEN?

Bitte wählen Sie eine der folgenden Alternativen aus. 
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METHODEN DER DATENERHEBUNG

3. WIE WERDEN DATEN ERHOBEN?

Bitte beschreiben Sie kurz den Prozess der Datenerhebung, falls Sie zu Verfahren zum

Thema Abmahnungen im Sinne des UWG Daten erheben. Im Falle einer digitalen

Datenerhebung machen Sie gerne genauere Angaben zur Art der Software.  

GRUNDSÄTZLICHE MEINUNG ZU DER REFORM DES UWG

4.1 HAT ES IHRER MEINUNG NACH EINER GESETZESREFORM DES UWG

BEZÜGLICH DES THEMAS ABMAHNUNGEN BEDURFT?

Bitte wählen Sie eine Alternative aus. Diese Frage bezieht sich auf das am 10.

September 2020 vom Deutschen Bundestag beschlossene und am 1. Dezember 2020 in

Kraft getretene Gesetz zur Stärkung des fairen Wettbewerbes. 

JA! Es bedurfte grundsätzlich einer Reform des UWG bezüglich des Themas Abmahnungen.

NEIN! Es bedurfte keiner Reform des UWG. Die Reformierung des UWG hat fur̈ die Rechtspraxis keine Verbesserung

gebracht.

Keine Angaben. In meiner Rolle beschäftigt mich das Thema Abmahnungen in der Rechtspraxis zu wenig bzw. ich möchte

hier keine Aussage treffen. 

4.2 Bitte erläutern Sie kurz Ihre Antwort. Wenn Sie "Ja" gewählt haben, führen Sie bitte

aus, welche konkreten Aspekte Ihrer Ansicht nach der Neuregelung bedurften. 
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Studie (Phase II) im Auftrag des BMJ zum Thema "Evaluierung der Regelungen zur

Verhinderung des Abmahnmissbrauchs" im Sinne des UWG (Befragung der Gerichte)

KAPITEL 2 | KENNZAHLEN ZU ABMAHNUNGEN BEI GERICHT

Im zweiten Kapitel geht es um Kennzahlen bezüglich der Abmahnungen, die Gegenstand von

Verfahren an Ihrem Gericht bzw. Ihrer Kammer gewesen sind.

ANZAHL DER ABMAHNUNGEN IM SINNE DES UWG 2021

5.1 WIE VIELE DER BEI IHREM GERICHT ANHÄNGIGEN UWG-FÄLLE BASIERTEN

IM JAHRE 2021 AUF EINER ABMAHNUNG? (ABSOLUTE ANGABE)

Bitte tragen Sie absolute Werte ein, sofern Ihnen Daten zu vorliegen. Wenn keine Daten

vorliegen oder eine Beantwortung aus Ihrer Sicht keinen Sinn ergibt, geben Sie bitte

stattdessen eine kurze Erläuterung im Freitext. 

5.2 IN WIE VIELEN DIESER FÄLLEN WURDE IM JAHR 2021 DER FLIEGENDE

GERICHTSSTAND IN ANSPRUCH GENOMMEN? (%-ANGABE)

Bitte füllen Sie die Felder, sofern die Daten vorliegen oder Ihnen eine Abschätzung

möglich ist. 

MITBEWERBER

BERUFS- &

WIRTSCHAFTS-

VERBÄNDE:

rechtsfähige Verbände zur

Förd. gewerbl. oder

selbständ. berufl.

Interessen

QUALIFIZIERTE

EINRICHTUNGEN

INDUSTRIE- &

HANDELSKAMMERN

HANDWERKS-

KAMMERN

SONSTIGE

BETEILIGTE

6.1 IN WIE VIELEN DER AUF ABMAHNUNGEN BERUHENDEN UND VOR GERICHT

ANHÄNGIG GEMACHTEN FÄLLE WURDEN DIE ABMAHNUNGEN IM JAHR 2021

VON FOLGENDEN ANSPRUCHSGRUPPEN AUSGESPROCHEN? (%-ANGABE)

Bitte füllen Sie die Felder, sofern die Daten vorliegen oder Ihnen eine Abschätzung

möglich ist. Bitte verteilen Sie 100% auf die einzelnen Anspruchsgruppen. 

4



6.2 Gibt es einzelne Abmahnende (Einzelpersonen oder Organisationen), die allein einen

nennenswerten Anteil an den Abmahnungen haben?      

JA! Es gibt eine Person oder Organisation, die einen hohen Anteil an den Abmahnungen hat.

NEIN! Die Abmahnungen werden von vielen verschiedenen Personen oder Organisationen ausgesprochen, wobei keiner

heraussticht.

6.3 WENN JA: Wie viel Prozent macht diese Person/Organisation aus? 

 SEHR SELTEN SELTEN MITTEL ÖFTER SEHR HÄUFIG k. A.

STATIONÄRER HANDEL

ONLINE-HANDEL

HANDWERK

MEDIEN UND

RUNDFUNK

UNTERHALTUNG

IMMOBILIENMAKLER

BILDUNG

FINANZDIENSTLEISTER

GASTRONOMIE

LOGISTIK

TELEKOMMUNIKATION

SONSTIGES (Bitte angeben)

7. UNTERNEHMEN AUS WELCHER BRANCHE ERHALTEN HÄUFIG

ABMAHNUNGEN IM SINNE DES UWG? (PRO ZEILE EINE OPTION)

Bitte geben Sie im Folgenden an, wie sehr die Unternehmen folgender Branchen mit dem

Eingang von Abmahnungen zu tun haben. Sofern Sie keine Daten vorliegen haben oder

keine Angaben machen können, wählen Sie "Keine Angaben" aus. 
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SEHR SELTEN SELTEN MITTEL ÖFTER

SEHR

HÄUFIG k. A.

INTERNATIONALE KONZERNE

(Sitz/Stelle in Deutschland) (>

1.000 MA)

GROSSUNTERNEHMEN (< 1.000

MA)

MITTELSTANDSUNTERNEHMEN

(< 250 MA)

KLEINUNTERNEHMEN (< 100

MA)

KLEINSTUNTERNEHMEN (< 10

MA)

8. UNTERNEHMEN WELCHER GRÖSSE ERHALTEN IN IHREN AUGEN HÄUFIG

ABMAHNUNGEN IM SINNE DES UWG? (PRO ZEILE EINE OPTION)

Bitte geben Sie im Folgenden an, wie sehr Unternehmen folgender Größe mit dem

Eingang von Abmahnungen zu tun haben. Sofern Sie keine Daten vorliegen haben oder

keine Angaben machen können, wählen Sie "Keine Angaben" aus. 

VERSTÖSSE IN ABMAHNUNGEN IM SINNE DES UWG

9.1 WELCHE VERSTÖSSE WERDEN BEI ABMAHNUNGEN IM SINNE DES UWG IN

DER REGEL GELTEND GEMACHT? (MEHRFACHAUSWAHL)

Bitte wählen Sie die Alternativen aus, die aus Ihrer Sicht für das Bezugsjahr 2021

zutreffen. (Mehrfachauswahl möglich) 

IMPRESSUM: Verstoß gegen gesetzliche Informationspflichten (Impressumsverstöße)

WIDERRUFSBELEHRUNG: Verstoß gegen gesetzliche Informationspflichten (Fehler in der Widerrufsbelehrung)

PREISANGABENVERORDNUNG: Verstoß gegen gesetzliche Kennzeichnungspflichten (Verstöße gegen die

Preisangabenverordnung)

SONSTIGE INFORMATIONS- ODER KENNZEICHUNGSPFLICHTEN: Verstoß gegen sonstige Informations- oder

Kennzeichnungspflichten

KEIN LINK ZU STREITSCHLICHTUNGSPLATTFORM: Link zu Streitschlichtungsplattform nicht vorhanden oder

funktioniert nicht

DSGVO: Verstoß gegen die Datenschutz-Grundverordnung

MITBEWERBERSCHUTZ: Verstoß gegen Vorschriften zum Mitbewerberschutz, § 4 UWG

SCHWARZE LISTE: Verstoß gegen Schwarze Liste, Anhang zu § 3 UWG

IRREFÜHRUNGSVERBOT: Verstoß gegen Irreführungsverbot, §§ 5, 5a UWG

VERGLEICHENDE WERBUNG: Verstoß gegen vergleichende Werbung, § 6 UWG

UNZUMUTBARE BELÄSTIGUNG: Verstoß gegen Verbot der unzumutbaren Belästigung, § 7 UWG

AGB: Verstoß gegen AGB-Recht

SONSTIGES (Bitte angeben)
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Erheblicher

Rückgang

(< -75%)

Signifikanter

Rückgang

(- 50% bis -

75%)

Einfacher

Rückgang

(- 21% bis

-49%)

Unverändert/Vergleichbar

(max. +/- 20%)

Einfacher

Anstieg  (+

21% bis

+49%)

Signifikanter

Anstieg (+

50% bis

+75%)

Erheblicher

Anstieg (>

+75%) k. A.

IMPRESSUM: Verstoß gegen

gesetzliche Informationspflichten

(Impressumsverstöße)

WIDERRUFSBELEHRUNG: Verstoß

gegen gesetzliche Informationspflichten

(Fehler in der Widerrufsbelehrung)

PREISANGABENVERORDNUNG:

Verstoß gegen gesetzliche

Kennzeichnungspflichten (Verstöße

gegen die Preisangabenverordnung)

SONSTIGE INFORMATIONS- ODER

KENNZEICHUNGSPFLICHTEN:

Verstoß gegen sonstige Informations-

oder Kennzeichnungspflichten

KEIN LINK ZU

STREITSCHLICHTUNGSPLATTFORM:

Link zu Streitschlichtungsplattform nicht

vorhanden oder funktioniert nicht

DSGVO: Verstoß gegen die

Datenschutz-Grundverordnung

MITBEWERBERSCHUTZ: Verstoß

gegen Vorschriften zum

Mitbewerberschutz, § 4 UWG

SCHWARZE LISTE: Verstoß gegen

Schwarze Liste, Anhang zu § 3 UWG

IRREFÜHRUNGSVERBOT: Verstoß

gegen Irreführungsverbot, §§ 5, 5a

UWG

VERGLEICHENDE WERBUNG:

Verstoß gegen vergleichende Werbung,

§ 6 UWG

UNZUMUTBARE BELÄSTIGUNG:

Verstoß gegen Verbot der

unzumutbaren Belästigung, § 7 UWG

AGB: Verstoß gegen AGB-Recht

Anmerkungen (Freitext)

9.2 BEI WELCHEN VERSTÖSSEN SIND DIE GRÖSSTEN VERÄNDERUNGEN

DURCH DAS GESETZ ZUR STÄRKUNG DES FAIREN WETTBEWERBS SPÜRBAR

GEWESEN? 

Falls möglich, schätzen Sie die Veränderung im Auftreten der Verstöße in Abmahnungen

anhand der Skala für positive oder negative Veränderungen für das Bezugsjahr 2021 im

Vergleich zu den Basisjahren 2019 ein. Wenn keine Veränderungen erkennbar sind,

wählen Sie bitte den mittleren Wert. 
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ABSOLUTE ANGABE

PROZENTANGABE

ANZAHL DER MISSBRÄUCHLICHEN ABMAHNUNGEN 2021

10.1 IN WIE VIELEN DER AUF ABMAHNUNGEN BERUHENDEN FÄLLE WURDEN

DIE ABMAHNUNGEN VOM GERICHT ALS MISSBRÄUCHLICH EINGEORDNET?

Bitte füllen Sie die Felder, sofern die Daten vorliegen oder Ihnen eine Abschätzung

möglich ist.  

ABSOLUTE ANGABE

PROZENTANGABE

10.2 IN WIE VIELEN FÄLLEN, IN DENEN VOM ABGEMAHNTEN MISSBRAUCH

GELTEND GEMACHT WURDE, WURDE DIESER GERICHTLICH NICHT

FESTGESTELLT?

Bitte füllen Sie die Felder, sofern die Daten vorliegen oder Ihnen eine Abschätzung

möglich ist.  

10.3 HAT SICH NACH INKRAFTTRETEN DES GESETZES ZUR STÄRKUNG DES

FAIREN WETTBEWERBS DER ANTEIL DER FESTGESTELLTEN

MISSBRAUCHSFÄLLE ERHÖHT?

JA

NEIN

Kein Angaben

10.4 Falls Sie die Frage 10.3 mit "JA" beantwortet haben, geben Sie hier bitte eine kurze

Einschätzung wie hoch der Anstieg war. (Prozentangabe) 

10.5 IST -  IHRER EINSCHÄTZUNG NACH - DER MISSBRAUCHSEINWAND

ERNSTER GEMEINT ALS ES VOR DER GESETZESÄNDERUNG DER FALL WAR?

JA

NEIN

Kein Angaben
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MITBEWERBER

BERUFS- &

WIRTSCHAFTS-

VERBÄNDE:

rechtsfähige Verbände zur

Förd. gewerbl. oder

selbständ. berufl.

Interessen

QUALIFIZIERTE

EINRICHTUNGEN

INDUSTRIE- &

HANDELSKAMMERN

HANDWERKS-

KAMMERN

SONSTIGE

11.1 WIE VIELE VON IHNEN ALS MISSBRÄUCHLICH EINGEORDNETE

ABMAHNUNGEN IM SINNE DES UWG WURDEN IM JAHR 2021 VON FOLGENDEN

ANSPRUCHSGRUPPEN AUSGESPROCHEN? (%-ANGABE)

Bitte füllen Sie die Felder, sofern die Daten vorliegen oder Ihnen eine Abschätzung

möglich ist. Bitte verteilen Sie 100% auf die einzelnen Anspruchsgruppen. 

11.2 Gibt es einzelne Abmahnende (Einzelpersonen oder Organisationen), die allein

einen nennenswerten Anteil an den missbräuchlichen Abmahnungen haben?      

JA! Es gibt eine Person oder Organisation, die einen hohen Anteil an den missbräuchlichen Abmahnungen hat.

NEIN! Die Abmahnungen werden von vielen verschiedenen Personen oder Organisationen ausgesprochen, wobei keiner

heraussticht.

11.3 WENN JA: Wie viel Prozent macht diese Person/Organisation aus? 
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 SEHR SELTEN SELTEN MITTEL ÖFTER SEHR HÄUFIG k. A.

STATIONÄRER HANDEL

ONLINE-HANDEL

HANDWERK

MEDIEN UND

RUNDFUNK

UNTERHALTUNG

IMMOBILIENMARKLER

BILDUNG

FINANZDIENSTLEISTER

GASTRONOMIE

LOGISTIK

TELEKOMMUNIKATION

SONSTIGES (Bitte angeben)

EMPFÄNGER VON MISSBRÄUCHLICHEN ABMAHNUNGEN IM

SINNE DES UWG 2021

12. UNTERNEHMEN AUS WELCHER BRANCHE ERHALTEN IN IHREN AUGEN

HÄUFIG ABMAHNUNGEN, DIE ALS MISSBRÄUCHLICH EINZUORDNEN SIND?

(PRO ZEILE EINE OPTION)

Bitte wählen Sie die Felder aus, die aus Ihrer Sicht zutreffen. Sofern aus Ihrer Sicht keine

Angaben möglich sind, wählen Sie bitte "Keine Angaben". 

 
SEHR SELTEN SELTEN MITTEL ÖFTER

SEHR

HÄUFIG k. A.

INTERNATIONALE KONZERNE

(Sitz/Stelle in Deutschland) (>

1.000 MA)

GROSSUNTERNEHMEN (< 1.000

MA)

MITTELSTANDSUNTERNEHMEN

(< 250 MA)

KLEINUNTERNEHMEN (< 100

MA)

KLEINSTUNTERNEHMEN (< 10

MA)

13. UNTERNEHMEN WELCHER GRÖSSE ERHALTEN HÄUFIG ALS

MISSBRÄUCHLICH EINGEORDNETE ABMAHNUNGEN? (PRO ZEILE EINE OPTION)

Bitte wählen Sie die Felder aus, die aus Ihrer Sicht zutreffen. Sofern aus Ihrer Sicht keine

Angaben möglich sind, wählen Sie bitte "Keine Angaben".  
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INDIZIEN FÜR MISSBRAUCH

14.1 VON WELCHEN INDIZIEN GEHEN SIE AUS, WENN SIE EINE ABMAHNUNG ALS

RECHTSMISSBRÄUCHLICH EINORDNEN? (MEHRFACHAUSWAHL)

Bitte wählen Sie die Felder aus, die aus Ihrer Sicht zutreffen. 

ZAHL DER ABMAHNUNGEN: Der Abmahnende macht eine große Zahl von Abmahnungen gegen die gleiche

Rechtsvorschrift geltend.

SACHGRUNDLOSE EINZELVERFOLGUNG: Bei mehreren Handelnden werden Ansprüche ohne sachlichen Grund nicht

zusammen, sondern getrennt geltend gemacht oder Verstöße, die zusammen verfolgt werden könnten, werden einzeln

abgemahnt.

UNVERHÄLTNISMÄSSIG ZUR GESCHÄFTSTÄTIGKEIT: Der Umfang der Abmahnungen bei Mitbewerber steht außer

Verhältnis zur Geschäftstätigkeit des Abmahnenden.

UNZULÄSSIGE KOOPERATION MIT ANWÄLTEN/PROZESSFINANZIERERN: Der Abmahnende trägt das geschäftliche

Risiko nicht selbst, sondern kooperiert mit Anwälten und/oder Prozessfinanzierern, die ihm dieses Risiko vollständig

abnehmen.

ÜBERHÖHTER GEGENSTANDSWERT: Es liegt eine deutlich überhöhte Gegenstandswertfestsetzung durch Mitbewerber

vor.

ÜBERHÖHTE VERTRAGSSTRAFEN: Es werden deutlich überhöhte Vertragsstrafen vereinbart oder gefordert.

ZU WEITE UNTERLASSUNGSVERPFLICHTUNG: Die Unterlassungsverpflichtung wird im Verhältnis zur abgemahnten

Rechtsverletzung zu weit formuliert.

KEIN VERSCHULDEN: Die Vertragsstrafe soll unabhängig von einem Verschulden des Abgemahnten anfallen.

NUR ABMAHNKOSTEN: Es werden nur die Abmahnkosten eingeklagt, aber nicht auch der Unterlassungsanspruch.

ABKAUF: Der Abmahnende will sich die anschließende Klage abkaufen lassen.

FLIEGENDER GERICHTSSTAND: Der fliegende Gerichtsstand wird ausgenutzt.

ZWECK = BEHINDERUNG: Der Abmahnende verfolgt vor allem die Absicht der unangemessenen/gezielten Behinderung

eines Mitbewerbers bis hin zur Verdrängung (§ 4 Nr. 4 UWG).

SONSTIGES (Bitte angeben)

14.2 Hat die Auflistung der Kriterien in § 8c Abs. 2 UWG n.F. dazu geführt, dass Sie

verstärkt andere Kriterien heranziehen als bisher?

JA

NEIN

Kein Angaben

14.3 Ist die Gewichtung der nur als Indiz gedachten Umstände stärker als vorher?

JA

NEIN

Kein Angaben
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14.4 Geht dies (teilweise) zu Lasten der weiterhin erforderlichen Gesamtabwägung

der Umstände? 

JA

NEIN

Kein Angaben

14.5 Sind Ihnen Fälle bekannt, in denen der Abmahnende trotz des Vorliegens eines

Falles von der Liste, in denen das Vorliegen einer missbräuchlichen Geltendmachung

von Ansprüchen indiziert ist, die Missbräuchlichkeit widerlegen konnte? Wenn ja, welcher

Fall konnte widerlegt werden?

(Antwort im Freitext) 

14.6 Hat sich nach Inkrafttreten der Novellierung die Nachweisbarkeit aller oder

bestimmter Kriterien verbessert?

JA

NEIN

Kein Angaben

14.7 WENN ja, in welcher Hinsicht? WENN nein, warum nicht?Bitte begründen Sie Ihre

Antwort kurz im Freitext. 
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Studie (Phase II) im Auftrag des BMJ zum Thema "Evaluierung der Regelungen zur

Verhinderung des Abmahnmissbrauchs" im Sinne des UWG (Befragung der Gerichte)

KAPITEL 3 | EINSCHÄTZUNG ZUR RECHTSWIRKLICHKEIT VON ABMAHNUNGEN IN

DEUTSCHLAND

Im dritten Kapitel geht es um Ihre Einschätzung zur Rechtswirklichkeit von Abmahnungen im Sinne

des UWG und zu den rechtlichen Rahmenbedingungen.

ANFORDERUNGEN AN ANSPRUCHSGRUPPEN 

15.1 HALTEN SIE DIE ERHÖHUNG DER ANSPRUCHSBERECHTIGUNG (NUR FÜR

VERBÄNDE) FÜR ANGEMESSEN? 

Bitte wählen Sie die Option aus, die aus Ihrer Sicht zutrifft. 

JA! Die Anforderungen sollten definitiv erhöht werden.

NEIN! Die Anforderungen sind hoch genug.

Keine Angaben.

15.2 Sollten die Anforderungen für Mitbewerber erhöht werden und welche im Gesetz

nicht enthaltenen Kriterien sollten zusätzlich eingeführt werden?

Bitte begründen Sie Ihre Antwort im Freitext. 

VERPFLICHTENDE ANGABEN IN ABMAHNUNGEN

16.1 IST DIE REGELUNG § 13 ABSATZ 2 UWG UND DIE DORT ENTHALTENEN

ANFORDERUNGEN AN DIE FORMULIERUNG EINER ABMAHNUNG IHRER

MEINUNG SINNVOLL UND ALS POSITIV ZU BEWERTEN?

Bitte wählen Sie die Option aus, die aus Ihrer Sicht zutrifft. 

JA! 

NEIN! 

Keine Angaben.

16.2 WENN Nein, bitte geben Sie an, warum die Regelung nicht sinnvoll ist. (Freitext)
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REGISTRIERUNGS- UND BERICHTSPFLICHT

17.1 HAT DIE EINFÜHRUNG EINER REGISTRIERUNGSPFLICHT FÜR VERBÄNDE

ZU EINER SPÜRBAREN ABNAHME DER MISSBRÄUCHLICHEN ABMAHNUNGEN

ODER DER GELTENDMACHUNG MISSBRÄUCHLICHER ABMAHNUNGEN

GEFÜHRT?

Bitte wählen Sie eine Alternative aus. 

JA! 

NEIN! 

Keine Angaben. 

17.2 WENN ja, in welcher Größenordnung? (Prozentangabe) 

17.3 In wievielen Fällen hatte das Gericht an der Entscheidung des BA Justiz

„begründete Zweifel“ i.S. v. § 8b Abs. 3 UWG i.V.m. § 4a Abs. 2 UKlaG? (Prozentangabe)

ERSTATTUNG VON ABMAHNKOSTEN UND GEGENANSPRÜCHE

18.1 WIE HOCH IST DIE DURCHSCHNITTLICHE HÖHE DER VON

MITBEWERBERN GEFORDERTEN ERSTATTUNG DER ABMAHNKOSTEN IM FALLE

EINER ABMAHNUNG IM SINNE DES UWG? (ABSOLUTE ANGABE IN EURO)

Bitte füllen Sie die Felder, sofern die Daten aus dem Bezugsjahr 2021 vorliegen oder

Ihnen eine Abschätzung möglich ist. 

18.2 Wie hoch ist die durchschnittliche Höhe des von Kammern/Verbänden geforderten

Aufwendungsersatzes im Falle einer Abmahnung im Sinne des UWG? (Absolute Angabe

in Euro) 

ANZAHL VERTRAGSSTRAFEN BEI ABMAHNUNGEN

19.1 IN WIE VIELEN FÄLLEN IM JAHR 2021 AUSGESPROCHENER ABMAHNUNGEN

IM SINNE DES UWG WURDE AUCH EINE KONKRETE VERTRAGSSTRAFE (IN DER

UNTERLASSUNGSERKLÄRUNG) GENANNT? (PROZENTANGABE)

Bitte geben Sie prozentuale Werte an oder benutzen Sie den Schieberegler, sofern die

Daten für das Bezugsjahr 2021 vorliegen oder Ihnen eine Abschätzung möglich ist. 

0 100
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19.2 In wie vielen Fällen wurde eine vereinbarte Vertragsstrafe später gerichtlich

herabgesetzt? (Prozentangabe bezogen auf Gesamtmenge) 

0 100

20.1 WIE HOCH IST DIE DURCHSCHNITTLICHE VERTRAGSSTRAFE ? (EINE

OPTION)

Bitte wählen Sie die Option aus, die aus Ihrer Sicht für das Bezugsjahr 2021 am ehesten

zutrifft. 

< 1.000 EUR

1.000 EUR

2.000 EUR

3.000 EUR

4.000 EUR

5.000 EUR

>5.000 EUR

HAMBURGER BRAUCH: Keine konkrete Summe, sondern Hamburger Brauch

20.2 WENN Sie bei Frage 20.1 "weniger als 1000 Euro" oder "1000 Euro" ausgewählt

haben, ist dies mit § 13a Absatz 3 UWG zu erklären? (Eine Option)

(„…wenn die Zuwiderhandlung angesichts ihrer Art, ihres Ausmaßes und ihrer Folgen die

Interessen von Verbrauchern, Mitbewerbern und sonstigen Marktteilnehmern in nur

unerheblichem Maße beeinträchtigt und wenn der Abgemahnte in der Regel weniger als

100 Mitarbeiter beschäftigt.“) 

JA: Wegen § 13a Absatz 3 UWG war die Vertragsstrafe nicht über 1000 Euro angesetzt.

NEIN: Die Höhe der Vertragsstrafe hatte nichts mit § 13a UWG zu tun und war aus anderen Gründen entsprechend

angesetzt.

Keine Angaben. 

21.1 WIE HOCH IST IN FÄLLEN DES "HAMBURGER BRAUCHS"

DURCHSCHNITTLICH DIE VERLANGTE VERTRAGSSTRAFE? (ABSOLUTE

ANGABE IN EURO)

Bitte füllen Sie die Felder, sofern die Daten für das Bezugsjahr 2021 vorliegen oder Ihnen

eine Abschätzung möglich ist. 

21.2 In wie vielen Fällen davon ist diese als erheblich überhöht zu bewerten?

(Prozentngabe von "Hamburger Brauch"-Fällen insgesamt) 
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UNANGEMESSEN HOHE VERTRAGSSTRAFE

22.1 IN WIE VIELEN FÄLLEN, IN DENEN VON EINER UNANGEMESSEN HOHEN

VERTRAGSSTRAFE AUSGEGANGEN WIRD, LIEGEN FOLGENDE

ANHALTSPUNKTE VOR? (MEHRFACHAUSWAHL)

Bitte wählen Sie die Optionen aus, die aus Ihrer Sicht zutreffen. 

GERINGE VORTEILE: Es entstehen keine oder nur geringe Vorteile durch den Verstoß für den Schuldner.

WIRTSCHAFTLICHE ÜBERFORDERUNG: Der Abgemahnte wird wirtschaftlich überfordert (z.B. Groß̈e, Marktstärke und

Wettbewerbsfähigkeit des Abgemahnten sind nicht berücksichtigt).

GERINGER VERSTOß: Die Art, die Schwere oder das Ausmaß des Verstoßes sind gering.

KEIN WIRTSCHAFTLICHES INTERESSE: Es liegt kein wirtschaftliches Interesse des Abmahnenden vor.

KEINE FOLGEN FÜR WETTBEWERB: Der abgemahnte Verstoß hat keine spürbaren Folgen für den Wettbewerb.

SONSTIGES (Bitte angeben)

22.2 Würde es die Bestimmung der Angemessenheit oder Unangemessenheit einer

Vertragsstrafe erleichtern, wenn das Gesetz feste Kriterien vorsieht? 

JA! Es würde die Bestimmung der Angemessenheit erleichtern.

NEIN! Die Bestimmung der Angemessenheit ist auch heute schon möglich.

Keine Angaben.

22.3 WENN JA: Welche weiteren Kriterien sollten noch gesetzlich festgehalten werden?

Ordnungsgeld und erste Vertragsstrafe auf 5% vom Streitwert festlegen

Keine Angaben.

Sonstiges (bitte angeben)

GERICHTLICHE ABWEHR VON ABMAHNUNGEN IM SONNE DES

UWG

23.1 IN WIE VIELEN FÄLLEN SETZEN SICH BETROFFENE IM RAHMEN EINES

GERICHTSVERFAHRENS GEGEN ABMAHNUNGEN IM SINNE DES UWG ZUR

WEHR? (PROZENTANGABE)

Bitte geben Sie prozentuale Werte an oder benutzen Sie den Schieberegler, sofern die

Daten aus dem Bezugsjahr 2021 vorliegen oder Ihnen eine Abschätzung möglich ist.

Wenn keine Daten vorliegen oder eine Beantwortung aus Ihrer Sicht keinen Sinn ergibt,

geben Sie bitte stattdessen eine kurze Erläuterung im Freitext. 

0 100
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23.2 Falls Sie die Frage 23.1 nach der prozentualen Angaben der Abwehrmaßnahmen

nicht beantworten können, geben Sie hier bitte eine kurze Erläuterung. (Freitext) 

23.3 Haben sich die Möglichkeiten zur Geltendmachung von Gegenansprüchen durch

das GSFW verbessert? 

JA! 

NEIN! 

Keine Angaben.

23.4 Bitte geben Sie an, wodurch Betroffene häufig gehindert werden, sich im Rahmen

eines Gerichtsverfahrens zur Wehr zu setzen. 

KOSTEN: Zu hohe Kosten

UNSICHERHEIT: Angst vor Niederlage

KEIN BEISTAND: Kein Rechtsrat verfügbar

NACHVOLLZIEHBAR: Abmahnung inhaltlich berechtigt

KEINE GEGENANSPRÜCHE: Fehlende Gegenansprüche (z.B. Schadensersatzansprüche)

DARLEGUNGSLAST: Gegenansprüche schwer durchsetzbar/zu hohe Darlegungslast

SONSTIGES (Bitte angeben)

KAPITEL 4 | MÖGLICHE WEGE ZUR REDUZIERUNG VON

MISSBRÄUCHLICHEN ABMAHNUNGEN

Im vierten Teil geht es um Fragen zur inhaltlichen Ausgestaltung von Abmahnungen und inwiefern diese gesetzlich vorgegeben sein

sollte. 

SEHR GERING SEHR HOCH k. A.

GEGENANSPRÜCHE DES ABGEMAHNTEN

24. WIE BEWERTEN SIE DIE MÖGLICHKEIT EINES MISSBRÄUCHLICH

ABGEMAHNTEN, SEINE GEGENANSPRÜCHE

DURCHZUSETZEN? (SKALENFRAGE 1-5)

Bitte geben Sie auf einer Skala von 1-5 Ihre Meinung an, wobei 1 "sehr gering" und 5

"sehr hoch" bedeuten. 

Š Š Š Š Š

BEKÄMPFUNG VON MISSBRAUCH

25. WELCHE VORGABEN SOLLTEN IN DAS GESETZ AUFGENOMMEN WERDEN;

DAMIT EINE BEKÄMPFUNG DES RECHTSMISSBRAUCH BEI ABMAHNUNGEN

LEICHTER FÄLLT?
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STIMME

NICHT ZU

STIMME EHER

NICHT ZU

STIMME

EHER ZU

STIMME VOLL

UND GANZ ZU k. A.

Der Ausschluss der

Kostenerstattung bei

bestimmten Verstößen hat

zu einem Rückgang von

Mitbewerberabmahnungen

geführt.

Eine Bewertung, ob eine

missbra ̈uchliche

Abmahnung vorliegt, fällt

nach geltendem Recht

einfach.

Es fällt einfach, Umstände

zur Annahme einer

missbra ̈uchlichen

Abmahnung zu ermitteln.

Die Senkung der

Anforderungen an die

Darlegungslast (Beweis für

Missbrauch) hat zu einer

Reduktion der

Abmahnungen geführt.

Ein missbräuchlich

Abgemahnter hat es

aktuell einfach, seine

Gegenanspru ̈che

durchzusetzen.

Die Abschaffung des

fliegenden

Gerichtsstandes für

Versto ̈ße im

elektronischen

Geschäftsverkehr oder in

Telemedien hat zu einer

Reduzierung des

Rechtsmissbrauchs

geführt.

Würde die Abschaffung

des fliegenden

Gerichtsstandes bei

Klagen gegen

Kleinunternehmer hat zu

einer nennenswerten

Reduzierung der Zahl

missbra ̈uchlicher

Abmahnungen führen?

Das generelle Vorschalten

eines Einigungsstellen-

/Schlichtungsverfahrens

würde zu einer

Reduzierung der Zahl

missbra ̈uchlicher

Abmahnungen führen.

Bitte wählen Sie in jeder Zeile aus, ob Sie basierend auf Ihren Erfahrungen und Ihrer

subjektiven Einschätzung der jeweiligen Aussage zustimmen. Die Aussagen betreffen

sowohl die aktuelle Situation als auch hypothetische Überlegungen zur Reform des

UWG. 
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WEITERE MASSNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG VON

ABMAHNMISSBRAUCH IM BEREICH DES UWG

26. WELCHE WEITEREN MASSNAHMEN SIND IN IHREN AUGEN BEI DER

BEKÄMPFUNG VON RECHTSMISSBRAUCH ERFORDERLICH

(MERHFACHAUSWAHL)?

Bitte wählen Sie die Maßnahmen aus, die aus Ihrer Sicht zur Bekämpfung und zur

Reduzierung von Abmahnmissbrauch beitragen können. 

Weitere Limitierung der Anwaltskosten

Abschöpfung von Vertragsstrafen durch Staat/gemeinnützige Organisationen

Generelles Vorschalten eines Schlichtungsverfahrens

Änderungen des materiellen Rechts (z.B. Einführung einer eigenen Spürbarkeitsregel bei § 3a UWG)

Einschränkung der Klagebefugnis für Wirtschaftsverbände (mind. 75 Mitglieder, mind. seit einem Jahr tätig)

Eintragungspflicht nach konkreten Kriterien für alle Klagebefugten
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